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Vorwort. 

8 Buch iſt aus der katholiſchen Vereinstätigkeit 

herausgewachſen und dazu beſtimmt, weitere Kreiſe mit 

den Einzelheiten der ſo überaus lehrreichen Geſchichte der 

katholiſchen Kirche in Baden bekannt zu machen. Von ihr eine 

kurze Darſtellung zu geben, haben den Verfaſſer viele Freunde 

aufgefordert, neben denen in der Aufklärung des Volkes zu 

arbeiten ihn ein merkwürdiges Geſchick berief. Dem Zwecke 

der Arbeit entſprechend, wurde nur das Weſentliche heraus— 

gehoben und die juriſtiſche Diskuſſion auf das Notwendigſte 

beſchränkt. Hierdurch unterſcheidet ſich dieſes Buch vor allem 

von dem wertvollen Werke von Maas, das ſeine Bedeutung 

neben ihm vollkommen behält. Anderſeits glaubt der Ber- 

faſſer doch auch, zu letzterem Werke eine Reihe von Er— 

gänzungen beigebracht zu haben. Während bei Maas vor— 

nehmlich die Oberhirten der Erzdiözeſe hervortreten, hat der 

Verfaſſer danach geſtrebt, aller hervorragenden Männer, die 

für die Kirche gewirkt haben, pietätvoll zu gedenken. Neu 

iſt die Darſtellung des Wirkens der drei letzten Erzbiſchöfe. 

Beſondere Sorgfalt wurde darauf verwendet, die Anfänge 

der kirchlichen und kirchenpolitiſchen Entwicklung klarzulegen. 

Von einer vollſtändigen Literaturangabe glaubte der Ver— 

faſſer abſehen zu ſollen, einmal mit Rückſicht auf den Zweck 
a * 



VI Vorwort. 

der Arbeit, ſodann auch, weil das „Freiburger Diözejan- 

Archiv“ bereits eine ſolche enthält. 

In kranken Tagen geſchrieben, war der Inhalt dieſes 

Buches für den Verfaſſer gar manchmal eine Quelle des 

Troſtes und der Erholung. Möge er auch bei vielen 

andern die Liebe zu unſerer heiligen katholiſchen Kirche 

mehren! 

Donaueſchingen, 20. Mai 1908. 

Der Verfaſſer. 
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Einleitung. 

Die Zerſtörung der alten kirchlichen Ordnung zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts. 

Erſtes Kapitel. 

Die katholiſche Kirche in dem Gebiete des heutigen Groß⸗ 

herzogtums Baden vor Zerſtörung der alten Ordnung. 

Bor die grundſtürzenden Umwälzungen begannen, die den 

Jahrhunderte alten Beſtand der katholiſchen Kirche in 

ganz Deutſchland aufs tiefgreifendſte veränderten, teilten ſich 

ſechs Diözeſen in die kirchliche Verwaltung der Gebiete, 

die heute zum Großherzogtum Baden vereinigt ſind. 

Die oberen Landesteile gehörten zur Diözeſe Konſtanz. 

Die Diözeſe, eine der größten in Deutſchland, erſtreckte ſich 

vom St Gotthard im Süden bis nahe an Marbach am Neckar 

im Norden, und von der Iller im Oſten bis an den Rhein 

bei Breiſach im Weſten. Im Breisgau bildete das Flüßchen 

Bleich die Grenze gegen Norden, von dem dieſe ſich weſtlich 

an Hauſach vorbei nordwärts an die obere Murg zog, um 

ſich von hier oſtwärts zu wenden, Marbach zu. 

In der Schweiz bildete die Aar die Weſtgrenze gegen 

die Bistümer Baſel und Lauſanne. 

Die Oſtgrenze zog vom St Gotthard hinunter an das 
Weſtende des Wallenſees, wandte ſich von da über den Rhein 
nördlich an Feldkirch vorbei, umſchloß den Bregenzer Wald 

im Vorarlbergiſchen und hielt ſich dann an die Iller bis zu 

deren Einfluß in die Donau bei Ulm. 
Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 1 



2 Einleitung. 

Die Seelenzahl des Bistums belief ſich im Jahre 1801 
auf etwas über anderthalb Millionen, wovon ein ſtarkes 
Dritteil auf Baden kam. Der geſamte Klerus umfaßte 
6608 Perſonen, nämlich 2365 Weltgeiſtliche, 2126 Ordens— 

geiſtliche und 2117 Nonnen. 
Der Sitz der Diözeſanregierung war die zu Oſterreich 

gehörende Biſchofsſtadt Konſtanz. Sitz des Prieſterſeminars 
und die Reſidenz des Biſchofs war Meersburg, das in dem 
reichsunmittelbaren Gebiet des Fürſtbistums lag. Letzteres 
zählte etwa 14000 Einwohner und war eingeteilt in die 
Obervogteiämter Meersburg, Ittendorf, Markdorf, Reichenau, 
Bohlingen, Ohningen, Rielaſingen und Stahringen. Der 
Dompropſtei gehörte die Reichsherrſchaft Konzenberg bei 
Tuttlingen. 

Das Gebiet zwiſchen Bleich und Oos gehörte kirch— 
lich zum Bistum Straßburg, dem jenſeits des Rheins 
auch das Unter- und Mittelelſaß unterſtanden, während das 
Oberelſaß dem Bistum Baſel angegliedert war. Der Sitz 
der Diözeſanregierung befand ſich in Straßburg. Unter 
franzöſiſcher Oberhoheit war der Biſchof jenſeits des Rheins 
auch reichsunmittelbarer Fürſt, diesſeits des Rheins gehörten 
ihm die Herrſchaften Oberkirch und Ettenheim zu. 

Von der Oos abwärts bis zur Pfalz erſtreckte ſich das 
Bistum Speier. Die ganze Speierer Diözeſe umfaßte zwölf 
Landkapitel; ſechs davon lagen auf der linken, ſechs auf der 
rechten Rheinſeite. Letztere waren die Landkapitel Bruchſal, 
Ettlingen, Gernsbach, Philippsburg, St Leon und Weil der 
Stadt. Die Domkirche, die Regierung und das biſchöfliche 
Vikariat waren in der freien Reichsſtadt Speier, die Reſidenz 
des Biſchofs und das Prieſterſeminar aber befanden ſich zu 
Bruchſal, der Hauptſtadt des dem Biſchof als Reichsfürſten 
zugehörenden Gebietes, zu dem jedoch auch linksrheiniſche 
Herrſchaften gehörten. 
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An die Diözefe Speier Schloß ſich nördlich die Diözefe 

Worms an, die durch die Reformation beſonders ſchwer ge— 

litten hatte. Seit jener Zeit umfaßte ſie nur mehr ſechs 

Dekanate, von denen vier, Weinheim, Heidelberg, Waibſtadt 

und Schwaigern, rechts des Rheines lagen. 

Das Bistum war in den letzten Jahrhunderten ſeines 

Beſtehens teils mit Trier teils mit Mainz in Perſonalunion 
verbunden. Ein Generalvikar war in Worms für die kirch— 

liche und ein Statthalter für die weltliche Regierung ebenda— 

ſelbſt beſtellt. Das reichsunmittelbare Gebiet umfaßte einige 

Orte diesſeits und jenſeits des Rheins ſüdlich von Worms. 

Worms ſelbſt war freie Reichsſtadt. Der wichtigſte wormſiſche 
Ort auf der rechten Rheinſeite war Lampertheim. 

Das Gebiet öſtlich des Neckar! gehörte kirchlich zu zwei 

Dritteln zum Bistum Würzburg. Zunächſt der Wormſer 
Diözeſe lagen längs des Neckar die würzburgiſchen Land— 

kapitel Mosbach und Neckarſulm, von welch letzterem vier 

Pfarreien heute zu Baden gehören. An ſie ſchloß ſich das große 

Kapitel Buchen an. In den ſüdöſtlichen Teil zogen ſich die 

Kapitel Krautheim und Mergentheim herein, letzteres bis 
Dittigheim und Gerchsheim. Dieſe Gegend unterſtand auch 
der Landesherrlichkeit des Fürſtbiſchofs. Hier waren die 

würzburgiſchen Amter Lauda und Grünsfeld, während die 

gleichfalls würzburgiſchen Amter Hardheim und Ripperg 
weiter nach Weſten und das Amt Freudenberg mehr gegen 

Norden lag. 

Was öſtlich des Neckar in kirchlicher Beziehung nicht zu 
Würzburg gehörte, unterſtand dem Erzbistum Mainz und 

war in zwei Landkapitel, Biſchofsheim an der Tauber und 

1 P. P. Albert, Baden zwiſchen Neckar und Main in den 
Jahren 1803-1806, in Neujahrsbl. der bad. hiſt. en * 

berg 1901, 40 ff. 
1 * 
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Walldürn, eingeteilt. Außerdem gehörte zu Mainz, und zwar 
zu dem Miltenberger Kapitel, Wertheim, ferner an der Berg- 
ſtraße die Pfarrei Hemsbach bei Weinheim. | 

Weit bedeutender war der weltliche Beſitz des Erzſtiftes 
Mainz im heutigen badiſchen Hinterlande. Die Landesgrenzen 
deckten ſich hier nicht mit den Diözeſangrenzen, und in den 
drei Oberämtern Amorbach, Tauberbiſchofsheim und Kraut⸗ 
heim vereinigte der Erzbiſchof von Mainz den größten Teil 
des heutigen Badens zwiſchen Neckar und Main unter ſeinem 
weltlichen Zepter. | 

Vom Bistum Baſel war in kirchlicher Hinſicht keine 
Pfarrei des Landes abhängig. Wohl aber beſaß das Bistum 
in weltlicher Beziehung innerhalb des heutigen badiſchen Ge— 
bietes die Herrſchaft Schliengen bei Müllheim. 

Für die Seelſorge war in allen dieſen Diözeſen durch 
einen zahlreichen Klerus in ausgiebigſter Weiſe geſorgt. Stifte 
und Klöſter fanden ſich in allen Landesgegenden als Stütz⸗ 
punkte des religiöſen Lebens. 

Wie ſich die Stifte und Klöſter auf die einzelnen Diözeſen 
und Länder verteilten, ergibt nachſtehende Übersicht. 

I. Diözeſe Konſtanz 1. 

1. Sſterreichiſches Gebiet am Bodenſee. 

1. Stadt Konſtanz: a) Stifte: Das Hochſtift an der Kathe⸗ 
drale, das Kollegiatſtift zu St Stephan und Nikolaus und das 
Kollegiatſtift zu St Johann. b) Klöſter: Auguſtinereremiten?, 

Catalogus personarum ecclesiasticarum et locorum dioecesis 

Constantiensis. Const. 1794. — K. Fr. Vierordt, Geſchichte der 

evangeliſchen Kirche im Großherzogtum Baden II 376 ff. 
2 Die Auguſtiner wurden 1785 auf den Ausſterbeetat geſetzt und 

überließen ihr Anweſen 1797 dem Spitale, nachdem ſie auf wenige 

Mitglieder zuſammengeſchmolzen waren. 
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Dominikaner 1, Kapuziner?, Minoritens, Dominikanerinnen 

zur hl. Katharina (Kloſter Zoffingen). 
2. Radolfzell: Kollegiatſtift zum hl. Theopontus, Se— 

neſius und Zenon, Kloſter der Kapuziner. 
Stockach: Hoſpiz der Kapuziner. 

2. Fürſtbistum Konſtanz. 

Adelheiden bei Konſtanz: Kloſter der Auguſtinerinnen. 

Grünenberg: Kloſter der Franziskanerinnen“. 

Markdorf: Kapuziner, Franziskanerinnen. 

Meersburg: Dominikanerinnen. 
Ohningen: Stift der Auguſtinerchorherren, dem Bis— 

tum Konſtanz inkorporiert. 

6. Reichenau: Benediktinerkloſter, dem Bistum Voten 

inkorporiert 6. 

ER 

1 Die Dominikaner, die bis zum Jahre 1785 in ihrem herrlich 

gelegenen Kloſter auf der Juſel wohnten, mußten in dieſem Jahre 

infolge einer Verfügung der öſterreichiſchen Regierung auswandern, 

wurden ebenfalls auf den Ausſterbeetat geſetzt und in dem bisherigen 

Dominikanerinnenkloſter St Peter untergebracht. Die Dominikanerinnen 

zum St Peter ſiedelten nach Zoffingen über. Das Dominikanerkloſter 

wurde Genfer Koloniſten zur Anlegung eines Mauufakturenhauſes und 

von Indien-Druckereien eingeräumt. 

2 Die Kapuziner ſetzte die öſterreichiſche Regierung im Jahre 1788 

auf den Ausſterbeetat. 

s Den Minoriten wurde 1786 verboten, Novizen aufzunehmen. 

Über die Klöſter des Linzgaues berichtet am eingehendſten 

P. Benevenut Stengele in ſeiner Linzgovia sacra. Überlingen 1887. 
5 »Ohningen wurde 1534 dem Hochſtifte Konſtanz inkorporiert. 

Die Kloſtervorſteher hießen von da an nicht mehr Pröpſte, ſondern 

Prioren, nachher Superioren und zuletzt Dekane. 

° Die Inkorporation erfolgte mit päpſtlicher Gutheißung unter 

Rückſicht auf die bleibende Finanzunot des Fürſtbistums im Jahre 1540. 

Reichenau wurde dabei zum Priorat erklärt. Da die Mönche aber 

die Selbſtändigkeit des Kloſters wiederherzuſtellen ſuchten, wurde am 

30. März 1757 von dem Biſchofe von Konſtanz auch das Priorat auf— 
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3. Freie Neichsſtadt Überlingen. 

Kollegiatſtift zum hl. Nikolaus, Johanniterkommende 
St Johann, Kapuziner, Minoriten, Franziskanerinnen. 

4. Freie Reichsſtadt Pfullendorf. 

Dominikanerinnen, Franziskanerinnen. 

5. Fürſtenbergiſche Herrſchaften am See. 

1. Bächen: Kloſter der Franziskanerinnen. 
2. Bettenbrunn: Kollegiatſtift zur ſeligſten Jungfrau. 
3. Meßkirch: Kloſter der Kapuziner. 
4. Weppach: Kloſter der Franziskanerinnen. 

6. Reichsſtift Salem. 

a Ciſtercienſerkloſter. 

Reichsſtift Petershauſen. 

1 mit den Propſteien Hilzingen und Herd— 
wangen. 

8. Deutſchordensgebiet am See. 

1. Hermannsberg: Kloſter der Franziskanerinnen. 

2. Mainau: Deutſchordenskommende. 

gelöſt. Es erſchien auf der Reichenau eine biſchöfliche Kommiſſion mit 

einem Leutnant und 16 Grenadieren, die die Patres, welche ſich um einen 

Tiſch zu einer Kette zuſammengeſchloſſen, mit Gewalt voneinander los⸗ 

riſſen und jeden in ein anderes Kloſter verbrachten. Keiner der Ab⸗ 

geführten wußte, wohin er ſelbſt und ſeine Mitbrüder abgeführt wurden, 

keiner hat wohl einen von ihnen je wieder geſehen. Als Erſatz wurden 

aus den ſchwäbiſchen und ſchweizeriſchen Benediktinerſtiften Ordensprieſter 

als Patres missionarii dahin beordert. Im Jahre 1799 waren es 

ſieben, die unter einem Superior ſtanden. Da die Kriegswirren dem 

Hochſtifte ſchwere Opfer auferlegten, ſandte man auch dieſe mit ihrer 

Einwilligung wieder bis auf beſſere Zeiten in ihre Klöſter zurück und 

ernannte an der Hauptkirche drei Weltprieſter als Miſſionarien. Vgl. 

König, Reichenau, im Freib. Diöz.⸗Archiv XIII 246. Kolb, Lexikon 
des Großh. Badens III, Karlsruhe 1806, 85 ff. — Der Finanznot des 

Fürſtbistums hatte die Inkorporation von Reichenau auch nicht abhelfen 
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3. St Katharina bei Wollmatingen: Kloſter der Auguſtine— 
rinnen. 

9. Schwarzenbergiſches Gebiet (Klettgau). 

Jeſtetten: Niederlaſſung der Redemptoriſten (ſeit 1802). 

10. Fürſtenbergiſches Hauptgebiet. 

1. Amtenhauſen: Kloſter der Benediktinerinnen. 

2. Engen: Kloſter der Kapuziner, Kloſter der Domini— 

kanerinnen. 

3. Friedenweiler: Kloſter der Ciſtercienſerinnen. 
4. Grünwald: Kloſter der Pauliner. 

5. Mariahof bei Neudingen: Kloſter der Ciſtercienſerinnen. 

6. Neuſtadt: Kloſter der Kapuziner. 

7. Riedern: Propſtei der regulierten ee e e 

Kloſter der Auguſtinerkanoniſſen. 
8. Stühlingen: Kloſter der Kapuziner. 

9. Tannheim: Kloſter der Pauliner. 

11. Gebiet von St Blaſien. 

Berau: Kloſter der Benediktinerinnen. 
Bonndorf: Kloſter der Pauliner 1. 

12. Sſterreichiſches Gebiet im öſtlichen Schwarzwald. 

Villingen: Kloſter der Benediktiner von St Georgen, 

Kommende der Johanniter, Kloſter der Kapuziner, Kloſter 
der Minoriten ?, Priorat der Urſulinerinnen. 

können. Die ſtehende Schuld betrug 1775 241 339 fl., während ſich die 

Kurrentſchulden auf 60 017 fl. beliefen. Die Verſchuldung des Hoch— 

ſtiftes war im weſentlichen eine Folge der unvermittelt eindringenden 

Geldwirtſchaft. Die äußeren politiſchen Verhältniſſe verſchlimmerten noch 

dieſe Belaſtung. F. Keller, Die Verſchuldung des Hochſtifts Kon— 

ſtanz im 14. und 15. Jahrhundert, im Freib. Diöz.-Archiv XXXII ff. 

J. König, Zur Geſchichte der Stiftung des Paulinerkloſters 

in Bonndorf, im Freib. Diöz.⸗Archiv XIV 207 ff. 

2 Das Kloſter der Minoriten war um das Jahr 1800 faktiſch ſchon 

inſofern aufgelöſt, als das Gebäude von 1791 an als Kaſerne und 
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13. Unteres fürſtenbergiſches Gebiet. 

1. Rippoldsau: Priorat der Benediktiner von St Georgen 
in Villingen. 

2. Wittichen: Kloſter der Klariſſinnen. 

14. Sſterreichiſches Gebiet im ſüdlichen und weſtlichen Schwarzwald 
und in der Rheinebene. 

1. Breiſach: Auguſtinereremiten, Minoriten, Chorfrauen 
vom hl. Auguſtin aus der Kongregation de Notre-Dame !. 

2. Freiburg: Auguſtinereremiten?, Franzisfanerrefolleften 3, 
Kapuziner, Dominikanerinnen, Urſulinerinnen, Kommende des 
Deutſchordens. 

3. Günterstal: Kloſter der Ciſtercienſerinnen. 

Militärlazarett verwendet wurde, ſo daß die Konventualen in Privat⸗ 

häuſern ein Unterkommen ſuchen mußten. B. Stengele, Das ehe⸗ 

malige Franziskanerminoritenkloſter in Villingen, im Freib. Diöz.⸗Archiv 

XXX 193; Chr. Roder im Freib. Diöz.⸗Archiv XXXII 232. Über 

das Villinger Kapuzinerkloſter vgl. Chr. Roder im Freib. Diöz.⸗ 

Archiv XXXI 236. 
1 Bei der Belagerung von Breiſach im Jahre 1793 wurde das 

Kloſter der Nonnen in Brand geſchoſſen. 

2 Die Freiburger Auguſtiner wurden ſeit 1784 als Hilfsprieſter 

an St Martin verwendet. Im Jahre 1809 wurden ſie penſioniert, 

ihr Vermögen wurde zum Kirchenfonds gemacht. 

s H. Hansjakob, St Martin zu Freiburg als Kloſter und 

Pfarrei, Freiburg 1890. — Die Franziskaner von St Martin mußten 

auf einen kaiſerlichen Machtſpruch hin 1784 ihr Kloſter verlaſſen, da 

St Martin zur zweiten Pfarrei beſtimmt war. Sie erhielten als Wohn⸗ 

ſitz das Auguſtinerkloſter (das heutige Theater) angewieſen. Die auf ſieben 

Perſonen zuſammengeſchmolzenen Auguſtiner wurden nach St Martin 

verſetzt, mit der Auflage, den zukünftigen Pfarrern von St Martin 

in der Seelſorge auszuhelfen. 1808 verbot die badiſche Regierung 

den Franziskanern die Aufnahme von Novizen. Als 1823 das Augu⸗ 

ſtinerkloſter zum Theatek umgeſtaltet wurde, kehrten die Franziskaner 

nach St Martin zurück. Im Jahre 1832 erfolgte die Penſionierung 

der letzten zwei Prieſter und zweier Laienbrüder. 
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4. Kenzingen: Franziskanerrekollekten zu Kenzingen, Ciſter— 

cienſerinnen zu Wonnental. 

5. Säckingen: Fürſtliches Damenſtift. 

6. Staufen: Kloſter der Kapuziner. 
7. St Blaſien: Abtei der Benediktiner mit einem Priorat 

in Oberried !. 
8. St Märgen: Abtei der Auguſtiner. 

9. St Peter: Abtei der Benediktiner mit einem Priorat 
in St Ulrich, einer Propſtei in Sölden und einem Hauſe 
in Freiburg (Petershof). 

10. St Trudpert: Abtei der Benediktiner. 

11. Triberg: Niederlaſſung der Redemptoriſten (ſeit 1805). 

12. Tennenbach: Abtei der Ciſtercienſer. 

13. Waldkirch: Kollegiatſtift zur hl. Margareta. 
14. Waldshut: Kloſter der Kapuziner. 

15. Deutſchordensbeſitz am Oberrhein. 

Beuggen: Kommende des Deutſchordens. 

16. Johanniterbeſitz am Oberrhein. 

Heitersheim: Johannitergroßpriorat, Kloſter der Mino— 
riten. 

II. Diözeſe Straßburg. 

1. Badiſches Gebiet. 

1. Fremersberg: Kloſter der Franziskanerrekollekten. 
2. Mahlberg: Kloſter der Kapuziner. 

3. Schwarzach: Abtei der Benediktiner. 

1 Die ganze Herrſchaft des Stiftes umfaßte außer dem unmittel— 

baren Stiftsbeſitz die Reichsherrſchaft Bonndorf mit der Herrſchaft 

Blumeneck und den Amtern Bonndorf, Bettmaringen, Ewattingen 

und Gutenberg, dann in den vorderöſterreichiſchen Landen die Herr— 

ſchaften Staufen und Krozingen, die Amter Oberried, Schönau, Todtnau 

ſamt den Propſteien Berau und Bürgeln. Hiezu kamen noch Be— 

ſitzungen in der Schweiz. d 
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2. Sſterreichiſches Gebiet. 

Schuttern: Abtei der Benediktiner. 
Ottersweier: Chorfrauen des hl. Auguſtin aus der Kon— 

gregation de Notre-Dame. 

3. Gebiet des Fürſtbistums Straßburg. 

Allerheiligen: Abtei der Prämonſtratenſer. 
Ettenheimmünſter: Abtei der Benediktiner. 
Oberkirch: Kloſter der Kapuziner. 
Oppenau: Kloſter der Kapuziner. 8 

4. Freie Reichsſtadt Offenburg. | 

Kloſter der Franziskaner, Kloſter der Kapuziner. 

5. Reichsſtift Gengenbach. | 

Benediktinerabtei in der Stadt Gengenbach. 

6. Graſſchaft Geroldseck. 

Seelbach: Hoſpiz der Franziskanerrekollekten. 

7. Unteres Fürſtenbergiſches Gebiet. 

Haslach: Kloſter der Kapuziner. 

III. Diözeſe Speier. 

1. Badiſches Gebiet. 

1. Baden-Baden: Kollegiatſtift, Kloſter der Kapuziner, 
Frauenkloſter zum heiligen Grab. 

2. Ettlingen: Kloſter der Franziskaner. 

3. Frauenalb: Abtei der Benediktinerinnen. 
4. Karlsruhe: Hoſpiz der Kapuziner (mit Kapuzinern aus 

Bruchſal beſetzt). 
5. Lichtental: Abtei der Ciſtercienſerinnen. | 
6. Raſtatt: Kollegium der Piariſten, Kloſter der Franzis⸗ 

kaner, Frauenkloſter de Notre-Dame. 
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2. Gebiet des Fürſtbistums Speier. 

1. Bruchſal: Reichsritterſtift Odenheim, Auguſtiner von 

Münnerſtadt am Gymnaſium, Kloſter der Kapuziner, barm— 

herzige Brüder im Spital. 

2. Gernsbach: Kloſter der Kapuziner. 

3. Michaelsberg: Hoſpiz der Kapuziner. 
4. Waghäuſel: Kloſter der Kapuziner. 

3. Gebiet des Kurfürſtentums Pfalz. 

Bretten: Kloſter der Kapuziner. 

IV. Diözeſe Worms. 

Kurfürſtentum Pfalz. 

1. Heidelberg: Dominikaner, Franziskaner, Kapuziner, 
Karmeliter, Dominikanerinnen, Chorfrauen vom hl. Auguſtin 
aus der Kongregation de Notre-Dame; außerdem franzöſiſche 

Lazariſten am Gymnaſium. 

2. Maunheim: Karmeliter, Kapuziner, barmherzige Brüder, 

Auguſtinerinnen; dazu franzöſiſche Lazariſten am Gymnaſium. 

3. Schwetzingen: Haus der Franziskaner von Heidelberg. 

4. Sinsheim: Kloſter der Franziskaner. 

5. Weinheim: Kloſter der Karmeliter. 

6. Wiesloch: Kloſter der Auguſtiner. 

V. Diözeſe Würzburg. 

1. Gebiet der Pfalz. 

Mosbach: Kloſter der Franziskaner. 

2. Fürſtbistum Würzburg. 

Gerlachsheim: Priorat der Prämonſtratenſerabtei Ober— 
zell bei Würzburg. 

3. Gebiet von Löwenſtein⸗Wertheim. 

naher; Abtei der Eiſtercienſer. 
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VI. Erzdiözeſe Mainz. 

1. Kurfürſtentum Mainz. 

a a Kloſter der Franziskaner. 
Walldürn: Kloſter der Kapuziner. 

2. Gebiet von Löwenſtein⸗Wertheim. 

Hoſpiz der Kapuziner in Wertheim. 

Zweites Kapitel. 

Die ſtaatlichen Vereinbarungen über die Zertrümmerung 

der alten kirchlichen Ordnung. 

Alle genannten Klöſter und Stifte gingen bis auf wenige 
Frauenklöſter, die in veränderter Form erhalten blieben, zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts unter. Ebenſo verſchwanden 
zu derſelben Zeit ſämtliche weltliche eee der geift- 
lichen Fürſten. 

Der eigentliche Grund der umfaſſenden Aufhebung der 
Klöſter war die Geringſchätzung, ja förmliche Feind— 
ſchaft, die die Aufklärung dem Ordensleben ent— 
gegenbrachte. Das ganze Kloſterweſen wurde als veraltet, 
wertlos und kulturfeindlich hingeſtellt, nicht nur von den 
Staatsmännern, ſondern noch viel mehr von den Geiſtlichen 
der aufgeklärten Richtung. Die Gegenſätzlichkeit zwiſchen 
letzteren und den ihrer Sache treu anhängenden Mönchen 
erreichte zuweilen eine ungewöhnliche Schärfe. Für die 
im Ordensleben vorzüglich gepflegten Tugenden, vor allem 
aber für das in den Klöſtern übliche Gebets leben 
war bei den Aufklärern jedes Verſtändnis abhanden ge— 
kommen. Nur dann wollte man höchſtens den Klöſtern noch 
eine Exiſtenzberechtigung zuerkennen, wenn ſie durch Seel— 
ſorge oder Unterricht für die Geſellſchaft etwas „Nütz— 
liches“ leiſteten. Dieſe Ideen hatten zu Beginn des 19. Jahr— 
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hunderts bereits ſo weit um ſich gegriffen, daß manche Klöſter 

die größte Mühe hatten, Novizen zu bekommen. 
Nachdem einmal die Klöſter dem Zeitgeiſte wertlos ſchienen, 

mußten ſie notwendig auch von dem Rückhalt, den ſie bis 
dahin an der katholiſchen Bevölkerung und den katho— 

liſchen Regenten gehabt hatten, einbüßen, das um ſo mehr, 

als die neue Zeit mit ihrem Drang nach wirtſchaftlichen 

Reformen an den teilweiſe uralten Beſitz- und Bezugs— 

rechten der Klöſter gar vieles auszuſetzen fand 1. Das ganze 

wirtſchaftliche Leben ſuchte nach neuen Bahnen, die alten Laſten 

wurden immer mehr als unerträglich empfunden, und die Klöſter 

und Stifte, gleichſam von Natur aus auf das zähe Feſthalten an 

den althergebrachten Rechten angewieſen, taten ſchwer, ſich der 

neuen Zeit anzupaſſen. Kein Wunder, daß es zu langen Pro— 

zeſſen, ärgerlichen Streitigkeiten und beklagenswerter Entfrem— 

dung kam. Anderſeits darf aber hier nicht verallgemeinert werden. 

In den von der Aufklärung weniger berührten Kreiſen genoſſen 

die Klöſter auch noch in den letzten Dezennien des 18. Jahr— 

hunderts große Sympathien, namentlich in Vorderöſterreich. 

Nicht vom Volke ging denn auch der Kloſterſturm aus, 

ſondern von den Regierungen, denen hinwiederum Papſt 

Klemens XIV. durch die Aufhebung des Jeſuiten— 

ordens im Jahre 1773 ein Beiſpiel gegeben. Sie nahm 

den weltlichen Fürſten die Scheu vor der Heiligkeit des Ordens— 

ſtandes und gab ihnen zugleich die beſte Gelegenheit, zu be— 
obachten, wieviel Geld aus den Kloſteraufhebungen für die 
Staatskaſſe freigemacht werden konnte; denn weit entfernt, 

die Güter der Jeſuitenkollegien der Kirche zu überlaſſen, 
legten gerade Markgraf Karl Friedrich von Baden und 

die vorderöſterreichiſche Regierung ihre Hand auf die— 

E. Gothein, Der Breisgau unter Maria Thereſia und 

Joſeph II., Heidelberg 1907, 53 ff. 
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jelben, vornehmlich um ſie für katholiſche Schulzwecke zu 
verwenden. Letztere ſetzte ſich dabei wenigſtens noch mit 
der biſchöflichen Behörde ins Einvernehmen !, Markgraf Karl 
Friedrich verfügte jedoch über die Güter durchaus ſelbſtändig 
und beachtete den Proteſt des Biſchofs von Speier nicht?. 

Das von dem Träger des Pontifikats ſelbſt gegebene Bei— 
ſpiel fand bald Nachahmung durch Kaiſer Joſeph II. von 
Oſterreich. Er hob eigenmächtig eine Reihe von Klöſtern im 
Breisgau auf und vereinigte ihr Vermögen in dem Breis— 
gauer Religionsfonds, der allgemeinen kirchlichen 
Zwecken dienen ſollte. 

Unter ſolchen Verhältniſſen iſt es verſtändlich, daß es nur 
eines äußeren Anſtoßes bedurfte, um die Klöſter vollſtändig 

dem Untergange zu weihen. Und dieſen Anſtoß gab der Aus- 
bruch der franzöſiſchen Revolution, die Wegnahme 
der Kirchengüter in Frankreich und das Vordringen der fran— 
zöſiſchen Revolutionsheere an den Rhein. Alles deutſche Land 
jenſeits des Rheines ging an die Franzoſen verloren, und 
nun trafen die deutſchen weltlichen Fürſten Abmachungen 

mit Frankreich und unter ſich, um ſich an dem 
Kloſtergut und den Herrſchaften der geiſtlichen Fürſten ſchad— 
los und mehr als ſchadlos zu halten. 

Zunächſt war es Preußen, das bei den mit Frankreich 
zu Baſel im Jahre 1795 geführten Friedensverhandlungen 
die Einziehung der geiſtlichen Beſitzungen anregte. 

Die franzöſiſche Republik war ſofort bereit mitzuhelfen, 
zumal fie wegen der Aufnahme zahlreicher franzöſiſcher Emi— 
granten in den geiſtlichen Fürſtentümern auf dieſe ſehr er— 
boſt war. 

Fr. Geier, Die Durchführung der kirchlichen Reformen Joſephs II. 

im vorderöſterreichiſchen Breisgau, Stuttgart 1905, 151 ff. 

e C. W. Drais, Geſch. der Regierung und Bildung von Baden 

unter Karl Friedrich, Karlsruhe 1818, II 32. 
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Nicht lange nach Preußen traf die Markgrafſchaft Baden 

mit Frankreich dieſelbe Vereinbarung. Es geſchah dies in 

dem geheimen Vertrage, den der Markgraf Karl Friedrich 

am 22. Auguſt 1796 mit Frankreich abſchloß und in dem er 

ſich gegen die Verſprechung geiſtlicher Herrſchaften und Güter 

im Widerſpruch mit ſeinen Verpflichtungen gegen Kaiſer und 

Reich zur Neutralität verpflichtete. 

Auch die Pfalz brachte ein ähnliches Abkommen zu— 

ſtande. 

Im Frieden von Luné ville — 1801 — wurden die 

anfänglich geheim gehaltenen Abmachungen offenkundig aus— 

geſprochen und feſtgelegt. Kaiſer und Reich willigten in die 

Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich ein. Der 

Artikel 7 aber beſtimmte, daß die erblichen Fürſten für 
ihre linksrheiniſchen Verluſte im Reichsgebiet durch geiſtlichen 

Beſitz und freie Reichsſtädte entſchädigt werden ſollten. 

Damit war die Säkulariſation begonnen. 

Zwei Jahre aber währten noch die ſchmachvollen Ver— 
handlungen über die „Entſchädigung“ der Fürſten, bis man 
ſich nach jeder Richtung hin verſtändigt hatte und die Neu— 

ordnung vollſtändig durchgeführt wurde. 

Dieſe endgültige Regelung ſtellt der Reichsdeputations— 

hauptſchluß vom Jahre 1803 dar. Obwohl zunächſt 
nur dazu beſtimmt, die Beſtimmungen des Luneviller Friedens 

zu erläutern, geht dieſer Reichsdeputationshauptſchluß doch 

weit über ſie hinaus. Er verkündet nicht nur eine teilweiſe, 

ſondern eine nahezu vollſtändige Säkulariſation 

der geiſtlichen Herrſchaften und Güter; denn es werden in 

ihm nicht nur kirchliche Güter als Entſchädigung angewieſen, 

ſondern der § 35 beſtimmt auch ganz allgemein, daß „alle 

Güter der fundierten Stifte, Abteien und Klöſter“ „zur freien 

und vollen Dispoſition“ der betreffenden weltlichen Landes— 
herren überlaſſen werden, ſowohl für Kultus, Schulen und ge— 
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meinnützige Anstalten als „zur Erleichterung ihrer Finanzen“, 

einzig und allein unter dem Vorbehalt der bleibenden Aus— 
ſtattung der Domkirchen und der Penſionen für die ſäkulari— 
ſierten Ordensleute. 

Nur drei geiſtliche Würdenträger wurden belaſſen: der 
bisherige Kurfürſt von Mainz, der Liebling Napoleons, der 
nunmehrige Kurerzkanzler Karl Theodor von Dalberg mit 
einem Gebiete, gebildet aus dem Erzbistum Regensburg, den 
Überreſten des Erzſtiftes Mainz auf dem rechten Rheinufer 
und den Städten Regensburg und Wetzlar, ferner der Deutſch— 
meiſter, der ein öſterreichiſcher Prinz war, und der Groß— 
prior des Johanniterordens zu Heitersheim. 

Man kann nicht ſagen, daß die Klöſter und Stifte ihr 
hartes Schickſal verdient hatten. Trotz der Zeit der Auf⸗ 
klärung, die die Aufhebung der Klöſter vorbereitet und 
manche von ihnen auch angeſteckt hatte, befanden ſich doch die 
meiſten in guter Verfaſſung, und einzelne erlebten gerade 

vor ihrer Aufhebung eine letzte Blütezeit. Religiöſer Eifer, 

Pflege der Wiſſenſchaft, eine ſegensreiche Tätigkeit auf theo— 

logiſchem und humaniſtiſchem Gebiete darf vielen nach— 
gerühmt werden. 

Drittes Kapitel. 

Die Durchführung der Säkulariſation in den Gebieten des 
heutigen Großherzogtums Baden von 18011803. 

Am früheſten begann zu Anfang des 19. Jahrhunderts 
die katholiſche Regierung der Pfalz, die Klöſter zu bejei- 
tigen 1. Dieſe pfälziſche Kloſteraufhebung war indes im wejent- 
lichen keine Säkulariſation, ſondern eine ſtaatliche „Kloſter⸗ 
reform“. Der aus den aufgehobenen Klöſtern erzielte Erlös 

Am ausführlichſten hierüber (Mone), Die katholiſchen Zuſtände 

in Baden II, Regensburg 1843, 11 ff. 
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floß nicht in die Staatskaſſe, um zu ftaatlichen Zwecken ver- 

wendet zu werden, ſondern wurde für allgemein kirchliche 

und katholiſche Schulzwecke in einem beſondern Fonds an— 

gelegt, der zur Zeit den Namen „Heidelberger Kloſter— 

fonds“ führt 1. Auch wurden nicht ſofort alle Klöſter auf— 

gehoben, ſondern nur die „entbehrlichen“ mit denen vereinigt, 

deren Dienſte man noch nicht entbehren zu können glaubte. 

Der herrſchende kloſterfeindliche Geiſt und die Verluſte, die 

das allgemeine katholiſche pfälziſche Kirchenvermögen durch 

die Wegnahme der jenſeits des Rheines gelegenen Güter 

erlitten hatte, beſtimmten die pfälziſche Regierung gleicher— 
maßen, die „Kloſterreform“ durchzuführen. Nicht als ob der 
Wert der eingezogenen Kloſtergüter die über dem Rhein ver— 

loren gegangenen 18 Millionen Gulden auch nur einiger— 

maßen hätte erſetzen können. Keines der pfälziſchen Klöſter 

beſaß ein bedeutendes Vermögen. Aber die Klöſter hatten 

bisher aus dem geiſtlichen Adminiſtrationsvermögen und aus 

det fürſtlichen Handkaſſe Unterſtützungen erhalten, die in 

der ſeitherigen Weiſe nach der Verminderung des Kirchen— 

vermögens nicht mehr gegeben werden konnten. Und wünſchens— 

Der Heidelberger Kloſterfonds bildet jetzt einen Beſtandteil der 

am 1. Januar 1873 als einheitlicher Fonds für katholiſche kirchliche 

Bedürfniſſe der Pfalz errichteten „Pfälzer katholiſchen Kirchen: 

ſchaffnei Heidelberg“, in der außerdem noch nach Ausſcheidung der 

Laſten für Schule und Armenweſen die Vermögen der vormaligen 

Schaffnerei Heidelberg, des Hauptſchulfonds Heidelberg, der Schaffnerei 

Weinheim, des Partikularſchulfonds Weinheim und der Schaffnerei 

Lobenfeld vereinigt wurden. Die Güter zu Lobenfeld ſtammen 

von dem dortigen, 1540 von dem Kurfürſten Friedrich III. aufgehobenen 

Nonnenkloſter her. Das Kloſtergut wurde zunächſt einheitlich ver- 

waltet und erhielten die Katholiken infolge eines Regierungsdekrets 

vom 21. November 1705 zwei Siebtel und die Reformierten fünf Siebtel 

des Erträgniſſes. Erſt im Jahre 1801 wurde der Vermögensanteil der 

Reformierten vollſtändig ausgeſchieden. 
Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. a 2 
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wert war auch eine kleine Stärkung des geiſtlichen Admini— 

ſtrationsvermögens für die Regierung immerhin. 

Die Ausführung der Reform geſchah mit Härte und 
mit teilweiſe tiefkränkender Rückſichtsloſigkeit. Sobald die 
„Reform“ beſchloſſen war, verſicherte man ſich unverzüglich 
des Vermögens. Es wurde entweder ſofort zum Kloſter— 
fonds gezogen oder doch in ſeinem ganzen Beſtand auf— 
genommen. 

Auch den Klöſtern, welche noch eine Zeitlang fortexiſtieren 
ſollten, wurde die freie Verfügung über ihr Eigentum ge— 
nommen und ihnen lediglich eine Suſtentation beſtimmt. 

Als erſtes der Klöſter fiel im Jahre 1801 das der Franzis⸗ 
kaner zu Sinsheim. Es wurde aufgehoben, die Kirche 
völlig geleert und alles, was ſich vorfand, ſamt Gebäuden 
und Grundſtücken verkauft. Die Inſaſſen wurden dem Kloſter 
der Franziskaner zu Mosbach zugewieſen. 

Dieſen wurde zu gleicher Zeit befohlen, Novizen und 
Zöglinge zu entlaſſen. Daraufhin wanderten, durch das 

Schickſal Sinsheims erſchreckt, die Mönche bis auf einen 
Prieſter und einige Brüder aus. — Als Mosbach an Lei— 
ningen kam, ließ der proteſtantiſche Fürſt die Mönche zurück— 
kommen. | 

Im Sommer 1801 folgte die Aufhebung des Domini- 
kanerkloſters zu Heidelberg. Das Kloſter wurde Ka⸗ 
ſerne. Nicht einmal die Früchte durften die Mönche aus 
ihrem Garten mitnehmen. 

Das Haus der Heidelberger Franziskaner zu Schwetzingen 
wurde 1801 eingezogen. Die Mönche brachte man zu ihren 
Brüdern nach Heidelberg zurück. 

Die Karmeliter zu Mannheim kamen am 9. März 
1802 in das in Heidelberg beſtehende Kloſter ihres Ordens. 

Sodann vereinigte die Regierung die ſchwarzen 
Nonnen in Heidelberg, die ſich mit der Erziehung 
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der weiblichen Jugend bejchäftigten, mit den Auguſtinerinnen 

in Mannheim !. 
Die weißen Nonnen (Dominikanerinnen) in Heidel— 

berg, die ebenfalls eine gut beſuchte Mädchenſchule unter— 

hielten, wurden in das katholiſche Spital verwieſen, was ſie 

jedoch nicht annahmen. Die Oberin ging mit zwei Schwe— 
ſtern nach Oſterburken, wo ſie nach neun Monaten aus 
Kummer ftarb.. = 

Im gleichen Jahre 1802 ereilte die Karmeliter zu 
Heidelberg das Schickſal der Auflöſung. Die Ausländer 
unter den Mönchen erhielten den Befehl, in ihre Heimat 

zurückzukehren, die übrigen wurden auf Kaplaneien verſetzt. 

Im Sommer 1802 vertrieb die Regierung die Kar— 
meliter aus Weinheim. Sechs Prieſter gingen nach 
Hirſchhorn, der letzte Prior ſtarb bald darauf in Mörlen— 

bach, nachdem er die wertvollſten Kirchengeräte nach Frank— 

furt gerettet hatte. Die vier noch übrigen Prieſter, die 

Nichtpfälzer waren und gutwillig nicht gehen wollten, ließ 

der katholiſche Stadtſchultheiß von Weinheim in der Nacht 

vom Pfingſtmontag auf Pfingſtdienstag um ½2 Uhr in eine 

Kutſche packen und von bewaffneter Mannſchaft auf Mainzer 
Gebiet bringen. Sie wandten ſich nach Frankfurt. Die 

Auguſtiner von Wiesloch, die man am 12. März 1802 

1 Der Erlös der Gebäulichkeiten des Kloſters der ſchwarzen Nonnen 

floß nicht in den Kloſterfonds, ſondern in den Hauptſchulfonds, da die 

katholiſche Mädchenſchule in ihm untergebracht werden ſollte. In ähn⸗ 

licher Weiſe wurde 1805 das Nonnenkloſter in Mannheim für Schul⸗ 

zwecke weggenommen. Als drittes Gebäude wurde das Franziskaner: 

kloſter zu Mosbach dem Kloſterfonds entzogen und zu einem Land— 

vogteigebäude gemacht. Die Staatskaſſe trägt aber hierwegen zu der 

im Jahre 1811 nach Auflöſung der dortigen Franziskanermiſſion neu⸗ 

errichteten Pfarrei einen jährlichen Beſoldungszuſchuß von 200 fl. bei. 

Von nichtpfälziſchen Klöſtern ſteckt im Kloſterfonds der Erlös aus dem 

Kapuzinerkloſter von Walldürn. 
2 * 



20 Einleitung. 

zu den Karmelitern nach Weinheim gebracht hatte, blieben 

daſelbſt bis zum Spätjahre 1802 und dienten nun dem anſtatt 

der Karmeliter ernannten Pfarrer als Kapläne. Als im 
Spätjahre 1802 ein beſonderer Kaplan nach Weinheim kam, 
wurden ſie in dem Karmeliterkloſter zu Heidelberg untergebracht. 

Die Kapuziner in Heidelberg verloren in demſelben 
Jahre ihr Kloſter und mußten zu ihren Brüdern nach Mann⸗ 
heim ziehen. Ebendahin wurden die Kapuziner von Bretten 
verwieſen. 

Die Franziskaner in Heidelberg blieben beſtehen, 
zogen aber in das Kapuzinerkloſter. Die Kirche wurde aus— 
geräumt, die Geräte verſteigert. 

Bevor jedoch die pfälziſche Regierung das Werk der Kloſter⸗ 
aufhebung zu Ende führen konnte, ging die Pfalz ſelbſt in 
andere Hände über — ſie fiel an Baden. 

Die Verhältniſſe der Orden und ihrer Anſtalten in den 
alten und in den im Jahre 1803 an Baden gefallenen 
Landen regelte das Kloſteredikt des Markgrafen Karl 
Friedrich vom 14. Februar 1803. 

Es bedeutete für alle Klöſter den ſofortigen oder all— 
mählichen Untergang. 

In den baden⸗durlachiſchen Stammlanden beſtand 
nur das Kapuzinerhoſpiz in Karlsruhe. Es wurde 
durch das erwähnte Edikt zur Auflöſung beſtimmt, „ſobald 
für eine Bedienung der katholiſchen Gemeinde durch Welt— 
geiſtliche hinlänglich wird vorgeſorgt ſein“. Das geſchah 
durch Errichtung der Pfarrei St Stephan am 28. Mai 1804. 

Daß die Klöſter in den baden-badenſchen Landen 
von der Säkulariſation verſchont bleiben würden, hätte man 
im Hinblick auf das feierliche Manifeſt, das der Markgraf 
am 27. Oktober 1771 erlaſſen hatte, als er von dieſem Ge- 
biete Beſitz ergriff, mit Recht erwarten dürfen. Hatte er 
doch ausdrücklich verſichert, „daß nach dem Erbvertrage von 
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1765 denen Katholiſchen alle ihre Kirchen, Schulen, Hoſpi— 

täler und andere milde Stiftungen, ſämtliche Stifte und 

Klöſter . . . ohnverrückt verbleiben“. 
Durch das Edikt von 1803 wurde aber trotzdem ſofort 

das zur „Entſchädigung“ zugewieſene Benediktinerinnenkloſter 

Frauenalb gänzlich aufgehoben, obſchon der Reichsdepu— 
tationshauptſchluß hinſichtlich der Frauenklöſter bemerkt hatte, 

ſie dürften nur im Einvernehmen mit dem zuſtändigen bi— 

ſchöflichen Ordinariate beſeitigt werden. 
Das ebenfalls zur Entſchädigung zugewieſene Ciſtercienſe— 

rinnenkloſter Lichtentalt, welches, wie es im Edikt heißt, 
„von einer Markgräfin unſeres Namens und Stammes ge— 

ſtiftet worden iſt, bei dem ſich die Ruheſtätte Unſerer älteſten 

Ahnen vorfindet, und das nie aus den Grenzen devoter 

Dankbarkeit gegen Unſer fürſtliches Haus gewichen iſt“, blieb 

unter drückenden Bedingungen erhalten. Das Jurisdiktions⸗ 

gebiet wurde abgetrennt und die Verwaltung der Güter auf 

die Staatskaſſe übernommen. Die Stelle der Abtiſſin ſollte 
nicht mehr beſetzt werden; eine Priorin ſollte das Kloſter 

leiten, „die alsdann auch nur ein Dritteil deſſen zu ihren 

Handen empfängt, was jetzt der Frau Abtiſſin zur Dis— 
poſition ausgeſetzt wird“. — „Novizen“, fährt das Edikt 

fort, „darf vorerſt das Kloſter keine annehmen, ſolange es 
nicht auf die Zahl von Zwölfen herabgekommen iſt; alsdann 

aber mag dasſelbe bei dem Landesherrn anfragen, und nach 
dem Maße ſeines fortgeſetzten guten Betragens, auch der Ge— 

meinnützigkeit ſeines Daſeins, die es nach den Verhältniſſen 

des Zeitalters ſich wird eigen machen, von demſelben gnä— 

diger Reſolution ſich getröſten.“ 

Das zur Entſchädigung beſtimmte Benediktinerkloſter 
zu Schwarzach wurde aufgehoben. 

1 B. Bauer, Das Frauenkloſter Lichtental, Baden-Baden 1896. 
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Das zur „regentenamtlichen Fürſorge“ überwieſene Kol— 
legiatſtift in Badent wollte das Edikt aufrecht erhalten 
wiſſen. Jedoch wurde ihm die Vermögensverwaltung ent⸗ 
zogen und der klöſterliche Charakter umgeändert: „Die weſent— 
liche Beſtimmung und Pflicht der Stiftsgeiſtlichen ſoll nicht 
gleich vorhin im Chorſingen, ſondern in der Beſorgung des 
Gymnaſienunterrichtes beſtehen, . . . an die Stelle der Chor— 
pflichten treten die Schulpflichten.“ 

Die Piariſten in Raſtatt, ebenfalls der „regenten- 
amtlichen Fürſorge“ überlaſſen, ſollten einſtweilen bleiben, 
wie ſie waren. Doch wurde ihnen verboten, Novizen auf: 
zunehmen, bis man ſich zu einer Einrichtung verglichen habe, 
„die dem Studienweſen verträglicher ſei“. 

Die der Mädchenerziehung oder ihrem Unterrichte ſich 
widmenden Frauenklöſter von Baden und Raſtatt, die, 
wie die Piariſten, der „regentenamtlichen Fürſorge“ anheim— 
gegeben waren, wurden in ihrem bisherigen Stand, Ein- 
kommen und Verfaſſung beſtätigt. 

Etwas weniger gnädig verfuhr die „regentenamtliche Für⸗ 
ſorge“ mit den Mendikanten. 

Das Kapuzinerhoſpiz zu Ettlingen wurde auf— 
gehoben und das Einkommen zur Pfarrei geſchlagen zwecks 
Beſtellung eines weiteren Kaplans. Beſtehen bleiben ſollten 
„zur Aushilfe in der Seelſorge für vorübergehende Bedürfnis⸗ 
Fälle“ die Mendikantenklöſter zu Baden und auf dem Fremers⸗ 
berge. — Der Konvent von Mahlberg? ſollte nach Etten- 
heimmünſter, der Franziskanerkonvent von Raſtatt nach 
Allerheiligen verlegt werden, wo ſie ebenfalls bleiben 
ſollten. Beide kamen indes nicht an ihren Beſtimmungsort, 
ſondern verfielen 1804 der Auflöſung. 

a Trenkle, Geſchichte der Pfarrei und des Kollegiatſtiftes zu 

Baden⸗Baden, im Freib. Diöz.⸗Archiv XX 63. 
2 M. Hennig, Geſch. des Landkapitels Lahr, Lahr 1893, 250. 
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Wie in den Stammlanden, ſo ſäkulariſierte die badiſche 

Regierung in ihrem 1803 neuerworbenen Beſitze, den 

die bisherigen Herrſchaften der reichsunmittelbaren Abteien 

Gengenbach, Petershauſen und Salem, die auf dem rechten 

Rheinufer gelegenen Gebiete der Bistümer Konſtanz, Straß— 

burg und Speier, die zum Bistum Baſel gehörende Land— 

vogtei Schliengen, das reichsfreie geiſtliche Ritterſtift Oden— 

heim, die rechtsrheiniſche Pfalz, das Hanauerländchen, die 

Herrſchaft Lahr, die früheren Reichsſtädte Überlingen, Pfullen⸗ 

dorf, Offenburg, Gengenbach, Wimpfen, Biberach und das 
Reichstal Harmersbach bildeten. Der Reichsdeputationshaupt⸗ 

ſchluß hatte Baden für die Säkulariſierung freie Hand gelaſſen. 

Er hatte die Güter und Herrſchaften von Gengenbach, Peters— 

hauſen und Salem, das Stift Odenheim, das Beſitztum der 

genannten Bistümer, und von den nicht reichsunmittelbaren 

Klöſtern Ettenheimmünſter und Allerheiligen Baden als Ent— 

ſchädigung zugewieſen, die übrigen Stifte und Klöſter „zur 

regentenamtlichen Fürſorge“. Ausgenommen hatte er nur die 

in den badiſchen Landen am Bodenſee befindlichen Klöſter, 

die dem Deutſchen Orden „zur Satisfaktion“ dienen ſollten. 
Das badiſche Kloſteredikt verfügte über die Klöſter in den 

neuangefallenen Landen in verſchiedener Weiſe. 

Das Benediktinerkloſter Ettenheimmünſter wurde 

aufgehoben 1. Das Gebäude wurde anfangs 1804 an eine 

Lahrer Zichorienfabrik vermietet ?. 

1 A. Kürzel, Benediktinerabtei Ettenheimmünſter, Lahr 1870, 132. 

Die jährlichen Einkünfte des Kloſters waren bei ſeiner Aufhebung zu 

50 000 fl. geſchätzt, beliefen ſich aber im zweiten Jahre nach derſelben 

auf beinahe 100 000 fl. Der Vorrat der Kloſterſchatzkammer betrug 

2600 fl. 
? Später wurde das Gebäude durch eine dreimal, 1814, 1828 

und 1865, vollzogene ſtückweiſe Zerſtörung ſamt der Kirche völlig be— 

ſeitigt. Bei der Ausräumung des Kloſters erregte am meiſten den 

Unwillen des Volkes, daß der ſtaatliche Kommiſſär ſelbſt das ſilberne 
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Das Benediktinerkloſter Gengenbach ſollte beftehen 

bleiben. Jedoch wurde ihm die Vermögensverwaltung ab— 
genommen und es verpflichtet, alle den Klöſtern Schwarzach 
und Ettenheimmünſter angehörenden, zur Fortdauer des ge— 
meinſchaftlichen Kloſterlebens geeigneten Geiſtlichen und Laien— 
brüder aufzunehmen!. 

Das Prämonſtratenſerkloſter Allerheiligen wurde auf 
den Ausſterbeetat geſetzt und ihm die Vermögensverwaltung 
entzogen. Sobald es ihre Zahl erlaubte, ſollten die Mönche 
des „milden Klimas wegen“ in das Rektoratshaus in 
Lautenbach überſiedeln ?. 

Die Abteien Petershauſen? und Salem verfielen 
der Auflöſung. Reichenau war ſchon ſeit 1799 verödet. 
Ohningen teilte 1805 dasſelbe Schickſal!. 

Ebenſo verſchwand das Stift Odenheim in Bruchſal s. 

Die am dortigen Gymnaſium beſchäftigten Auguſtiner und 

Bruſtbild des hl. Landolin auf der Salzwage abwägen ließ. Nur 

auf Andringen des Ortsgeiſtlichen blieb es der Wallfahrtskirche er⸗ 

halten. 6 

' Die Säkulariſation von Gengenbach ſchildert eingehend Franz 

Zell im Freib. Diöz.⸗Archiv VI 295 ff. Die vollſtändige Aufhebung 

erfolgte im Jahre 1807. 

2 Kaum waren die Prämonſtratenſer, die bis zuletzt eine berühmte 

Schule unterhielten, abgezogen, ſchlug am 6. Juni 1803 der Blitz in 

die Kirche und zerſtörte dieſelbe bis aufs Mauerwerk. Freib. Diöz.: 

Archiv XII 229. 
3 Über die Aufhebung von Petershauſen vgl. Fr. X. Staiger, 

Die ehemalige Benediktiner- und Reichsabtei Petershauſen, im Freib. 

Diöz.⸗Archiv VII 231 ff; über das Ende von Salem berichtet 

Th. Martin ebd. XV 101 ff. 
* Die Aufhebung von Ohningen wurde durch Verfügung vom 

1. April 1805 ausgeſprochen. 

»Das Stift Odenheim war urſprünglich eine Benediktinerabtei, 

die um 1100 gegründet wurde. Im Jahre 1494 wurde die Abtei in ein 

reichsunmittelbares, weltliches, adeliges Chorherrenſtift mit fünf Würden⸗ 
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die am Offenburger Gymnaſium tätigen Minoriten ſollten 
belaſſen werden, bis Erſatz geſchaffen ſei. 

In der Pfalz fand ſich Baden bereits vor die voll⸗ 

endete Tatſache geſtellt, daß ein Teil der Klöſter aufgehoben 

und ihr Vermögen in dem Heidelberger Kloſterfonds ver— 

einigt war. Da die rechtmäßige Regierung dieſen Fonds vor 

dem Reichsdeputationshauptſchluß errichtet hatte, mußte ihn 

Baden wohl oder übel als zu Recht beſtehend anerkennen. Das 
Vermögen des Fonds war eben nach dem Geſetze kein Kloſter— 

gut mehr, ſondern allgemeines Kirchengut. 

Einige pfälziſche Klöſter beſtanden aber noch, und ſie 
wurden nun alsbald dem Untergange geweiht. 

Ende März 1803 erfolgte die Ausräumung des Karme— 

literkloſters zu Heidelberg, in dem noch drei Prieſter 

und drei Laienbrüder wohnen geblieben waren. Die Prieſter 

erhielten eine jährliche Penſion von 175 fl. Der älteſte 
Prieſter, 66 Jahre alt, ging nach Mannheim, wo er um 

Koſttage betteln gehen mußte. Die Kirche wurde 1809 ein— 

geriſſen, das übrige verkauft!. 

Die barmherzigen Brüder zu Mannheim ſollten nach 

dem badiſchen Kloſteredikt bleiben, „ſoweit ihre Dotation 

zureicht, mit Vorbehalt, daß ſie keine Verſetzung in Unſern 
Landen unternehmen, zumal was die zur Krankenbedienung 

trägern und zwölf Kanonikern und Vikaren verwandelt. Im Jahre 1507 

wurde das Ritterſtift an die Stadtkirche zu Bruchſal verlegt unter 

Beibehaltung des Namens Odenheim (L. Feigenbutz, Kurzer Abriß 

der Geſchichte von Odenheim. Bühl 1886). 

Weil die Abtragung des Turmes zu koſtſpielig war, jo unter: 

grub man auf einer Seite die Fundamente, ſtützte ſie mit Holz und 

zündete dieſes an, wodurch der Turm zuſammenfiel. Man ſcheute ſich 

nicht, die Markgräfin Amalie von Baden, die ſich in Rohrbach aufhielt, 

zu dieſem Werke der Zerſtörung als zu einem Feſte einzuladen. 

(Katholiſche Zuſtände II 18). 
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wohlunterrichteten Glieder betrifft“. Im Jahre 1804 ſcheinen 

ſie ſchon verſchwunden zu ſein. 
Desgleichen wurde im Jahre 1805 zu Mannheim das 

ſich der Mädchenerziehung widmende Auguſtinerinnen— 
kloſter aufgelöſt, obſchon auch dieſes nach dem Kloſteredikt 
aufrechterhalten werden ſollte. 

Von den Mendikanten blieben die Franziskaner zu Heidel— 
berg vorderhand beſtehen, während die Kapuziner zu Mann⸗ 
heim auf den Ausſterbeetat geſetzt wurden 1. | 

Überhaupt follten in den alten und neuen Landen zuſammen 
nur ſieben Klöſter der Mendikanten und ein Hoſpiz auf- 
rechterhalten werden, nämlich die Klöſter zu Allerheiligen, 
Baden ?, Ettenheimmünſter, Fremersberg, Heidelberg, Offen— 
burg und Waghäuſel und das Hoſpiz auf dem Michelsberge, 
das von Waghäuſel abhängig gemacht wurde. Die Ge— 
ſamtzahl der Prieſter aller dieſer Konvente ſollte ſich auf 
höchſtens 80 belaufen, die über 63 Jahre alten und dienſt⸗ 
untauglichen abgerechnet. Eine verhältnismäßige Zahl von 
Laienbrüdern wurde zugelaſſen. Allen dieſen Ordensleuten 

wurde zur Pflicht gemacht, ſich den Landesbiſchöfen unter- 
zuordnen und nach der Regel der Franziskaner der ſtrikten 
Obſervanz zu leben. Die Kapuziner, die ſich nicht ent- 
ſchlöſſen, dieſe Regel anzunehmen, ſollten „fortgeſchickt“ 
werden, eine Beſtimmung, die indes im Jahre 1805 dahin 
abgeändert wurde, daß die im Gebiete von Baden gelegenen 

Über die Mannheimer Klöſter vgl. P. Feige, Feſtgabe für die 

49. Generalverſammlung der Katholiken Deutſchlands, Mannheim 

1902, 71ff. 
2 K. Reinfried, Das ehemalige Kapuzinerkloſter zu Baden⸗Baden, 

Freib. Diöz.⸗Archiv XXVIII 307 ff. Schon am 18. Februar 1807 

verließen die Badener Kapuziner ihr Kloſter, zogen teils in die noch 

übrigen Kapuzinerklöſter, teils gingen ſie als Pfarrer oder Kapläne 

in die Seelſorge. 
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Kapuzinerklöſter eine eigene Kuſtodie bilden ſollten. Es waren 

dies die ſechs Klöſter Bruchſal !, Mannheim, Waghäuſel, 

Baden, Offenburg und Oberkirch. Ausdrücklich wurde den 

Mendikantenorden verboten, Almoſen an der Pforte aus— 
zuteilen. 

Die öſtlich des Neckar? gelegenen Gebiete des Erz— 

bistums Mainz kamen im Jahre 1803 in der Hauptſache 
an Leiningen. Der Fürſt von Leiningen erhielt die mainzi— 

ſchen Oberämter Amorbach und Biſchofsheim, der 

Graf von Leiningen-Güntersblum die mainziſche Kellerei 

Billigheim, der Graf von Leiningen-Heidesheim die 
mainziſche Kellerei Neudenau. 

Von dem Fürſtbistum Würzburg erhielt der Fürſt von 

Leiningen die Amter Grünsfeld, Lauda, Hardheim und 

Rippberg. | 
Die Klöſter waren in dieſem Gebiete und in den eben- 

falls an Leiningen gekommenen pfälziſchen Amtern Boxberg 

und Mosbach nicht ſo zahlreich wie in den vorderen und 

oberen Landesteilen. Die wertvollſte Erwerbung war für 

Leiningen die Abtei Amorbach, welche aufgehoben wurde. 

Die Franziskaner zu Tauberbiſchofsheim blieben vorder— 

hand beſtehen, und nach Mosbach kehrten die unter der 
pfälziſchen Regierung ausgewanderten wieder zurück. Auch 

das Kapuzinerkloſter Walldürn blieb erhalten. | 
Das Priorat Gerlachsheim, das der Reichsdeputations— 

hauptſchluß ebenfalls dem Fürſten von Leiningen überwieſen 

hatte, trat dieſer ſchon 1804 durch Vertrag an den Grafen 

Salm⸗Reifferſcheidt-Bedburg ab, deſſen Gebiete ſeit 
1804 das Fürſtentum Krautheim bildeten. 

Über das Bruchſaler Kapuzinerkloſter vgl. Jul. Mayer, Das 

Kapuzinerkloſter in Bruchſal, im Freib. Diöz.⸗Archiv XXIX 171. 

P. Albert, Baden zwiſchen Neckar und Main in den Jahren 

1803 bis 1806. Heidelberg 1901. 
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Die Abtei Bronnbach kam 1803 an den Fürſten von 
Löwenſtein⸗Wertheim und wurde aufgehoben. 

Das Amt Freudenberg, das bisher zu Würzburg 
gehört hatte, fiel an die gräfliche Linie von Löwenſtein— 
Wertheim. 

Im Oberlande eröffnete im Herbſte 1802 die fürſten— 
bergiſche Regierung die Säkulariſationsarbeit. Sämtliche 
in dem Fürſtentum Fürſtenberg gelegenen Klöſter wurden 
für aufgehoben erklärt: nämlich fünf Konvente der Kapuziner 
(engen, Haslach!, Meßkirch, Neuſtadt und Stühlingen), zwei 
der Pauliner (Grünwald und Tannheim), einer der Benedik— 
tiner (Rippoldsau), zwei der Franziskanerinnen (Bächen und 
Weppach), zwei der Ciſtercienſerinnen (Friedenweiler und 
Mariahof), einer der Auguſtinerinnen (Riedern), einer der 
Benediktinerinnen (Amtenhauſen), einer der Dominikanerinnen 
(Engen) und einer der Klariſſinnen (Wittichen), endlich die 
Propſtei der Auguſtiner zu Riedern. 

Das Fürſtentum ließ die Ordensleute vorderhand in ihren 
Klöſtern wohnen und ſetzte für ſie Penſionen feſt. Ein Teil 

des weggenommenen Kloſterbeſitzes wurde für Kirchen und 
Schulen verwendet. So wurde aus dem Tannheimer Kloſter— 
gut die dortige Pfarrei dotiert. Immerhin blieb aber der 
Herrſchaft noch ein ſehr wertvoller Grundbeſitz, namentlich 
an Waldungen. 

Die Güter des Stiftes Bettenbrunn? waren ſchon im 
Jahre 1802 dem Gymnaſium zu Donaueſchingen überwieſen 
worden. Hierzu hatte man noch päpſtliche Genehmigung er⸗ 
beten, die am 9. März 1801 erteilt worden war, aber unter 
der Bedingung, daß das Stift in Donaueſchingen weiter be— 

19. Hansjakob, Das Kapuzinerkloſter zu Haslach, im Freib. 

Diöz.⸗Archiv IV 135 ff. 
2 W. Götzmann, Zur Geſchichte der Anſtalt (des Gymnaſiums 

Donaueſchingen) II, Tübingen 1904, 10 ff. 
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ſtehe und die Stiftsherren zugleich Profeſſoren an dem Gym— 

naſium ſeien. Inzwiſchen kam das Jahr 1803, und nun 

hatte die Regierung kein Intereſſe mehr an der Durchführung 

der vom Papſte verlangten Bedingungen, weil ihr der Reichs— 

deputationshauptſchluß das freie Verfügungsrecht zuerkannte. 

Die Einrichtung des Stiftes in Donaueſchingen unterblieb 

vorderhand, und die Mediatiſierung von Fürſtenberg im Jahre 

1806 verſchlechterte die Lage noch mehr. Ein von Weſſen— 

berg am 19. September 1809 bei der badiſchen Regierung 

unternommener letzter Verſuch, das Wiederaufleben des Stiftes 

zu erreichen, wurde unterm 8. Februar 1810 zurückgewieſen. 

Die Güter blieben endgültig ſäkulariſiert. 

Recht betrübend war, daß ſich auch die im Lande be— 

güterten geiſtlichen Ritterorden, der Deutſchorden und der 

Johanniterorden, an der Säkulariſation beteiligten. 

Der Deutſchorden hob zunächſt alle in ſeinem Ge— 

biete gelegenen Mediatklöſter auf. So gingen das Franzis— 

kanerinnenkloſter zu Hermannsberg und das Augu— 

ſtinerinnenkloſter St Katharina! bei Wollmatingen unter, 

wenn auch die Kloſterfrauen vorderhand noch wohnen blieben. 

Sodann machte ſich der Orden daran, auch die Mediat— 

klöſter aufzuheben, welche in dem an Baden gefallenen 

Bodenſeegebiete lagen und dem Orden zur „Satis. 
faktion“ überlaſſen worden waren. 

Alsbald erſchienen in dieſen Klöſtern die Kommiſſäre des 

Deutſchordens, erklärten die Aufhebung und nahmen die not— 

wendig ſcheinenden Protokolle auf 2. Die vollſtändige Auf— 

löſung des klöſterlichen BE Lebens erfolgte in- 

des noch nicht. 

1 B. Stengele im Freib. Diöz.⸗Archiv XX 307. 

2 Derſ., Protokolle über die Inventaraufnahme, ebd. XVI 136 ff; 

XVIII 315 ff. 
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Betroffen wurden von dieſem Vorgehen das Kapuziner— 
kloſter und das Kloſter der Franziskanerinnen zu Mark— 
dorf, das Kloſter der Dominikanerinnen zu Meersburg, 
das Kloſter der Kapuziner, das der Minoriten und das der 

Franziskanerinnen zu Überlingen, das Kloſter der Domini— 

kanerinnen und das der Franziskanerinnen zu Pfullen⸗ 

dorf, das Auguſtinerinnenkloſter Adelheiden bei Konſtanz 
und das Kloſter der Franziskanerinnen zu Grünenberg!. 

Bevor noch der Deutſche Orden weitere Schritte unter— 
nehmen konnte, fielen im Jahre 1805 feine ſämtlichen Be- 
ſitzungen innerhalb des heutigen Großherzogtums Baden 
dieſem Staate anheim. 

Dem Johanniterorden waren durch den Reichs— 
deputationshauptſchluß ſämtliche Klöſter des Breisgaus als 
Entſchädigung angewieſen worden. 

Der Herzog von Modena, als damaliger Herr der Land— 
grafſchaft Breisgau, widerſetzte ſich aber dieſer Zuweiſung, 
weil ſie nach ſeiner Anſicht mit den Bedingungen nicht über— 
einſtimmte, unter denen er die Landgrafſchaft als Entſchä— 
digung angenommen hatte. 

Als durch den Preßburger Frieden zwiſchen Frankreich 
und Oſterreich 1805 der Breisgau an Baden kam, ſetzte 
dieſes jenen modenenſiſchen Widerſpruch gegen den Johan— 
niterorden fort. Ja es währte nicht lange, ſo legte Baden 
ſeine Hand auf die Beſitzungen des Großpriorats Heiters— 
heim ſelbſt. 

Viertes Kapitel. 

Die Säkulariſationen im Jahre 1806. 

Einen reichen Länderbeſitz wies Napoleon nach dem am 
26. Dezember 1805 geſchloſſenen Preßburger Frieden Baden an. 

Staiger, Das ehemalige Klöſterlein Grünenberg, im Freib. 

Diöz.⸗Archiv X 351. 
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Es erhielt den größten Teil des bis dahin öſterreichiſchen 

Breisgaues, die Ortenau, die Stadt Konſtanz, alle innerhalb 

der Grenzen des heutigen Großherzogtums gelegenen Güter 

des Deutſchen Ordens, ſo vor allem die Deutſchordens— 

kommende Mainau und die Herrſchaft Blumenfeld, ſo— 

dann aber auch die dem Deutſchen Orden im Jahre 1803 

überlaſſenen, von ihm für aufgehoben erklärten Mediat— 

klöſter in dem badiſchen Bodenſeegebiete, die da— 

mals wohl noch alle proviſoriſch weiter beſtanden. 
Sofort ging Baden daran, die Säkulariſation in dieſen 

Gebieten in umfaſſendſter Weiſe durchzuführen. 

Über die breisgauiſchen Klöſter verkündete im Früh— 
jahre 1806 der kurbadiſche Kommiſſär K. W. v. Drais das 

Todesurteil. Badiſche Kommiſſäre erſchienen auch zu Heiters— 

heim und nahmen von der Herrſchaft und den Gütern des 
Johannitergroßpriorats Beſitz. 

Faſt wäre Baden ein Teil des Anfalls von Württem— 

berg weggenommen worden, weil Württemberg die Be— 

ſtimmung der Grenze des ihm zugewieſenen Gebietes miß— 
verſtand. Die Württemberger hatten bereits von St Peter 

und St Blaſien Beſitz genommen, mußten aber wieder weichen. 

i Dagegen wies der Preßburger Friede Württemberg in 

Wirklichkeit die auf dem Schwarzwald gelegenen Städte Bräun— 

lingen und Villingen ſowie die Landgrafſchaft Nellen 
burg zu. 
Württemberg begann in dieſen neu erworbenen Gebieten 

gleichfalls ſofort mit der Säkulariſation. 

| Durch den Pariſer Vertrag vom 12. Juli 1806, 

der Gründungsurkunde des Rheinbundes, wurde aber der 
württembergiſchen Verwaltung in Villingen, Bräunlingen und 

in der von den Württembergern beſetzten, ehedem St Bla— 

ſianiſchen, 1803 dem Johanniterorden überwieſenen Graf— 

ſchaft Bonndorf ein raſches Ende bereitet. Württemberg 
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willigte in die Abtretung dieſer Gebiete an Baden ein, das 
die Säkulariſationsarbeit fortſetzte. 

Durch dieſelbe Konvention wurde Baden endgültig in den 
Beſitz der Johanniterherrſchaft Heitersheim und der 
Deutſchordenskommenden Beuggen und Freiburg eingewieſen. 

Zugleich erlangte Baden die Souveränität über das 
Fürſtentum Fürſtenberg (mit Ausnahme der Herrſchaften 
Gundelfingen, Neufra, Trochtelfingen, Jungnau und der 
links der Donau gelegenen Teile der Herrſchaft Meßkirch), 
über die Herrſchaft Hagnau, die Grafſchaft Tengen, die 
Landgrafſchaft Klettgau, die Herrſchaften Neudenau und 
Billigheim, das Fürſtentum Leiningen, über den größten 
Teil der Löwenſtein-Wertheimſchen Beſitzungen auf der 
linken Seite des Mains und über die Beſitzungen des Fürſten 
von Salm-Reifferſcheidt-Krautheim nördlich der 
Jagſt. Das von den mediatiſierten Fürſten ſäku⸗— 

lariſierte Kirchengut blieb in deren Händen. 
Einige Klöſter beſtanden noch, die von Baden allmählich be— 
ſeitigt wurden. 

In den alten berühmten Klöſtern des Schwarzwaldes voll— 
zog ſich die Auflöſung des Gemeinſchaftslebens allmählich. 
Bereits im Sommer 1807 verödeten Tennenbacht, Schut— 
tern, St Märgen?, Günterstal u. a. 

1 Die beiden letzten Abte von Tennenbach erhielten ein gemein⸗ 
james, ſehr einfaches, noch jetzt auf dem Kirchhofe von Tennenbach er- 

haltenes Denkmal. Der letzte Abt, Auguſt Zwiebelhofer (geit. 

22. März 1806), iſt auf demſelben durch folgende Verſe ausgezeichnet: 

„Ein Mann voll Eifer für das Gute, 

Wohl ihm, daß er ſchon ruhte, 

Denn nach einem Mondenlauf 

Hob man alle Klöſter auf.“ 

2 Hundert Jahre nach der Auflöſung St Märgens, am 12. Sep⸗ 

tember 1907, brannte die ehemalige Abteikirche infolge Blitzſchlages nieder. 
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Das Benediktinerkloſter St Peter! trug ſich lange Zeit 

mit der Hoffnung, von der Auflöſung verſchont zu bleiben, 

weil es die alte Grabſtätte der Bertolde von Zähringen war. 

Dieſe Hoffnung erwies ſich aber als eitel. 

Anfangs hatte man zwar von Karlsruhe aus den Plan 
geäußert, St Peter als Hoſpiz oder Propſtei von St Blaſien 

beſtehen zu laſſen. Indes wollten die Mönche von St Peter 

eine ſolche Unterordnung ſelbſt nicht, und ſie war auch 

ſchwerlich von Karlsruhe aus im Sinne der Erhaltung des 

vollkommen klöſterlichen Charakters gemeint. 

Am 10. Oktober 1806 wurde denn auch die Aufhebung 

von St Peter ausgeſprochen und am 21. November 1806 

dem verſammelten Kapitel publiziert. Ein Teil der Patres 
wurde penſioniert, ein anderer als Profeſſoren und Seel— 

ſorger angeſtellt. 

Auch hier zeigte ſich wie ſonſt eine bezeichnende Tat— 

ſache: ehedem waren die Klöſter zu reich, jetzt 

waren ſie auf einmal zu arm. Was man fand, wollte 

niemand genügen. 

St Peter verödete nun raſch. Das Chorgebet wurde bis 

zum Schluſſe des Jahres 1806 fortgeführt. Es waren aber 

nur noch wenige Patres da. Mit dem Eintritt des 
neuen Jahres 1807 hörte das Chorgebet von 

ſelber auf. Am Silveſterabend war der Abt zum letzten 

Male im ſtande, die ehemaligen Mönche zum Chorgebete zu 
vereinigen. Er merkte den Mangel an gutem Willen, und 

ſo ertönte weiterhin kein Glockenzeichen mehr zur Mette, und 
es wurde auch keine mehr gehalten. 

Abt Ignatius Speckle führte mit mehreren ſeiner 
Konventualen im Kloſter ein gemeinſames Leben weiter bis 

St. Braun, Memoiren des letzten Abtes von St Peter, Frei- 

burg 1871, 271 ff. J. Mayer, Geſchichte der Benediktinerabtei 

St Peter, Freiburg 1893, 214 ff. 

Lauer, Geſch d. kathol. Kirche in Baden. 3 
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zum Jahre 1813. Da wurde ihm der Aufenthalt gekündigt, 
weil man das Kloſter zum Lazarett herrichten wollte. Der 

Abt zog nach Freiburg und ſtarb hier am 15. April 1824. 
In der Vorhalle der alten Friedhofkapelle zu Freiburg 

hat er ſeinen vor ihm heimgegangenen Mönchen ein Denk 
mal geſetzt, das die ergreifenden Verſe trägt: 

„Sie ruhen hier, fern von der Vätergruft, 

Durch Zeitgewalt zerſtreute Brüder; 

Doch der vom Tod zum Leben ruft, 

Vereinigt ſie ins Vaters Hauſe wieder.“ 

Der Abt ſelbſt iſt ſeinem Wunſche gemäß in der Kloſter⸗ 
gruft zu St Peter beigeſetzt!. 

Beſonders unwürdig verlief die Säkulariſation in dem 

Benediktinerkloſter St Georgen in Villingen, das 

mit der Stadt Villingen durch den Preßburger Frieden an 
Württemberg gekommen war, aber am 12. Juli 1806 Baden 
zugeſprochen wurde?. 

Ein ehemaliger Konventuale von St Peter, Thaddäus Rinderle 

von Staufen, war von 1787 bis 1820 Profeſſor der angewandten Mathe⸗ 

matik an der Univerſität Freiburg. Er ſtarb, 76 Jahre alt, am 
7. Oktober 1824. Sein Grabſtein, auf dem alten Friedhof zu Freiburg, 

trägt die Inſchrift: 

„Vieles hat er berechnet mathematiſch mit Ziffer und Buchſtab', 

Aber die Stunde des Tods bleibt unbekannter als x.“ 

Durch Konſtruktion einer aſtronomiſch-geographiſchen Uhr trug Rinderle 

viel zur Hebung der Schwarzwälder Uhrenfabrikation bei. 

2 Dieſe behandelt eingehend P. Schönſteins „Kurze Geſchichte von 

St Georgen“, Einſiedeln 1824, ferner Chr. Roder im Freib. Diöz.⸗ 

Archiv XXXIII 57 ff. Das Villinger Benediktinerkloſter wurde von den 

Mönchen des im Jahre 1096 in St Georgen auf dem Schwarzwalde 

von Hirſau aus gegründeten, in der Reformationszeit von Württemberg 

weggenommenen Kloſters errichtet. Da das Kloſter nur übertragen 

ward, behielten die Mönche den Namen St Georgen bei. 
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Sobald die Württemberger von dieſem Beſchluſſe erfuhren, 

begannen ſie das Kloſter raſch zu leeren. Die Vorräte und 

Gerätſchaften wurden meiſt an Juden verſteigert, alles andere 

ſamt dem baren Gelde im Betrage von 40000 Gulden, den 
Kleinodien und Schuldbriefen nach Stuttgart abgeführt. 

Die badiſchen Kommiſſäre beſchlagnahmten dann alles, 

was die Württemberger übrig gelaſſen hatten: die Gebäude, 
die Grundſtücke, die Gerechtſame, die Bibliothek, die zehn 
harmoniſch ſpielenden Glocken ſamt der kunſtreichen Turm— 

uhr und die wertvolle Orgel. Was transportabel war, wurde 

nach Karlsruhe geſchafft. 

Das von den Mönchen geleitete Lyzeum wurde auf— 

gehoben und an ſeiner Stelle ein Pädagogium mit fünf 

Klaſſen errichtet. Die Mönche, die Profeſſoren waren, und 

die übrigen tauglichen Prieſter mußten Pfarreien übernehmen. 
„Wir ſchieden“, ſo ſchreibt einer derſelben, „weinend aus 

St Georgens Schoße auseinander, wohl vorſehend, daß wir 

in ſelbem nie wieder vereint uns treffen würden.“ 

Die vollſtändige Auflöſung des Kloſters erfolgte am 
14. Oktober 1807. Der letzte Abt war Anſelm Scha- 

baberle aus Baden-Baden. Es wurde ihm und noch zwei 

älteren Patres geſtattet, in der Abtei zu verbleiben. Von 

Alter und Kummer ganz niedergebeugt, beſchloß der Abt ſeine 

Lebenstage daſelbſt bereits am 26. Januar 1810. Baden 
und Württemberg zahlten ihm 2500 fl. Penſion, Württem—⸗ 
berg 1500 und Baden 1000 fl. 

Rührend ſind die Mahn- und Troſtesworte, die noch 
17 Jahre nach der Aufhebung des Kloſters P. Johannes 

Schönſtein, ein geborener Villinger und damals Beichtvater 

in Amtenhauſen, den noch lebenden zerſtreuten Mönchen zu— 

£ ruft: „Wenn irgend ein Stift der Menſchheit wohltätig war, 

ſo gehörte das unſrige in ihre Reihe, weil die ſtillen Muſen 
eine freundliche Stätte fanden und von allen Mitgliedern 

3 * 
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nur das Wahre, Gute und Schöne angeftrebt wurde. Nur 
das wird uns Zerſtreuten Troſt einflößen, daß wir die 
Schuld der Auflöſung nicht tragen, und daß die öffentliche 

Meinung laut bezeuget, St Georgen habe fein fatales Ver— 
hängnis nicht verſchuldet und wäre immer beſſeren Loſes 
wert geweſen. 

„Laßt es uns bei den Manen unſerer großen, herrlichen 
und darum verklärten Väter ſchwören, daß die Kirche, der 
Staat, die Menſchen, unter denen wir wirken, in uns — 
St Georgianer finden!“ | 

So wenig die Pflege der Wiſſenſchaft das Kloſter 

St Georgen zu ſchützen vermochte, ebenſowenig konnte ſie 
von dem reichſten und angeſehenſten Benediktinerkloſter auf 
dem Schwarzwalde, von St Blaſien, die Auflöſung fern- 
halten. Der Untergang dieſes hervorragenden Muſenſitzes 
erſcheint beſonders bedauerlich. Lange glaubten die Mönche, 
ihre wiſſenſchaftlichen Studien könnten das drohende Unheil 
abwenden. Aber St Blaſien war zu reich und die Staats— 
kaſſe zu geldbedürftig, als daß eine ſolche Hoffnung ſich 
hätte erfüllen können. Anfänglich verſicherte man zwar, „das 
Kloſter ſolle in veränderter Form erhalten bleiben“. Aber be- 
reits am 10. Oktober 1806 wurde die Auflöſung — gleich— 
zeitig mit der von Gengenbach — beſchloſſen 2. 

Die Kataſtrophe fand aber den letzten Abt von St Blaſien, 
Bertold Rottler, aus Obereſchach bei Villingen gebürtig, 

J. Bader, Das ehemalige Kloſter St Blaſien, im Freib. Didz.- 

Archiv VIII 175 ff. — Kunſtdenkmäler im Großherzogtum Baden III 68 ff. 

2 Staatlicher Kommiſſär bei der Aufhebung war der ehemalige 

Kanzler des Johanniterordens zu Heitersheim, Joſeph Albert 

v. Ittner, ein abgeſagter Feind des Mönchtums. Ittner wurde 

1807 Kurator der Freiburger Univerſität und Geſandter in der Schweiz. 

Später nahm er mit Burg an den Frankfurter Verhandlungen teil, 

die die Errichtung der oberrheiniſchen Kirchenprovinz anbahnten. Er 

ſtarb am 9. März 1827. 
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auf ſeinem Poſten. Er rettete die wertvollſten Kostbarkeiten des 

Kloſters nach Oſterreich und folgte mit 35 ſeiner Mönche dort— 
hin nach. Kaiſer Franz überließ den St Blaſianer Mönchen 

zunächſt das Chorherrenſpital Pyrn im Lande ob der Enns, 
| dann das aufgehobene Kloſter St Paul in Kärnten. 
i Es war im September 1807, als die erſten Mönche nach 
dſterreich auswanderten. Eine große Menſchenmenge hatte ſich 
trotz der frühen Morgenſtunde zuſammengefunden, als die 

Mönche St Blaſien verließen. Unter Weinen und Schluchzen 
riefen die Leute ihnen nach: „Kommet wieder!“ 

St Paul, wo ſich heute noch der St Blaſianer Schatz 

befindet, entwickelte ſich zu einer blühenden Kloſtergemeinde. 

St Blaſien verödete. Was an Koſtbarkeiten noch übrig war, 

wurde weggebracht oder verſteigert. Selbſt das Bruſtkreuz des 

Abtes und ſeinen Ring beanſpruchte die badiſche Regierung 

als ihr „Eigentum“, und der Abt mußte beide zurückkaufen, 

um ſie nicht zu verlieren. Den auswandernden Mönchen 

wurden die ausgeſetzten Penſionen auf zwei Drittel herab— 
geſetzt. Das prachtvolle Kloſtergebäude wurde Spinnerei, die 

Fürſtengruft, in der bis zur Aufhebung mehrere Habsburger ge— 

legen hatten, Kartoffelkeller. Die Gebeine hatten die Mönche am 

22. April 1808 in neunzehn Särgen nach Oſterreich überführt. 
Selbſt das ſchöne Kupferdach der Kloſterkirche holte man 

herunter und überließ es dem Pächter des Gaſthauſes, David 
Seligmann, mit dem Vorbehalt der Rückzahlung innerhalb 

vier Jahren. Daß die großartige Kirche als Ganzes erhalten 

blieb, iſt nur der Fürſprache des proteſtantiſchen Baudirektors 
Arnold zu danken. An Stelle des Kupferdaches wurde ein 

ſolches von Schindeln und Zinkblech geſetzt !. 

1 Am 7. Februar 1874 brannte die Kirche nebſt einem Teile der 

Kloſtergebäude ab. Auf Veranlaſſung des Großherzogs Friedrich 

wurde die Kirche wiederhergeſtellt. — Weiteres ſ. K. Rieder, Die 

Aufhebung des Kloſters St Blaſien, Karlsruhe 1907. 
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Fünftes Kapitel. 

Die Schädigung der katholiſchen Kirche durch 
die Säkulariſation. 

Die Säkulariſation brachte der katholiſchen Kirche eine 
unberechenbare Einbuße an Macht, Anſehen und Wohlhaben- 
heit. Die reiche Kirche war in wenigen Jahren in den Zu 
ſtand der Dürftigkeit herabgeſunken und ſah ſich an- 
gewieſen auf die Gnade und das Wohlwollen des Staates. 

Wie eine entrechtete Sklavin war ſie jetzt an den Staats⸗ 
wagen gefeſſelt, ſie, die einſt das Königsdiadem getragen hatte. 

Nachdem Kaiſer Franz II. am 6. Auguſt 1806 die Kaiſer⸗ 
würde niedergelegt hatte, hielt auch kein ſchützender Kaiſer 
mehr die Hand über ſie in einem durch die katholiſche Kirche 
geheiligten Reiche. 

Souverän ſchalteten nunmehr auch in der Kirche die 
Fürſten, in den von Frankreich abhängigen Ländern lediglich 
noch gebunden durch die Rückſicht auf die franzöſiſche Bor- 
macht und den allmächtigen Willen des korſiſchen Eroberers. 

„Seit zwölf Jahren“, ſchrieb Weſſenberg in ſeiner Denk— 
ſchrift vom 27. November 1814, „befindet ſich die deutſche 
Kirche, welche bis dahin des größten Glanzes genoß, in 
einem Zuſtande der Verlaſſenheit, welcher in der Geſchichte 
ohne Beiſpiel iſt. Ihr Vermögen iſt ihr entriſſen, ihrer ur⸗ 
alten Verfaſſung fehlt es an geſetzlichem Schutz, ihre wejent- 
lichen Anſtalten ſind ohne geſichertes Einkommen. ... Der 
Nachteil dieſer Zerrüttung und Auflöſung der kirchlichen Ver— 

hältniſſe für das wahre Wohl der deutſchen Staaten läßt 

ſich kaum berechnen.“ 
Durch die Beraubung und Niederdrückung ſeiner Kirche 

kam aber auch der ganze katholiſche Volksteil in Schaden. 
Proteſtanten und Juden bereicherten ſich zu ſeinen Ungunſten 
an dem Kirchengute. Der Einfluß der Katholiken im öffent- 
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f lichen Leben ging zurück. Die religiöſe Bildung gerade der ge— 

bildeten Stände ſank in bedenklicher Weiſe. Es mag ſein, daß 
in wiſſenſchaftlicher Hinſicht die Verbeſſerung der Staatsſchulen 

an vielen Orten einen Erſatz für die Kloſterſchulen bot, wie 

auch feſtſteht, daß das Volksſchulweſen von der badiſchen 
Regierung ſofort auf eine vollkommenere Stufe gebracht wurde 

denn zuvor. Aber ebenſo ſicher iſt auch, daß der Schwarz— 

wald, der in ſeinen Bergen mehrere treffliche Kloſterſchulen 

für die höhere Bildung beherbergte — ſo namentlich die von 

St Blaſien und Villingen — keinen vollgültigen Erſatz 

l erhielt, und daß der Geiſt, der in den Staatsſchulen herrſchte, 

vielfach das religiöſe Leben eher ſchädigte als förderte. 

Eine gute Folge hatte in religiöſer Beziehung die Säku— 

llariſation inſofern, als die Regierung aus dem weggenommenen 

Kloſtergute in nahezu hundert kleineren Orten, die bisher 
von den Klöſtern aus verſehen wurden, ſelbſtändige Pfarreien 

dotierte. Die in den Klöſtern geſtifteten Anniverſarien 

wurden aber nur zum Teil hinausgegeben, die Kapitalien 

für die übrigen verſchwanden auf Nimmerwiederſehen im 

Staatsſäckel. 

Wie Baden der aus der Säkulariſation ihm erwachſenen 

Verpflichtung nachkam, die Domkirche bleibend auszuſtatten, 
wird in einem ſpäteren Kapitel dargeſtellt werden. 



Erſtes Buch. 

Die katholiſche Kirche unter der Herrſchaft des badiſchen 

Staatskirchentums (1806— 1860), 

Erſter Abſchnitt. 

Die katholiſche Kirche in Baden während der erſten zwölf 

Jahre des Großherzogtums. 

Erſtes Kapitel. 

Die alten Diözeſen, ihre Biſchöfe und Generalvikare. 

Linger als die Klöſter und Stifte blieben die alten Diö— 
zeſen beſtehen, obſchon der Reichsdeputationshauptſchluß 

auch eine Umänderung der Diözeſaneinteilung vorgeſehen hatte. 
Baden wartete zunächſt den Tod der Biſchöfe der in Betracht 
kommenden Diözeſen ab, bevor es in die Organiſation der 

Diözeſanverwaltung eingriff. 

Am früheſten ſtarb der Biſchof von Straßburg, Prinz 
von Rohan, der am 16. Februar 1803 aus dieſer Zeitlich- 
keit ſchied 1. Nach ſeinem Tode wurden die in Baden ge- 
legenen Pfarreien der Diözeſe Straßburg auf Erſuchen der 
badiſchen Regierung von dem Fürſtprimas Dalberg als 

Metropoliten der Konſtanzer Diözeſanverwaltung unterſtellt. 

Aus Frankreich verbannt, lebte der Biſchof und Kardinal ſeit 1790 

in dem biſchöflich Straßburgiſchen Städtchen Ettenheim. Er liegt 

in der dortigen Pfarrkirche neben dem Hochaltar begraben. 
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Biſchöflicher Kommiſſär für dieſe Pfarreien wurde der Pfarrer 

von Kappel a. Rh., Geiſtl. Rat Burg!. 

Derſelbe Vorgang wiederholte ſich, als im Jahre 1808 der 

letzte Fürſtbiſchof von Würzburg, Georg Karl v. Fechen— 

bach, ſtarb. Trotz des Proteſtes des für Würzburg ernannten 

Apoſtoliſchen Vikars v. Staufenberg zweigte Dalberg die 

badiſchen zu Würzburg gehörenden Pfarreien ab und wies 

ſie dem Generalvikariate Bruchſal zu. 

Von Bruchſal aus regierte bis zum Jahre 1810 der letzte 

Fürſtbiſchof von Speier, Wilder ich v. Walderdorf?, den 

Reſt der ehemals jo berühmten Dißözeſe Speier, beſtehend 

aus den ſechs auf dem rechten Rheinufer gelegenen Dekanaten 

des Bistums. Alles übrige war verloren gegangen. Des 

Biſchofs weltliche Macht war vernichtet, das Kapitel des 

Hochſtiftes aufgelöſt, die Kathedrale ihrer Würde beraubt 

und einer andern Diözeje eingegliedert. Und ſelbſt die letzte 
geiſtliche Hirtentätigkeit des Biſchofs ſollte keine ungetrübte 

ſein! Sie wurde ihm durch manchen unangenehmen Kampf 

mit der badiſchen Landesregierung vergällt, die zudem ihm 

das verſprochene jährliche Einkommen von 44000 Gulden 

nicht vollſtändig ausbezahlte. 

Biſchof Wilderich hielt ſich in dieſer Zeit meiſt zu Wag— 
häuſel auf, hatte aber auch noch Zimmer im Schloſſe zu 

Bruchſal als Winterwohnung zur Verfügung. Als ihn biſchöf— 

liche Amtsverrichtungen Mitte März 1810 von Waghäuſel 
nach Bruchſal riefen, drängte ihm ein Vorgefühl des nahen— 

den Todes die Worte ab: „Ich werde Waghäuſel nicht mehr 
ſehen!“ Er hatte wahr geſprochen. In Bruchſal warf 
ihn eine Krankheit aufs Sterbebett. Er wünſchte, in das 

W. Weiß, Geſch. des Dekanats und der Dekane des Rural⸗ 

oder Landkapitels Offenburg, Offenburg 1895, 240 ff. 

2 Fr. X. Remling, Geſchichte der Biſchöfe von Speier II, Mainz 

1854, 804. 
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Gebet feiner Diözeſanen eingeſchloſſen zu werden. Die geift- 
lichen Räte waren aber bereits unter dem Drucke der badiſchen 
Regierung ſo ſchüchtern geworden, daß ſie Anſtand 
nahmen, ohne vorheriges Benehmen mit dem 
großherzoglichen Miniſterium dieſes Gebet an— 
zuordnen. Die Erlaubnis wurde gegeben. Biſchof Wilderich 
erlebte noch die Leidenswoche des Herrn. Voll Gottergeben⸗ 
heit und verſehen mit den Heilsgeheimniſſen des Glaubens 
verſchied er am Karſamstage, am 21. April 1810. 

Seine ſterblichen Überreſte wurden in der Gruft zu 
St Peter in Bruchſal beigeſetzt. 

Der Biſchof wollte urſprünglich faſt ſein ganzes Ver— 
mögen milden Zwecken zuwenden. Warum er davon abkam, 
gibt er ſelbſt in ſeinem Teſtament mit folgenden denk— 
würdigen Worten an: „Zu frommen Stiftungen vermache 
ich nichts! Gott der Allmächtige weiß, daß ich mein ganzes 
eigentümliches Vermögen mit Ausſchluß der Pretioſen und 
meines Anteiles an der Familie zu guten und frommen Ab- 
ſichten zu verwenden entſchloſſen war; allein da bei denen 
dermaligen aufgeklärten Zeiten nichts mehr heilig iſt, und 
alles, was zur Ehre Gottes, zur Religion, zum Altare und 
zur Aufmunterung der Altardiener beſtimmt wird, gegen 
Zerſtörung, Raub und gewiſſenloſe Bemächtigung nicht 

mehr ſicher iſt, ſo wäre es eine Torheit, das 

Geringſte dahin zu verwenden.“ — Eine bittere 
Anklage gegen die weltlichen Mächte jener Zeit! 

Das Generalvikariat Bruchſal blieb nach dem Tode des 
Biſchofs als kirchliche Zentralbehörde für das badiſche Unter— 
land weiterbeſtehen. Es wurde von Johann Friedrich 
Ludwig Rothenſee! geleitet, der aus dem Hannoverſchen 
ſtammte, ſpäter in biſchöflich Speierſche Dienſte übergetreten 

1 Badische Biographien I 209. 
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war und ſchon ſeit 1811 dem biſchöflichen Ordinariate vor— 

geſtanden hatte. 
Nunmehr waltete nur noch ein Biſchof in Baden ſeines 

Amtes, der ſchon genannte Fürſtprimas Karl Theodor 

v. Dalberg, dem als Biſchof von Konſtanz die oberen 

Landesteile unterſtanden, der aber auch als Erzbiſchof von 
Regensburg die zu den alten Diözeſen Mainz und Worms 

gehörigen Pfarreien des Unterlandes in geiſtlicher Hinſicht 
zu leiten hatte, was er durch die biſchöflichen Vikariate zu 

Aſchaffenburg und Lampertheim beſorgen ließ. 

Ein bewegtes Leben war Karl Theodor v. Dalberg be— 
ſchieden 1. Geboren am 8. Februar 1744 auf dem Stamm⸗ 
ſchloſſe der Dalberge zu Herrnsheim bei Worms, ward er, 

der der Rechtswiſſenſchaft zuneigte, von ſeinem Vater für den 

geiſtlichen Stand beſtimmt. Er begann ſeine geiſtliche Lauf— 

bahn als Domicellar in dem Erzſtifte Mainz und in den 

Hochſtiften zu Würzburg und zu Worms und rückte nach und 

nach in die Domherrenſtellen ein. Beſchäftigt aber war er 

vornehmlich in der Staatsverwaltung des kurfürſtlichen Mini— 

ſteriums in Mainz. Im Jahre 1772 wurde er zum Mainzi: 
ſchen Statthalter in Erfurt ernannt. Als ſolcher entfaltete 

er eine umfaſſende Tätigkeit für die Hebung des wirtſchaft— 

lichen Wohlſtandes, für die Förderung der Wiſſenſchaften 

und die Pflege der ſchönen Künſte. Letztere Beſtrebungen 

führten ihn mit Wieland, Herder, Goethe und Schiller im 

benachbarten Weimar zuſammen. Poſitiv gläubig, trat er 

dennoch in den Illuminatenorden ein. Auch lieh er dem 

Bemühen der Febronianer, den Einfluß der päpſtlichen Gewalt 
in der Kirche einzudämmen, gern ſeine Unterſtützung. 

H. Maas, Geſchichte der katholiſchen Kirche in Baden, Frei⸗ 

burg 1891, 16 ff. — Häusle in Wetzer und Weltes Kirchen-Lex. III ?, 

Sp. 1334. — Beaulieu⸗Marconnay, Karl v. Dalberg, Weimar 

1879, 2 Bde. 
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Vom Jahre 1787 an ſtieg Dalberg raſch von Würde zu 
Würde. Am 5. Juni 1787 wurde er zum Koadjutor im 
Erzſtifte Mainz und vierzehn Tage ſpäter im Hochſtifte Worms 
erwählt. Nun ließ er ſich am 3. Februar 1788 zum Prieſter 
weihen. Gleich darauf, am 18. Juni 1788, wurde er zum 
Koadjutor des Fürſtbiſchofs von Konſtanz erwählt und am 
31. Auguſt 1788 in Bamberg zum Titularerzbiſchof von 
Tarſus konſekriert. Im Jahre 1797 erhielt er die Dompropſt⸗ 
ſtelle im Hochſtifte Würzburg. 

Nun aber begannen die politiſchen Umwälzungen ent⸗ 
ſcheidend in das Leben Dalbergs einzugreifen. Noch im 
Jahre 1797 gab er auf dem Reichstage zu Regensburg eine 
eindringliche Vorſtellung ab, die Reichsgewalt gegenüber den 
von Frankreich her drohenden Gefahren zu ſtärken. Bald 
darauf fiel ſchon das über dem Rheine gelegene Gebiet von 
Kurmainz und Worms den Franzoſen anheim. Dalberg fand 
eine gewiſſe Entſchädigung dadurch, daß er 1799 nach dem 
Tode Rodts Fürſtbiſchof von Konſtanz wurde. Zum Erz⸗ 
biſchof von Mainz ſah er ſich durch den am 25. Juli 1802 
erfolgten Tod des Kurfürſten Karl Joſeph v. Erthal erhoben. 
Das Konſtanzer Fürſtbistum behielt er bei, mußte aber 
bereits im Dezember desſelben Jahres deſſen weltliches 
Gebiet in die Hände Frankreichs übergeben, das es Baden 
zuwies. | 

Da Frankreich auch Mainz in Beſitz genommen hatte, 
verfügte der Reichsdeputationshauptſchluß von 1803 ohne 
päpſtliche Genehmigung, die erſt nachträglich am 1. Februar 
1805 erfolgte, die Übertragung des Erzſtuhles von Mainz 
nach Regensburg. So war Dalberg nun Erzbiſchof von 
Regensburg, Biſchof von Konſtanz und weltlicher Herr im 
Fürſtentum Regensburg, in dem Fürſtentume Aſchaffenburg, 
das die rechtsrheiniſchen Gebiete des Erzſtiftes Mainz um- 
faßte, und in der Grafſchaft Wetzlar. 
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Vom Jahre 1804 an datiert die perſönliche Freund— 
ſchaft zwiſchen Dalberg und Napoleon, die Dalberg nun 

bald ganz in das franzöſiſche Lager hinüberführte. Dalberg 

nahm im Jahre 1806 den Oheim Napoleons, Kardinal 
Feſch, zu ſeinem Koadjutor an, was ihm eine kräftige Rüge 

des deutſchen Kaiſers eintrug, und trat ſodann, wenn auch 

widerſtrebend, der am 12. Juli 1806 von ſeinem Geſandten 

in Paris unterzeichneten Rheinbundsakte bei. Napoleon erwies 

ſich ſehr dankbar. Er machte ihn zum Fürſtprimas im Rhein— 

bunde und übergab ihm zu ſeinem Länderbeſitz die Reichs— 

ſtadt Frankfurt und das Löwenſtein-Wertheimiſche Gebiet 

auf der rechten Mainſeite. 

Am 1. März 1810 erhielt Dalberg von Napoleon noch den 

größten Teil von Fulda und Hanau ſowie den Titel eines 
„Großherzogs von Frankfurt“. Freilich wurde ihm auch 

gleichzeitig Eugen Beauharnais, des franzöſiſchen Kaiſers Stief— 

ſohn, als Regierungsnachfolger beigegeben. Das Fürſtentum 

Regensburg fiel am 22. Mai 1810 an Bayern. 

Mit dem Sterne Napoleons ſank auch der Dalbergs. 

Da er im Jahre 1813 von Napoleon nicht laſſen wollte, wurden 

ihm alle weltlichen Beſitzungen abgenommen. Die Herzen 

der Deutſchen hatte er ſich faſt vollſtändig entfremdet. Er 

blieb lediglich in rein geiſtlicher Hinſicht Erzbiſchof von 

Regensburg und Biſchof von Konſtanz, mit einer Suſtentations⸗ 

ſumme von 100000 Gulden ausgeſtattet, die aber nur un- 

regelmäßig einging, ſo daß er oft mit Mangel zu kämpfen hatte. 

Seitdem Dalberg von dem politiſchen Schauplatze ab— 

getreten war, lebte er meiſt zu Regensburg. Nur vorüber— 

gehend kam er öfters nach Konſtanz. 

Der Mann ſeines Vertrauens war hier ſein General— 

vikar, Freiherr Ignaz Heinrich v. Weſſenberg, mit 
dem ihn die gleiche kirchliche Richtung aufs innigſte ver- 
band. Dalberg wie Weſſenberg erſtrebten eine deutſche National- 
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kirche, beide wollten eine „Reform“ des inneren Lebens 
in der Kirche herbeiführen, beide ſahen das Höchſte in der 

Religion in der Liebe und im Wohltun. Manches Gute 
haben beide Männer im Vereine miteinander für die Diözefe 
Konſtanz geſchaffen. Dalberg bemühte ſich namentlich, das 
Prieſterſeminar in Meersburg leiſtungsfähiger zu machen und 
Verhältniſſe der Hilfsprieſter zu beſſern. In der Reform 
des religiöſen Lebens ließ er Weſſenberg freie Hand. Nur 
ein einziges Mal machte er den Verſuch, die von Weſſenberg 
ins Leben gerufene Bewegung, die neben manchem Guten 
auch ſo mannigfaches Unheil im Gefolge hatte, aufzuhalten. Er 
hatte bei dem Beſuche, den er im Jahre 1813 ſeiner Diözefe 
abſtattete, nicht den beſten Eindruck erhalten. Eine förmliche 
Reformſucht hatte auf liturgiſchem Gebiete unter dem Klerus 

Platz gegriffen. Er erließ darum am 9. Mai 1814 einen 
Hirtenbrief , in welchem er dem Klerus ftreng anbefahl, 
ſich bei den liturgiſchen Handlungen genau an die Vorſchriften 
des Konzils von Trient zu halten. Da aber die badiſche 
Regierung dieſem Hirtenbriefe das Plazet verweigerte, ordnete 
er an, daß das Ordinariat reformſüchtige Geiſtliche verwarnen 
ſolle. Es iſt nicht bekannt geworden, daß dieſes Eingreifen 
Dalbergs etwas genutzt hat. Die Geiſtlichen ließen ſich in 
ihren Beſtrebungen nicht beirren. 

Vollſtändig gebilligt hat Dalberg das Verfahren, das 
Weſſenberg dem Heiligen Stuhle gegenüber einſchlug und 
das darauf abzielte, die päpſtliche Jurisdiktion auf dem 
Gebiete der inneren Diözeſanverwaltung nicht zur Geltung 
kommen zu laſſen. Nach den Verſicherungen Weſſenbergs gingen 
eine Reihe der von Rom beanſtandeten Maßnahmen ſogar 
direkt auf die Anordnung Dalbergs zurück. Ohne Zweifel 

war jedoch Dalberg in ſeinen Grundſätzen nicht ſo radikal 

1 Abgedruckt im Freib. Diöz.⸗Archiv II 441. 
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als ſein Generalvikar. Zu einem energiſchen Widerſtande 

konnte er ſich freilich nie entſchließen. 

Im Jahre 1814 verlangte Rom von Dalberg, Weſſen— 
berg vom Generalvikariate zu entfernen. Dalberg 

aber hielt das päpſtliche Schreiben geheim und gab ihm keine 
Folge. Bald danach, Anfang des Jahres 1815, übertrug er 

allerdings das Generalvikariat vorübergehend an den Dom— 

herrn v. Roll, aber das geſchah nicht mit Rückſicht auf den 
päpſtlichen Willen, ſondern hatte anſcheinend ſeinen Grund 

in einer Mißſtimmung Dalbergs über eine Verwahrung 
Weſſenbergs gegen eine Anordnung des Biſchofs. Die per— 
ſönliche Freundſchaft beider Männer wurde durch dieſen Vor— 

gang nicht getrübt, vielmehr eröffnete Dalberg im Sommer 

1815 der badiſchen Regierung den Wunſch, Weſſenberg zu 

ſeinem Koadjutor erhoben und zu ſeinem Nachfolger be— 

ſtimmt zu ſehen. Der Großherzog ernannte denn auch 
„kraft ſeiner Souveränitätsrechte“ Weſſenberg zum Koadjutor 

mit dem Rechte der Nachfolge, überließ es aber Dalberg, 
die päpſtliche Beſtätigung einzuholen. Rom gab indes 

auf das Anſinnen gar keine Antwort und ließ die Frage 
der Koadjutorie vorderhand ungelöſt. Infolgedeſſen wagte 

Dalberg es auch nicht, ſeinen Freund zum Biſchofe zu 
weihen. 

N Im Zuſammenhange mit dem Verhalten Weſſenbergs ſtand 
die Lostrennung der Schweizerkantone von der 

Konſtanzer Diözeſe, die Papſt Pius VII. im Jahre 
1814 verfügte. Bis dahin war die Diözefe ungeſchmälert. 

Dieſe Verfügung traf Dalberg ſchmerzlich, aber Rom be— 

harrte in Anbetracht der unkirchlichen Anſchauungen Weſſen— 
bergs auf ſeiner Entſcheidung. 4 

| Eine der letzten — und beſten — Amtshandlungen Dal- 
bergs war die Ernennung des Geiſtlichen Rats Hermann 
v. Vicari zum Offizial am 1. November 1816. 



48 Erſtes Buch. Erſter Abſchnitt. 

Das Privatleben Dalbergs wies manche ſchöne 
Züge auf. Namentlich wird ſeine außerordentlich große 
Mildtätigkeit von allen ſeinen Zeitgenoſſen gerühmt. Unter 

der Führung des frommen Wittmann in Regensburg, 
den er in den letzten Jahren zu ſeinem Beichtvater er— 
wählt hatte, bereitete ſich Dalberg auch würdig auf den 
Tod vor. Er trat in ſeiner letzten Lebenszeit aus dem Illu⸗ 
minatenorden aus und ließ Kelle und Hämmerlein verkaufen. 

Am 10. Februar 1817 ſchied Dalberg aus dieſer Zeit⸗ 
lichkeit. Ein hochbegabter, humaner, mildtätiger, aber cha- 
rakterſchwacher und in mancher Hinſicht kirchlich unkorrekter 
Mann ging mit ihm dahin. Er liegt im Dome zu Regens⸗ 
burg begraben, wo das von ſeinem Neffen, Herzog Emme— 
rich Joſeph von Dalberg, errichtete Denkmal ſein Andenken 
lebendig erhält. 

Nach ſeinem Tode wurden von der badiſchen Regierung 
die den alten Diözeſen Mainz und Worms angehörigen, ſeit 
1803 aber Dalberg als Erzbiſchof von Regensburg unter- 
gebenen Pfarreien dem Generalvikariate Bruchſal zugewieſen, 
in Konſtanz aber ließ das Domkapitel die Frage der Ko— 
adjutorie auf ſich beruhen und wählte Weſſenberg zum 

Bistumsverweſer (Kapitelsvikar), Weſſenbergs Ver— 
trauten Reininger aber zum Provikar. Rom erhielt durch 
das Domkapitel hiervon Nachricht. 

Der Papſt verwarf jedoch auch die Wahl Weſſenbergs 
zum Kapitelsvikar ebenſo wie die ſeines Freundes Reininger 
als Stellvertreter. Das diesbezügliche Breve vom 15. März 
1817 erteilte wegen dieſer Wahl dem Domkapitel eine ernſte 
Rüge und ordnete die Wahl eines Mannes an, der „ ſich 

eines guten Rufes erfreue“. 
Großherzog Karl aber, ein perſönlicher Gönner Weſſen⸗ 

bergs, ſuchte ihn zu halten: dem päpſtlichen Breve wurde 
die Anerkennung verweigert und Weſſenberg vom Großherzog 
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in einem vom 16. Juni 1817 datierten, an den Papſt ge- 
richteten Schreiben verteidigt. Das Domkapitel nahm keine 

Neuwahl vor, ſondern teilte unter Entſchuldigungen dem 

Heiligen Stuhle nur mit, es habe die notwendigen Fakul— 

täten zur Regierung des Bistums der „biſchöflichen Kurie“ 

übertragen. 
Weſſenberg ſelbſt entſchloß ſich mit Zuſtimmung des Groß— 

herzogs Karl, im Frühjahr 1817 nach Rom zu reiſen und 

ſeine Sache dort perſönlich zu vertreten. In übertriebener 

Selbſteinſchätzung hoffte er von dort entweder als päpſtlich 

beſtätigter Kapitelsvikar und zukünftiger Biſchof oder aber 

Hals Primas der projektierten deutſchen National— 

kirche zurückzukehren. Er war ſicher, ſeine Reiſe und 

ſein Auftreten würden entweder den päpſtlichen Hof um— 

ſtimmen oder aber einen ſolchen Eindruck auf die Regie— 

rungen machen, daß dieſe mit der Einrichtung einer deutſchen 

Nationalkirche nicht mehr länger zögerten. 
In Rom wurde Weſſenberg in entgegenkommender Weiſe 

aufgenommen und eine Prüfung ſeiner Pläne alsbald be— 
gonnen. Aber der Bapft konnte ſich von der Berechtigung 

derſelben ſo wenig überzeugen, daß er an Weſſenberg zwei 

Forderungen ſtellte: er ſolle ſeine Stelle als Bistums verweſer 

5 niederlegen, und er ſolle gleich Fenelon eine Erklärung ab— 
geben, daß er alles mißbillige, was Seine Heiligkeit miß⸗ 
dilligten. 
4 Dazu verſtand ſich aber Weſſenberg nicht. Im Unfrieden 

mit dem Heiligen Stuhle ſchied er und kehrte Ende 1817 nach 

Dieutſchland zurück. 
a Hier erlebte er eine neue Enttäuſchung. Die Regierungen 

waren ſo wenig wie früher dazu zu gewinnen, die von Weſſen⸗ 
berg geplante deutſche Nationalkirche ins Leben zu rufen. Der 

Ausgang der Weſſenbergiſchen Reiſe hatte auf ſie eher einen 

ungünſtigen als günſtigen Eindruck gemacht. 
N Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 4 
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Trotz ſeiner Nichtbeſtätigung durch den Papſt verwaltete 

Weſſenberg mit Gutheißung der badiſchen Regierung den Neft 
der Konſtanzer Diözeſe und die ihr angegliederten badifchen 
Territorien der ehemaligen Straßburger Diözeſe weiter bis 
zum Jahre 1827. Dabei war ſein Hauptaugenmerk auf die 
Fortführung der von ihm als Generalvikar begonnenen Re⸗ 
formen gerichtet. Die Konſtanzer Dibzeſe kämpfte in dieſer 
Zeit den Todeskampf. Innerlich richtete fie das Staats— 
kirchentum und die Aufklärung zu Grunde, und äußerlich 
wurde von dem Reſte ihres Gebietes ein Stück nach dem 
andern abgezweigt. Am 26. März 1817 löſte der Papſt die 
württembergiſchen und im Jahre 1819 die öſterreichiſchen 
Gebietsteile von der Diözeſe los. Weſſenberg blieb lediglich 
badiſcher Bistums verweſer, der faktiſch auch die geift- 
liche Leitung der hohenzollernſchen Katholiken hatte. Die 
württembergiſchen Gebietsteile wurden dem Generalvikariate 
Ellwangen untergeordnet, die öſterreichiſchen (Vorarlberg) 
mit dem Bistum Brixen vereinigt, jo jedoch, daß ein jelb- 
ſtändiger Generalvikar die Verwaltung führte. Erſter General— 
vikar und Weihbiſchof von Vorarlberg wurde Bernhard 
Galura, damals Gubernialrat in Innsbruck, von 1810 
bis 1815 Stadtpfarrer von St Martin in Freiburg. 

Mit dem Hinſcheiden Dalbergs war aber nun doch die de— 
finitive Neuregelung der kirchlichen Verhältniſſe auch für die 
badiſche Regierung eine dringende Notwendigkeit geworden. 
Die Diözeſangrenzen mußten kirchlich feſtgeſtellt und dem 
Lande wieder ein Biſchof gegeben werden, ſollten nicht für 
das öffentliche Wohl ſchwere Schäden entſtehen. Zwar hatte 
die Regierung ſchon 1807 mit dem päpſtlichen Nuntius 
Hannibal della Genga (als Papſt ſpäter Leo XII.) ver⸗ 
handelt, aber eine Einigung war nicht erzielt worden. Ebenſo⸗ 
wenig hatte Dalberg ein Rheinbundkonkordat zuſtande 
bringen können, an dem er jahrelang mit aller Kraft ge- 
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arbeitet hatte, nachdem die 1803 und 1804 gepflogenen Ver— 

handlungen, ein deutſches Reichskonkordat mit Rom 

abzuſchließen, im Sande verlaufen waren. Weſſenbergs Be— 
mühen, auf dem Wiener Kongreß die Staaten zu einem 

Bundeskonkordat zuſammenzubringen, war an dem 

Selbſtändigkeitsgefühl der deutſchen Regierungen geſcheitert. 

Man mußte alſo von vorne beginnen. 

In der Tat fanden im Jahre 1817 erneute mündliche 

Unterredungen zwiſchen badiſchen Staatsmännern und dem 

Luzerner Nuntius in Karlsruhe ſtatt. Aber während Bayern 
am 5. Juni 1817 ein Konkordat mit Rom abſchloß, blieben 
die Karlsruher Verhandlungen wiederum, wie die früheren, 
ohne endgültiges Ergebnis. Doch bemerkte der Nuntius zu 
Freiburg, der Papſt werde nicht abgeneigt ſein, das Bistum 

dorthin zu verlegen. Das Münſter ſei eine würdige Kathedrale. 

Zweites Kapitel. 

Ignaz Heinrich v. Weſſenberg als Generalvikar des Bistums 
Konſtanz !. 

Die führende Rolle, die Weſſenberg während der erſten 

zwanzig Jahre der Geſchichte der katholiſchen Kirche in Baden 

in der Beſtimmung der kirchlichen Verhältniſſe beſchieden war, 

rechtfertigt eine eingehende Darlegung des Charakters und 

des Wirkens dieſes Mannes. 

Ignaz Heinrich Freiherr v. Weſſenberg entſtammte einer 

breisgauiſchen Adelsfamilie, deren Stammſchloß zu Feldkirch 

ſteht. Geboren am 4. November 1774 zu Dresden, wurde 

Joſ. Beck, Frhr. J. H. v. Weſſenberg, Freiburg 1862. — 

Sammlung biſchöflicher Hirtenbriefe und Verordnungen Dalbergs 

1801 ff. — K. Nörber, „Weſſenberg“, in Wetzer und Weltes Kirchen⸗ 

Lex. XII ?, Sp. 1343. — J. Friedrich, „Weſſenberg“, in Bad. 

Biographien II 452. — H. Brück, Geſchichte der katholiſchen Kirche 

in Deutſchland I 145 ff. 
4 * 
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er mit 18 Jahren Domherr zu Konſtanz, Augsburg und 

Baſel. Mit 28 Jahren (1802) war er ſchon Generalvikar 
des Biſchofs Dalberg zu Konſtanz, obgleich er erſt die Sub⸗ 
diakonatsweihe empfangen hatte. Die Prieſterweihe ließ er 

ſich erſt 1812, in einem Alter von 38 Jahren, erteilen. 
Als er Generalvikar zu Konſtanz wurde, ſtand ſeine kirch⸗ 

liche Richtung ſchon feſt, — er hatte ſie auch in der 1801 
in Zürich anonym erſchienenen Schrift, „Der Geiſt des Zeit⸗ 
alters“, öffentlich zum Ausdruck gebracht. Ein Gemiſch 
von nationalkirchlichem Febronianismus, ſtaats— 
kirchlichem Joſephinismus und theologiſcher 
Aufklärerei gab ihr das Gepräge. 

Dieſe merkwürdige Geiſtesrichtung Weſſenbergs war für 
die Folge um ſo bedeutſamer, als er ſich zum Reformator 

jeiner in ſeinen Augen tief geſunkenen Zeit be 
rufen erachtete. Schon als 27jähriger Mann hielt er 
in der obengenannten Schrift nicht nur den Dienern der 
Kirche, ſondern allen führenden Kategorien der Menſchheit 
bis hinauf zu den Regenten einen Spiegel vor und machte 
ihnen Vorſchläge darüber, wie ſie ihre Aufgabe beſſer löſen 
könnten. 

Selbſtverſtändlich feſſelten ihn die kirchlichen Reformpläne 
nach ſeiner Erhebung zum Generalvikar am meiſten, und 
zwar um ſo mehr, als ihm gerade die religiöſen Zuſtände 
beſonders ſchlimm dünkten. Wenn man ihn hörte, herrſchte 
im Volke ein weit verbreiteter, faſt unausrottbarer Aber- 

glaube, das Gebetsleben war in einen geiſtloſen Mecha— 
nismus ausgeartet, und die Einrichtung des Gottesdienſtes 
war durch mancherlei Unordnung geſtört. Darüber, was 
eigentlich zum Aberglauben alles gehöre, hat ſich Weſſenberg 
nirgends mit der wünſchenswerten Deutlichkeit ausgeſprochen. 
Es liegen aber Außerungen vor, die zeigen, daß Weſſenberg 
ſehr tief in den Rationalismus hineingeraten war. So be— 
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zeichnete er es als Aberglauben, anzunehmen, die Kirchen— 
ämter ſeien anders als auf dem Wege des Bedürfniſſes ent— 

ſtanden. „Der Unterhirt“, ſagt er in ſeiner Schrift „Der 

Geiſt des Zeitalters“ :, „wird einſehen, daß Unterordnung 

ein Bedürfnis ſei, und daß ſie auch wirklich ſich ſo gebildet 
habe, wie ſie Bedürfnis wurde, und wenn er dann zurückſieht 

in die ſpäteren Zeiten, wie da der Pfarrer die Gewalt des 

Biſchofs, dieſer die des Erzbiſchofs, und dieſer die des Papſtes 

vom Stifter der Kirche erhalten zu haben prätendiert und ſo— 

mit von Gottes und Rechts wegen fordert, ſo wird 

er mit Wehmut ausrufen: Ach! Sie wußten nicht, was ſie 

taten!“ In derſelben Schrift bezeichnet er einzig und allein 

die „perſönliche Achtungswürdigkeit des Geiſtlichen“ als „hei— 
lige“ Stütze ſeines Anſehens, alles übrige, worauf ſich ſonſt 

ſein Anſehen gründe, gehöre in das Gebiet der Vorurteile. 

Aberglaube iſt Weſſenberg ferner das Hängen des Volkes 
an den Wallfahrten, Bruderſchaften, den Exorzismen und Bene— 

diktionen, an den Skapulieren und ähnlichen Gegenſtänden, 

ferner die Bevorzugung der Meſſe vor der Predigt und die 

Feier der abgeſchafften Feſttage. 

5 Geiſtloſen Mechanismus erblickte Weſſenberg in dem 

vielen Roſenkranzbeten, in den lateiniſchen Kirchengebeten und 

Kirchengeſängen, jo wie fie im Munde des Volkes waren, 

in dem Rezitieren eines mit „abergläubiſchen“ Erzählungen 
durchſetzten Brevieres. 

a Viele Unordnung fand Weſſenberg in den Bittgängen 
und Prozeſſionen. Als Störung und Beeinträchtigung des 
5 Pfarrgottesdienſtes mit ſeinem Zentrum, der Pfarrpredigt, 
erklärte er die beſondern Gottesdienſte der Mönchsorden und 
die „Nebenmeſſen“ ohne Predigt, wie ſie beſonders die ſog. 
Heinfachen Prieſter“ und die vertriebenen franzöſiſchen Geiſt⸗ 

1 S. 184. 
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lichen zu zelebrieren pflegten. Endlich ſchien ihm auch bei 
der Ablegung der Beichte zu wenig Ordnung zu herrſchen. 
Die Beichtkonkurſe und das „Auswärtslaufen“ galten ihm 
als Übel. 

Anderſeits beklagte Weſſenberg tief die Ausbreitung 
des Unglaubens, deſſen Samen die franzöſiſche Aufklärung 
gar reichlich auch in Deutſchland ausgeſtreut hatte. Er ſah 
die religiöſe Gleichgültigkeit rieſenhaft zunehmen und die Auf- 

1 

klärung bis zur Beſeitigung der religiöſen Begriffe überhaupt 
voranſchreiten. | 

Den Klerus hielt Weſſenberg für unfähig, den Auf: 
gaben der Zeit zu genügen. Der Klerus, ſo behauptete er, 
fördere zum Teil noch den Aberglauben und huldige den 
Laſtern der Herrſchſucht und Habſuchtt. Der Grund 
hiervon ſei, daß es ihm an der nötigen Bildung fehle ſo— 
wohl in wiſſenſchaftlicher wie ſittlicher Hinſicht. Auch ſei 
die Disziplin zu locker. 

Die Anklagen Weſſenbergs treffen in mancher Hinſicht das 
Richtige, anderes aber wird mit Unrecht verallgemeinert, und 

in einer ganzen Reihe von Punkten überſchreitet Weſſenberg 
bei weitem das richtige Maß und bezeichnet Dinge als Miß— 
ſtände, die keine ſind. 

Übrigens war er nicht der erſte, der ſolche Anklagen er— 
hob. Die Unzufriedenheit mit den beſtehenden Einrichtungen 
und die Reformluſt auf kirchlichem Gebiete war ſeit der Zeit 
Maria Thereſias überall in Deutſchland rege und hatte be— 
reits kirchliche und ſtaatliche Eingriffe in die überlieferte 
Religionsübung zur Folge gehabt. 

Insbeſondere hatte der Geiſt der Aufklärung die rhei— 
niſchen geiſtlichen Kurfürſten ergriffen und ſie zu 
Reformen auf dem Gebiete der Liturgie veranlaßt. Deutſche 

N „Der Geiſt des Zeitalters“ 124. 
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Geeſangbücher erhielten ſchon Ende des 18. Jahrhunderts die 
Dibzeſen Mainz, Fulda, Salzburg (1782), Würzburg und 

Bamberg. 

Von den weltlichen Regierungen hatte ſich beſonders die 

öſterreichiſche mit der Einführung kirchlicher Reformen be— 
ſchäftigt. In Vorderöſterreich war das theologiſche Studium 

bereits durch ſtaatliche Maßnahmen umgeſtaltet worden. 

Kaiſerliche Erlaſſe vom 11. April 1772 und 22. März 1777 
hatten hier auch alle jene Wallfahrten unterſagt, bei denen 
die Teilnehmer über Nacht ausblieben. Ebenſo waren durch 

Erlaß vom 6. Juli 1785 im Breisgau alle Prozeſſionen und 

Bittgänge mit Ausnahme der Fronleichnamsprozeſſion und 

der allgemeinen Bittgänge verboten worden. Die Aufhebung 

ſämtlicher Bruderſchaften hatte ein kaiſerliches Dekret vom 

9. Auguſt 1783 verfügt. Die Feiertage waren auf Ver— 

anlaſſung Maria Thereſias durch ein Breve Benedikts XIV. 
vom Jahre 1753 und durch ein ſolches von Klemens XIV. 

vom Jahre 1771 reduziert worden. Die Heranbildung des 

Regularklerus hatte Joſeph II. ſtaatlich geregelt, und noch 

1805 beſchäftigte ſich mit ihr ein öſterreichiſcher Regierungs— 

erlaß. 

Von dieſen öſterreichiſchen Regierungsmaßnahmen waren 

aber noch vor dem Amtsantritt Weſſenbergs manche wieder 

aufgehoben worden, während andere gar nie vollſtändig durch— 

geführt worden ſind. Gegen die Umwandlung der „abgewür— 

digten Feiertage“ in Werktage dauerte der Widerſtand des 

biſchöflichen Ordinariates und des Volkes in der Weiſe fort, 

daß der feierliche Gottesdienſt wie ehedem abgehalten und 
vom Volke freiwillig auch keine knechtliche Arbeit verrichtet 

wurde zum großen Verdruſſe der öſterreichiſchen Regierung. 

Weſſenberg war kein Freund des joſephiniſchen 

Hineinregierens in innerkirchliche Angelegen— 

heiten, deren Ordnung Sache der Biſchöfe war. Er war 
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ſelber zu ſehr Herrſchernatur, um ſolches als wünſchenswert 4 
zu erachten. Staatliches Eingreifen wollte er zunächſt nur 
den päpſtlichen Anordnungen gegenüber. Keine derſelben, ſo 

verlangte er , „ſolle kundgemacht und vollzogen werden dürfen, 

bevor der Landesherr nach Einvernehmung des Erzbischofs 
und Biſchofs die Bewilligung dazu erteilt habe“. Er wollte 
die Bischöfe Rom gegenüber möglichſt frei ſtellen und er— 
kannte nicht, wie er durch die Aufopferung der kirchlichen 
Grundſätze die Stellung der Biſchöfe gegenüber dem Staate 
herabdrückte. Zudem reklamierte er ſelber wieder für die Aus— 
übung auch vieler biſchöflicher Rechte die Staatsgenehmigung, 
ſei es aus Grundſatz, ſei es aus Politik. Weihbiſchof Zirkel 
von Würzburg ſagte darum mit Recht, Weſſenberg habe 
verſucht, „einem Vermittelungsplane Eingang zu verſchaffen, 
durch den er gerade das, was er kurz zuvor als Uſur— 
pation dargeſtellt hatte, der weltlichen Gewalt 
in die Hände leget“ ?. Dementſprechend hat Weſſenberg 
auch nie den Mut gehabt, dem um ſich greifenden Staats— 
kirchentum unbeugſamen Widerſtand entgegenzuſetzen. Er 
empfand manchen Eingriff ſchmerzlich, aber er unterwarf ſich 
und genoß infolgedeſſen die Gnade der Landesherren in aus— 
gezeichnetem Maße. 

Weſſenbergs Reformpläne waren weit umfaſſender als 
die ſeiner kirchlichen Geſinnungsgenoſſen und die der öſter— 
reichiſchen Regierung. Ihm ſelber ſchienen alle dieſe Be— 
ſtrebungen dürftig und lückenhafts. Um dem Aberglauben, 
dem Mechanismus und der Unordnung einerſeits, dem Un- 

glauben und der religiöſen Gleichgültigkeit anderſeits zu be— 
gegnen, erſtrebte er eine reinere Geſtaltung des ge— 

1 „Die deutſche Kirche“ (im April 1815) 51. 

2 (Zirkel,) Die deutſche katholiſche Kirche, Deutſchland 1817, vn. 

' Weſſenberg, Die Elementarbildung des Volkes, Zürich 

1814, 55. 
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| ſamten katholiſchen Chriſtentums nach dem Vor— 

bilde des Chriſtentums der erſten Jahrhunderte, 
unter Feſthaltung — wie er meinte — alles 
Weſentlichen, ſowie eine gründliche Geiſtes- und 

Herzensbildung des Klerus und des Volkes in 
dieſem gereinigten Chriſtentume. Die Frage zu be— 

jahen, ob ihm als letztes, aber erſt in ferner Zukunft erreich- 

bares Ziel die Verwirklichung einer über den Glaubensformen 

erhabenen Vernunftreligion vorgeſchwebt habe, könnte man 
im Hinblick auf manche Sätze in der Schrift „Der Geiſt des 

Zeitalters“! verſucht ſein. In mehreren ſpäteren Schriften 

äußert ſich aber Weſſenberg durchweg weit poſitiver. Die 

F Gottheit Jeſu Chriſti, die Göttlichkeit des Chriſtentums hat 

ker ſtets, auch in ſeinem „Geiſt des Zeitalters“, bekannt. 
Manche auffällige Außerungen ſind wohl auf Rechnung der 

1 Verſchwommenheit der religiöſen Anſichten in jener Zeit zu 
ſetzen. 

1 Der Reinigung der katholiſchen Religion vom „Aber— 

glauben“ wandte Weſſenberg in erſter Linie feine energiſche 

Tätigkeit zu. Der Kampf gegen ihn beſchäftigte ihn in ganz 

ungewöhnlicher Weiſe. Er warnte zwar ſelber in dem Buche 

„Der Geiſt des Zeitalters“ davor, ſofort allen Aberglauben 

praktiſch beſeitigen zu wollen 2. Vorurteile, fo meinte er, 

müßten im Volke vorderhand noch aufrecht erhalten werden, 
A da bei der innigen Verbindung von Aberglauben und den 
reineren Religionsbegriffen ein unkluges Herausreißen des— 
1 ſelben gar leicht die Verwerfung der Religion überhaupt zur 
Folge haben könnte. Er ſelber war ohne Zweifel auch weit 
klüger und darum gemäßigter als viele ſeiner Schüler. Trotz 

alledem ging er jedoch ſo weit, daß er das religiöſe Leben 

empfindlich ſchädigte, zumal er auch Berechtigtes angriff. 

1 Vgl. bei. S. 188. Ebd. 

Lie ee re 
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Schon im zweiten Jahre ſeiner Amtsführung wandte er 
ſich gegen die feſtliche Auszeichnung der „abge würdigten 
Feiertage“. Der Kampf um dieſelben ſpielt in der ganzen 
weſſenbergianiſchen Bewegung eine Hauptrolle. Entſprechend 
den Wünſchen der öſterreichiſchen Regierung unterſagte Weſſen— 
berg im Gegenſatz zu den früheren Konſtanzer Biſchöfen jeg- 
liche kirchliche Auszeichnung der aufgehobenen Feiertage aufs 
ſtrengſte und ſchärfte ein, daß Gott an dieſen Feiertagen am 
meiſten dadurch geehrt werde, daß das Volk arbeite !. 

Viel Sorge bereiteten ihm alsbald auch die Exorzismen 
und Benediktionen, die vorzunehmen die Mendikanten⸗ 
ordensprieſter ſich beſonders häufig bereit fanden. Vielleicht 
mögen ſich noch Nachzüge der Zeit der Hexenverfolgungen 
bemerkbar gemacht haben. Fand doch die letzte Hexenhin⸗ 
richtung im Jahre 1783 in dem zum Bistum Konſtanz ge- 
hörigen, zu zwei Dritteln reformierten Kanton Glarus ſtatt! 
Weſſenberg ſchrieb für die Vornahme des Exorzismus die 

Einholung der biſchöflichen Genehmigung vor und drang 
auf Beſchränkung der Benediktionen, über deren Wert das 
Volk aufgeklärt werden ſollte. 

Die Wallfahrten, die die öſterreichiſche Regierung 
teilweiſe wenigſtens ſchon unterſagt hatte, ſuchte Weſſenberg 
ganz zu unterdrücken. Er gebot durch Verordnung vom 
4. März 1809, an den Wallfahrtsorten alle auf die Wallfahrt 
bezüglichen Feierlichkeiten künftig wegzulaſſen. Er verhinderte 

nicht den Zutritt zu den Gnadenorten, aber er löſchte das | 

Licht in ihnen aus. 

Etwas milder verfuhr er mit den Bittgängen, die er nur | 
„auf ihren wahren Zweck zurückführen“ wollte. Verordnungen 
von 1803, 1804 und 1809 ſchränkten ſie hinſichtlich der 

1 Sammlung biſchöflicher Hirtenbriefe und Verordnungen, Kon⸗ 

ſtanz 1808, 161 166 237 239 242. 
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Zahl und der Länge des Weges ein. Damit ſollte verhin— 

dert werden, daß eine Pfarrgemeinde die Bittgänge über 

ihr Gebiet ausdehne. 
b Einen vernichtenden Schlag führte Weſſenberg wieder 

gegen die Bruderſchaften. Nachdem das Aufhebungs— 

dekret Joſephs II. vom 9. Auguſt 1783 nicht ganz durch— 
geführt worden war, hob er erneut alle Bruderſchaften 

durch Verordnung vom 10. Januar 1809 auf und ver- 
fügte, daß künftig nur noch eine Bruderſchaft zuläſſig ſei, 
nämlich die von der Liebe Gottes und des Nächſten. 
| Sehr reformbedürftig ſchien Weſſenberg die Art und 

Weiſe, wie die „Beichtanſtalt“ benutzt wurde, deren Segen 

er keineswegs mißkannte. Er fand hier viel Außerlichkeit 
und Mechanismus, namentlich in dem häufigen Beichten, 
weswegen er auf beſſere Pflege der wahren „Bußgeſinnung“ 

drang, für deren Förderung er allgemeine Beicht- und Buß— 

tage für erſprießlich erachtete. 

Das Gebet des Volkes war in jener Zeit das Roſen— 
kranzgebet. Das Volk hing an ihm mit ungemeiner 
Zähigkeit und heiliger Begeiſterung. Weſſenberg erkannte 
an, daß die Beſtandteile des Roſenkranzes gut ſeien, aber 

er hegte auch die Überzeugung, daß ſeine Rezitation ſehr oft 

zum Mechanismus führe. Ganz beſonders unpaſſend ſchien 
ihm das Roſenkranzgebet während der heiligen Meſſe zu 

ſein, da es gar nicht zu der heiligen Handlung paſſe. Er 

wandte ſich darum in ſcharfer Weiſe gegen dieſen alten Gebrauch. 
Weſſenberg griff aber auch mit ſeinen Reformen in das 

liturgiſche Gebiet ſelber ein. Auch hier ſchien ihm aller 

Aberglaube und jeder Mechanismus beſeitigenswert. Von 

der unkirchlichen Anſchauung ausgehend, daß der höchſte 

Zweck der Liturgie die ſittliche Erbauung des Menſchen ſei, 
— nach kirchlicher Lehre iſt höchſter Zweck der Liturgie die 
Verherrlichung Gottes, untergeordneter und mit dieſem höchſten 
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Zweck immer verbundener die ſittliche Erhebung der Men— 
ſchen —, hielt er Miſſale, Brevier, Benediktionale 

und Rituale für verbeſſerungsbedürftig. Wagte er 
auch nicht, die unmittelbar den Prieſter angehenden Vorſchriften 
des Miſſale geſetzgeberiſch anzutaſten, ſo ging er in der 
Beſeitigung des liturgiſchen Kirchengeſanges um ſo radikaler 
vor. Er dekretierte ihn ab und führte den allgemeinen 
deutſchen Volksgeſang auch während der feierlichen 
Amter und in der Veſper ! ein. Das deutſche Geſangbuch, 
zu dem Weſſenberg ſelbſt Lieder und freie Pſalmenüberſetzungen 

geliefert hatte, erſchien erſtmals 1812. Die Melodien ſtammten 

von Nägeli in Zürich, Knecht in Biberach und einigen 
andern, — neben manchem Schlätzbaren findet ſich unten 
ihnen viel minderwertige Ware. | 

Auf das Gejang- und Andachtsbuch folgte bald das neue 
Rituale in deutſcher Sprache. In ihm ſind auch die 
Gebete des Prieſters verdeutſcht, weswegen es bei den kirch⸗ 
lich geſinnten Geiſtlichen auf beſonders ſtarken Widerſtand 

ſtieß. Zudem ſind die Gebete oft im Geiſte des „gereinigten“ 
Chriſtentums umgeſtaltet. 

Das Brevier änderte Weſſenberg nicht. Aber er dis— 
penſierte die jungen Geiſtlichen von deſſen Rezitation. Ein 
Brevier mußte jeder anſchaffen. An Stelle des Brevier— 
gebetes empfahl er die Verrichtung anderer Gebete und erbau— 
licher Leſungen. Die tägliche Betrachtung ſchien ihm für 
das prieſterliche Leben jo wichtig zu fein, daß er den De 
kanen zur Pflicht machte, bei den Kirchenviſitationen die 
Geiſtlichen zu befragen, ob ſie dieſelbe regelmäßig vornähmen. 
Ebenſo ernſtlich verlangte er von den Geiſtlichen, daß ſie 
jährlich Exerzitien machten. 

e He 

1 Allgemeine Gottesdienſtordnung für alle Rheiniſchen Bundes⸗ 

lande des Bistums Konſtanz vom 16. März 1809. II. Vgl. Samm⸗ 
lung ꝛc., erſte Fortſ. Konſtanz 1809, 50. 
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In allem, wie er meinte, mehr Außerlichen war Weſſen— 

. berg dagegen immer zu Zugeſtändniſſen geneigt. So erlaubte 

er auch, bei wichtigen Gründen vor der heiligen Meſſe zu 
frühſtücken 1. 

Leer 

Beim Gottesdienſte ſchien Weſſenberg das Wichtigſte die 

Predigt zu ſein. Unzähligemal beſchäftigt er ſich mit ihr 

in ſeinen Erlaſſen. Er verbot, ſie vor dem Amte zu halten 

und ſie ſo aus ihrer zentralen Stellung herauszureißen, auch 

den Gläubigen Anlaß zu geben, ſie nicht zu beſuchen. Er 
verlangte die Predigt nicht nur für den Hauptgottesdienſt, 

ſondern auch für die Frühmeſſen. Und ſelbſt bei der Spen— 

dung der heiligen Sakramente ſollten Anſprachen gehalten 

werden. Gerade von dem richtigen Unterricht des Volkes 

erwartete Weſſenberg am allererſten die Ausrottung alles 

Aberglaubens und die Zurückdrängung des Unglaubens. Der 
Geiſtliche, urteilte Weſſenberg im Geiſte ſeiner Zeit, müſſe 

vor allem Volkslehrer ſein. „Der wichtigſte Teil der Seel— 
ſorge“, jagt er ſelbſt?, „beſteht in dem chriſtkatholiſchen 

ſittlich-religiöſen Unterricht, welcher den Verſtand mit himm— 

liſchen Wahrheiten erleuchten, das Herz mit reiner Liebe zu 
Gott und der Tugend entzünden und den Wirkungen der gött— 

lichen Gnade den Weg bahnen ſoll.“ Ebenſo ernſtlich wie die 
gewiſſenhafte Ausübung des Predigtamtes an allen Sonn— 
und Feiertagen forderte Weſſenberg die regelmäßige Abhaltung 
der Chriſtenlehre an den Nachmittagen der Sonn- oder 
Feiertage und die ordnungsgemäße Abhaltung des Reli— 

gionsunterichtes in den Schulen. Auf dieſem 

Gebiete hat Weſſenberg ſicher manchem alten Schlendrian 
ein Ende gemacht, ohne indes alle Übelſtände beſeitigen 
zu können. | | 

St. Braun, Memoiren 298. 
2 Erlaß vom 5. Januar 1803. 
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Um dem Volke alles Ausweichen unmöglich zu machen 
und es an den Unterricht im gereinigten Chriſtentum zu ges 
wöhnen, gab ſich Weſſenberg alle Mühe, die Nebengottes- 

dienſte zu beſeitigen und alles auf den Pfarrgottesdienſt zu 
konzentrieren. Viele Nebenkapellen wurden oer 
die einfachen Prieſter mit Unterricht belaſtet und die befon- 
dern Gottesdienſte der Ordensleute m 
Weſſenberg war kein Freund der Orden. Er glaubte, 
ſie ſeien veraltete Inſtitute, die nun dem Geiſte der Zeit ent⸗ 
ſprechend in Bildungsanſtalten umgewandelt werden ſollten. 
Ganz beſonders erpicht aber war er auf die Mendikanten, f 
weil ſie ihm den Aberglauben am meiſten zu halten und zu 
beſchützen ſchienen. Um die Widerſtandskraft, die gerade 
viele Klöſter gegen ſeine Reformen zeigten, zu brechen, ſuchte 
Weſſenberg Einfluß auf die Heranbildung des Regularklerus 
zu gewinnen. In mehreren Verordnungen miſchte er ſich in 
dieſe Frage ein, während er anderſeits eine genaue Über⸗ 
wachung der paſtoralen Tätigkeit der Mendikanten⸗Ordens⸗ 
prieſter verlangte. Im Jahre 1812 wagte er ſich ſogar 
jo weit vor, daß er den in Baden noch beſtehenden Mendi- 
kantenkonventen die Abhaltung von Segenmeſſen ſowie die 
zehn- und vierzehnſtündigen Gebete unterſagte und die Ordens— 
prieſter überall den Pfarrern unterſtellte. Ordensleute ſäku⸗ 
lariſierte er auch gern und raſch. Ein einziges Mal raffte 
ſich Weſſenberg aber doch zu einer Tat zu Gunſten der Men- 
dikanten auf, indem er ſich im Jahre 1806 bei der württem⸗ 
bergiſchen Regierung für die vorübergehende Belaſſung der 
Kapuzinerklöſter in der Landgrafſchaft Nellenburg ver— 
wendete 1. 

Neben den Mendikantenklöſtern hatten die Redempto— 
riſten den Unwillen Weſſenbergs auf ſich gezogen. Sie er— 

1 Freib. Diöz.⸗Archiv II 451 ff. 
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regten ſchon zu Jeſtetten ſein Mißfallen, noch mehr aber, 
als fie ſich 1805 in Triberg niederließen. Er ſetzte alles 

daran, ſie von hier zu vertreiben, und hatte auch dank der 

Beihilfe der weltlichen Gewalt Erfolg. 

5 Um die Abhaltung des Pfarrgottesdienſtes und die Ertei— 

lung des chriſtlichen Unterrichts ſicherzuſtellen, verbot Weſſen— 

berg ferner unterm 24. Juli 1807 jedem Seelſorger aufs 

ſtrengſte, an Sonn- und gebotenen Feiertagen in andern 

Pfarreien beim Gottesdienſt und im Beichtſtuhl Aushilfe zu 
leiſten, wenn dort beſondere Schutzpatrons⸗ oder Bruder— 
ſchaftsfeſte gefeiert wurden. Es ſollten nur Kapläne, Bene— 

fiziaten oder Ordensgeiſtliche berufen werden. 

Sehr vorteilhaft für die Gewinnung echt religiöſer, chriſt— 

licher Geſinnung ſchien Weſſenberg das Bibelleſen zu 
ſein. Er empfahl es daher warm und eindringlich, überzeugt, 

damit wiederum ein Stück Urchriſtentum zu neuem Leben 

zu erwecken. Nur katholiſche Bibelüberſetzungen wollte er 

jedoch dabei verwendet wiſſen. 

| Als hervorſtechendſte Eigenſchaft und Außerung chriſtlicher 

Geſinnung bezeichnete Weſſenberg die Liebe zu Gott und 

zu den Menſchen. Wie er ſelbſt perſönlich ſehr wohl— 

tätig war, ſo mahnte er auch außerordentlich häufig zu den 

Werken der Liebe. Als eine Weſensfrucht der chriſtlichen 

Nächſtenliebe galt ihm die religiöſe Duldung zwiſchen 
den verſchiedenen chriſtlichen Glaubensgenoſſen. Er verlangte 

entſchieden für ganz Deutſchland die Gleichſtellung der chriſt— 

lichen Konfeſſionen in den bürgerlichen Rechten wie auch voll— 

ſtändige religiöſe Freiheit für die drei anerkannten Kirchen !. 
Dabei hielt er den beſtehenden Gegenſatz zum Proteſtantis— 

mus aufrecht, und verteidigte letzterem gegenüber die rechtliche 

Stellung der katholiſchen Kirche ſogar energisch. Freilich — 

Die Deutſche Kirche 61 ff. 
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den dogmatiſchen Gegenſatz zum Proteſtantismus ſcheint 
er nicht genügend erkannt zu haben, und ſicher iſt, daß er 

nicht alle aus dieſem Gegenſatze ſich ergebenden Folgerungen 
zog. So geſtattete er zu Unrecht, daß ſich die Geiſtlichen im 
Notfalle — wenn die Ermahnungen, alle Kinder katholiſch 
erziehen zu laſſen, nichts gefruchtet hätten — mit der kon⸗ 
feſſionellen Scheidung der Kinder nach dem Geſchlechte zu. 
frieden geben könnten, und verfügte er hinſichtlich der „Ein- 
ſegnungen der gemiſchten Ehen“, daß ſie „jedesmal von dem 
Pfarrer der Konfeſſion des Bräutigams vorzunehmen ſeien“, 
allerdings mit der Klauſel, daß ſich beide Teile ſodann wieder 
vor dem Pfarrer der Braut in ſeiner Behauſung zu ſtellen 
und daſelbſt die wiederholte Bezeugung ihres Ehekonſenſes 
zu äußern hätten. Direkt wollte Weſſenberg zu dieſer Maß— 
nahme durch die drohende Gefahr der Einführung der Zivil— 
ehe veranlaßt worden ſein !. 
Den Unglauben und die religiöſe Gleichgültigkeit jener 

Zeit verurteilte Weſſenberg in mehreren ſeiner Schriften aufs 
entſchiedenſte. Aber ſeine praktiſchen Maßnahmen waren ſehr 
unzulänglich. Es fehlte ihm ſelber zu ſehr an den dogma— 
tiſchen und chriſtlich-philoſophiſchen Kenntniſſen, als daß er 
deren Verwertung in dem großen Geiſteskampfe jener Zeit 
hätte entſprechend anordnen können. Der Zugang zu den 
großen Meiſtern der Scholaſtik blieb ihm vollends ganz ver— 
ſchloſſen; ſonſt hätte er nicht das jämmerliche Urteil abgeben 
können: „Die Scholaſtik macht alles ſtreitig, ungewiß und 
dunkel, verbreitet über alles Zweifel und wähnt vergeblich, 
die aufgeregten Zweifel durch unverſtändliche Worte aufzu— 
decken und darüber zu beruhigen.“? Weſſenberg meinte, die 

Der Erlaß ſteht bei Fr. Huber, Vollſtändige Beleuchtung der 

Denkſchrift über das Verfahren des römiſchen Hofes bei der Ernennung 

des Generalvikars Frhr. v. Weſſenberg, Rotweil 1819, 100. 

2 Elementarbildung 67 f. 
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von ihm angeregte Reform, insbeſondere die ſorgſam ge— 

pflegte Unterrichtung des Volkes genüge, den Unglauben zu— 
rückzudrängen. Aber ſeine allzu duldſame Geſinnung und ſeine 

Bekämpfung der ſtreng kirchlichen Richtung blieben gerade in 

den gebildeten Schichten der Bevölkerung nicht unbemerkt. 

Empfahl er doch ſelbſt anfänglich die vom Geiſte der Auf— 

klärung durchtränkten „Stunden der Andacht“ von 

IZſchokke in Aarau und ließ fie ruhig zum Gebetbuch der 

Gebildeten werden! Und als endlich ſpätere Bände die Be— 
kämpfung der Gottheit Chriſti und katholiſcher Gebräuche 

brachten, wie leiſetreteriſch benahm ſich da der Mann, der 

mit dem „Aberglauben“ ſo wenig Federleſens machte! Aus— 

drücklich verbot er durch Erlaß vom 5. Januar 1820, öffent⸗ 

lich von der Kanzel oder in der Chriſtenlehre vor dem Buche 

zu warnen, „indem dadurch ohne Not ärgerliches Aufſehen ver— 

urſacht und leicht mehr verdorben als gut gemacht würde“. 

Statt den Gebrauch des Buches ſtreng zu verbieten, wollte 
er nur, daß die Geiſtlichen privatim die Gläubigen vor den 
Ranſtößigen Stellen warnen jollten. 

Sehr unduldſam benahm ſich Weſſenberg gegen die 
Gegner ſeiner Reformpläne, die durchweg Männer 

echt kirchlicher Geſinnung waren. Er, der ſonſt von Liebe 
und Duldſamkeit überfloß, entblödete fich nicht, von ihnen als 
den „Pfaffen“ !, „Phariſäern“?, „Gleisnern“, „gallſüchtigen 
Finſterlingen“? zu reden. | 

Als Werkzeug zur Durchführung feiner Reformen ſuchte 

5 Weſſenberg den Weltklerus gründlich in ſeinem 

2 

Geiſte zu ſchulen. Ohne Zweifel gab es hier vieles, 

ſehr vieles zu verbeſſern, denn der Bildungsſtand des Klerus 

war oft ein recht niedriger. Nun hatten aber bereits 

Beck, Weſſenberg 439. 2 Ebd. 397 399 400. 
„Die Deutſche Kirche“ 62 f. 

Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. on 
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mehrere ſtaatliche Regierungen für die Ausbildung der Theo- A 

logieſtudierenden Vorſchriften erlaſſen, die auf eine Hebung 
des Wiſſensſtandes im Klerus abzielten. Weſſenberg mußte 5 

alſo feine Maßnahmen mit den beteiligten Regierungen ver⸗ 
einbaren. Aus den Verhandlungen ging ein Regulativ 

hervor, worin der Studiengang der Kandidaten der Theo— A 
logie genau geregelt war. Niemand jollte nach dieſem Re⸗ 4 
gulativ zum Studium der Theologie zugelaſſen werden, der 1 

nicht einen philoſophiſchen Kurſus in Logik, Pſpychologie, 4 

Moralphiloſophie, Phyſik und Weltgeſchichte vollendet hätte. f 
Während der theologischen Studienzeit jollte nicht nur Dog- 

13 

matik, Moral und Kirchenrecht, ſondern auch Exegeſe, Kirchen- 

geſchichte, Paſtoral und Pädagogik gehört werden. Die Seme- 
ſtralprüfungen wurden obligatorifch gemacht, die Zeugniſſe 
ſollten beim Eintritt in das Meersburger Seminar vorgelegt 
werden. 

Auf den inneren Ausbau des Seminars ſelbſt legte Weſſen⸗ 
berg das Hauptgewicht. Hier hatte er auch freie Hand und 
war durch ſtaatliche Eingriffe nicht gehemmt. Er erließ am 

8. Juli 1802 ein neues Statut, das den Aufenthalt im 
Seminar auf zehn Monate feſtſetzte. Die homiletiſche und 
katechetiſche Ausbildung ſollte im erſten Semeſter, die litur⸗ 
giſche und die in der ſpeziellen Seelſorge ſowie in der geiſt⸗ 
lichen Geſchäftsführung im zweiten erfolgen. Der Gottes- 
dienſt in der Seminarskirche ſollte das Normalbild für alle 
Kirchen der Diözeſe abgeben, weswegen auch alle liturgiſchen 
Reformen hier zuerſt erprobt wurden und zur Einführung 
gelangten. Täglich wurden Abteilungen von Seminariſten zur 
Erteilung von Unterricht in verſchiedene Klaſſen der Volks⸗ 
ſchule geführt. Weſſenberg kam ſelbſt in den erſten Jahren 
jede ſechſte Woche von Konſtanz nach Meersburg und ver- 
anſtaltete Prüfungen, die man „Zirkel“ nannte, weil ſie 
mehr vertrauliche Beſprechungen als ſtrenge Examina waren. 
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Zur leichteren Befriedigung der literariſchen Bedürfniſſe 

der Alumnen des Prieſterſeminars war die Herderſche Buch— 

handlung im Jahre 1801 von Rottweil nach Meersburg 
überſiedelt, wozu ihr Dalberg 6000 fl. gegen gates an 

den Seminarfonds zukommen ließ !. 
Für die Fortbildung der in der Praxis ſtehenden Geiſt⸗ 

lichen trug Weſſenberg vor allem durch die Anordnung von 

Paſtoralkonferenzen Sorge. Die beſſeren der in ihnen 
behandelten Arbeiten ſollten in dem 1804 gegründeten „Archiv 
für Paſtoralkonferenzen“ gedruckt werden?. Rein dogmatiſche 

und ſtaatskirchenrechtliche Erörterungen wollte Weſſenberg 

aus den Konferenzen ausgeſchloſſen wiſſen, erſtere, um die 

Verketzerungsſucht, letztere, um die ſtaatliche Mißgunſt fern- 

zuhalten. 
Außerdem drang Weſſenberg auf Errichtung litera— 

riſcher Leſevereine und auf Gründung von Kapitels— 

bibliotheken, wie er auch ſelbſt, um den Klerus zu 

weiterem Schaffen anzuſpornen, Preis aufgaben ausſchrieb 

und ſich perſönlich um die literariſche Arbeit ſeines Klerus 

bis in alle Einzelheiten intereſſierte. 

Die Disziplin des Klerus ſuchte Weſſenberg bei 

allem perſönlichen liebevollen Entgegenkommen möglichſt ſtraff 

anzuſpannen. Da ihm die von den Geiſtlichen frei ge— 

wählten Dekane hierfür als Mittelsperſonen nicht auszu— 

reichen ſchienen, ordnete er ihnen biſchöfliche Deputate bei, 

denen er die dritte Stelle im Kapitel, nach dem Kammerer, 
anwies. Der Wirtshausbeſuch der Geiſtlichen wurde aufs neue 

verboten 3, eine ſtandesgemäße Kleidung bis in die Details vor— 

J. König, Barth. Herder, in Bad. Biogr. III 52 f. 

2 Das „Archiv“ hatte eine Vorgängerin in der 1802 ins Leben 

getretenen „Geiſtlichen Monatsſchrift“, die nur zwei Jahre 

exiſtierte, weil ſie die reformeriſchen Ideen zu offen vortrug. 

Verordnung vom 18. April 1803. 
= * a 
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geſchrieben , die Admiſſion zur Seelſorge neu geordnet, die 
een ee ee ee 

genaue Führung der Standesbücher eingeſchärft und die Kirchen. 

viſitation in allen Einzelheiten geregelt, — 114 Fragen hatten 
die Pfründeinhaber bei derſelben zu beantworten. Den Weit⸗ 
ſchweifigkeiten einzelner biſchöflicher Kommiſſariate wurde ein 
Ende gemacht, die richtige Perſolvierung der Meßſtipendien 
unter Kontrolle geſtellt und die Reſidenzpflicht den Pfarrern 

! 

und Benefiziaten ins Gedächtnis zurückgerufen. Manchmal 
greifen die Verordnungen Weſſenbergs allzuſehr in das Ge⸗ 
biet der perſönlichen Freiheit ein, ſo die Vorſchrift, die Geiſt⸗ 
lichen hätten Stöcke, und zwar von oberhirtlich beſtimmter 
Form zu tragen?, und wenn er den mehr als eine Stunde 
entfernten Geiſtlichen verbieten will, der Beerdigung eines 

Konfraters beizuwohnen, nur um zu verhindern, daß die 
Geiſtlichen im Trauerort ein Mahl einnähmen. 

Den Zölibat der Geiſtlichen betrachtete Weſſenberg 
als ein rechtlich beſtehendes, aber doch beſeitigenswertes 
Inſtitut. So ſehr er auf würdigen Wandel der Geift- 
lichen hielt, war er deswegen doch milde in der Beſtrafung 
ſittlich gefallener Prieſter. Er ſelber beobachtete den Zölibat 
tadellos. 

Ein großes Verdienſt erwarb ſich Weſſenberg dadurch, 
daß er für eine würdigere Stellung der Hilfsprieſter 
ſorgte. Bis 1802 wurden dieſe von den Pfarrern wie Knechte 
gedungen und anſcheinend auch oft jo behandelt. Durch Ber- 
ordnung vom 23. Juni 1802 verfügte nun Weſſenberg, daß 
Anſtellung und Entlaſſung der Vikare künftighin Sache des 
Ordinariates ſei. Als Gehaltsminimum wurden von Ordi⸗ 

Verordnung vom 16. November 1803 an die Schweizer Geiſt⸗ 
lichen. 

Deambulantes clerici baculo utantur, sed non ita grandi et 
nodoso, ut fere cum Herculis clava comparari possit. Verordnung 
vom 16. November 1803, 8 2, 6. 
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nariats wegen anſtändige Verpflegung und Wohnung ſowie 

jährlich 50 fl. in barem Gelde feſtgeſetzt. 

Die Verſchärfung der Disziplin des Klerus hatte aber 

bei Weſſenberg wie ſo manches andere auch ihre „Kehrſeite“. 

Weſſenberg, der jo ſehr dem ihm untergebenen Klerus gegen— 
über die Zügel anzog, war keineswegs gewillt, gleiche Dis— 

ziplin nach oben hin, dem geltenden Kirchenrecht und 

dem päpſtlichen Stuhle gegenüber zu beobachten. Wie 

ihn ſeine liturgiſchen Reformen mit dem allgemein geltenden 

Rechte in Konflikt brachten, ſo auch andere Maßnahmen. Er 
erlaubte die Haustaufen mit Rückſicht auf die Geſundheit 
der Kinder in weiterem Umfange als bisher, forderte durch 

einen Erlaß vom 10. Dezember 1804 zur Gültigkeit des 

Eheverlöbniſſes die Gegenwart des Pfarrers und zweier 

Zeugen, dispenſierte eigenmächtig von Ehehinderniſſen, 

deren Wirkung nur der Papſt aufheben konnte, löſte feierliche 

Gelübde, hob mit Rückſicht auf die Teuerung der Faften- 
ſpeiſen und wegen der damaligen großen Laſten der Völker 

die Abſtinenz an den Samstagen auf, achtete Ex— 

emtionen nicht, ſperrte durch Erlaß vom 3. Oktober 1807 

den von Rom kommenden Ausfertigungen den Lauf, 

indem er ihre Gültigkeit von der Genehmigung des Ordi— 
nariates abhängig machte, und verhinderte den Rekurs der 

Geiſtlichen an den apoſtoliſchen Stuhl, — lauter 

Handlungen, zu denen er aus eigener Machtvollkommenheit 

nach den Satzungen des Kirchenrechts nicht befugt war. 
Weſſenberg führte ſpäter freilich zur Rechtfertigung ſeines 

Verhaltens verſchiedene Gründe an. So verwies er für die 

Behinderung des Verkehrs mit Rom und das Sponjalien- 

dekret auf die ſchon beſtehende Diözeſangewohnheit, die Auf— 

hebung des Abſtinenzgebots für die Samstage ſchob er Dal— 
berg zu, desgleichen die Dispenſierung von Gelübden, die 

er zugleich mit der Unmöglichkeit entſchuldigte, mit Rom in 
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Verbindung zu treten, wogegen Rom betonte, der Nuntius 

43 

7 

ene r e e e 

in Luzern ſei ſtets zugänglich geweſen. Weſſenberg wollte 
zwar den Papſt als oberſten Hirten der Kirche an. 
erkennen. Er verehrte ihn als den Mittelpunkt der 

Einheit der Kirche und als deren Haupt. Er geſtand 
ihm auch die Ausübung jener Befugniſſe zu, die er nach 
ſeiner Anſicht beſitzen mußte, um die Einheit der Kirche auf. 
rechtzuerhalten. Aber was er zu dieſen Befugniſſen zählte, 
war bei weitem nicht das, was nach katholiſcher Lehre dazu 

gehörte. Folgerichtig kam er denn auch zu der Anſicht, die 
Regenten und Biſchöfe könnten von den zur Er⸗ 
haltung der Einheit nicht notwendigen päpſt⸗ 
lichen Rechten ſo viel für ſich in Anſpruch nehmen, 
als ſie zur Wahrung des Wohles der heimiſchen Kirchen 
wegnehmen zu müſſen glaubten !. 

Weſſenbergs Ideal war eine „deutſche Kirche“, bie | 
mit Rom nur loſe verbunden, von einem Primas geleitet 
und von der Staatsgewalt geſtützt, überwacht und Rom 
gegenüber in ihrer Selbſtändigkeit geſchützt werden ſollte. 
Weſſenberg trat für ſein Nationalkirchenprojekt nicht nur lite⸗ 
rariſch ein?, ſondern arbeitete auch mit aller Kraft daran, 

es durch die auf dem Wiener Kongreß 1815 beratene Bundes⸗ 
akte geſetzgeberiſch verwirklichen zu laſſen. Letzteres Unter⸗ 
nehmen mißglückte jedoch gänzlich. Die Gegner des National- 
kirchentums, deren Führer Klemens Maria Hofbauer, 
einer der einſt von Weſſenberg in Triberg bedrängten Re⸗ 
demptoriſten, war, behielten die Oberhand und erreichten, 
daß der von der Einrichtung einer Nationalkirche handelnde 
Artikel fiel. Weſſenberg wurde auf die Verhandlungen des 
Bundestages in Frankfurt vertröſtet. Aber auch hier ſchei⸗ 

Huber, Vollständige Beleuchtung der Denkſchrift uſw. 180 ff. 
„Die Deutſche Kirche“ 1815. 
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terten ſeine Bemühungen an dem Widerſtand Bayerns, das 

ſich groß genug dünkte, für ſich allein ein geſchloſſenes 

Kirchenweſen zu bilden. 

Drittes Kapitel. 

Die Einrichtung des Staatskirchentums in Baden. 

Mit der Errichtung des Großherzogtums dehnte die badische 

Regierung das Staatskirchentum, das bisher ſchon in den 

badiſchen Stammlanden Wurzel gefaßt hatte und auch in 

den öſterreichiſchen! Gebietsteilen ſowie in der Kurpfalz fulti- 

viert worden war?, auf das ganze nunmehr ſtark vergrößerte 

Land aus. 
Es iſt von ungemeinem Intereſſe, das Umſichgreifen des 

Staatskirchentums in den badiſchen Landen zu beobachten. 

Die Anfänge liegen weit zurück. Aus dem ſeit langem 

beſtehenden Pfründepräſentationsrecht heraus, aus der vom 

Staate in Anſpruch genommenen Mitaufſicht über das Schul— 

weſen und über das Kirchenvermögen entwickelte ſich unter 

dem Einfluß der herrſchenden Zeitideen gegen Ende des 

Fr. Geier, Die Durchführung der kirchlichen Reformen Jo— 

ſephs II. im vorderöſterreichiſchen Breisgau, Stuttgart 1905. — Die 

Einführung des Plazets beginnt mit dem Erlaß vom 13. Sep⸗ 

tember 1767. f 

2 Schon aus dem Jahre 1747 wird berichtet, daß bei Beſetzung 

geiſtlicher Stellen die Konkursprüfung in der Regierungskanzlei unter 

ſtaatlicher Aufſicht ſtattfand. Am 6. März 1786 hatte ein Konflikt 

zwiſchen der Mannheimer Regierung und dem Wormſer Kapitels— 

vikariat über Erteilung von Dispenſen die Einführung des Plazets 

zur Folge. Feige, Feſtgabe für die 49. Generalverſamml. d. Katho— 

liken Deutſchlands 53. Karl Theodor ſtarb am 16. Februar 1799. 

Sein Nachfolger Maximilian Joſeph führte das Staatskirchentum weiter. 

So verbot die pfälziſche Spezialkommiſſion für geiſtliche Angelegen— 

heiten am 12. Mai 1802 alle Wallfahrten, beſonders die nach Wall— 

dürn und Waghäuſel, ſowie die „Bittgänge über Feld“. 
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18. Jahrhunderts auch in den badiſchen Markgrafſchaſten 
mehr und mehr die Vorherrſchaft der weltlichen Gewalt auf 
geiſtlichem Gebiete. 

Die Regierung des proteſtantiſchen, an die Ausübung . 
der Kirchenherrlichkeit gewöhnten Markgrafen Karl Friedrich! 1 
beſchleunigte dieſen Prozeß, der ſchon unter Baden: 
Badenſcher Herrſchaft eingeleitet worden war. 

Dieſe hatte insbeſondere ſich das erſte Wort bei Ver⸗ 
waltung des Kirchen vermögens geſichert. Seit etwa 
15502 ſtand der fürſtlichen Rentkammer die Aufſicht und 
Dispoſition über die frommen Stiftungen zu, den biſchöflichen 
Ordinariaten aber nur die Mitaufſicht. Die Ausgabelegiti- 

mationen wurden von den Beamten ausgeſtellt, bei Ver⸗ 
pachtungen brauchte ebenfalls „dem unfürdenklichen Herbringen 
gemäß“ nur der Konſens des Landesherrn eingeholt zu werden, 
bei den „ſolennen Generalviſitationen“ der biſchöflichen Kom⸗ 
miſſäre wirkten landesherrliche mit. 

Karl Friedrich hielt in ſeinen Verordnungen vom 28. Oktober 
1790 und 21. Auguſt 1791 dieſen Rechtsſtand ſorgſam auf⸗ 
recht und fügte noch mehreres hinzu. Nachdem er durch 
Reſolution vom 13. April 1788 die oberſte Verwaltung des 

Kirchenvermögens dem fürſtlichen Hofratskollegium zu Karls⸗ 
ruhe übertragen hatte, ſchärfte er in den obigen Erlaſſen von 
neuem ein, daß kein Pfarrer es wagen dürfe, ohne ftaat- 

* bal 
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C. W. Drais, Geſch. der Regierung u. Bildung von Baden 
unter Karl Friedrich vor der Revolution II, Karlsruhe 1818, 20 ff. 

So berichtet eine im Karlsruher Generallandesarchiv befindliche, 
wohl von einem badiſchen Beamten herrührende Handſchrift (A 89 u. 90) 
mit dem Titel: „Deduktion und Beſchreibung derer Jurium, welche 
das hochfürſtliche Haus Baden in dero Landen der Marggrafſchaft 
Baden in Ecclesiastieis zu exerzieren hat.“ Die Schrift iſt 1708 ent⸗ 
ſtanden. Vgl. Gönner⸗Seſter, Das Kirchenpatronatsrecht i im Groß⸗ 
herzogtum Baden, Stuttgart 1904, 23 ff. 
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liche Genehmigung „ſich der mindeſten Dispoſition“ über 

die Gefälle anzumaßen. Energiſch drang er darauf, daß, 

wenn es auch den Ordinariaten frei bleibe, ſich die ſummari— 

ſchen Auszüge von den Pfarrherren zur Einſicht ſenden zu 

laſſen, ihnen dennoch ohne landesherrliche Genehmigung die 

Rechnungen ſelbſt bei andern Gelegenheiten als bei der ſolennen 

Generalviſitation nicht vorgelegt werden dürften. Dagegen 

wurde es nach wie vor für notwendig erklärt, daß auch die 

biſchöfliche Genehmigung neben der landesherrlichen gegeben 
ſein müſſe, wenn der Zweck oder die hergebrachte Form der 

Stiftung geändert oder unbewegliche Güter veräußert werden 

ſollten. 

Parallel mit den Bemühungen, das Kirchengut vollſtändig 

unter Staatsverwaltung zu bringen, ging das Beſtreben, den 

Klerus nach ſeiner Landeszugehörigkeit ohne Rück— 

ſicht auf die Diözeſanzugehörigkeit abzuſchließen und ihn 

unter ſtaatliche Leitung zu ſtellen. Die diesbezüg— 

lichen badiſchen Verordnungen begannen bald nach 1771, dem 

Jahre des Anfalls der Baden-Badenſchen Lande an die 
Durlachiſche Linie, und ſind offenſichtlich eine Nachahmung 

der von der öſterreichiſchen Regierung von jenem Jahre ab 

im Breisgau getroffenen Maßnahmen. Ihre Durchführung 

gelang dem Markgrafen Karl Friedrich um ſo leichter, weil 

infolge der ausgedehnten Präſentationsrechte, die auf 

ihn von der katholiſchen Linie übergegangen waren, der Klerus 

ſchon in hohem Maße an die Regierung gefeſſelt war. 

Um die Abhängigkeit des Klerus vollkommen zu machen, 
war nur noch nötig, auch auf die Beſetzung der dem 

markgräflichen Präſentationsrechte nicht unter— 

liegenden Pfarreien Einfluß zu gewinnen und den Klerus 

ſchon während ſeiner Studienzeit in die Hand zu bekommen!. 

Gönner ⸗Seſter a. a. O. 150 ff. 
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Zu beidem machte die Verordnung vom 4. Juli 

1779 einen vielverſprechenden Anfang. Sie ſchrieb für jede 

Pfründebeſetzung die Einholung der landesherrlichen Ger 7 

nehmigung unter Strafe der Nichtanerkennung des Prüfen Ti 

tierten und der Sperrung der Einkünfte vor und ließ, einige 

wenige Fälle abgerechnet, überhaupt nur ſolche zum Kirchen⸗ 4 

dienſt in den badischen Landen zu, die die badische Staats-. 

angehörigkeit beſäßen. Um die jungen Theologen für 

immer an die Regierung zu ketten, ſetzte dieſelbe Verord-. 

nung feſt, daß der Tiſchtitel von nun an nicht mehr vom 

Biſchofe, ſondern vom Landesherrn erteilt werde. > 

Aus letzterer Beſtimmung ergaben ſich ſofort weitere. Als 

Vorbedingung für die Erteilung des Tiſchtitels wurde durch 

Verordnung vom 4. Februar 1784 die Ablegung jtaat- 4 

licher Examina vor dem Schuldirektorium in Baden-Baden 

vorgeſchrieben. Ferner wurde verlangt, daß wenigſtens ein 

Teil der theologiſchen Studien zu Baden-Baden, 
an deſſen höherer Lehranſtalt ſeit 1775 auch Theologie ge- 

lehrt wurde, perſolviert werde. Die erſte diesbezügliche Ver⸗ 
ordnung ſtammt aus dem Jahre 1784, nachdem die vorder⸗ 
öſterreichiſche Regierung bereits am 24. Dezember 1774 das 

Studium „außer Land“, alſo vor allem das am Collegium 

Germanicum in Rom und zu Dillingen, für die einheimi⸗ 
ſchen Theologen ſtreng verboten hatte. Maria Thereſia be- 
fand ſich eben hier in einer beſſeren Lage als der kleine 
Markgraf, dem im Gegenſatz zur Univerſität Freiburg 
doch nur eine in mancher Hinſicht ungenügende theologiſche 
Schule in Baden-Baden zur Verfügung ſtand. Die obige 
Verordnung ließ darum auch immer noch etwas freien Spiel- 
raum. Das wurde aber ſofort anders, als es dem Mark⸗ 
grafen gelang, das Stift zu Baden im Jahre 1801 zu ver⸗ 
mögen, ſeine Mitglieder zu Unterrichtszwecken dem Gymnaſium 

zur Verfügung zu ſtellen. Nun erſchien am 11. Juni 1801 
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die Tafeltitelordnung für die badiſchen Theologen, die 

ihnen Unterſtützung und Anſtellung in den badiſchen Landen 

nur unter der Bedingung zuſicherte, daß ſie ihre philoſophi— 

ſchen und theologiſchen Studien zu Baden beginnen und voll— 

führen würden. Nur die praktiſche Ausbildung für den ſeel— 

ſorgerlichen Beruf blieb den Diözeſanſeminarien überlaſſen. 

Staatliche Bevollmächtigte in Kirchenſachen wurden nun der 

Stiftspropſt und der Gymnaſiumsdirektor in Baden. 

Vor ihnen ſollten auch die Theologieſtudierenden zur Ab— 

legung der drei Examina erſcheinen, die dieſelbe Tafel— 

titelordnung forderte. Das erſte Examen ſollte zur Erlangung 
des Tafeltitels nach dem erſten theologiſchen Studienjahre, 

über Sprachen, Philoſophie und die bis dahin gehörte Theo— 

logie abgelegt werden, das zweite am Ende der theologi-. 

ſchen Studien vor der Anſtellung ebenfalls über Sprachen 

und Philoſophie, ſowie nun über die ganze Theologie, das 
dritte bei Bewerbung um eine eigene Amtsverwaltung über 

Theologie und prieſterliche Praxis. 

Alle dieſe Verordnungen bedeuteten eine beträchtliche 

Schmälerung der freien biſchöflichen Regierungs— 

gewalt der Oberhirten von Speier und Straßburg, wenn auch 

in ihnen noch ſo ſehr betont wurde, die biſchöfliche Juris— 
diktion auf „rein geiſtlichem“ Gebiete ſolle ungeſchmälert 

bleiben. Der Staat grenzte eben eigenmächtig die Gebiete 
zum Nachteile der kirchlichen Gewalt ab. Zudem wurden 
doch auch wieder alle geiſtlichen Verordnungen, welche „die 

äußere Staatslage“ der Untertanen berührten, der Genehmigung 

der weltlichen Obrigkeit unterworfen. 
Die Leitung des Volksſchulweſens! war ſchon 

unter der katholiſchen Linie teilweiſe vom Staate übernommen 

1 Bened. Schwarz, Geſchichte der Entwicklung des Volksſchul— 

weſens im Großherzogtum Baden. III. Die badiſchen Markgrafſchaften, 

Bühl 1902. 
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worden. Bis zum Jahre 1750 hatten die Biſchöfe allein 

die Volksſchulen geleitet. Die Lehrer wurden in dieſer Zeit 

von den Gemeinden, vom Pfarrer oder von beiden zuaammen, 

oder von einem Patronatsherrn eingeſetzt, nachdem fie ſich 

von einem dazu bevollmächtigten Geiſtlichen hatten prüfen 
laſſen. Die Biſchöfe erteilten dann die eigentliche Beſtätigung { 
und Dienſteinweiſung, die die Lehrer vielfach am Sitze der 
Ordinariate ſelbſt einholen mußten. Aber ſeit etwa 1750 

kümmerte ſich auch der Staat mehr um die Leitung der 

Schulen. Von den ſechziger Jahren an war eine ſtaat⸗ 
liche Schulkommiſſion tätig, und am 27. Juni 1770 
erſchien auf Veranlaſſung des Markgrafen Auguſt Georg 

eine „Allgemeine Landſchulordnung für die katho— 

liſchen Schulen“, die der Kirche wohl bedeutſame Mit⸗ 
leitungsrechte ließ, immerhin aber bei der gemeinſamen 
Leitung dem Staate die Führung in die Hand gab. Schon 
der Erlaß der „Landſchulordnung“ durch den Staat kenn⸗ 
zeichnet die neue Lage. Die Gutachten der Biſchöfe von 
Speier und Straßburg waren zwar eingeholt worden, 
deren Wünſche fanden aber nicht in allweg Befriedigung. 
Nunmehr leitete das niedere Schulweſen eine gemiſchte 
Kommiſſion, beſtehend aus mehreren Beamten und 
einem oder mehreren biſchöflichen Deputierten, die 
zu der Abnahme der Examina zeitweiſe beigezogen wurden. 
Die Schulgehilfen, die früher oft von den Lehrern ohne 
weiteres angenommen worden waren, mußten jetzt erſt dem 
Pfarrer und dem zuſtändigen Beamten zur Prüfung vor- 
geſtellt werden. 

Da nun aber das biſchöfliche Ordinariat von Speier 

fortfuhr, in einzelnen Fällen die Beſtellung der Lehrer wie 

Karl Brunner, Die badiſchen Schulordnungen J, in Monum. 

Germaniae Paedag. XXIV 210, i 
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früher vorzunehmen, und fie zu deren Entgegennahme nach 

der biſchöflichen Reſidenz befahl, gab es langwierige Streitig— 

keiten und Verhandlungen, denen Markgraf Karl Friedrich 

durch eine am 28. Oktober 1790 erlaſſene Verordnung ein 

Ende zu machen ſuchte. In ihr wird klipp und klar erklärt, 

die Lehrer ſeien der landesherrlichen Jurisdiktion allein unter— 

worfen, von der ſtaatlichen Behörde allein ſei das Annahme— 

dekret auszufertigen, eine Vorladung in die biſchöfliche Reſi— 

denz ſei unzuläſſig. Das Mitprüfungsrecht, das Mit- 

aufſichtsrecht und das Recht, die Lehrer zeitweilig aus 

triftigen Gründen vom Dienſte zu ſuspendieren, blieben 

den Ordinariaten. Auch wurde geſtattet, daß der Biſchof 
den Lehrern durch einen Bevollmächtigten das Glaubens— 
bekenntnis abnehme. 

Auf die vom Biſchof von Speier erhobenen Einwen— 
dungen gab der Markgraf in dem Erläuterungsreſkript 

vom 29. Auguſt 1791 namentlich hinſichtlich des Beſtrafungs— 

rechtes inſofern nach, als er beſtimmte, daß Lehrer, die in 
kirchlicher Beziehung nicht entſprächen, ohne nochmalige 

Unterſuchung durch die Staatsbeamten auch vollſtändig ent— 

fernt werden könnten, vorausgeſetzt, daß dieſen von den 
kirchlichen Behörden das Urteil vorgelegt worden ſei und es 

ihre Genehmigung erhalten habe. 

So blieb der Rechtsſtand bis 1803, der Zeit, in welcher 

die biſchöfliche Macht faſt vollſtändig zuſammen— 

brach. Von da ab wurden die Maſchen des Staatskirchen— 

tums noch enger, die zwingende Gewalt der Macht des Staates 

auf faſt allen Gebieten des kirchlichen Lebens noch größer !. 
Das erſte Organiſationsedikt vom 4. Februar 

1803 brachte die Einführung einer katholiſchen Kirchen— 

1 Kurfürſtlich badiſche Landesorganiſation in dreizehn Edikten, 

Karlsruhe 1803. — Gönner⸗Seſter, Das e im 

Großh. Baden 173 ff. 
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kommiſſion in Bruchſal „zur Verwaltung aller Staats-. 
rechte in Kirchen- und Schulſachen“. = 

Das zweite Organiſationsedikt vom 11. Februar 1803 | 
regelte die Religionsübung und Religionsduldung. 
Durch dasſelbe wird ein mit dem Kirchenrecht im Wider- 
ſpruch ſtehendes Recht für die gemiſchten Ehen aufgeſtellt 
und das Plazet für alle geiſtlichen Verordnungen, welche 
„die äußere Staatslage des Untertanen mittelbar oder un- 

mittelbar affizieren“, auf das ganze Land ausgedehnt. Hin⸗ 
ſichtlich der Verwaltung des Kirchenvermögens und des Schul: 
weſens ſollten die in den Erlaſſen vom 28. Oktober 1790 
und 21. Auguſt 1791 aufgeſtellten Normen nun auch in 
den neuerworbenen, ehemals geiſtlichen Gebieten Geltung 
haben. | 

Das vierte Edikt verfügte über die Stifte und Klöſter. 
Die von ihnen geübten Patronatsrechte wurden auf den 
Staat übertragen. 4 

Das ſechſte Edikt vom 9. März 1803 enthielt die 
ſtaatliche Einteilung des Landes in Kirchenvogteien, 
denen ein weltlicher Beamter als Kirchenvogt vorſtehen, 

und in denen darin bedienſtete Geiſtliche als ſtaatliche Schul— 

viſitatoren tätig ſein ſollten. 
Das dreizehnte Edikt ordnete das Schulweſen, 

erhob die neuangefallene Univerſität Heidelberg zur Landes- 
univerſität und regelte auch das katholiſche theologische Studium 
daſelbſt. Die theologiſchen Vorleſungen zu Baden-Baden 
wurden im Jahre 1803 eingeſtellt und das Gymnaſium 1808 
nach Raſtatt verlegt, wo bis dahin die Piariſtenſchule be- 
ſtanden hatte. Ortsſchulinſpektoren für die Volksſchulen blieben 
auch fernerhin die Ortspfarrer. 

Die katholiſche Kirchenkommiſſion erhielt am 31. Oktober 
1803 in der kurbadiſchen katholiſchen Kirchenkommiſ— 
ſionsordnung eine eingehende Dienſtanweiſung. 

5 e T eee 
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Nach der Errichtung des Großherzogtums gab das am 

14. Mai 1807 erſchienene „Erſte Konſtitutionsedikt, 
die kirchliche Staatsverfaſſung des Großherzog— 

tums Baden betreffend“, eine neue zuſammenfaſſende 

Darſtellung des Staatskirchenrechts. 

Dieſes Edikt hob die katholiſche Kirchenkommiſ— 

jion wieder auf und verteilte ihre Vollmachten an ver: 

ſchiedene Behörden, namentlich an die Provinzregierungen. 

Ganz eigenmächtig führte das Edikt das Landes— 

kirchentum grundſätzlich für das ganze Großherzogtum 

ein. Ein Biſchof, der im Lande ſeinen Wohnſitz habe, ſollte 

das Kirchenweſen, ſoweit „geiſtlich zu behandelnde Sachen“ 

in Betracht kämen, leiten. 

Die Ernennung ſämtlicher ſtändiger Kirchen— 
und Schulbeamten behielt das Edikt dem Staate 
vor, der Kirchengewalt blieb die Ernennung der wandel— 

baren Gehilfen der angeſtellten Kirchen- und Schuldiener 

überlaſſen, jedoch unter Vorbehalt der Staatsgenehmigung. 

Eine Ausnahme von der dem Regenten reſervierten Verleihung 

der Pfründen machten nur die Patronate von Privaten, 

welche ihre Anſprüche als berechtigt nachzuweiſen vermochten. 

Auch die Städteobrigkeiten und Körperſchaften blieben vorder— 

hand noch im Beſitze ihrer Patronatsrechte. Die „Mitbewerber 
zu kirchlichen und Schuldienſten“ zu prüfen, zuzulaſſen oder 

zu verwerfen, wurde als ein Gegenſtand der Kirchengewalt 

bezeichnet, ebenſo die „Leitung der Kirchen- und Schuldiener 

zur Erreichung des kirchlichen Zweckes ihrer Anſtellung“. 
Als Staatsbeamte, nicht bloß als Kirchendiener hatten 

die Pfarrer nach dem in Frage ſtehenden Edikte zu amtieren 
bei der Verkündigung und Einſegnung der Ehe, bei der An— 
nahme der Perſonen zur Taufe, bei Ablegung des Religious— 

Gedruckt Karlsruhe 1807 (ſeparat). 
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bekenntniſſes beim Übertritt von einer Kirche zur andern, 

endlich beim Begraben der Toten. Strenge verbot das Edikt 

4 71 
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den Pfarrern, dieſe Handlungen an jemand zu verrichten, | 

der nicht zu ihrem Sprengel gehöre. 
In die Verwaltung des Kirchenvermögens wurde 3 

der Kirchengewalt nur die Miteinſicht geſtattet. 

Das ſtaatliche Plazet wurde auf alle öffentlichen 
Verkündigungen ausgedehnt, welche die Kirchengewalt be— 1 
ſchließe. Von allen Gewaltshandlungen der Kirche in ihrem 
Innern wollte der Staat Kenntnis haben. Die Zulaſſung 

von Geſellſchaften und Inſtituten für beſtimmte kirchliche 
Zwecke, deren Reformierung oder Aufhebung im Falle der 
Entartung wurde als Staatsſache erklärt, ebenſo die Ab- 
ſtellung von Mißbräuchen, die ſich die Kirchengewalt zu 
Schulden kommen laſſe. 

Eine ſtaatliche Eheordnung, am 15. Juli 1807 
erlaſſen, vervollſtändigte noch das in den erwähnten Edikten 
niedergelegte unkirchliche Eherecht. Desgleichen regelte das 
Kirchenlehenherrlichkeitsedikt vom 24. März 1808 
in einſeitiger Weiſe das Kirchenpatronatsweſen bis in alle 
Einzelheiten, und das Bauedikt vom 26. April 1808 die 
Verteilung der Kirchenbaulaſten. 

Die Biſchöfe waren außer ſtande, dieſem Verſtaatlichungs⸗ 

prozeſſe Einhalt zu tun. Dalberg durfte ſich glücklich 
ſchätzen, daß er im Jahre 1804 einen Vertrag zu ſtande 
brachte, der wenigſtens ihm perſönlich die freie Verleihung von 
elf Pfründen ſicherte. Zwar hatte er auch vor 1803 als 
Biſchof von Konſtanz keine und als Abt von der Reichenau 

2 f n e Ye e 

nur etwa zwanzig Pfarreien frei zu beſetzen, aber die 
Patronate waren doch überwiegend in geiſtlichen Händen. 
Viel weniger wie Dalberg konnte der Biſchof von Speier 
erreichen. Proviſoriſch wurde ihm durch landesherr⸗ 
liche Entſchließung vom 18. Januar 1808 zugeſtanden, daß 
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er bei Beſetzung der vier Bruchſaler Pfarreien ſowie der 

von Neibsheim und der von Übſtadt je zwei Bewerber 

der Regierung vorſchlagen könne, von denen dieſe einen 

ernennen werde. 

Eine weſentliche Verſchärfung des Staatskirchentums 

brachte wiederum das Jahr 1809. Das Organiſations— 
reſkript vom 26. November d. J.! verfügte für die 
ſtaatliche Oberleitung der katholiſchen kirchlichen Angelegen— 

heiten die Errichtung eines „katholiſchen kirchlichen 

Departements“ als Abteilung des Miniſteriums des 
Innern in Karlsruhe. Unter ihm ſollten die Kreisdirektorien 
und unter dieſen die landesherrlichen Dekane das Kirchen— 

und Schulweſen überwachen. | 

Im Jahre 1812 wurde das „katholiſche kirchliche De- 
partement“ in eine „katholiſche Kirchenſektion“ ver— 
wandelt. 

Die noch vorhandenen Klöſter ließ die Regierung langſam 

und allmählich ausſterben. Das Vermögen hatte ſie an ſich 

gezogen. Novizen durften keine mehr aufgenommen werden. 

Ein Kloſter nach dem andern verſchwand. Selbſt von 

den Mendikantenklöſtern ging eines nach dem andern ein. 

An den Frauenklöſtern in Raſtatt, Baden, Lichtental, 

Ottersweier, Villingen, Adelhauſen, Freiburg und Konſtanz 

nahm die Regierung im Jahre 1811 eine merkwürdige Um— 
geſtaltung vor. 

Dieſe Frauenklöſter ſollten aufrecht erhalten werden, aber 

nicht als kirchliche Anſtalten, ſondern als ſtaatliche Lehr— 

inſtitute mit einem klöſterlichen Außern. Sowohl 
im Intereſſe der Erziehung der weiblichen Jugend wie in 

dem der gegenſeitigen Aufmunterung der Lehrerinnen glaubte 
die Regierung das gemeinſchaftliche Leben, eine Art klöſter— 

Großh. bad. Regierungsblatt 1809, 395 ff. 
Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 6 



82 Erſtes Buch. Erſter Abſchnitt. 

licher Kleidung und ein gewiſſes Maß beſonderer veligiöjer 

Übungen in dieſen Inſtituten beibehalten zu ſollen. 4 

Die Umwandlung wurde durch das „Regulativ für 

die katholiſchen weiblichen Lehr- und Erziehungs-. 

inſtitute“ vom 16. September 1811 näher geregelt. 

War dieſes Regulativ auch mehr weltlicher als klöſterlicher 

Art, ſo gab es trotzdem die eingehendſten Beſtimmungen auch 

für das religiöſe Leben. 1 

b Das Hauptziel aller dieſer Anordnungen war, die 

„Aufklärung“ in die Anſtalten einzuführen und 
in ihnen zu erhalten. 3 

Die Oberin, heißt es im Regulativ ausdrücklich, „müſſe 
immer aufgeklärt ſein“. Der Landesherr behielt ſich ihre 

Ernennung vor, ſei es aus der Zahl der Vorgeſchlagenen 
oder der Nichtvorgeſchlagenen. 

Der Gebrauch des lateiniſchen Breviers wurde verboten, die 
Gebetbücher, die benutzt werden ſollten, ſind genau angegeben. 

Ofters als einmal im Monat zu beichten und zu kom 
munizieren, verbot das Regulativ. Fünfmal ſollte im Jahre 
die Kommunion gemeinſchaftlich empfangen werden. 

Das kirchliche Noviziat wurde aufgehoben, ebenſo das Amt 
der Novizenmeiſterin; die Probezeit ſollte in erfter Linie der Vor⸗ 
bereitung zum Lehramte und ſodann der Erwerbung der „von jeder 
ſchiefen und verwirrenden Aszetik freien“ Frömmigkeit dienen. 

Selbſt die Ablegung der Gelübde wurde vom Staate 
geregelt. Die Gelübde wurden in einfache verwandelt und 
die Klauſur gemildert. 

Das Ordensgewand ſollten nur die Lehrerinnen tragen 
dürfen, die die ſtaatliche Prüfung gemacht hätten. Die Ge⸗ 
nehmigung zur Aufnahme in den Lehrkörper behielt ſich der 

Staat vor. 

Maas, Geſch. der kathol. Kirche in Baden 519 ff. 
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Ebenſo zog er die Aufſicht über die Vermögensverwaltung 

an ſich. 

Das Regulativ barg den Keim zu vielen 

Gewiſſenskonflikten und Streitigkeiten in ſich. 

Es mutete, obwohl es „im Benehmen“ mit den geiſtlichen 

Behörden abgefaßt ſein will, den Kloſterfrauen Dinge zu, 
die den von ihnen übernommenen Verpflichtungen ſchnur— 

ſtracks zuwider liefen. Der frömmere Teil der Kloſterfrauen 

ſuchte darum auch trotz Regulativ an den alten Regeln und 

Konſtitutionen nach Möglichkeit feſtzuhalten, wie auch ander— 

ſeits die Kirchenbehörden nach wie vor die Lehrinſtitute als 
klöſterliche Anſtalten betrachteten. Daß dies zu Konflikten 

mit dem Staate und der ſtaatlichen Auffaſſung führen mußte, 

iſt klar. Doch war erſt eine ſpätere Zeit Zeuge dieſer 
Kämpfe. 

Das Kloſter Ottersweier wurde 1823 nach Offenburg 

verlegt, die Urſulinerinnen von Freiburg gründeten 1820 

noch eine Niederlaſſung in Breiſach und das Kloſter Zof— 

fingen 1829 eine ſolche in Meersburg. 
Der letzte Verſuch, die untergegangenen. Männer: 

klöſter des Oberlandes wiederherzuſtellen, wurde 

im Jahre 1814 unternommen 1. Als nämlich in dieſem 
Kriegsjahre Seuchen hereinbrachen und der Mangel an Geiſt— 

lichen empfindlich fühlbar wurde, verhandelten der Abt von 
Salem mit Kaiſer Franz von Oſterreich zu Baſel und die 
Abte von Schuttern und St Peter mit dem päpftlichen 
Nuntius und H. von Ulm, landſtändiſchem Präſidenten von 
Kärnten, über Wiedereinführung der Klöſter. Abt Speckle 
hatte nur den Unterricht der Jugend im Auge, die andern 

die Aushilfe in der Seelſorge. Die Beſtrebungen blieben 
aber erfolglos. 

(Mone) Die katholiſchen Zuſtände in Baden II 31. 

6 * 
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Die badiſche Regierung insbeſondere fuhr unentwegt auf 

dem betretenen Wege weiter. Sie beſchäftigte ſich in dieſer 

Zeit vor allem mit der weiteren Ausdehnung des N 

landesherrlichen Patronats. Sämtlichen Grund und 
Standesherren nahm fie durch Verordnung vom 13. Mai 1813 7 

die bisher geübten Patronatsrechte ab, ebenſo durch Erlaß 
vom 3. Juni 1813 den Städteobrigkeiten und Körperſchaften, 
ſoweit fie dieſen nicht ſchon infolge des ſiebten Organiſations⸗ 
ediktes von 1803 entzogen worden waren. Von Beſtand war 
aber dieſes neue Werk der Regierung vorderhand freilich nur 
teilweiſe. Die Standesherren proteſtierten gegen die Ver⸗ 
gewaltigung und erreichten es auch, daß die deutſche Bundes-. 
akte vom 8. Juni 1815 ihnen den ungeſtörten Genuß ihrer 
Patronate wieder zuwies. Nachträglich wurde auch der 
Univerſität Freiburg im Jahre 1819 ein Teil ihrer alten, 
aus der Inkorporation der betreffenden Pfarreien herrühren⸗ 

den Patronate gleichſam als Erinnerung an vergangene Zeiten 

zurückgegeben. Sie durfte von da ab wieder bei den Pfarreien 
Burkheim, Jechtingen und Reuthe die Präſentationsrechte 
ausüben 1. Durchaus unzugänglich zeigte ſich die Regierung 
hingegen im Jahre 1817 den Bitten Weſſenbergs, einen Teil 
der mit Biſchof Dalberg getroffenen Abmachungen auch für 
ihn gelten zu laſſen. Auch wiederholte Bemühungen Weſſen⸗ 
bergs hatten nicht das geringſte Ergebnis. 

Nach allen dieſen geſetzlichen Maßnahmen konnte der Staat 
faſt mit ſouveräner Gewalt in der Kirche herrſchen. Und 
er tat es auch! Selbſt vor den aufgeklärten Geiſtlichen 
machte er nicht Halt, und bald hören wir gerade aus ihren 
Reihen heraus Klagen über harte und geringſchätzige Ber 
handlung durch die Beamtenſchaft, die bei dem Gebrauche 

Gönner⸗Seſter, Das Kirchenpatronatsrecht im Großherzog⸗ 
tum Baden 52f. 
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der ihr gegebenen Gewalt anſcheinend oft rückſichtslos genug 

verfuhr. 
Weſſenberg ſelbſt erlebte den herben Schmerz, daß ſein 

Paſtoralarchiv von 1813 an nur unter Aufſicht der ftaat- 

lichen Zenſurbehörde erſcheinen durfte. 

Der erſte Stadtpfarrer von Karlsruhe, Joſeph Hubert, 
früher Profeſſor zu Mannheim, wurde von der Regierung 

kurzerhand auf eine Landpfarrei präſentiert, ohne daß die von 

einer einflußreichen Partei gegen ihn vorgebrachten Dinge 

unterſucht worden wären. Als er Proteſt erhob, drohte man 

ihm mit gewaltſamer Ausweiſung. Huber aber ließ ſich nicht 
einſchüchtern, und nun ergab die angeſtellte Unterſuchung die 

Unbegründetheit der meiſten wider ihn vorgebrachten Beſchul— 

digungen. Um neuen Schwierigkeiten auszuweichen, ging er 

auf die Pfarrei Wieſental. 

Die gewaltſame Ausweiſung, die Huber angedroht worden 

war, wurde an dem zweiten Stadtpfarrer von Karlsruhe, 

Thaddäus Dereſer, zuvor Profeſſor der Exegeſe zu 

Heidelberg und Freiburg, wirklich ausgeführt. 
Dieereſer galt wegen ſeiner aufgeklärten Richtung bei Groß— 
herzog Karl Friedrich viel. Hatte er ihn doch wohl gerade 

deswegen im Jahre 1810 als Stadtpfarrer nach Karlsruhe 

berufen. Die aufgeklärte Geſinnung verleitete Dereſer auch, für 

den Großherzog nach deſſen Tode im Jahre 1811, entgegen der 
kirchlichen Sitte und Ordnung, ein Traueramt anzuordnen. 

Die Begründung, die er dieſer Anordnung in ſeiner Trauer— 

predigt gab, und der ſonſtige Inhalt der Predigt wurde aber 

merkwürdigerweiſe gerade der Anlaß zu ſeiner Verbannung. 

In ſeiner Anſprache? ſagte er nämlich: „Nach der Sitte 

unſerer Kirche darf das heilige Meßopfer zwar nur für ſolche 

H. Brück, Geſch. der kathol. Kirche in Deutſchland 1 227. 

2 Sie iſt abgedruckt im Freib. Diöz.-Archiv IV 342 ff. 
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Verſtorbene dargebracht werden, welche in der Gemeinſchaft 

derſelben entſchlafen ſind; der verewigte Großherzog war 
aber ein zu warmer Verehrer des Chriſtentums, als daß er 
nicht hätte wünſchen ſollen, in der wahren Kirche Chriſti zu 

leben und zu ſterben. Dem Willen nach gehört er 
alſo wie alle aufrichtigen Chriſten zur all 
gemeinen oder katholiſchen Kirche. Wir dürfen 
daher ohne Bedenken die Seele Karl Friedrichs teilnehmen 
laſſen an den feierlichen Heilsmitteln derſelben.“ 4 

Und zum Schluſſe des Vortrages ließ Dereſer, nachdem 
er die Intoleranz der durlachiſchen Proteſtanten in den 3 

vergangenen Jahren geſchildert hatte, den Großvater zum 
Enkel, dem nunmehr regierenden Großherzog Karl, ſprechen: 
„Geliebter Karl, hüte dich vor den Schlingen, welche mir 
in den erſten Jahren meiner Regierung gelegt waren. Ver⸗ 
giß es nicht, daß du als Landesfürſt keiner Kirche angehörſt, 

ſondern allen Konfeſſionen gleichen Schutz und unparteiiſches 
Recht ſchuldig biſt. Vergiß es nicht, daß über zwei 
Drittel deines Landes zur katholiſchen Religion 
ſich bekennen und dem badiſchen Fürſtenhauſe mit unver⸗ 
brüchlicher Treue ergeben ſind. Erwidere dieſe Treue durch 
fürſtliche Huld und Gnade und geſtatte deinem Kirchen— 
glauben keinen Einfluß auf die Wahl deiner 
Diener; ſei für alle deine Unterkanen ohne Rückſicht auf 

ihre Glaubensformel ein wohlwollender Vater.“ 
Der Rede wohnte Großherzog Karl ſelber an. Daß e er 

komme, erfuhr Dereſer aber erſt, als er in der Sakriſtei die 
prieſterliche Kleidung antat, um den Trauergottesdienſt zu 
beginnen. Da ihm zugleich die Weiſung zuging, die Predigt 
dürfe nicht länger als eine Viertelſtunde dauern, ſo war wohl 
manches gegenüber dem Entwurfe umgeändert und improviſiert. 

Die Predigt erregte ungemeines Aufſehen und machte bei 
der Regierung ſowohl wie in den proteſtantiſchen Kreiſen, 
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ja ſelbſt bei vielen Karlsruher Katholiken ſo böſes Blut, daß 

Dereſer aufgefordert wurde, fie jchriftlich einzuſenden und ſich 

vor dem Oberamte zu verantworten. a 
Man war aufgebracht, daß er der Intoleranz der 

Proteſtanten Erwähnung getan hatte. Man war beſonders 

entrüſtet, daß er Karl Friedrich des geheimen Katholi— 

zismus „verdächtigt“ habe. Man wollte wiſſen, was das 
für „Schlingen“ ſeien, die dem jungen Regenten gelegt 

worden. Klarheit verlangte man endlich über den „zwei— 

deutigen Zweck“ der Ausführungen. 

Dereſer verteidigte ſich ſehr ausführlich und geſchickt. Er 

berief ſich auf das Zeugnis der Geſchichte und wies jede 

ſchlimme Abſicht durchaus zurück. 

Dennoch erhielt er von der Regierung den Befehl: binnen 
24 Stunden die Stadt zu verlaſſen und ſich nach 

Raſtatt zu begeben. Dort ſollte Dereſer unter polizeilicher 

Aufſicht bleiben, bis die Regierung weitere Entſchließungen 

getroffen habe. 

Miniſter v. Andlaw ſchlug vor, Dereſer als Lehrer der 

orientaliſchen Sprachen nach Konſtanz zu verſetzen. Dereſer 

aber verließ Baden und nahm eine theologiſche Profeſſur in 

Luzern an. Er ſtarb im Jahre 1827 als Domkapitular zu 

Breslau. 
In der Folge war es namentlich die katholiſche 

Kirchenſektion zu Karlsruhe, die durch ihre Verwaltungs— 

praxis das Staatskirchentum immer mehr auszudehnen und 
die biſchöfliche Regierungsgewalt in den Hintergrund zu 
drängen ſuchte. Die Art und Weiſe, wie dieſe aus Geiſt— 

lichen und Laien zuſammengeſetzte Behörde die Geſetze aus— 
führte, war noch ſchlimmer als die Geſetze ſelbſt !. Die beiden 

erſten geiſtlichen Mitglieder der Kirchenſektion, die geiſtlichen 

(Mone), Die kathol. Zuſtände in Baden I 51 ff. 
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Räte Philipp Joſeph Brunner und J. B. Ignaz 

Häberlin, lieferten ſchon die Belege hierfür. Brunner war 

Illuminat und huldigte wegwerfender Aufklärerei, Häber⸗ 

lin aber bekämpfte den Zölibat der Geiſtlichen, beſtritt die 

Unauflöslichkeit der Ehe und befürwortete eifrigſt, die An⸗ 

gelegenheiten der Kirche ohne den Papſt zu ordnen. RE 

Die Tatſache, daß dieſe Männer Geiſtliche waren, iſt 

beſonders charakteriſtiſch. Sie macht uns darauf aufmerkſam, 

daß die Kirche Deutſchlands an den herrſchenden traurigen 1 

Verhältniſſen ſelber nicht ganz unſchuldig war. 1 

Der Klerus jener Zeit ſtand nicht geſchloſſen auf dern 

Warte und wehrte nicht mit entſchloſſenem Mute dem An- 

dringen der Staatsgewalt. Allein eine unbeugſame Oppo⸗ E 

fition des Geſamtklerus hätte Beachtung gefunden. Aber ſtatt 

deſſen förderte noch ein Teil des badiſchen Klerus, Weſſen⸗ 
berg voran, das Staatskirchentum, ſtellte ſich ihm vollſtändig 

zur Verfügung und lieferte ihm Waffen zur Unterjochung 

der Kirche. a 
Viertes Kapitel. 

Strömungen im Klerus und Volk!. Weſſenbergianer und Anti⸗ 
weſſenbergianer. Die Salpeterer. : 

Der Klerus jener Zeit trug kein einheitliches Gepräge 
und ermangelte des feſten Zuſammenhaltes. Aus verſchiedenen 
Diözeſen zuſammengewürfelt, aus Weltgeiſtlichen und ſäkulari⸗ 
ſierten Mönchen beſtehend, zwei getrennten kirchlichen Verwal⸗ 
tungen zugeteilt, ohne ein gemeinſchaftliches biſchöfliches Ober- 
haupt, trug er von vornherein Gegenſätze in ſich gerade genug. 

Sie verſchärften ſich noch durch die Geſinnungs⸗ 
unterſchiede, wie ſie die grundſätzliche Stellungnahme zu 

(Mone, Die kathol. Zuſtände in Baden II 35. — C. Nörber, 
„Weſſenberg“, in Weber u. Weltes Kirchen-Lex. XII 2, Sp. 1362. — 

H. Brück, Geſch. der kathol. Kirche in Deutſchland I 322. 
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den Ideen der Aufklärung und zu den Anſprüchen des Staats— 

kirchentums notwendig mit ſich bringen mußte. 

Im Oberlande war der Klerus auch noch in Weſſen— 
bergianer und Antiweſſenbergianer geſpalten, eine 

Scheidung, die die Reformen Weſſenbergs herbeiführten und 
die ſich ſeit dem Konflikt, in den Weſſenberg mit Rom ge— 

riet, noch verſchärfte. Auf den Konferenzen kam es oft zu 
ſcharfen Auseinanderſetzungen zwiſchen beiden Parteien, und 

die Gegner Weſſenbergs brauchten ſich um ſo weniger zu 

fürchten, als ſie ſich auf hochgeſtellte Männer ſtützen konnten. 

Einen Rückhalt hatten fie ſchon an dem päpftlichen 

Nuntius in Luzern, der in dieſer ſchwierigen Zeit die 
päpſtliche Autorität in dieſer Gegend zu vertreten berufen 

war. Dalberg und Weſſenberg übergingen ihn abſichtlich, 
aber um ſo mehr wandten ſich die Antiweſſenbergianer an 

ihn, ſo daß er über alles gut informiert war. 
Am Münſter zu Konſtanz arbeitete Weſſenberg der Weih— 

biſchof und Domdekan v. Biſſingen entgegen. Weſſenberg 

hielt ihn zwar von der geiſtlichen Regierung vollſtändig fern, 

obwohl er vor ihm Generalvikar geweſen war; aber dennoch 

wagte wegen ſeines Anſehens niemand, auch am Münſter die 

Weſſenbergiſchen Reformen durchzuführen. Biſſingen wurde 

zuletzt des tatenloſen Zuſchauens überdrüſſig. Er ging nach 

Oſterreich und wurde im Jahre 1813 Dompropſt zu Waizen 
in Ungarn. | 

Neben Biſſingen war der ihm befreundete Exabt von 
St Peter, Ignaz Spedle!, ein Hauptgegner Weſſenbergs. 

Im Unterlande bekämpfte der gelehrte Exjeſuit Johann 

Lorenz Doller das unkirchliche Streben Weſſenbergs in 

einer Schrift, die er „Die Kehrſeite Weſſenbergs“ betitelte. 
Beſonders heftig griff aber Weſſenberg und den Minifterial- 

! Braun, Memoiren 291. 
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rat Brunner der Stiftsprädikator Gärtler in Bruchſal an, 
indem er ihre Rechtgläubigkeit bezweifelte. Unmittelbaren 
Anlaß hierzu gab die Empfehlung zweier irrige Sätze ent⸗ 
haltender Bücher im Konſtanzer Paſtoralarchiv, von Coopers 
Briefen über den neueſten Zuſtand in Irland und von Geddes 

Apologie des Katholizismus. Der Streit wurde nicht aus: 
getragen. Gärtler und Dalberg, ehemalige Jugendfreunde, 

wurden durch ihn einander entfremdet, und beide ſtarben, 
ohne ſich wieder einander genähert zu haben. Bei den Ver⸗ 
handlungen in Rom im Jahre 1817 bildete die Empfehlung 

dieſer Schriften wiederum einen Anklagepunkt gegen Weſſen⸗ 
berg, der behauptete, ſie nicht näher gekannt zu haben. ® 

Die Autiweſſenbergianer fanden auch Unterftügung im 
übrigen Deutſchland. Weihbiſchof Zirkel von Würzburg! 
wandte ſich in ſeiner Schrift „Die deutſche katholiſche Kirche“ 
gegen den Konſtanzer Reformator; ebenſo verfaßte Profeſſor 
Andreas Frey in Bamberg drei Schriften, die ſich mit 
den Weſſenbergiſchen Taten und Plänen beſchäftigten. Prak⸗ 
tiſch arbeiteten dem Weſſenbergianismus die ſchweizeriſchen 
Klöſter Einſiedeln und Mariaſtein entgegen, wohin 
ſich insbeſondere diejenigen aus dem oberbadiſchen Gebiete 
wandten, die einmal „recht“ beichten wollten. g 

Einen feſten dogmatiſchen Standpunkt nahm der Direktor 
des Bruchſaler Generalvikariates, Rothenſee, ein, wie ſein 
erſt nach ſeinem Tode im Jahre 1836 veröffentlichtes Werk 
„Der Primat der Kirche in allen chriſtlichen Jahrhunderten“ 
bezeugt. Gewiſſen liturgiſchen Reformen war indes auch er 
nicht abgeneigt. 

Die Tätigkeit der Antiweſſenbergianer hat ihre großen 
Verdienſte. Sie hielt das katholiſche Gewiſſen wach 
und verhinderte es, daß Weſſenberg ſich mit dem Scheine 

Brück, Geſch. der kathol. Kirche in Deutſchland I 323 ff. 
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der Kirchlichkeit umkleiden konnte. Aber daß ſich die über— 

wiegende Mehrheit des oberländer Klerus dennoch auf die 

Seite Weſſenbergs ſtellte, konnte ſie nicht verhindern. 

Hervorragende Weſſenbergianer waren in dieſer Zeit in 

der Seegegend Willibald Straßer, von 1813 bis 1846 

Pfarrer am Münſter in Konſtanz, in vielen Dingen die 
rechte Hand Weſſenbergs, und Franz Sales Wocheler, 

von 1820 bis 1848 Stadtpfarrer und Dekan in Überlingen, 
das Haupt der Weſſenbergianer im Linzgau. Ein ſpäterer 

Hauptkämpe des Weſſenbergianismus am See, der 1836 

zum Pfarrer an der Spitalkirche zu Konſtanz ernannte Do— 

minikus Kuenzer, trat um dieſe Zeit, im Jahre 1815, 
erſt in den Prieſterſtand ein. In Freiburg kämpften be— 
ſonders der Münſterpfarrer Karl Schwarzel und der 

Pfarrer von St Martin, Johann Nep. Biechele, für 

die weſſenbergiſche Sache. Schwarzel erhielt die Münſter— 

pfarrei nach ſeinem Weggange von der Univerſität, an der 

er Profeſſor der Paſtoraltheologie war, im Jahre 1805 und 

hatte ſie bis zu ſeinem im Jahre 1809 erfolgten Tode inne. 
Er gehörte dem Freimaurerorden an und war einer der 

erſten Vorkämpfer der Laienſynoden. Biechele war 

Stadtpfarrer von St Martin von 1815 bis 1827. Vorher 
hatte er, von 1794 bis 1812, in Weſſenbergianiſchem Geiſte 

zu Rothweil am Kaiſerſtuhl und von 1812 bis 1815 als 

Stadtpfarrer zu Karlsruhe gewirkt. Er war ein Haupt— 
beförderer des deutſchen Gottesdienſtes 1. Als Weſſenbergianer 

im Breisgau ſind ferner zu nennen der Vertraute Weſſen— 

bergs, Joſeph Vitus Burg, Pfarrer zu Kappel a. Rh., 

deſſen Freund, Markus Fidelis Jaeck, von 1813 bis 
1830 Pfarrer zu Kirchhofen und von 1824 an zugleich 

Kupferſchmitt, Züge aus dem Leben J. N. Biechele's, 

Freiburg 1837, 46 ff. 



92 Erſtes Buch. Erſter Abſchnitt. 

Regens des Prieſterſeminars zu Meersburg, ſodann Dekan 

Konrad Martin von Neuenburg und Georg Viktor 

Keller, von 1806 bis 1814 Pfarrer von Aarau und be 7 

teiligt an den von Zſchokke ſeit 1808 herausgegebenen auf. 

flärerifchen „Stunden der Andacht“, nachher Pfarrer von 

Grafenhauſen und von Pfaffenweiler (F 1827). Jaeck über⸗ 

reichte Weſſenberg bei deſſen Beſuch im Breisgau im Jahre 

1818 zu St Trudpert eine Medaille, welche die ſtolzen Worte 

trug: Angelo Ecclesiae Germanicae laetans ac gratus 4 

Clerus Brisgoviensis, 11. Iul. 1818. 1 

Ohne Zweifel zählten die Weſſenbergianer viele achtens⸗ 

werte Männer von reinem Streben in ihren Reihen, 

Männer, die begeiſtert für das Ziel waren, ein geſittetes 

Volk zu erziehen, und die ſelber auch tadellos lebten. Das 
Andenken derſelben blieb lange im Gedächtniſſe des Volkes 
haften, zumal ſie häufig ganz im Weſſenbergiſchen Geiſte auch 
tüchtige Leiter und große Wohltäter des Schulweſens und 
mancher anderer gemeinnütziger Beſtrebungen waren. 
Namentlich haben ſich einzelne um die Landwirtſchaft 

angenommen und auf dieſem Gebiete vorbildlich gewirkt. 
Aber es darf doch nicht verkannt werden, daß alle Weſſen⸗ 

bergianer, irregeleitet durch die Grundſätze ihres Führers, 
ſich in den Mitteln zur Pflege des religiöſen Lebens mehr 
oder weniger vergriffen und unter dem Einfluſſe des Un- 
ſegens ſtanden, den die Ideen der Aufklärung, die Miß⸗ 
achtung beſtehender Kirchengeſetze und die gegenſätzliche Stel— 
lung zum Oberhaupte der Kirche, die Weſſenberg jahrelang 
einnahm, notwendigerweiſe mit ſich bringen mußten. | 

Die Reformſucht Weſſenbergs ging auf fie alle über. 
Seine auf die Umgeſtaltung der Liturgie abzielenden An⸗ 
ordnungen wurden von ſeinen Parteigängern ſehr willig, oft 
ſogar mit ausgeſuchter Schärfe befolgt. Vielen war es aber 

damit noch nicht einmal genug! Weſſenberg hatte fie ja ſelbſt 

RT je 
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aufgefordert, Vorſchläge zu weiteren „Verbeſſe— 
rungen“ zu machen. Solche kamen nun zu Hunderten, und 

viele machten ſie nicht nur, ſondern ſetzten ſie auch ſofort 

in die Praxis um. Ein bedauernswerter Wirrwarr entſtand. 
Nichts mehr an der Liturgie ſchien Feſtigkeit zu haben. Daß 

auch Epiſtel, Evangelium und die Orationen vom Prieſter 
ſelbſt deutſch vorgetragen wurden, das Credo in derſelben 

Sprache angeſtimmt und die Präfation gleichfalls deutſch ge— 

ſungen wurde, blieb keine Seltenheit mehr. 
Was aber noch ſchlimmer war — das heilige Opfer 

ſelbſt kam bei manchen Weſſenbergianern mehr und mehr in 

Verachtung. Viele Prieſter laſen ſelten während der Woche 

die heilige Meſſe. Die Notwendigkeit der Gnade wurde ge— 

leugnet, über das opus operatum konnte man witzeln hören. 
Die „liturgiſche Beicht“ war den Geiſtlichen eine bequeme 

Brücke zur allgemeinen Beicht. Die Mehrzahl behielt 

die Privatbeicht noch bei, viele begnügten ſich aber mit der 
Anklage: „Ich habe geſündigt in Gedanken, Worten und 

Werken.“ Es gab auch Geiſtliche, die von der Kanzel aus 
die Abſolution erteilten. Bußen legte man vielfach gar nicht 

mehr auf. Planmäßig wurde von manchen darauf hin— 

gearbeitet, daß die heiligen Sakramente der Buße und des 

Altars nur einmal im Jahre empfangen wurden. Nur zu 

vielen ſah man es an, mit welchem Widerwillen und welcher 

Gleichgültigkeit ſie die heiligen Funktionen verrichteten. 

Und ſelbſt die Predigt, die nun faſt alles machen 
ſollte, fand nicht immer die gebührende Würdigung. Kam 

es doch nicht ſelten vor, daß fie jüngere Geiſtliche ablaſen 

oder in ihr über Landwirtſchaft und andere „gemeinnützige“ 
Dinge ſprachen. 

Die meiſten dieſer Mißſtände mußte der ſchöne Name 
„Reform“ decken, zu deren beſſerer Feſtigung ſchon in dieſer 

Zeit der Ruf nach parlamentariſcher Regierung 
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der Kirche, nach „katholiſchen Kirchenverſammlungen“ 
Laienſynoden laut wurde. 

Für alle dieſe Mißſtände kann Weſſenberg freilich nicht d ver⸗ 
antwortlich gemacht werden. Ihm ſelber band das Staats 
kirchentum die Hände und verhinderte ihn, die kirchliche 
Disziplin ſo zu handhaben, wie er ſelber gern gewollt hätte. 

Zu mächtig war der unchriſtliche Zeitgeiſt in allen 
Schichten der Bevölkerung, und hilflos ſtand ihm Weſſenbe g N 

gerade dort gegenüber, wo er für den Klerus am gefähr- 5 
lichſten war, an den Mittelſchulen und an der Univerſität, 
an der zum Bedauern Weſſenbergs theologiſche Konvikte voll-. 
ſtändig fehlten. 2 

Weſſenberg beklagte es tief, daß er auf dieſe Weiſe Elfe" 
mente in den Klerus bekam, die dieſem nur zur Schande ge 
reichen konnten. Grobe Verfehlungen gegen die Ehre des 
geiſtlichen Standes befleckten denn auch bald in erſchreckender 
Weiſe den Ruf des Klerus. „Die Ausſchweifungen der 
jüngeren Prieſter“, ſchreibt Abt Ignaz Speckle einmal, „ſind 
zu bedauern; ſie erfüllen die Welt mit Argerniſſen und 
halten es mit der Welt. Modeſucht, Freiheit im Wandel, 
Schwelgereien, Vergnügungsſucht beherrſchen den Geiſt diefer 
Weltgeiſtlichen.“ ! ö 

Von dem katholiſchen Volke wurden die Weſſen⸗ 
bergiſchen Neuerungen ſehr verſchieden auf 
genommen. Die aufgeklärten Kreiſe in den Städten 
jubelten Weſſenberg zu und erhoben ſeine Verdienſte bis zu 
den Sternen. Auch bei einem Teile der Landbevölkerung 
fanden die Reformen günſtige Aufnahme, namentlich dort, 
wo ein ſonſt tüchtiger, um Schule und gemeinnützige Be⸗ 
ſtrebungen verdienter Pfarrer ſie dem Volke in günſtigſtem 

p. Weſſenberg und das päpſtliche Breve, von Dr Frid. Huber. 
Erwogen von einem Freunde der e (1817) 19 f. 
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Lichte hinzuſtellen verſtand. Aber ein anderer Teil des Volkes 
litt unter ihnen anfänglich doch ungemein ſchwer. Er konnte 

es nicht verſtehen, warum auf einmal die althergebrachten 

religiöſen Gebräuche in die Rumpelkammer wandern ſollten, 

er wehrte ſich mit Zähigkeit gegen die Neuerungen und leiſtete 

den Reformgeiſtlichen den energiſchſten Widerſtand. 
Im Breisgau wurde ſeit dem Jahre 1809 die Ver- 

wirrung ſo groß, daß das Volk vielfach äußerte: „Wir 

müſſen halt lutheriſch werden“, und daß ſich die weltliche 

Regierung zu Freiburg veranlaßt ſah, einzelnen Geiſtlichen 

und Beamten Verweiſe wegen rückſichtsloſer Anderungen im 

Gottesdienſte zu geben. 
In Immendingen und Hüfingen kam es zu amt⸗ 

lichen Unterſuchungen wegen des Roſenkranzgebets, gegen 

deſſen Abſchaffung das Volk auch an andern Orten den ent— 

ſchiedenſten Widerſtand entgegenſetzte. 

Im Hauenſteiner Walde aber geſtaltete ſich in— 

folge der Weſſenbergianiſchen Neuerungen und der Abneigung 

gegen Baden die von dem Salpeterſieder Fridolin Albiez im 

18. Jahrhundert gegründete politiſche Partei der Sal⸗ 
peterer! zu einer mehr religiöſen um. Hatten die 

alten Salpeterer um ihre Unabhängigkeit von St Blaſien 

gekämpft, ſo wandten ſich die jungen gegen die Weſſen— 

bergianiſchen Neuerungen und weigerten ſich zudem, vom 

Kaiſer von Oſterreich zu laſſen. Sie waren nicht zu be— 
wegen, dem Großherzog zu huldigen, Steuern an Baden zu 

bezahlen und Militärdienſt zu leiſten. Man hieß ſie auch 

„Agidler“, weil ihr Führer Agidius Riedmatter von 
Kuchelbach in der Pfarrei Birndorf war. Als nach Be- 

endigung der Freiheitskriege die badiſche Regierung die Führer 

mehrere Jahre in Hüfingen in Haft ſetzte, trat das poli— 

H. Hansjakob, Die Salpeterer?, Waldshut 1867. 
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tiſche Moment zurück; das religiöſe blieb. Vornehmlich war | 

es der Kampf zwiſchen den Weſſenbergianiſchen Geiſtlichen 

und dem Volke wegen des Haltens der „abgewiürdigten 7 

Feiertage, der jahrelang fortging. 4 

Zuletzt wurde der Widerſtand des Volkes aber doch an 

den meiſten Orten gebrochen — an andern, wo er. länger 
andauerte, wurde ſeinen Forderungen eine neue, beſſ ere g 

Zeit gerecht. u 
Dieſe neue Zeit kündigte ſich bereits in dieſer Periuß J 

deutlich auch ſchon in der Laienwelt an. Gegenüber der 
flachen Aufklärung jener Zeit, aus der die Weſſenbergiſchen 

Reformen hervorgingen und die dieſe vielen jo „zeitgemäß“ — 
erſcheinen ließen, pries die neue Richtung die warme, poeſie⸗ 
volle Zeit des Mittelalters mit ſeinem innigen katho⸗ 
liſchen Glaubensleben als die Idealzeit des deutſchen Volkes, 

und grub gerade das wieder aus dem Schutte aus, was 
die Aufklärung eben vollſtändig zudecken wollte. Anfänglich 
allerdings trat die Einwirkung dieſer „romantiſchen“ 

Schule auf das religiöſe Gebiet nicht ſo deutlich hervor. 
So war der Aufenthalt verſchiedener Häupter der Roman⸗ 

tiker zu Heidelberg von 1805 bis 1808 ſicherlich ohne 
Einwirkung auf die kirchlichen Zuſtände in Baden, obwohl 
auf den im Jahre 1805 eingezogenen Klemens Bren- 
tano im Jahre 1806 Joſeph Görres folgte, der in 
ſpäterer Zeit ſo mannhaft für die Freiheit der Kirche ſtritt. 
Aber im Jahre 1815 erfuhr bereits Weſſenberg ſelbſt auf 
dem Wiener Kongreſſe die wachſende Macht der 
Romantiker !. Seinen Bemühungen, „eine deutſche 
Nationalkirche“ zu gründen, arbeiteten hier auch zwei der 
romantiſchen Schule angehörende Konvertiten, Friedrich 

N ee e ee eee e 

Brück, Geſch. der kathol. Kirche in Deutſchland I 287 ff. — 
Joſ. Beck, Frhr J. H. v. Weſſenberg 216 ff. 
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v. Schlegel und Rat Schloſſer von Frankfurt, entgegen 

— es war das erſte bedeutſame Eingreifen der 

romantiſchen Schule in das kirchliche Leben. Hat 
ſie in Baden weiterhin auch keinen unmittelbaren Einfluß 

geübt, ſo wirkte ſie um ſo mehr durch die Umgeſtaltung des 

Geiſtes des deutſchen Volkes indirekt inſofern ein, als ſie zur 

Aufnahme der Kämpfe um die Freiheit der Kirche anregte 

und viele von der Aufklärung mißkannte religiöſe Werte 
wieder zur Geltung brachte. 

Dort, wo ſich der Weſſenbergianismus bleibend feſtſetzte, 

bildete ſich jener ſpezifiſch oberbadiſche religiös: 

politiſche Liberalismus aus, deſſen Reſte noch heute' 

in der Seegegend, auf dem Heuberge, in der Baar und im 
Bonndorfiſchen eine auffallende Erſcheinung darſtellen. Eine 

hie und da bis zur Negation der kirchlichen — zeitweiſe auch 

der weltlichen — Autorität gehende freiheitliche Geſinnung, 
zähes Feſthalten an traditionell feſtgelegten, mehr ins Außere 

gehenden religiöſen Übungen, ein Ablehnen jeder beſondern 

Pflege des religiög-fittlichen Lebens blieben bis zur Stunde 
ſeine charakteriſtiſchen Merkmale. Zu ſeiner Bildung haben 

indes auch ſtaatliche und ſoziale Einflüſſe mitgewirkt. 

Fünftes Kapitel. 

Verhältnis der Katholiken und Proteſtanten zueinander. 

Mit großer Beſorgnis ſahen ſchon in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts die Katholiken der baden— 

badenſchen Lande dem drohenden Anfalle an Baden— 

Durlach entgegen. Die eigene ſtammverwandte Linie war 

mit Mißtrauen gegen das badiſch⸗durlachiſche Herrſcher— 
haus erfüllt, von dem ſie ſich die feierlichſten Verſprechungen 

geben ließ, daß es nicht an den Beſitz und die Rechte der 

Katholiken taſten werde. Der Markgräfin Maria Viktoria 
Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 7 
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2 
aber, der Witwe des letzten Markgrafen von Baden⸗Baden, 
waren ſelbſt dieſe Verſprechungen keine genügende Bürgſchaft 
für den ungeſchmälerten Fortbeſtand der katholiſchen Stif- 
tungen, fie entzog die ihrigen dem Schutze von Baden⸗-Durlach 
und beauftragte Oſterreich mit demſelben 1. a 

Ein ähnlich ſtarkes Mißtrauen machte ſich in den in 
den Jahren 1803-1806 an Baden gekommenen Ge 1 

N 

bieten geltend, die bisher eine katholiſche Verwaltung ge⸗ 

habt hatten. Schon der Umſtand, daß dieſe erſtmals einen 

proteſtantiſchen Herrſcher erhielten, der infolge der Auflöſung 
der alten Ordnung eine abſolute Gewalt beſaß und ſich nicht 
an den von dem alten Reiche der katholiſchen Kirche ge⸗ 
währten Rechtsſchutz zu halten hatte, war geeignet, ein ſolches 
Mißtrauen zu nähren. Die in mancher Hinſicht tolerante 
Geſinnung Karl Friedrichs vermochte hieran nicht viel zu 
ändern. Das Mißtrauen und die Mißſtimmung ſteigerten ſich 
um ſo mehr, als infolge der Vereinigung ſo vieler Herr⸗ 
ſchaften unter einem Zepter mehrere katholiſche Städte die 
in ihnen ſeit langer Zeit befindlichen Regierungsbehörden 
zu Gunſten von Karlsruhe verloren, als manche hohe katho⸗ 
liſche Beamte glaubten, gegenüber der baden⸗durlachiſchen Be⸗ 
amtenſchaft in Nachteil gekommen zu ſein, und die Auflöſung 

2 
a 

. 

Maria Viktoria vermachte ihren ganzen Nachlaß zu Stiftungen, 
welche den Hauptzweck haben ſollten, die katholiſche Religion in dem 
Gebiete der früheren Markgrafſchaft Baden aufrechtzuerhalten und zu 
befördern. Mit Bezug auf dieſe Zweckbeſtimmung wurde die Stiftung 
von dem Ordinariate wiederholt, 1838 und 1865, als kirchliche bean- 
ſprucht. Erſt unterm 13. und 31. Auguſt 1896 kam es zu einer 
Einigung. Mit Rückſicht auf die heute geltende Geſetzgebung wurde 
die Stiftung in eine „kirchliche“ und „weltliche“ geteilt. Von dem 
Reinvermögen im Betrag von 602 041 Mk. wurden 6175 
370 274 Mk. der kirchlichen, 38 ½ % = 231767 Mk. der weltlichen 
Stiftung zugewieſen. Die Verwaltung der kirchlichen Stiftung kam 
nach Oberkirch. a 



Verhältnis der Katholiken und Proteſtanten zueinander. 99 

der Klöſter und Stifte von den badiſchen Beamten vielfach 

mit rückſichtsloſer Härte durchgeführt wurde. Auch waren 

die Unterſtützung, die Weſſenberg von der badiſchen Re— 

gierung erfuhr, und die Einführung des Staatskirchentums 

keineswegs geeignet, die katholiſche Bevölkerung mit Ver— 

trauen gegen die Regierung zu erfüllen. 

Im Unterlande bewirkte namentlich die Beſeitigung 
des in der Pfalz beſtehenden katholiſchen Regierungs— 
ſyſtems! im Jahre 1803 bei den Katholiken große Unzu— 
friedenheit. Die Halbierung des Pfarrvermögens zu Hems— 
bach im Jahre 1803 und die Verteilung der Stiftungen in 

Weinheim im Jahre 1804 wurden als Ungerechtigkeiten 

empfunden. i 

Sehr ſchwer gewöhnte ſich der Breisgau an die ba— 
diſche Herrſchaft, und bekannt iſt, daß noch im Jahre 1814 

Bewohner von Freiburg den auf dem Marſche nach Frank— 

reich befindlichen Kaiſer Franz von Oſterreich anflehten, er 
ſolle ſie doch von der badiſchen Herrſchaft erlöſen. Die Un— 

zufriedenheit in dieſer Gegend hatte verſchiedene Gründe. Ge— 

In der Pfalz hatte beſonders Kurfürſt Karl Theodor es ſich 

angelegen ſein laſſen, die Katholiken, beſonders auch bei Beſetzung der 

Staats⸗ und Gemeindeſtellen, zu bevorzugen. Indeſſen hatte ſchon vor 

der badiſchen Beſitzergreifung Karl Theodors Nachfolger, der ſeit 1799 

regierende Kurfürſt Maximilian Joſeph, den Reformierten ein 

Drittel aller Amter garantiert, ihnen im Kultusminiſterium eine refor⸗ 

mierte Abteilung eingerichtet und im übrigen die Beſetzung der Stellen 

„durch den Würdigſten“ zum Grundſatz erhoben. Er war aber noch 

weiter gegangen. Er hatte auch die auf kirchlichem Rechte beruhenden 

Beſchränkungen der Miſchehen aufgehoben und die Söhne aus 

Miſchehen ohne Erziehungsvertrag der Religion des Vaters, die Töchter 

der der Mutter zugeteilt. Auch wollte ein Reſkript vom 20. Dezember 

1800 für Mannheim die Simultanſchule mit gemeinſchaft⸗ 

lichem Sittenunterrichte und getrenntem von den Seelſorgern 

zu erteilenden Religionsunterrichte vorſehen. Sie kam indes nicht zur 

Einführung. Vgl. Feige, Feſtgabe 66 ff. 
7 a 



100 Erſtes Buch. Erſter Abſchnitt. 

rade ein Teil der breisgauiſchen Beamtenſchaft glaubte gegen. 

über den von auswärts gekommenen proteſtantiſchen Beamten 

zurückgeſetzt zu ſein. Hatte doch der Hofkommiſſar v. Drais 

dem Obervogte Schindler zu Freiburg erklärt, es ſei Staats- 

grundſatz, daß der Kammerpräſident und der erſte Einnehmer 

proteſtantiſch ſein müßten. Auch andere neu herbeigezogene Ber 

amte hatten wenig Takt bewieſen. So ſoll ein hoher Staats- 

beamter im Februar 1807 bei der Vorlage der Karte des 

Breisgaus befohlen haben, vor den Ortsnamen das Sankt 

auszuſtreichen und die Orte künftig Blaſien, Peter, Trudpert 

zu nennen. Große Mißſtimmung hatte ſodann die Beſeitigung 
der breisgauiſchen Landſtände geſchaffen, die ein Regierungs- 

befehl im Jahre 1806 anordnete. Der Wirrwarr, den die 
Weſſenbergiſchen Reformen anrichteten, tat dann das übrige. 

Auch im Seekreiſe gärte es gewaltig. Die Stimmung 
war im Jahre 1809 derart, daß man glaubte, der Tiroler⸗ 
aufſtand werde ſich auf dieſe Gegend ausdehnen. 

Geſetzlich zwar ſollte möglichſte Parität walten. 
Katholiken und Proteſtanten ſollten ſich in gleicher Weiſe der 
Staatsbürgerrechte erfreuen. Ebenſo ſollten ſie im ganzen 
Großherzogtum Anſpruch auf kirchliche Ortsduldung 
haben. Das Ortsbürgerrecht aber wurde den Katho⸗ 
liken wie den Proteſtanten in gleicher Weiſe nur in den 
Landes- und Provinzhauptſtädten und in den fog. kanzlei⸗ 

ſäſſigen Städten, d. h. jenen, die keinem Amtsbezirke zu⸗ 

geteilt waren, gewährt. In allen übrigen Gemeinden ſollte 
der Zuſtand von 1806 aufrecht erhalten werden; waren ſie 
in dieſem Jahre rein katholiſch, ſo ſollten in ihnen nur Katho⸗ 
liken das Ortsbürgerrecht erlangen können; waren fie pro- 
teſtantiſch, nur die Proteſtanten; waren ſie gemiſcht, die in 
ihnen berechtigten Konfeſſionen. 

Einen beſondern Anlaß zur Mißſtimmung bot einem Teile 
der katholiſchen Beamtenſchaft die Neubeſetzung des Mini⸗ 
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ſteriums im Jahre 1809. Sie geſtaltete ſich für die Katho— 

liken höchſt ungünſtig. Unter ſechs Miniſtern blieb nur noch 

ein Katholik, von ſämtlichen in den Miniſterien Angeſtellten 

waren mit Ausnahme der beiden Kirchenſektionen nunmehr 
nur noch gegen zwei Fünftel katholiſch. Die Unzufriedenheit 

erreichte jetzt einen ſo hohen Grad, daß der franzöſiſche Ge— 
ſandte am badiſchen Hofe, Bignon, der ſchon vor der 

Miniſterernennung in Paris Beſchwerde über Zurückſetzung 
katholiſcher Beamten in Baden geführt hatte, von neuem bei 

ſeiner Regierung die ernſteſten Vorſtellungen machte und im 

Intereſſe der politiſchen Lage um Abhilfe bat. 

Bignon erreichte ſein Ziel. Die Note, die im Auftrage 

Napoleons der franzöſiſche Miniſter Champagny an den 

badiſchen Geſandten in Paris richtete, ließ an Energie und 
Deutlichkeit nichts zu wünſchen übrig. Sie lautete wie folgt: 

„Der unterzeichnete Miniſter der Auswärtigen Angelegen— 

heiten hat den ausdrücklichen Auftrag empfangen, dem außer— 

ordentlichen Geſandten des badiſchen Hofes von dem äußerſten 

Mißmut Kenntnis zu geben, den Seine Majeſtät der Kaiſer 

und König empfunden hat, als ſie vernahm, daß in der 

badiſchen Regierung neueſtens ein Syſtem eingeführt 

wurde, das darauf abzielt, die Katholiken und 
die Einwohner der neu erworbenen Gebiete von 
jeder Teilnahme an den öffentlichen Amtern und 

Funktionen auszuſchließen, Mannheim, Freiburg 
und andere bedeutende Städte der Einrichtungen zu berauben, 

die ihren Wohlſtand und ihren Glanz begründen, und ſie 

den leidenſchaftlichen Plänen einer zu Karlsruhe herrſchenden 
Partei zu opfern. Seine Kaiſerliche und Königliche Majeſtät 
kann nicht gleichgültig und ruhig zuſehen, wie man als miß— 

liebige Untertanen und ſozuſagen als Heloten Leute 

behandelt, die ſie ſelbſt dem Großherzogtum ge— 

ſchenkt hat, die ſie aber nicht geſchenkt hat, um ſie zu 
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Sklaven zu machen, und denen ſie Schutz ſchuldig iſt, eben. 

deswegen, weil ſie dieſelben ihm geſchenkt hat. 

„Das gewählte Syſtem könnte ſonſt ſchlimme Folgen für 

die Ruhe des Großherzogtums und mittelbar auch für die 
benachbarten Länder und den Rheinbund haben. 

„Aus allen dieſen Gründen hält ſich Seine Kaiſerliche un 
Königliche Majeſtät für verpflichtet, dieſe Folgen hintanzu⸗ 
halten und ihnen zuvorzukommen; die beſondern und engen 
Bande, die das badiſche Haus an ſie ketten, machen dies 
allein ſchon zur Pflicht. Deswegen wünſcht Seine Majeſtät, 
daß der badiſche Hof ohne Verzug ein entgegengeſetztes Syſtem 
bevorzugt, daß er von jeder Verfolgung und jeder ungerechten 
Ausſchließung abſteht, und daß in dem Miniſterium wie in 
allen Beamtenklaſſen die Katholiken, die mehr als die 

A maET y r — 3 4 

Hälfte der Bevölkerung ausmachen, die Hälfte 

der Amter erhalten. 
„Seine Majeſtät erwartet dies als Zeichen der Willfährig⸗ 

keit von ſeiten des badiſchen Hofes, und der Unterzeichnete 

iſt beauftragt, darum ausdrücklich zu bitten.“ ! 

Die Note, deren Inhalt in einer zweiten Kundgebung vom 
7. März 1810 nochmals wiederholt wurde, ſchoß in ihren 
Anklagen teilweiſe über das Ziel hinaus. Unter den Mit⸗ 
gliedern der Hofgerichte, der Kreisdirektorien und unter den 
Bezirksbeamten war die weit überwiegende Mehrheit immer 
noch katholiſch. Umgeſtaltungen brauchten alſo bei dieſen 
Beamtengruppen nicht vorgenommen zu werden, und die fran- 
zöſiſche Regierung verlangte fie auch nicht, nachdem die ba- 
diſche die Verhältniſſe dargelegt hatte. 

Hingegen blieb es der badiſchen Regierung nicht erſpart, 
das Miniſterium nach den Wünſchen des allgewaltigen 
Cäſars neu zuſammenzuſetzen. Schon am 28. Februar 1810 

Das Original iſt erſtmals abgedruckt in Kathol. Zuſtände I 107. 
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ſchied der proteſtantiſche Miniſter des Innern, v. Marſchall, 
aus ſeiner Stellung und wurde durch den katholiſchen Frei— 

herrn v. Andlaw erſetzt. Ebenſo mußten der proteſtantiſche 
Kabinettsminiſter v. Reizenſtein und der a 
v. Türkheim ihre Amter niederlegen. 

Um die in Mannheim und Freiburg herrſchende 

Unzufriedenheit zu beſeitigen, wurde die Verlegung des Ober— 

hofgerichts nach Mannheim auf den 23. Juli 1810 an- 

geordnet. Nach Freiburg ſollte die Oberrechnungskammer 
kommen. Außerdem wurden in beiden Städten Zivilgouver— 

neure aufgeſtellt. 

Die Furcht vor der Macht des katholiſchen Franzoſen— 

kaiſers weckte aber auch anderſeits in dem badiſchen Herrſcher— 

hauſe zeitweiſe Befürchtungen für den Beſtand 

der proteſtantiſchen Religion in Baden. Das geht 
deutlich aus den Verhandlungen hervor, die der badiſche Ge— 

ſandte v. Reizenſtein — der obengenannte Miniſter — 

im Jahre 1805 mit Napoleon J. wegen der in Ausſicht ge— 

nommenen Vermählung des Kurprinzen Karl mit der Prin— 
zeſſin Stephanie Beauharnais führte, die Napoleon adoptiert 

hatte. Als letzte Bedingung Karl Friedrichs, auf der dieſer 
unerſchütterlich beſtehe, hatte v. Reizenſtein zu übermitteln, 
daß die evangeliſche Religion niemals Gefahr 
laufe, unterdrückt zu werden, und daß Baden 

immer einen evangeliſchen Regenten haben möget. 

Auch im Breisgau gingen im Jahre 1809 Gerüchte 
und wurden ernſtlich geglaubt, die Katholiken im Breisgau 

hätten ſich gegen die Proteſtanten verſchworen. Daran war 

natürlich kein wahres Wort. 

Nach dem Jahre 1810 ging die konfeſſionelle 

Spannung etwas zurück. Sie wich ſogar infolge 

Bad. Biographien II 180, Art. „Reizenſtein“. 
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der kirchlicherſeits und ſtaatlicherſeits geförderten Aufklärung 
vielerorts einer bedenklichen religiöſen Verſchwommenheit. Als 

Ideal der Kindererziehung in den Miſchehen, deren Häufig 
keit nun enorm wuchs, erſchien dieſem Zeitalter die religiböſe 
Verteilung der Kinder, die ſich in dem Grundſatze ausſprach: 

„Die Knaben wie der Vater, die Mädchen wie die Mutter.“ 
Vielfach ging man aber auch darüber hinaus und ließ alle 
Kinder proteſtantiſch werden. Unter den Geiſtlichen der weſſen⸗ 
bergianiſchen Richtung gab es bald gar manche, die mit den 
proteſtantiſchen bis zu dem Grade „einträchtig zuſammen⸗ 
wirkten“, daß ſie ſich gegenſeitig bei den geiſtlichen Amts⸗ 
handlungen aushalfen. 

Sechſtes Kapitel. 

Das katholiſche Schulweſen in den erſten zwölf Jahren 
des Großherzogtums. 

In den badiſchen Stammlanden wie in den von Baden 

8 e 

reren, 

neu erworbenen Gebieten beſtand zu Anfang des 19. Jahr⸗ 
hunderts bereits ein ſtark ausgebreitetes, kräftig 
entwickeltes katholiſches Schulweſen. 

Das Volksſchulweſen war durchweg konfeſſionell 
organiſiert. Seine Grundlage bildete in den baden⸗badenſchen 
Landen die Landſchulordnung des Markgrafen Auguſt Georg 
aus dem Jahre 1770. In dem ſpeierſchen Gebiete hatte noch 
kurz vor der Säkulariſation Biſchof Wilderich von Walder- 

dorff bedeutſame Reformen eingeführt. Der Breisgau hatte 
am 6. Dezember 1774 eine neue Schulordnung erhalten. 

Katholiſche Mittelſchulen beſtanden in großer 
Zahl. Bis zu ihrer Aufhebung im Jahre 1773 hatten die 
Jeſuiten einen großen Teil derſelben geleitet, jo die Gym⸗ 
naſien zu Konſtanz, Freiburg, Baden-Baden, Mannheim und 
Heidelberg. Die Aufhebung des Ordens gefährdete faſt die 
Exiſtenz mancher dieſer Schulen. Berühmte Benediktiner⸗ 
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ſchulen befanden ſich in den Klöſtern St Blaſien, St Peter, 
Ettenheimmünſter, Salem und Villingen. St Blaſien hatte 

ſeit 1798 auch die Lehrkräfte für das Gymnaſium in Kon— 

ſtanz zu ſtellen, während die übrigen vorderöſterreichiſchen 

Benediktinerabteien insgeſamt das Gymnaſium zu Freiburg 

mit Profeſſoren verſahen. Andere Mittelſchulen wurden von 

den Piariſten, Prämonſtratenſern, Lazariſten und Mino— 

riten geleitet und zum Teil auch unterhalten. Stiftsgeiſt— 

liche beſorgten ſeit 1801 den Unterricht an den Anſtalten 

zu Donaueſchingen und Baden-Baden. Faſt der geſamte 

Mittelſchulunterricht lag alſo in den Händen von Geiſtlichen, 
namentlich von Ordensgeiſtlichen. Theologie wurde an 
den Anſtalten zu Konſtanz! und Baden-Baden ſowie 

in verſchiedenen Klöſtern, ſo insbeſondere zu St Blaſien, 

vorgetragen. 

Von den beiden Univerſitäten galt Freiburg als 
ſtiftungsgemäß katholiſche Anſtalt?. Die theologiſche 

1K. Gröber, Geſchichte des Jeſuitenkollegs und Gymnaſiums 

in Konſtanz, Konſtanz 1904, 144 ff. — Lender, Beiträge zur Ge: 

ſchichte der Studien und des wiſſenſchaftlichen Unterrichts in hieſiger 

Stadt, Konſtanz 1833 ff. 

2 Die Univerſität Freiburg iſt geſtiftet von Albrecht VI., Erzherzog 

von Oſterreich, Herrn im Breisgau. Die Dotationsurkunde wurde am 

28. Auguſt 1456 erlaſſen, der eigentliche Stiftungsbrief der Hochſchule, 

der ihre innere Verfaſſung beſtimmte, am 21. September 1457. In 

letzterem ſpricht ſich der Erzherzog dahin aus, daß er durch die Uni— 

verſität wolle „mit den andern kriſtentlichen fürſten helfen graben 

den brunnen des lebens, daruß von allen Enden der Welt 

unerſyhlich (unverſiegbar) geſchöpft müge werden erlüchtens waſſer 

troſtlicher und heilſamer weißheit, zu erlöſchung des verderblichen 

fewres menſchlicher unvernunft und blintheit“. In ſeiner Beſtätigungs⸗ 

bulle vom 18. April 1455 beſtimmt Papſt Kalixt III. den Zweck der 

Univerſität dahin, ut ibidem simplices erudiantur, ac fides catholica 

dilatetur. Die Univerſität galt von Anfang an als kirchliche 

Korporation, als deren Kanzler vom Biſchofe von Konſtanz der 
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Fakultät, die bis 1773 die Jeſuiten geleitet hatten, war nun 
mit Weltgeiſtlichen beſetzt. Sämtliche Dozenten der übrigen 
Fakultäten waren katholiſch bis auf den aus Düſſeldorf 
ſtammenden proteſtantiſchen, 1784 von Joſeph II. berufenen 
Profeſſor der ſchönen Wiſſenſchaften und der Philologie, Jo⸗ 
hann Georg Jakobi. Die Univerſität, ehedem eine ſelb⸗ 
ſtändige geiſtliche Korporation, war ſeit Maria Thera 
mancher Privilegien beraubt worden. Die Würde des Ne 
tors bekleidete infolge der Wahl durch die Profeſſoren bis 
1806 Erzherzog Karl von Oſterreich — erſtmals hatte in 
ihm eine fürſtliche Perſon dieſe Würde inne. 

Die Univerſität Heidelberg war paritätiſch, doch hatten b 

unter der pfälziſchen Regierung die Katholiken das Über⸗ 
gewicht. Katholiſche und proteſtantiſche Theologie wurde in 
Heidelberg gelehrt. Von 1804 bis 1806 war Heidelberg 
allein badiſche Landesuniverſität, an der auch nach Einſtellung 
der theologischen Vorleſungen in Baden-Baden alle katho⸗ 
liſchen Theologen zu ſtudieren hatten. Von den Badenern 
Theologieprofeſſoren trat Franz Kaver Werk in die Heidel- 
berger theologiſche Fakultät ein. 

Prieſterſeminare für die praktiſche Ausbildung der 
Theologen beſtanden zu Meersburg und Brudfalt. 

Biſchof von Baſel beſtellt wurde. Eine Reihe von Pfarreien wurden 
ihr inkorporiert, ſo auch die Münſterpfarrei in Freiburg durch Urkunde 

des Biſchofs Burkhard II. von Konſtanz, datiert vom 15. De⸗ 

zember 1464. 

Das Prieſterſeminar in Meersburg wurde unter Biſchof Johann 
Franz Schenk von Stauffenberg (1704 —1740) errichtet. Der 
Kuratklerus mußte von je 100 fl. Einkommen jährlich 1 fl. beiſteuern, 
ebenſo wurden die Klöſter und Stifte zu beträchtlichen Beiträgen ver⸗ 
pflichtet. Der Biſchof gab 5600 fl., Kaiſer Karl VI. 10 000 fl. Der Bau 
des Hauſes, das bei 100 000 fl. koſtete, begann im Jahre 1732. Im 
Jahre 1734 wurde es vollendet und dem hl. Karl Borromäus ge⸗ 
weiht. Im Jahre 1735 wurde das Alumnat eröffnet. Vgl. Freib. 
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Wie durch die Säkulariſation viele dieſer Anſtalten dem 

Untergang geweiht wurden, wie der geiſtliche Einfluß aus 

ihnen verdrängt und ſie mehr und mehr unter die Leitung 
des Staates gebracht wurden, iſt ſchon oben geſchildert worden. 

Das Volksſchulweſen erhielt nun eine merkwürdige 
Geſtaltung. Man ließ in der Leitung desſelben den her— 
gebrachten geiſtlichen Unterbau beſtehen, beſeitigte 
aber deſſen kirchlichen Charakter, indem die Ober— 
leitung nun eine ſtaatliche wurde. Im übrigen geſchah für 
die Entwicklung des Volksſchulweſens in den erſten zwölf 
Jahren des Großherzogtums gar vieles. Den konfeſſionellen 

Charakter der katholiſchen Schulen taſtete die Regierung 

nicht an. 
Ein beſonderes Augenmerk richtete die Regierung auf eine 

beſſere Geſtaltung des Lehrerbildungsweſens, 

das freilich vielfach ſehr im argen lag. Um den Mißſtänden 

zu ſteuern, eröffnete ſie am 1. November 1809 zu Raſtatt 

das erſte katholiſche Lehrerſeminar, als deſſen erſter Direktor 

auf Empfehlung Weſſenbergs Ignaz Demeter, ein in der 

Theorie und Praxis wohlerfahrener Pädagoge, ein Schüler 
Sailers, bis dahin Pfarrer zu Lautlingen in Württemberg, 

berufen wurde. Demeter ſtand der Anſtalt neun Jahre lang 
vor, worauf er ſich im Jahre 1818 wegen Kränklichkeit auf 
die Pfarrei Sasbach bei Achern zurückzog, die er bis zu 

ſeiner Berufung ins Domkapitel im Jahre 1833 behielt. 
Im Oberlande leitete der entſchiedene Weſſenbergianer, 

Dekan und Münſterpfarrer Willibald Straßer, ſeit 1813 

zu Konſtanz ein privates Schullehrerpräparandeninſtitut. 

Überhaupt nahm in dieſer Zeit die Weltgeiſtlichkeit an den 
pädagogiſchen Beſtrebungen regen Anteil, zumal die ganze 

Diöz.⸗Archiv XIV 266 f. — Das Seminar in Bruchſal errichtete Biſchof 

Damian Hugo, Graf von Schönborn, für die Dizözeſe Speier 

im Jahre 1723 
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Schulorganiſation ſie zwang, ſich mit ihnen zu beſchäftigen. 

Von hervorragenden geiſtlichen Schulmännern ſeien neben 

den bereits Erwähnten genannt: Bernhard Galurat, 
der von 1807 an als Großherzoglich badiſcher Regierungs⸗ 
rat und von 1810 bis 1815 als landesherrlicher Dekan 
zu Freiburg an der Leitung des Schulweſens beteiligt war; 
ebenſo Karl Felder, Pfarrer zu Waltershofen und eine 
Zeitlang biſchöflicher Kommiſſar am Seminar zu Meers⸗ 
burg, der Herausgeber eines von den weſſenbergianiſchen 
Ideen nicht ganz freien „Magazins im katholiſche Reli⸗ 
gionslehrer“. 

Wie unſäglich viel gerade die Aufklärerei an dem Wirken 
der Geiſtlichen auf pädagogiſchem Gebiete verdarb, zeigten 
in erſchreckender Weiſe die Mittelſchulen?. Die an ihnen 

tätigen Ordensleute wurden nach und nach entfernt. Zweifel— 
ſüchtige oder ganz ungläubige weltliche und geiſtliche Lehrer 
blieben keine Seltenheit mehr. So wuchs denn auch eine Gene- 
ration heran, die der Kirche großenteils innerlich entfremdet 
war. Die Zahl derer, die ſich dem Studium der Theo— 
logie widmen wollten, ſank rapid, zumal religiöſe Spöttereien 
über die den Aufklärern verhaßten Dinge nur zu häufig zu 
hören waren. An den Mittelſchulen ſetzte auch ſofort nach 
Errichtung des Großherzogtums die Simultaniſierung 
ein. In Mannheim brachte das Jahr 1807 die Verſchmelzung 
der drei dort beſtehenden Gymnaſien, von denen das katho— 
liſche wiſſenſchaftlich den Vorrang behauptete, zu einer 
fimultanen Anſtalt; ebenſo wurden in Heidelberg die beiden 
konfeſſionellen Gymnaſien im Jahre 1808 zu einer Anſtalt 
vereinigt. In beiden Anſtalten ſollte je alle zwei Jahre ein 
katholiſcher und dann für den gleichen Zeitraum ein prote— 

! Bad. Biographien I 276. 
2 Konſtanzer Paſtoralarchiv 1817, II 29 ff. 
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ſtantiſcher Profeſſor Direktor ſein, eine Beſtimmung, die bis 
zum Jahre 1860 Geltung behielt !. 

Die wichtigſte Veränderung an der Einrichtung der Hoch— 
ſchulen war die zu Beginn des Sommerſemeſters 1807 vollzogene 

Verlegung der katholiſch-theologiſchen Fakultät 
zu Heidelberg nach Freiburg? und die Vereinigung 

derſelben mit der dortigen theologiſchen Fakultät. Die erſte 

Anregung hierzu gab die theologiſche Fakultät zu Freiburg, 
die glaubte, auf dieſe Weiſe werde am beſten den Intereſſen 

der Katholiken und der Proteſtanten gedient. Die Ver— 
einigung ging um ſo leichter, als im Lehrkörper der Frei— 

burger Fakultät bedeutende Lücken klafften. Zwei Lehrſtühle 
waren hier vakant, der Lehrſtuhl der Dogmatik, den 38 Jahre 
lang bis zu ſeiner Penſionierung im Jahre 1805 Johannes 
Andreas Klüpfel mit Auszeichnung innegehabt hatte, 
und der Lehrſtuhl für Paſtoral, deſſen Inhaber, Karl 

Schwarzel, 1805 Münſterpfarrer in Freiburg geworden 
war. Im Amte waren nur noch drei Profeſſoren: Fer di— 

nand Wanker, ſeit 1787 Lehrer der Moraltheologie, 

Joſeph Anton Schinzinger, ebenfalls ſeit 1787 Lehrer 
der Kirchengeſchichte, und Leonhard Hug, 1791 für die 

altteſtamentlichen Fächer berufen und 1792 auch für die 

neuteſtamentlichen beſtellt. Philoſophie trug ſeit 1805 Bern— 
hard Boll vor, ein ehemaliger Liftercienfermönd aus 

Salem; Kirchenrecht dozierte der anfänglich joſephiniſch, 
ſpäter kirchlich geſinnte Juriſt Joſeph Anton Sauter. 
Bei der Vereinigung der beiden Fakultäten wurde nun 

die vakante Dogmatikprofeſſur dem Heidelberger Dogmatiker 
Bonifaz Martin Schnappinger und die vakante 

Offizielle Aktenſtücke über die Kirchen- und Schulfrage V, Frei— 

burg 1869, 205 ff. N 

| e J. König, Beiträge zur Geſchichte der theologischen Fakultät 

in Freiburg: Freib. Diöz.⸗Archiv X 251 ff. 
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Paſtoralprofeſſur dem Heidelberger Paſtoralprofeſſor Franz 
Raver Werk übertragen. Schwierigkeiten bot dagegen die 
Unterbringung der andern Heidelberger Profeſſoren. Man 
einigte ſich dahin, daß der Heidelberger Exeget Thaddäus 
Dereſer mit Hug in Freiburg die bibliſchen Fächer und 
der Heidelberger Philoſophieprofeſſor Schmitt gemeinſam 
mit Boll, der übrigens jchon 1809 die Münſterpfarrei er- 
hielt, die Philoſophie übernehmen ſollte. Der Heidelberger 
Kirchenrechtsprofeſſor Matthäus Kübel lehrte ſein Fach 
in der juriſtiſchen Fakultät weiter, während der Profeſſor der 
Kirchengeſchichte zu Heidelberg, Anton Saar, ebendaſebſt 
als Lehrer der franzöſiſchen Sprache blieb. Sämtliche katho⸗ 
liſche Theologen wurden nun zum Beſuche der Freiburger 
Univerſität verpflichtet. Die theologiſchen Vorleſungen, die 
bisher immer noch am Lyzeum in Konſtanz abgehalten 
wurden, hörten mit dem Jahre 1807 auf. Anton Sulzer, 
Profeſſor des Kirchenrechts, blieb in Konſtanz als Profeſſor 
der Moralphiloſophie und der Geſchichte bis zu ſeinem am 
8. März 1828 erfolgten Tode; Eugen Kaiſer, Profeſſor 
der Exegeſe und Patrologie, übernahm nun Griechiſch am 
Konſtanzer Lyzeum. Die übrigen theologiſchen Prpfeſſen 
waren 1807 nicht mehr beſetzt. 

Die Freiburger Univerſität behielt vorderhand 
ihren katholiſchen Charakter. Aber ſchon der Umſtand, 
daß der proteſtantiſche Großherzog Karl Friedrich das Rektorat 
übernahm, zeigte, wie ſehr derſelbe allmählich verwiſcht wurde. 
Es dauerte denn auch nicht lange, ſo kam im Jahre 1807 neben 
Jakobi, der bis 1814 ſein Lehramt innehatte, ein zweiter 
proteſtantiſcher Profeſſor, der bisherige Pfarrer Wucherer, 
als Lehrer der Phyſik und Technologie an die Univerſität!, 

Wucherer war übrigens ein ſehr gemäßigter Mann, der ſeiner 

Stellung an einer katholiſchen Anſtalt voll Rechnung trug. 



Kirchliche Kunſt 1806—1818. 111 

dem im Jahre 1817 ein dritter, Profeſſor Ehrhardt, folgte. 
Dennoch beſann ſich die Univerſität ſelbſt wieder auf ihren 

katholiſchen Charakter, als im Jahre 1817 der Plan auf— 
tauchte, ſie aufzuheben, weil zwei Univerſitäten für das kleine 

Land zuviel ſeien. Damals ſchrieb Profeſſor Karl v. Rotteck 

ſeine vielberufene Schrift „Für die Erhaltung der Univerſität 

Freiburg“, in der die Notwendigkeit der Erhaltung gerade damit 
begründet wurde, daß fie eine katholiſche und kirchliche Korpo— 

ration ſei. Die Gefahr ging vorüber, die Univerſität blieb 

beſtehen, und — das proteſtantiſche Element wuchs 

noch ſtärker an als zuvor. 

Siebtes. Kapitel. 

Die kirchliche Kunſt von 1806 bis 1818. 

Nach dem vandaliſchen Treiben der Säkulariſations— 

zeit, in der ſo viele Gotteshäuſer demoliert, ſo viele Kunſt— 

ſtätten vernichtet und ſo reiche Kunſtſchätze verſchleudert wurden, 
in der Zeit und in der unmittelbaren Folgezeit der großen 

napoleoniſchen Kriege, die die Volkskraft und das Geld 

bis zur Erſchöpfung der Länder verſchlungen hatten, tat die Kunſt 

ſchwer, auf kirchlichem Gebiete etwas Nennenswertes zu leiſten. 
Es war eine Epoche der Verödung der Gottes— 

häuſer. 

Soweit von einem kirchlichen Bauweſen überhaupt ge— 
ſprochen werden kann, wurde es von Karlsruhe aus geleitet. 

An der Spitze des Bauweſens ſtand hier Oberbaudirektor 

Friedrich Weinbrenner!. Dieſer Mann, der 1809 in 

die leitende Stellung berufen worden war, übte in ſeiner 

amtlichen Eigenſchaft und als Lehrer von über hundert Archi— 

tekten durch mehrere Jahrzehnte hindurch einen dominierenden 

Einfluß auf das ganze Bauweſen aus. 

Bad. Biographien II 435, Art. „Weinbrenner“. 
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Seine Bauart, der ſog. Weinbrennerſtil, iſt der 
ſchärfſte Gegenſatz zum Rokoko, eine durchaus nüchterne Bau— 
weiſe, die ſich an die — von ihm nicht immer richtig er— 
faßte — griechiſche Antike anlehnt, aber auch noch andere 
Bauformen in ſich vereinigt, ſo daß ſie ſpäter als unkünſtleriſch 

abgelehnt wurde. Sie ſollte offenbar ein weiter entwickelter 
griechiſch-klaſſiſcher Bauſtil fein. Die proteſtantiſche und katho— 

liſche Stadtkirche (St Stephanskirche) zu Karlsruhe, beide 
von Weinbrenner ſelbſt ausgeführt, zeigen deutlich ihre 
Eigenart. | 

Als Plaſtiker machte ſich in dieſer Zeit Franz Xaver 
Hauſer in Freiburg einen Namen. Die von ihm im 
Jahre 1806 in Stein ausgeführte Darſtellung des heiligen 
Abendmahls in Freiplaſtik findet ſich noch heute in der von 
dem Meiſter ſelbſt um das Jahr 1800 erbauten Abendmahls⸗ 
kapelle des Münſters. i 

Als Maler verdient der aus Möhringen ſtammende 
Franz Joſeph Zoll t Erwähnung, von dem die Kirche 
zu Möhringen eine „Auferſtehung Chriſti“ erhielt und der 
auch den von Fedor begonnenen Zyklus von Bildern aus 
dem Leben Chriſti in der proteſtantiſchen Stadtkirche zu 
Karlsruhe fortſetzte. 

Als Kunſtverlag erwarb ſich in dieſer Zeit die 1810 von 
Meersburg nach Freiburg überſiedelte Herderſche Buch— 
handlung, deren Chef der am 22. Auguſt 1774 zu Rott⸗ 
weil geborene Bartholomäus Herder war, einen euro— 
päiſchen Ruf. Erſtmals 1816 erſchienen bei ihr „Die hei— 
ligen Schriften des Alten und Neuen Teſtamentes, in Kupfern 
nach den beſten Meiſtern“, 200 bibliſche Darſtellungen mit 
Texten in deutſcher, ſpäter auch in franzöſiſcher und italteni- 
ſcher Sprache. Das Werk erlebte eine Reihe von Auflagen. 

Bad. Biographien II 547. 
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Zweiter Abſchnitt. 

i Die katholiſche Kirche in Baden von 1818 bis 1827. Die Zeit 

des kirchlichen Interregnums. 

Erſtes Kapitel. 

Die Verhandlungen über die Gründung einer oberrheiniſchen 
Kirchenprovinz und die Errichtung eines Erzbistums Freiburg. 

Im Jahre 1818 ſchlug Baden einen neuen Weg ein, um 
endlich einmal zu einer Neuordnung der kirchlichen Verhält— 
niſſe zu gelangen. Es tat ſich mit Württemberg, Heſſen— 
Darmſtadt, Heſſen-Kaſſel, Naſſau und der Stadt Frankfurt 

zuſammen, um die Errichtung einer beſondern Kirchen— 

provinz mit Rom zu vereinbaren. 
Der diesbezügliche Staatsvertrag wurde zu Frank— 

furt a. M. am 7. Oktober 1818 fertiggeſtellt, nachdem ſchon 

ſeit März genannten Jahres ebendaſelbſt Konferenzen 
der Bevollmächtigten der beteiligten Staaten abgehalten worden 

waren. Baden vertraten bei den Verhandlungen der Staatsrat 
v. Ittner und der Geiſtliche Rat Burg, der ſich als ein 

in allen Künſten der Diplomatie gewandter, aber auch dem 

Staatskirchentum ergebener Mann bewährte. 

Die Biſchofsſitze ſollten nach den Feſtſetzungen des 

Staatsvertrags Raſtatt, Rottenburg, Mainz, Fulda und 
Limburg ſein. 

A. Röſch, Der Einfluß der deutſchen proteſtantiſchen Negie- 

rungen auf die Biſchofswahlen, Freiburg 1900, 140 ff. — O. v. Wänker, 

Das Recht in Bezug auf die Biſchofswahlen der oberrheiniſchen Kirchen- 

provinz, Freiburg 1869. — W. E. Frhr. v. Ketteler, Das Recht der 

Domkapitel und das Veto der Regierungen bei den Biſchofswahlen. 

— H. Brück, Geſchichte der katholiſchen Kirche in Deutſchland im 

19. Jahrhundert II, Mainz 1889. Die beſte Darſtellung der lang⸗ 

wierigen Verhandlungen. — Derſ., Die oberrheiniſche Kirchenprovinz, 

Mainz 1868. 

Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 8 
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Die Einzelheiten der Vereinbarung waren in zwei ge— 

trennten Schriftſtücken niedergelegt worden, einer „Dekla— 
ration“, die dem Papſte überreicht werden ſollte, und einem 
geheim zu haltenden „organiſchen Statut“. 

Man wollte nämlich den Papſt nach dem Vor— 
ſchlag des Präſidenten der Frankfurter Kon— 
ferenz, v. Wangen heim, überliften. Alle Punkte, zu 
deren Regelung man nach ſtaatskirchlichen Grundſätzen die 
Zuſtimmung Roms nicht brauchte und von denen man faſt 
durchweg auch annehmen konnte, Rom werde nicht auf fie ein- 
gehen, waren in der „Deklaration“ weggelaſſen oder nur in 
allgemeinen Ausdrücken gefaßt. Das Weggelaſſene war in 
dem „organiſchen Statut“ niedergelegt, das die Staaten nach 
Errichtung der Diözeſen als Staatsgeſetz veröffentlichen und 
worauf ſie die Biſchöfe verpflichten wollten. Offenbar ſchwebte 
den Staaten das Vorgehen Napoleons I. vor Augen. Auch 
Weſſenberg hatte in einer vom 22. Dezember 1815 datierten 
Eingabe an die Höfe der Staaten des Deutſchen Bundes — 
deutungen in dieſer Richtung gemacht. 

Im Februar 1819 begaben ſich die Unterhändler der 
fünf Staaten, von denen Württemberg und Baden mit der 
Führung der Geſchäfte beauftragt worden waren, die Frei— 
herren v. Schmitz-Grollenburg und v. Türkheim, 
mit der Deklaration nach Rom. v. Türkheim, der Vertreter 
Badens, war Proteſtant, aber ſehr gemäßigt; v. Schmitz 
Grollenburg, der württembergiſche Bevollmächtigte, war 
Katholik; er glaubte durch ſchroffes und ce Auf⸗ 
treten ſein Ziel zu erreichen. 

Päpſtlicherſeits führte die Verhandlungen Kardinalſtaats⸗ 
ſekretär Conſalvi. | 

Man ging an die Beratung der „Deklaration“. Schon 
dieſe bot ſo viele Anſtände, daß erneute Verhandlungen zwiſchen 
den Geſandten und ihren Auftraggebern notwendig waren. 
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Doch kam Rom ſofort dadurch ſehr entgegen, daß es ſich 
bereit erklärte, noch vor Beendigung der Ver— 

handlungen die Diözeſen zu umſchreiben. 

Dankbarſt nahmen die Staaten dieſes Anerbieten an, da 

ſie hofften, mit der Diözeſanumſchreibung auch Biſchöfe zu 

erhalten, die ſie ihren Wünſchen gefügig zu machen ge— 

dachten. | 
Sie beſchloſſen dementſprechend, auf die von Rom in der 

„Deklaration“ beanſtandeten Punkte gar nicht einzugehen, und 

verarbeiteten dieſe mit den Beſtimmungen des organiſchen 
Statuts in zwei neue Aktenſtücke, das Fundationsinſtru— 

ment und die Kirchenpragmatik, die beide wiederum 

geheim gehalten werden ſollten. 

Inzwiſchen erfüllte der Papſt ſein Anerbieten und erließ 
am 16. Auguſt 1821 die Erektions⸗- und Zirkum— 
ſkriptionsbulle Provida solersque, durch welche 
die alte Diözeſaneinteilung beſeitigt und die Oberrheiniſche 

Kirchenprovinz mit den fünf Bistümern Freiburg, Mainz, 

Fulda, Rottenburg und Lim burg ins Leben gerufen 

wurde. Der Metropolitanſitz kam infolge der Bemühungen 
der badiſchen Regierung nach Freiburg, nachdem Rom an— 

fänglich Mainz dafür in Vorſchlag gebracht hatte. 

Die von Baden verheißene Ausſtattung des Erzbis— 

tums, zu der es durch den Reichsdeputationshauptſchluß von 

1803 mit Rückſicht auf die ihm zugefallenen kirchlichen Güter 
rechtlich verpflichtet war, erſchien in vieler Hinſicht un- 
genügend. Rom nahm ſie ſtillſchweigend hin. Die Aus— 

ſtattung mit liegenden Gütern, die feſtgeſetzt war, erfolgte nicht. 

Auch die Zahl der Kanonikate und Dompräbenden an 
dem durch die Bulle Provida solersque zur Metropolitan 

kirche erhobenen Liebfrauenmünſter zu Freiburg war ſpärlich 

bemeſſen. Nur ein Dekanat, ſechs Kanonikate und ſechs 

Dompräbenden waren vorgeſehen. 
85 
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Als Wohnung des Erzbiſchofs beſtimmte auf Grund der 
von Baden gemachten Zuſage die Bulle Provida solersque 

das ehemalige Breisgauer Ständehaus am Münſterplatz. 
Die Grenzen der Erzdiözeſe brachte die Bulle in Über— 

einſtimmung mit den Grenzen des badiſchen Landes, doch ſo, 
daß auch die Hohenzollernſchen Lande einbezogen waren!. 

Nun galt es, für die errichteten Biſchofsſtühle 
Inhaber zu erlangen. Weſſenberg trug ſich noch 
immer mit der Hoffnung, erſter Erzbiſchof von Freiburg 
werden zu können; aber die Regierung erkannte doch mehr 
und mehr, daß ſie mit Weſſenberg in Rom nicht durchdringen 
werde. Sie entſchloß ſich daher, Weſſenberg fallen 
zu laſſen. Burg mußte ihm in ihrem Auftrage vertraulich 
mitteilen, daß die Großherzogliche Regierung erwarte, er 
werde die auf ihn vorausſichtlich fallende Wahl durch die 
Dekane, die die Regierung ſchon angeordnet hatte, im Inter: 
eſſe der raſchen Beſetzung des erzbiſchöflichen Stuhles nicht 
annehmen. Weſſenberg empfand ſeine Preisgebung durch die 
Regierung hart und bitter. Aber zu machen war nichts 
mehr. In der Anfang März 1822 erfolgten Wahl erhielt 
Weſſenberg 65, Burg 59, Wanker 26 und Vicari 20 Stimmen. 
Die drei erſten waren ſomit der Regierung vorgeſchlagen. 
Eine annähernd gleiche Zahl von Stimmen erhielt Weſſen— 
berg in Württemberg als 8 für den biſchöflichen 
Stuhl in Rottenburg. 

Weſſenberg gab nun der Regierung gegenüber eine in 
etwas allgemeinen Ausdrücken gehaltene Erklärung ab, die 

ı Der Vertrag zwiſchen der badischen und den beiden hohenzollern— 

ſchen Regierungen betr. den Anſchluß an das badiſche Landesbis⸗ 
tum wurde am 18./27. Oktober und 14. November 1821 abgeſchloſſen. 

Vgl. A. Röſch, Die Beziehungen der Staatsgewalt zur katholiſchen 

Kirche in den beiden hohenzollernſchen Fürſtentümern von 1800 bis 1850, 

Sigmaringen 1906, 7 ff. 
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dieſe als Verzichtleiſtung betrachtete. Mit dieſem Akte 

ſchied Weſſenberg aus ſeiner führenden Stellung 

im kirchlichen Leben Badens aus. Die Regierung 
aber brachte in Rom den Theologieprofeſſor Wanker in 
Vorſchlag. 
Nach Rom war jedoch gemeldet worden, Wanker habe 

ſich insgeheim der Regierung gegenüber bereit erklärt, nach 

den Grundſätzen der Kirchenpragmatik zu regieren. Tatſächlich 

war freilich jene Meldung unrichtig 1. Da ſie aber anfänglich 

verbürgt erſchien, lehnte Rom die Kandidatur Wanker ab. 
Erſt als dieſer eine formelle Erklärung abgab, ſich zu nichts 

verbindlich machen zu wollen, was der Heilige Vater zu ver— 

werfen für gut befunden habe, zog Rom ſeinen Einſpruch 
zurück. Ehe es jedoch zur Beſtätigung Wankers kam — 

der Tod Pius' VII. hatte wiederum eine Verzögerung ge— 

bracht —, ſtarb Wanker am 19. Januar 1824. 

Neue Verhandlungen regte der Kardinalſtaatsſekretär 
Leos XII., Kardinal della Somaglia, im Jahre 1824 durch 
ein an die badiſche Regierung gerichtetes vertrauliches 
Schreiben an, in welchem bemerkt war, wie ſein Vorgänger, 

ſo ſei auch Leo XII. „unter annehmbaren Bedingungen zu 
einer Verſtändigung bereit“. 

Daraufhin knüpfte der badiſche Miniſter v. Berſtett ſofort 

mit Umgehung der übrigen oberrheiniſchen Regierungen und 
des gemeinſchaftlichen Abgeſandten der oberrheiniſchen Staaten 

in Rom, des württembergiſchen Legationsſekretärs v. Koelle, 
geheime Separatverhandlungen an, bei denen er ſich des öſter— 
reichiſchen Geſchäftsträgers, Ritters v. Genotte, bediente. 

Es wurden vier Propoſitionen vereinbart, welche 
die Wahl der Biſchöfe, die der Domherren, die Ausbildung 

K. Krieg, Feſtprogramm der Univerſität Freiburg, Freiburg 

1896, 1-34. 
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des Klerus, den Verkehr mit Rom und die biſchöfliche Juris— 
diktion betrafen. 

Baden erſuchte zugleich die päpſtliche Regierung, dieſe Ver— 
einbarungen als Ultimatum an die andern Staaten 
zu ſenden, was auch am 16. Juni 1825 geſchah. 

Die Annahme des Ultimatums durch die andern Staaten 
betrieb Baden mit aller Kraft. Es folgten neue Beratungen 
in Frankfurt, und in einer Note vom 4./7. September 1826 
konnte die zuſagende Antwort Rom übermittelt werden. Be- 
anſtandet wurden von den Regierungen jedoch die Beſtimmungen 
über die Seminare und die freie biſchöfliche Jurisdiktion. 

Doch erklärten die Regierungen, gegen die Aufnahme 
dieſer Punkte in die Bulle nichts einwenden zu wollen. Sie 
müßten aber in dieſer Hinſicht ihre „Souveränitätsrechte“ 
wahren. 

Damit ſollte angedeutet ſein, daß ſie dieſelben nicht an— 
nähmen, während der päpſtliche Stuhl in einer Note an 
die Regierungen der Anſicht Ausdruck verlieh, daß er jene 

Erklärung als Zuſtimmung der Regierung auffaſſe, weil 
durch jene Beſtimmungen legitime Rechte der Fürſten in 
keiner Weiſe berührt würden. Einen Einſpruch gegen letztere 
Auffaſſung erhoben die Regierungen nicht. Baden hatte zudem 
ſchon zuvor nach Rom berichtet, die Höfe hätten die Grund— 
ſätze der Kirchenpragmatik aufgegeben. 

Außerlich war ſo eine Einigung erzielt. Leo XII. erließ 
daher am 11. April 1827 die Ergänzungsbulle Ad dominici 
gregis custodiam, in der die Vereinbarungen über die Be— 
ſetzung der biſchöflichen Stühle und der Kapitel, die freie 
Ausübung der biſchöflichen Jurisdiktion, die kirchliche Er— 
ziehung des Klerus und den ungehinderten Verkehr mit 
Rom in ſechs Propoſitionen niedergelegt waren. f 

Die erſte derſelben lautet: „So oft der erzbiſchöfliche 
oder ein biſchöflicher Stuhl erledigt iſt, wird das betreffende 
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Domkapitel innerhalb eines Monates, vom Tage der Er- 

ledigung an gerechnet, dem Landesherrn des betreffenden 

Territoriums die Namen der aus dem Diözeſanklerus ge— 

nommenen Kandidaten mitteilen, die es gemäß den Vor— 
ſchriften der heiligen Kanones für würdig und geeignet hält, 

den erzbiſchöflichen oder biſchöflichen Stuhl heilig und weiſe 

zu regieren; ſollte aber irgend einer der Kandi— 

daten dem Landesfürſten weniger genehm ſein, 
ſo wird ihn das Kapitel aus dem Verzeichnis 

ſtreichen, doch ſo, daß noch eine genügende Zahl 

von Kandidaten! übrig bleibt, aus denen ein 
neuer Biſchof gewählt werden kann. Dann aber 

wird das Kapitel die kanoniſche Wahl eines der Kandidaten, 

die übrig geblieben ſind, zum Erzbiſchof oder Biſchof nach 
den gewöhnlichen kanoniſchen Formen vornehmen und die 

Wahlurkunde in authentiſcher Form innerhalb eines Monats 

dem Papſte zuſtellen.“ 

Die zweite Propoſition beſchäftigt ſich mit dem Infor: 

mativprozeß und der päpſtlichen Konfirmation des Gewählten. 

Die dritte gibt folgende nähere Beſtimmungen über die 
Wiederholung der Wahl: „Wenn aber die Wahl nicht kanoniſch 

vollzogen wurde oder der Gewählte die erwähnten (notwen— 

1 Welches iſt die „genügende Zahl“? Hierüber fehlt in der 

Bulle eine nähere Beſtimmung. Sämtliche zu Gunſten des Staates 

eintretende Autoren verſtehen hierunter die Zweizahl. Die kirch— 

liche Auffaſſung ſpricht ſich hingegen für die Dreizahl aus. „Dem 
Geiſte des kanoniſchen Rechtes entſpricht entſchieden mehr die Drei- 

N zahl; letztere iſt durch das kanoniſche Recht ſogar gefordert in dem 

Fall, daß unter den Nichtgeſtrichenen ein Mitglied des Wahlkollegiums 

ſich befindet. Die Dreizahl iſt ſowohl in den oberrheiniſchen als in 

den preußiſchen Verhandlungen direkt ausgeſprochen worden, ebenſo 

auch in den hannoverſchen. Der numerus sufficiens kann ſomit nur 
von der Dreizahl verſtanden werden.“ Röſch, Der Einfluß der 

deutſchen proteſtantiſchen Regierung auf die Biſchofswahlen 50 f. 
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digen) Eigenſchaften nicht beſitzt, ſo wird der Papſt aus be 
ſonderer Gnade geſtatten, daß das Kapitel eine neue 
Wahl, wie oben, nach kanoniſcher Form vornehmen darf.“ 

Die vierte Propoſition verfügt: „Die Kapitel, ſowohl 
das an der Metropolitankirche wie die an den biſchöflichen 
Kathedralen, werden erſtmals in folgender Weiſe gebildet 
werden. Nachdem der Erzbiſchof oder der betreffende Biſchof 
durch den Heiligen Stuhl eingeſetzt ſind, wird ihnen vom 
Papſte aufgetragen werden, daß fie in ſeinem Namen den 
Dekan, die Kanoniker und Vikare der Kapitel ernennen und 
ihnen die kanoniſche Inſtitution erteilen. Späterhin aber 
werden, ſo oft das Dekanat oder ein Kanonikat oder Vikariat 

erledigt iſt, der Erzbiſchof oder der Biſchof, mit dem betreffen- 
den Kapitel abwechſelnd, innerhalb ſechs Wochen, vom Tage 
der Erledigung an gerechnet, dem Landesherrn vier Kandi- 
daten vorſchlagen, die im Beſitze der heiligen Weihen ſind 
und jene Eigenſchaften haben, die die heiligen Kanones in 
den Kapitularien fordern. Sollte irgend einer der 
Kandidaten dem Landesfürſten weniger genehm 
ſein, ſo wird dies derſelbe ſo bald als möglich 
dem Erzbiſchof oder Biſchof oder dem betreffen— 

den Kapitel mitteilen laſſen, damit jener Kandidat 
aus dem Verzeichniſſe geſtrichen werde; dann aber wird der 
Erzbiſchof oder Biſchof behufs Übertragung des Dekanats, 
des Kanonikats oder der Präbende oder des Vikariats oder 
das betreffende Kapitel innerhalb vier Wochen zur Nomi⸗ 
nation eines der übriggebliebenen Kandidaten ſchreiten, dem 
der Erzbiſchof oder Biſchof die kanoniſche Inſtitution er- 
teilen wird.“ b 

Die fünfte Propoſition regelt die Errichtung und Ein- 
richtung des Seminars, wie folgt: „In dem erzbiſchöf— 
lichen oder biſchöflichen Seminar wird jene Zahl von Klerikern 
unterhalten und gemäß den Beſtimmungen des Konzils von 
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Trient unterrichtet und erzogen werden dürfen, die der Größe 
und dem Bedürfniſſe der Diözeſe entſpricht und die dem— 

gemäß vom Biſchofe feſtzuſetzen iſt.“ 
Die ſechſte Propoſition ſucht die Freiheit der Kirche 

zu ſichern und beſtimmt in dieſer Hinſicht: „Frei wird es 
ſtehen, mit dem Heiligen Stuhle über kirchliche Dinge zu 
verhandeln, und es werden der Erzbiſchof in ſeiner Diözeſe 

und in der Kirchenprovinz, wie auch die Biſchöfe, jeder in 

ſeiner Diözeſe, in vollkommenem Umfange die biſchöfliche 

Jurisdiktion ausüben, die ihnen nach den in Geltung befind— 

lichen Kirchengeſetzen und der e kirchlichen Dis- 

ziplin zuſteht.“ 
Während der Berhandle die dem Erlaß der Bulle 

Ad dominici gregis custodiam vorausgingen, trat auch die 

Frage nach der Perſon des erſten Erzbiſchofs in ein 
neues Stadium. Die Regierung nahm drei neue Kandidaten 

in Ausſicht, den Münſterpfarrer Bernhard Boll in 

Freiburg, den Dekan Martin in Neuenburg und den 
Offizial v. Vicari. Weſſenberg ſchlug ſeinen Geſinnungs— 
genoſſen Martin vor, die Regierung aber wählte den ſiebzig— 

jährigen Münſterpfarrer Boll von Freiburg, den Groß— 
herzog Ludwig von ſeiner Einſamkeit in Salem her näher kannte. 

Bernhard Boll fand die Zuſtimmung Roms und erhielt 
am 21. Mai 1827 die päpſtliche BeſtätigQung. Er ernannte 

mit Zuſtimmung des Papſtes und der Regierung auch als— 

bald die Mitglieder des Domkapitels, das am 30. Juli 1827 
ins Leben trat. Es wurden in dasſelbe aufgenommen: als 
Domdekan der Geiſtliche Rat Burg, der die Erzdiözeſe zu 
regieren gedachte und deswegen Generalvikar werden wollte, 

v. Vicari, den Boll in Wirklichkeit zum Generalvikar aus— 
erſehen hatte, Propſt v. Hauſer in Waldkirch, Stadtpfarrer 
Flad in Säckingen, Profeſſor Dr Hug in Freiburg und 

Pfarrer Martin in Sinsheim. 
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Als das Kapitel zuſammentrat, fand es bereits ein an 

dasſelbe unterm 28. Mai 1827 erlaſſenes päpſtliches Breve 
vor, das mit den Worten Re sacra beginnt und auf 
Wunſch der badiſchen Regierung nochmals dem Kapitel ans 
Herz legt, darauf Bedacht zu haben, daß bei 
künftigen Erzbiſchofs wahlen keine dem Landes— 
fürſten nicht genehme Perſon gewählt werde. 
Es heißt in dem Breve wörtlich: „Da nach der Mahnung 
Ivos von Chartres die Kirche blüht und gedeiht, wenn König— 
tum und Prieſtertum in Eintracht zuſammenwirken, ſo wird 
es an euch ſein, diejenigen zu wählen, von denen ihr 
vor dem feierlichen Wahlakt wiſſet, daß ſie außer 
durch die übrigen vom Kirchenrechte geforderten Eigenſchaften 
durch den Ruf der Klugheit empfohlen werden und daß 
ſie dem Landesfürſten nicht minder genehm find, 
Das ſollt ihr auch vor Augen haben, wenn ihr nach den 

Kirchliche und ſtaatliche Auffaſſung des Breves weichen ſehr 
voneinander ab. Nach erſterer enthält das an das Domkapitel ge— 

richtete Breve nur eine erneute Einſchärfung der Pflicht, die ſchon die 

Bulle ſtillſchweigend feſtſetzt, gewiſſenhaft Sorge zu tragen, daß nur 

ein der Regierung genehmer Mann den erzbiſchöflichen Stuhl be- 

ſteige. Es habe demgemäß das Domkapitel ſchon bei Aufſtellung 

der Liſte darauf zu achten, daß nur Namen darauf kämen, von denen 

man mit gutem Grunde annehmen könne, ſie ſeien der Regierung 

nicht mißfällig. — Die zu Gunſten des Staates redenden Rechts⸗ 

gelehrten (Hermann, v. Sybel, Friedberg) folgern hingegen aus dem 

Breve für den Staat das Recht, die Liſte beliebig oft zur Erneuerung 

oder Ergänzung an das Domkapitel zurückzuſenden oder gar bei der 
Aufſtellung der Liſte mitzuwirken. — Daß nur der Regierung genehme 

Männer auf die Liſte geſetzt werden ſollen, wurde auch neueſtens durch 

ein Schreiben des Kardinalſtaatsſekretärs vom 20. Juli 1900 ein⸗ 

geſchärft. Anderſeits nimmt der Heilige Stuhl aber auch an, daß 

ſich die Regierung bei ihrer Erwägung, ob eine Perſon genehm ſei, 

nicht von Feindſchaft gegen die Kirche oder Abneigung gegen kirch— 

liche Geſinnung leiten laſſen werde. 
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in Unſern Schreiben ſanktionierten Beſtimmungen das Recht 

ausübet, euch Kollegen zu wählen.“ 
| Somit ſchien äußerlich alles in Ordnung zu ſein. Die 

Staaten aber hielten von Auguſt bis Oktober 1827 zu Frank— 

furt a. M. neue Konferenzen ab und ſchrieben die Artikel 

der Kirchenpragmatik in eine „Verordnung, das landes— 
herrliche Schutz- und Aufſichtsrecht über die 

katholiſche Kirche betreffend“, zuſammen. Die Ber- 

ordnung ſollte zunächſt geheim gehalten und den neuen Bi— 

ſchöfen erſt verkündet werden, wenn alle Biſchofsſtühle be— 
ſetzt wären. 

Neben den Grundſätzen des Staatskirchentums enthielt 

dieſe Verordnung auch noch andere Widerſprüche gegen das 

geltende kirchliche Recht, insbeſondere den, daß ſich der 

Erzbiſchof wie die übrigen Biſchöfe der Ober— 
rheiniſchen Kirchenprovinz bei der Regierung 
ihrer Diözeſen der Domkapitel bedienen müßten. 

Die beiden Bullen Provida solersque und Ad dominici 
gregis custodiam veröffentlichte jetzt endlich nach Ab— 

ſchluß aller Verhandlungen Baden am 16. Oktober 

1827, jedoch mit vielen Vorbehalten. Es heißt in 
der Regierungskundgebung, wie folgt: „Da die päpſtliche 
Bulle vom 16. Auguſt 1821, welche mit den Worten Pro- 

vida solersque, und diejenige vom 11. April 1827, welche 

mit den Worten Ad dominici gregis custodiam beginnt, 
inſoweit ſolche die Bildung der Oberrheiniſchen Kirchen— 

provinz, die Begrenzung, Ausſtattung und Einrichtung der 
dazu gehörigen fünf Bistümer mit ihren Domkapiteln, ſowie 

die Beſetzung der erzbiſchöflichen und biſchöflichen Stühle 

und der domſtiftiſchen Präbenden zum Gegenſtand haben, 

von Uns angenommen worden und Unſere landesherrliche 
Staatsgenehmigung erhalten, ohne daß jedoch aus denſelben 

auf irgend eine Weiſe etwas abgeleitet oder begründet werden 
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kann, was Unſern Hoheitsrechten ſchaden oder ihnen Eintrag 
tun könnte oder den Landesgeſetzen und Regierungsverord— 
nungen, den erzbiſchöflichen und biſchöflichen Rechten oder 
den Rechten der evangeliſchen Konfeſſion und Kirche entgegen 
wäre, ſo wird ſolches hiermit unter dem Vorbehalte, daß 
wegen der Vollziehung weitere Anordnungen werden ge— 
troffen werden, zur Nachachtung bekannt gemacht.“ Die Be- 
ſtimmungen bezüglich der Seminare und der Jurisdiktions— 
gewalt der Biſchöfe waren überhaupt nicht erwähnt !. 

Die Veröffentlichung der oben genannten geheim ge— 
haltenen „Verordnung“ erfolgte in allen Staaten am 
30. Januar 1830, nachdem am 12. Januar 1830 der letzte 
der fünf Biſchofsſtühle, der von Mainz, mit Burg be— 
ſetzt war. 

Zweites Kapitel. 

Inneres kirchliches Leben in der Zeit des kirchlichen 
Interregnums. 

Es waren trübe Jahre, die die katholiſche Kirche in 
Baden in der Zeit durchmachte, da das ganze Land ohne 
Biſchof war. Am nächſten kam von auswärtigen Biſchöfen 
in dieſen Jahren dem Lande der im Jahre 1816 zum Biſchof 
von Evara i. p. i. erhobene württembergiſche Provikar und 
Staatsrat Johann Baptiſt v. Keller, der in der Folge 
zweiter württembergiſcher Generalvikar und erſter Biſchof von 
Rottenburg wurde. Er ſpendete gewöhnlich im Seminar zu 
Meersburg die heiligen Weihen und wurde auch von Bapft 
Pius VII. zum Exekutor der Bulle Provida solersque be- 

1 Der päpftliche Stuhl und das erzbiſchöfliche Ordinariat erachten 

die ganze Bulle als zu Recht beſtehend, und zwar nach ihrem vollen 

Inhalte, die nachträgliche Nichtberückſichtigung der Beſtimmungen über 

die Seminare und die Regierungsgewalt der Biſchöfe und die gemachten 

Vorbehalte hingegen als rechtlich wirkungslos. Die ſtaatliche Auf⸗ 

faſſung weicht hiervon weſentlich ab. 



Spaltungen im Klerus. 125 

ſtellt mit der Vollmacht, Subdelegierte zu wählen. Letztere 
Mühe blieb ihm allerdings erſpart, da die Regierungen ihm 

dieſelben in einer eigenen Inſtruktion bezeichneten. 

Im Klerus dauerte die Spaltung fort, aber auch die 
unſelige Verirrung gar vieler. Drei Richtungen, fo be— 

richtet uns aus dem Jahre 1819 der Freund Weſſenbergs, 

Dr Fridolin Huber“, Pfarrer zu Deißlingen bei Rott— 

weil, gab es damals im Klerus. „Einige verwerfen mit 

ſtolzer Vermeſſenheit alles, was ſie nicht begreifen können, 

uneingedenk, daß die menſchliche Vernunft ihre Grenzen habe, 

und daß über dieſelben hinaus noch ein unermeßliches Reich 

der Wahrheiten ſein müſſe. Ihnen ekelt vor der Wiſſenſchaft 

des Heiles, die ſie verkünden, vor den heiligen Geheimniſſen, 

die ſie verwalten ſollen. Sie ſchämen ſich ihres Standes, 

den ſie nicht aus Neigung, ſondern nur um des lieben 
Brotes willen antraten. Dieſer Gattung gereicht 

Herr v. Weſſenberg nicht zum Zeichen des Wider 
ſpruchs. Sie weiß ſchon, daß ein Generalvikar, oder wie 

man den biſchöflichen Geſchäftsmann immer heißen mag, ſein 
muß, und dann iſt ihr doch ein Mann von hellen Religions- 

grundſätzen lieber als ſein Gegenteil.“ Die ſo Charakteriſierten 

waren die beim religiöſen Radikalismus angelangten Geiſt— 

lichen. Die zweite Richtung war das Gros der Weſſen— 

bergianer, das beim Glauben bleiben, aber „die Religion 

von den eingeſchlichenen Mißbräuchen reinigen und von dem 
zu vielen blendenden Außenwerk, womit ſie nach und nach 

überladen wurde, auf ihre urſprüngliche Simplizität zurüd- 

führen“ wollten. Es war die Mehrheit des Klerus. Der 
dritten Gruppe gehörten die Antiweſſenbergianer an. 

Fr. Huber, Vollſtändige Beleuchtung der Denkſchrift über das 

Verfahren des römiſchen Hofes bei der Ernennung des Generalvikars 

Frhrn. v. Weſſenberg zum Nachfolger im Bistum Konſtanz, Rottweil 

1819, 2 ff. 



126 Erſtes Buch. Zweiter Abſchnitt. 

Ihre Zahl und ihr Anſehen wuchs, je mehr der Stern Weſſen⸗ 
bergs zu erbleichen anfing. 

Die theologiſche Fakultät zu Freiburg bekundete 
ſchon durch die Ernennung Weſſenbergs zum Doktor der Theo— 
logie im Jahre 1818, daß fie mehr auf der Seite Weſſen— 
bergs als auf der ſeiner Gegner ſtand. Der führende Mann 

in ihr war in dieſer Zeit Leonhard Hug, dem es leider 
bei einer eminenten Begabung und einer ſeltenen wifjenjchaft- 
lichen Leiſtungskraft allzuſehr an lebendigem Glauben gebrach. 
Unglück hatte die Fakultät mit dem Profeſſor der Dogmatik, 
Schnappingert. Als theologiſcher Schriftſteller mit Ach— 
tung genannt, war derſelbe ſo wenig zum Lehrer geeignet, 
daß vierzig Studierende im Jahre 1819 eine Eingabe an die 
Fakultät richteten, einen zweiten Profeſſor der Dogmatik an- 
zuſtellen. Daraufhin legte im Jahre 1821 Schnappinger 
ſein Lehramt nieder und übernahm die Pfarrei Bräunlingen, 
auf die er aber nie aufzog. Er ſtarb am 6. Dezember 1832 
zu Freiburg. An ſeine Stelle wurde im Mai 1822 der 
bisherige Präfekt des Freiburger Gymnasiums, Benedikt 
Georg Kefer berufen, dem im Jahre 1823 Ludwig 
Buchegger nachfolgte. Die Profeſſur für Moral erhielt 
nach dem Tode Wankers der Pfarrer von Wittnau, Nick, 
und nach deſſen Tode im Jahre 1826 Johann Heinrich 
Schreiber, bisher Direktor des Gymnaſiums zu Freiburg, 
ein ſcharfer Gegner der Verpflichtung des Klerus zum Zölibat. 
Joſeph Anton Schinzinger, der langjährige Profeſſor 

der Kirchengeſchichte, trat im Jahre 1823 in den Ruheſtand 
und erhielt den bisherigen Dogmatikprofeſſor Kefer zum 
Nachfolger. Da aber dieſer ſchon im folgenden Jahre ſchwer 
erkrankte, beſtieg Schinzinger nochmals die Lehrkanzel, bis der 
im Jahre 1825 als Privatdozent in die theologiſche Fakultät 

Bad. Biographien III 143. 
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aufgenommene Karl Alexander Freiherr v. Reichlin— 
Meldegg an ſeine Stelle trat. Schinzinger ſtarb am 
29. September 1827. Profeſſor Reichlin ſtand an unkirch— 

licher Geſinnung Schreiber gleich und hatte noch einen Bundes— 

genoſſen an dem Lehrer des Kirchenrechts, dem im Jahre 
1820 berufenen Profeſſor Heinrich Amann, welcher der 
Nachfolger des von 1818 bis 1820 amtierenden aufgeklärten 

Johann Kaſpar Adam Ruef war. Durch die Neu— 
berufungen wurde die Univerſität zu einer Quelle des Ver— 

derbens für den Klerus. Ein Teil der neu berufenen 

Profeſſoren übertrumpfte Weſſenberg noch be— 

deutend und richtete ſchlimmes Unheil im Klerus an. 

Die Mehrzahl der übrigen katholiſchen Profeſſoren an 
der Univerſität, wie die Juriſten Karl v. Rotteck und 

Johann Georg Duttlinger und der 1821 berufene 

Philolog Karl Zell, ſowie überhaupt die meiſten andern 
im öffentlichen Leben bekannt gewordenen Katholiken waren 
in kirchlicher Hinſicht ebenfalls ausgeſprochene Liberale. Auch 

die große Maſſe des Volkes befand ſich jetzt vollſtändig im 

liberalen Fahrwaſſer. 

Die Gegenſätzlichkeit zum Proteſtantismus ver— 

flachte ſich infolge der aufkläreriſchen Ideen und namentlich 

infolge der ſtaatlich ſanktionierten Miſchehenpraxis immer 
mehr. Dennoch erregte der Übertritt des Pfarrers Aloys 

Henhöfer! zu Mühlhauſen bei Pforzheim im Jahre 1823 
bedeutendes Aufſehen, weil ſich der Abfall nicht auf ſeine 

Perſon beſchränkte, ſondern Henhöfer auch ſeinen Grund— 

herrn, J. v. Gemmingen-Steinegg, deſſen Familie mit Aus- 

nahme des Sohnes Eduard und dazu 154 Einwohner von 

Mühlhauſen, Steinegg und Lehningen zum Übertritt bewog. 

(Mone) Die kathol. Zuſtände in Baden I 44 ff. — Bad. Bio⸗ 
graphien I 356. 
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Es wurde eine proteſtantiſche Pfarrei errichtet, Henhöfer fand 
Aufnahme in die Zahl der proteſtantiſchen Pfarramtskandi⸗ 
daten, wurde aber vom Miniſterium des Friedens wegen 
nicht in Mühlhauſen als proteſtantiſcher Pfarrer belaſſen, 
ſondern als ſolcher in Graben angeſtellt. Selbſt Weſſenberg 
kam der Fall Henhöfer ſehr ungelegen, weil er von ihm große 
Nachteile für die Ausbreitung ſeiner Aufklärung fürchtete. 

Zu gleicher Zeit drang das proteſtantiſche Sekten— 
weſen in die katholiſchen Gegenden vor. Seitdem die Leute 
ohne die nötige Führung die Bibel laſen und damit den 
ſeichten Rationalismus und das anſtößige Leben ſo vieler 
radikal geſinnter Geiſtlicher verglichen, gaben ſie ſektiereriſchen 
Einladungen nur zu leicht Gehör. Kleinere Zirkel wandten 
ſich da und dort den Pietiſten oder Quäkern zu, deren 
Sendboten aus Württemberg oder der Schweiz herüber kamen. 
So fand z. B. in Emmingen ab Egg im Jahre 1827 
von Tuttlingen her der Pietismus Eingang und erhielt dort in 
dem Wagner Johann Gnirs, ſpäter kurzweg der „Pietiſten— 
wagner“ genannt, einen eifrigen Apoſtel. Gnirs bekam An— 
hänger, die, 17 an der Zahl, mit ihrem Haupte am 25. Juli 
1861 offen von der Kirche abfielen. 

Drittes Kapitel. 

Verhandlungen über kirchliche Angelegenheiten im badiſchen 
Landtag !. 

Als Vertreter der katholiſchen Kirche ſaß von 1819 bis 
1827 in der Erſten Kammer, die mit der Zweiten im 
Jahre 1818 ins Leben getreten war, der Leiter des Kon— 
ſtanzer Generalvikariats, v. Weſſenberg. 

(Mone, Die kathol. Zuſtände in Baden I 39 ff. — Über 
Weſſenberg ſ. beſ. Beck, Weſſenberg 333 ff. — L. Müller, Badiſche 

Landtagsgeſchichte J, Berlin 1900. 
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Seine Perſon trat paſſiv und aktiv bei den Verhand— 

lungen bald in den Vordergrund. 
So ſtellten auf dem erſten Landtage von 1819 bis 1820 

Johann Georg Duttlinger, der aus Lembach bei 
Stühlingen ſtammende vielgefeierte Führer der Schwarzwälder 

Liberalen, in der Zweiten, und Karl v. Rotteck, der Führer 
der Breisgauer Liberalen, in der Erſten Kammer den Antrag, 
gegenüber der von Rom beſchloſſenen Verwerfung Weſſenbergs 

die Freiheit und Selbſtändigkeit der katholiſchen Landeskirche zu 
ſchützen, dem Großherzog für ſeine diesfallſigen Bemühungen 
zu danken und ihn zu bitten, die Rechte der Souveränität 

auch fernerhin zu wahren. Derſelbe Rotteck brachte im Jahre 

1820 einen Antrag auf Abhaltung von Synoden ein. 

Weſſenberg ſtand dieſen Männern nicht nur in reli— 

giöſer, ſondern auch in politiſcher Beziehung ſehr nahe. 

war wie auf kirchlichem, ſo auch auf wirtſchaftlichem und 

ſtaatlichem Gebiete durchaus von fortſchrittlichem liberalen 

Geiſte erfüllt. Ja er eilte ſeiner Zeit ſogar ein bedeutendes 

Stück voraus. In der feurigſten Weiſe erhob er namentlich 

auf dem Landtag des Jahres 1822 ſeine Stimme für die 

Hebung der Volksſchule, eine beſſere Vorbildung der 
Lehrer und eine entſprechendere Bezahlung derſelben. 

Auf demſelben Landtage forderte er beſondere Bildung 

und Erziehung der Taubſtummen und Blinden und die 
Errichtung von Staatsanſtalten für dieſelben. Seine An- 

regung hatte den Erfolg, daß bald danach in Pforzheim 

eine Taubſtummenanſtalt und im Jahre 1825 die erſte 

Blindenanſtalt zu Mariahof bei Neudingen eröffnet 
werden konnte. Letztere Anſtalt, die zunächſt privaten Cha— 

rakter trug, wurde im Jahre 1827 zur Großherzoglichen 
Landesanſtalt erhoben und nach Bruchſal verlegt, von wo 
ſie im Jahre 1837 nach Freiburg kam. Aber Weſſenberg 

begnügte ſich keineswegs damit, den Anſtoß zur l 
5 Lauer, Geſch d. kathol. Kirche in Baden. 
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beider Inſtitute gegeben zu haben; er ſtand ihnen auch zeit— 
lebens hilfreich zur Seite. Er verzichtete zu ihren Gunſten 
ſogar auf die landſtändiſchen Diätenbezüge, welchem Beiſpiele 
die Mitglieder der Erſten Kammer folgten. Außerdem hat 
er wiederholt aus eigenen Mitteln ſehr bedeutende Summen 
für die Anſtalten geſpendet und im Blindeninſtitut mehrere 
Freiplätze für ganz arme Blinde geſtiftet. 

In gleicher Weiſe ſuchte er auf mehreren Landtagen die 
Gründung von Rettungsanſtalten für verwahrloſte 

Kinder zu erreichen, in welcher Hinſicht ihm ſein Schweizer 
Freund Peſtalozzi vorangegangen war. Doch führten ſeine 
Beſtrebungen in dieſer Zeit zu keinem Ziele, da es an finan- 
ziellen Mitteln gebrach. 
Beſondere Aufmerkſamkeit ſchenkte Weſſenberg auch dem 

Gewerbe. Bereits im Jahre 1822 forderte er im Land— 
tage Handels- und Gewerbefreiheit und die Förderung der 
gewerblichen Bildung durch beſondere Schulen, insbeſondere 
durch ein Polytechnikum. | 

Entſchieden nahm ſich Weſſenberg ſchon auf dem erſten 
Landtage im Jahre 1819 des Klerus an. Er forderte 
eine beſſere Behandlung desſelben ſeitens der Beamten, die 
Einſetzung von „Kapitelsvikaren“ zur Aushilfe in der Seel— 
ſorge, die Beſſerſtellung der Pfarrverweſer. 

Ign demſelben Jahre 1819 verlangte er eine beſſere Rege— 
lung der Verwaltung des Kirchenvermögens, welcher Forde— 
rung ein Vorhalt darüber folgte, daß die katholiſche Kirchen— 
ſektion für ſich aus katholiſchem Stiftungsvermögen ohne 
rechtlichen Grund Gelder entnommen habe. 

Weſſenberg zeigte durch dieſes ſein Auftreten, daß er 
trotz ſeiner ſtaatskirchlichen Richtung in mancher Hinſicht doch 
Ehre und Achtung der Kirche vom Staate zu fordern verſtand. 

Die Selbſtändigkeit ſeines politiſchen Denkens wahrte 
ſich Weſſenberg ſelbſt gegenüber ſeinen liberalen Freunden. 
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Kannten dieſe keine höhere Aufgabe, als die rechtliche Frei— 
heit des Volkes zu ſchützen und zu erweitern, ſo lag Weſſen— 

berg daneben auch ſehr viel an der Hebung ſeiner Sittlich— 
keit. Um dieſe zu erreichen, ſchlug er ſchon auf dem erſten 

Landtage (1819) die Einführung von Sittengerichten in 
den Gemeinden vor; ebenſo forderte er für die Theologie— 

ſtudierenden die Errichtung eines Konvikts. Seine 

Bemühungen waren vergeblich, da Rotteck und ſeine An— 

hänger das eine wie das andere als eine Beſchränkung der 

„perſönlichen Freiheit“ betrachteten. 

Viertes Kapitel. 

Der erſte Frühling der kirchlichen Kunſt. 

Beeſſer als um das religiös-fittliche Leben der Gläubigen 

ſtand es in dieſer Zeit um die kirchliche Kunſt. Für ſie be— 
gann in dieſer Epoche gerade ihre erſte Blütezeit. 

. Weniger war allerdings das Wiedererwachen eines beſſeren 

Geiſtes auf dem Gebiete der Baukunſt zu erkennen. Auf 

ihm blieb noch immer Weinbrenner und ſeine Schule 

maßgebend. Weinbrenner ſelbſt ſtarb in dieſer Zeit, am 

I. März 1826. Geiſtig verwandt mit der Weinbrennerſchen 

Richtung war der Stukkator Jodok Friedrich Wilhelm, 
der ſeit Beginn der zwanziger Jahre eine ungewöhnlich große 

Zahl von Arbeiten für die Innenausſtattung badiſcher und 
elſäſſiſcher Kirchen lieferte, alles Werke des klaſſiziſtiſchen Ge- 

ſchmacks. Wilhelm ſtammte aus dem Vorarlbergiſchen, lebte 

aber ſeit 1826 in Stetten bei Lörrach, wo er auch 1843 
ſtarb. Die dortige, 1826 erbaute Kirche darf als Beiſpiel 
feiner Kunſtrichtung gelten !. 

© J. Wilhelm, Der Stukkator Jodok Friedrich Wilhelm, im 
Freib. Diöz.⸗Archiv, N. F. VIII (XXXV) 239 ff. . 2 
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Während dieſe Meifter die Überlieferungen des klaſſi⸗ 
ziſtiſchen Stils weiterpflanzten, kündete ſich bereits eine neue 
Zeit an, die vor allem in Freiburg i. Br. bahnbrechende 
Kräfte fand. | 

Im Jahre 1819 wurden hier die Barodaltäre an den 
Säulen des Langhauſes des Münſters und die äußeren An— 
bauten entfernt. Einen entſprechenderen plaſtiſchen Schmuck 

des Innern des Münſters zu ſchaffen, wurde der Freiburger 
Meiſter Joſeph Glänz beauftragt. Er fertigte im Jahre 
1821 den Aufſatz des St Annaaltars ſamt mehreren Statuen 

und ergänzte 1825 den Dreikönigsaltar. Die Glänzſche Gotik 
iſt indes nicht immer ſtilrein. 

In derſelben Zeit erweckten zu Freiburg die aus Breitnau 
gebürtigen Brüder Andreas und Lorenz Helmle auf 
Grund eigener Forſchungen die ſeit dem 17. Jahrhundert 

erſtorbene Glasmalerei wieder zu neuem Leben. Im 
Jahre 1823 lieferten ſie die Glasgemälde der vier Evange— 
liſten im ſüdlichen Seitenſchiffe des Münſters zu Freiburg, 
1823 die Glasgemälde der Heiliggrabkapelle, 1826 die der 
Abendmahlskapelle t. 

Auf dem Gebiete der Goldſchmiedekunſt war der Gürtler 
Joſeph Wißler von Freiburg geachtet. 

Als Malerin religiöſer Bilder voll Glut und Reinheit 
begann ſich ſeit dem Beginne der zwanziger Jahre Maria 
Ellenriedere, eine gebürtige Konſtanzerin, einen Namen 
zu machen. Aus der Schule Overbecks hervorgegangen, gab 
ſie der Mitwelt im Jahre 1824 in einer Madonna mit dem 
göttlichen Kinde die erſte reife Frucht ihrer hohen künſtle— 
riſchen Begabung. Eine „Himmelfahrt Chriſti“ für die Kirche 
zu Ortenberg und eine „Steinigung des hl. Stephanus“ für 

Kempf⸗Schuſter, Das Freiburger Münſter, Freiburg 1906, 96 ff. 

2 Bad. Biographien I 226 f. 
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den Hochaltar der katholiſchen Kirche zu Karlsruhe folgten 
bald, letztere im Jahre 1827. 

Reliefs zu demſelben Altare lieferte der aus Karlsruhe 

ſtammende proteſtantiſche, aber zum Katholizismus hinneigende, 
ſeit 1818 meiſt zu Rom lebende Bildhauer Chriſtian Lotſch 
(F 1874)1. 

Fünftes Kapitel. 

Das Ende der Diözeſe Konſtanz. Das Aufhören der General- 
vikariate. Die Amtsniederlegung Weſſenbergs. 

Mit der Verkündigung der Bullen Provida solersque 

und Ad dominici gregis custodiam durch die Großherzog— 

liche Regierung am 16. Oktober 1827 war das Ende für 

die Tätigkeit der Generalvikariate Konſtanz und Bruchſal ge— 

kommen. 
Die beiden Generalvikare Rothenſee und Weſſen— 

berg traten in den Ruheſtand. Rothenſee, der noch im 

letzten Jahre ſeiner Amtsführung gegen Henhöfer die Schrift: 

„Henhöfers urchriſtliche Lehre vom Abendmahle des Herrn, 
durch katholiſche und nichtkatholiſche Zeugniſſe alter und neuer 

Zeit beleuchtet“, veröffentlicht hatte, ſtarb am 26. März 

1835, nachdem er in der letzten Zeit ſeines Lebens häufig 

von körperlichen Leiden heimgeſucht worden war. Weſſen— 

berg, der, 53 Jahre alt, mit der von der badiſchen Re— 
gierung keineswegs reichlich zugemeſſenen Penſion von 1400 

Gulden den nicht geſuchten Ruheſtand antrat, lebte dagegen 

noch bis zum 9. Auguſt 1860, ſtändig an den kirchenpolitiſchen 

Ereigniſſen Anteil nehmend, aber unfähig, in entſcheidender 

Weiſe einzugreifen. 

Das Prieſterſeminar zu Meersburg ging 
mit dem Aufhören des Generalvikariats Konſtanz ebenfalls 

Bad. Biographien II 30. 
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ein, nachdem das zu Bruchſal bereits 1805 ſeine Tätigkeit 
eingeſtellt hatte. 

Weſſenberg nahm in einem ergreifenden, aber auch 
von ſeinen unrichtigen Ideen durchſetzten Hirtenbriefe, 
den er am 21. Oktober 1827, dem Tage der Konſekration des 
ersten Erzbiſchofs, erließ, Abſchied von ſeinem Klerus. 

Dieſer ſelbſt bereitete ihm zum Abſchluſſe ſeiner 26jäh⸗ 
rigen Amtstätigkeit nochmals eine großartige Kund⸗ 
gebung der Liebe, Anhänglichkeit und Dankbarkeit. Alle 
Dekanate überſandten ihm Adreſſen, die in den wärmſten 

Worten ſeine Verdienſte prieſen. Auch aus den ſchon früher 
abgetrennten Bistumsteilen in der Schweiz, Württemberg 
und Vorarlberg gelangten Zuſchriften an Weſſenberg. 

Dieſe Kundgebungen feierten ſeine reformatoriſche Tätig— 
keit, ſeine deutſche Geſinnung, die Milde und Dienſtgefällig— 
keit, mit der er dem Klerus ſtets entgegengekommen ſei, ſeine 
Teilnahme an den wiſſenſchaftlichen Arbeiten der Geiſtlichen, 
ſeine Umſicht und Fürſorge für alle. 

Wie ein letzter Abendſonnenſchein laſſen alle dieſe Lobes⸗ 
und Dankesäußerungen die Geſtalt Weſſenbergs, an der ſo 
manches Gute und Große war, aus der Geſchichte ſeiner Zeit 
heraustreten. Wir ſehen ihn nochmals vor uns, wie er ſeine 
immenſe Arbeitskraft in raſtloſer Tätigkeit verwendete, wie 
er die Konſtanzer Diözeſanverwaltung bis in das Detail hinein 
dirigierte: wir ſehen vor uns den ſittenreinen, milden, frei- 
gebigen Mann. 

Aber täuſchen laſſen dürfen wir uns durch dieſe Ovation 

nicht, denn ſie läßt Weſſenberg nicht nach allen Seiten 
erkennen, ſie täuſcht ſogar über vieles weg, was Trübes 
und Dunkles aus Weſſenbergs Wirken entſtand. 

Sammlung biſchöflicher Erlaſſe, Konſtanz 1809 ff, 279 ff. 
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Konſekration des Erzbiſchofs Boll. 135 

Dritter Abſchnitt. 

Die Zeit des Erzbiſchofs Bernhard Boll !. 

Erſtes Kapitel. 

Die Konſekration des Erzbiſchofs. Weiterer Ausbau der kirch⸗ 

lichen Organiſation. 

Im Laufe des Sommers des Jahres 1827 waren die 
Vorarbeiten für die Einrichtung der neuen Erzdiözeſe ſo ge— 

fördert worden, daß die Konſekration des erſten Erzbiſchofs 
Bernhard Boll auf den 21. Oktober 1827 feſtgeſetzt werden 

konnte. 
Am Vorabend des Feſttages, am 20. Oktober 1827, ver- 

ſammelte der Großherzogliche Kommiſſär, der Direktor der 
katholiſchen Kirchenſektion zu Karlsruhe, Miniſterialdirektor 
Engeſſer, die Mitglieder des Domkapitels um den Erz 

biſchof und eröffnete hier zur Überraſchung aller die bisher 

geheim gehaltenen Beſtimmungen des Bistums-Fundations— 

inſtrumentes und der am 30. Januar 1830 publizierten 

landesherrlichen Verordnung, zugleich Anerkennung derſelben 

fordernd. Erzbiſchof und Domkapitulare erklärten aber, „daß 

ſie ſich zu nichts, was gegen ihr Gewiſſen und gegen die 
Rechte der katholiſchen Kirche ſei, verbindlich machten“. 

Der Konſekrationstag ſelbſt, der mit einer ſo unglück— 
verheißenden Szene eingeleitet worden war, verlief in un— 

getrübter feſtlicher Stimmung. Die Konſekration fand in 

der Univerſitätskirche zu Freiburg ſtatt. An ſie ſchloß ſich 

die Inthroniſation des Neugeweihten im Münſter an. Kon⸗ 
ſekrator war der Erzbiſchof von Köln, Graf Spiegel, dem 

(Mone) Die kathol. Zuſtände in Baden 142. — Maas, Geſch. 
deer kathol. Kirche in Baden 36 ff. — Brück, Geſch. der oberrhein. 

Kirchenprovinz 123 f. — Ph Geſch. der kathol. Kirche in Deutſch— 

land II 201 ff. 
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der Biſchof von Evara, Johann Baptiſt v. Keller, und 

Domdekan Burg aſſiſtierten 1. 
Der erhebenden Feier wohnten der Großherzog Ludwig, 1 

ſeine Stiefbrüder, die Markgrafen Leopold, Wilhelm und 
Max, Fürſt Karl Egon II. zu Fürſtenberg, die angeſehenſten 

Vertreter der Behörden und eine große Menge Volkes an. 
Es war ein denkwürdiger Tag. Er bildete den Ab— 

ſchluß eines jahrelangen Zuſtandes troſtloſer 
Unſicherheit und Verwirrung und eröffnete endlich 
wenigſtens die Ausſicht auf eine beſſere, geordnetere Zeit. 
Bis ſie wirklich kam, dauerte es aber noch zwanzig Jahre. 
Vorderhand ſchienen die Verhältniſſe eher ſchlimmer als beſſer 
zu werden. 

Die erſte Aufgabe des greiſen Erzbiſchofs war der weitere 
Ausbau der kirchlichen Organiſation. 

Sehr ſchwierig hatten ſich die ſchon länger dauernden Ver— 
handlungen über die Perſon des zu ernennenden General— 
vikars geſtaltet. Burg war dem Erzbiſchof jo unſym— 
pathiſch, daß dieſer alles daran ſetzte, um deſſen Bemühungen, 

Generalvikar zu werden, zu vereiteln. Der Erzbiſchof hatte 
den Offizial Hermann v. Vicari für das Generalvikariat 
im Auge, dem er auch tatſächlich wenige Tage nach ſeiner 

Konſekration, am 25. Oktober 1827, dieſes wichtige Amt 
übertragen konnte. 

! Erzbiſchof Bernhard Boll war geboren zu Stuttgart am 

7. Juni 1756. Er trat 1772 in Rottenburg in die Geſellſchaft Jeſu 

ein und fand nach der Aufhebung des Ordens Aufnahme in der 

Ciſtercienſerabtei Salem. Hier erhielt er den Kloſternamen Bernhard, 

während ſeine Taufnamen Johann Heinrich waren. Am 23. September 

1780 erhielt er zu Salem die Prieſterweihe. Im Jahre 1798 trat 

er in das Ciſtercienſerſtift Tennenbach über, um hier Philoſophie zu 

lehren. 1802 ging er nach Salem zurück. 1805 wurde er als Pro⸗ 

feſſor der Philoſophie an die Univerſität Freiburg berufen. Seit 1809 

war er Münſterpfarrer. 

S ÄR, 
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Burg fand eine gewiſſe Entſchädigung dadurch, daß er 

am 28. Januar 1828 zum Biſchof von Rhodiopolis prä— 

koniſiert und zum erſten Weihbiſchof von Freiburg 

beſtellt wurdet. Vertrauen vermochte der Erzbiſchof zu 

Burg aber auch nicht in dieſer amtlichen Stellung zu faſſen. 

Das Verhältnis zwiſchen beiden Männern blieb ein getrübtes. 
Am 18. November 1827 konnte der Erzbiſchof das neue 

Prieſterſeminar zu Freiburg eröffnen, für das ein 

ſtattliches Gebäude am Fuße des Schloßberges an der Stelle 

des alten Kapuzinerkloſters errichtet worden war?. An dem— 
ſelben Tage trat der erſte Regens Joſeph Dürr ſein 

Amt an, der mit einem Subregens und drei Repetenten die 

praktiſch⸗aszetiſche Vorbereitung der künftigen Prieſter während 

des letzten Studienjahres leiten ſollte. Die erſten Alumnen 

wurden am 26. Januar 1828 in das Prieſterſeminar auf— 

genommen. 
In Ermanglung eines beſondern Gebäudes mußte das 

Seminargebäude auch als Erzbiſchöfliche Kanzlei dienen. 

Die erſte Ordinariatsſitzung 285 der Erzbiſchof 

am 21. November 1827 ab. 

1 MWeihbifchof Joſeph Vitus Burg war am 27. Auguſt 1768 
zu Offenburg geboren. Im Jahre 1787 trat er in das Franziskaner— 

kloſter in Speier ein und erhielt hier den Kloſternamen Vitus. Seine 

Taufnamen waren Joſeph Anton. Am 26. September 1791 wurde Burg 

zum Prieſter geweiht und hierauf als Lehrer am Gymnaſium in Über- 

lingen verwendet. Nach Aufhebung ſeines Kloſters wurde er Kurat 

in Pfaffenhofen und 1801 Hofkaplan auf der Kommende Mainau. 

1802 erhielt er die Pfarrei Herthen, 1809 die von Kappel a. Rh. 

Burg ſtarb 1833 als Biſchof von Mainz. 
' Die Grundſteinlegung war am 5. Juli 1823 erfolgt. Die 

Kapuziner waren ſchon im Juni 1821 nach Staufen verſetzt worden. 

Urſprünglich ſollte das Auguſtinerkloſter biſchöfliches Seminar werden, 

wie das Konſtanzer Ordinariat ſchon 1808 vorgeſchlagen hatte. Aber 

nach 1821 änderte die Regierung ihren Plan. 
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Die Vollmachten des Generalvikars wurden, entgegen 
den Beſtimmungen des Kirchenrechts, ſehr beſchnitten. Der 
Haupteinfluß auf die Kirchenregierung ging an 
das Domkapitel über. : 

Für die Geiſtlichkeit der Erzdiözeſe begründete Profeſſor 
und Domkapitular Hug im Jahre 1828 eine beſondere 
Zeitſchrift, die unter dem Titel „Zeitſchrift für die Geiſt— 
lichkeit der Erzdiözeſe Freiburg“ bis 1838 beſtand. 

Auch eine „Statiſtiſche Darſtellung des Erz 
bistums Freiburg“ erſchien alsbald nach ſeiner Grün— 
dung, im Juli 1828. 

Nach dieſer Darſtellung war die Erzdiözese damals in 
39 Dekanate eingeteilt, zu denen noch die keinem Landkapitel 
angegliederten Pfarreien in Konſtanz, Meersburg, Freiburg, 
Karlsruhe, Durlach und Pforzheim kamen. 

21 Landkapitel gehörten ehedem zur Diözeſe Konſtanz, 
nämlich: Breiſach, Endingen, Engen, Freiburg, Geiſingen, 
Linzgau, Meßkirch, Neuenburg, Neukirch, Reichenau, Stein, 
Stockach, Stühlingen, Triberg, Villingen, Waldshut, Wieſen⸗ 
tal, Haigerloch, Hechingen, Sigmaringen und Veringen. 

Drei Landkapitel waren früher Beſtandteile der Straß 
burger Diözeſe: Lahr, Offenburg und Ottersweier. 

Von Speier waren ſechs Dekanate herübergekommen: 
Bruchſal, Ettlingen, Gernsbach, St Leon, Mühlhauſen und 
Philippsburg. | 

Zur Wormſer Dibözeſe gehörten ehedem die drei Land— 
kapitel Heidelberg, Waibſtadt und Weinheim. 

Würzburgiſch waren früher die Landkapitel Buchen, 
Krautheim, Lauda und Mosbach. 

Urſprünglich mainziſch, nachher der Regensburger 
Diözeſe angehörig, waren die Landkapitel Tauberbiſchofsheim 
und Walldürn, ferner die Pfarrei Wertheim, die bis 1827 

zum Landkapitel Miltenberg gehörte, und die Pfarrei Hems— 
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bach a. d. Bergſtraße, die bis 1827 dem (heſſiſchen) Land— 

kapitel Bensheim zugeteilt war. | 
Die Geſamtzahl der Katholiken belief ſich auf 833741 

Seelen, wovon 776738 auf Baden und 57003 auf Hohen- 

zollern entfielen. Pfarreien waren es 796, davon 71 in Hohen— 
zollern; Kuratien 14, wovon 5 in Hohenzollern; Kaplanei- 
und Frühmeßbenefizien 123, wovon 16 in Hohenzollern; 

geſtiftete Hilfsprieſterſtellen 216, wovon 4 in Hohenzollern. 

Die theologiſche Fakultät zu Freiburg war mit fünf Pro— 
feſſoren beſetzt; am Prieſterſeminar wirkten vier Prieſter. 

Die Zahl der an den katholiſchen Mittelſchulen tätigen 

Geiſtlichen war eine beträchtliche. Als katholiſche Anſtalten 

galten die Lyzeen zu Konſtanz und Raſtatt, die Gymnaſien 

zu Donaueſchingen, Freiburg, Offenburg, Bruchſal, Tauber: 

biſchofsheim, die Pädagogien zu Überlingen, Villingen, Baden 

und Ettlingen, die lateiniſchen Schulen zu Waldshut, Breiſach, 
Gengenbach und Offenburg und das Schullehrerſeminar zu 
Raſtatt. Am Lyzeum in Konſtanz wirkten drei Geiſtliche als 

Profeſſoren, an dem zu Raſtatt vier, von denen einer Di— 

rektor war. Am Gymnaſium zu Freiburg waren fünf Geiſt— 
liche, von denen einer die Stelle des Präfekten einnahm, 

tätig, an dem Gymnaſium zu Donaueſchingen drei, an dem 

zu Offenburg und an dem zu Bruchſal zwei. In Tauber— 
biſchofsheim war der Stadtpfarrer zugleich Direktor des Gym— 

naſiums, und der Benefiziat Profeſſor daſelbſt. Der Unter- 

richt an den Pädagogien und lateiniſchen Schulen wurde faſt 

vollſtändig von den Ortsgeiſtlichen im Nebenamte beſorgt. 

Der Ortspfarrer hatte jeweils die Direktion. 
| Als Überreſte einer dahingegangenen Zeit brachten in 
Konſtanz, Meersburg, Überlingen, Freiburg, Offenburg, 

Baden, Bruchſal und einigen andern Orten in größerer Zahl 

penſionierte Geiſtliche, ehemalige Domherren, Domkapläne 

und Mitglieder aufgehobener Klöſter ihre Lebenstage zu. 
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Konvente von Ordensleuten waren nur noch wenige 
übrig, und die alten Ordensleute, die zu ihnen gehörten, 
ſahen alle ihrem baldigen Tode entgegen. Im Freiburger 
Franziskanerkonvent waren nur noch drei Patres, in dem 
zu Kenzingen zwei; der Kapuzinerkonvent zu Staufen um⸗ 
faßte noch zwei Patres und fünf Laienbrüder, der zu Has 
lach i. K. zwei, der in Walldürn ebenfalls zwei Patres; 
von dem in Bruchſal iſt nur der Superior verzeichnet. 

In dem Frauenkloſter zu Amtenhauſen lebten noch neun 
Frauen, in dem zu Mariahof fünf, in dem zu Eugen ſechs. 
Weibliche Lehrinſtitute beſtanden zu Konſtanz, Adelhauſen, 
Freiburg mit einer Filiale zu Breiſach, in Villingen, Offen- 
burg, Baden, Raſtatt und Lichtental. 

Zweites Kapitel. 

Bewegungen im Klerus und im katholiſchen Volke. Die Anti⸗ 
nn Die Reformer. Die Agydler. Der Kampf 

um das neue Rituale. 

Die Zuſtände, die nach ſo vielen Jahren kirchlicher Un— 
ordnung im Klerus und im katholiſchen Volke herrſchten, 
waren tieftraurige. Erzbiſchof Bernhard Boll hatte ein 
ungemein ſchweres Amt auf ſich genommen. 

Erſchütternde Kämpfe warteten ſeiner und nahmen ſchon 
im erſten Jahre nach ſeiner Inthroniſation ihren Anfang. 

Im Jahre 1828 richteten 23 Laien aus Freiburg an 
die badiſche Ständekammer eine Petition, die 
die Abſchaffung des Prieſterzölibats durch ein 
Staatsgeſetz verlangte. Die Petition war von den 
Univerſitätsprofeſſoren Amann und Zell verfaßt und wurde 

von Profeſſor Duttlinger überreicht. Der Petition war 

1(Mone,) Die kathol. Zuſtände in Baden I 83 ff. — Maas, 

Geſch. der kathol. Kirche in Baden 46 f. 



Die Antizölibatsbewegung. 141 

eine Denkſchrift beigegeben, die im Volke maſſenhaft ver- 
breitet wurde. 
Diieſelben Agitatoren wagten es ſogar, am 20. April 1828 
j dem Erzbiſchof eine von Profeſſor Zell maßvoll abgefaßte 

Adreſſe vorzulegen, in dem ſie ihn um ſeine Mitwirkung 

zur Abſchaffung des Prieſterzölibats erſuchten. 
ö Iſt dieſe Laienbewegung einigermaßen entſchuldbar, wenn 

man den ſittlichen Tiefſtand eines beträchtlichen Teiles des 

Klerus jener Zeit bedenkt, ſo müſſen die Theologie— 

profeſſoren, die an der Korruption des Klerus 

weiter arbeiteten, um ſo ſchärfer verurteilt werden. Pro— 

feſſor v. Reichlin-Meldegg trug fortgeſetzt die Geſchichte 

der Kirche ſo unwürdig vor und hob die Gebrechen der Ober— 

häupter und Inſtitute der Kirche in ſo ſchmählicher Weiſe 

heraus, daß Möhler ! urteilte, „wer Reichlins Vorleſungen 
höre, könne nur mit einer grenzenloſen Verachtung des Chriſten— 

tums erfüllt werden“. Offentlich griff derſelbe Profeſſor die 
Gottheit Chriſti an und verläſterte noch andere katholiſche 
Glaubenslehren. Erſt im Jahre 1830 wagte Boll, deſſen 
liebevolle Ermahnungen bei Reichlin nichts gefruchtet hatten, 

bei Großherzog Leopold wegen deſſen Gebaren vorſtellig zu 

werden. Die Regierung beachtete den Erzbiſchof aber gar 

nicht, ſtellte vielmehr Reichlin als ordentlichen Profeſſor mit 

Erhöhung des Gehaltes an. Eine erneute Beſchwerde des 
Erzbiſchofs Hatte nur einen unbedeutenden Verweis zur Folge. 

Reichlin bekannte nun offen ſeinen Abfall von der Kirche 

und trat am 29. Februar 1832 in der proteftanti- 
ſchen Kirche zu Freiburg zum Proteſtantismus 
über. In ſeinem Glaubensbekenntnis erklärte er nur, was 

er nicht glaube. Die Regierung verſetzte ihn nun in die 

philoſophiſche Fakultät nach Heidelberg, wo er ſich alsbald ver— 

1 Tüb. theol. Quartalſchr. 1831, 133. 
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heiratete. Anſtatt Reichlins las der weltliche Gef ſchichts⸗ 
profeſſor Deuber, der, obwohl Laie, auch Doktor der 
Theologie war, von 1831 bis 1832 Kirchengeſchichte, bis am 
6. Oktober 1832 Matthäus Klenklert, Repetent am 
Prieſterſeminar, zum Supplenten und im Jahre darauf zum 
außerordentlichen Profeſſor der Kirchengeſchichte und Patro— 

logie ernannt wurde. Klenkler erlag indes ſchon am 
23. Januar 1835 einem Bruſtleiden. Seit 1835 ſupplierte 
die Kirchengeſchichte der Regens des Prieſterſeminars, Aloys 
Bogel?, der im Jahre 1834 die Vorſtandsſtelle im Seminar 
übernommen hatte und im Herbſt 1836 als ordentlicher 
Profeſſor für Kirchengeſchichte an die Univerſität überging. 
Die Zeiten Reichlins kehrten nicht mehr wieder. 

Währenddem ſich auf dem Lehrſtuhl für Kirchengeſchichte 
ſchon eine Wendung zum Beſſeren vollzog, amtierte der ratio— 
naliſtiſche Moralprofeſſor Heinrich Schreiber immer 
noch weiter. Erſt im Jahre 1835 gelang es dem Erz 
biſchof, die Verſetzung Schreibers, der ſich in ſeinem Kolleg 

als fanatiſchen Zölibatsgegner bekundete, in die philo— 
ſophiſche Fakultät zu erwirken, wo er Vorleſungen über 
Ethik hielt. 

Schreiber wurde in ſeinen Bemühungen, den antizöli— 
batären Geiſt in den theologiſchen Nachwuchs einzupflanzen, 
wie früher ſo auch in dieſer Zeit von dem Kirchenrechts— 
profeſſor Heinrich Amann unterſtützt, an den der Erz— 
biſchof gar nicht zu rühren wagte. Amann wirkte um 
ſo verderblicher, als er zugleich ein ebenſo entſchiedener Be— 
kämpfer des Primates wie ein energiſcher Verfechter des 
Staatskirchentums war. 

Welche Geiſtlichen unter Erzbiſchof Boll aus einer ſolchen 
Schule hervorgingen, läßt ſich leicht ermeſſen. Die Zuſtände 

! Bad. Biographien III 66. 2 Ebd. 192. 
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wurden noch ſchlimmer als unter Weſſenberg. Es 
kam ſo weit, daß ſich der Jahrgang 1831 der Alumnen des 

Prieſterſeminars unmittelbar vor dem Empfange der heiligen 
Weihen an der Antizölibatsbewegung beteiligte. Fünfzig 
Alumnen unterzeichneten ein an den antizölibatären Pfarrer 

Häußler gerichtete Zuſtimmungsadreſſe, während eine kirch— 

liche Disziplinarunterſuchung gegen dieſen im Gange war. 

Als der Erzbiſchof hiervon erfuhr, verweigerte er den Alumnen 

die „Auflegung der Hände“, zog die Verweigerung aber 

wieder zurück, als die Seminariſten Abbitte leiſteten und ver— 

ſprachen, das Zölibatsgeſetz „nach dem Sinne der katholi— 

ſchen Kirche mannhaft zu halten“ !. 

Auch eine Anzahl der im Dienſte befindlichen Geiſtlichen 
beteiligte ſich an der Antizölibatsbewegung, beſonders 

als an den neuen Landtag von 1831 von den Freiburger 
Laien wiederholt eine Eingabe um Beſeitigung des Zölibats— 

geſetzes gemacht wurde. Die neue Eingabe kam, weil 1828 

nichts erreicht worden war und die Kammer diesmal eine 
ſtarke radikale Mehrheit hatte, von der man eine kräftige 

Urnterſtützung hoffte. Die Geiſtlichen, die ſich der Petition 

anſchloſſen, überſandten, 156 an der Zahl, verſiegelte Bei— 

trittserklärungen an die Landſtände. Man hatte ſich wirklich 
über die Stimmung in der Kammer nicht getäuſcht. Sie 
empfahl der Regierung dringend, eine Diözeſanſynode zu 

berufen, auf der auch die Zölibatsfrage behandelt werden 
ſollte. Die Regierung ging aber auf die Vorſchläge nicht 

ein, auch als der Landtag 1833 und 1835 an fie erinnerte. 

Der Verfaſſer der Adreſſe, Balthaſar Henn, machte 1837 

. als Pfarrer von Andelshofen den erneuten Verſuch, die Prieſterehe 

gi durchzuſetzen, und trat, da auch diesmal das Projekt fehlſchlug, zum 
en 
* 

* 
Proteſtantismus über (Brück, Geſch. der oberrhein. Kirchenpro— 

vinz 232). 



144 Erſtes Buch. Dritter Abſchnitt. 

Erzbiſchof Boll erließ am 13. Juli 1832 einen ener 
giſchen Hirtenbrief gegen die Zölibatsſtürmer. 

Damit waren aber die innerkirchlichen Kämpfe noch nicht 
erledigt. Vielmehr ſpielte die Aufklärerei auch auf andern 

Gebieten ihre letzten Trümpfe aus. Die Führer der Weſſen— 
bergianiſchen Geiſtlichen, unter ihnen auch Weſſenberg ſelbſt, 
kämpften mit Leidenſchaft für die Aufrechterhaltung ihrer 
Sache, deren Untergang allerdings ſchon damals in Be— 

tracht gezogen werden mußte. 
Das Hauptorgan der Weſſenbergianer, in das auch 

Weſſenberg, wenngleich unter verdecktem Namen, ſchrieb, 
waren von 1830 an die von Fridolin Huber, Pfarrer 
in Deißlingen bei Rottweil, und von Pflanz ins Leben 
gerufenen „Freimütigen Blätter“, die eine ihrer Auf- 
gaben darin erblickten, Rom zu verdächtigen, die biſchöflichen 
Anordnungen, ſoweit ſie ihrem Geſchmacke nicht entſprachen, 
insbeſondere die des erzbiſchöflichen Ordinariats in Freiburg, 
dem Fluche der Lächerlichkeit preiszugeben und die kirchliche 
Autorität nach jeder Seite hin ſo viel als möglich zu unter— 
graben. Die Antizölibatäre, die Synodiker und die Freunde 
der deutſchen Liturgie hatten in den „Freimütigen“ ein ihrer 
würdiges Sprachorgan. 

Waren die beiden Herausgeber der „Freimütigen Blätter“ 
Württemberger, jo war das von 1833 an in Freiburg er- 
ſcheinende „Badiſche Kirchenblatt für Proteſtanten 
und Katholiken“ von einem katholiſchen badiſchen Geiſt— 
lichen und drei proteſtantiſchen Pfarrern gemeinſam redigiert. 
Niemand anders als der Stadtpfarrer von Offenburg, Franz 
Ludwig Merſy, gab ſich zu dieſer merkwürdigen Rolle 
her. Er hatte ſich durch ſeine im Jahre 1832 herausgegebene 
Schrift: „Sind Reformen in der katholiſchen Kirche 
notwendig? Auf welchem Wege ſind dieſelben zu be— 
wirken, und welche Hinderniſſe ſtehen etwa entgegen?“ zum 
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Führer der mittelbadiſchen Weſſenbergianer aufgeſchwungen. 

Seine Schrift enthielt die Summe der Reformpläne der 

Weſſenbergianer jener Zeit und erregte ein derartiges Auf— 

ſehen, daß Papſt Gregor XVI. ſelbſt in einem vom 4. Oktober 

1833 datierten Breve ihren Inhalt auf das ſchärfſte miß— 

billigte. Merſy unterwarf ſich, legte auch im Jahre 1834, 

dem Befehle des Erzbiſchofs entſprechend, die Redaktion des 
„Badiſchen Kirchenblattes“ nieder, blieb aber deſſen Mit- 

arbeiter. 

In der Seegegend tat ſich um das Jahr 1832 der 

„Krauchenwieſer Verein“ auf, der die reformluſtigen 

Elemente ſammeln wollte. 

Im Hegau bemühte ſich beſonders der junge Pfarter 

Burg von Welſchingen, eine Reformbewegung in Fluß zu 
bringen. Durch ein Rundſchreiben vom 30. Auguſt 1832 

lud er zur Abhaltung einer Laienſynode auf den Hohen— 

twiel ein, wo „die reine Vernunft gegen die phariſäiſche Kurie 

gebraucht“ werden ſollte. Seinen Bemühungen, in Welſchingen 

ſelbſt zu reformieren, ſetzte aber die Gemeinde entſchiedenen 

Widerſtand entgegen. Sie ließ weder die Wallfahrtskirche 
abbrechen noch die Heiligenbilder herausſchaffen und nötigte 
den Pfarrer, mit den Prozeſſionen zu gehen. 

In noch ſchärferer Weiſe erhob ſich in dieſer Zeit ein 

Teil der Bewohner des Hauenſteiner Waldes gegen 
die Neuerer, die dieſem Volke durch den deutſchen Gottes— 

dienſt, die weltliche Kleidung, das öffentliche Erſcheinen mit 

ihren weiblichen Dienſtboten, die Abſtellung vieler altgewohnter 

religiöſer Übungen und Gebräuche, die Vorenthaltung der 

Sakramente, die allgemeine Beicht, durch wegwerfende Auße— 
rungen über Rom und den Kampf gegen die „abgewürdigten“ 

Feiertage zum Greuel geworden waren. 

1 Den Höhepunkt erreichte die Verwirrung im Jahre 1831, 

als dieſe Geiſtlichen den beliebten Katechismus von Caniſius 
Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 10 
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aus den Schulen entfernten und bald danach das Lehrbuch 
eines proteſtantiſchen Paſtors Wilmſen einführten. 

Geſchloſſen traten hiergegen die Salpeterer auf. Sie 
entzogen ihre Kinder den Schulen und ließen ſie in dem 
Wilmſenſchen Buche nicht einmal leſen. Erbittert wandten 
ſie ſich auch von den Lehrern ab, deren fade Spötteleien über 
religiöſe Dinge ſie nicht vertrugen. 

Beſtrafungen durch die weltliche Behörde waren vergeblich. 
Die Regierung mußte die Kirchenbehörde mahnen, auf die 
Geiſtlichen einzuwirken, daß ſie klüger und vorſichtiger handeln 
ſollten. Die Haltung der Kirchenbehörde war viel zu ſchwäch— 
lich, als daß die Hauenſteiner Zutrauen zu ihr gewinnen 
konnten. 

Endlich, im Frühjahr 1833, wurde der Generalvikar 
Weihbiſchof Hermann v. Vicari zu einer Firmungsreiſe 
auf den Hauenſteiner Wald geſandt. Er machte perſönlich 

einen ungemein gewinnenden Eindruck, erzielte aber doch 
nur geringe Erfolge. Ebenſowenig wirkte ein Hirtenbrief des 

Erzbiſchofs. F 
Die Zahl der Salpeterer wuchs ſogar noch weiter an, 

als bekannt wurde, es ſeien päpſtliche Bullen in Baden nicht 
verkündigt worden. Sie ſonderten ſich ab, hielten Sonntags 
Gottesdienſt in ihren Häuſern oder in Waldkapellen und 
ſchickten jeweils nur einen Abgeordneten in die Kirche, teils 
um zu beobachten, teils um dem Vorwurfe zu entgehen, 
ſie hätten ſich von der kirchlichen Gemeinſchaft ausgeſchloſſen. 
Ein Teil ging auch zum Gottesdienſt oder zum Empfange 
der heiligen Sakramente in die Schweiz. Namentlich hatten 
die Mönche von Maria-Stein und Einſiedeln das volle Ver— 
trauen dieſer zäh an der althergebrachten Religionsübung 
hängenden Bevölkerung. 

Da das Ordinariat fortgeſetzt in ſeiner Untätigkeit ver⸗ 
harrte, wurde die Stimmung immer erbitterter. Seit dem 
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Jahre 1834 kam es vor, daß ſelbſt zum Verſehen kein Geiſt— 
licher mehr gerufen wurde. Vom Ordinariat wurde be— 

hauptet, es ſtünde im Widerſpruch mit Rom, zumal als durch 

die „Luzerner Kirchenzeitung“ die Beſtimmungen der landes— 

herrlichen Verordnung von 1830 bekannt geworden waren. 

Die Salpeterer wünſchten eine Entſcheidung 

von Rom, der ſie ſich unterwerfen wollten, — 

das Ordinariat ging nicht darauf ein. So beſtanden 

ſie, das Opfer eines pflichtvergeſſenen und unkirchlichen 

Klerus, noch mehrere Jahrzehnte fort, bis ſie allmählich 

ausſtarben. 

Dteerſelbe pflichtvergeſſene Klerus erhob unter Erzbiſchof 

Boll noch einen letzten Kampf gegen das im Jahre 

1835 herausgegebene, von Ignaz Demeter bear- 

beitete neue Ritualet, das die verlorene Einheitlich— 

keit bei dem Vollzuge der heiligen Handlungen wieder her— 

ſtellen ſollte. Es war in ſehr freiſinniger Weiſe abgefaßt. 

Eine Reihe von Formularien hatte man aus dem in den 
Jahren 1831 und 1833 von Weſſenberg herausgegebenen Rituale 

herübergenommen, und die deutſche Sprache war in weiteſtem 

Umfange gebraucht. Aber daß Weſſenbergs Rituale nicht 

einfach angenommen wurde, daß für die weſentlichen Formeln 

der Sakramente die lateiniſche Sprache gefordert war, daß 

widerſpenſtige Prieſter mit der Suspenſion bedroht wurden, 

reizte dennoch viele Weſſenbergianer aufs äußerſte. Während 

in den meiſten Kapiteln das Rituale dankbare Aufnahme 
fand, brach in der Seegegend der Sturm gegen das Ordi— 
nariat los. Es wurde eine Gegenvorſtellung an das Ordi— 
nariat gerichtet, die von vielen Geiſtlichen aus den De— 

kanaten Konſtanz, Stockach, Meßkirch, Linzgau, Geiſingen 

C. Nörber, Art. „Weſſenberg“ in Weber und Weltes Kirchen— 
lexikon XII? 1369 ff. 

10* 
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und Klettgau unterſchrieben war. Das Ordinariat aber blieb 

feſt und zeigte ſich entſchloſſen, die angedrohte Suspenſion 
zur Anwendung zu bringen. Indes kam es im Seekreis 
erſt gegen das Jahr 1850 ſo weit, daß das Hochamt vom 
Prieſter überall und vollſtändig in lateiniſcher Sprache 
geſungen wurde. 

Ein Fortſchritt zum Guten war wenigſtens erzielt. Die 
Feſtigkeit, die das Ordinariat gezeigt hatte, wirkte klärend 
und befeſtigte den kirchlich geſinnten Teil des Klerus in ſeiner 
Haltung. 

Sehr viel trug in dieſer Zeit zur Hebung des kirchlichen 
Bewußtſeins der Tübinger Theologieprofeſſor Möhler bei, 
der gerade auf die badiſchen Verhältniſſe ein beſonderes Augen— 
merk hatte. In köſtlicher Weiſe führte er in einer kleinen 
Schrift die badiſchen Zölibatsſtürmer des Jahres 1828 ab, 
ſodann bekämpfte er in der „Tübinger theologiſchen Quartal⸗ 
ſchrift“ die Aufſtellungen Reichlins und verſetzte durch ſeine 
epochemachende, erſtmals im Jahre 1832 erſchienene Sym- 
bolik, in welcher der zwiſchen der katholiſchen und proteſtan— 
tiſchen Lehre obwaltende Unterſchied in ſcharfer und licht— 
voller Weiſe auseinandergeſetzt war, der verſchwommenen 
Religionsmengerei der Aufklärungszeit re in 
Baden den Todesſtoß. 

Drittes Kapitel. 

Der Erzbiſchof und die Regierung !. 

Der innerkirchlichen Revolution zu wehren, war der greiſe 
Erzbiſchof nur ſchwer im ſtande. Das Staatskirchentum, das 

die katholiſche Kirchenſektion zu Karlsruhe zur Geltung brachte, 
machte von vornherein einen genügenden Einfluß des W 
biſchofs auf ſeinen Klerus unmöglich. 

(Mone), Die kathol. Zuſtände in Baden I 48 ff., 
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Direktor der Kirchenſektion war ſeit 1825 der ſchon oben 

erwähnte Geh. Rat Johann Ev. Engeſſer. Geboren am 

31. Dezember 1778 zu Fürſtenberg, hatte er von 1814 an 
die Pfarrei Mundelfingen inne, auf die er auch nach ſeiner 
Penſionierung als Direktor der Kirchenſektion im Jahre 1832 

zurückkehrte. 

Ihm gleichgeſinnt war das 1825 berufene Mitglied der 
Sektion, der am 23. Januar 1778 zu Kirchen, Amt Engen, 

geborene Vinzenz Zahn, vorher ane von St Georgen 
bei Freiburg. 

Der Dritte des Triumvirats war das weltliche, 1826 be— 
rufene Mitglied, Miniſterialrat Johann Nepomuk v. Ketten— 

acker, der 1832 ebenfalls aus der Kirchenſektion ausſchied. 

Kirchliche Geſinnung bekundete dagegen der im Jahre 
1829 berufene bisherige Stadtpfarrer von Raſtatt und Di- 

rektor des Schullehrerpräparandeninſtituts, Gerhard Anton 
Holdermann. 

Die Kirchenſektion übte tatſächlich mehr biſchöf— 

liche Rechte als der Erzbiſchof, und der freigeſinnte 
Klerus wußte, daß er an der Kirchenſektion eine Stütze hatte 

und dem Erzbiſchof trotzen konnte. 
Nicht eine einzige Pfarrei hatte der Erzbiſchof zu ver— 

geben. Die Regierung ſetzte die Pfarrer ein und ab, ohne 

nach dem Erzbiſchof zu fragen. 
Einen Einblick in die innere Verwaltung des Kirchen— 

vermögens wurde dem Erzbiſchof nicht geſtattet. 

Bei allen Beſtrafungen durch den Erzbiſchof blieb ſodann 
Geiſtlichen wie Laien der Rekurs an die Landesbehörden vor— 

behalten, eine Beſtimmung, durch die der Verurteilte ſich der 
Strafſentenz entziehen oder wenigſtens die Sache in die Länge 

ziehen konnte, und die zugleich das Anſehen des Erzbiſchofs 
außerordentlich herabdrückte. In Wirklichkeit lag en die Ber: 

hältniſſe aber noch ſchlimmer. Außer durch Ermahnungen 
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konnte der Erzbiſchof überhaupt faſt nicht vorgehen, und die 
frei geſinnten Geiſtlichen fanden gerade wegen ihrer Richtung 
nur zu oft bei den ſtaatlichen Organen alsbald Schützer und 
Helfer. Vergeblich proteſtierte Erzbiſchof Boll am 10. Ja⸗ 
nuar 1830 gegen die Beſchränkung ſeiner Disziplinargewalt, 
die ein reiner Schatten geworden war. 

Selbſt in das Dispensweſen griff die Kirchenſektion ein. 
Sie verlangte vom Erzbiſchof, er ſolle vom zweiten Grade 
der Blutsverwandtſchaft dispenſieren, und da er ſich deſſen 
weigerte, erteilte ſie ſelbſt Dispens, ohne die Vorſtellungen 
des Erzbiſchofs zu berückſichtigen. 

Sämtliche allgemeinen Anordnungen des Erzbiſchofs ſowie 
alle beſondern Verfügungen von Wichtigkeit unterlagen der 
Genehmigung des Staates und konnten nur mit Staats⸗ 
genehmigung erlaſſen und kundgemacht werden. Auch ſolche 
allgemeine kirchliche Anordnungen und öffentliche Erlaſſe, 
welche rein geiſtliche Gegenſtände betrafen, wie die Hirten— 
briefe, mußten der Kirchenſektion zur Einſicht vorgelegt und 
durften nur inſoweit kundgegeben werden, als die Kirchen— 
ſektion es geſtattete. Wie weit dieſe hierbei ging, beweiſt 
ihre Verfügung vom 11. Januar 1831, daß der Erz— 
biſchof aus Rückſicht auf den konfeſſionellen „Frieden“ die 
Worte der Heiligen Schrift (1 Kor 1, 23) zu ſtreichen habe: 
„Wir predigen Chriſtum ... den Juden ein Argernis.“ 

Wie die erzbiſchöflichen Erlaſſe, mußten alle päpſtlichen 
Bullen, Breven und ſonſtigen Erlaſſe die landesherrliche Ge- 
nehmigung erhalten haben, ehe fie kundgemacht und in An- 
wendung gebracht werden durften. Selbſt hinſichtlich der früher 
erlaſſenen und ſogar hinſichtlich der angenommenen Bullen war 
beſtimmt, daß ſie nur ſo lange Gültigkeit hätten, als nicht im 
Staate durch neue Verordnungen etwas anderes eingeführt werde. 

Es war ſodann verboten, Diözeſan- oder Provinzial⸗ 
ſynoden ohne Staatsgenehmigung abzuhalten und kirch— 
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liche Streitigkeiten außerhalb der Kirchenprovinz zu ver— 

handeln. 
Ganz einſeitig ſetzte endlich der Staat die Zulaſſung zur 

Pfarrkonkursprüfung und ſeine Mitwirkung bei derſelben feſt, 

ebenſo ſeine Mitwirkung bei dem Seminarkonkurs. 

Es war eine vollkommene Knebelung der Kirche durch 
den Staat. Der Erzbiſchof war tatſächlich ein an Händen 

und Füßen gebundener Mann. 
Erneut wurden alle dieſe Beſtimmungen geſetzgeberiſch in 

der Verordnung vom 30. Januar 1830 „über das 

landesherrliche Schutz- und Aufſichtsrecht über 

die katholiſche Kirche “t ausgeſprochen, trotzdem der Erz— 
biſchof ſchon vor ſeiner Konſekration dagegen Einſpruch er— 
hoben hatte. 

Nun wiederholte er unterm 10. Februar 1830 feine Ver: 
wahrung, ließ es aber leider dabei bewenden. Um ſich nicht 
den „Unwillen“ des Großherzogs zuzuziehen, wagte er noch 

nicht einmal, die Verordnung nach Rom zu ſchicken. 

Papſt Pius VIII. aber hatte von der Publikation der 
Verordnung doch erfahren und erließ am 30. Juni 1830 

das Breve Pervenerat?, in dem er die Tendenz der 39 Ar— 

tikel jener Verordnung öffentlich brandmarkte als den Ber- 

ſuch, die Kirche „in eine ſchmähliche, durchaus jammervolle 

Knechtſchaft zu bringen und die von Gott geſtiftete Kirche zu 

einer menſchlichen Anſtalt zu machen“. 

Erzbiſchof Boll erhob nun bei Großherzog Leopold nach 
deſſen Thronbeſteigung von neuem wegen der Verordnung 

Beſchwerde. 
Eine Antwort war noch nicht erfolgt, als Gregor XVI. 

in einem Breve vom 4. Oktober 1833 den Erzbiſchof und 

Walter, Fontes juris eccl., Bonnae 1862, 340 ff. 
2 Brück, Geſch. der oberrhein. Kirchenprovinz 122 ff. 
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ſeine Suffragane aufs ſchärfſte tadelte, weil fie ihre 
Hirtenpflichten ſo ſehr vernachläſſigten. Am 5. Oktober 1833 
überſandte der Kardinal-Staatsjefretär Bernetti auch eine 
Proteſtnote nach Karlsruhe. 

Dadurch veranlaßt, wiederholte der Erzbiſchof am 22. Auguſt 
1834 ſeine Beſchwerden. 

Endlich, am 12. März 1835, kam die Antwort bes Re⸗ 
gierung — ſie lautete grundsätzlich ablehnend, wie auch die 
Staatsminiſterialentſchließung vom 4. April 1835 und die an 
den Papſt gerichtete Antwortnote vom 4. September 1834. 
Die Verordnung vom 30. Januar 1830 blieb bis auf 
weiteres das in Baden geltende kirchliche Recht. 
Nur kleine Zugeſtändniſſe konnte der Erzbiſchof er- 
reichen. So wurde durch Staatsminiſterialentſchließung vom 
2. Auguſt 1832 die Verwaltung der biſchöflichen und des 
Seminarfonds dem erzbiſchöflichen Ordinariat überlaſſen und 
durch die oben erwähnte Entſchließung vom 4. April 1835 
dem Erzbiſchof ein gewiſſes Einſpruchsrecht bei Anſtellung 
der Profeſſoren der Theologie, die Aufſicht über deren Vor— 
leſungen und das Recht, über den Klerus leichtere Strafen 
ohne Staatsgenehmigung zu verhängen, zugeſtanden. In Aus⸗ 
ſicht geſtellt wurde die gnadenweiſe Überlaſſung des Kollatur- 
rechtes auf eine Anzahl Pfarreien. 
Zur Nichtbeachtung der ſtaatskirchlichen Maß— 

nahmen konnte ſich Erzbiſchof Boll nicht ent— 
ſchließen. Er war zu alt und gebrechlich, um dem Staate 
gegenüber energisch zu Handeln. 

Seine allzu große Rückſichtnahme auf die Wünſche der 
Regierung trug ihm auch bei einer andern Gelegenheit einen 
Verweis Pius' VIII. ein. Erzbiſchof Boll hatte nämlich 
mit ſeinem Domkapitel, wenn auch nicht in Kirchenkleidung, 
an der Feier der Grundſteinlegung der proteftan- 
tiſchen Ludwigskirche zu Freiburg teilgenommen, 
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weil der Großherzog zu der Feier erſchien und die Regierung 

ſeine Teilnahme wünſchte. Pius VIII. bemerkte nun dem 

Erzbiſchof am 28. November 1829, daß er annehme, der 

Erzbiſchof ſelbſt werde ſeine Handlungsweiſe als gegen den 

Geiſt der Kirche verſtoßend verurteilen. 

Viertes Kapitel. 

Die Koadjutorfrage. Generalvikar v. Bicari wird Weihbiſchof. 
Der Tod des Erzbiſchofs Boll. 

Einen für die Kirche unheilvollen Plan verfolgte Groß— 

herzog Ludwig ſeit dem Jahre 1829. Er wollte den ſtaats— 
kirchlich geſinnten Direktor der katholiſchen Kirchenſektion, 
Johann Ev. Engeſſert, vom Erzbiſchof als Koadjutor 
mit dem Rechte der Nachfolge angenommen ſehen. 

Der ſchwache Erzbiſchof fand ſich alsbald bereit, auf dieſen 

Wunſch einzugehen, zumal Weihbiſchof Burg ſein Vertrauen noch 

immer nicht hatte erwerben können. Er wandte ſich nach Rom, 
um die Genehmigung zur Wahl eines Koadjutors zu erlangen. 
Diooch es dauerte nicht lange, jo ſah der Erzbiſchof ſelbſt 
das Bedenkliche ſeines Vorgehens ein. Er ſprach ſich dem 

Papſte gegenüber für eine Verſchiebung der Koad— 
jutorwahl aus, in Karlsruhe aber hielt ein hochgeſtellter 

proteſtantiſcher Beamter mit Gefahr feiner Stellung die 

Verhandlungen bis zum Tode des Großherzogs Ludwig 
zurück, übergab dann die Papiere dem Großherzog Leopold, 

und dieſer vereitelte den Plan. | 

In derſelben Zeit verließ Weihbiſchof Burg Freiburg, 
um Biſchof von Mainz zu werden. Am 12. Januar 1830 
wurde er dort inthroniſiert. Als Gehilfen in den biſchöflichen 
Weihehandlungen erbat ſich nun Boll ſeinen bewährten General— 

vikar v. Vicari, der denn auch am 24. Februar 1832 

(Mone) Die kathol. Zuſtände in Baden I 52. 
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als Biſchof von Macra i. p. i. präkoniſiert und 
vom Erzbiſchof am 8. April 1832 konſekriert wurde. | 

Sein hohes Alter, die ſchweren Kämpfe, die er durchzumachen 
hatte, und die Vorenthaltung ſeiner weſentlichſten biſchöflichen 
Rechte durch die Staatsgewalt ließen dem Erzbiſchof aber auch 
bald einen Weihbiſchof nicht mehr als genügend erſcheinen, um 
den Anforderungen ſeines hohen Amtes entſprechen zu können, 
und er bat am 29. September 1835 den Papſt Gregor XVI., 
ihm die Bürde ſeines Amtes abzunehmen. 

„Nimm es nicht unwillig auf, Heiliger Vater“, ſo heißt 
es in dem Schreiben, „wenn ich mit dem Apoſtel Paulus 
aufſeufze: „Ich unglückſeliger Menſch, wer wird mich be— 
freien von dem Leibe dieſes Todes?“ und wenn ich armer, 
alter Mann ... von Elend auf allen Seiten umgeben ... im 
Gewiſſen geängſtigt durch die Schwere meines Amtes ... die 
Bitte verbinde, mein biſchöfliches Amt in die väterlichen Hände 
deiner Heiligkeit niederlegen zu dürfen . . ., damit ein beſſerer, 
kräftigerer Hirte der Erzdiözeſe vorgeſetzt werde.“! 

Am 6. März 1836 erlöſte der Tod den Erzbiſchof von 
ſeinen Schmerzen und Sorgen. 

Fünftes Kapitel. 

Verhandlungen über kirchliche Angelegenheiten im Landtage ?. 

Kirchentreue Männer konſervativer Richtung fehlten in 
den Jahren 1827—1835 in beiden Kammern faſt gänzlich. 
Die Hauptgruppen waren die Miniſteriellen und die liberale 
Oppoſition. In der Erſten Kammer erſchien zeitweilig als 
Vertreter der katholiſchen Kirche Erzbiſchof Boll oder General- 
vikar v. Vicari. Es ſaß in ihr aber auch von 1831 bis 

(Mone, Die kathol. Zuſtände in Baden I 119 ff. 
2 Ebd. I 61 ff. — L. Müller, Bad. Landtagsgeſchichte III, 

Berlin 1902, 95 ff. 
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1833 Freiherr v. Weſſenberg, diesmal als Abgeordneter 

des grundherrlichen Adels, der indes bald mit ſeiner politi— 

ſchen Haltung ſo unzufrieden war, daß Weſſenberg im Jahre 

1833 freiwillig ſein Mandat niederlegte. Im Jahre 1835 
wurde erſtmals vom Adel ob der Murg Heinrich Freiherr 

v. Andlaw⸗Birseck in die Erſte Kammer gewählt, der 

Mann, der in der Folgezeit der bewährteſte Vorkämpfer der 
katholiſchen Sache in der Erſten Kammer wurde. 

In der Zweiten Kammer trat von 1831 an mit Ent⸗ 
ſchiedenheit der Stadtpfarrer von Kuppenheim, der Geiſtliche 
Rat Franz Joſeph Herr, für die kirchlichen Forderungen 

ein. Herr war am 20. März 1778 zu Karlsruhe geboren 

und vertrat von 1831 bis 1836 die Stadt Baden in der 

Zweiten Kammer. Er ſtarb am 2. Juli 1837. Von kirch⸗ 
lichen Angelegenheiten beſchäftigte zunächſt die Antizölibats— 

bewegung den Landtag, ohne daß indes ein Ergebnis er— 
zielt wurde. 

Auf dem Landtage von 1831 wurde die Schulfrage 

von neuem aufgerollt. Weſſenberg übernahm wieder die 
Führung. Insbeſondere brachte er auch in genanntem Jahre 
in Auregung, in allen gewerbreicheren Städten des Landes 
Real⸗ und techniſche Schulen zu errichten, ein Gedanke, 

den Weſſenbergs Freund, der damalige Miniſterialdirektor 

Nebenius, in ſeiner 1833 erſchienenen Schrift „Über 
technische Lehranſtalten in ihrem Zuſammenhange mit dem 

ganzen Unterrichtsweſen“ zu einem förmlichen Schulprogramm 

entwickelt hat, das auch ſpäter, freilich nur nach und nach, 
in Wirklichkeit durchgeführt wurde. 

Seinen alten Plan, Rettungsanſtalten für verwahrloſte 

Kinder ins Leben zu rufen, verfolgte Weſſenberg in dieſer 

Zeit weiter. Da aber an eine Genehmigung von Staats- 

geldern für dieſen Zweck noch immer nicht zu denken war, 

regte er im Jahre 1831 die Bildung eines Vereins an, 
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um durch Privatbeiträge die Gründung ſolcher Anſtalten 
zu ermöglichen. Schon im Jahre 1834 konnten zwei An⸗ 
ſtalten eröffnet werden. Im Jahre 1843 überließ der Fürft 
zu Fürſtenberg dem Verein für feine Zwecke das Kloſter⸗ 
gebäude zu Mariahof bei Neudingen. Die in dem. 
ſelben errichtete Anftalt wurde nach dem Brande des Kloſters 
im Jahre 1853 unter Beibehaltung des Namens „Maria 
hof“ nach Hüfingen verlegt. Weſſenberg ſelbſt gründete, 
hauptſächlich aus eigenen Mitteln, eine derartige Rettungs⸗ 
anſtalt für Mädchen in Konſtanz, die im Jahre 1855 
ins Leben trat. a 

Die kommenden Schulkämpfe verkündete bereits ein 

im Jahre 1831 in der Zweiten Kammer eingebrachter liberaler 
Antrag, den Kirchenſektionen die Leitung des Schulweſens 
abzunehmen und eine einheitliche, weltliche Schul— 
behörde zu ſchaffen. 

Vorderhand konnte ſich die Regierung aber hierzu nicht 
entſchließen. Sie ſanktionierte durch Verordnung vom 15. Mai 
1834 die ſtaatliche geiſtliche Schulaufſicht von 
neuem, übertrug ihr aber auch noch den größten Teil der 
Rechte, die das Konſtitutionsedikt von 1807 dem Biſchof 
gelaſſen hatte, jo daß der Erzbiſchof lediglich eine Mita uf 
ſicht über den Religions unterricht neben oder faſt 
unter der Oberſchulbehörde behielt, wogegen das Ordinariat 
am 4. Juli 1834 Proteſt einlegte. Die Oberſchul— 
behörde wurde von den Kirchenſektionen und dem israe— 
litiſchen Oberrat gebildet. Neben dieſen Behörden wurde noch 
eine aus zwei geiſtlichen und zwei weltlichen Mitgliedern 
beſtehende Oberſchulkonferenz für die gemeinſchaftlichen 
Schulangelegenheiten, und die Leitung der Lehrerſeminarien 
und der gemiſchten Schulen geſchaffen !. 

Großh. bad. Regierungsblatt 1834, 177 ff. 
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Als Aufſichtsbehörde über die Mittelſchulen, die 

5 nach dem Reformplan des Freiburger Philologieprofeſſors 

Zell umgeſtaltet wurden, fungierte ſeit dem 21. April 1836 

ein beſonderer Oberſtudienrat. Die Direktoren der beiden 

Kirchenſektionen führten in ihm „jährlich alternierend“ den 
Vorſitz. Das übrige Kollegium beſtand aus zwei geiſtlichen 

Mitgliedern der Kirchenſektionen, zwei Philologen und zwei 
Vertretern der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen Fächer. 

Mit Ausnahme eines Philologen verwalteten die Mitglieder 

ihre Stelle im Nebenamte. Die Seele des Oberſtudienrates 
war von 1836 bis 1847 eben Profeſſor Zell, der als 

Miniſterialrat in die Behörde berufen wurde. 
Der Landtag des Jahres 1831, der auf dem Gebiete der 

Schulen eine ſo energiſche Tätigkeit entfaltet hatte, änderte auch 

die bisher beſtehende Gemeindeordnung. Durch das Geſetz 

vom 31. Dezember 1831 wurde allen chriſtlichen Staats— 
bürgern das Recht verliehen, in jeder Gemeinde des 

Großherzogtums als Bürger aufgenommen zu 

werden. Nur für die Israeliten blieb die alte Rechtsordnung, 

bis auch ſie durch Geſetz vom 4. Oktober 1862 fiel. 

Am wichtigſten aber von allen durch die Landtage von 

1831 und 1833 erledigten Vorlagen war die Ablöſung 
i der Fronden und Zehnten!. 

Erſtere wurden im Jahre 1831 abgelöſt, und zwar 
gegen den achtzehnfachen Betrag bei den walzenden und den 

x zwölffachen Betrag bei den perſönlichen Fronden. 

In demſelben Jahre 1831 begann man geſetzgeberiſche 

Maßnahmen zur Abſchaffung der Zehnten zu treffen, die 
namentlich an Rotteck einen ſcharfen Gegner hatten. 

Obſchon die Zehnten früher ausſchließlich der Kirche 
N vorbehalten waren, fiel ihr Hauptteil in dieſer Zeit 

1 A. Kopp, Zehentweſen und Zehentablöſung, Freiburg 1899, 78 ff. 
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doch andern Nutznießern zu. Die großen Säfulari- 
ſationen des 16. und 19. Jahrhunderts hatten ihn in welt 
liche Hände gebracht. Zur Zeit der Abſchaffung der Zehnten 
bezog das Großherzogl. Domänenärar über 50% der Ge 
ſamtzehnten, die Pfarrdienſte 15%, die Standesherren etwas 
über 12%, die Grundherren 7 ½ %, die kirchlichen Rezep— 
turen 6½ 0%, die Lokalſtiftungen 21/50/,, Privatperſonen 2%, 
Gemeinden 1½ , Mitglieder des Großherzogl. Hauſes nicht 
ganz 1½ %, die Schuldienſte 10%, auswärtige Staaten / 0%, 

Die auf den Zehnten ruhenden Laſten, die vornehmlich 
Baulaſten, Kompetenzen und Tierzuchtlaſten waren, nahmen 
einen nicht unbeträchtlichen Teil des Zehnt— 
ertrages weg, indem ſie ſich auf 18% des Rohertrages 
ſtellten. 

Seit langem hatte die Zehntabgabe viele Gegner. Un— 
mittelbar zu ihrer Aufhebung führte die Verleihung gleicher 

politiſcher Rechte an alle Staatsbürger und die Notwendig— 
keit, die Finanzkraft des Landes zu erhöhen. 

Im Jahre 1831 wurde zunächſt der Zehnte von 
Neubrüchen oder Neubruchzehnte ſowie der Blut— 
zehnte abgeſchafft, erſterer, ohne daß eine Entſchädigung 
gewährt wurde, letzterer gegen eine Abfindung in der Höhe 
des fünfzehnfachen Betrages der mittleren jährlichen Ein— 
nahme. Wo Pfarreien und Schuldienſte Bezugsberechtigte 
waren, wurde die Abfindungsſumme nicht ausbezahlt, viel— 
mehr erhielten ſie einen jährlichen Betrag, beſtehend in 
4% der ermittelten Ablöſungsſumme aus der Gemeindekaſſe, 
als Beſoldungsbeitrag zugeſtanden. Teilweiſe hatte die Ab— 
löſung ſchon vor Erlaß des Geſetzes ſtattgefunden. 

Zwei Jahre ſpäter, im Jahre 1833, beſchloß der Land— 
tag die allgemeine Zehntablöſung, und zwar auf 
folgender Baſis: Die Ablöſung der Zehnten iſt nicht 
geboten, wohl aber geſtattet; ſie geſchieht im 
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zwanzigfachen Betrage der mittleren jährlichen 

Reineinnahme; vier Fünftel des Ablöſungs— 

kapitals zahlen die Zehntpflichtigen, ein Fünftel 
entrichtet der Staat; mit der Zehntablöſung werden 
auch die auf den Zehnten haftenden privatrechtlichen Laſten 

teils abgelöſt, teils an die Gemarkungsgemeinde überwieſen, 

eines wie das andere gegen einen entſprechenden Anteil am 

Zehntablöſungskapital. 
Obſchon die wirkliche Ablöſung nicht geboten war, 

nahm ſie doch einen raſchen Verlauf, da die Bedingungen 

ſehr günſtig waren. Von 5731 Zehntberechtigungen waren 

bis Ende 1857 bereits 5684 abgelöſt, ſo daß nur noch 
67 übrig waren. Die Beſeitigung der letzten Zehntberechtigung 

erfolgte im Jahre 1893 zu Eberfingen, Amt Waldshut. 
Die Kirche freilich kam infolge der gering bemeſſenen Zehnt— 

ablöſungskapitalien in nicht geringen Schaden. 

Sechſtes Kapitel. 

Kirchliche Kunſt unter Erzbiſchof Boll. 

Das Aufwärtsſtreben der kirchlichen Kunſt, das mit dem 

Jahre 1820 in ſo erfreulicher Weiſe eingeſetzt hatte, hielt auch 

in dieſer Epoche an. Und diesmal nahm auch die Baukunſt 

hieran großen Anteil. 
Von entſcheidendem Einfluß auf die Verbeſſerung der 

kirchlichen Bauweiſe wurde die Tätigkeit von Heinrich 

Hübſchr, der von 1827 an zu Karlsruhe in verſchiedenen 
baulichen Beamtenſtellungen, zuletzt als Baudirektor und 
Profeſſor am Polytechnikum wirkte. Hübſch war am 9. Februar 

1795 zu Weinheim geboren, Proteſtant, Schüler Wein— 
brenners. Vom Zuge der Romantik ergriffen, wandte er 
ſich aber bald von der nüchternen Bauweiſe ſeines Lehrers ab. 

Bad. Biographien I 394 f. 
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Sein Ideal wurde eine zeitgemäße Weiterentwicklung 
des altchriſtlichen Kirchenbauſtiles zur Erzielung 
monumentaler Wirkungen. Im Jahre 1828 übertrug 
Hübſch die romaniſche Ciſtercienſerkirche von Tennenbach nach 
Freiburg, wo ſie als „Ludwigskirche“ proteſtantiſchen Zwecken 
überwieſen wurde. Von 1834 bis 1837 baute er die große 
Kirche in Bulach. 2 

Sehr eifrig arbeitete in dieſer Zeit, unterſtützt von ſeinem 
Sohne Franz, der Freiburger Bildhauer Joſeph Glänz. 
Im Jahre 1828 fertigte er den Joſephsaltar und das Ge— 
ſtühl des niedern Chores im Münſter, von 1831 bis 
1833 das Holzwerk des Hochaltars, das indes erſt im Jahre 
1836 zur Aufſtellung gelangte . 

Maria Ellenrieder malte im Jahre 1834 eines ihrer 
beiten Bilder, eine „Madonna im Roſenhage“, das ſich jetzt 
in der Karlsruher Galerie befindet. 

Vierter Abſchnitt. 

Katholiſche Zuſtände unter Erzbiſchof Ignaz Demeter ?. 

Erſtes Kapitel. 

Wahl und Konſekration des Erzbiſchofs Demeter. 

Nach dem Tode des Erzbiſchofs Bernhard Boll wählte 
das Domkapitel einſtimmig den Weihbiſchof v. Vicari 
zum Erzbistumsverweſer. Es war auch zu erwarten, 
v. Vicari werde in Anbetracht ſeiner Würde und ſeiner Ver— 
dienſte zum Erzbiſchof gewählt werden. 

ı Kempf⸗Schuſter, Das Freiburger Münſter 139 f. | 

2 Die ganze Regierungszeit wird eingehend behandelt in (Mone), 

Die kathol. Zuſtände in Baden II 54 ff, und in Maas, Geſch. der 

kathol. Kirche in Baden 85 ff. 
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Letzteres entſprach jedoch durchaus nicht den Abſichten 

der Regierung. Sie wollte v. Vicari unter allen 
Umſtänden ausgeſchloſſen wiſſen. Statt aber feinen 
Namen von der Liſte zu ſtreichen, ſuchte ſie auf unzuläſſigen 
Umwegen zum Ziele zu kommen. Sie ſandte den Direktor 

der katholiſchen Kirchenſektion, Beeck, nach Freiburg, der 
durch den Hinweis auf die im Falle der Weigerung drohende - 
landesfürſtliche Ungnade und durch die unzutreffende Angabe, 

der öſterreichiſche Hof ſehe die Erhebung v. Vicaris zum 
Erzbiſchof nicht gerne, dieſen zu einer ſchriftlichen Erklärung 

vermochte, daß er auf die Annahme der Wahl verzichte. 

Nachdem dies erreicht war, ohne daß das Domkapitel 

hiervon etwas erfuhr, erklärte Beeck am Wahltage, dem 
4. Mai 1836, ſelbſt, und zwar im Wahllokale, in das er 

widerrechtlich eingetreten war, daß der Landesherr zur Liſte 

„keine Bemerkungen zu machen habe“. 
Das Domkapitel ſchritt zur Wahl, und dieſe ergab die 

einhellige Erwählung des Weihbiſchofs v. Vicari. 
Dieſer lehnte dreimal ab, nahm aber, als er das vierte 
Mal darum gebeten wurde, die Wahl an. 

Nun aber rückte Beeck mit der Sprache heraus. Er 
wies auf den v. Vicari unterzeichneten ſchriftlichen Revers 
hin und veranlaßte dadurch v. Vicari, ſeine Verzichtleiſtung 

zum zweitenmal auszuſprechen. Daraufhin nahmen die Dom— 

kapitulare weitere ſechs Wahlgänge vor, die aber alle ohne 
Ergebnis blieben. 

Die Wahl mußte ſomit verſchoben werden. Aber auch am 

f zweiten Wahltage, dem 11. Mai 1846, vereinigte erſt im dritten 

1 f 

Wahlgange ein Kandidat die notwendige Stimmenmehrheit auf 

ſich. Es war Domkapitular Ignaz Anton Demeter. 

Papſt Gregor XVI. erklärte die Wahl für nichtig, be— 

ſtätigte aber Demeter dennoch als Erzbiſchof „nach voraus— 
gegangener Heilung der Mängel der Wahl“. 
Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 11 
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Am 24. Dezember 1836 fand die ſtaatliche Einführung 
ſtatt, und am 29. Januar 1837 wurde der damals 64jährige 
Demeter von Biſchof Keller von Rottenburg unter Aſſiſtenz 
des Biſchofs Kaiſer von Mainz und des Weihbiſchofs 
v. Vicari konſekriert!. 

Zweites Kapitel. 

Beginnender Umſchwung im Klerus. 

Nicht ohne Grund hatte der ſterbende erſte Oberhirte 
einen „kräftigeren“ Nachfolger erſehnt. Das kirchliche Elend 
war andauernd tief und niederdrückend. 

Demeter erkannte dies wohl, denn er trat ſein hohes Amt 
mit den Worten an: „Ich will den Kelch trinken. Dies 
iſt die Stunde, die mich dem Tode näher bringt.“ Er hatte 
die ſchwere Bürde nicht geſucht. 

| Traurig ſah es in dieſer Zeit insbeſondere im Klerus 
des Oberlandes aus. Neben dem älteren Krauchen⸗ 
wieſer tat ſich hier im Jahre 1838 der ſog. Schaff— 

hauſer Verein für die katholiſchen Geiſtlichen und Laien 
Deutſchlands und der Schweiz auf, wozu mehrere Jahre 
vorher der ſittlich anrüchige Luzerner Theologieprofeſſor 
J. A. Fiſcher, ein geborener Bayer, die Anregung ge— 
geben hatte. Der Verein, zu deſſen Mitgliedern aus Baden 
u. a. Wocheler, Blumenſtetter, Klenker, Kuenzer, 

Heizmann, Haid, Silveſter Kotz (von 1848 bis 1867 
Münſterpfarrer zu Konſtanz), Dietz und Johannes 

i Erzbiſchof Demeter war am 1. Auguſt 1773 in Augsburg 

geboren und wurde am 10. Auguſt 1796 zum Prieſter geweiht. Hier⸗ 

nach wurde er Vikar in Ried, 1802 Pfarrer von Lautlingen, 1809 

Direktor des Lehrerſeminars in Raſtatt, 1818 Pfarrer in Sasbach, 

war von 1826 bis 1827 Miniſterialrat in der katholiſchen Kirchen 

ſektion, kehrte dann auf ſeine Pfarrei zurück und wurde 1833 Dom⸗ 

kapitular. 
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Renn, Pfarrer von Weizen, zählten, wollte durch ſeine 

Tätigkeit vor allem die Abhaltung einer aus Geiſtlichen und 
Laien zuſammengeſetzten Reformſynode vorbereiten, ſodann 

ſich dem Ultramontanismus entgegenſetzen, die Übermacht 

des Papſttums und des Epiſkopats abwehren, freiſinnige 

Blätter und Zeitſchriften verbreiten und die Zölibatspflicht 

der Geiſtlichen bekämpfen“ Stadtpfarrer Kuenzer von Konſtanz 

war ſein erſter Vorſtand. Der Verein tagte erſtmals am 

4. Oktober 1838 zu Schaffhauſen. Am 8. Oktober 1838 

wurden feine Ziele auf der Kapitelskonferenz zu Bonn— 

dorf von Pfarrer Renn in der ſchärfſten Weiſe vertreten, 

im Jahre 1840 hielt der Verein zu Geiſingen eine Ber- 
ſammlung ab, am 13. Oktober 1841 zu Altdorf bei 
Engen und am 31. Auguſt 1842 zu Stockach. Der Cry 
biſchof ſchritt gegen den Verein, auf den ihn ein päpſt⸗ 

liches Breve vom 23. November 1838 hingewieſen hatte, 
in der Weiſe ein, daß er den Geiſtlichen den Urlaub zum 

Beſuche der Verſammlungen verweigerte. Da aber die 

Kirchenſektion dieſe Verweigerung nicht als rechtsgültig aner— 

kannte und den Verein für ungefährlich erklärte, konnte dieſer 

bald wieder ungeſtört ſeine Tagungen abhalten. Dennoch 

war ſeine Lebensdauer eine kurze. Vom Jahre 1842 an 

ſchlief er allmählich von ſelber ein wegen zu geringer Be— 

teiligung der Laien. 

Auch ſonſt im Lande waren die „Reformer“ eifrig an 
der Arbeit. Im Jahre 1840 machten Geiſtliche aus allen 
Landesteilen nochmals eine Eingabe an die Zweite Kammer, 

um die Einführung von Synoden zu erzwingen. Die 

Regierung erklärte jedoch, hierüber nichts beſtimmen zu 
können. 

Ganz ungetrübt war demnach die Freude der Reformer 

nicht, jo ſehr ſie auch an der katholiſchen Kirchenſektion einen 
Rückhalt hatten. 

| 11* 
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Ihre Lage wurde um ſo unerfreulicher, als im ganzen 

Lande die ſo geſchmähte kirchliche Richtung unter dem 
Klerus mehr Anhänger fand als je zuvor und ihre eigene 
Gefolgſchaft zurückzugehen begann. Das „Badiſche Kirchen— 
blatt für Proteſtanten und Katholiken“ mußte infolge dieſes 
Umſchwunges 1841 ſein Erſcheinen vollſtändig einſtellen. 

Es waren zunächſt epochemachende Ereigniſſe außerhalb 
Badens, die den Klerus in andere Bahnen drängten. Neben 
der Möhlerſchen Symbolik, die bis 1838 in fünf Auf 
lagen erſchien und ein Gemeingut des deutſchen katholiſchen 
Volkes wurde, wirkte namentlich das „Kölner Ereignis“, 
die am 20. November 1837 erfolgte Verhaftung des Erz 
biſchofs Klemens Auguſt von Droſte-Viſchering, aufrüttelnd 
und das katholiſche Bewußtſein ſtärkend. Gerade die Miſch⸗ 
ehenfrage, um derentwillen Erzbiſchof Klemens Auguſt ins 
Gefängnis wanderte, war auch in Baden brennend und bereitete 
den kirchlich geſinnten Geiſtlichen ſchwere Gewiſſensbedenken. 

In der Erzdiözeſe ſelbſt war die theologiſche Fakultät 
an der Univerſität Freiburg ſeit Mitte der dreißiger Jahre eine 
Pflanzſchule neuen Lebens. Ihre gefeiertſten Mitglieder waren 
in dieſer Zeit die in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre 
berufenen Profeſſoren Joh. Baptiſt v. Hirſcher und 
Franz Anton Staudenmaier. 

Hirſcher war am 20. Januar 1788 zu Alt-Ergarten 
bei Ravensburg geboren und im Jahre 1817 als Lehrer 
der Moral und Paſtoral an die Univerſität nach Tübingen be- 
rufen worden. Nicht ganz frei vom Zeitgeiſte, aber ein vor- 
trefflicher Lehrer und eine edle, fromme, hochſtrebende Seele, 
hatte er ſich ſchon einen bedeutenden Namen gemacht, als an 
ihn nach der Verſetzung Schreibers in die philoſophiſche 
Fakultät der Ruf erging, die Moralprofeſſur in Freiburg zu 
übernehmen. Hirſcher folgte dem Rufe im Herbſte 1837, 
um von da an über 25 Jahre der theologiſchen Jugend der 
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| Erzdiözeſe ſeine hervorragend bildende und erzieheriſche Kraft 

zu widmen. Vom Jahre 1839 an war er zugleich Dom— 
| kapitular an der Metropolitankirche. 

Staudenmaiert, am 11. September 1800 zu Donz— 

dorf bei Geislingen geboren, war ein Schüler Möhlers, mit 

dem ihn gleiche Geſinnung und edle Freundſchaft verbanden. 

Ein bedeutender ſpekulativer Kopf, als Schriftſteller hoch— 

geachtet, hatte er bereits ſieben Jahre an der theologiſchen 
Fakultät in Gießen gewirkt, als er nach der Ernennung 

Bucheggers zum Domkapitular gleichzeitig mit Hirſcher im 
Herbſte 1837 in die theologiſche Fakultät zu Freiburg als 
ordentlicher Profeſſor der Dogmatik eintrat. 

Neben dieſen beiden Koryphäen dozierte noch immer 

Leonhard Hug, deſſen im Jahre 1841 und 1842 er⸗ 
ſchienene Gutachten über das „Leben Jeſu“ von David Strauß 
gerade in dieſer Zeit großes Aufſehem erregten. 

Die Kirchengeſchichte lehrte von 1836 bis 1845 Aloys 

Vogel, während in den bibliſchen Wiſſenſchaften von 1836 

an neben Hug noch Profeſſor Peter Anton Schleyer 
und vom Sommer 1837 an als Lehramtsgehilfe Adalbert 

Maier tätig waren. Adalbert Maier wurde im Jahre 
1841 ordentlicher Profeſſor für die bibliſchen Wiſſenſchaften, 

Schleyer aber übernahm im Jahre 1845 die Kirchen— 
geſchichte, als ſich Vogel wegen Kränklichkeit auf die Pfarrei 

Hofweier zurückzog. Maier, der 52 Jahre lang an der 
Univerſität als Exeget tätig war, zeichnete ſich durch eine 

hervorragende kritiſche Begabung aus, die ihn zu wiſſen— 

ſchaftlich bedeutenden Leiſtungen befähigte, manchmal aber 

auch zu rationaliſtiſch gefärbten Aufſtellungen verleitete. 

Eine gute Vorbereitung für das Bibelſtudium bot den 

Theologieſtudierenden dieſer Zeit der ſeit 1827 an der Uni— 

Lauchert, F. A. Staudenmaier, Freiburg 1901. 
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verſität wirkende Profeſſor der orientaliſchen Philologie, 

Heinrich Joſeph Wetzer. Geboren am 19. März 1801 
zu Anzefahr in Kurheſſen, und obwohl Laie, im Jahre 1824 
von der theologiſchen Fakultät zu Freiburg zum Doktor der 
Theologie kreiert, war Wetzer entſchieden kirchlich geſinnt und 
verlieh dieſer ſeiner Geſinnung auch freimütig Ausdruck. 

Von außerordentlicher Wichtigkeit war, daß durch die Be 
mühungen des Erzbiſchofs Ignaz Demeter endlich auch ein 
Perſonenwechſel auf dem Lehrſtuhle für Kirchenrecht eintrat. 
Nach zweijährigen Verhandlungen gelang es Demeter im 
Jahre 1840, die Entfernung des verderblich wirkenden Pro— 
feſſors Heinrich Amann durchzuſetzen. Die Regierung 
beließ ihm nur die Geſchäfte des Oberbibliothekars, die er 
bisher ſchon mehrere Jahre im Nebenamte beſorgt hatte. Im 
Jahre 1842 wurde er auch jeder Anteilnahme an den Ge— 
ſchäften der juriſtiſchen Fakultät enthoben, worauf er 1843 
in eine Geiſteskrankheit verfiel, die mit ſeinem Tode in der 
Illenau im Jahre 1849 endete. Kirchenrecht las von nun 
an Franz Joſeph Buß!. Dieſer bedeutende Mann war 
am 23. März 1803 zu Zell am Harmersbach geboren und 
hatte ſich 1828 an der Freiburger Juriſtenfakultät habili— 
tiert. Anfänglich freiſinnigen Anſichten zugeneigt, hatte er 
während der erſten zehn Jahre ſeiner Lehrtätigkeit eine voll— 
ſtändige Umwandlung durchgemacht und war zu einem Führer 
der katholiſchen Bewegung geworden. Die Theologen fanden 
in ihm einen zündenden Lehrer des Rechts, der es verſtand, 

die jungen Herzen mit ſich fortzureißen. 
Das Wirken der genannten tüchtigen Männer machte ſich 

alsbald fühlbar. Ein reges wiſſenſchaftliches Leben ſetzte ein, 
und die Ideale des Prieſtertums begannen der 
theologiſchen Jugend wieder aufzuleuchten. Eine 

1 Bad. Biographien III 15 ff, Art. „Buß“ von Hansjakob. 
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neue Zeitſchrift für Theologie wurde gegründet, und die Fa— 
kultät erhielt einen ſo guten Namen, daß auch Studenten 

aus den Rheinlanden, Weſtfalen, Schleſien und beſonders 
5 aus der Schweiz herbeiſtrömten. 

i Alle Mißſtände waren damit freilich auf dem Gebiete 
der Erziehung des Klerus noch nicht beſeitigt. Der an den 
f Mittelſchulen graſſierende Geiſt, die halbrevolutionäre Zeit— 

ſtrömung und der Mangel an theologiſchen Erziehungsanſtalten 

verdarben fortgeſetzt ſehr viel. Die Mißſtände waren ſo 

ſchreiend, daß ſelbſt die Regierung die Errichtung 

wenigſtens eines theologiſchen Konvikts ins 

Auge faßte. Leider aber ſollte in ihm wieder ein Stück 
Staatskirchentum verwirklicht werden, anſtatt daß dem Erz— 

biſchof freie Hand gelaſſen wurde, eine kirchliche Anſtalt 

zu errichten und einzurichten. Laut Miniſterialbeſchluß vom 

6. Juli 1841 ſollte das Konvikt unter dem Namen Col- 
legium theologicum als Univerſitätsanſtalt 

errichtet werden unter der Aufſicht einer ſtaatlichen Kom— 

miſſion, der mindeſtens drei Profeſſoren der theologiſchen 

Fakultät und der Direktor der Anſtalt angehören ſollten. 

Die Ernennung des letzteren ſowie der Repetenten behielt 

ſich der Staat vor. Dem Erzbiſchof waren nur ſehr be— 
ſchränkte Mitaufſichtsrechte zugeſtanden, insbeſondere ſollte er 

bei Ernennung des Direktors „angehört“ und ſollten etwaige 

5 „Wünſche“ in billiger Weiſe berückſichtigt werden. | 

Als Heim für das Kollegium nahm man das Gebäude des 

Prieſterſeminars in Freiburg in Ausſicht, das kirchliches 

Eigentum war. Dadurch wurde aber eine Verlegung des 

Prieſterſeminars notwendig, und zwar in ein in ſtaatlichem 

Beſitze befindliches Anweſen. Ein ſolches fand man in dem 

leerſtehenden Kloſtergebäude zu St Peter auf dem Schwarz— 
walde. In die Verlegung willigte der Erzbiſchof mit Rück— 

ſicht darauf ein, daß aus der Zurückgezogenheit in dem ein— 
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ſamen St Peter während des letzten Studienjahres Gutes 
für die Vorbereitung auf die heiligen Weihen zu er— 
warten war. | 

Drittes Kapitel. 

Der Erzbiſchof und die Regierung. 

Aus dem Geſagten geht die Richtung der Kirchenpolitik 
der badiſchen Regierung dieſer Zeit ſchon ziemlich deutlich 
hervor. Die Regierung, deren leitender Geiſt auf dieſem 
Gebiete der 1838 zum Miniſter des Innern ernannte bis— 
herige Staatsrat Karl Friedrich Nebenius ! war, 
hatte den feſten Willen, in Perſonalfragen den 

Bedürfniſſen der Kirche entgegenzukommen und 

das Wohl derſelben zu fördern, gleichzeitig aber 
auch das ganze Inventar des Staatskirchentums 
ungeſchmälert zu erhalten. Was für die Kirche ge— 
ſchah, ſollte durch den Staat geſchehen. Der Erzbiſchof 
blieb auf Vorſtellungen bei der Regierung angewieſen und 
entbehrte nach wie vor der weſentlichſten biſchöflichen Rechte. 
Die Regierung ſuchte in dieſer Zeit das Staatskirchen— 
tum ſogar noch weiter auszubauen und den Einfluß 
des Erzbiſchofs noch mehr zu verringern. Sie konnte es 
wagen, da fie den Erzbiſchof durch das in Perſonalfragen 
bewieſene Entgegenkommen mit größter Dankbarkeit erfüllt 
hatte und dieſer nicht der Mann war, die biſchöflichen Rechte 
gegenüber der Staatsgewalt zu wahren. Er beugte ſich in 
den meiſten Fällen unter die Forderungen der Regierungs— 
organe, ſelbſt wenn fie Angelegenheiten des innerſten kirch— 
lichen Lebens betrafen. 

So gab er dem Verlangen nach, auf ſeine Hirtenbriefe 
den Vermerk zu ſetzen: „mit landesherrlicher Bewilligung“. 

1K. F. Nebenius, Die katholiſchen Zuſtände in Baden, Karls⸗ 

ruhe 1842. 5 
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Er erlaubte ſogar das Fleiſcheſſen am Freitag, als 

die Kirchenſektion durch Erlaß vom 9. Dezember 1837 die 
Einſchärfung des Freitagsgebotes unterſagte. Er hielt dieſe 

Erlaubnis aufrecht bis zum Jahre 1840, zu welcher Zeit 
die Dispens von ihm wiederum mit Staatsgenehmigung 
zurückgenommen wurde, nachdem ihm katholiſche Laien, Prieſter 

und benachbarte Biſchöfe ernſte Vorſtellungen gemacht hatten. 
Noch größere Unzufriedenheit erregte die unbegreifliche 

Nachgiebigkeit des Erzbiſchofs in Sachen der Behandlung 
der gemiſchten Ehen. In Köln und Poſen wanderten 

die Erzbiſchöfe in die Gefängniſſe, weil fie den kirchlichen 

Weiſungen nicht zuwiderhandeln wollten, in Freiburg dagegen 

unterwarf ſich der Erzbiſchof aufs neue den ſtaatlichen, den 

kirchlichen ſchnurſtracks zuwiderlaufenden Beſtimmungen, nach— 

dem ihm von dem Staatsrate v. Nebenius am 19. März 

1839 erklärt worden war, es ſei keine Ausſicht vorhanden, daß 
die ſtaatlichen Beſtimmungen beſeitigt würden. Er geſtattete 

auch fernerhin die Einſegnung gemiſchter Ehen mit prote- 

ſtantiſcher Kindererziehung und wollte zuwarten, bis ihm der 

Heilige Vater eine anderweitige, ſpezielle Vorſchrift er— 

teilen würde. Weder Domdekan v. Vicari noch Dom— 

kapitular Buchegger übernahmen nunmehr noch ein Referat 
über Dispensgeſuche bei ſolchen Ehen. v. Vicari fügte ſeinem 
Namen unter den diesbezüglichen Ordinariatsbewilligungen 
jeweils bei: „Die Unterſchrift von mir iſt nur als Bezeugung 

des Beſchluſſes anzuſehen und durchaus nicht nach meiner 

Überzeugung.“ Im Jahre 1841 machte der Erzbiſchof er- 
neut eine Vorſtellung — er erhielt jedoch gar keine Antwort! 

| Die biſchöfliche Disziplinargewalt, für die bisher 

genauere ſtaatliche Beſtimmungen fehlten, wurde durch Ver— 

ordnung vom 23. Mai 1839 faſt ganz in die Hand der 
Kirchenſektion gegeben, indem die Verhängung aller bedeuten— 

deren Kirchenſtrafen der Genehmigung durch die Regierung 
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unterworfen wurde und auch gegen geringere Strafen die 
Beſchwerde bei der Staatsbehörde vorbehalten blieb. Der 
Erzbiſchof nahm auch dieſe Verordnung hin. 1 

Ebenſo legte eine Verordnung vom 10. April 1840 die 
Hauptentſcheidung bei der Dienſtprüfung der Geiſtlichen 
in die Hand der ſtaatlichen Kirchenſektion. Sie entſchied 
über die Zulaſſung zur Prüfung, ſie ſtellte die Zeugniſſe 
aus, der landesherrliche Kommiſſär führte den Vorſitz bei der 

Prüfung. Die erzbiſchöflichen Mitglieder waren an die zweite 
Stelle hinabgedrückt. Dieſe Maßregel verletzte kirchlich ge— 
ſinnte Geiſtliche aufs empfindlichſte, und manche, wie der 
ſpätere Oberſtiftungsrat Höll und der Geiſtliche Rat Strehle, 
wollten lieber nicht ihre Anſprüche auf eine Pfründe geltend 
machen, als ſich dieſer Prüfung unterziehen. Demeter dagegen 
unterwarf ſich auch dieſer Verordnung. 

Vergeblich verlangte der Erzbiſchof das „Vor— 
ſchlagsrecht“ bei Vergebung der Pfründen. Die 
Regierung blieb dabei, alle Pfründen auf das Gutachten der 
Bezirksämter und der Kirchenſektion hin zu vergeben. Aus 
Gnade wurde dem Erzbiſchof das Präſentationsrecht zu 
24 Pfarreien auf Lebenszeit vom Staate verliehen . 

Daß durch ſolche Maßnahmen der Einfluß des Erz— 

biſchofs auf den Klerus auf ein Minimum reduziert blieb, 
iſt einleuchtend. Aber die Regierung war hiermit noch nicht 
einmal zufrieden. Sie wollte auch die Ernennung der 
Dekane in ihre Hand bekommen. Die Kirchen⸗ 
ſektion ſtellte daher am 31. Auguſt 1838 an das Ordinariat 
das Anſinnen, den Umfang der Landkapitel mit denen der 
ſtaatlichen Verwaltungsbezirke in Übereinſtimmung zu bringen 
und dem Staate bei Aufſtellung der Dekane das Miternennungs⸗ 

1Gönner⸗Seſter, Das Kirchenpatronatsrecht im Großherzog: 

tum Baden 190. 



Erneutes Vordringen des Staatskirchentums. 171 

recht einzuräumen, die dann als Organe beider Behörden 
tätig ſein ſollten. Dagegen nun wehrte ſich Demeter 
doch mit Macht und auch mit Erfolg. Hug ſah in 

dem Antrage „das gänzliche Erbleichen der Epiſkopalgewalt. 
Bald werde das Diözeſanoberhaupt nichts mehr ſein 

als die zum Weihen ermächtigte Behörde“. 
Dieſes Streben, die Epiſkopalgewalt herabzudrücken, be— 

kundete auch die Verordnung vom 2. März 1837, die, ohne 

jegliche Mitwirkung des Erzbiſchofs erlaſſen, den Dom— 
kapitularen den Rang der Regierungsräte ver⸗ 

lieh, während die Mitglieder der katholiſchen Kirchen— 

ſektion den höheren von Miniſterialräten beſaßen. Den 

Erzbiſchof degradierte dieſelbe Verordnung, obwohl ſie ihm 

den Titel „Exzellenz“ verlieh und ihn in die erſte Rang⸗ 

klaſſe einreihte, dadurch, daß ſie ihm verbot, zu ſeinem Titel 

„Erzbiſchof von Freiburg“ die Worte beizuſetzen: „durch 

Gottes Erbarmung und des heiligen apoſtoliſchen Stuhles 
Gnade“. 

Das Kirchen vermögen verwaltete die Regierung, wie 

früher, ſo auch unter Demeter, ohne ſich um das Erzbiſchöf— 

liche Ordinariat zu kümmern. Sie geſtattete die Verwen— 

dung der Kirchen zu Geſangfeſten ſogar entgegen 

den Beſchwerden des Erzbiſchofs. Nun ermannte ſich dieſer 

am 10. Juli 1840 zu einem ausdrücklichen Verbote, das 
aber erſt 1844 die Staatsgenehmigung erhielt, nachdem auch 

der proteſtantiſche Oberkirchenrat die Einräumung der Gottes— 

häuſer zu Muſikfeſten unterſagt hatte. 
Wie weit ſich die Regierung auch noch in dieſer Zeit 

gegen kirchlich korrekte Geiſtliche vorwagte, zeigt 
die am 21. Januar 1842 von der Kirchenſektion beim Ordi- 

nariat erhobene Forderung, dem Kooperator Müller an 
St Martin zu Freiburg und dem Dompräbendar Sulzer 

die Kanzel zu verbieten und ſie aus Freiburg zu entfernen, 

A * 
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weil fie in ihren Predigten den Proteſtantismus verunglimpft 

hätten. Doch ging das Ordinariat auf dieſe Forderung nicht 

ein, da eine genaue Unterſuchung die Haltloſigkeit der An 
ſchuldigungen ergab. Schlimmer weg kam Franz Xaver 
Dieringert, von Rangendingen in Hohenzollern gebürtig 
und ſeit 1835 Repetitor am Prieſterſeminar zu Freiburg. 
Dieringer hatte das große Verbrechen begangen, in der 
„Tübinger theologiſchen Quartalſchrift“ einen vom kirchlich 
korrekten Standpunkt aus geſchriebenen Artikel über die „Exor⸗ 
zismen“ zu veröffentlichen und ſich dadurch als Feind der 
Aufklärung zu bekunden. Als er ſich nun um das badiſche In⸗ 
digenat bewarb, wurde es ihm von der Regierung ver— 
weigert. Dieringer ging daraufhin 1835 als Theologie- 
profeſſor nach Speier und im Jahre 1843 nach Bonn. 

Viertes Kapitel. 

Kirchliche Angelegenheiten im Landtage. 

Für die katholiſche Sache war von der landſtändiſchen 
Vertretung dieſer Zeit nicht viel zu erwarten. 

In der Zweiten Kammer waren ſowohl die Miniſte— 
riellen wie die Mitglieder der liberalen Oppo— 
ſition von einer Würdigung der kirchlichen Rechts— 
grundſätze weit entfernt. Nur bekämpften die Liberalen 
die Beamtenwillkür auch auf kirchlichem Gebiete und über⸗ 
ſchütteten auf jedem Landtage die katholiſche Kirchenſektion 
mit ihrem Tadel. Karl v. Rotteck war ſogar ehrlich 
genug, gegen die Verhaftung des Erzbiſchofs Klemens 
Auguſt von Köln eine Proteſtſchrift herauszugeben. 

Anderſeits bekämpfte derſelbe Mann aber auch fortgeſetzt 
den „Ultramontanismus“ und vertrat im Landtage die Ein- 
führung des konſtitutionellen Syſtems in der Kirche und die 

(Mone,) Die kathol. Zuſtände in Baden I 121. 
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Abhaltung von Synoden, die aus Geiſtlichen und Laien zu— 

ſammengeſetzt ſein ſollten. 
Das Evangelium dieſer alten liberalen Partei war das 

von Rotteck und Welcker ſeit dem Jahre 1834 herausgegebene 
„Staatslexikon“. 

Rotteck ſollte deſſen Vollendung nicht mehr erleben. Er 

ſtarb am 26. November 1840 zu Freiburg. Seine letzten 
ſchriftlichen Grüße galten ſeinem Freunde Weſſenberg, 
der ihn mit ſeinem in liberalem Geiſte geſchriebenen, 1840 
herausgegebenen Werke „Die großen Kirchenverſammlungen 

des 15. und 16. Jahrhunderts“ erfreut, und dem Kammer— 
präſidenten Mittermaier, der ihn zu den Sitzungen des 
landſtändiſchen Ausſchuſſes eingeladen hatte. 

Ein ausgeſprochener Vertreter der katholiſchen Weltan— 
ſchauung erſchien 1837 in der Zweiten Kammer. Es war 

Profeſſor Franz Joſeph Buß, der als jüngſter aller 

Abgeordneten in ſeiner „Jungfernrede“ zuerſt in einem 
deutſchen Parlamente die ſoziale Frage behan— 
delte. Er kündete hiermit eine neue Zeit an, deren voller 

Anbruch indes noch in ferner Zukunft lag. 

Mehr als von der Zweiten konnte man von der mehr 

ſtaatskonſervativen Erſten Kammer für die Zurückeroberung 

der kirchlichen Rechte hoffen. In ihr wollte darum ſchon im 

Jahre 1837 Freiherr Heinrich v. Andlaw einen Antrag 
einbringen, der Kirche ihre Rechte wiederzugeben. Auf Er⸗ 
ſuchen des Erzbiſchofs Demeter, der neben ihm in der Erſten 

Kammer ſaß, ging er aber wieder von feinem Plane ab. 
Am 1. Juli 1839 ſtellte er erneut eine Anfrage 

über den Stand der kirchlichen Angelegenheiten 

und über die Hinderniſſe, die der Ausübung der kirchlichen 
Rechte im Wege ſtänden. Da aber erlebten die kirchlich 

geſinnten Katholiken das ſie aufs tiefſte ſchmerzende und 

verletzende Schauſpiel, daß der katholiſche Laie vom 
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Erzbiſchof Demeter ſelbſt in der Erſten Kammer 

preisgegeben wurde. „Die Hauptbeſchwerden“, ſo 
führte der Erzbiſchof aus, „ſind größtenteils gehoben, die 

übrigen Wünſche des Epiſkopats ſehen ſukzeſſiver Erfüllung 
entgegen.“ Dieſe Erklärung des Erzbiſchofs entfeſſelte bei 
den kirchentreuen Katholiken einen wahren Entrüſtungs⸗ 
ſturm 1. 

Die ſchwächliche Haltung des Erzbiſchofs beirrte die Vor— 
kämpfer für die katholiſche Sache nicht. Sie fuhren fort, 

die Rückgabe der biſchöflichen Rechte zu verlangen, und einer 
derſelben, Archivdirektor Franz Joſeph Mone in Karls⸗ 
ruhe, legte auch vor aller Welt in einer zu Regensburg im 
Jahre 1841 erſchienenen, „Die katholiſchen Zuſtände 
in Baden“ betitelten Schrift die traurigen kirchlichen Ver— 
hältniſſe Badens mit aller Offenheit und Entſchiedenheit 

dar. Das Buch, deſſen Verfaſſer nicht genannt war, er- 
regte ungeheures Aufſehen. Staatsrat Nebenius ant- 
wortete im Jahre 1842 mit einer Gegenſchrift, auf die hin 
Mone in einer 1843 erſchienenen „Zweiten Abteilung der 

katholiſchen Zuſtände“ neues, die Regierung ſehr welten 
des Material beibrachte. 

Fünftes Kapitel. 

Das paſtorelle Wirken des Erzbiſchofs Demeter. Sein Tod. 

Soweit es ihm bei ſeiner Gefügigkeit gegen die Maß— 
nahmen der Staatsgewalt möglich war, war Erzbiſchof De— 
meter eifrig bemüht, das ſittlich-religiöſe Leben in der Erz⸗ 
diözeſe zu heben. 

Er erließ am 24. Februar 1837 eine Inſtruktion für die 
Pfarr- und Kirchenviſitationen und gab mehrere Ver- 
ordnungen heraus, um die Kapitelskonferenzen für 

Maas, Geſch. der kathol. Kirche in Baden 96 ff. 
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die wiſſenſchaftliche Fortbildung des Klerus nutzbringend zu 
geſtalten. 
Er beſtieg auch ſelber häufig die Kanzel der Metro— 
politankirche, um das Wort Gottes zu verkünden. 

Beſondere Aufmerkſamkeit ſchenkte er, der jahrelang die 

Heranbildung der Volksſchullehrer geleitet hatte, dem Schul— 

weſen und der Pflege und Förderung des religiöſen Lebens 

in der Jugend. Doppelt ſchmerzlich war es ihm daher, daß 

es ihm nicht gelang, den mit ſeinem Glauben zerfallenen 

Lehrerſeminardirektor Philipp Jakob Nabholzt aus 
ſeinem Amte zu entfernen. Nabholz, am 15. April 1782 

zu Villingen geboren, Prieſter, hatte bereits zwölf Jahre in 

Aarau gewirkt, als er von der badiſchen Regierung im 

Jahre 1834 mit der Leitung des Lehrerſeminars in Raſtatt 

betraut wurde, von wo er bald darauf nach Ettlingen über— 

ſiedelte. Seine freigeiſtige Richtung war offenkundig. Dennoch 

beauftragte ihn die Regierung im Jahre 1839 auch mit der 

Organiſation des neuerrichteten zweiten Lehrerſeminars in 

Meersburg, deſſen erſter Direktor er wurde. Nachfolger von 

Nabholz in Ettlingen wurde 1839 Raimund Hermanuz?, 
bisher Pfarrer von Horben, der in demſelben Jahre eine 
Erklärung des Philipperbriefes „im Geiſte des Urchriſten— 
tums für denkende Chriſten aller Konfeſſionen“ veröffent- 
licht hatte. 

Die letzten Monate ſeines Lebens litt Erzbiſchof Demeter 
ſchwer. Von Körperleiden gepeinigt, von Gewiſſensängſten 
bedrückt, bereitete er ſich auf den Tod vor. Er empfing in 
Gegenwart der Geiſtlichen und der Alumnen des Seminars 
mit erbauender Andacht die heiligen Sterbſakramente und 

ging am 21. März 1842 in die Ewigkeit ein. Am 24. März 

Bad. Biographien II 94 ff. 

2 Ebd. I 364. 
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1842, dem Gründonnerstag jenes Jahres, wurde er im 
Münſter beigeſetzt, wo ihm ein einfacher Denkſtein errichtet 
wurde. g 

Fünfter Abſchnitt. 

Die Zeit des Erzbiſchofs Hermann v. Vicari bis zum Falle 

N des Konkordats (18431860) 1. 

Erſtes Kapitel. 

Die Wahl und Inthroniſation des Erzbiſchofs Hermann v. Vicari. 

Wie nach dem Hinſcheiden des Erzbiſchofs Bernhard Boll, 
ſo wurde auch nach dem Tode Demeters Weihbiſchof Hermann 
v. Vicari zum Erzbistumsverweſer erwählt. | 

Schon als ſolcher bekundete er, daß er entſchloſſen war, 
Übertretungen der kirchlichen Disziplin nicht ungeahndet zu 
laſſen. Er verweigerte am 13. Mai 1842 dem radikalen 
Pfarrer und Abgeordneten Kuenzer von Konſtanz den 
Urlaub zur Übernahme eines Mandats für die Zweite 
Kammer, weil er infolge ſeiner politiſchen Tätigkeit die Seel— 
ſorge vernachläſſigte. 

Hohe Freude erfüllte darum alle kirchlich geſinnten 
Männer, als der nunmehr 69jährige Erzbistumsverweſer bei 
der Wahl vom 15. Juni 1842 wiederum zum Erzbiſchof 
erkoren und diesmal von der Regierung nicht beanſtandet 
wurde ?. 

Faſt erſchöpfend iſt das Wirken Hermann v. Vicaris darge- 

ſtellt in Maas, Geſch. der kathol. Kirche in Baden 121 ff. — Vgl. dazu 
H. Brück, Geſch. der kathol. Kirche in Deutſchland II 412 ff. 

e Erzbiſchof Hermann v. Vicari war als der Sohn eines 

Gräflich Königseggſchen Oberamtmanns am 13. Mai 1773 zu Aulen⸗ 

dorf geboren. 1797 erwarb er ſich zu Dillingen den Titel eines 

Doktors beider Rechte und wurde am 1. Oktober 1797 zum Prieſter 

geweiht. Hierauf erhielt er ein Kanonikat an dem Stifte St Johann 
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Merkwürdigerweiſe verzögerte ſich aber die Beſtätigung 

durch Rom außergewöhnlich lange. Vielleicht zweifelte man 
auch hier daran, ob v. Vicari über die nötige Kraft ver- 
füge, eine in fo ſchwieriger Lage befindliche große Erzdiözeſe 
zu regieren. Gab es doch ſelbſt in Baden viele, die v. Vicari 

für furchtſam hielten, weil er von kleiner, zarter Geſtalt, 
ſowie mildem und herablaſſendem Weſen war und der 

redneriſchen Begabung entbehrte. Selbſt das Domkapitel 

ſcheint ſich an dem Gewählten verſehen zu haben, denn wohl 
kaum hat es daran gedacht, der gütige beſcheidene Hermann 
v. Vicari könne ſich von dem maßgebenden Einfluß ein— 
mal freimachen, den das Domkapitel auf Grund der Be— 
ſtimmungen des badiſchen Staatskirchenrechts auf die Kirchen— 

regierung auszuüben hatte. Erſt am 30. Januar 1843 

erfolgte die Präkoniſation des Erwählten und am 26. März 
1843 ſeine Inthroniſation durch den Biſchof Keller von 

Rottenburg. 
Wenn der päpſtliche Stuhl die Lage der Erzdiözeſe als 

eine ſchwierige betrachtete, ſo war er gewiß im Recht. Noch 
immer beherrſchte der Staat die Kirche. Feſte katholiſche 

u 3 r 

Glaubensüberzeugung und warme Liebe zur Kirche mangelten 
; nur zu vielen. Der Klerus war der kirchlichen Disziplin 

entwöhnt und zum großen Teile mit Reformplänen erfüllt. 

Zu alledem gärte es aber auch auf politiſchem Gebiete 

überall; man kämpfte für die „Volksrechte“, zuerſt in Vereinen, 
in der Preſſe und dem Parlamente, zuletzt 1848 und 1849 

in blutigen revolutionären Aufſtänden. 

Wer aber meinte, Hermann v. Vicari werde ſich ſcheuen 
oder unfähig ſein, die großen Aufgaben zu löſen, die ſich 

in Konſtanz, wurde Aſſeſſor und Geiſtl. Rat an der biſchöflichen Re⸗ 

gierung zu Konſtanz, welche Stellung er bis 1827 bekleidete. 1827 

wurde er Domkapitular in Freiburg, am 23. März 1830 Domdekan 

und am 24. Februar 1832 Weihbiſchof. 

Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 12 
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für den Oberhirten der Erzdiözeſe aus den geitverhältuſſen 
ergaben, der ſollte bald einſehen, daß er den Erzbiſchof unter- 
ſchätzt hatte. 

Die Erneuerung des kirchlichen Lebens unter Erzbiſchof 

f 
Zweites Kapitel. 2 

H 
Hermann v. Vicari. g 

ET Hermann v. Vicari wandte fein Augenmerk zunächſt der 
Erneuerung des kirchlichen Sinnes im Volke und 

im Klerus zu. Einſt hat er von ſich ſelbſt bekannt: „Dem 5 
warmen katholiſch-chriſtlichen Glauben meine ewige Liebe.“ 

Und wie dieſes Selbſtbekenntnis, das er unter eines feiner 1 

Bildniſſe geſchrieben hat, aus innerſter Seele kam, ſo war es 
ihm auch eine Herzensangelegenheit, „warmen katholiſch— chriſt. 5 
lichen Glauben“ allüberall zu wecken. ; 

Eine beſondere Gelegenheit boten hierfür die Firmungs- 
und Viſitationsreiſen, die der Erzbiſchof bereits im 
Jahre 1843 begann. Bei hoch und nieder machte fein ge 
winnendes, leutſeliges und doch echt biſchöfliches Auftreten 
den tiefſten Eindruck. 8 

Schon jetzt konnte man den Bann gebrochen erachten, der 
auf dem katholiſchen Volke laſtete. Eine Reihe katho⸗ 
liſcher Vereine entſtand. Der Franziskus Xaverius-Verein, 
das Werk der heiligen Kindheit, die Erzbruderſchaft des un— 
befleckten Herzens Mariä und die des allerheiligſten Altars— 
ſakramentes fanden Eingang in die Erzdiözeſe. Als Gegen⸗ 
gewicht gegen die antikirchlichen Tendenzen der nichtkatholiſchen 
Vereine tat ſich im Jahre 1844 der „katholiſche Verein“ auf, 
den beſonders Mone und der Gymnaſialdirektor Lender 
förderten, der aber auch am Erzbiſchof einen kräftigen 

Beſchützer gegen die zahlreichen auf ihn gerichteten Angriffe 
hatte. Auf das Jahr 1843 erſchien ſodann erſtmals der 
„Kalender für Zeit und Ewigkeit“, herausgegeben von 

* 
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Alban Stolz, damals Repetitor am Collegium theo- 

logicum, dem bald noch weitere im edelſten Sinne des 
Wortes volkstümliche Schriften desſelben Verfaſſers folgten, 

die alleſamt außerordentlich viel zur Vertiefung des reli— 

giöſen Lebens beitrugen. 

| Dringend verlangte der Erzbiſchof von der Regierung 

die Veranſtaltung von Volksmiſſionen. Aber ebenſo 

hartnäckig verweigerte ſie die Regierung jahrelang. Viele 

badiſche Katholiken pilgerten daher nach Blodelsheim im Elſaß, 
wo der dortige Pfarrer Philippi mehrere Jahre nacheinander 
ſolche abhalten ließ. Erſt die Revolution von 1849 machte 
die Regierung nachgiebiger. Sie geſtattete unter dem Drucke 
der Verhältniſſe, was ſie ſo lange hintangehalten hatte, und 

ſo konnte denn vom Ende des Jahres 1849 an, vornehm— 
lich aber in der erſten Hälfte der fünfziger Jahre, eine außer⸗ 

ordentlich große Zahl von Volksmiſſionen abgehalten werden, 

an denen ſich die Katholiken aller Stände, ja ſelbſt zuweilen 

Proteſtanten eifrig beteiligten, und die überaus ſegensreich 
wirkten. | 

Unter den Jeſuitenmiſſionären, die ſich im Jahre 1850 
zu Freiburg ein Haus eingerichtet hatten, ragte durch die 

Fülle der Gedanken, die Urwüchſigkeit ſeiner Darſtellung 

und die Schärfe ſeiner Logik P. Peter Roh? hervor. Er 
war im Jahre 1811 zu Conthey im Kanton Wallis ge— 
boren und wurde als 39jähriger Mann von Löwen aus, 
wo er fünf Jahre Dogmatik gelehrt hatte, auf den badiſchen 

„Kriegsſchauplatz“ entſandt, auf dem er im Auguſt 1850 zu 

Konſtanz ſeine erſte Tätigkeit entfaltete. Es folgten die Miſ— 
ſionen zu Freiburg, Bruchſal, Karlsruhe, wo Roh 1851 auf 

1 Fr. Reinfried, „Alban Stolz“, in Bad. Biographien IV 454. 

— J. M. Hägele, Alban Stolz?, Freiburg 1889. 

2 Erinnerungen an P. Roh, in Stimmen aus Maria-Laach III 93 ff. 

12° 
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Verlangen des Großherzogs auch vor dem Militär predigte, 3 
Baden-Baden, Raſtatt, Mannheim, Heidelberg, Donau 
eſchingen (1855), Mosbach, Lenzkirch, Werbach, Gerlachs. i 
heim, Haslach, Ettlingen u. a. 4 

Berühmt wurden ferner die Namen der Jeſuitenmiſſionäre 

Schloſſer, Klinkowſtröm, Roder, Haßlacher und 
Graf Zeil. Das katholiſche Volk bewahrt ihr Andenken 

in treuer, dankbarer Erinnerung. 5 
Barmherzige Schweſtern einzuführen, gelang dem 

Erzbiſchof nach langen Verhandlungen mit der Regierung 
im Jahre 1845. Sie erhielten ein Mutterhaus in Freiburg. 
Die erſten Schweſtern kamen im Dezember 1846 aus dem 
Mutterhaus in Straßburg. | 

Das Jahr 1845 führte noch zu einem andern weiteren Ent⸗ 
gegenkommen des Staates. Er half dazu mit, die 1844 ent⸗ 
ſtandene, 1845 von Ronge, ihrem Urheber, ſelbſt auch nach 
Baden verpflanzte deutſchkatholiſche Bewegung nieder— 
zuhalten !. 

Ende September 1845 erſchien Ronge gemeinſam mit 
Dowiat in Heidelberg, wo er mit den proteſtantiſchen Theo— 
logieprofeſſoren tafelte, und zog von da nach Mannheim, 
deſſen Boden ſchon durch die politiſchen Umtriebe der Demo— 

kraten recht heiß geworden war. Kirchliche und politische 
Revolution berührten fich hier ſehr nahe, und gerade das 
war für die Regierung mit ein Grund, den Deutſchkatholi⸗ 
zismus nicht aufkommen zu laſſen. Am 29. September 
kamen Ronge und Dowiat am Bahnhof in Mannheim an, 
das ſchon am 19. Auguſt eine „alt- und chriſtkatholiſche Ge⸗ 
meinde“ erhalten hatte. In lärmendem Aufzuge, an dem 

ı Maas, Geſch. der kathol. Kirche in Baden 153. — Alban 

Stolz, Der neue Kometſtern mit ſeinem Schweif, Freiburg 1845. — 
Buß, Das Rongetum in der badiſchen Abgeordnetenkammer, Br 

burg 1846. — Feige, Feſtgabe 75 f. 
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der ultraliberale Abgeordnete Friedrich Daniel Baſſermann 

teilnahm, wurden beide in die Stadt geleitet. Die Menge zog 
zum Hoftheater, das aber zufolge behördlicher Anordnung 
verſchloſſen war. Als nun der Ruf erſcholl: „Die Türe ein— 

ſchlagen!“ mahnte der Abgeordnete Baſſermann zur Ruhe 
und lud vom Dache ſeiner Chaiſe aus die Anweſenden ein, 

ſich in ſeinem Garten zu verſammeln. Unter Hurrarufen 
ging es dorthin, wo das deutſchkatholiſche Evangelium erſt— 

mals öffentlich in Mannheim verkündet und Ronge abends 
ein Ständchen gebracht wurde. Zu den nennenswerteſten 

Gäſten zählten die Deutſchradikalen v. Itzſtein, Mathy, 
Soiron, Hecker und Struve. Auch der Gemeinderat von 
Mannheim ſamt dem Bürgermeiſter Jolly ſympathiſierte mit 
Ronge. Nachdem Ronge einen Abſtecher nach Mainz ge— 

macht, kam er am 12. Oktober nochmals nach Mannheim, 
wurde aber am Tage darauf ausgewieſen. Er wandte ſich 

nun nach Konſtanz!, wo Weſſenberg mit Entrüſtung jede 
Gemeinschaft mit ihm abwies, und ging von da über Nadolf- 

zell nach Württemberg. In Mannheim aber ſetzte es am 

19. November 1845 noch einen unblutigen Putſch ab. An 
dieſem Tage veranſtaltete der Gemeinderat in dem Aulaſaale 

entgegen dem Verbote der Regierung eine Demonſtrations— 

verſammlung, um über Eingriffe der Regierung in ver- 

faſſungsmäßige Rechte der Bürger Beſchluß zu faſſen. Zu 

den Hauptbeſchwerdepunkten gehörte auch die Behinderung 

1 In Konſtanz fand, da die Polizei jegliche Verſammlung unter⸗ 

ſagte, die Verſammlung hart an der Grenze auf einer zur Schweiz 

gehörenden Wieſe ſtatt. Ihr wurde durch ein Rudel lärmender Knaben 

ein jähes Ende bereitet, die das alte Konſtanzer Faſchingslied ſangen: 

Narro, Narro, ſieben gſi, 

Sieben, ſieben Narro gſi. 

Narro, Narro Gigeboge, 
Was du ſäaiſt, iſt all's verloge. 
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des öffentlichen Auftretens Ronges. Da die Verſammlung 
trotz wiederholter Aufforderung nicht auseinanderging, ließ 
der Regierungsdirektor Schaaff Militär unter dem Befehle 
des Generals v. Gayling anrücken. Die Aufruhrakte 
wurde verleſen, und jetzt endlich verließen die Proteſtler 
ruhig den Saal. 

Dank der Feſtigkeit der Regierung, der Mahnworte des 
Erzbiſchofs, der in einem in der Karwoche 1845 erſchienenen 
Hirtenbriefe Volk und Klerus vor den Neuerern gewarnt 
hatte, und dank der katholiſchen Geſinnung der Bevölkerung 
gewann Ronge nirgends eine größere Zahl von Anhängern. 
Nur in Durlach, Pforzheim, Mannheim, Ladenburg und Wein— 
heim ſammelten ſich kleinere Gemeinden von Deutſchkatholiken. 

Einzig und allein die liberale Kammermehrheit 
unterſtützte die deutſchkatholiſche Bewegung. Gegen dieſes 
Treiben der Liberalen organiſierte Buß einen Petitionsſturm 
der kirchentreuen Katholiken. Die Regierung aber löſte die 
Landſtände auf. 

Leider brachten die Neuwahlen des Jahres 1846 noch 
eine Verſtärkung der liberalen Oppoſition. Buß ſtand nun 
als Vertreter der katholiſchen Richtung allein in der Zweiten 
Kammer. Der im Jahre 1846 erlaſſene Aufruf zur Bildung 
einer aus den gläubigen Katholiken und Proteſtanten ge— 
gebildeten konſervativen Partei war wirkungslos verhallt. 
Dennoch blieb die Regierung feſt. Sie geſtattete im 
Jahre 1846 den Deutſchkatholiken lediglich die private Aus⸗ 
übung ihrer Religion, gab ihnen aber nicht die politiſchen 
Rechte der chriſtlichen Konfeſſionen und noch viel weniger 
Anteil am katholiſchen Kirchenvermögen. 

Mehrere hervorragende Deutſchkatholiken, wie Valentin 
Streuber und Jacobi in Mannheim, wurden nach der 
Niederwerfung der badiſchen Revolution von 1849 ſtand⸗ 
rechtlich erſchoſſen. 
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: Der Erzbiſchof beſuchte Mannheim, den Hauptherd des 

Deutſchkatholizismus in Baden, alsbald nachdem der erſte 

| Sturm ſich gelegt hatte, im Jahre 1846. Er gewann hierbei 
von der gewandten Geſchäftsführung des Seelſorgers der 
oberen Pfarrei, des Stadtpfarrers Orbin, einen jo guten 
Eindruck, daß er ihn als Domkapitular nach Freiburg berief. 

Otrtbin ſchied erſt auf einen zweiten Ruf hin von der ihm 

liebgewordenen Stätte ſeiner bisherigen Wirkſamkeit, um am 

20. Februar 1847 in das Domkapitel als Mitglied ein- 

geführt zu werden. 
Am meiſten machte ſich der raſchere Pulsſchlag des katho— 

liſchen Lebens, der ſeit dem Regierungsantritt des Erz— 

biſchofs Hermann v. Vicari eingeſetzt hatte, in Freiburg be— 
merkbar. Eine Reihe hervorragender katholiſcher Männer 

ſammelte ſich hier um den Erzbiſchof. Von den katholiſchen 

Profeſſoren der weltlichen Fakultäten erwarb ſich in dieſer 

Zeit Buß als Lehrer, Abgeordneter und Volksmann außer— 
ordentlichen Ruhm. Im Winter und Frühjahr 1846/47 

hatte eine große Hungersnot den Schwarzwald heimgeſucht. 

Buß ſammelte nun 20000 fl. in bar und Nahrungsmittel 
im Werte von 40000 fl. und bereiſte in der unwirtlichſten 
Winterszeit die Dörfer und Hütten des Schwarzwaldes, um 

die Gaben und lindernden Troſt zu ſpenden. Energiſch kämpfte 

er auch in demſelben Jahre 1846 in ſeiner Schrift „Der 
Unterſchied der katholiſchen und der proteſtantiſchen Univer- 

ſitäten“ für die ſeit 1844 von neuem bedrohte Fortexiſtenz 

der Freiburger Univerſität ſowie für die Wiederherſtellung 
ihres katholiſchen Charakters, der bei Berufung der Pro— 

feſſoren ſchon ſeit langem nicht mehr beachtet worden war. 

Buß ſah gerade in der Reorganiſation der Hochſchule zu 

einer „großen rein katholiſchen Univerſität deutſcher Nation“ 

das beſte Mittel, die Anſtalt, deren Frequenz allerdings ſehr 

geſunken war, lebensfähig zu erhalten. Auf ſeiner Seite 
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ſtanden von ſeinen weltlichen Kollegen Profeſſor Wehe | 
der Mitherausgeber des ſeit 1847 bei Herder erjcheinenden 
Kirchenlexikons, und der Mediziner Ignaz Schwörer. 
Es kam zu lebhaften Auseinanderſetzungen mit der nicht 
katholiſchen Mehrheit der Profeſſoren, in deren Namen Franz 

v. Woringen, Mitglied der juriſtiſchen Fakultät, im Bros 
gramm von 1846 für die weitere Huukncdranaeen des katho⸗ 
liſchen Charakters der Univerſität eintrat. In der Tat wurde 5 
im Jahre 1846 wiederum ein Proteſtant, Auguſt Friedrich 
Gfrörer, auf den Lehrſtuhl für Geſchichte berufen. Doch 
ſollte gerade dieſer ehemalige württembergiſche proteſtantiſche 
Theologe zu Freiburg große religiöſe Wandlungen durch⸗ 
machen, die ihn in den Schoß der katholiſchen Kirche führten. 
Am 27. November 1853, an dem Tage, an dem der be ⸗ 
rühmte Hirtenbrief des Srzbifchofs verleſen wurde, ward er 
in fie aufgenommen. F 

Sehr enge ſchloß ſich an Gfrörer der junge, aus Etten- 
heim ſtammende katholiſche Privatdozent für Geſchichte Jo hann 
Baptiſt Weiß an, der ebenfalls im Jahre 1846 ſeine Vor⸗ 
leſungen eröffnete. Weiß hat ſpäter ſeinen Namen es: jeine 
Weltgeſchichte berühmt gemacht !. ö 

Nochmals, im Jahre 1852, verſuchte Buß im Verein 
mit Wetzer, der zunehmenden Verproteſtantifterun 
der Univerſität Einhalt zu tun. Am 20. Juli 
dieſes Jahres richteten beide Profeſſoren eine Eingabe an 
den Großherzog, in der ſie bittere Klage über die Miß⸗ 
achtung des katholiſchen Charakters der Univerſität führten. 
Die Regierung nahm aber dieſe Denkſchrift ſehr übel auf. 
Im Jahre 1853 wurde der Theologieprofeſſor Schleyer, 
der mit Alban Stolz, Buß und Wetzer aufs entſchiedenſte 
unterſtützte, von der Univerſität entfernt, indem ihn die Re⸗ 

K. Weiß, „J. B. v. Weiß“, in Bad. Biographien V 803. 
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gierung ſtrafweiſe, jedoch unter Wahrung ſeines Ranges 

und ſeines Gehaltes, an das Lyzeum in Raſtatt verſetzte, 

nachdem er der Aufforderung der Regierung, ſich um eine 

Pfarrei zu bewerben, nicht nachgekommen war. Den un: 

mittelbaren Anlaß zu dieſer Maßregelung gab eine Beſchwerde, 

die Profeſſor Schleyer als Präſes der Bibliothekkommiſſion 
über die im Senate herrſchende Geſchäftsunordnung an die 
Regierung gerichtet hatte. Die Schärfe, mit der die Re— 

gierung daraufhin gegen Schleyer vorging, wurde von dieſem 

und ſeinen Freunden als Beſtrafung der von ihnen be- 

tätigten Geſinnung empfunden. Aus Geſundheitsrückſichten 

nahm Schleyer die Verſetzung nach Raſtatt nicht an, worauf er 

am 23. März 1854 aus dem Staatsdienſte entlaſſen wurde. Bei 

Beurteilung dieſes Falles darf nicht überſehen werden, daß 
Schleyer ein etwas unruhiger Kopf war, daß er noch in 

den vierziger Jahren gegen die „ultramontane Richtung“ ge— 
kämpft hatte, und daß auch in der theologiſchen Fakultät 

Gegner von ihm ſaßen. Nach ſeiner Entlaſſung erhielt er 

vom Erzbiſchof die Pfarrei Kappel am Rhein, von der er 
ſich indes einige Jahre vor ſeinem Tode nach Ettenheim 
zurückzog, wo er am 28. Februar 1862 ſtarb !. 
Bedeutende Schwierigkeiten fand der Erzbiſchof bei ſeinem 

Bemühen, den Klerus mit kirchlicherem Geiſte zu erfüllen. 
Die freiſinnige, reformeriſche Richtung im Klerus war noch 

immer ſtark, und ſie ſäumte nicht, mit ihren Forderungen auch 

an den Erzbiſchof heranzutreten. So ſtellten im Jahre 1845 
die weſſenbergianiſchen Pfarrer Straßer und Kuenzer 

an ihn das Anſinnen, Laienſynoden einzuführen. Trotz 

dem er ſie ſcharf abwies, weswegen es gelegentlich der 

1 Bad. Biographien III 138. Dr Schleyer, Die Univerfität 
Freiburg. Aktenmäßige Darſtellung meiner Entfernung vom theo— 

logiſchen Lehramt an derſelben, Schaffhauſen 1854. 
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Firmungsreiſe von 1845 in Konſtanz zu Straßenkundgebungen 
gegen und für ihn kam!, wiederholte ſich der Ruf nach 
einer freieren, parlamentariſchen Regierung der Kirche unter 
Beiziehung der Laien im ſtürmiſchen Jahre 1848 von neuem. 
Die Geiſtlichen des Seekreiſes ſowie die Kapitel Geifingen, 
Villingen und Breiſach waren hieran in erſter Linie beteiligt. 
Wie weit ſich die Reformer wagten, zeigen die Beſchlüſſe, 
welche das Kapitel Villingen auf einer am 18. April 1848 
zu Unadingen abgehaltenen Konferenz faßte. „Nach⸗ 
druckſam“ fordern die unterſchriebenen Geiſtlichen die als⸗ 
baldige Abhaltung einer Diözeſanſynode unter Hinzuziehung 
von Laien mit beratender und entſcheidender Stimme, ſowie 
die ſofortige Einſetzung eines Synodalausſchuſſes, der die Diö⸗ 
zeſanſynode vorbereiten ſolle. Beſtimmt wird ferner verlangt, 
das Domkapitel ſolle „zur Gewinnung eines beſſeren Zu— 
trauens“ zu ihm und dem Erzbiſchof dahin wirken, daß dieſer 
ſeinen Hofkaplan „unverzüglich feines Dienſtes entlaſſe“, und 
daß bei den beiden Inſtituten für Bildung und Erziehung 
der Geiſtlichen, nämlich dem theologiſchen Konvikte in Freiburg 
und dem Prieſterſeminar in St Peter mit Ausnahme des 
Konviktsdirektors Miller ſämtliche Lehrer und Vorſteher ent— 

1 Den unmittelbaren Anlaß zu den Kundgebungen gab eine heraus⸗ 

fordernde Tat des freigeſinnten Kaufmanns Karl Zogelmann. Dieſer 

hatte an dem Wege, den der Erzbiſchof auf ſeiner Fahrt zu dem Abte 

von Kreuzlingen nahm, in feinem Garten ein den Erzbiſchof ver- 
ſpottendes Weſſenbergtransparent errichtet. Bei dem Auflaufe wurde 

dasſelbe zertrümmert. Der Erzbiſchof wohnte während ſeines Kon— 

ſtanzer Aufenthaltes bei keinem der freigeſinnten Pfarrer, ſondern bei 

dem Gymnaſiumsdirektor Franz Xaver Lender. Weſſenberg ſelbſt war 

ſtets von Konſtanz abweſend, wenn Hermann v. Vicari dorthin kam. 

Beide Männer ſahen ſich von dem Augenblicke an nie wieder, da 

v. Vicari Konſtanz verließ, um als Domkapitular nach Freiburg 

überzuſiedeln. Zum Abſchied hatte Weſſenberg dem ſpäteren Erzbiſchof 

einen koſtbaren Chorrock verehrt. 
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fernt und „durch Männer in echt chriſtlich-kirchlichem Geiſte 
eines Weſſenberg erſetzt würden“. | 

Der Erzbiſchof war kein Gegner der kirchlichen Diözeſan— 
ſynoden; dieſer unkirchlichen Bewegung aber trat er nun mit 

aller Schärfe entgegen. Er forderte alsbaldige Zurücknahme 

der Beſchlüſſe und reuevolle Unterwerfung, welchem Befehle 
auch die meiſten Geiſtlichen nachkamen. Die unbeugſamen 

Führer, Oberſtudienrat Beck, Gymnaſiumsdirektor Fickler, 
Pfarrer Kuenzer und Brugger, wurden am 31. Auguſt 

1848 exkommuniziert. 

Bald danach beteiligten ſich mehrere radikale Geiſtliche 

im Gegenſatz zur großen Mehrheit des Klerus an der Frei— 

heitsbewegung von 1848 und 1849. Kuenzer gehörte zu 

den Mitgliedern des Frankfurter Parlaments, ging mit dem 
Rumpfparlament nach Stuttgart und hielt ſich nach deſſen 

Auflöſung einige Wochen in der Schweiz auf, bevor er auf 

ſeine Pfarrei zurückkehrte. Präſident der revolutionären 

Kammer wurde der katholiſche Geiſtliche Damm, Vizepräſi— 
dent war ebenfalls ein katholiſcher Geiſtlicher, Ganter. 

Gegen das mächtige Reformertum dieſer Zeit kam dem 

Erzbiſchof zunächſt der Tod zu Hilfe. Er fällte in dieſen 

kritiſchen Tagen gerade mehrere Häupter desſelben. Im 

Jahre 1842 fiel ihm Nabholz, 1843 Merſy, 1844 
Miniſterialrat Zahn, 1846 Straßer, 1848 Wocheler 
anheim. 

Als treuer Berater ſtand dem Erzbiſchof vom zweiten 

Jahre ſeiner Regierung an Hofkaplan Adolf Strehle, ein 

geborener Karlsruher, zur Seite, derſelbe, deſſen Entfernung 

die Synodiker ſo entſchieden verlangten. 
Als Generalvikar unterſtützte den Erzbiſchof Adam 

Martin, von 1850 an Ludwig Buchegger. Beide 
gehörten dem Domkapitel an, deſſen Mehrheit indes von 
andern kirchlichen Anſchauungen beherrſcht war als der 
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Erzbiſchof. Erregte es ſchon bei dem und jenem ſeiner Mit⸗ 
glieder Unzufriedenheit, daß der Erzbiſchof ſich mehr und 
mehr von dem hergebrachten, maßgebenden Einfluſſe des Dom: 
kapitels emanzipierte und ſich an Berater hielt, die außer 
halb des Kapitels ſtanden, ſo bot anderſeits der Umſtand, 

daß über manche Kapitulare die weſſenbergianiſchen, ſtaats⸗ 
kirchlichen und reformeriſchen Ideen ihre Gewalt noch nicht 
verloren hatten, mehrfach Anlaß zu Unſtimmigkeiten. Un⸗ 
mittelbar in das Geſchick der Reformbewegung verflochten 
wurden die Domkapitulare Hirſcher und Haiz, der ehe 
malige Konviktsdirektor, der 1845 vom Domkapitel zu ſeinem 
Mitgliede erwählt worden war. Das bewegte Jahr 1849 
verleitete ſie, reformeriſche Schriften herauszugeben, die ihnen 
die Zenſur des Oberhauptes der Kirche eintrugen. Haiz 
ſchrieb über das „kirchliche Synodalinſtitut“, Hirſcher über 
„die kirchlichen Zuſtände der Gegenwart“. Beide Autoren 
unterwarfen ſich dem päpſtlichen Urteile. Hug, ebenfalls 
der älteren Richtung angehörig, wurde an Stelle des Erz— 
biſchofs im Jahre 1843 zum Domdekan erwählt, während 
in demſelben Jahre infolge Ernennung durch den Erzbiſchof 
Profeſſor Staudenmaier als neues Mitglied in das Dom— 
kapitel eintrat. Dasſelbe zählte nun drei Profeſſoren der 
theologiſchen Fakultät zu ſeinen Mitgliedern. Hug ſtarb jedoch 
hochbetagt bereits 1846, worauf Hirſcher das Domdekanat 
erhielt. An Stelle Hugs wurde als Domkapitular Orbin 
berufen. Der Erzbiſchof hatte ihn erwählt, aber die Grund— 
ſätze beider waren doch nicht die gleichen. 

Auch die theo logiſche Fakultät wurde in den 
Widerſtreit der Anſichten und Grundſätze hineingezogen. Be⸗ 
ſondere Aufregung verurſachte vor allem die Wiederbeſetzung 
des Lehrſtuhles für Paſtoraltheologie, der im Jahre 1847 
durch die Penſionierung Werks frei geworden war. Hirſcher 
ſchlug den ihm teuer gewordenen damaligen proviſoriſchen 
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Konviktsdirektor Alban Stolz vor, fand aber den heftigſten 

Widerſpruch. Dennoch drang er durch, worauf Alban Stolz 

im Spätjahr 1847 proviſoriſch und am 13. Oktober 1848 

definitiv als Profeſſor der Paſtoraltheologie und Pädagogik 

angeſtellt wurde. Zeitlebens bewahrte Stolz ſeinem väter- 

lichen Freunde für ſeine Bemühungen tiefe Dankbarkeit und 

treue Ergebenheit. Nach der Stolzſchen kam die Schleyer— 

ſche Streitſache. Aus ihr ging inſofern Gutes hervor, 

als an Schleyers Stelle im Jahre 1853 Johannes Alzog, 

damals Domkapitular in Hildesheim, berufen wurde. Alzog, 
der ſchon vor ſeiner Ernennung zum Profeſſor der Kirchen— 
geſchichte in Freiburg die Aufmerkſamkeit der weiteſten Kreiſe 
durch ſein erſtmals 1841 erſchienenes, in echt kirchlichem 
Geiſte geſchriebenes „Lehrbuch der Kirchengeſchichte“ auf ſich 

gezogen hatte, begann bald, auf die Theblogen den aller— 

beſten Einfluß zu üben 1. Ebenfalls im Jahre 1853 wurde 

Friedrich Wörter?, Religionslehrer am Lyzeum in 
Freiburg, zunächſt zum Supplenten für Dogmatik ernannt 
an Stelle des einem unheilbaren Gemütsleiden verfallenen 

Profeſſors Staudenmaier, der 1856 dieſer Krankheit erlag. 

Wörter wurde 1855 außerordentlicher, 1860 ordentlicher 
Profeſſor für Dogmatik und Apologetik. Den Lehrſtuhl 
Hugs erhielt der ehemalige Repetitor Joſeph König 
der 1846 als Privatdozent für bibliſche Wiſſenſchaft in die 
Fakultät eingetreten war. | 
Einen direktiven Einfluß auf die theologische Fakultät 

beſaß der Erzbiſchof geſetzlich ſo wenig wie ſein Vorgänger. 

Er empfand dies ſchmerzlich, weswegen in ihm der Gedanke 

reifte, neben der Univerſität ſpäterhin ein tridentiniſches 
. 
1 

F. X. Kraus, Gedächtnisrede auf J. Alzog, Freiburg 1879. 
C. Krieg, Art. „Friedrich Wörter“ in Bad. Biographien V 

831 f. — E. Ritzentaler, Gedächtnisrede auf den Geiſtl. Rat 

Dr Fr. Wörter, Freiburg 1902. 
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Seminar zu errichten, das ganz unter ſeiner Leitung ſtände. 

Noch weit ſchwerer trug der Erzbiſchof jedoch daran, daß 
die an der Univerſität ſtudierenden Theologen ſeinem Ein 
fluſſe faſt ganz entrückt waren. Das ſtaatliche Collegium 
theologicum war im Spätjahr 1842 eröffnet worden, da 

Hermann v. Vicari noch Erzbistumsverweſer war 1. Sein 
erſter Direktor, Fidelis Haiz, zuvor Pfarrer in Walters⸗ 
hofen, zählte zu den entſchiedenen Anhängern und Freunden 
Weſſenbergs. Nach ihm leitete der 1842 als erſter Repetitor 
berufene ſpätere Profeſſor Alban Stolz proviſoriſch die An— 

ſtalt zwei Jahre lang. Mit Freuden begrüßte er ſeine im Jahre 
1847 erfolgte Ernennung zum Profeſſor der Paſtoral; denn 
die Erfahrungen, die er in der Anſtalt machen mußte, waren 
manchmal recht bittere. Noch ſchlimmer kam es im Jahre 1848. 
Schon ſeit Oſtern dieſes Jahres konnte in dem Konvikte von 
einer eigentlichen Disziplin keine Rede mehr ſein. Die Frei⸗ 
heitsforderungen der Alumnen, die ſie, angeſteckt von der all- 
gemeinen Bewegung dieſer Zeit, erhoben, und die Schwäche 
des neuen Direktors Miller waren die Haupturſachen ihrer 
Auflöſung. Die revolutionären Unruhen im Lande taten 

das übrige, indem ſie der Anlaß wurden, daß ſeit Sommer 

1848 ein Teil des Hauſes als Militärlazarett für die heſſi— 

ſchen Truppen Verwendung fand. Im Laufe des Winter⸗ 
ſemeſters 1848/49 wurde die Ordnung im Konvikte, das 
im Herbſte 1848 in Repetitor Lothar Kübel eine vortreff— 
liche erzieheriſche Kraft gewonnen hatte, zwar eine beſſere, 
aber die Revolution von 1849 machte wieder alles zu— 
nichte. In der zweiten Hälfte des Monats Mai wurden 
die Theologen der Volkswehr eingereiht und mußten bis zum 
4. Juni täglich exerzieren. Dann folgte der größere Teil 

1 A. Schill, Das Großh. badiſche Collegium theologicum, im 

Freib. kath. Kirchenblatt 1890, Sp. 236 ff. 
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dem bewaffneten Zuge ins Unterland, zunächſt nach Raſtatt, 
teils freiwillig, teils gezwungen. Einer kleineren Zahl gelang 

es, nach der Schweiz zu entweichen. Die Anſtalt war faktiſch 
aufgelöſt. Am 26. Juni mußten auch die Vorſteher die 
Anstalt verlaſſen, weil das Gebäude wiederum zum Militär- 

ſpital beſtimmt worden war, das die ſiegreichen Preußen ſofort 

nach ihrem Einzuge in Freiburg, am 7. Juli 1849, bezogen. 
Bis zum Winter 1851/52 war das Konviktsgebäude 

für die Theologen unbenutzbar. Sie wohnten nach der Revo— 

lution einſtweilen in der Stadt und bildeten einen „Kon— 
viktsverband“, indem ſie gemeinſamen Gottesdienſt und 

gemeinſame wiſſenſchaftliche Übungen im Konvikt hatten und 

unter der Kontrolle einer Aufſichtskommiſſion ſtanden. 

Dem Erzbiſchof war die Auflöſung des ſtaatlichen theo— 

logiſchen Konviktes deswegen nicht ſo unangenehm, weil er 
nun den Weg zur Einrichtung eines erzbiſchöflichen Kon— 
viktes für offen erachtete. 

Eine kleine Erziehungsanſtalt für Lyzeiſten hatte der 
Erzbiſchof bereits 1845 in Freiburg errichten können. Sie 

offiziell als erzbiſchöfliches Knabenſeminar zu eröffnen, war 
erſt nach der Revolution im Jahre 1850 möglich. Erzbiſchof 
Hermann v. Vicari wendete dieſer Anſtalt all ſeine Liebe zu. 

Noch heute erinnert die Erzbiſchof Hermann-Kohler— 
Stiftung, aus der das in ein Gymnaſialkonvikt verwandelte 

ehemalige Freiburger Knabenſeminar unterhalten wird, daran, 

wieviel dem Erzbiſchof an der Blüte dieſes Hauſes gelegen war. 
Die Stiftung wurde aus regelmäßigen und außerordentlichen 

Spenden des Klerus, aus dem Vermächtnis des Erzbiſchofs und 
aus der beträchtlichen Schenkung, die Geiſtlicher Rat Erzprieſter 

Kohler von Schuttern im Jahre 1856 machte, errichtet !. 

0 Das Knabenſeminar erhielt auch ſpäter beträchtliche Schenkungen, 

jo 1882 die Summe von 260 000 Mark von der Freifrau v. Leonrod, 
der Schweſter des Prälaten Frh. v. Schäzler. 

W 
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Gleiche Sorge wie dem Knabenſeminar wendete der Erz 
biſchof dem am 20. November 1842 nach St Peter ver- 
legten Prieſterſeminar zu, deſſen Vorſteher ſo ſehr das 
Mißfallen der weſſenbergianiſch geſinnten Geiſtlichen erregt 
hatten. Volle 20 Jahre, von 1842 bis 1862, leitete hier 
oben Regens Joſeph Köſſing, ein um die Förderung der 
liturgiſchen Studien hochverdienter Mann, die praktiſche Aus⸗ 
bildung des Klerus. 5 

In dem Prieſterſeminar zu St Peter ließ der Erzbiſchof 
auch erſtmals vom 12. bis 17. Oktober 1846 Prieſter⸗ 
exerzitien abhalten, die von dem weſtfäliſchen Pfarrer 
Weſthoff gegeben wurden. Vierzig Prieſter und der Erz— 
biſchof nahmen an ihnen teil. Manche alte Seelſorger 
lernten bei dieſen und den ſpäteren geiſtlichen Übungen erſt 
das Brevier beten. 1 

Was der Erzbiſchof tun konnte, um kirchliche Geſinnung 
im Klerus zu verbreiten, tat er. Aber je länger er ſich ab⸗ 
mühte, deſto klarer und beſtimmter wurde ſeine Überzeugung, 
daß er nur mit kleinen Mitteln arbeitete. Er begegnete 
großen Widerſtänden, die er nicht zu brechen vermochte, 
weil das Staatskirchentum noch allmächtig war und ihm die 
Hände band. Seine beiden Vorgänger auf dem erzbiſchöf⸗ 
lichen Stuhle hatten ſich vor der Staatsallmacht gebeugt 
und waren entmutigt und bedrückten Gewiſſens ins Grab ge— 
ſtiegen, — Erzbiſchof Hermann hingegen zögerte nicht, auch 
mit dem Staatskirchentum den Kampf aufzunehmen. 

Drittes Kapitel. 

Die erſten Kämpfe des Erzbiſchofs um die Freiheit der Kirche. 

Bald nach der Inthroniſation des Erzbiſchofs wurde das 
Staatskirchentum inſofern neu organiſiert, als die bisher als 
Miniſterialabteilungen beſtandenen Kirchenſektionen aufgehoben 
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und durch zwei unter dem Miniſterium ſtehende Zentral— 
mittelſtellen, einen katholiſchen und einen evangeliſchen Ober— 
kirchenrat, erſetzt wurden. Es geſchah dies im Jahre 1843. 
Dem Erzbiſchof war dadurch der direkte Verkehr mit dem 

Miniſterium abgeſchnitten. 
Nicht ganz zwei Jahre ſpäter ſchlug der Erzbischof in 

der Miſchehenfrage erſtmals den Weg der Selbſthilfe 
ein. Unter dem 3. Januar 1845 erging ein Ordinariats— 

erlaß an ſämtliche Dekane: daß, wenn Brautpaare eine ge— 

miſchte Ehe eingehen wollten, ſich die Geiſtlichen an das 
Ordinariat zu wenden hätten, um die nötigen Weiſungen zu 

empfangen. Dieſe Weiſungen gingen dahin, daß die Ein— 

ſegnung nur erfolgen könne, wenn alle zu erhoffenden Kinder 

in der katholiſchen Religion erzogen würden, daß aber in 

den andern Fällen die paſſive Aſſiſtenz zu leiſten ſei, damit 
die Geiſtlichen die Ehe ſtandesamtlich beurkunden könnten. 
Vergeblich erhoben der evangeliſche Oberkirchenrat und das 

Miniſterium Einſprache. Der Erzbiſchof blieb ſelbſt dann 
feſt, als die Regierung den Geiſtlichen mit Strafen drohte, 

falls ſie dem Erzbiſchof gehorchten. Die Folge war, daß 
bon 1846 an die Geiſtlichen überhaupt nicht mehr be— 
hellgt wurden. | 
Das entſchiedene Verhalten des Erzbiſchofs bewog in 
demſelben Jahre 1846 auch die katholiſchen Abgeordneten 
Freiherrn Heinrich v. Andlaw und Profeſſor Buß, vor 
den Landständen ein mannhaftes Wort für den Schutz und die 
Freiheit der Kirche einzulegen. 
Am 27. Juni 1846 beklagte v. And law min der Erſten 
Kammer, daß an den gelehrten Schulen ein Unterricht er— 
teilt werden dürfe, der mit den Lehren des pofitiven Chriften- 

* 

N Verhandlungen der badischen Ständeverſammlung. Protokoll der 

reiten Kammer, Karlsruhe 1846, 177 ff. 

Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. : 13 4 
N 
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tums im Widerſpruch ſtehe, während man entſchieden kirchlich 
geſinnten Männern Schwierigkeiten mache, wobei er darau 
hinweiſen konnte, daß man den frommen Lehrer am Frei 
burger Lyzeum, Bäder, zur Niederlegung feines Amtes ge 
nötigt habe. Die Interpellation hatte keinen Erfolg. Bäder 
wurde Pfarrer in Neuſatz. 

Die Wiederherſtellung der biſchöflichen Re 
gierungsgewalt forderte v. Andlaw in der Erſter 
Kammer am 22. Juli 1846, Buß am 10. September des 
ſelben Jahres in der Zweiten. Auch diesmal war kein Ent 
gegenkommen zu finden. Die Erſte Kammer „vertagte“ di 
Sache, die Zweite ließ ſie „auf ſich beruhen“. 

Vollends in Gang kam der Kampf um die Freiheit der 
Kirche erſt durch die Ereigniſſe des Jahres 1848. Am 
18. Mai dieſes Jahres trat in Frankfurt a. M. die National 
verſammlung zuſammen, die dem Verlangen nach einem 
einigen Deutſchland und nach politiſcher Freiheit zu einen 
geſetzlichen Beſtande verhelfen ſollte. Mit Spannung ver 
folgten die um die Kirche beſorgten Männer die Verhand: 
lungen, zumal bei Beratung der Grundrechte des deutſchen 
Volkes auch das Verhältnis zwiſchen Staat und Kirche be 
rührt wurde. N 

Der S 17 der Grundrechte, der ſich hiermit beſchäftigte 
und der am 11. September 1848 zur Annahme gelangte 
beſtimmte gemäß dem Antrage von Kuenzer und Genofjen 
„daß jede Religionsgeſellſchaft ihre Angelegenheiten ſelb 
ſtändig ordnet und verwaltet, aber wie jede andere 
Geſellſchaft im Staate den Staatsgeſetzen unterworfen bleibt“ 
Dadurch war wohl das Staatskirchentum verurteilt, abe: 
neuen Übergriffen Tür und Tor geöffnet. 

Hinſichtlich der Patronatsrechte der Standes 
herrn wurde beſchloſſen, daß fie wie die übrigen Vorrecht 
des Adels aufgehoben werden ſollten. Daraufhin verzich 
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teten in Baden noch im Jahre 1848 die Patronatsherren 
ſofort teils ausdrücklich teils ſtillſchweigend zu Gunſten 
des Staates auf ihre Rechte. Für Fürſtenberg und 
Leiningen wurde der Verzicht durch ein Geſetz, das am 

24. Februar 1849 erlaſſen wurde, ſanktioniert, für die 

übrigen nicht !. Nun beſetzte der Staat alle Pfrün— 
den ohne Ausnahme. Dieſe Wendung der Dinge war 
freilich durch die deutſchen Grundrechte nicht angeſtrebt. 

Unmöglich konnten die kirchentreuen Katholiken dieſen 
Vorgängen ruhig zuſehen. Die erwähnte Benachteiligung der 
Kirche, die zweifelhafte Faſſung des S 17 der Grundrechte, der 

Anſturm ferner gegen die Konfeſſionsſchule und die Forderung 

der konfeſſionsloſen Simultanſchule, endlich das Streben, 
den kirchlichen Einfluß auf die Eheſchließung zu beſeitigen, 
legten ihnen einen engeren Zuſammenſchluß dringend nahe. 

* So hielten denn die katholiſchen Vereine Deutſchlands 
vom 3. bis 6. Oktober 1848 erſtmals eine General— 
verſammlung ab, die zu Mainz tagte und der Pro— 

feſor Buß präſidierte. Eine energiſche Verwahrung gegen 
die Beſchlüſſe der Nationalverſammlung wurde auf ihr erlaſſen. 

Aiauch die deutſchen Biſchöfe erachteten ein gemein— 

james Vorgehen für angezeigt. Sie verſammelten ſich am 
22. Oktober 1848 auf die Einladung des Erzbiſchofs v. Geiſſel 
von Köln? hin in Würzburg zu einer Biſchofskonferenz, 

um bis zum 16. November in eingehendſter Weiſe die Lage 
der Kirche zu beraten. Erzbiſchof Hermann v. Vicari nahm 

perſönlich an den Verſammlungen teil. 

4 Gönner ⸗Seſter, Das Kirchenpatronatsrecht im Großherzog: 

tum Baden 192 ff. 
. ? Promemoria des Erzbiſchofs Joh. v. Geiſſel von Köln über 
eine ſynodale Zuſammenkunft der deutſchen Biſchöfe. — Vering, 

ad f. Kirchenrecht XXI 129 ff; die Verhandlungen ſ. ebenda XXI 
108 ff 207 ff; XXII 214 ff 373 ff. 
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In einer vom 14. November 1848 datierten Denkſchrift 
forderten die verſammelten Biſchöfe einmütig vom Sa 
die Zurückgabe der kirchlichen Rechte. 

Erzbiſchof Hermann v. Vicari teilte dieſe Denkſchrift am 
27. November 1848 der badiſchen Regierung mit und bat 
fie, ſich über die Gewährung der freien biſchöflichen Ne 
gierungsgewalt auf kirchlichem Gebiete und über die gejeß- 
liche Feſtlegung der Freiheit der Kirche ſchlüſſig zu machen. 

Die Bitte fand keine Berückſichtigung, und die revolutio⸗ 
nären Unruhen machten weitere Verhandlungen wee 
unmöglich. 

Während der Revolution blieb der Erzbiſchof in 
Freiburg. Durch ſeinen Hofkaplan ließ er von der Kanzel 
ſeiner Kathedrale die Pflichten der Chriſten gegen die recht 
mäßige Obrigkeit verkünden. Zum Empfange des revo⸗ 
lutionären Ausſchuſſes erſchien weder er noch das Domkapitel 
am Bahnhofe, obſchon letzteres von dem Zivilkommiſſär 
Heuniſch dazu aufgefordert worden war. Nur zwei Dom⸗ 
herrn waren in privater Weiſe anweſend, worüber der Erz- 
biſchof ſein Mißfallen ausdrückte. Als die revolutionäre 
Regierung, getreu dem bisherigen ſtaatskirchlichen Syſteme, 
ihr mißliebige Pfarrer abſetzte, trat der Erzbiſchof dieſem 
Unterfangen mit aller Kraft entgegen. Er erklärte durch 
Ordinariatserlaß vom 15. Juni 1849 die Geiſtlichen, die 
auf dieſe Weiſe erledigte Stellen annähmen, als ohne weiteres 
der Strafe der Exkommunikation verfallen. 

Nach der Revolution nahm der Erzbiſchof ſeine Be⸗ 
mühungen, für die Kirche die ihr gebührende Freiheit zu 
erwirken, ſofort wieder auf. Er knüpfte an die trüben Er⸗ 
fahrungen an, die die Regierung ſelbſt während dieſer Zeit 
gemacht hatte, und forderte Anderung der bis dahin in Kraft 
geweſenen Grundſätze, beſſere Pflege des chriſtlichen Glaubens- 
lebens und Gewährung der Freiheit der Kirche. Sowohl 
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der am 29. Juli 1849 an das Volk gerichtete Hirten— 

N brief wie die Eingaben an die Regierung vom 7. Sep— 

tember dieſes Jahres und vom 27. September 1850 geben 
dieſem Verlangen Ausdruck. | 

| Die Regierung konnte ſich aber trotzdem zu einer Anderung 

ihres Syſtems nicht entſchließen, ſo ſehr ſie ſich auch bemühte, 

in einzelnen Fragen dem Erzbiſchof entgegenzukommen. Sie 

ließ ihm etwas freiere Hand in der Beſtrafung tadelus— 

werter Geiſtlichen und begünſtigte auch, wie ſchon erwähnt, 

die Abhaltung von Volksmiſſionen durch Ordensleute. 

Da die wiederholten Vorſtellungen des Erzbiſchofs wegen 
Gewährung der der Kirche kraft ihrer Verfaſſung zuſtehen— 

den Rechte bei der Regierung keine Berückſichtigung fanden, 
‚stellte Domdekan Hirſcher, der ſeit 1847 teils infolge der 

Berufung durch den Landesherrn teils als Vertreter der Uni— 

verſität während mehrerer Landtage in der Erſten Kammer 

erſchien, in dieſer 1850 die Anfrage! an die Regierung, bis 

wann ſie endlich die der Kirche . Selbſtändigkeit 
gewähren wolle. 
Die Begründung, die Hirſcher der Anfrage gab, 

war ebenſo draſtiſch als zwingend. 
„Was die Biſchöfe anſprechen“, ſagte er, „läßt 
ſich hauptſächlich auf drei Stücke zurückführen. 
Es betrifft erſtens die Freiheit des Verkehrs 
mit dem Oberhaupt der Kirche, dann die Freiheit 

der oberhirtlichen Paſtoration, namentlich die Ent— 

bindung vom Plazet; zweitens die Bildung, Anſtellung, 
Überwachung und (woes nötig werden ſollte) Be— 
ſtrafung der Geiſtlichen; drittens die Verwaltung 

Pd Verwendung des Kirchenvermögens.“ 

5 Anfrage und Motion des Geh. Rats v. Hirſcher in Betreff 

des Standes der Kirchenfrage, ene 1850. 
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Das ganze Elend der Kirche in Baden enthüllte der 
Redner, indem er fortfuhr: „Jeder Sudler darf tagtäglich 

ſeine Lehre mit religion- und ſittengefährdenden Lehren und 
allerlei die Achtung vor Geſetz und Obrigkeit ſchwächenden 
Grundſätzen bedienen, während der, welchen der Sohn Gottes 
ſeine Herde zu weiden geſandt hat, zu dieſer Herde ſelbſt 

nicht im Jahr einmal reden darf, ehe ſeine Rede vom Staate 
eingeſehen und mit dem Plazet verſehen iſt.“ 

Hinweiſend auf die Beteiligung katholiſcher Geiſtlichen 
an der Revolution rief Hirſcher den Vertretern der Regierung 
zu: „Was ihr mit eurer Bevormundung ... erwirkt habt, 

das habt ihr geſehen. Ihr werft der Geiſtlichkeit vor, ſie 
habe vielfach keinen, vielfach verderblichen Einfluß geübt. Aber 
wer hat ſie erzogen und in die Hand genommen? Nicht die 
Kirche hatte fie zu erziehen, nicht die Kirche hatte fie anzu- 
ſtellen, nicht die Kirche hatte Macht über die Unordentlichen 
unter ihnen. Was eure Erziehung und Leitung tauge, habt ihr 
geſehen. Gebt der Kirche ihre Geiſtlichkeit wieder!“ 

Und weiter bemerkte Hirſcher zu dieſer Beſchwerde: „Be— 
treffend den zweiten Punkt — die Anſtellung und Disziplinar⸗ 
leitung der Kirchendiener durch die Kirche — iſt es doch 
gewiß nicht in Ordnung, wenn es in der Heiligen Schrift 
von den Biſchöfen heißt: „Euch hat der Heilige Geiſt geſetzt, 
zu regieren die Kirche Gottes (Apg 20, 28), und wenn die— 
ſelben Biſchöfe aus der Zeitung oder dem Re 
gierungsblatt zu erfahren haben, wer für dieſe 
oder jene Kirchenſtelle ernannt ſei. Es würde wie 
Spott lauten, wenn von einem Fürſten geſagt werden wollte, 
er regiere das Land, indes ein Dritter ſeine Beamten an⸗ 
ſtellte und dieſen ohne Mitwirkung des Dritten kein Haar 
gekrümmt werden dürfte. 

„Aber die Sache iſt nicht nur ein Mißſtand und eine 

Ungehörigkeit an ſich, ſie hat eine große Bedeutung auch für 
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die Wirkſamkeit der Kirche. Wenn es ſich um die Beſetzung 
kirchlicher Amter handelt, ſo iſt der Biſchof und ſein Rat 

die kompetente oder techniſche Stelle, welcher das Urteil 

über Fähigkeit und Würdigkeit der Kompetenten zuſtehen muß. 

Het dieſe Stelle nun nicht zu Sprechen, jo wird leichtlich ein 

Mann an einen Platz geſtellt, wohin er gar nicht oder doch 

niger als ein anderer taugt. Damit aber geſchieht der 

kirchlichen Wirkſamkeit Eintrag: der Platz wird gar nicht 

oder doch minder gut ausgefüllt. Hierzu kommt, daß es auf 
die Berufstreue und den Eifer aller derer, welche eines 

äußeren Sporns bedürfen, höchſt nachteilig, d. h. erkältend 
wirkt, wenn der Biſchof keinen Kirchendiener, wie lau er 
auch wirke, bei Pfründeverleihungen zurückſetzen oder über— 

gehen und keinen, wie ſehr er ſich auch hervortue, be— 

lohnen kann. 
Hund nun noch eines: Setzen wir den naheliegenden Fall, 

jene Regierungsperſonen, von welchen die Beſetzung einer 

kirchlichen oder mit Kirchendienſt verbundenen Stelle haupt— 
ſächlich abhängt, ſeien dem Rationalismus oder ſonſt einer 
irchenfeindlichen Richtung zugetan. Nun werden ſie Männer 

ihrer Richtung bevorzugen und auf die einflußreichſten Stellen 

bringen. N 
3 Die Verwaltung des Kirchen vermögens rekla— 
mierte Hirſcher für den Erzbiſchof mit den vielſagenden Worten: 

$ „Das Kirchengut iſt Eigentum der Kirche, das Eigentum aber 

f vindiziert dem Eigentümer auf alle Fälle in Beziehung auf 

\ Verwaltung und Verwendung mehr Recht, als die Kirche 
dermalen genießt: Wir ſind ja zur Zeit nahezu mundtot 

1 behandelt.” 
Die Worte Hirſchers machten i in der Erſten Kammer einen 

derartigen Eindruck, daß ſie am 14. Dezember 1850 über 
die Erklärung der Regierung, ſie wolle, ehe ſie etwas tue, 

erſt ruhigere Zeiten abwarten, zur Tagesordnung überging 
: 

5 
18 
N 

1 
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und eine Adreſſe an den Großherzog beſchloß, die die Bitte 
enthielt, es möchten ohne Verzug im Einvernehmen mit dem 
erzbiſchöflichen Ordinariat die Geſetze und Verordnungen 
vorbereitet werden, welche der Kirche die gebührende Selb- 
ſtändigkeit verleihen würden; ferner, es möchten dem Ordi— 
nariat alsbald aus dem Kirchenvermögen die Mittel für die 
Einrichtungen zur kirchlichen Erziehung der Geiſtlichkeit bereit 
geſtellt werden. 

In der Zweiten Kammer beleuchtete Hofrat Karl Zell, 
der im Jahre 1846 Profeſſor der Archäologie an der Uni— 
verſität Heidelberg geworden war und ſeit einiger Zeit ganz 
in konſervative Bahnen eingelenkt hatte, die beſtehenden kirch— 
lichen Zuſtände in gediegener Rede. Ihn unterſtützten die 
Abgeordneten Junghans und Huber, die Mehrheit der 
Kammer aber änderte die Adreſſe der Erſten Kammer 
dahin ab, daß zwar eine größere Selbſtändigkeit der Kirche 
für wünſchenswert erklärt, zugleich aber auch betont wurde, 
die für das Staatswohl unerläßlichen Hoheitsrechte müßten 
gewahrt, die Einholung der landſtändiſchen Zuſtimmung dürfe 
nicht übergangen und bei gemeinſam vereinbarten Punkten 
müſſe auch vor der Entſcheidung mit den andern oberrheini— 
ſchen Regierungen verhandelt werden. 

Dieſe Faſſung der Adreſſe war nichts anderes als ein 
Scheitern der Hirſcherſchen Motion. Sie konnte 
unmöglich zum Frieden führen und ſchob zudem die Ir 
auf die lange Bank. 

Doch wurden gemäß dem in der Adreſſe ausgedrückten 
Wunſche die Verhandlungen mit den übrigen Re 
gierungen der oberrheiniſchen Kirchenprovinz 
wenigſtens eröffnet. 

Die Hartnäckigkeit, mit der man von ſeiten der Regie⸗ 
rungen an dem ſtaatskirchlichen Syſtem feſthielt, führte 
auch die Biſchöfe näher zuſammen. Die erſte Be— 
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ſprechung der Lage ergab ſich ohne weiteres an dem Kon⸗ 

ſekrationstage des Biſchofs Wilhelm Emanuel 
Freiherr v. Ketteler zu Mainz, am 25. Juli 1850. 
Nicht mit Unrecht hat man darum geſagt, dieſer Tag „bilde 

einen wichtigen Moment in der neueſten Geſchichte 

der oberrheiniſchen Kirchenprovinz“ !, zumal ſich 
2 der neukonſekrierte Biſchof bald als vorwärts treiben- 

des Element bewährte und des Erzbiſchofs volles Ver⸗ 
trauen gewann. 
1 Letzterer konſekrierte an dem genannten Tage Ketteler 
unter Aſſiſtenz der Biſchöfe von Limburg und Fulda. Da 

ſich auch Biſchof Keller von Rottenburg einfand, ſo war 

4 geſamte Epiſkopat der Kirchenprovinz verſammelt, und 
eine vorläufige mündliche Ausſprache ergab ſich von ſelbſt. 

Die erſte Biſchofskonferenz fand bald danach, im März 

1851, zu Freiburg ſtatt. 
Neben dem Erzbiſchof wohnten ihr an die Biſchöfe 
Beier Lipp von Rottenburg, Chriſtoph Florentius 

Kött von Fulda, Peter Joſeph Blum von Limburg 

und Wilhelm Emanuel v. Ketteler aus Mainz. 
. Das Ergebnis derſelben war eine von den Biſchöfen an 

die Regierungen gerichtete Denkſchrift, in der die alten 

8 en um Rückgabe der kirchlichen Rechte aufs neue 

erhoben wurden. 
In demſelben Jahre kam auch der päpſtliche Nuntius 
Viale Prela aus Wien nach Karlsruhe, um die Regierung 
umzuſtimmen. In den Verhandlungen bildete der Plan, dem 

greiſen Erzbiſchof einen Koadjutor mit dem Rechte der 
Nachfolge beizugeben, einen weſentlichen Punkt. Kandidat 
des Papſtes und des Erzbiſchofs war Biſchof Ketteler 
r on Mainz. f 
Di 

O. Pfülf, Biſchof v. Ketteler I, Mainz 1899, 244 ff. 
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Die Verhandlungen führten indes zu keinem Ergebnis, 
und es folgte eine zweite Biſchofsverſammlung im 
Februar 1852 zu Freiburg. 5 

Mitten hinein in dieſe kritiſche Zeit fiel der ſog. „Trauer 
konflikt“ anläßlich des am 24. April 1852 erfolgten Todes 
des Großherzogs Leopold. 4 

Kurz nach deſſen Hinſcheiden verlangte nämlich die Ne 
gierung die Abhaltung eines Seelenamtes für den verſtorbenen 
Großherzog. Der Erzbiſchof verbot aber dasſelbe mit Rück⸗ 
ſicht auf die beſtehenden kirchlichen Beſtimmungen, die nur 
für Katholiken ein Requiem geſtatten, zumal ſie anläßlich 
des Ablebens der proteſtantiſchen Königin von Bayern von 
Gregor XVI. im Jahre 1842 von neuem eingeſchärft word 
waren. 

Anſtatt des Seelenamtes wurde vom Erzbiſchof eine 
Trauerpredigt angeordnet mit einigen feierlichen 
Gebeten vor der Tumba. 3 

Urſprünglich ſollte die Feier am Montagmorgen ſtatt⸗ 
finden, nachträglich ſetzte ſie der Erzbiſchof auf Sonntag den 
9. Mai abends feſt, wie auch in ſämtlichen evangelischen Ge⸗ 
meinden der Trauergottesdienſt am Sonntag gehalten wurde. 

Daß der Erzbiſchof nur aus rein ſachlichen Gründen 
die Abhaltung eines Seelenamtes ablehnte, ergibt ſich ſchon 
daraus, daß er zu dem Großherzog Leopold in den aller- 
beſten perſönlichen Beziehungen allzeit geſtanden war. 

Trotzdem ergoß ſich über den Erzbiſchof ein Strom von 
Schmähungen. Die Regierung erkannte den vom Erzbiſchof 
angeordneten Gottesdienſt nicht als feierlichen an, und die 
meiſten Beamten unterſagten die Beteiligung an demſelben. 

Dem Privatdozenten Johann Baptiſt Weiß zu Frei⸗ 
burg, der als Redakteur der „Freiburger Zeitung“ mit Feuer⸗ 

1 Maas, Geſch. der kathol. Kirche in Baden 22 ff. 
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eier für den Erzbiſchof eintrat, wurde der Dozentengehalt 

geſtrichen und ihm eröffnet, daß er auf eine Anſtellung in 
Baden nicht mehr zu rechnen habe. Auf ſeine ſcharfe Erwide— 

rung wurde er wegen Beamtenbeleidigung zu acht Tagen 

Gefängnis und 50 Gulden Geldſtrafe verurteilt. Weiß wandte 
ſich nach Oſterreich und wurde Profeſſor der Geſchichte an 

der Hochſchule zu Graz, wo er nach faſt fünfzigjähriger 

ein erfolgreicher Tätigkeit als Lehrer und Geſchicht— 

ſchreiber am 8. März 1899 ftarbt. 
Ungefähr 60 Geiſtliche hatten ſich trotz des erzbiſchöf— 

lichen Verbotes dennoch beſtimmen laſſen, das Seelenamt 

zu halten. Der Erzbiſchof ſetzte für fie Strafe xerzitien 

in St Peter feſt, die von dem Jeſuitenpater Roh ge— 
leitet wurden. Faſt alle leiſteten der Verfügung Folge, — 
der Konflikt hatte gezeigt, daß der Klerus in ſeiner 

übergroßen Mehrheit bereit war, dem Erzbiſchof 

den kirchlichen Gehorſam zu leiſten, ein Umſtand, 
der für den kommenden Kirchenſtreit von Wichtigkeit war. 
Der Sturm ließ allmählich nach. In einem Hirten— 
briefe vom 9. Mai 1852 legte der Erzbiſchof nochmals 
ſeinen Standpunkt dar, verſicherte ſeine Treue gegen das 
Fürſtenhaus und ordnete ein Dankopfer an für alle 
Segnungen, „die Gott dem Volke durch den höchſtſeligen 
Großherzog Leopold erwieſen hat“. Bereits am 26. Mai 

dankte der Prinzregent dem Erzbiſchof für ſeine „wohl— 

1 einenden Abſichten“. Staatsrat v. Marſchall, der den 

Als katholiſcher Publiziſt ſei aus dieſer Zeit noch Karl Bader 

erwähnt. Von ſeinen in der „Deutſchen Vierteljahrsſchrift“ und in 
den „Hiſtoriſch⸗politiſchen Blättern“ veröffentlichten Aufſätzen find drei, 
weſentlich erweitert, im Jahre 1860 als ſelbſtändige Schrift: „Die 
katholiſche Kirche im Großherzogtum Baden“, erſchienen. Karl Bader 
war zu Freiburg am 9. Dezember 1796 geboren und ſtarb daſelbſt 

am 19. Juni 1874. 



204 Erſtes Buch. Fünfter Abſchnitt. 

Katholiken übelwollende Präſident des Miniſteriums des 
Innern, erhielt den Abſchied. 

In demſelben Mai 1852 ging das Großherzogliche 
Collegium theologicum endgültig unter!. Wie 
berichtet, exiſtierte es in den letzten Jahren nur noch als 
Konviktsverband. Mit Beginn des Sommerſemeſters ſollten 
nun die Theologieſtudierenden in das theologiſche Konvikt 
wieder eingerufen werden. Da erklärte aber der Erzbiſchof, 
er werde keinem Theologen die heiligen Weihen erteilen, der 
in das Konvikt eintrete. Nun blieb der Regierung nichts 
anderes übrig, als am 25. Mai 1852 auch den Konvikts⸗ 
verband aufzulöſen und die Aufſichtskommiſſion, den Direktor 
und die Lehrer der Anſtalt „einſtweilen“ von ihrem Amte 
zu entbinden. Direktor Miller übernahm die Pfarrei Elzach, 
die er zehn Jahre ſpäter mit Krozingen vertauſchte, wo er am 
29. Oktober 1871 ſtarb. Repetitor Kübel wurde als Hilfs- 
arbeiter beim Ordinariat beſchäftigt und erhielt die Aufſicht 
über die Theologen, die bis auf weiteres in der Stadt 
wohnen blieben. 3 5 

Der Erzbiſchof hoffte, in Bälde ein kirchliches Kom 
vikt eröffnen zu können, da die Staaten ihre Ver⸗ 
handlungen über die Forderungen der Biſchöfe im Sommer 
des Jahres 1852 energiſch fortſetzten. 

Mit Rückſicht auf die möglicherweiſe aber doch hervor 
tretenden Schwierigkeiten wählte ſich der Erzbiſchof, dem 
ſeit 1850 Buchegger als Generalvikar zur Seite ſtand, 
in dieſer Zeit noch einen tüchtigen Juriſten, den damals 
am Freiburger Amtsgericht tätigen Praktikanten Hein— 
rich Maas?, zum Berater. Maas war am 1. April 1826 

1 A. Schill, Das Großh. badiſche Collegium theologicum, im 
Freib. kath. Kirchenblatt 1890, Sp. 253 ff. 

2 E. Kreuzer, Art. „Heinrich Maas“ in Bad. Biographien 
V 534 ff. 



Heinrich Maas. 205 

Bde = JE PER. 
a Hemsbach an der Bergſtraße von jüdiſchen Eltern ge- 

boren und hatte ſich im Mai 1852, während er als 

Praktikant in Waldkirch weilte, durch die heilige Taufe in 

die katholiſche Kirche aufnehmen laſſen. Der Eintritt in den 

Kirchendienſt bedeutete für Maas ein großes finanzielles 

Opfer, er glaubte aber den wiederholten inſtändigen Bitten 

des Erzbiſchofs nicht widerſtehen zu dürfen. Als einfacher 
Hilfsſekretär trat er im Herbſt 1852 in die kirchliche Ver⸗ 
waltung ein, wurde 1853 Ordinariatsſekretär und 1854 
Kanzleidirektor. Maas gewann bald bedeutenden Einfluß auf 
die kirchenpolitiſchen Verhandlungen, die er als Prinzipien— 

kampf betrachtete und an denen er ſich in dieſem 
Sinne beteiligte. Die Gegner der Beſtrebungen des Erz— 
biſchofs, die dieſen als zwar ſehr ehrwürdigen, aber 
auch beſchränkten und lenkſamen Greis hinzuſtellen beliebten, 
rechneten Maas bald zu der „Kamarilla“, die, mit teil— 
weiſer Beiſeiteſetzung des ſtaatskirchlichen Tendenzen nicht in 

allweg abgeneigten Domkapitels, den Erzbiſchof angeblich be— 
herrſchte. Neben Maas wurden Hofkaplan Strehle und 
Biſchof Ketteler von Mainz als deren Häupter bezeichnet. 
Ende des Jahres 1852 ſtellten die Regierungen die 
Antwort auf die vor bald zwei Jahren überreichte Denk— 

ſchrift der Biſchöfe feſt. Zugleich erließ die badiſche Re— 
h ierung mehrere Verordnungen, die die Beziehungen zwiſchen 

Staat und Kirche neu regeln ſollten. Eine derſelben, vom 

1. März 1853 datiert, beſeitigte das Inſtitut der 

. Dekane und teilte ihre Befugniſſe 

nter die Bezirksſchulviſitatoren, die kirchlichen Behörden und 
die Bezirkspolizeibehörden auf. 
Zur Beratung der neugeſchaffenen Lage berief der Erz 
biſchof feine Suffragane zu einer dritten Biſchofs— 
verſammlung nach Freiburg, die vom 6. bis 12. April 

1853 ſtattfand. 
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Vom 13. bis 18. Juni 1853 folgte eine weitere Konferenz 
der Biſchöfe, ebenfalls zu Freiburg. 

Die Entſchließungen der Regierungen ſchienen 
den Biſchöfen ungenügend zu ſein. Sie hatten in 
einigen Punkten nachgegeben, aber die Grundſätze und die 
meiſten Einrichtungen des Staatskirchentums aufrecht erhalten. 
In einigen Punkten ſahen die Biſchöfe das Stootsichentum) 
ſogar noch weiter ausgedehnt. 

Nun war die Zeit zum Handeln gekommen. 

Am 16. Juli 1853 richtete Erzbiſchof Hermann 
ſein Ultimatum an die Regierung, in dem er em 

klärte, er werde trotz des Widerſpruchs der Staatsgewa 
ſeine amtlichen Rechte ausüben, die Erziehung der Theo⸗ 
logieſtudierenden ſelber regeln, die Kirchenämter genau nach 
dem Kirchenrechte beſetzen, die Verwaltung des Kirchen⸗ 
vermögens an ſich ziehen, die religiöſe Aufſicht über die 
Schule ausüben, keine Staatsgenehmigung mehr für ſeine 
Erlaſſe einholen und die kirchlichen Strafen verhängen, wie 
es das Kirchenrecht vorſchreibe. 5 

Viertes Kapitel. 

Der kirchliche Befreiungskampf, „der badiſche Kirchenſtreit⸗ ’ 
genannt. 

Was Erzbiſchof Hermann v. Vicari in fekte Ultimatum 
an die Regierung in Ausſicht geſtellt hatte, ſetzte er alsbald 

in die Tat um. 
Das Vorgehen des Erzbiſchofs richtete ſich 

zunächſt gegen die Staatserziehung und Staats⸗ 
prüfung der Theologen, ſodann gegen die Ver⸗ 
gebung der Pfründen durch den Staat, danach 
traf es vernichtend den Oberkirchenrat und 

Maas, Geſch. der kathol. Kirche in Baden 236 f. 
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: gipfelte endlich in der Anordnung der kirchlichen 
Verwaltung des kirchlichen Vermögens. 

Das Miniſterium Wechmar-Rüdt antwortete ſeiner— 
ſeits mit Gewaltmaßregeln. 

Der offene Kampf dauerte vom 27. Juli 1853, da 

die letzte Denkſchrift der Biſchöfe abſchlägig beſchieden wurde, 

bis zum 23. September 1854, an welchem Tage dem Erz— 
biſchof von Rom der Abſchluß einer vorläufigen mit der Re— 
| gierung getroffenen Übereinkunft mitgeteilt wurde. 

An Ereigniſſen ſind dieſe vierzehn Monate überaus reich. 

Einer der erſten freien Regierungsakte des Erzbiſchofs 

war die ſelbſtändige Abhaltung der Seminarkonkurs— 
prüfung am 5. September 1853. 
Am 16. Oktober beſetzte er die Spitalpfarrei in 
Konstanz und ernannte gleichzeitig ohne Staatsgenehmigung 
Dompräbendar Sulzer zum Mitgliede des Ordinariats. 

Infolge dieſer Vorgänge erſchien am 30. Oktober 1853 

Staatsrat v. Stengel in Freiburg und verlangte im erz— 

biſchöflichen Palais, nachdem ſich der Erzbiſchof geweigert 
hatte, im Regierungsgebäude zu erſcheinen, in energiſcher 
Weiſe ſofortige Zurücknahme der bisherigen Verfügungen. 

Der Erzbiſchof verhieß eine ſchriftliche Erklärung, die er nach 
Karlsruhe ſenden werde. Sie erfolgte ſchon am 5. November 
a und enthielt die Weigerung, die Verfügungen rückgängig 

zu machen. 

N Darauf ging nun die Regierung energiſch vor. Sie verfügte 

unterm 7. November 1853, daß kein erzbiſchöflicher 
Erlaß verkündet und Vollzugen werden dürfe, 

der nicht von dem großherzoglichen Spezial— 
kommiſſär genehmigt ſei. Jede Übertretung werde 

nach dem Ruheſtörungsgeſetze geahndet werden. 

Bad. Biographien J 224 f 434 f. 
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Zum Spezialkommiſſär wurde am gleichen Tage Stadt. 
direktor Burger in Freiburg ernannt. Als er trotz Ber 
warnung ſein Amt ausüben wollte, exkommunizierte ihn der 
Erzbiſchof am 15. November 1853. 

Die landesherrliche Verordnung erwies ſich bald als faſt 
vollſtändig undurchführbar. Trotzdem blieb fie bis zum 
25. März 1854 in Kraft, zu welcher Zeit ſie aufgehoben 
wurde, weil nur unter dieſer Bedingung der Graf von 
Leiningen die Sendung nach Rom übernehmen wollte. 

Dem katholiſchen Volke legte der Erzbiſchof in ſeinem 
am 11. November 1853 erlaſſenen Hirtenbriefe die 
Gründe und Abſichten ſeines Vorgehens dar und ordnete 
zugleich Betſtunden an. 

Der Hirtenbrief mußte in einem abgelegenen Raume 
des erzbiſchöflichen Palais geſchrieben werden, da dieſes wie 
die Wohnungen eifriger Katholiken polizeilich überwacht 
waren. Um ihn gedruckt zu erhalten, mußte er nach Mainz 
überſandt werden, da keine Druckerei im Lande vor der 
Polizei ſicher war. 1 

Schwer hielt es, den Hirtenbrief den einzelnen Geiſt⸗ 
lichen zuzuſtellen. Es gelang meiſt nur durch Extraboten. 
Der Erzbiſchof hatte die Verleſung aufs ſtrengſte anbefohlen 
und für den Ungehorſam die Strafe der Suspenſion angedroht. 

Kaum ein Dutzend Pfarrer weigerten ſich, ihn zu ver- 
künden. Der Erzbiſchof beſtrafte ſie empfindlich. | 

Die Regierung nahm ihrerſeits eine große Zahl Geiſt⸗ 
licher, die den Hirtenbrief verleſen hatten, ſofort in Haft 
und ſtrafte ſie mit Gefängnis oder Geldbußen. Mehrere 
Geiſtliche, darunter auch der ſpätere Biſchof Lothar Kübel, 
blieben bis zu vier Wochen im Gefängnis. | 

Erſt im November gab die Regierung nach, indem fie 
die Abhaltung der Andachten zuließ und ſich mit Geldſtrafen 
für die Verleſung des Hirtenbriefes begnügte. 
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Leider fielen auch zwei Amtsvorſtände, welche den An— 
ordnungen der Regierung keine Folge leiſteten, der Staats— 

allmacht zum Opfer, der Stadtdirektor v. Uria in Heidel— 
berg und der Oberamtmann Wedekind. Erſterer wurde 
verſetzt, letzterer entlaſſen. 

An demſelben Tage, an dem der Erzbiſchof das Hirten— 

ſchreiben erließ, beſetzte er auch die Pfarreien Donau— 

eſchingen und Unteribach. 
Hierfür und für andere Ordinariatserlaſſe wurde General— 

vikar Buchegger nach und nach zu einer Geldſtrafe von 

1250 Gulden verurteilt, der gegenzeichnende Kanzleibeamte 

zu einer ſolchen von 550 Gulden. 
Großes Aufſehen erregte das ſcharfe Vorgehen des Erz⸗ 

biſchofs gegen den Oberkirchenrat, an deſſen Spitze ſeit 

1852 der tüchtige Juriſt Bernhard August Preſtinari! 

ſtand, ein gläubiger, aber in den Ideen des Staatskirchen— 
tums befangener Mann. 

Schon zu Beginn des Kampfes hatte der Erzbiſchof den 

Oberkirchenrat erſucht, es ihm zu ermöglichen, daß er ſein 
Amt den Kirchengeſetzen gemäß ausüben könne. Der Ober— 

kirchenrat aber verhielt ſich ablehnend. Preſtinari insbeſon— 
dere glaubte den vom Erzbiſchof geforderten Gehorſam nicht 
mit den dem Staate gegenüber übernommenen Pflichten ver- 

einbaren zu können. 

Auch wiederholtes Drängen des Erzbiſchofs führte zu 
keinem Ergebnis. 
Da verhängte der Erzbiſchof am 15. November 1853 

den Kirchenbann über die Oberkirchenräte, weil er keinen 
andern Ausweg ſah, um dieſe Quelle des Übels zu ver— 

ſtopfen. 

R. Schneider, Art. „Bernhard Auguſt Preſtinari“ in Bad. 

Biographien V 599 ff. 

Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 14 



210 Erſtes Buch. Fünfter Abſchnitt. 

Am folgenden Tage, dem 16. November 1853, wurden 

die Jeſuiten aus Freiburg ausgewieſen, weil keine Er 
laubnis zur bleibenden Niederlaſſung gegeben worden fei. 
Die Abhaltung weiterer Miſſionen wurde nicht verboten. 

Die Erregung wuchs nun gewaltig. Die großen Maſſen 
begannen ſich mit den Ereigniſſen zu beſchäftigen. Die Preſſe 
nahm Stellung für und gegen den Erzbiſchof. Nun glaubte 
auch dieſer nicht mehr länger ſäumen zu dürfen, ſeine Ab⸗ 
ſichten vor dem Volke gründlich klarzulegen. Er gebot am 
14. Dezember 1853 den Geiſtlichen, an vier aufeinander 
folgenden Sonntagen ſeine Forderungen den Gläubigen während 
des Gottesdienſtes in ruhiger Weiſe auseinanderzuſetzen. 

Kein Geiſtlicher entzog ſich dieſer Verpflichtung. Ver⸗ 
gebens ſuchten Beamte und die Gemeinderäte von Donau⸗ 
eſchingen !, Pforzheim und einiger anderer Städte die Geil 
lichen umzuſtimmen. 

Mehrere Prieſter wurden wegen ihrer Predigten verur⸗ 
teilt und eingeſperrt. 

Die Strenge der Disziplin, die der Erzbiſchof in dieſer 
folgenſchweren Zeit gegen den geſamten Klerus anwandte, 
führte am Sitze des Erzbiſchofs am 15. Dezember 1853 zu 
einer ſcharfen Maßregelung des Domkapitulars Haiz. Aus 
einer als geheim zu betrachtenden Ordinariatsſitzung hatte 
Haiz dem ſtaatlichen Kommiſſär Burger die Mitteilung 
gemacht, er habe ſich gegen ein weiteres faktiſches Vorgehen des 
Erzbiſchofs ausgeſprochen, obſchon er doch in der Sitzung nach 
der Auffaſſung des Erzbiſchofs für ein ſolches eingetreten war. 

Der Erzbiſchof verlangte nun von Haiz, er ſolle ſelbſt 
vor der Regierung ſein Verhalten mißbilligen, was diesen 
aber verweigerte. 

Joſ. Wolf, Pfingſtpredigt, gehalten in Donaueſchingen im 

Jahre 1854, Mainz 1854, 9. 
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in 
Der Erzbiſchof beſtrafte ihn nun wegen ſeiner „Doppel— 

züngigkeit“ hart und ſchwer. Er beließ ihm zwar die Dom- 

Bere, ſchloß ihn aber vom Ordinariate aus und ver- 

bot ihm ſofort die Verrichtung ſämtlicher öffentlicher Funktionen 
in der Metropolitankirche und nachher auch in den aus— 

wärtigen Kirchen, das Leſen der ſtillen heiligen Meſſe aus— 

genommen. Solange der Erzbiſchof lebte, hielt er die 
Strafe aufrecht. Erſt nach ſeinem Tode konnte Haiz wieder 

am offiziellen Gottesdienſt im Münſter teilnehmen. 
In der Anſprache, die Pius IX. am 19. Dezember 1853 

an die Kardinäle richtete, gedachte er auch des mutigen Be— 
kenner⸗Erzbiſchofs Hermann v. Vicari. 
Er ſagte: „In dieſen Widerwärtigkeiten hat ſich die un— 
beſiegte Feſtigkeit ſowohl der geſamten Geiſtlichkeit wie ins— 
beſondere des Erzbiſchofs von Freiburg im hellſten Lichte 
gezeigt. Denn entſchloſſen, dem Kaiſer zu geben, was des 

Kaiſers iſt, und Gott, was Gottes iſt, ließ ſich der Erz— 
biſchof nicht abſchrecken, die Gerechtſame der Kirche und die 
Pflichten des oberhirtlichen Amtes zu vertreten. Wir er— 

ahnen den Erzbiſchof von Freiburg und die mit ihm in 
Tapferkeit Verbundenen, daß ſie den Mut nicht ſinken laſſen.“ 

Um die Jahreswende 1853/54 ſchien ſich endlich eine 
Ausſicht auf Beendigung des Kampfes aufzutun. Auf das 

Neujahrsglückwunſchſchreiben des Erzbiſchofs regte 
nämlich der Prinzregent eine perſönliche Verſtändigung an 

und lud dazu den Erzbiſchof nach Karlsruhe ein. | 
Da dieſer aber wegen feines hohen Alters nicht ſelber 
5 die Reſidenz kommen konnte, machte er von der Erlaubnis 
des Prinzregenten Gebrauch, ſich durch einen Vertrauensmann 

vertreten zu laſſen. Als ſolchen wählte er mit Rückſicht auf 

die noch ſchwebende Koadjutorfrage den Biſchof Ketteler! 
Reer 

DOD. Pfülf, Biſchof v. Ketteler I 300 ff. 
14* 
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von Mainz. Der Erzbiſchof hoffte, Kettelers perſönliches 
Auftreten werde die gegen ihn in Karlsruhe beſtehenden Bor 
urteile verſcheuchen. 

Am 11. Januar 1854 traf Ketteler in Karlsruhe ein, 
und die Verhandlungen ſchritten in der Tat rüſtig voran. 
Noch bevor jedoch das Übereinkommen endgültig fertiggeftellt 
wurde, wurden ſie plötzlich abgebrochen, weil ſich die betei- 
ligten Miniſter durch eine von Ketteler an den Prinzregenten 
eingereichte Beſchwerde verletzt fühlten. Ketteler kehrte am 
17. Januar nach Mainz zurück. 

Dennoch gingen die Verhandlungen weiter, bis Ende 
Januar 1854 das nahezu ſichere poſitive Ergebnis durch 
das Eingreifen des preußiſchen Geſandten in 
Frankfurt, des Grafen Bismarckt, endgültig vernichtet 
wurde. Veranlaßt durch die Einmiſchung Oſterreichs in den 
badiſchen Kirchenſtreit, war Bismarck am 26. Januar 1854 im 
Auftrage ſeiner Regierung perſönlich in Karlsruhe erſchienen 
und hatte dem Prinzregenten klar gemacht, daß es ſich um 
eine gemeinſame Sache aller proteſtantiſchen Ne 
gierungen handle, und daß Baden den Streit durchfechten 
ſolle. Der Prinzregent bekundete — wie Bismarck ſelbſt 
mitteilt — „volles Verſtändnis für den ehrenvollen Beruf, 
den ſchwebenden Streit in der Eigenſchaft eines Vorkämpfers 
der übrigen deutſchen und namentlich der proteſtantiſchen Fürſten 
durchführen zu müſſen“. 

Auch die Zweite Kammer forderte die Regierung 

auf, mit der Anwendung der Zwangsmaßregeln fortzufahren. 

1 Poſchinger, Preußen im Bundestag I 321 ff. Bismarck er⸗ 

blickte in Ketteler den Inſpirator des Erzbiſchofs und den Verfaſſer 

der meiſten feiner Kundgebungen. Dieſen „Umſtand“ erfuhr Bismarck. 

von einem Setzer () der Herzogſchen (ſoll wohl heißen Herderſchen) 

Druckerei in Freiburg. 
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AJIn dieſer ſchweren Zeit war die Belobung, welche 

das Kirchenoberhaupt dem Erzbiſchof in einem beſondern 

Breve ausſprach, ein großer Troſt. Der Papſt forderte ihn 

erneut auf, in der Wahrung der biſchöflichen Rechte unent— 
wegt fortzufahren und allen Eingriffen der Staatsregierung 
in die Rechte der Kirchengewalt entgegenzutreten. 

In dem neuen Stadium des Kampfes erfolgte alsbald, 

am 15. März 1854, eine Verfügung des Erzbiſchofs an die 

Geiſtlichen, Aufſicht und Prüfung im Religions— 

unterrichte vollſtändig und unabhängig von den 

ſtaatlichen Schulbehörden vorzunehmen. 

Die Geiſtlichen befolgten die Anordnung des Erzbiſchofs, 

trotzdem ein Schreiben des Oberkirchenrats zur Nichtbeachtung 

derſelben aufforderte. 

Der Verkehr mit dem Oberkirchenrate war den Geiſt— 
lichen vom Erzbiſchof unterſagt. 

Nun verfügte aber die Regierung am 27. März 1854, 
daß nur der Oberkirchenrat die Ermächtigung erteilen könne, 
die Gehälter der Pfarrverweſer auszubezahlen. 

Dieſem wurden jedoch vom Ordinariat die Ernennungen nicht 
mitgeteilt. Die Folge war, daß die Auszahlung der Gehälter 
verweigert wurde. Die Gemeinden mußten nun für den 

Unterhalt der geſperrten Geiſtlichen aufkommen. 

An demſelben 27. März 1854 beſtimmte eine Regierungs— 
verordnung, ausländiſche Geiſtliche könnten nur dann 
in Baden Seelſorge ausüben, wenn ſie der Oberkirchenrat 
zulaſſe. Die betroffenen Geiſtlichen riefen daraufhin auf 

Weiſung des Erzbiſchofs die Geſandten ihres Heimatſtaates 

an, die ſich zum Teil bei der badiſchen Regierung ihrer an— 
nahmen 1. Zugleich hatte der Erzbiſchof angeordnet, daß alle 

1 So die öſterreichiſche Regierung mit Erfolg um den Pfarr⸗ 

verweſer Wolf in Donaueſchingen, einen Tiroler. Wolf hatte den 
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Pfarreien, denen auf dieſe Weiſe die Seelſorger genommen 
würden, verwaiſt bleiben ſollten. Die Folge war, daß 
die Regierung ihre Anordnung in der Stille zurücknahm. 

Der Streit wegen der gegen die Pfarrverweſer verhängten 
Gehaltsſperre ging aber weiter. Am 27. März 1854 verbot 
die Regierung den Kirchenrechnern „bei Vermeidung eigener 
Haftbarkeit“, irgend einer Anweiſung der Kirchenbehörde, 
aus dem Kirchenfonds etwas auszubezahlen, Folge zu geben. 

Auch den neuinveſtierten Pfarrern wurde daß 
Einkommen aus ihren Pfründen geſperrt. 
Ein Intermezzo in dieſer letzten Epiſode des großen Kampfe 
war die gewaltſame Verhinderung der Eröffnung des 
theologiſchen Konvikts als erzbiſchöflicher Anſtalt. 

Am 24. April 1854 wollte der Erzbiſchof in dem Gebäude, 
das bis zum Jahre 1849 den Zwecken des Großherzoglichen 
Collegium theologicum gedient hatte, ein ganz unter kirch⸗ 
licher Leitung ſtehendes theologiſches Konvikt eröffnen. 

Die Regierung aber vereitelte die Abſicht des Erzbiſchofs. 
Am 13. April ließ ſie die Konviktsräumlichkeiten verſchließen, 
ließ das Haus durch Gendarmen bewachen und machte es 
den Theologen unzugänglich. 5 

Nun erreichte der Kampf ſeinen Höhepunkt. Es war 
die Zeit vom April bis zum Juni 1854. 

Da die Sperrung der Gehälter vieler Geiſtlichen fort 
dauerte, erließ der Erzbiſchof am 12. April 1854 an die 
Regierung eine Erklärung, er werde nun die erforderlichen 
Anordnungen treffen, um das katholiſche Kirchenver— 
mögen frei von fremden Einflüſſen zu erhalten. 

Zorn der Liberalen u. a. auch dadurch erregt, daß er, als die Über⸗ 

nahme der Verwaltung des Kirchenvermögens in ſtaatliche Gewalt er— 

folgen ſollte, die Schlüſſel zu den Stiftungskiſten im Tabernakel 

deponierte, als bei „Chriſtus, dem Eigentümer des Kirchenvermögens! 

(J. Wolf, Pfingſtpredigt ꝛc. 11). 
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Die Regierung antwortete damit, daß ſie am 18. April 

verfügte, den Kirchenfondsrechnern dürften Anweiſungen nicht 

nehr durch den Pfarrer, ſondern nur durch das erſte welt— 

liche Mitglied des Stiftungsrates (Bürgermeiſter, dienſt— 
älteſter Gemeinderat) zugeſtellt werden. 

Eine neue Verordnung vom 6. Mai 1854 ſchloß die 

Geiſtlichen von der Verwaltung des Kirchen— 
vermögens gänzlich aus und übertrug den Amts— 
vorſtänden den Vorſitz in den Stiftungskommiſſionen. 

Daraufhin erließ der Erzbiſchof am 11. Mai eine Ber: 

fügung, in der jeder Verkehr mit weltlichen Stellen 

dem Klerus und den Kirchenfondsrechnern unter— 

ſagt, zugleich aber auch „vorläufig feſtgeſetzt wurde, daß 

der Ortsſtiftungsvorſtand in der bisherigen Weiſe unter der 
oberſten Leitung des Erzbiſchofs tätig ſein ſolle“. Die ſich 
weigernden Stiftungsratsmitglieder wurden mit dem Aus— 

ſchluſſe aus dem Stiftungsrate bedroht. 
Am 20. und 25. Mai wurde dieſe erzbiſchöfliche, der 

ſtaatlichen direkt entgegengeſetzte Verordnung von allen Kanzeln 

Badens verkündet, obgleich manche Bezirksämter verſucht 
hatten, ſie den Geiſtlichen wegzunehmen. Die Aufregung war 

allerorts eine große: diesmal mußten auch viele katholiſchen 
Laien zwiſchen dem Staatsgeſetze und den kirchlichen Anord— 

nungen, zwiſchen Geld- und Gefängnisſtrafen einerſeits und 

Gewiſſensbelaſtung anderſeits wählen. | 

Bereits am 18. Mai leitete die Regierung die Unter- 

ſuchung gegen den Erzbiſchof „wegen Amtsmißbrauch 

zur Gefährdung der öffentlichen Ruhe und Ord— 

nun g“ ein. Am 19. Mai 1854 eröffnete das Amtsgericht 
burg die Unterſuchung, hielt im erzbiſchöflichen Palais 

eine vergebliche Hausſuchung nach der Urſchrift der ober— 

hirtlichen Verordnung und unterzog den Erzbiſchof einem 

mehrſtündigen Verhöre. 

7 
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Auch die erzbiſchöfliche Kanzlei und die Wohnung wurden 
durchſucht, ebenfalls erfolglos. 

Am 22. Mai 1854 wurde der Erzbiſchof für ver 
haftet erklärt, in ſeinem Palais, auch während er im 
ſeiner Hauskapelle die heilige Meſſe las, von Gendarmen 
bewacht und von jedem Verkehr, ſelbſt von dem mit ſeinen 
Hausgenoſſen, ausgeſchloſſen. Die vom Erzbiſchof aufgegebenen 
Briefe mußten von der Poſt der Staatsbehörde ausgelieiuge 
werden. 

Die Verhaftung des greifen Kirchenfürſten rief im katho⸗ 
liſchen Volke die höchſte Beſtürzung und Entrüſtung hervor. 

Die Glocken und Orgeln verſtummten. Offentliche Gebete 
wurden abgehalten. Das Ordinariat ſtellte ſeine Amts⸗ 
tätigkeit ein. Nur die dringend notwendigen Vollmachten 
waren den Dekanen übertragen. 

Angeſichts der gewaltigen Erregung hob die Regierung 
am 31. Mai die Haft des Erzbiſchofs auf, nachdem 

ſie neun Tage gedauert hatte. Als Verteidiger hatte ſich 
der Erzbiſchof den proteſtantiſchen Rechtsanwalt und ſpäteren 
Miniſter Auguſt Lamey erwählt 1. 

In derſelben Zeit wurden auch mehrere Ortsſeelſorger 
verhaftet, weil ſie die erzbiſchöfliche Verfügung bezüglich der 
Verwaltung des Kirchenvermögens durchführten. Die Stiftungs- 
kiſten wurden von den ſtaatlichen Organen vielfach gewaltſam 
weggenommen. Selbſt weltliche Stiftungsratsmitglieder, die 
ſich an die Weiſungen des Erzbiſchofs hielten, wurden mit 
Geld⸗ und Gefängnisſtrafen belegt. 

Groß war die Aufregung des Volkes beſonders im Oden— 
wald und im Taubergrund. 

Da hier mehrfach Volksanſammlungen ſtattfanden, rückten 
am 28. Mai Exekutionstruppen in Wertheim ein, 

! Art. „Lamey“ in Bad. Biographien V 458 f 
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und es folgten nun im Monat Juni Gewaltmaßregeln gegen 

die kirchentreuen Gemeinden des Hinterlandes. 
Mit militäriſcher Gewalt erzwang die Regierung in faſt 
allen Gemeinden die Einſetzung der von ihr angeordneten 
Stiftungsräte. 
Erſt am 27. Juni, nach einem vollen Monate, zogen 

die Truppen wieder ab, nachdem das Gewiſſen vieler Katho— 

liken in harter Weiſe gefoltert, mehrere Bürgermeiſter ab— 

geſetzt, die arme Gegend durch die Einquartierung bedrückt 
und verſchiedene Geiſtliche und Laien ins Gefängnis weg— 
geführt waren. 

Doch die Drangſale der kirchentreuen Katholiken und die 

Leiden des Erzbiſchofs waren nicht umſonſt. Die ganze katho— 

liſche Welt erhob ſich in Kundgebungen und Adreſſen für 
den Erzbiſchof. Es war ein Schauſpiel, wie es Baden noch 
nie geſehen. Auch die Regierung konnte ſich ſeinem Ein— 

drucke nicht entziehen. Die Lage wurde immer verworrener; 

da eröffnete das Fortſchreiten der zwiſchen der badiſchen 

Regierung und dem päpſtlichen Stuhle gepflogenen Unter— 

handlungen die Wifi auf gütliche Beilegung des ganzen 

Streites. 
7 Fünftes Kapitel. 

der Abſchluß der Konvention zwiſchen dem päpſtlichen Stuhle 
s und der badiſchen Regierung !. 

Erzbiſchof und Regierung ſahen in dem großen Kampfe 

um die Freiheit der Kirche zuletzt ein, daß eine Einigung 

nur ire das Eingreifen des päpſtlichen Stuhles möglich ſei. 

Im November 1853 wandte ſich deshalb die Regierung 
an das Oberhaupt der Kirche, wie es ſchon vor ihr der 

Erzbiſchof getan hatte. Die Regierung und der Erzbiſchof 

IiMaas, Geſch. der kathol. Kirche in Baden 282 ff. — Brück, 

Geſch der oberrheiniſchen Kirchenprovinz 391 ff. 
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riefen zugleich die Vermittlung Oſterreichs an. Als 
erſter badiſcher Bevollmächtigter erſchien im Frühjahre 1854 
der Hofmarſchall des Prinzregenten, Graf Karl v. Lei- 
ningen-Billigheim, in Rom, dem ſich nach kurzer Zeit 
Staatsrat Brunner beigeſellte. Vom Juni 1854 ab war 
Brunner allein in Rom. Kirchlicherſeits führte die Ver 
handlungen zunächſt Kardinal Brunelli, ſpäter der deutſche 
Kardinal Graf Reiſach. 1 

Im Juni 1854 kam es wenigſtens zu einer „vorläufigen 
Verſtändigung“. Der Heilige Stuhl erklärte ſeine Be⸗ 
reitwilligkeit zur Fortſetzung der Verhandlungen, verlangte 
aber vor allem Freilaſſung des inzwiſchen in Haft genommenen 
Erzbiſchofs und Niederſchlagung des gegen ihn anhängigen 
Prozeſſes, desgleichen Befreiung aller Geiſtlichen und Laien, 
welche für ihren Gehorſam gegen die kirchliche Obrigkeit mit 

. Gefängnis beſtraft worden waren. Dagegen ſollten vorder⸗ 
hand keine neuen Pfarrbeſetzungen mehr vorgenommen werden 
und die Verwaltung des Kirchenvermögens in der For 5 
geſchehen, wie es vor dem Streite der Fall war. | 

Die badische Regierung ſtimmte dieſen Feſtſetzungen bei, 5 
daß fie alsbald in Kraft treten konnten. Sie war — im Gegen 
ſatze zum Erzbiſchof — mit den Abmachungen ſehr zufrieden, 
führten ſie doch die alten Zuſtände großenteils wieder zurück. 

Sie eilte darum auch gar nicht mit der Fortführung der 
Verhandlungen und ſuchte ſogar in der im April 1855 zu 
Rom überreichten Denkſchrift das ſtaatskirchliche Syſtem aufs | 
recht zu erhalten. 
Eine Anderung der Lage brachte erſt die Übernahme der 

Leitung des Staatsminiſteriums durch den Miniſter Freiherr 
v. Meyſenbug, der entſchieden öſterreichiſch geſinnt war 
und den deswegen auch der Abſchluß des öſterreichiſchen 
Konkordats im Jahre 1855 mächtig vorwärts trieb. Meyſen⸗ 
bug, dem als Miniſter des Innern v. Stengel zur Seite 
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‚tan, gab die ablehnende Haltung gegenüber den kirchlichen 
Grundſätzen auf und ſuchte mit aller Kraft eine Verſtändigung 

zuwege zu bringen. 
Die Regierung verhandelte gleichzeitig mit Rom und 

dem Erzbiſchof. 
Auf Grund einer Vereinbarung mit dem Erzbiſchof wurde 

dieſer in die Lage verſetzt, am 25. Oktober 1857 das theo— 
logiſche Konvikt als erzbiſchöfliche Anſtalt er— 
öffnen zu können. Die Regierung verlangte jetzt nur 

noch eines: daß ſich der Erzbiſchof bei Ernennung der Vor— 
ſteher darüber vergewiſſere, daß nicht die zu Ernennenden 

der Regierung „aus wichtigen, auf eine Tatſache von ſtreng 

politiſcher und bürgerlicher Natur geſtützten Gründen minder 

genehm ſeien“. Erſter Konviktsdirektor wurde Ordinariats— 
aſſeſſor Lothar Kübel, der aber auch in ſeiner neuen 
Stellung mit den Funktionen ſeines bisherigen Amtes beim 
Ordinariat betraut blieb. 
Desgleichen konnten ſich ſeit 1857 mit ausdrücklicher 
Genehmigung der Regierung Schulſchweſtern niederlaſſen 

und private Schulen und Erziehungsanſtalten errichten. Der⸗ 

artige Anſtalten erhielten Munzingen, Hugſtetten, Umkirch, 
Steißlingen, Donaueſchingen und andere Orte. 

Weitere Verhandlungen mußte der Erzbiſchof abbrechen, 
da der päpſtliche Stuhl befürchtete, es könnte durch ein provi— 
ſoriſches Abkommen der Abſchluß einer feſten Konvention 

verzögert werden. So gingen nur die Unterſuchungen über 

das arinhebeiehuugärpt weiter. 

Inm Juli 1857 ſtarb Staatsrat Brunner zu Rom. 
Aber erſt im Frühjahre 1858 trafen die neuen Bevollmächtigten 
Badens, Freiherr v. Berckheim und Oberhofgerichtsrat 
Franz Roßhirt! in Rom ein. Für letzteren, einen 

Bad. Biographien IV 358 f. 
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damals 37jährigen Mann, war die Entſendung eine be 
ſondere Auszeichnung. Man hatte ihn gewählt wohl mit 
Rückſicht einerſeits auf feine perſönliche Kenntnis der italieni⸗ 
ſchen Verhältniſſe, anderſeits auf ſeine Eigenſchaft als ent 
ſchiedener Vertreter der katholiſchen Rechtsauffaſſung. Namens 
des Erzbiſchofs nahm Ordinariatsaſſeſſor Markus Krauth! 
an den Beratungen in Rom teil. y 

Obwohl die Auswahl der Vertreter Badens das Beſte 
verſprach, gingen die Verhandlungen doch nur ſehr langſam 
vorwärts. Der ſchwierige Punkt war das Pfründebeſetzungs⸗ 
recht. Die badiſche Regierung war ſich wohl bewußt, daß 
die Macht den Klerus — wenigſtens in hohem Grade — 
in den Händen haben werde, der das am weiteſten ausgedehnte 
Beſetzungsrecht zuſtehe. Darum war auch Miniſter v. Steng 
in dieſer Hinſicht kaum zufrieden zu ſtellen. 

Während alles noch in Schwebe war, brach der italienif 0 5 
franzöſiſche Krieg gegen Oſterreich aus. Mit 
Begeiſterung taten die kirchentreuen Katholiken Badens für 
Oſterreich, was in ihren Kräften ſtand. Alban Stolz ſchrieb 
ſeinen „Kreuzzug gegen die Welſchen“, ein Schriftchen, das 
fünfzehn Auflagen erlebte; Franz Joſeph Buß ſtellte ſich als 
Obmann an die Spitze des in Baden gegründeten patrioti⸗ 
ſchen Hilfsvereins für die verwundeten Krieger des kaiſer— 
lichen Heeres und ſammelte als ſolcher 13000 fl. an Geld 
und 600 Zentner Leinenzeug, wofür ihn im Jahre 1863 
der Kaiſer von Oſterreich in den erblichen Ritterſtand erhob; 
der Erzbiſchof ſchrieb am 15. Mai 1859 Gebete aus um 
Frieden und für die Kirche. Denn je weiter der Krieg voran— 
ſchritt, um ſo größer wurden auch die Gefahren für den 
päpſtlichen Stuhl. In den päpſtlichen Marken brach 
eine Revolution aus, die den Anſchluß derſelben an das fieg- 

C. Krieg, Art. „Markus Krauth“ in Bad. Biographien V 442 f. 
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reiche Sardinien erſtrebte. Napoleon III. aber, der dem 

allen italieniſchen Umſturzmännern befreundeten Sardinien 

zum Sieg verholfen hatte, wußte nichts anderes zu tun, als 

dem Papſte zu raten, auf die alsbald von den Piemonteſen 
beſetzten Provinzen zu verzichten. 

Der für den päpſtlichen Stuhl und das katholiſche Oſter— 
reich ſo unglückliche Ausgang des Krieges ſchmerzte die kirchen— 

treuen Katholiken Badens, deren Ideal ein großes Deutſch— 
land unter Oſterreichs Führung war, tief, ließ indes die 
Hinneigung zu Oſterreich nicht erkalten. Das zeigte ſich 
kurz nach dem Friedensſchluſſe wiederum in rührender Weiſe. 

Als nämlich die öſterreichiſchen Kriegsgefangenen ſämtlich 
über Kehl nach Deutſchland ausgeliefert wurden, floſſen 

auf Anregung des Pfarrverweſers Wilhelm Weißt in 

Kehl, des Bruders des berühmten Grazer Hiſtorikers, aus 

ganz Baden reiche Gaben zuſammen, mit denen Tauſende 

von Hilfsbedürftigen unterſtützt werden konnten. Erſt viele 

Jahre ſpäter wurde Weiß für ſeine patriotiſche Tat eine 

Anerkennung zu teil, indem ihm im Jahre 1901 der öſter— 

reichiſche Kaiſer eine koſtbare goldene Doſe mit ſeinem Schrift— 

zug und der Inſchrift „Kehl 1859“ überreichen ließ. 
Anders freilich als auf die kirchentreuen Katholiken wirkte 

der Ausgang des Krieges auf die kirchenfeindlichen Elemente 

in Baden. Sie frohlockten und betrieben nun mit aller 
Energie die Vereitlung des in Ausſicht ſtehenden Konkor— 
dats, das ihnen von Anfang an ein Dorn im Auge war. 

Angeſichts der ſchwierigen Lage beeilte ſich der päpſtliche 

Stuhl mit dem Abſchluß der Verhandlungen. Er kam gerade 

in der ſtrittigen Frage der Pfründebeſetzung der 
großherzoglichen Regierung fo außerordentlich 

J. Maher, Necrolog. Friburg. 1902, im Freib. Diöz. Archiv 
XXXIV (1906) 40 f. 
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entgegen, daß am 28. Juni 1859 eine volle Einigung 
erzielt wurde. Auf 403 Pfründen wurde der Regierung 
das Präſentationsrecht eingeräumt, ſo daß dem Erzbiſchof zu 
freien Verleihung nur 209 blieben. x 

Unmittelbar nach dem Abſchluß der Verhandlungen löſt 
der Erzbiſchof den über die Mitglieder des Oberkirchenrats 
und einige Geiſtliche verhängten großen Kirchenbann. 

Am 19. Oktober erſchien die Beſtätigungsbulle 
Aeterni Patris, und am 5. Dezember 1859 erfolgte die 
Genehmigung des Großherzogs durch eine landesherr 
liche Verordnung, in der indes die landſtändiſche Zur 
ſtimmung zur Anderung einiger der Vereinbarung entgegen 
ſtehenden Geſetzesbeſtimmungen vorbehalten war. 1 

EN 9 2 2 

Sechſtes Kapitel. 
Der Inhalt des Konkordats . 

Das ſog. badiſche Konkordat war ſeinem Inhalte nach 
nicht etwas durchaus Neues. Es knüpfte vielmehr an die 
Bulle Leos XII. Ad dominici gregis custodiam an und ſtellte 
ſich als eine Wiederholung und ein weiterer Aus- 
bau der dort ausgeſprochenen Grundſätze und 
Anordnungen dar, wobei jedoch noch die von den Bi⸗ 
ſchöfen der oberrheiniſchen Kirchenprovinz bereits geltend ge⸗ 

machten Forderungen bis zu einem gewiſſen Grade berück. 
ſichtigt waren?. 2 

! Walter, Fontes juris eccl., Bonnae 1862, 376 ff. — v. Wänker, 

Die Vereinbarung mit dem päpſtlichen Stuhle und die beſtehende Ge⸗ 

ſetzgebung, Freiburg 1860. — Maas, Geſch. der kathol. Kirche in 
Baden 317 ff. — Brück, Geſch. der oberrheiniſchen Kirchenprovinz 

409 ff. — Roßhirt, Die Vereinbarung zwiſchen der Krone Baden 

und dem Heiligen Stuhle, Freiburg 1860. 

2 Pgl. die Note Antonellis vom 10. Juli 1855 bei Maas, Geſch. 

der kathol. Kirche in Baden 672. 4 
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Als Regel hielt das Konkordat feſt, daß der Erzbiſchof 
die kirchlichen Angelegenheiten frei, lediglich 
nach Maßgabe der Kirchengeſetze verwalten könne. 

Doch wurden im Intereſſe der friedlichen Einigung der 
Staatsgewalt Zugeſtändniſſe gemacht. 

Die wichtigſten Beſtimmungen des Konkordats waren 
folgende: 
Der erzbiſchöfliche Stuhl, die Domherrn- und Dom- 

präbendarſtellen werden nur gemäß der Bulle Ad dominici 

gregis custodiam beſetzt. Alle entgegenſtehenden ſtaatlichen 

Verordnungen ſind aufgehoben. Die Regierung übernimmt 

zudem die Verpflichtung, die ehedem verſprochene Ausſtattung 

des Erzbistums mit liegenden Gütern zu beſorgen, ſobald 

die Verhältniſſe es geſtatten. 

Weder der Erzbiſchof noch die Geiſtlichen leiſten dem 

Staate einen Dienſteid, es bleibt bei dem Untertaneneid. 

In der Ausübung ſeines Hirtenamtes iſt der Erzbiſchof 

lediglich an das geltende Kirchenrecht gebunden. 
Er vergibt die Benefizien frei, bei denen ein recht- 
mäßig erworbenes Präſentationsrecht (Patronat) nicht vor— 

handen iſt; doch darf er niemals Ausländer wählen und 

auch nicht ſolche, welche von der Regierung aus erheblichen 

und auf Tatſachen geſtützten Gründen als in bürgerlicher 

und politiſcher Hinſicht mißfällig bezeichnet werden. Das 
Urteil, ob die Einſprache begründet iſt, ſteht dem Erz— 

biſchof zu. | 
Seinen Generalvikar und feine außerordentlichen Räte 
wählt der Erzbiſchof frei, iſt aber auch hier gehalten, nur 

ſolche Männer zu nehmen, die der Regierung in bürgerlicher 

und politiſcher Beziehung nicht minder genehm ſind. Letztere 
Einſchränkung hat der Erzbiſchof auch bei Ernennung der 

Lehrer des Seminars und der Vorſteher des theologiſchen 
Konvikts zu beachten. 
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Die Seminar- und Pfarrkonkursprüfung hält der er. 
biſchof allein ab. t 

Ebenſo frei ordnet er den Gottesdienſt nach Vorſchriß 1 
der Kirchengeſetze und ſorgt für Abhaltung von Miſſionen 

Die Ordensniederlaſſungen bewirkt der Erzbiſchof im Ein 
vernehmen mit der Regierung. 5 

Nur Zeit und Ort hat er ihr anzuzeigen, falls er Diözeſan. 
oder Provinzialſynoden abhalten will. 

Ungehindert kann der Erzbiſchof ſeine kirchliche richterliche 
Gewalt über alle Katholiken ausüben, ſoweit kirchliche An. 
gelegenheiten in Frage kommen. 

Er überwacht insbeſondere frei den Wandel der Geiſt 

lichen. Von größeren verhängten Strafen hat er indes der 
Regierung Anzeige zu machen, die ihn nötigenfalls ihrer 
ſeits bei Durchführung der Strafe unterftügen 
wird. In rein weltlichen Rechtsſachen find die Geiſtlichen 
den weltlichen Gerichten unterworfen. | 

Bon einem kirchlichen Urteile in kirchlichen Dingen ban 
an den Staat nicht mehr appelliert werden. 

Seinen Klerus erzieht der Erzbiſchof frei. Er kann ein 
eigenes Seminar mit vollſtändigem theologiſchen Lehrgang 
errichten oder ein theologiſches Konvikt unter ſeiner Leitung 
an der Univerſität Freiburg. 

Die kirchlichen Güter werden im Namen der Kirche 
unter Aufſicht des Erzbiſchofs verwaltet. Der Staat hat das 
Mitaufſichtsrecht. 

Der Schwerpunkt der Konvention lag indes nicht in 
dieſen Beſtimmungen — am wichtigſten waren ihre Feſt⸗ 
ſetzungen bezüglich der ſogenannten „gemiſchten 
Angelegenheiten“, nämlich der Ebeſch ließen und 
des katholiſchen Schulweſens. 

In dieſer Hinſicht wurde vor allen Dingen beſtimmt, 
daß über Eheſachen bei Katholiken der Erzbiſchof 

e 
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1 
richten, den weltlichen Gerichten aber das Urteil über die 
bürgerlichen Wirkungen der Ehe überlaſſen bleiben ſolle. 
Hinſichtlich des katholiſchen Schulweſens war beſtimmt: 

Den Religionsunterricht überwacht und leitet an allen 

Schulen der Erzbiſchof. 
| Die theologiſche Fakultät unterſteht in Bezug auf 

das kirchliche Lehramt der Aufſicht und Leitung des 
Erzbiſchofs. Gegen Angriffe auf den katholiſchen 

Glauben von ſeiten weltlicher Profeſſoren an der 

ſtiftungsgemäß katholiſchen) Univerſität Freiburg ſteht dem 

Erzbiſchof Beſchwerde bei der Regierung zu, der die Re— 

gierung tunlichſte Berückſichtigung zu teil werden laſſen wird. 

An den katholiſchen Gymnaſien (Lyzeen) werden von der Re— 
gierung Kon vikte für Studierende errichtet werden. An den 

hier in Betracht kommenden Mittelſchulen dürfen nur Katho— 

liken, wo tunlich Geiſtliche angeſtellt werden, deren Lehrtätigkeit 
der Erzbiſchof nach ihrer ſittlich-religiöſen Seite überwacht. Die 

Theologieaſpiranten werden in den genannten Konvikten ſo 

lange erzogen, bis tridentiniſche Seminare errichtet ſind. 
Die öffentlichen Schulen bleiben Staatsſchulen. Doch 

kann die Kirche eigene Schulen gründen. Sämtliche Schulen 
ſind grundſätzlich konfeſſionell getrennt. Dem Erzbiſchof ſteht 

das Recht zu, die Aufrechterhaltung des katholiſchen Geiſtes 
in den katholiſchen Schulen zu überwachen. 

1 Siebtes Kapitel. 

5 Der Kampf gegen das Konkordat und ſeine Beſeitigung. 

; 1. Vor den Kammerverhandlungen!, 

Die Anfeindung der Konvention, die ſchon vor deren Abſchluß 

eingeſetzt hatte, wuchs, als die Konvention Sat bekannt wurde. 

| Maas a. a. O. 343 ff. — Brück a. a. O. 471 ff. — Vering, 
Archiv f. Kirchenrecht V 401 ff. — Hiſtor.⸗polit. Blätter 1862, 387. 

Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 15 
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Sie ging von mehreren Gruppen aus. Beſonders entrüſtet 
zeigten ſich die Proteſtanten der liberalen Richtung, 
Am 28. November 1859 hielten fie auf dem Rathaüſe zu 
Durlach eine „proteſtantiſche Konferenz“ ab, auf 
der ſie Klage führten, daß durch die in der Konventi n 
feſtgeſetzte freiere Tätigkeit der katholiſchen Kirche die Stellung 
ihrer Konfeſſion erſchüttert werde. 2 

Ebenſo romfeindlich erwieſen ſich die Mitglieder des am 
15. September 1859 zu Frankfurt a. M. gegründeten „National 
vereins“ zur Erreichung der „einheitlichen und freiheitlichen 
Geſtaltung Deutſchlands“, die Partei der „Gothaer“, oder wie 
fie ſpäter genannt wurden, der Nationalliberalen. 
Ihnen, die Deutſchland ten Preußens Führung zu einigen 
ſtrebten, um dadurch zugleich den „Ultramontanismus“ mit 
Hilfe der proteſtantiſchen Staatsgewalt niederzuwerfen, kamen 

die öſterreichiſchen Niederlagen im Jahre 1859 gerade recht. 
Sie nützten fie ſofort aus, um die Stellung des öſterreichiſch 
geſinnten Staatsminiſters v. Meyſenbug zu erſchüttern un 
das Konkordat zu Fall zu bringen. | 

Abgeſtandene Katholiken gingen mit den Proteſtanten 
an manchen Orten Hand in Hand. So forderte eine kon⸗ 
feſſionell gemiſchte Verſammlung, die am 2. Dezember 1859 
in Mannheim abgehalten wurde, die Beſeitigung des Kon— 
kordats, ebenſo eine ſolche zu Heidelberg am 2. Januar 1860. 

Im Dezember 1859 wandten ſich auch achtzehn welt— 
liche Profeſſoren der Freiburger Hochſchule unter 
der Führung der Profeſſoren Knies und v. Woringen gegen 
das Konkordat, weil ſie ihre Lehrfreiheit beeinträchtigt 
wähnten. 

1 Verhandlungen der proteſt. Konferenz in Durlach, Heidelberg 

1859. — Zell, Beleuchtung der proteſt. Konferenz in Durlach, Frei- 

burg 1860. — A. Stolz, Der Schmerzensſchrei im Durlacher Rat⸗ 

haus, Freiburg 1860. 
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Feinde des Konkordats fanden ſich bis hinauf zu den 

3 höchſten Staatsbeamten und den vertrauten Angehörigen der 

großherzoglichen Familie. Insbeſondere war Freiherr Franz 

v. Roggenbach, der bei der großherzoglichen Familie viel 

i galt, bemüht, Stimmung gegen die Konvention zu machen. 

Schließlich ließ ſich auch Prinz Wilhelm, der Bruder des 
Großherzogs, der ſpäter wenigſteus grundſätzlich einer andern 

Richtung angehörte, von der Freimaurerloge bewegen, 
an höchſter Stelle gegen die Konvention Einſprache zu erheben. 
Die kirchentreuen Katholiken, deren eigene Wünſche 
ſelbſt nicht in allweg durch das Konkordat befriedigt waren, 
wandten ſich ihrerſeits mit Dankadreſſen an den Groß— 
herzog. An der Spitze dieſer Bewegung ſtand der Geiftl. 
Rat Miller in Krozingen. Unbegreiflicherweiſe ſuchte ſie 

die Regierung zu hemmen, obſchon doch die Beſeitigung der 

Konvention den Sturz des Miniſteriums herbeiführen mußte. 

Der Erzbiſchof verfuhr ſeit der Veröffentlichung der Kon- 

vention fortgeſetzt nach deren Weiſungen, was wiederum 

5 manche Mißhelligkeiten im Gefolge hatte. 

2. Die Verhandlungen in der Zweiten Kammer!. Der 

* des Miniſteriums Meyſenbug⸗Stengel. Die 

5 Beſeitigung der Konvention. 

Bei der großen Erregung, welche der Kampf gegen die 
Konvention im ganzen Lande verurſacht hatte, ſah man allent— 
halben mit Spannung, auf katholiſcher Seite mit Beſorgnis 

den Landtagsverhandlungen entgegen. 

. Daß die Konvention, ſoweit entgegenſtehende 

Geſetze nicht in Betracht kämen, der ſtändiſchen 
Beſchlußfaſſung unterliege, war nach der Ver— 

faſſung keineswegs klar. Das Miniſterium und die 

In beſonderem Abdruck herausgegeben, Karlsruhe 1860. 

15 * 
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Minorität der Zweiten Kammer ſtanden auf dem Stand. 
punkte, daß alle auf das Aufſichtsrecht der Kirche bezüglichen | 
Beſtimmungen nicht die Eigenſchaft von Geſetzen beſäßen, 
die der landſtändiſchen Genehmigung bedurften. Die liberal 
Mehrheit war gegenteiliger Anſicht. 

Dieſe Mehrheit wollte überhaupt keinen Vertrag mit 
Nom. Sie wollte alles durch das Staatsgeſetz allein ge— 
regelt wiſſen, jo wie es eben die liberale Kammermehrheit bez 
ſchließe. „Wir wollen den Schlüſſel zum Schraub— 
ſtock hier im Lande behalten“, meinte bei den Verhand⸗ 
lungen der proteſtantiſche Abgeordnete Schaaff. | 

Dementſprechend fiel auch die Entſcheidung. Mit 45 gegen 
15 katholiſche Stimmen wurde am 30. März 1860 beſchloſſen, 

den Großherzog zu bitten, „die Verordnung vom 
5. Dezember 1859, d. h. die Vereinbarung mit 
dem Heiligen Stuhle vom 28. Juni 1859 außer 
Wirkſamkeit zu ſetzen“. 

Die Bitte konnte verfaſſungsgemäß dem Großherzog 
nicht vorgelegt werden, da die Zuſtimmung der Erſten. 
Kammer noch ausſtand, auch wohl kaum zu erwarten 
war, ſolange der Großherzog ſelbſt am Konkordat feſthielt. 

Das Miniſterium blieb trotz der Stellungnahme der 
Zweiten Kammer bei ſeiner Auffaſſung, daß es ohne weiteres 

zum Vollzug der Konvention berechtigt ſei, ſoweit nicht Ge— 
ſetze entgegenſtänden. Sie gab ihren entſchiedenen Willen 

kund, die notwendigen neuen Geſetze vorzulegen, im übrigen 
aber ſelbſt die erforderlichen Maßnahmen zum Vollzug der 
Konvention zu treffen, und benachrichtigte hiervon am 31. März. 
die Beamten. 

Dieſe Weiſung gab nun dem Großherzog den Anlaß, 
das Miniſterium Meyſenbug-Stengel zu entlaſſen. Seinen 
Abſichten ſei durch den Erlaß des Miniſteriums vorgegriffen 
worden, hieß es in der „Eröffnung“ an die beiden Kammern 
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der Ständeverſammlung. Die Entlaſſung des Miniſteriums 

erfolgte am 1. April 1860, die „Eröffnung“ geſchah am 

2. April. 

Zur Regierung wurde das Oſterreich abgeneigte, preußen— 

freundliche, nationalliberal geſinnte Miniſterium Lame y— 

Stabel berufen. Damit war die Konvention gefallen. 

3. Die Haltung der Erſten Kammer. 

Die Anderung der Stellungnahme des Großherzogs blieb 
auf die Haltung der Erſten Kammer nicht ohne Einfluß. 

Die Mehrheit pflichtete am 15. Mai 1860 dem Ver— 
langen der Zweiten Kammer bei. Sie ſetzte den 

Beſchluß durch: „Die Erſte Kammer ſpricht ſich gegen eine 
Ordnung der Verhältniſſe der katholiſchen Kirchengewalt 

durch einen ohne ſtändiſche Zuſtimmung abgeſchloſſenen Ver— 

trag mit dem päpſtlichen Stuhle aus.“ Ein formeller Beitritt 

zur Adreſſe der Zweiten Kammer erſchien nach den Vorgängen 

im April nicht mehr notwendig. 
| Die Minderheit der Erſten. Kammer beſtand aus den 

Fürſten Fürſtenberg und Löwenſtein, dem Grafen Leiningen 

gan den Freiherren Falkenstein, Gemmingen, Holter, 
Stotzingen und Türkheim. 8 

4. Die Wirkung des Sturzes des Konkordats = die 

politiſche Lage in Baden. 

Der Sturz des Konkordats entfeſſelte zunächſt einen un⸗ 

geheuern Jubel im ganzen romfeindlichen Lager. 

Es kam zu Aufzügen und Demonſtrationen, namentlich in 

Karlsruhe. 
Unter denen, die mit Freude die ganze konkordatsfeind— 

liche Bewegung verfolgten und unterſtützten, fehlte auch der 

greife STjährige Weſſenbergt nicht. Noch am 11. Januar 

Bad. Biographien II 484. 
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1860 ſchrieb er an ſeinen Freund, den ehemaligen 2 
Bürgermeiſter und nunmehrigen Freiburger Anwalt a 
Hüetlin aufmunternde Worte, um ihn in ſeinem Kampfe 
gegen das Konkordat zu beſtärken. Weſſenberg erlebte tat 
ſächlich den Sieg der romfeindlichen Mächte, ſtarb aber bald 
danach, am 9. Auguſt 1860, zu Konſtanz, in deſſen Münſter 
er unter großer Anteilnahme der noch lebenden weſſenberti 
geſinnten Geiſtlichen und Laien beigeſetzt wurde. 

Die Beſeitigung des Konkordats hatte aber auch noch weiten 
Folgen. Sie bedeutete nichts anderes als eine Anderung 
der Regierungsgrundſätze des Großherzogs, eine 

Verſöhnung des Fürſten mit der ſeit dem Jahre 
1848 bis dahin immer noch durch eine merkliche 
Kluft von der Regierung geſchiedenen liberalen 
Kammermehrheit, einen vollen Sieg des kultur— 
kämpferiſchen parlamentariſchen Liberalismus. 
Von jetzt ab gab der inneren Politik in erſter Reihe die 
liberale Mehrheit -der Zweiten Kammer die Richtung, und 
der Großherzog, von dem Liberalismus als echt „konſtitutio⸗ 
neller Fürſt“ geprieſen, unterwarf ſich ihrer Willensmeinung, 
wenn auch nicht in allweg, ſo doch in den weſentlichen Fragen 
der inneren Politik. 

So ſtand von nun an die katholiſche Kirche unte 
der Herrſchaft der parlamentariſchen Geſetz— 
gebung — es begann eine neue Ara, die der Kirche 
Kämpfe anderer Art brachte, die Katholiken aber auch weit 
mehr als früher dazu zwang, ebenfalls durch den Erwerb 
und den Gebrauch der parlamentariſchen Machtmittel Recht 
und Freiheit der Kirche zu ſichern, vor allem aber die neue, 
kirchenfeindliche, entſcheidende Macht, den badischen National: 
liberalismus, niederzukämpfen. 
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Vom Beginne der neuen Ara bis zum Tode des Erzbiſchofs 

j Hermann v. Bicari. 

55 Erſtes Kapitel. 

Die Grundlagen der neuen kirchenpolitiſchen erhält 

1 Die Oſterproklamation des Großherzogs Friedrich 

vom 7. April 18602. 

W Tage nach der Entlaſſung des Miniſteriums Meyſen— 

bug⸗Stengel verkündete Großherzog Friedrich in ſeiner 

Neft erwähnten Oſterproklamation vom 7. April 1860, 
3 daß, wenn auch das Konkordat gefallen ſei, dennoch der 

Grundſatz der Selbſtändigkeit der katholiſchen 
Kirche in Ordnung ihrer Angelegenheiten zur 
Pollen Geltung gebracht werden ſolle. „Ein Geſetz, 

unter dem Schutze der Verfaſſung ſtehend“, werde der Rechts— 

ſtellung der Kirche eine ſichere Grundlage verbürgen. In 

Maas, Geſch. der kathol. Kirche in Baden 397 ff. — Fried— 

berg, Der Staat und die Fathol. Kirche im Großherzogtum Baden 

ſeit dem Jahre 1860, Leipzig 1871, 1 ff. — Jolly, Die badiſchen 
Geſetzentwürfe, Heidelberg 1860. 

2 Regierungsblatt von 1860, Nr 16. 
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dieſem Geſetze und den darauf zu bauenden weiteren Anord⸗ 
nungen werde der Juhalt der Übereinkunft ſeinen berechtigten 
Ausdruck finden. 4 

2. Die am 22. Mai 1860 den Landſtänden vorgelegten 
ſechs Geſetzentwürfe. | 

Die neuen Geſetzentwürfe, durch die eine einſeitig ftant- 

liche Ordnung der kirchlichen Verhältniſſe herbeigeführt werden 
ſollte, legte Miniſter Lamey bereits am 22. Mai den 
Kammern vor. 4 

Es waren ſechs an der Zahl. Der erſte enthielt da 
Hauptgeſetz „über die rechtliche Stellung der Kirchen un 5 
kirchlichen Vereine im Staate“; der zweite ſollte den an⸗ 
genommenen erſten Geſetzentwurf unter den Schutz der Ver⸗ 
faſſung ſtellen; der dritte enthielt den Vorſchlag, den 
Fürſten zu Fürſtenberg und zu Leiningen ihre alten Patronats-⸗ 
rechte wieder zurückzugeben; der vierte ſah die Einführung 4 
der Notzivilehe vor; der fünfte jollte die religiöje Erziehung 
der Kinder ordnen, der ſechſte enthielt Strafbeſtimmungen 
gegen den Amtsmißbrauch der Geiſtlichen. ; 

Alle Geſetzentwürfe, der zweite ausgenommen, 
wurden von den Kammern mit geringen Abände⸗ 
rungen angenommen. Der zweite Geſetzentwurf fiel, 
weil er in der Erſten Kammer nicht die notwendige Zwei⸗ 
drittelmehrheit fand. Demnach wurde die Abſicht, die neuen 
Geſetze unter den Schutz der Verfaſſung zu ſtellen, nicht ver— 
wirklicht. Die Geſetze blieben einfache Geſetze. 

Am 9. Oktober 1860 wurden die neuen fünf Geſetze 
veröffentlicht und am gleichen Tage die mit dem päpſtlichen 
Stuhle abgeſchloſſene Konvention offiziell für auf 
gehoben erklärt. 5 a 

Das erſte Geſetz iſt von allen fünf Geſetzen das 
wichtigſte. Es enthält die Grundlinien für die Neugeſtaltung 

94. Kͤ» „% ͤ—9ůà—ↄ—᷑n:—pů — 
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der Beziehungen zwiſchen Kirche und Staat. Von dem Kon— 

kordat unterſcheidet. es ſich aber weſentlich dadurch, daß es 
nicht nur die Beziehungen des Staates zur katholiſchen Kirche, 

ſondern zu beiden chriſtlichen Konfeſſionen durch 

meinſame Beſtimmungen neu regelt. 
1 Hiermit wird gegenüber den Rufen der proteſtantiſchen 

ng das Konkordat bringe die Proteſtanten in 
Nachteil, dem Gedanken Ausdruck verliehen, daß „die ver- 
krigte evangeliſch-proteſtantiſche und die römiſch⸗katholiſche 
Kirche“ in Baden gleichberechtigt ſind. 
Dias Geſetz ordnet ſouverän die Beziehungen 
des Staates zu beiden Kirchen. Im Gegenſatze zum 

Konkordat behandelt es alſo die Kirche nicht als einen dem 
Staate gleichgeordneten Faktor. Es iſt von dem andern Ge— 

danken getragen, daß die Staatshoheit über der Kirche ſtehe 
und die ſtaatliche Geſetzgebung allein die Verhältniſſe zwiſchen 
Staat und Kirche zu ordnen berufen ſei t. 
Als Gegenleiſtung gegen die von den Kirchen hinzu— 

nehmende Ausübung der Hoheitsrechte des Staates wird der 
aatlihe Rechtsſchutz den beiden chriſtlichen Kirchen 

verbürgt. Der S 1 kleidet dieſen Gedanken in die Worte: 
„Der vereinigten evangeliſch-proteſtantiſchen und der römiſch— 

1 

edanken bei anderer Gelegenheit den allerſchärfſten Ausdruck verliehen. 

So ſchrieb Jolly in ſeinem Buche: „Die badiſchen Geſetzentwürfe 

über die kirchlichen Verhältniſſe“ (Heidelberg 1860): „Des Geſetzes 

Autorität iſt eine unbedingte. Wer dieſen Grundſatz verletzt, 

iſt Rebell.“ Lamey betonte das gleiche, als er am 9. Dezember 

1865 in der Erſten Kammer erklärte: „Das wahre Gewiſſen des 

Landes iſt das Geſetz; das iſt das öffentliche Gewiſſen, und wer 

daneben und darüber hinaus ein Privatgewiſſen beſitzen will, muß 

n zahlen.“ — Biſchof Ketteler veröffentlichte hierauf die Schrift: 

3 das Geſetz das öffentliche Gewiſſen?“ Vgl. Bad. Biographien 

P Die Führer der herrſchenden liberalen Partei haben dieſem Grund— 
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katholiſchen Kirche iſt das Recht öffentlicher Korporationen 
mit dem Rechte der öffentlichen Gottesverehrung gewährleiſtet. 

Das bisherige Staatskirchentum wird durch das 
Geſetz beſeitigt. Der § 7, der wichtigſte Paragraph des 
Geſetzes, beſtimmt: „Die Kirchen ordnen und verwalten 
ihre Angelegenheiten ſelbſtändig.“ Damit wird bis 
zu einem gewiſſen Grade die reinliche Scheidung zwiſchen ſtaat⸗ 
licher und kirchlicher Tätigkeit proklamiert. Entſprechend dieſer 
grundſätzlichen Loslöſung der kirchlichen Verwaltung von der 
ſtaatlichen Oberleitung wird die Bildung religiöſer Verei 
geſtattet und der Verkehr mit den kirchlichen Obern frei 
gegeben. Die Kirchen erhalten die Befugnis, Bildungs 
anſtalten für die Kandidaten des geiſtlichen Standes zu er— 

richten. Auch ſoll der Religionsunterricht von den Kirchen 
ſelbſt überwacht und geleitet werden. Nimmt inſoweit das 
Geſetz Feſtſetzungen des Konkordats auf, ſo tritt es in 
ſcharfen Gegenſatz zu ihm dadurch, daß es als Staatsſache 
erklärt, das geſamte öffentliche Schulweſen einſchließlich des 
Religionsunterrichts einheitlich zu organiſieren, den Unterricht 
in den weltlichen Fächern unabhängig von der Kirche zu 
leiten und auch die Aufſicht über die Privatſchulen zu üben. 
Die Loslöſung der Staatsſchule von dem kirchlichen Ein— 
fluſſe und der vollſtändige Ausſchluß der Kirche aus dem 
weltlichen Unterrichtsbetriebe war hiermit angebahnt. In 
gleicher Weiſe bedeutet die Beſtimmung des § 3, daß die 
Religionsverſchiedenheit kein bürgerliches Ehehindernis ſei, 
die grundſätzliche Loslöſung der Ehe von der Kirche ung 
die Anbahnung der Zivilehe. 

Eine vollſtändige Trennung von Kirche und Staat will 
das Geſetz nicht. Wie die Kirche ihren Religionsunterricht 
in den ſtaatlichen oder ſtaatlich geleiteten Schulen erteilt, wie 
ſie von dem Staate Rechtsſchutz erhält, ſo greift der Staat 
auch in kirchliches Gebiet über. Er weiſt die Kirche 
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in beſtimmte Grenzen ein, um zu verhindern, daß die Kirche 

dem Staate gegenüber zu mächtig werde und Maßnahmen 

i weile, die das Staatswohl gefährdeten. 

CEiine Reihe von Beſtimmungen bekunden dieſes Bemühen 

' * Staatsgewalt, die Kirche nach wie vor unter dem Daumen 

1 halten. So dürfen nach § 9 Kirchenämter nur an badiſche 

N 

und politiſcher Hinſicht für mißfällig erklärt hat. Außerdem 
muß der ſtaatlich vorgeſchriebene Bildungsgang nachgewieſen 

ſein. Das Kirchenvermögen wird von Kirche und Staat 

5 gemeinſam verwaltet ($ 10). Religiöſe Orden können nur mit 

Genehmigung der Staatsregierung eingeführt werden. Die 

Genehmigung iſt widerruflich (§S 11). Keine Kirche kann aus 

ihrer Verfaſſung oder ihren Verordnungen Befugniſſe ab— 

leiten, welche mit der Hoheit des Staates oder mit den 

Staatsgeſetzen in Widerſpruch ſtehen (§S 13). In ihren bürger— 
lichen und ſtaatsbürgerlichen Beziehungen bleiben die Kirchen, 

ihre Angeſtellten und Diener und auch das Kirchenvermögen 

den Staatsgeſetzen unterworfen ($ 13 und 14). Alle kirch— 
lichen Verordnungen müſſen gleichzeitig mit der Verkündigung 

der Regierung angezeigt und, ſoweit ſie in bürgerliche oder 

ſtaatsbürgerliche Verhältniſſe eingreifen, zur Genehmigung 
vorgelegt werden ($ 15). Verfügungen und Erkenntniſſe der 
Kirchengewalt gegen die Freiheit oder das Vermögen einer 

Perſon wider deren Willen können nur von der Staatsgewalt 
und nach deren Genehmigung vollzogen werden ($ 16). 
Zu dem Hauptgeſetze geben die gleichzeitig angenommenen 

Nebengeſetze Erläuterungen und Ergänzungen. 
Dias beſondere Geſetz über Einführung der Notzivilehe 

legt die Vornahme der Trauung für den Fall in die Hände 
des Bezirksamts, daß fie nach den Staatsgeſetzen zuläſſig 
iſt und der Pfarrer, als bürgerlicher Staatsbeamter ſich 
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weigert, fie vorzunehmen, weil fie ein Kirchengeſetz ver 
bietet. # 

Zur Eintragung der abgeſchloſſenen Ehe in das Ehebuch 
wird der zuſtändige Pfarrer aber durch das Geſetz aus 
drücklich verpflichtet, da er allein die Standesbücher führte, 

Das vierte Geſetz gibt nähere Beſtimmungen zu dem 
S 5 des Hauptgeſetzes, nach dem „diejenigen, welchen nach den 
bürgerlichen Geſetzen die Erziehungsrechte zuſtehen, zu 
beſtimmen haben, in welcher Religion die Kinder erzogen 
werden ſollen“. 9 

Die Entſcheidung über die Religion der ehelichen Kinder 
wird für alle Fälle in die Hand des Vaters gelegt. Nur 
für die unehelichen hat ſie die Mutter zu geben. . 

Iſt auf die Mutter das Recht, die ehelichen Kinder 4 
erziehen, übergegangen, jo kann fie zwar die religiöſe Er— 
ziehung der ehelichen Kinder ändern, aber nur „mit Ger 
nehmigung der Staatsbehörde (Amtsgericht) und nach erhobenem 
Gutachten der nächſten e b Verwandten, der Orts⸗ 
vorgeſetzten und des Waiſenrichters“ 

Der Übertritt von einer Religion zu einer andern vo 
dem zurückgelegten 16. Lebensjahre wird durch das Geſetz 
verboten. 1 

Die Beſorgnis, die den Staat wegen des Wachstums 
der Macht der Kirche erfüllte, kommt in dem fün fe 
Geſetze am draſtiſchſten zum Ausdruck. 

Es drohte Gefängnisſtrafe denjenigen Dienern der Kirche 
an, die in amtlicher Eigenſchaft die Staatsregierung, Geſetze, 
Verordnungen und Einrichtungen des Staates, einzelne öffent⸗ 
liche Behörden, Anordnungen und Verfügungen derſelben 
in feindſeliger Weiſe tadeln, Gefängnisſtrafe oder Arbeits- 
haus denjenigen, die Amtsverrichtungen ausüben, welche nach 
dem Geſetze den weltlichen Behörden zuſtehen. Amtshand⸗ 
lungen durch Anwendung der kirchlichen Strafgewalt abzu⸗ 
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5 ötigen oder von ihnen abzuhalten oder unberechtigte Vor— 
teile auf dieſem Wege zu erſtreben, ſtellt das Geſetz eben— 
falls unter Strafe. 

Zweites Kapitel. 

hai Stellungnahme der Kirche zu den Geſetzen vom 9. Oktober 1860. 

ie Vereinbarungen über die Beſetzung der Pfründen und die 
Verwaltung des Kirchenvermögens . 

rern 
Noch vor der Annahme der Geſetzentwürfe der Regierung 

urch die Landſtände erhoben der Apoſtoliſche Stuhl, der 

Erzbiſchof und die katholiſche Geiſtlichkeit, deren Vertreter ſich 

in großer Zahl im Juli 1860 zu Appenweier verſammelt 
hatten, Einſprache. 
Die Regierung beachtete ſie nicht. Daraufhin erklärte auch 

der päpſtliche Stuhl ſeinerſeits die Konvention 
am 22. Dezember 1860 für aufgehoben. 
Nun hätte die Regierung aber doch den für fie fo günftigen 
Teil der Konvention, der von der Beſetzung der Pfrün— 
ben handelte, zur Durchführung gebracht. Dieſem Wunſche 

konnte aber der Erzbiſchof nicht ſtattgeben, da es ſich um 
kirchliche Zugeſtändniſſe handelte, die nur im Zuſammen— 

| hange mit den übrigen Punkten der Konvention gemacht 
borden waren. 

. Der Erzbiſchof ſtellte ſich jetzt lediglich auf den Boden 
des kanoniſchen Rechts und verlangte von der Regierung den 
Nachweis der Rechtsgründe, auf die hin ſie das 

Patronat bei den einzelnen Pfarreien beanſpruchte. 
Nach längeren Verhandlungen einigte man ſich am 
17. November 1860 auf einer Mittellinie. Man wollte 

Offizielle Aktenſtücke VI 136 ff. — Maas, Geſch. der kathol. 
Kirche in Baden 457 ff. — Friedberg, Der Staat und die kathol. 
Kirche im Großherzogtum Baden 9 ff. — Brück, Geſch. der oberrhein. 

Kirchenprovinz 489 ff. 

ar * 5 * * 
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zunächſt diejenigen Pfarreien ausſcheiden, hinſichtlich daß 
Beſetzung beide Teile einverſtanden ſeien. Die übrigen 
Pfründen ſollten in der Weiſe beſetzt werden, daß der 4 
biſchof drei Kandidaten vorſchlage und der Großherzog 
dieſen einen zur Übertragung der Pfründe deſigniere. Man 
nennt dieſe Art, die Pfründen zu beſetzen, „Terna“. 

Die weiteren Verhandlungen wurden zu Freiburg durch 
eine Kommiſſion geführt, der ſtaatlicherſeits Hofrichter Pre 
ſtinari und kirchlicherſeits Domdekan Hirſcher und 
Kanzleidirekor Maas angehörten. Sie dauerten v 
25. Februar bis 13. März 1861, von welchem Tage die 
Vereinbarung datiert iſt. 1 

Ihr Inhalt war, daß 304 Pfründen dem 1 
lichen Patronat, 178 der freien biſchöflichen Verleihung und 
132 als umſtritten der Terna-Beſetzung zugewieſen wurden, 

Da der Erzbiſchof mehr zugeſtand, als kirchenrechtlich zu— 
läſſig war, mußte er die Beſtätigung der Übereim 
kunft durch den Heiligen Stuhl vorbehalten. 
Die Beſtätigung iſt bis heute noch nicht erfolgt. Die 9 
einbarung blieb eine proviſoriſche. 

Die Regierung ihrerſeits behielt ſich vor, daß, falls oe 
päpſtliche Stuhl die Übereinkunft verwerfe, der S 17 des 
erſten Geſetzes vom 9. Oktober 1860 wieder maßgebend ſein 
ſolle, der lautet: „Die landesherrlichen Patronate und die 
Verordnungen über die Verwaltung des Vermögens bleiben 
in ihrer bisherigen Wirkſamkeit, bis im Wege der Berord: 
nung ihre Aufhebung in Vollzug geſetzt wird.“ 

Wie mit der großherzoglichen Regierung kamen auch mit 
15 übrigen Patronatsinhabern Vereinbarungen über 
die Ausübung des Patronatsrechtes zu ſtande. 

Am früheſten gelangten die Verhandlungen mit dem 
Fürſten zu Fürſtenberg zum Abſchluß. In zwei Ber: 

trägen vom 24. April 1860 und vom 5. März 1861 wurden 
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98 Pfarreien als zum fürſtlichen Patronat gehörig und 

15 als ſolche freier biſchöflicher Übertragung feſtgeſtellt. 

Am 14. September 1862 folgte das Übereinkommen 

mit dem Grafen v. Douglas und am 20. Juli 1863 das 
mit dem Fürſten v. Leiningen, dem auf 20 Pfründen 
das Patronatsrecht in der Weiſe zugeſtanden wurde, daß er 
5 aus drei vom Erzbiſchof vorgeſchlagenen Bewerbern einen 
b präſentiere. Wenige Tage nach dem Abſchluß der Verhand— 

lungen mit dem Haufe Leiningen, am 26. Juli 1863, einigte 
ſich die Kirchenbehörde auch mit dem Fürſten zu Löwen. 

ſtein⸗ Wertheim-Roſenberg, während die Patronats— 
rechte der freiherrlichen Familie von und zu Bodman 

n ein Übereinkommen vom 10. und 18. Dezember 1867 

| 

regelt wurden. 

Trotz der Vereinbarung über die Beſetzung der Pfründen 

bam es doch wieder zu Streitigkeitent mit der Re— 

gierung. Anlaß dazu gab das der Regierung vom Erz— 

biſchof zugeſtandene Recht, ſich über die etwaige Miß— 
fälligkeit der Bewerber zu erklären, und die Weige— 
rung der Kirchenbehörde, Geiſtliche, die zwar von der Regierung 
präſentiert waren, aber ihr untauglich erſchienen, kirchen— 

rechtlich in ihr Amt einzuſetzen. 
Derartige Konflikte gab es bei Beſetzung der Pfarrei 

Plittersdorf im Jahre 1863, der Stephanspfarrei zu 
Konſtanz in demſelben Jahre, Pi der Spitalpfarrei zu 
Konſtanz im Jahre 1865. | 
Deer zweite der erwähnten Konflikte erregte befonderes Auf— 

ehen, da die Streitigkeiten drei kirchliche Inſtanzen durchliefen. 

Mit Energie verfocht hier die Kirche die Intereſſen der 
Seelſorge. Wie ſie ſich einerſeits das Recht nicht nehmen 

4 Maas, Geſch. der kathol. Kirche in Baden 483. — Friedberg, 

Der Staat und die kathol. Kirche im Großherzogtum Baden 18 ff. 
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ließ, einen von der Regierung Vorgeſchlagenen zurückzu⸗ 

weiſen, der ihr untauglich ſchien, ſo wehrte ſie ſich ande 
ſeits mit aller Kraft dagegen, daß der Staat fein Einf 2 

recht gegen Bewerber um Pfründen freier Übertragung od 
des Privatpatronats zu einem unbedingten Ausſchluß mi 
fälliger Bewerber ausnutzte. Die Regierung wollte dur 
ihr unzuläſſiges Vorgehen insbeſondere ſolche Geiſtliche ſtraf 
die ihr in dem Kirchenſtreit entſchieden entgegengetreten 
waren. : 

Als ruhigere Zeiten kamen, unterließ es die Regierun 

Geiſtliche rein nur wegen ihrer kirchentreuen Geſinnung 3 
für Pfründen, die der Erzbiſchof oder eine Privatperſon 
vergeben hatte, zu beanſtanden. 

Sehr verwickelt geſtalteten ſich die Verhandlungen ao 
die Verwaltung des Kirchenvermögenst, die namens der 
Regierung und des Ordinariats zu derſelben Zeit und von 
denſelben Männern geführt wurden, wie die über die Beſetzung 
der Pfründen. Erſt am 20. November 1861 kam eine 
Einigung. zu ſtande und konnte die diesbezügliche Verord- 

nung erlaſſen werden. : 
Auch dieſe Vereinbarung wurde kirchlicherſeits nur als 

eine proviſoriſche geſchloſſen, da eine Genehmigung des 
päpſtlichen Stuhles nicht ergangen war. Der Erzbiſchof er 
klärte zugleich, er habe die Vereinbarung nur in der Er— 
wartung getroffen, daß der katholiſche Oberſtiftungs— 
rat und die katholiſchen Stiftungskommiſſionen 
auch die Verwaltung des Milden Stifzunzeig 
mögens führen würden. 

Die Regierung machte ihrerſeits den Vorbehalt, zu daß 
Beſtimmungen des Geſetzes vom Jahre 1860 zurückkehren 
zu wollen, falls die Kirchenbehörde die Vereinbarung aufgebe. 

Maas, Geſch. der kathol. Kirche in Baden 465 f. 
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Die Vereinbarung regelt im einzelnen die durch das 

Geſetz vom Jahre 1860 vorgeſchriebene gemeinſame Ver— 

waltung des Kirchenvermögens durch Kirche und 

Ausgenommen von der gemeinſamen Verwaltung wurde 
das Vermögen des erzbiſchöflichen Tiſches, des Domkapitels, 
der Metropolitankirche, des Prieſterſeminars, der unter der 
unmittelbaren Leitung des Erzbiſchofs oder Domlapitels 

ſtehenden Fonds ſowie das Vermögen der Landkapitel. Die 
oberſte Leitung dieſer Vermögensmaſſen ſteht ausſchließlich 
der Kirchenbehörde zu. 
Die oberſte Aufſicht über alle übrigen kirchlichen Stiftungen, 
die Orts⸗ und Diſtriktsſtiftungen, die beſetzten und erledigten 
Pfründen, führt nach der Vereinbarung der katholiſche 
Oberſtiftungsrat zu Karlsruhe, eine gemiſchte ſtaatlich— 

lirchliche Behörde. Sie beſteht aus Katholiken, die zur 

Hälfte von der Regierung, zur Hälfte vom Erzbiſchof er— 

nannt werden und beiden Teilen genehm ſein müſſen. Der 

Vorſitzende wird vom Erzbiſchof und der Regierung in 
gegenſeitigem Einverſtändniſſe ernannt. Die Anſtellungs— 

urkunde der mit Staatsdienereigenſchaft Angeftellten — und 

die Anſtellung ſolcher ſoll bei den Kollegialmitgliedern die 
Regel ſein — wird vom Landesherrn unterzeichnet. Auch 
die Reviſoren und Verwalter müſſen Katholiken ſein. 

Die Aufſicht über den Oberſtiftungsrat übt ſowohl das 

Erzbiſchöfliche Ordinariat wie die Regierung. An das Ordi— 

ariat iſt auch zu appellieren, falls Beſchwerden gegen Ent— 

cheidungen des Oberſtiftungsrats vorliegen. Das Ordinariat 
erledigt ſie im Benehmen mit der Regierung. Die Super— 
reviſion der vom Oberſtiftungsrat geprüften Rechnungen 
wird, ſoweit ſie zweckmäßig erſcheint, ebenfalls vom Ordi— 
nariat geübt oder auf Antrag des Ordinariats der Groß— 
herzoglichen Oberrechnungskammer übertragen. 
Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 16 

1 
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Unter Aufſicht des Oberſtiftungsrats verwalten die 
Pfründeinhaber ihre Pfründen, die Stiftungskom 
miſſionen unter Vorſitz eines Geiſtlichen und unter Beizug 
des Bürgermeiſters oder ſeines Stellvertreters das örtliche 

Kirchenvermögen, die Diſtriktskommiſſionen, deren 
Mitglieder zur Hälfte die Regierung, zur Hälfte die Kirchen? 
behörde ernennt, die Diſtriktsſtiftungen. | 

Der Oberſtiftungsrat begann feine Tätigkeit am 9. D 
zember 1862, nachdem der katholiſche Oberkirchenrat 
durch Verordnung vom 1. Dezember 1862 aufgehoben 
worden war. | 

Drittes Kapitel. 

inftituten infolge der Beſtimmungen des Regulativs * 

Nach dem Erlaß des Geſetzes vom 9. Oktober 1860 

ſatz zum Staate als Frauenklöſter betrachtete, umzugeſtalten. 

Die Reformen des Erzbiſchofs ſetzten am 23. Oktober 

Es wurde für ſie verordnet, daß der Kloſterbeichtvater jeden 

Der Streit wegen der Reform der Lehrinſtitute !. 

Der Mangel klöſterlichen Geiſtes, der in mehreren ach 

1811 zu beklagen war, bildete für den Erzbiſchof Herman 
v. Vicari einen Gegenſtand beſonderer Sorge. 

glaubte er nun freiere Hand zu haben, um das religiöſe 
Leben in den genannten Inſtituten, die die Kirche im Gegen. 

War ihm doch durch das Geſetz die ganze Leitung der 19 
ligiöſen Angelegenheiten überlaſſen. 

1861 bei den beiden in Freiburg beſtehenden Lehrinſtituten 
der Urſulinerinnen und Dominikanerinnen ein. 

Samstag für die Kloſterfrauen, die beichten und kommuni⸗ 
zieren wollten, ſeines Amtes walten ſolle; es wurde die Ein 

4 

1 Offizielle Aktenſtücke zur Schul⸗ und Kirchenfrage in Baden 

II 55 ff; V 226 ff. — Maas a. a. O. 518 ff. — Friedberg, 

Der Staat u. die kathol. Kirche im Großherzogtum Baden 388 ff. 2 
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richtung eines Sprechzimmers verlangt, um die tumlichite 
Beſeitigung des Empfanges von Beſuchen auf den Zimmern 

zu ermöglichen; ferner wurde eine monatliche geiſtliche An— 

J ſprache, die Rezitation der kleinen marianiſchen Tageszeiten 
1 und die Aufſtellung eines außerordentlichen Beichtvaters 
vorgeſchrieben. 
Geegen die Reformen des Erzbiſchofs erhob aber der liberale 
Bürgermeiſter Fauler von Freiburg und der Gemeinderat 

dieſer Stadt unverzüglich Beſchwerde bei der Regierung, und 

dieſe unterſagte dem Erzbiſchof jede Anderung der eingeführten 
Ordnung, ja ſtellte den Fortbeſtand der Inſtitute in Frage, 
falls der Erzbiſchof das ſtaatliche Regulativ von 1811 nicht 
beachten werde. 
1 Mit derſelben Schärfe ging die Regierung gegen das 

Kloster Zoffingen zu Konſtanz vor. In dieſem Lehr— 

inſtitute hatte man in der Gelübdeformel an Stelle der Ver— 
pflichtung auf das Regulativ von 1811 die Verpflichtung 
auf die Regel dieſes Hauſes“ geſetzt, um den kirchlichen 

F nforderungen zu entſprechen. Die Regierung erhob am 

15. März 1862 dagegen Einſpruch, und das Lehrinſtitut 
mußte nachgeben. 
Ernſten Widerſtand fanden die Reformbeſtrebungen des 
Erzbiſchofs ſeit dem Jahre 1863 in dem Lehrinſtitute der 

Dominikanerinnen (Kloſter Adelhauſen) in Freiburg. 
1 r dazu gab die Wahl einer neuen Priorin, 

die am 27. Juni dieſes Jahres ſtattfand. | 
Mit elf gegen fünf Stimmen wurde die kirchlich gefinnte 

Lehrfrau Thereſia Häfelin gewählt. Die Regierung 
aber, die ſich auf das Regulativ von 1811 berief, ſetzte die 

von der aufgeklärten Minderheit gewählte Lehrfrau Berta 
Wirth als Priorin ein. 
Jnfolgedeſſen verbot der Erzbiſchof den Lehrfrauen, Frau 

Berta Wirth als kirchliche Oberin anzuerkennen, erklärte 
= 16* 
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Frau Häfelin als einſtweilige kirchliche Priorin, geſtattete aber 
den Lehrfrauen, der ſtaatlichen Amtseinweiſung der Frau Wirth 
beizuwohnen und ſich ihr in weltlichen Dingen — ſoweit 
die Schulordnung in Betracht käme — zu unterwerfen. 

Da erſchien am 13. Januar 1864 der proteſtantiſche 
Miniſterialrat Jolly „zur Unterſuchung der Zuſtände“ im 
Kloſter und führte am folgenden Tage Frau Wirth als Priorin 
ein, wobei er ſie mit den kirchlichen Zeichen ihrer Würde 
bekleidete. 5 

In demſelben Jahre ereignete ſich in dem genannten 
Lehrinſtitut Adelhauſen noch ein weiterer peinlicher Vor- 
fall. Die Lehrfrau Pauline Hoch hatte den Kindern den Gruß 
„Gelobt ſei Jeſus Chriſtus“ empfohlen. Die aufgeklärte 
Lehrfrau Roſalia Hirt verbot aber den Kindern, ſie mit 
dieſen Worten zu begrüßen. Dieſes Benehmen der Lehrfrau 
rügte in deren Gegenwart der Religionslehrer Beckert am 
10. November 1864 in ſcharfer Weiſe vor den Schulkindern. 
Die Lehrfrau wandte ſich daraufhin an den Bürgermeiſter 
Fauler, und dieſer ſetzte es durch, daß die Kinder den 
Religionsunterricht Beckerts nicht mehr beſuchen durften. 
Der kurz danach erfolgte Tod Beckerts ſetzte dieſem Streit 
ein Ende. 

Ein letzter Konflikt, bei dem wieder die ſtaatlich ein— 
geſetzte Priorin Berta Wirth eine anfechtbare Rolle ſpielte, 
brachte dem Lehrinſtitut Adelhauſen den völligen Unter 
gang. Im Jahre 1867 ſollten zwei Lehrfrauen ein— 

gekleidet werden. Der Erzbiſchof war bereit, die Ein⸗ 
kleidung vorzunehmen, aber nur unter der Bedingung, daß 
ſich die Priorin und die Einzukleidenden in ihren kirchlich⸗ 
religiöſen Beziehungen dem Gehorſam der Kirche unterſtellten. 

Keineswegs gewillt, dieſem Verlangen ohne weiteres ſtatt⸗ 
zugeben, machte die Priorin der Regierung von ihm Mit- 
teilung. Dieſe verlangte ſeine Zurücknahme und verfügte, 
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als ſich der Erzbiſchof auf ſein Recht berief, am 14. November 
1867 die Aufhebung des Kloſters Adelhauſen. 
5 Das heute über 1200 000 Mark betragende Vermögen 

des Kloſters wurde der Stadt Freiburg für Schulzwecke über— 

wieſen und wird jetzt für die konfeſſionell gemiſchte Mädchen— 

ſchule verwendet. 
3 Viertes Kapitel. 

Der Schulkampf der ſechziger Jahre !. 

: Die Beſtimmungen des erſten Geſetzes vom 9. Oktober 
1860 über das Verhältnis von Kirche und Staat ließen den 
Kampf um die Schule vorausſehen. Der Staat hatte die 
Kirche unabhängiger wie bisher geſtellt, er hatte ihr die 
ausſchließliche Leitung des Religionsunterrichts überlaſſen und 
die Geiſtlichen von der Staatsdienereigenſchaft endgültig frei— 

gemacht, hatte aber ebenſo energiſch jeden weiteren Anſpruch 
| br Kirche auf Mitaufſicht in der Schule im Gegenſatze zum 

Konkordat geſetzgeberiſch zurückgewieſen. 
Die Kirche hingegen mußte nach wie vor aufs ent— 

ſchiedenſte verlangen, daß die Erziehung der katholiſchen 
Jugend in dem ganzen Schulbetriebe von katholiſchem Geiſte 
getragen ſei, daß die Schulen deswegen als konfeſſionelle 

1 erhalten und daß die noch vorhandenen geiſtlichen Schul— 

aufſichtsbeamten nicht durch weltliche erſetzt würden. 

F Mit dieſer gegenſätzlichen Stellung von Kirche und Staat 

war der Konflikt ſchon gegeben. | 

g 1. Der Beginn des Kampfes. 

4 Bereits bei den Kammerverhandlungen über die Geſetze 

vom 9. Oktober 1860 zog die herrſchende Partei die Ab— 

f Offizielle Aktenſtücke über die Schulfrage in Baden, 1. Hft, Freiburg 

1864, 2. Hft 1866, 3. Hft 1867, 4. Hft 1868, 5. Hft 1869. — Maas, 
. der kathol. Kirche in Baden 578 ff. — Friedberg, Der Staat 

u. die kathol. Kirche im Großherzogtum Baden 74 ff. 
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ſchaffung der geiſtlichen Schulaufſicht in Frage, 
Doch wollte man vorderhand die Ortspfarrer als Schul. 
inſpektoren und Vorſitzende des Ortsſchulrats belaſſen, „wei 
es die Kirche wünſche und möglich mache“. 

Dieſe Stellungnahme ſollte nur zur einſtweiligen 0 
ruhigung dienen. Die Pläne der liberalen Partei und der 
Regierung waren ſchon jetzt klar genug. Der Klerus der 
Erzdiözeſe ſäumte darum auch nicht, auf zahlreichen im 
Jahre 1861 abgehaltenen Konferenzen gegen ſie Einſprache 
zu erheben. Es wurde eine von den Pfarrern Müller, 
Rolfus und Schuler verfaßte Denkſchrift bei der he. 
gierung eingereicht !, in welcher Erhaltung der konfeſſionellen 
Schule und der konfeſſionellen Schulbehörden, Belaſſung der 
geiſtlichen Schulaufſicht und beſſere Ausbildung ſowie materielle 
Beſſerſtellung der Lehrer verlangt wurde. Auch der Erz 
biſchof machte Vorſtellungen. 5 

2. Die Errichtung des Oberſchulrats. 

Alle dieſe Bemühungen waren vergeblich. Am 12. August 
1862 erſchien eine Verordnung, die die Errichtung eines 
konfeſſionsloſen Oberſchulrats zur Beaufſichtigung 
und Leitung des Schulweſens beſtimmte. Auf ihn gingen 
alle Vollmachten über, die bisher auf dem Gebiete der Schule 
der Oberſtudienrat, der evangeliſche und katholiſche Dber- 
kirchenrat, die Oberſchulkonferenz und der Oberrat der Israe— 
liten beſeſſen hatten. Den oberſten kirchlichen Behörden 
wurde nur zugeſtanden, daß ſie Vertreter bezeichnen 
könnten, die bei den Beratungen des Oberſchulrats gehört 

werden ſollten, ſo oft es ſich um Fragen des Reli— 
gionsunterrichts und um deſſen Verbindung mit dem 
Lehrplane handle. 

1 Denkſchrift über das badiſche Volksſchulweſen, Freiburg 1861. 
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Mit der Errichtung des Oberſchulrats wurde auch die 
Hoffnung des Erzbiſchofs endgültig zu Grabe getragen, daß 

der katholiſche Oberſtiftungsrat bleibend mit der Verwaltung 

der katholiſchen Schulſtiftungen betraut würde. Sie 

wurden dem Oberſchulrate unterſtellt. 

5 Verbot der Marianiſchen Kongregationen an den 

2 Gymnaſien. 

E Der Oberſchulrat fand bald Gelegenheit, der freien Re— 
ligionsübung an den Mittelſchulen entgegenzutreten. 

Auf den Bericht der Lyzeumsdirektion in Konſtanz 

vom 8. März 1863, daß dort die Marianiſche Kongregation 

für die Lyzeiſten eingeführt worden ſei, erfolgte das Verbot 

| dieſes veligiöfen Vereins durch den Oberſchulrat. 

Dabei waren die religiöſen Zuſtände oft ſehr beklagens— 
werte, zumal die Geiſtlichen immer mehr und mehr verdrängt 
wurden und die herbeigezogenen weltlichen Lehrer vielfach 

mit ihrem Glauben zerfallene Leute waren. 

4. Die Kniesſchen Theſen. 

. Derjenige, welcher das Volksſchulprogramm des badiſchen 
ji liberalen Staates entwickelte, war der Oberſchulratsdirektor 
1 Karl Knies. 
Am 5. Mai 1563 erſchien fein an das Miniſterium des 

| Innern gerichteter Vortragt über die Grundzüge der 

> eform der Volksſchule. Anſchließend an den Vortrag waren 
ſeine Anfchauungen nochmals in 44 „Theſen“ niedergelegt. 
Knies forderte vor allem Zurückdrängung des Re 

E e der bisher als der „wichtigſte“ 

Derſelbe iſt ſeparat gedruckt erſchienen, Karlsruhe 1863. — Über 

Knies, der von 1855 bis 1862 Profeſſor der Kameralwiſſenſchaften 

i zu Freiburg und von 1865 bis 1896 Profeſſor der Staatswiſſen⸗ 

ſchaften zu Heidelberg war, vgl. Bad. Biographien V 869. 
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Gegenſtand der Volksſchule gegolten hatte, und beſſere Pflege 

der weltlichen Fächer. Nur zwei Stunden ſollten in jeder 
Klaſſe dem Religionsunterricht gewidmet werden und der 
Lehrer nur bis zu vier Stunden wöchentlich bei Erteilung 
des Religionsunterrichts herangezogen werden dürfen. a 

Als obligatoriſchen Unterrichtsgegenſtand will 
Knies den von der Kirche erteilten Religionsunterricht bei 
behalten wiſſen, ſolange er nicht die 19 — 

der ſtaatlichen Ziele der Schule gefährde. „Wi 
ſind“, ſagt er in ſeinem Vortrage wörtlich, „nicht im Zweifel 
darüber, daß der von der Kirche zu beſorgende Religions- 
unterricht in der Volksſchule den vom Staate ra 
Lehrgegenſtänden angereiht werden ſolle. Wir halten es aber 
auch für entſchieden empfohlen, den Religionsunterricht in 
die Reihe der für die Volksſchule obligatoriſchen Lehrgegen⸗ 
ſtände aufzunehmen und es der Erfahrung zu überlaſſen, ob 
der Staat — was wir nicht vorausſehen — wirklich auch 
dieſe Einrichtung fallen laſſen muß, um ſich die Erreichung 
ſeiner Ziele für die Volksſchule zu ſichern.“ € 

Weiterhin fordert Knies die Aufhebung der gejeb f 
lichen Vorſchrift, daß der Ortspfarrer Schul 
inſpektor ſein müſſe, ebenſo vollſtändige Beſeitigung 

der bisher im Nebenamte von Geiſtlichen beſorgten Bezirks 

ſchulaufſicht und Erſetzung derſelben durch eine im Haupt 
amte zu übende Kreisſchulaufſicht. 

Entſchieden verlangt Knies die Trennung des 
Mesner-, Glöckner- und Organiſtendienſtes von 
den Schulſtellen. „Daß den Lehrern“, bemerkt er hierzu, 
„welche Inhaber ſolcher Schulſtellen ſind, aus der Trennung 
der Dienſte keine Nachteile für ihr Einkommen erwachſen 
dürfen, mag ſchon hier ebenſo einfach ausgeſprochen werden 
wie der Gedanke, daß es empfohlen ſcheint, die Kirchen vor 
einer aus jener Trennung ihnen drohenden großen Verlegen⸗ 
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heit nach Tunlichkeit zu ſchirmen. . . Es wäre abermals 
in der Seminarbildung die muſikaliſche Ausbildung der 
Lehrer insbeſondere für das Orgelſpiel beizubehalten . 
der Lehrer wäre dann zu verpflichten, den Dienſt des Organiſten 

zu übernehmen, wenn er ihm von der Kirche angetragen 

wird und kein Hindernis für die Erfüllung ſeiner Lehrer— 

pflichten für die Schule erwächſt. Dieſer Dienſt wäre aber 

12 über ſeine allgemeine Verpflichtung hinausgehende Arbeits— 

2 es wäre eine Vergütung zu vereinbaren, welche dem 
Lehrer zugute käme.“ 
Zum Schluſſe ſeines Vortrags bezeichnet Knies die ge— 

miſchte Volksſchule mit konfeſſionell getrenntem 

Religionsunterricht als jene Schuleinrichtung, 

. „der allgemeinen Lage unſerer ſtaatlichen Ver— 

hältniſſe in der Gegenwart au ſich vollkommen 
entſpricht“. Trotzdem rät er aber davon ab, die beſtehen— 
den konfeſſionell getrennten Volksſchulen auf dem Zwangs— 

wege durch die obligatoriſche Miſchſchule zu erſetzen. Dem 
freien Willen der Bevölkerung in ihrer Mehrheit“ ſolle es 

anheimgegeben ſein, ob die Miſchſchule eingeführt werde 

Gegen die Kniesſchen Theſen erſchien eine erzbiſchöf— 
liche Denkſchriftt, welche die Rechte der Kirche auf die 
Schule wahrte, desgleichen eine Denkſchrift der evan— 
geliſch-kirchlichen Konferenz, die aber ebenfalls an 
den Abſichten der Staatsgewalt nichts mehr zu ändern 

ermochte. 

5. Das Schulaufſichtsgeſetz vom 29. Juli 1864. 

Der Kniesſche Vortrag zeitigte alsbald ſeine Früchte. Die 

Regierung bearbeitete auf Grund desſelben einen neuen 

* Denkſchrift des Erzbiſchofs von Freiburg, die Reform des Schul⸗ 

weſens betr., Freiburg 1863. 
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Geſetzentwurf über die Schulaufſicht, der von den Kammern 
angenommen und am 29. Juli als Geſetz veröffentlicht 

wurde 1. 7 
Die geiſtlichen We de wurden 

durch das Geſetz beſeitigt, meiſt nichtgeiſtliche Kreis 
ſchulräte traten an ihre Stelle. | 4 

Den Kirchen wurde das Recht eingeräumt, für die Über— 
wachung des Religionsunterrichts ihre eigenen Aufſichts 
beamten zu ernennen; doch wurde vorbehalten, daß die 
Anberaumung der Prüfungen und die an die Lehrer gerichtete 
Verbeſcheidung derſelben ſowie überhaupt die Verfügungen 
der Kirchen in Betreff des Religionsunterrichts in den Volks⸗ 
ſchulen durch Vermittlung der oberen Schulbehörden geſchehen 

müßten, welche dieſelben, ſofern ſie nichts mit den allgemeinen 
Schulordnungen Unvereinbares enthielten, zur Nachachtung 
eröffnen würden. 9 

Die örtliche Leitung wurde dem Ortsſchulrat 
übertragen, der für gemiſchte Schulen gemiſcht, für konfeſ⸗ 
ſionelle Schulen konfeſſionell ſein ſollte. Bürgermeiſter, 
Lehrer und die gewählten Mitglieder ſollten zum Eintritt 
in den Ortsſchulrat verpflichtet, die Geiſtlichen hierzu 
rechtigt ſein. 

Die Ernennung des Vorſitzenden des Ort 
ſchulrats behielt ſich die Regierung vor. Er ſollte aus 
deſſen Mitte auf die Dauer von ſechs Jahren aufgeſtellt 
werden. 2 

Dem Ortsſchulrate wurde auch die Berivaltung des ört⸗ 
lichen Schulvermögens übertragen, bei gemiſchten Schulen 
ſollten fie die betreffenden Konfeſſionsangehörigen in dem 
Ortsſchulrate unter Zuzug des N beſorgen. 1 

1 

Maas, Geſch. der kathol. Kirche in Baden 595 ff. — egierungs 

blatt vom 5. Auguſt 1864, Nr 33. 1 
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6. Die Haltung der Katholiken gegenüber dem neuen 

8 Schulaufſichtsgeſetze. 

Als das Geſetz angenommen war, entbrannte im ganzen 
Lande ein heftiger Kampf!. 
Adreſſen an die Landſtände und den Großherzog ſowie 

Deputationen, die vor dem Landesfürſten erſchienen, baten 
um Zurücknahme des Geſetzes. Leider ohne Erfolg. Der Groß— 
herzog empfing von 1865 an die Deputationen gar nicht mehr. 
Nur 27 Prozent der katholiſchen Wähler beteiligten ſich an 

den Wahlen zum Ortsſchulrate: von 209 291 nur etwa 32000. 
In 95 Gemeinden wurde gar nicht gewählt. 
e * Anderſeits jubelte die kirchenfeindliche Preſſe und die 

ganze abhängige Beamtenſchaft. Erregte Verſammlungen 

wurden im ganzen Lande abgehalten, um Stimmung für das 
Schulgeſetz zu machen. 

Da durften auch die kirchentreuen Katholiken nicht ſchweigen. 
Sie riefen die ſog. wandernden Kaſinos (Volksverſamm— 
lungen) ins Leben, in denen insbeſondere im Jahre 1865 
die Schulfrage in katholiſchem Sinne beleuchtet wurde. Die 
größten dieſer Verſammlungen fanden am 8. Februar in 

Durlach und am 14. Februar in Freiburg ſtatt. In 
Durlach ſprachen Jakob Lindau, ein Heidelberger Kauf— 
mann und Hauptveranlaſſer der Kaſinos, und der Rechts— 
anwalt Brummel; in Freiburg Anwalt Otto v. Wänker, 
der alsbald ſeine Stelle als Fiskalanwalt verlor. Beide 

Verſammlungen mußten in katholiſchen Kirchen abgehalten 

werden, da andere große Lokale nicht zu bekommen waren. 

Zu einem förmlichen Aufruhr kam es in Mann- 

heim?, als am 23. Februar 1865 eine katholiſche Volks— 
verſammlung abgehalten werden ſollte. Die liberale Partei 

Maas a. a. O. 600 ff. 

Der badiſche Schulſtreit, Mainz 1865, . Hiſt.⸗polit. Blätter 

IXI 300 ff 356 ff 386. 
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beſchloß, ſie unmöglich zu machen. Am 22. Februar kün 
digte der liberale Mannheimer Anzeiger an, daß „am fol 
genden Tage eine Partie Schwarzwildbret zum 
Aushauen eintreffen werde“. Die Loſung wurd 
von dem liberalen Klüngel befolgt. Als am 23. Februm 
etwa 3000 Katholiken zur Verſammlung in Mannheim ein. 
zogen, wurden ſie mit wütendem Geſchrei und einem wahren 
Höllenlärm empfangen und ihnen der Eintritt in die Kirche, 
in der die Verſammlung ſtattfinden ſollte, durch Gendarmen 
verwehrt. Es kam zu Beſchimpfungen, Bedrohungen und 
tätlichen Mißhandlungen. Von dem nachdrängenden Pöbel ver— 
folgt, flüchteten ſich die zur Verſammlung Gekommenen über die 
Rheinbrücke nach Ludwigshafen. Erſt hier, jenſeits des Rheins, 
wies die bayeriſche Polizei die liberalen Krakeeler zurück. 

Die Regierung nahm dieſe Vorgänge zum Anlaß, d 
katholiſchen Kaſinos aufzulöſen. Die Kirchenfeinde 
ließ man gewähren. 1 

Den Geiſtlichen verbot der Erzbiſchof durch eine Ver 
ordnung vom 15. September 1864, in den Ortsſchulra 
einzutreten und mit demſelben geſchäftlich zu verkehren, 
eine Maßnahme, die bei einer Minderheit, beſonders auch 
bei dem Domkapitular Orbin lebhaften Widerſpruch hervorrief. 
Nach Orbins Anſicht, deren Begründung die Rechte der 
Kirche auf die Schule überſah, ſollte „der Ortspfarrer 
auf etwas Unweſentliches, nämlich die zweifelhafte Ehre eines 
geborenen Vorſitzenden im Ortsſchulrate, verzichten und als 
einfaches Mitglied demſelben angehören, dann aber durch ſein 
überlegenes Wiſſen, durch ſein heiliges Intereſſe für die 
Schule und durch ſeine aufopfernde Liebe zu den Kindern 
ſich einen Einfluß ſichern, den das Geſetz durch Übertragung 
des Vorſitzes nie geben könne“ 1. Orbin, deſſen kirchen⸗ 

! Bad. Biographien IV 304. 
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Holitiſche Grundſätze von denen des Erzbiſchofs in mancher 
Hinſicht abwichen, entfremdete ſich dieſen nun noch mehr. 

Der Vorſitz in den für die katholiſchen Schulen er— 

richteten Ortsſchulräten wurde auf dem Lande in den meiſten 

Fällen dem Bürgermeiſter übertragen. Für die ein- 

fachen evangeliſchen Schulen behielt ihn der Pfarrer regel— 
mäßig bei. 
5 Schwierigkeiten brachte alsbald die Vornahme der kirch— 
lichen Religionsprüfungen. Auf jede Weiſe ſuchte die Re— 

gierung die Kinder von ihnen abzuhalten, weil die Kirche 
nicht die geſetzlich verlangte „Vermittlung der oberen Schul— 

behörde benützen wollte. Viele Lehrer taten kräftig gegen 

die Kirche mit, worauf ihnen die Vollmacht, Religionsunter- 

. zu erteilen, entzogen wurde. An manchen Orten kam 
es zu bedauerlichen Ausschreitungen. 

Der Kampf um die Schulaufſicht ſchloß mit einer dra— 
matiſchen Szene in der Erſten Kammer. Heinrich 

v. Andlaw erhob am 21. April 1866 Beſchwerde über 
die Beſtrafungen, die man vielen Gemeinderäten und Bürger— 
ausſchußmitgliedern hatte angedeihen laſſen, weil fie ſich nicht, 
ſei es aktiv ſei es paſſiv, an den Wahlen zum Ortsſchulrate 
beteiligten, und forderte die Erſte Kammer auf, den Staatsrat 
Lamey wegen Verfaſſungs verletzung und Amts— 
mißbrauch bei dem Großherzog anzuklagen. 

der Antrag wurde jedoch mit elf gegen acht Stimmen ab— 
elehnt 1. 
Man kann daran zweifeln, ob die Schärfe, mit der 

Andlaw gegen Lamey auftrat, angebracht war. Wenn auch 

nicht infolge der Andlawſchen Motion, ſondern als Opfer 
der Niederlage ſeiner im Jahre 1866 beobachteten öſterreich— 
reundlichen Politik, fiel ja Lamey bald nach jener denkwür— 

F. Lewald, Art. „Auguſt Lamey“ in Bad. Biographien V 453. 
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digen Kammerverhandlung. Aber Grund, hierüber zu jubeln, 
hatten die kirchentreuen Katholiken wahrlich nicht; denn am 
Lameys Stelle trat Julius Jollyt, zunächſt im Mint 
ſterium Mathy als Leiter des Miniſteriums des Innern 
und des Kirchen- und Schulweſens, von 1868 an aß 

Miniſterpräſident. Jolly war weit extremer als Lamey. 
Einer alten, ſeit dem 17. Jahrhundert in Mannheim an 
ſäſſigen Hugenottenfamilie entſproſſen, trug er ungebrochen 
die Hugenottengeſinnung gegen die katholiſche Kirche in ſich. i 
Kulturkämpfer aus Grundſatz, hart in ſeinem Syſtem, hart 
und voll Starrheit in der Anwendung ſeines Syſtems, ſollte 
er in Bälde die katholiſche Kirche in Baden an den Rand des 
Verderbens bringen. Seine Regierungstätigkeit bezeichnet 
einen der dunkelſten Abſchnitte in Badens Geſchichtes. 

1 R. Goldſchmit, Art. „Julius Jolly“ in Bad. been 

W334 ff. — Baumgarten⸗Jolly, Staatsminiſter Jolly, Tübingen 
1897.— Adolf Hausrath, Zur Erinnerung an Julius Jolly, 

Leipzig 1899. 2 4 
2 Jolly führte feine kirchenpolitiſchen Pläne mit Hilfe der 

liberalen Kammermehrheit durch, die teilweiſe von ihm ge 

führt wurde, teilweiſe aber auch noch über ihn hinausging und ihn in 

andern Fragen ſogar direkt bekämpfte. Die Härte, die Jolly e 

war, und das Streben der Kammermehrheit, ſelber das tonangebende 

Element zu ſein, führten zu einer Reihe von Konflikten. Einer 

der ſchlimmſten erhob ſich Schon im Jahre 1868, als Jolly nach dem 

Tode Mathys Staatsminiſter wurde und bei der Neubeſetzung der 

Miniſterſtühle mehrere Mitglieder der liberalen Kammermehrheit, die 

auf Miniſterſtühle reflektiert hatten, wie der Heidelberger Rechtsgelehrte 

Bluntſchli — Meiſter vom Stuhl und ein Hauptkulturkämpfer jener 

Zeit — ferner Lamey, Kiefer u. a., leer ausgingen. Erbittert 

über dieſe Behandlung der Kammermehrheit verſammelten ſich die be⸗ 

deutendſten liberalen Mitglieder der Zweiten Kammer am 8. November 
1868 in Offenburg und erließen von hier aus ein Rundſchreiben, 

in welchem bittere Klage darüber geführt wurde, daß im Widerjprucht 

mit dem konſtitutionellen Syſtem eine Neubildung des Miniſteriums 

vollzogen worden ſei, ohne daß man es für nötig befunden habe, mit 

— 
— 
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5 Urſprünglich in der akademiſchen Laufbahn als Privat- 

dozent und außerordentlicher Profeſſor in der juriſtiſchen 
1 =. zu Heidelberg von 1847 bis 1861 tätig, hatte Jolly 

U IE kirchlichen Verhältniſſe auf ſich gezogen, war dann ins 

Miniſterium berufen worden und hatte ſich hier in kürzeſter 

Zeit zu führenden Stellungen emporgearbeitet. 

= Elementarunterrichtsgeſetz vom 8. März 1868. 

Daß Jolly der Kirche gegenüber eine weit unfreundlichere 

Haltung einnehmen würde, offenbarte ſich alsbald bei den 
Vorarbeiten zur Fertigſtellung eines den geſamten Elementar— 

unterricht umfaſſenden Geſetzes, die ſeit 1865 im Gange 
waren. Lamey hatte ſich geneigt gezeigt, ſich mit dem Erz— 

b ſchof zu verſtändigen. Eine Übereinkunft über die ſtrittigen 

Punkte war faſt erzielt worden. Unter Jolly hingegen 
mußte die Hoffnung aufgegeben werden, fie endgültig zuſtande 

zu bringen. Er wollte von Konzeſſionen an die Kirche weit 

weniger wiſſen als ſein Vorgänger, und die liberale Mehr— 
heit der Zweiten Kammer tat es ihm hierin noch zuvor. So 
konnte es nicht ausbleiben, daß der von Jolly den Land— 

der die Mehrheit der Volksvertretung in ſich ſchließenden liberalen 

N Partei in verſtändigendes Benehmen zu treten. Die liberale 

Partei i werde deswegen von nun an der Regierung energiſche Oppo— 

ſition machen. Dieſe ſog. „Offenburgerei“ erregte in ganz 

Deutſchland großes Aufſehen, zuletzt aber gewann doch Jolly derart 

die Zuſtimmung der liberalen Kreiſe, daß eine zweite, am 26. De— 

zember 1868 zu Offenburg abgehaltene liberale Verſammlung aus 

dem Programm alle Spitzen gegen die Regierung ſtrich und nur 

die Selbſtändigkeit der Partei betonte. Die erneuten kirchenpoliti— 

4 chen Streitigkeiten führten Jolly und die Liberalen noch näher zu- 
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ſtänden vorgelegte, der Kirche in vieler Hinſicht ungünſtige 
Geſetzentwurf zu einem noch ungünſtigeren Geſetze 1 
geſtaltet wurde. b 

Das Geſetz brachte die fakultative Wiſchſchul 
wie ſie Knies vorgeſchlagen hatte. Die Errichtung von 
Simultanſchulen wurde geſtattet und Sega 
Zur Einführung derſelben wurde nur die einfache Stimmen 
mehrheit in jeder der beteiligten konfeſſionellen Schulgemeinden 
verlangt. Das konfeſſionelle Schulvermögen ſollte aber un— 
geachtet der Vereinigung der Schulen getrennt erhalten und 
nur die Erträgniſſe für die gemiſchte Schule verwendet werden. 
Die Rückverwandlung der Simultanſchulen in konfeſ ſionelle 
wurde durch die Beſtimmung erſchwert, daß ſie erſt 2 
Verlauf von zehn Jahren geſchehen könne. 

Die geſetzliche Verbindung des Mesner- und Or 
ganiſtendienſtes mit dem Schuldienſt beſeitigte das Geſetz. 
Der Oberſchulbehörde wurde aber vorbehalten, zur Über. 
nahme des Organiſtendienſtes einen Lehrer zu verpflichte 
falls die Kirche es wünſche. 

Für den Religionsunterricht in jeder getren 
unterrichteten Schulabteilung wurden wöchentlich drei 
Stunden eingeräumt und die Heranziehung des Lehrers zur 
Erteilung des Religionsunterrichts bis zu ſechs Stunde 
wöchentlich geſtattet. 

Die Ordnung und Überwachung des Religions“ 
unterrichts blieb der Kirche überlaſſen mit der 
Maßgabe, daß die Schulordnung zu achten und die den 
Religionsunterricht betreffenden Verfügungen durch die oberen 
Schulbehörden an die Lehrer zur Nachachtung zu übermitteln 
ſeien. Die Entſcheidung darüber, ob die Lehrer zur Ertei⸗ 
lung des Religionsunterrichts befähigt ſeien, wurde den 
Kirchen anheimgegeben. Die kirchliche Prüfung ſollte durch 
einen von der Kirche beſtellten Kommiſſär gelegentlich der 
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allgemeinen für die Aufnahme unter die Volksſchulkandidaten 
feſtgeſetzten Prüfung erfolgen. 

Dien Vorſitzenden des Ortsſchulrats auf je drei Jahre 
zu ernennen, war nach dem neuen Geſetze nur für die 

Gemeinden unter 3000 Seelen der Regierung über- 

laſſen. In den Gemeinden über 3000 Seelen ſollte der 
Ortsſchulrat ſeinen Vorſitzenden vorbehaltlich der Genehmigung 

der Regierung ſelber wählen. Im übrigen war das Schul— 

aufſichtsgeſetz von 1864 in das neue Geſetz aufgenommen. 
Eigene Schulen zu errichten, erſchwerte das Geſetz von 
1868 den Kirchen dadurch in außerordentlicher Weiſe, daß 
es beſtimmte: kirchliche Korporationen und Stiftungendürft en 
nur auf Grund eines jeweiligen beſondern Ge— 
| ſetzes Schulen errichten. Den weltlichen Korporationen 

und Stiftungen wurde nur die Einholung der Genehmigung 
des Miniſteriums auferlegt. Gegen dieſes Geſetz, das am 

8. März 1868 vom Großherzog unterzeichnet wurde, legte der 
m. Erzbiſchof kaum einen Monat vor ſeinem Tode, 

er 

am 18. März 1868, öffentlich und feierlich Proteſt ein. 
4 Während der Verhandlungen über das Geſetz ſpielte ſich 
noch der Kampf um das Pflügerſche Leſebuch abr. 

Am 21. Juni 1867 empfahl der Oberſchulrat ein von einem 
Mitgliede dieſer Behörde, Oberſchulrat Pflüger, verfaßtes 
Leſebuch zur Anſchaffung. Verſchiedene Kreisſchulräte ſuchten 

ſeine Einführung in den Wufefſtonellen Schulen ſogar mit 

gewalt durchzuſetzen. 

Da aber das Buch jedes beſtimmten religiöſen Charakters 

entbehrte und zudem in ſprachlicher wie in pädagogiſcher Hin— 
icht mangelhaft war, warnte die Kirchenbehörde die Eltern 

or deſſen Anſchaffung. 

Offizielle Aktenſtücke IV 87 ff. — Friedberg, Der Staat und 
die kathol. Kirche im Großherzogtum Baden 130 ff. 

Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. N 
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Die Regierung drohte nun ihrerſeits den Wiberftand | 
leiſtenden Eltern und Geiſtlichen mit Strafe. Tatſächlich 
wurden mehrere Geiſtliche vor Gericht geſtellt, aber das 
Oberhofgericht in Mannheim hob die Strafen 
wieder auf. 

An dieſem zähen Widerſtande ſcheiterte endlich die I | 
führung des Pflügerſchen Leſebuches in den katholische 
Schulen. 

Mehr Erfolg hatte die liberale Richtung mit der Um— 
wandlung der Konfeſſionsſchulen in gemiſchte, zu der das 
Geſetz von 1868 den Weg geebnet hatte. Der Anfang wurde 
in Konſtanz durch den Bürgermeiſter Stromeyer ge’ 
macht. Da in den meiſten Städten die Liberalen das Heft 
in der Hand hatten, konnte es nicht fehlen, daß das Kon 
ſtanzer Beiſpiel nachgeahmt wurde. 

* 

WiEATBTR RI TE AT I 
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Fünftes Kapitel. 

Die Wegnahme der Schulfonds und der milden Stiftungen 

aus der kirchlichen Verwaltung. 

Met n 

Eng zuſammen mit der ſich allmählich vollziehene 
Ausſchaltung des Klerus aus der Leitung der Schule hängt 
die Übernahme der Schulfonds, die bisher unter kirchlicher 
Verwaltung ſtanden, in weltliche Hände. Sie leitete eine 
zweite Säkulariſation in Baden ein, bei der aller 
dings die weggenommenen Fonds nicht für allgemeine Staats- 
bedürfniſſe aufgebraucht wurden, ſondern für die ſpeziellen 

Zwecke der Volksbildung und Wohlfahrtspflege erhalten blieben. 

Die Wegnahme der Schulfonds begann unter Miniſter 
Lamey. Hierbei wurde aber auch eine Anzahl zu kirchlich-katho⸗ 
liſchen Zwecken geſtifteter Fonds, wie im Jahre 1865 die rund 
400 000 Mark betragende v. Ulnerſche Kaplanei-, Kult⸗ und 
Spitalſtiftung zu Weinheim und das Kaplaneibenefizium zum 
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hl. Antonius in Kirchhofen, im Jahre 1866 . Kaplanei⸗ 
und kirchliche Bruderſchaftsfonds in Pfullendorf, Überlingen 

und Radolfzell der kirchlichen Verwaltung entzogen, weil 

ſie faktiſch bisher zu Schulzwecken verwendet worden waren 
und darum von der Regierung als Schulfonds erklärt 
wurden. | 

Jolly ſpann den Lameyſchen Faden weiter, indem er 

b noch im Jahre 1866 die Bruderſchaftsfonds in Karſau, 

Schliengen, Rielaſingen, den Marianiſchen Sodalitätsfond in 

Mannheim und die Todtmooſer Wallfahrtsſtiftung in Säckingen, 

ſodann im Jahre 1867 den Bruderſchaftsfond in St Peter 

als Schulfonds für die weltliche Verwaltung anſprach. 

Sofort ging er jedoch weit über Lamey dadurch hinaus, 

daß er den Grundſatz aufſtellte, auch die konfeſſionell— 

katholiſchen Wohltätigkeitsſtiftungen, deren un— 

mittelbare Verwaltung Lamey den katholiſchen Stiftungs— 

kommiſſionen belaſſen hatte, müßten wegen ihres „welt— 

1 lichen Zweckes“ von den weltlichen Behörden 

verwaltet werden. 

Der alte Rechtszuſtand, nach welchem die konfeſſionellen 

0 milden Stiftungen, wenn nichts anderes beſtimmt war, als 

„Zugehör“ der Kirche galten, war ſomit aufs ernſteſte be— 
droht. Ja noch mehr — die Kirche ſah ſich vom Staate 

S 

2 für unzuſtändig erklärt, eine ihrer Weſensaufgaben, die Unter: 
ſtützung der Bedürftigen, mit Hilfe der von ihr bisher ver— 
walteten Fonds zu erfüllen. 

Jolly ging auch alsbald dazu über, ſeine grundſätzliche 

5 Anſchauung praktiſch zur Geltung zu bringen. Noch im 

nnn ann 

Jahre 1866 überwies er den Landeshoſpitalfonds, den Waiſen— 
fonds, den Barmherzigen Bruderfonds und den Barmherzigen 

Schweſternfonds in Bruchſal weltlicher Leitung, im Jahre 1867 

folgten die Spitalfonds in Pfullendorf, Konſtanz, Überlingen 
und Markdorf ſowie die Armenfonds in Ladenburg und 

ir 
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Dillendorf. Andere Fonds kamen 1868 und 1869 in welt 
liche Verwaltung. 

Car 

Der Erzbiſchof rief gegen die Verfügungen Jollys, 5 
die in manchen Fällen eine direkte Mißachtung des Willens 
des Stifters darſtellten, die Gerichte an. Sie entſchieden 

in den meiſten Fällen zu Gunſten der Kirche. 
Von liberaler Seite erhob ſich nun ein Sturm gegen die 

Gerichte, beſonders gegen das Oberhofgericht. Die Regierung 
ſelbſt aber erhob den Kompetenzkonflikt. Sie erklärte 
die bürgerlichen Gerichte für nicht zuſtändig und ihre Urteile 
darum als nicht rechtskräftig! Während das Oberhofgericht 
daran feſthielt, daß nicht ein durch das Geſetz von 1860 

geſchaffenes öffentliches Recht, ſondern ein längſt beſtandenes 
privatrechtliches Verhältnis der Kirche als einer Vermögen 
beſitzenden, vom Staate anerkannten Korporation in Frage 
ſtehe, behauptete die Regierung, auch die kirchlichen Stiftungen 
ſeien der Kirche gegenüber ſelbſtändige juriſtiſche 
Perſonen, ſeien alſo ihre eigenen Eigentümer, kein Ver— 
mögensbeſtandteil der Kirche, ſo daß die Art ihrer Ver— 
waltung keine Frage privatrechtlicher, ſondern öffent— 
lich⸗- rechtlicher Natur ſei, und ſomit vom Staate feſt— 
geſetzt und geändert werden könne. 

Sechſtes Kapitel. 

TENA een, 

Die Einführung des Staatsexamens für die Theologieſtudierenden 
durch Verordnung vom 6. September 18671. 

Einen entſchiedenen Abfall von den die Geſetze vom a 
9. Oktober 1860 beherrſchenden Geſichtspunkten bedeutete die 

1 Offizielle Aktenſtücke IV 75 ff. — Baumgarten⸗Jolly, F 

Staatsminiſter Jolly 108. — Maas, Geſch. der kathol. Kirche in 

Baden 553. — Friedberg, Der Staat und die fathol. Kirche im 

Großherzogtum Baden 32 ff. 
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Einführung eines Staatsexamens für die Theo— 

logieſtudierenden, in dem ſie den Nachweis für 

ihre allgemein wiſſenſchaftliche Bildung erbringen 

ſollten. Das erſte Geſetz vom 9. Oktober 1860 behielt 
allerdings die näheren Feſtſetzungen über dieſen Nachweis 

einer beſondern Verordnung vor. Lamey aber hatte in 

wahrhaft liberaler Geſinnung von dem Erlaß einer ſolchen 
vollſtändig abgeſehen. Die Gefahr war eben zu groß, daß 
dadurch die Bildung des Klerus, die man ſoeben freigegeben 
hatte, von neuem, auf andern Wegen, in die Hände des Staates 

gegeben würde, was neue ſchwere Konflikte zwiſchen Staat 
und Kirche zur Folge haben mußte. 
f Jolly dagegen kannte ſolche Bedenken nicht und glaubte, 

um ſo eher eine einſchneidende Verordnung erlaſſen zu müſſen, 

als ihm die Zunahme echt kirchlicher oder, wie er meinte, 
Hultramontaner“ Geſinnung in den Reihen des Klerus keine 

Ruhe ließ. 
| Die „ultramontane Gefahr“, die er infolge der Be— 

ſtrebungen, Deutſchland unter dem proteſtantiſchen Preußen 
zu einigen, zugleich als eine nationale betrachtete, ſollte be— 
ſchworen werden. 
Da die Einflüſſe des Gymnaſiums nicht genügten, den 

Nachwuchs des Klerus in liberale Bahnen zu lenken, ſo 
ſollte auf der Univerſität eine weitere Beeinfluffung desſelben 
ſtattfinden. 

Die Verordnung erſchien am 6. September 1867. Sie 

befahl den Theologieſtudierenden den Beſuch zweier philo— 

logiſcher, einer philoſophiſchen und einer geſchichtlichen Vor— 

5 leſung und ſchrieb für ſie außerdem eine erſt nach Beendigung 
der Univerſitätsſtudien abzulegende Staatsprüfung vor, 

in der ſie über die Kenntnis der lateiniſchen und griechiſchen 

Sprache, über Philoſophie, Weltgeſchichte, Literaturgeſchichte 

und Staatskirchenrecht Beſcheid geben ſollten. Von dem 
2 
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Beſtehen dieſer Prüfung wurde die Erlangung von Kirchen. e 

ämtern abhängig gemacht. Ein derartiges Examen hätte 
dem Staate die Macht verliehen, die Zulaſſung zum geiſt 
lichen Stande nach freiem Ermeſſen zu regeln, kirchentreue 

Theologen in der Prüfung über Staatskirchenrecht zu er— 
forſchen und zu drangſalieren und jo den liberalen, ungläu⸗ 
bigen Geiſt in den Prieſterſtand hineinzupflanzen! 

Auf das theologiſche Studium nahm das Examengeſeg 
gar keine Rückſicht. Bisher ſchon reichten die drei Univerſitäts⸗ 
jahre kaum hin, um die theologiſchen Studien mit Erfolg zu 
bewältigen, nun ſollten die Theologen auch noch mit einer 
Reihe anderer Dinge belaſtet werden, mit denen die Studie- 
renden ſämtlicher anderer Fakultäten nicht beſchwert 
wurden. 

Das Vorgehen der Regierung war um ſo anſtößiger, 

als fie ſich noch die Vollmacht beilegte, alle, die 
jeit dem Jahre 1862 die „theologiſche Prüfung“ 
beſtanden hatten, zu dem Staatsexamen nach- 

träglich heranzuziehen. Sie wollte auch dieſe ſchon 
im Dienſt befindlichen Geiſtlichen die Macht des Staates 
fühlen laſſen. Einen andern Zweck verfolgte dieſe Beſtimmung 

nicht. Denn gleichzeitig war noch verfügt, daß den nach 
1862, aber vor 1867 Geweihten die Prüfung erlaſſen 
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würde, falls fie darum unter Nachweis ihrer wiljenjchaft 
lichen Bildung nachſuchten. 

Erzbiſchof Hermann erhob gegen das Geſetz energie 

ſchen Einſpruch und veröffentlichte am 14. September 

1867 eine Verordnung, in der er ſeinen Geiſtlichen und — 

den Theologieſtudierenden verbot, ſich irgendwie 
an der Staatsprüfung zu beteiligen oder ihre Er. 5 
laſſung zu erbitten. = 

Der Klerus kam einmütig der Anordnung des erz. 
biſchofs nach. 
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Die Folge war, daß kein Kirchenamt mehr mit einem 

der jüngeren Geiſtlichen beſetzt werden konnte. Sie 
konnten nur als Vikare und Pfarrverweſer mit kärglichem 

Gehalte Anſtellung finden. 

Siebtes Kapitel. 

i Inneres kirchliches Leben in der letzten Periode des Wirkens 

; des Erzbiſchofs Hermann v. Vicari. Sein Tod. 

Die Kämpfe, welche die Katholiken Badens fortgeſetzt 

durchzumachen hatten, wirkten reinigend, klärend und 
aufweckend. Mehr und mehr kam friſches Leben in die 
Maſſe des katholiſchen Volkes. Es nahm weit reger als 
früher an den Kämpfen teil, die ſein Oberhirte zu führen 
hatte, ſtand opferwilliger den Geiſtlichen zur Seite und 

: dachte mehr denn früher daran, ſeine politiſchen Rechte zum 
1 Schutze der kirchlichen Intereſſen auszunutzen. 

1 Von ganz außerordentlichem Einfluſſe auf die Weckung 

4 des katholiſchen Geiſtes waren die Firmungsreiſen, die 

Biſchof Wilhelm Emanuel v. Ketteler aus Mainz 
im Auftrage des greiſen Erzbiſchofs von 1854 an im ganzen 
Lande veranſtaltete 1. Die imponierende Geſtalt des Biſchofs, 

ſeine kraftvolle, hinreißende Beredſamkeit und ſein eminent 
biſchöfliches Weſen und Auftreten zwang das katholiſche Volk 

bis weit in die liberalen Kreiſen hinein zu ſtaunender Be— 
wunderung und erfüllte es mit einer bis dahin nicht gekannten. 
verehrungsvollen Vorſtellung von der Größe und Majeſtät 
der katholiſchen Kirche. 
Von den alten Kämpen der fünfziger Jahre ſtarben zu 

Beginn der ſechziger mehrere, ſo 1860 Schwörer, 1861 
Gfrörer, 1862 Schleyer. 

O. Pfülf, Biſchof v. Ketteler I 389 ff. 
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. Das Jahr 1865 brachte den Tod der zwei Haup 
vertreter des kirchlichen Syſtems der älteren Zeit. An 

28. Juli ſtarb der langjährige Generalvikar Lu d wi 
Buchegger, und bereits am 4. September folgte ihm de 
Domdekan Hirſcher im Tode nach. 3 

Die Beſetzung des durch den Tod Hirſchers erledigten 
Domdekanats machte dem Erzbiſchof ſchwere Kümmerniſſe 1. 
Sie war diesmal von beſonderer Wichtigkeit, weil die Dom 
dekanei allein die Mittel zur Beſtellung eines Weihbiſchofs 
bot, und ein ſolcher bei dem hohen Alter des Erzbiſchofs 
unbedingt ernannt werden mußte. Die ſeit dem Jahre 1851 
mit Unterbrechungen geführten Verhandlungen über die Er⸗ 
nennung eines Koadjutors mit dem Rechte der Nachfolge 
waren vollſtändig im Sande verlaufen. Biſchof Ketteler?, 
auf den der Erzbiſchof immer wieder zurückkam, hatte nie 
Gnade in den Augen der Regierung gefunden, Domherr f 

Spitz von Straßburg, deſſen Ernennung Biſchof Räß von 

dort betrieb, konnte das Vertrauen des Erzbiſchofs nicht er— f 
ringen, P. Zeil, Abt Haneberg, Weihbischof Baudri 
von Köln und Profeſſor Windiſchmann in München 
lehnte wieder die Regierung ab. Den Abſchluß der aus- 
ſichtsreichen, im Jahre 1865 geführten Verhandlungen über 
die Erhebung des Speierer Domkapitulars Molitor zum 
Koadjutor vereitelte der Rücktritt des Miniſters Lamey. ö 

In dem Erzbiſchof war nun. der Plan gereift, von einem 
Koadjutor abzuſehen und lediglich einen Weihbiſchof 
zu beſtellen, der zugleich Domdekan wäre und aus dieſem 
Amte den entjprechenden Unterhalt bezöge. 

Er ſchlug zu der erledigten Domdekanatsſtelle zunächſt 
Biſchöfe vor, ſo vor allem den Weihbiſchof Eberhard 

Maas, Geſch. der kathol. Kirche in Baden 649 ff. — Brück, 

Geſch. der oberrhein. Kirchenprovinz 504 ff. 
O. Pfülf, Biſchof v. Ketteler II 226 ff 345 ff. 
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von Trier, dann wiederum Ketteler. Die Regierung wies 
dieſe und mehrere andere nichtbadiſche Kandidaten als Aus— 
länder zurück. 
Von den Inländern wurden Geiſtl. Rat Strehle und 
Domkapitular Weickum für minder genehm erklärt. 
So blieb dem Erzbiſchof nur die Wahl zwiſchen Pfarrer 

5 Miller in Krozingen und dem 44jährigen Konviktsdirektor 

Kübel, die auf der in Karlsruhe vorgelegten Liſte allein 

ſtehen geblieben waren. Am 16. November 1867 er— 
. der Erzbiſchof letzteren zum Domdekan, 
inſtallierte ihn am 26. November und übertrug ihm gleich— 
zit das Amt eines Generalvikars. 
Die Ernennung des verhältnismäßig jungen Konvikts— 
Direktors Kübel zur erſten Dignität an der Kathedralkirche 
erregte begreiflicherweiſe das größte Aufſehen, insbeſondere 

weil damit der Senior des Kapitels, Domkapitular Orbin, 

ber als ſolcher die erſte Anwartſchaft zu haben ſchien, über— 
gangen war. Der Erzbiſchof hatte ſeinen Namen nicht 
einmal auf die Liſte geſetzt, während ihn die Regierung 
in erſter Linie für das Domdekanat im Auge hatte. Die 
2 ktion des Erzbiſchofs zielte darauf ab, Or bin den Weg 

zum erzbiſchöflichen Stuhle zu verlegen, weil er 
| di Haltung nicht billigte, die Orbin der Regierung gegenüber 

einnahm. Da der Domdekan zugleich Weihbiſchof werden 

ſollte, ſo konnte er mit guten Gründen vermuten, derſelbe 
werde wohl zum Erzbistumsverweſer gewählt und dann 
möglicherweiſe auch zum Erzbiſchof erhoben werden. 

Sofort nachdem Kübel zum Domdekan ernannt war, tat 
der Erzbiſchof auch in Rom Schritte, um ihn zum Weih— 

biſchof zu erhalten. Aus Gefälligkeit gegen den greiſen 

Erzbiſchof präkoniſierte Pius IX. ohne Informativprozeß 

ſchon am 20. Dezember 1867 Kübel zum Biſchof von 
Leuca. Am 22. März 1868 erhielt Kübel von Bi— 
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ſchof Ketteler im Münſter zu Freiburg die bil ſwoſtche 
Weihe. 1 

Für ſeinen langjährigen Hofkaplan Adolf Strehle ſorgte 

der Erzbiſchof dadurch, daß er ihm 1863 die Stadtpfarrei 
Meersburg verlieh, ihn aber gleichzeitig von der Pflicht 
entband, ſelber dort die Seelſorge ausüben zu müſſen. Strehle 
blieb im perſönlichen Dienſte des Erzbiſchofs und erhielt an 

Weihnachten 1866 zudem den Charakter als Wirklicher Gel 
licher Rat mit Sitz und Stimme im Ordinariat 1. a 

Schon vor Strehle waren in letzteres 1861 der bisherige 
Pfarrer von Lichtental, Karl Weickum?, Konvertit und 
ein energiſcher Charakter, und im folgenden Jahre 1862 der 
verdiente Regens des Prieſterſeminars, Joſeph Köſſ inge 
aufgenommen worden. | 

Die Leitung des Prieſterſeminars übernahm nach Röffinge 
Weggang der bisherige Subregens Theodor Lender. Die, 
Stelle des Subregens erhielt der ſeitherige Repetitor Tim o- 

theus Knittel. Großen Einfluß auf das innere Leben! 
gewann der 1858 als Repetitor berufene ſpätere Dom. 
kapitular Jakob Schmitt. - 

Die erledigte Stelle des Konviktsdirektors wurde 1868 
dem bisherigen Leiter des Knabenſeminars, Joſeph Litichgi, 
übertragen, dem die Repetitoren Stephan Braun, Wil— 
helm Dehm und Ferdinand Rudolf zur Seite ſtanden. 
Die ſcharfen theologiſchen Kämpfe zwiſchen der Tübinger 
Schule und den Vertretern der Neuſcholaſtik veranlaßten 
den Repetitor Dehm, für die Theologie und Philoſophie 
des hl. Thomas von Aquin zu werben, was allerdings kleinere 
Mißhelligkeiten mit dem Direktor zur Folge hatte. 

2 

Reinfried, A. Strehle, in Bad. Biographien V 755 f. 
J. Mayer, Art. „Weickum“ in Bad. Biographien V 800 ff. 

C. Krieg, Joſeph Köſſing, in Bad. Biographien V 416. 
a Te Eee 
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In der theologiſchen Fakultät vertrat die neuthomiſtiſche 

Richtung Privatdozent Konſtantin v. Schäzler, der von 
1863 bis 1872 an der Univerſität tätig war. Schäzlers 

Vorgehen brachte ihn in Konflikt mit dem ordent— 

lichen Profeſſor der Dogmatik, Friedrich Wörter. 

l Von Schäzler wurde insbeſondere die Gnadenlehre der 
Tübinger, denen Wörter naheſtand, angegriffen, weswegen 

dieſer entgegnete. 

2 5 Hirſcher hatte im Jahre 1863 ſein theologiſches Lehr: 
amt niedergelegt. Die Wahl ſeines Nachfolgers fiel unglück— 
licherweiſe auf Friedrich Köſſing, einen Neffen des 
Domkapitulars Joſeph Köſſing. Liberal geſinnt und un— 
fähig, die Moraltheologie in erhebendem Vortrage den 

Theologieſtudierenden darzubieten — wenn auch im Beſitze 

eines ausgebreiteten Wiſſens und tiefgründig veranlagt, — 

war Köſſing keineswegs geeignet, die Anziehungskraft der 

Fakultät zu erhöhen !. 
Cine beſſere Erwerbung bedeutete für dieſelbe die Be— 

rufung des Bonner Privatdozenten Jakob Sentis zum 
Profeſſor des Kirchenrechts im Jahre 1867. 
Seinen tüchtigen Neffen, Joſeph Hermann Finneiſen, 

ernannte der Erzbiſchof im Jahre 1865 zum Dompräbendar. 
Finneiſen war 1866 und 1870/71 als Militärgeiſtlicher auf 
dem Kriegsſchauplatze tätig. 
Von den katholiſchen Laien erwarb ſich Verlagsbuchhändler 
Benjamin Herder zu Freiburg um die Verbreitung der 

katholiſchen Literatur die dankenswerteſten Verdienſte. Ent— 
ſcheidend für die katholiſche Richtung des großen Geſchäftes 
war das Erſcheinen des Kirchenlexikons geweſen. Es 

* den Verleger mit den meiſten katholischen Gelehrten 

E. Krieg, Friedrich Köſſing, in Bad. Biographien V 413. 
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zum Druck und Verlag zugeführt. Auch Alban Stolz ga 
ſeine vielgeleſenen Volksſchriften bei Herder heraus. 2; 

Eine bei Herder erſtmals 1865 erſchienene kirchenhiſtoriſche 
Zeitſchrift verdient beſondere Erwähnung, das Frei 
Diözeſau-Archiv, das Organ des kirchenhiſtoriſchen Vereins 
für Geſchichte, Altertumskunde und chriſtliche Kunſt. Geleitet 
wurde es in den erſten Jahren von Hofrat Karl Zell 
(F 1873) in Verbindung mit Pfarrer Wendelin Haid 
(11876) und Profeſſor Al zog. 

Um die politiſche Organiſation des tatholiſchen 
Volkes bemühte ſich vor allem der Heidelberger Kaufmann 
Jakob Lindau. Die wandernden Kaſinos, die er während 
des Schulſtreites ins Leben rief, klärten das Volk auf und 
ſchloſſen es zuſammen. Waren im Landtage dank der Wahl 
kreiseinteilung und des indirekten Wahlſyſtems vorderhand 
auch nur wenige Vertreter der katholiſchen Richtung, wie 
Oberhofgerichtsrat Franz Roßhirt (1859/61 und 1863/70) 

und Jakob Lindau — dieſer ſeit 1867 als erſter und 
einziger Vertreter der neugebildeten „katholiſchen Volks 

partei“ —, fo boten doch ſchon die im Februar 1868 
vorgenommenen Wahlen zum Zollparlament ein anderes 
Bild. Von vierzehn Wahlkreiſen fielen ſechs der Eu 
Volkspartei zu. 

Erzbiſchof Hermann konnte noch am 25. März 1868 
unter großer und rührender Anteilnahme der katholiſchen 
Welt ſein 25jähriges Erzbiſchofsjubiläum feiern.“ 

Seit 1870 führte Profeſſor Joſeph König die Redaktion 
und behielt ſie bis zu ſeinem Tode, der am 22. Juni 1900 erfolgte 

(Freib. Diöz. Archiv I, N. F., ff). Unter den Mitarbeitern des Diöz. 
Archivs ſeien beſonders Archivrat Joſeph Bader, der Herausgeber 
der „Badenia“ (F 1883), und Karl Anton Zell, von 1857 bis 

1893 erzbiſchöflicher Archivar ( 1901), der Sohn des Hofrats Karl 
Zell, genannt. 
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Am Oſtertage 1868 las er in ſeiner Hauskapelle die letzte 
N eilige Meſſe. 
Abends erkrankte er an einer Lungenentzündung, der er 
en ſollte. Am 14. April 1868, morgens 1 Uhr, ver- 

ſchied er ſanft und ruhig, nachdem er die Sterbſakramente 

und den Segen des Heiligen Vaters erhalten hatte. 
i Fünfundneunzig Jahre ift Hermann v. Vicari 

galt geworden. In einem Alter, da andere ihr Haupt 
zur ewigen Ruhe hinlegen, wurde er zur Übernahme eines 

der arbeits⸗ und dornenvollſten Amter berufen, 25 Jahre 

hat er deſſen Laſt getragen, pflichteifrig und unverdroſſen. 

Er hat den Kampf mit dem Staatskirchentum aufgenommen 
und deſſen Macht gebrochen; er hat auch dem neuen Kultur— 

kampfe bis zum letzten Atemzuge Widerſtand geleiſtet. Mit 

Recht trägt er für alle Zeiten den Ehrennamen eines „Atha— 
tajius der Freiburger Kirche“. 

Achtes Kapitel. 

Die 3 Kunſt in der Zeit des Erzbiſchofs Hermann 

F v. Vicari. 

Whrend der ganzen Zeit der Regierung des Erzbiſchofs 

Hermann v. Vicari blieb auf dem Gebiete der kirchlichen 
Baukunſt Heinrich Hübſch maßgebend. Der von ihm 
weiterentwickelte „altchriſtliche Bauſtil“ behauptete die 
Herrſchaft im Lande. In ihm ſind auch die erwähnens— 

werten Kirchenbauten Hübſchs zu Oberſäckingen, Bietig— 
heim, Oos, Untergrombach und Bühlertal aus— 
geführt. Außerhalb des Landes führte Hübſch von 1854 
bis 1858, die Weſtfaſſade des Speierer Domes 
auf und baute die ſchöne katholiſche Kirche zu Ludwigs— 
hafen am Rhein. Hübſch, der im Jahre 1850 zur katho⸗ 
liſchen Kirche übertrat, ſtarb im April 1863. 
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Sein Kirchenbauſtil blieb aber noch länger vorherrſ bend, 
weil einer ſeiner treueſten Schüler, Lukas Engeſſert, 
im Jahre 1863 zum Erzbiſchöflichen Baumeiſter in Freiburg 
beſtellt wurde. Die größten der von ihm ausgeführten 
Bauten ſind die von St Georgen bei Freiburg und von 
Mahlberg, denen die Kirchenprojekte für Höllſtein un 
Lörrach folgten. 

In der Baar errichtete von 1853 bis 1856 1 
fürſtenbergiſche Hofbaumeiſter Theodor Dibold einen be- 
achtenswerten, nach italienischen Vorbildern ausgeführten 
Kuppelbau in der fürſtlichen Gruftkirche Mariahof bei 
Neudingen ?. 4 

Die Plaſtik fand in dieſer Zeit 5 Vertreter. 
Franz Kaver Reichs, am 1. Auguſt 1815 in Hüfingen 
geboren, erwarb ſich einen geachteten Namen durch eine 
in Marmor ausgeführte in der genannten fürſtenbergiſchen, 
Gruftkirche befindliche Madonna, wie durch die Statuen der 
acht Seligkeiten ebendaſelbſt, durch eine Madonna an der 
Pfarrkirche zu Hüfingen und durch eine Karl— „Borromäus⸗ 
Statue vor dem dortigen Landesſpital, ebenſo durch eine 
Madonna mit den Kirchenpatronen am Konſtanzer Münſter 
und durch eine Porträtſtatue des Abtes Martin Gerbert im 
Bonndorf. — Von ſeinem Sohne Berthold ſtammt der 
Olberg an der Pfarrkirche zu Donaueſchingen. 

Auch der in München anſäſſige, 1832 zu St Märgen 
geborene Bildhauer Paul Sayer verdient ehrenvolle Er- 
wähnung. Er trat erſtmals 1859 hervor und lieferte im 
etwas ſpäterer Zeit einen tiefempfundenen Chriſtus am Olberg 
für Pfullendorf t. 1 

* 

Bad. Biographien IV 103 ff. E 

? Ebd. J 182. Dibold war Proteſtant. s Ebd. IV 332. 
Ebd. IV 364 ff. 5 
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In Holz fertigte Franz Glänz in Freiburg 1848 den 

erzbiſchöflichen Thron im Münſter zu Freiburg, ein für jene 
Zeit hervorragendes Werk. 
Die Kunſt der Glasmalerei hielten die Söhne von Lorenz 

Helmle in Freiburg, Heinrich und Ferdinand, aufrecht. 
Als Maler ungemein fruchtbar war Wilhelm Dürr in 

Freiburg, wie Engeſſer aus Villingen ſtammend 1. Seine 
bedeutenderen Werke ſind: die „Bergpredigt“, und „Chriſtus, 

die Kinder ſegnend“, im Münſter zu Altbreiſach, „St Lau— 

rentius auf dem Wege zum Feuertod“ in der Kirche zu 

Neudenau, der „Gang nach Emmaus“ in der Kirche zu 

Rippoldsau, „St Bonifatius, die Taufe erteilend“, in der 
Gemäldegalerie zu Donaueſchingen, ſowie Bilder in der pro— 
teſtantiſchen Kirche zu Freiburg. Neben Wilhelm Dürr iſt 

aus Freiburg noch Sebaſtian Luz zu nennen. 

Marie Ellenrieder arbeitete rüſtig weiter bis zu 

ihrem am 5. Juni 1863 erfolgten Tode. 

1 Auch Lucian Reich, ein jüngerer Bruder des Franz 

Kaver Reich, ſeit 1855 Zeichenlehrer am Lyzeum zu Raſtatt, 

hat uns mehrere religiöſe Gemälde hinterlaſſen?. 

Elin Hort der Kunſt, eine Pflegeſtätte des Chorals und 

der kirchlichen Malerei wurde endlich das im Jahre 1863 er— 
richtete Benediktinerkloſter Beuron. Während ſich die 

! Bad. Biographien IV 89 f. 2 Ebd. IV 334 f. 

5 Gründer von Beuron war das Brüderpaar Maurus und 

Plazidus Wolter. Einer Bonner Familie entſtammend, traten 

die Brüder zu St Paul in Rom in den Benediktinerorden ein und 

unternahmen es dann, den alten Orden in Preußen wieder heimiſch 

zu machen. Im Jahre 1861 wurde zuerſt eine Niederlaſſung in 

; Materborn bei Kleve errichtet, aber ſchon nach einem Jahre ver- 

ließen die Brüder den Norden und ſiedelten ſich auf Einladung des 

Erdzbiſchofs Hermann v. Vicari in Beuron an. Die Fürſtin 

Katharina von Hohenzollern erwarb hier für ſie das ehemalige Kloſter 

85 der 1802 aufgehobenen Auguſtinerchorherren mit einem kleinen Ackerland 
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Beuroner Mönche in der künſtleriſchen Behandlung des 
Chorals an die Benediktiner in Solesmes anlehnten, wo ins 
beſondere die Forſchungen Dom Pothiers neues Licht über 
das Weſen des Chorals verbreitet hatten, gingen ſie in der 
Malerei eigene Wege. Ein beſonderer Beuroner Stil entſtand, 
den man reſtlos keiner Kunſtgattung einreihen kann. Strenge, 
hoheitsvolle Formen, eine ſtatuariſche Ruhe, ein mit der 
klöſterlichen Aszeſe vollkommen harmonierender, außerordentlich 

züchtiger und keuſcher Zug ſind ihm beſonders charakteriſtiſch. 

Er repräſentiert ſich ſo als eine echt mönchiſche Kunſtgattung, 

die am meiſten mit der altchriſtlichen, byzantiniſchen und 
ägyptiſchen Kunſt verwandt erſcheint. Wiederbelebung der 
altchriſtlichen Kunſt war auch das Ideal, das die drei 
Gründer der Beuroner Kunſtſchule verwirklichen wollten. Es 
waren dies drei deutſche Künſtler, die ſich zur Errichtung 
und Ausſchmückung der St Maurus-Kapelle bei 0 

in den Jahren 1868 bis 1870 zuſammenfanden, und vo 
denen damals noch keiner dem Orden angehörte. An ihrer 
Spitze ſtand Profeſſor Lenz von Haigerloch, der beſonders 

E 

käuflich von ihrem Stiefſohne, dem Fürſten Karl Anton von Hohenzollern. 

Im Jahre 1875 mußten die Mönche infolge des preußiſchen Kultur 

kampfes nach Volders bei Hall in Tirol in die Verbannung gehen. 

Nachdem 1872 zu Maredſous in Belgien, 1876 zu Erdington in Eng. 

land und 1880 zu Seckau in Steiermark Töchterklöſter errichtet worden 

waren, erfolgte 1884 die Beſtätigung der Beuroner Benediktiner 

fongregation. Maurus Wolter, der erſte Abt von Beuron ſeit 

deſſen Erhebung zur Abtei (1868), wurde auch erſter Erzabt der Kon 

gregation. Am 21. Auguſt 1887 konnten die Beuroner Mönche 

in ihr altes Heim zurückkehren. Maurus Wolter ſtarb am 8. Juli 

1890. Sein Bruder Plazidus, damals Abt in Maredſous, wurde ſein 

Nachfolger. An Neugründungen kamen zu den alten noch hinzu; 

St Gabriel in Prag (1888), Maria-Laach (1892), Löwen, St Scho⸗ 
laſtika in Maredret (Belgien), St Joſeph bei Billerbeck in Weſt⸗ 
falen (1904), Eibingen bei Rüdesheim (1904), St Paulus bei 

Kempen (1907). 
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auf dem Gebiete der Architektur und Skulptur tätig war 
und auch den Plan zur Kapelle fertigte. Die Ausmalung 

der Kapelle leitete der Maler Wüger von Steckborn. Sein 
Schüler, Maler Steiner von Ingenbohl, unterſtützte ihn 

hierbei. Alle drei, Profeſſor Lenz als P. Deſiderius, Wüger 

; als P. Gabriel und Steiner als P. Lukas, traten nachher 

in den Orden ein und ſammelten in ihm weitere Kunſtgenoſſen 

um ſich 1. 

Zweiter Abſchnitt. 

Die Zeit des Erzbistumsverweſers Lothar v. Kübel. 

: Erſtes Kapitel. 

Die Erwählung des Weihbiſchofs Lothar v. Kübel zum Kapitels⸗ 
vikar. Die Verhandlungen über die Beſetzung des erzbiſchöf⸗ 

lichen Stuhles ?. 

| Schon am erſten Tage nach dem Hinſcheiden des Erz— 
biſchofs Hermann v. Vicari verſammelte ſich das Domkapitel 

zur Wahl eines Kapitelsvikars und Erzbistumsverweſers. 

Die Annahme, Weihbiſchof Domdekan Kübel werde 
gewählt werden, erwies ſich inſofern als richtig, als wenig— 

ſtens die Mehrheit des Domkapitels, unter ihr auch Orbin, 
für ihn eintrat. Am 15. April 1868 ward ſo Lothar Kübel 

zur Verwaltung der weitausgedehnten Erzdiözeſe mitten in 

einer ſchweren, unheilverheißenden Zeit berufen. 

P. W. v. Keppler, Die XIV Stationen des heiligen Kreuz— 
wegs“, Freiburg 1904, 45 ff. — Derſ., Beuron im Donautal?. Ver⸗ 

lag der Kunſtſchule Beuron 1907. 
5 2 A. Schill, Art. „Lothar Kübel“ in Bad. Biographien IV 230 ff. 

— K. Weickum, Trauerrede auf den Hingang Lothar Kübels, Be 

burg 1881. 
Lothar v. Kübel war am 22. April 1823 zu Sinzheim ge: 

boren und wurde am 17. Auguſt 1847 zum Prieſter geweiht. Kurze 
Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 18 
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Die Wahl eines Erzbiſchofs wurde alsbald in die | 
Wege geleitet, ſtieß jedoch diesmal auf anne 
Schwierigkeiten. 

Die erſte Liſte wurde am 6. Mai 1868 aufgeſtellt. Als | 

fie aber von Karlsruhe zurückkam, waren alle Namen bis auf | 
den Orbins geſtrichen. Orbin ſelbſt erklärte am 27. Mai, 
er nehme eine Wahl nicht an. 

Hingegen ſuchte er in einer eingehenden Denkſchrift, 9 
er am 25. September 1868 dem Domkapitel überreichte, dar⸗ 
zutun, daß dem Verlangen der Regierung, die Lifte zu er— 
gänzen, entſprochen werden müſſe; ein Teil der Namen jer 
ungeſetzlich auf die Liſte gekommen, entweder weil deren 
Träger das badiſche Indigenat nicht beſäßen, oder weil von 
ihnen bekannt geweſen ſei, daß ſie zu den der Degierung 
Mindergenehmen gehörten. 

Die Mehrheit des Domkapitels pflichtete Orbin bei, un 
die Minderheit einigte ſich mit ihr wenigſtens zu dem Beſchluſſe, 
die Angelegenheit dem päpſtlichen Stuhle zu unterbreiten. 

Von Rom aber kam das Verbot zurück, eine neue A 
vorzulegen. 

Tee BA 
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Fünf Jahre lang ruhten nun die Verhandlungen über 
die Beſetzung des erzbiſchöflichen Stuhles. Erſt Ende 1873 
wurden ſie auf eine Anregung des Kardinalſtaatsſekretärs 
Antonelli von neuem eröffnet, und zwar weil man kirchlicher— 
ſeits fürchtete, es könnten das Münſter und der Erzbiſchofs— 

ſtuhl den Altkatholiken ausgeliefert werden. 

Zeit war er Vikar in Bonndorf und Donaueſchingen, dann Kooperator 

an St Martin in Freiburg, 1848 wurde er Repetitor am Collegium 

theologicum, 1854 Ordinariatsaſſeſſor, 1857 Direktor des theologiſchen 

Konvikts, 1867 Domdekan. 

i Baumgarten⸗Jolly, Staatsminiſter Jolly 128. — O. Pfülf, 

e TER ee 

Nn Ta 

teen 
Biſchof v. Ketteler II 362 ff. — Friedberg, Der Staat und die 
kathol. Kirche im Großherzogtum Baden 207 ff. 
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Die Regierung, die ſich bereit zeigte, an den Verhand— 

lungen teilzunehmen, verlangte zunächſt die Vorlegung 

einer neuen Liſtet. Nach einigem Zögern gab Rom 

nun nach und geſtattete deren Aufſtellung. Das Domkapitel 

bemühte ſich diesmal außerordentlich, der Regierung genehme 

Kandidaten auf die Liſte zu bringen. Es fanden Verhand— 

: lungen zwiſchen Vertrauensmännern des Miniſteriums und 

des Kapitels ſtatt, und am 30. Mai 1874 konnte die Liſte 

vorgelegt werden. Der Name Orbins war in dieſer Liſte 

; auf deſſen eigene Bitten hin weggelaſſen worden, obenan ſtand 

der Name des Biſchofs Hefele von Rottenburg. 

3 Man konnte alſo mit Recht erwarten, daß eine Wahl 
zu ſtande kommen werde. Aber Jolly wollte die Kirche voll— 
ſtändig beugen. Er verlangte von einem etwaigen neuen 

Erzbiſchof einen bei der Eidesablegung abzugebenden ſchrift— 
lichen Revers, der das Gelöbnis abſoluten Ge— 

horſams gegen alle ſtaatlichen Geſetze und Ver— 

ordnungen in ſich ſchloß. Einen ſolchen Revers konnte 
aber auch der gemäßigſte Kandidat nicht unterſchreiben. So 

zerſchlugen ſich die Verhandlungen wegen der Halsſtarrigkeit 

Jollys von neuem. 
Noch am 30. März 1876 verſicherte Jolly in der Zweiten 

Kammer mit erhobener Stimme, daß es „ohne den Revers 

auf keinen Fall einen Erzbiſchof geben werde“. 

Die Zweite Kammer unterſtützte Miniſter Jolly in ſeinen 
Bemühungen, einen dem Staate in allem willfährigen Erz— 

biſchof zu erlangen, aufs kräftigſte. Schon im Jahre 1872 

regte die nationalliberale Mehrheit der Kammer an, die vom 
Staate an den erzbiſchöflichen Stuhl zu zahlenden 
12400 fl. zurückzubehalten, und tatſächlich, als die 

Baumgarten ⸗Jolly, Staatsminiſter Jolly 248 ff. — 

K. Rückert, Art. „Orbin“ in Bad. Biographien IV 308. 

In” 
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neuen Verhandlungen ſich wiederum zerſchlugen, brachte ſie 1 
einen Beſchluß zu ſtande, laut welchem von 1875 an die 
Summe nur von dem Tage an zu zahlen war, an welchem 8 
ein neuer Erzbiſchof ernannt ſein würde. 

Nach dieſen Vorgängen wurde die Erzbiſchofswahl url 
unabſehbare Zeit vertagt. Niemand konnte ſagen, wann die 
Sedisvakanz einmal ein Ende haben werde. Vierzehn Jahre 
ſollte ſie dauern und erſt aufhören, als Biſchof Lothar v. Kübel 
aus dem Leben geſchieden war, nachdem er dreizehn Jahre 
lang, länger als mancher Erzbiſchof, die Erzdiözeſe verwaltet 
hatte. Im Bewußtſein des Volkes war der interimiſtiſche 
Charakter ſeiner Stellung zuletzt faſt vollſtändig geſchwunden. 

Es ſah in ihm von Jahr zu Jahr mehr den ordnungs— 
mäßigen Oberhirten, dem nur durch die Kulturkampfsluſt 
der Regierung der Titel eines Erzbiſchofs vorenthalten war. 

Lothar v. Kübel betrachtete es als ſeine Aufgabe, die kirchen 
politiſche Richtung des dahingegangenen großen 
Bekennererzbiſchofs mit aller Entſchiedenheit bei— 
zubehalten und in ihr fortzufahren. Nicht zum Kampfes⸗ 
biſchof geſchaffen, machten ihn die Verhältniſſe und ſeine 
Pflichttreue dazu. Er ſelber litt ſchwer unter ſolch harter Lage. 

Die entſchloſſene Haltung, die der Erzbistumsverweſer 

der Staatsgewalt gegenüber einnahm, entfernte ihn von ſelbſt 
der nachgiebigeren Richtung und verband ihn aufs engſte mit 
jenen Männern, die ſchon unter Erzbiſchof Hermann den weit- 
tragendſten Einfluß auf die Kirchenregierung ausgeübt hatten 
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und an deren Spitze Kanzleidirektor Heinrich Maas ftand. . 
Auf letzteren konzentrierte ſich auch der Haupthaß der libe— 
ralen Richtung. 

Stand durch die Tätigkeit dieſer Männer die Zeit des 
Erzbistumsverweſers Lothar v. Kübel mit der unmittelbaren 
Vergangenheit in Verbindung, ſo erhielt ſie einen neuen 

Charakterzug durch das Auftreten der „katho— 
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liſchen Volkspartei“ als geſchloſſener Kammerfraktion vom 

Jahre 1869 ab. 
. „Feſtungsviereck“ nannte man die erſten vier mutigen 

Mitglieder der katholiſchen Volkspartei in der Zweiten 
Kammer des Jahres 1869. Es waren Reinhold Baum— 
ſtark, Kreisgerichtsrat zu Konſtanz, Ferdinand Biſſing, 

; Privatdozent in der juriſtiſchen Fakultät zu Heidelberg und 

Redakteur des „Pfälzer Boten“, Franz Xaver Lender, 

Pfarrer und Dekan zu Schwarzach (ſpäter in Sasbach bei 
Achern), und Jakob Lindau von Heidelberg. Führer war 

Baumſtark, nach deſſen Ausſcheiden im Jahre 1871 über— 
nahm Lender die Leitung. Baumſtark war Konvertit. Er 

trat am 30. Juni 1869 vom Proteſtantismus zur katho— 

liſchen Kirche über, wandte ſich aber von 1871 an mehr 

und mehr dem liberalen Katholizismus zu und zerfiel ſpäter 
ſelbſt mit dem Erzbistumsverweſer, den er ſo lange hoch 

verehrt hatte. Neben dem „Feſtungsviereck“ kämpfte in der 

Zweiten Kammer Oberhofgerichtsrat Franz Roßhirt für 

die katholiſche Sache. Er ſchloß ſich zwar zunächſt der katho— 

liſchen Volkspartei nicht an, trat ihr aber ſpäter bei. 

Zweites Kapitel. 

Das Zivilehe⸗ und das Stiftungsgeſetz !. 

Die erſten kirchenpolitiſchen Kämpfe, die Biſchof Lothar 

Kübel durchzufechten hatte, waren noch eine Erbſchaft aus 

der Zeit des verſtorbenen Erzbiſchofs. Sie hatten ſchon unter 

dieſem begonnen, waren aber noch nicht zum Abſchluſſe ge— 

langt, als er ſtarb. Sobald Lothar v. Kübel die Verwaltung 

1 Baumgarten⸗Jolly, Staatsminiſter Jolly 153 ff. — 

R. Baumſtark, Plus ultra 44 ff. — Friedberg, Der Staat und 

die kathol. Kirche im Großherzogtum Baden 183 ff. — Maas, Geſch. 

der kathol. Kirche in Baden 503 ff. 
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übernommen hatte, mußte er in ſie eingreifen, ohne freilich 8 | 
verhindern zu können, daß die Gewaltmittel des Staates in 

ihnen obſiegten. 
Das geſchah zunächſt in bei Kampfe um die Ein— 4 

führung der obligatoriſchen Zivilehe, deſſen An 
fänge bis zum Jahre 1866 zurückdatieren. 

Das am 9. Oktober 1860 erlaſſene Geſetz, welches die 
Einführung der Notzivilehe brachte, war keineswegs geeignet, 
friedliche Zuſtände zu ſchaffen. 

Es verpflichtete die Geiſtlichen als bürgerliche Standes— 
beamte, Ehen in die Standesbücher einzutragen, die ſie vom 
Standpunkte ihres katholiſchen Glaubens aus nicht als ſolche 
anzukennen vermochten. 

Da ſie aber keineswegs geneigt waren, den kirchlichen 
Beſtimmungen zuwiderzuhandeln, gab es neue Konflikte. 

Dazu kam, daß die Regierung von der Kirchenbehörde 
vergeblich verlangte, ſie möchte die Urteile des erzbiſchöf— 
lichen Ehegerichts in kirchlichen Eheſachen erſt nach erfolgter 
zivilrechtlicher Erkenntnis über den bürgerlichen Eheſtreit 
erlaſſen. 

Seit dem Jahre 1866 war darum von der liberalen g 
Partei eine heftige Agitation für Einführung der obligatori— 
ſchen Zivilehe entfaltet worden, die ſich am 26. Februar 1866 
zu dem von dem Abgeordneten Eckhard in der Zweiten 
Kammer geſtellten Antrage verdichtet hatte, es ſolle eine Kom— 
miſſion zur Prüfung dieſer Angelegenheit eingeſetzt werden. 
Die Zweite Kammer hatte mit allen gegen acht Stimmen 
dem Antrage beigeſtimmt, und die Regierung war ebenfalls 
mit ihm einverſtanden. 

Am 21. Dezember 1869 erreichte nun die von den 
Nationalliberalen betriebene Agitation ihr Ziel. Der Groß— 
herzog unterzeichnete an dieſem Tage das von der Erſten 
und Zweiten Kammer genehmigte Geſetz, das die Einführung 
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der obligatoriſchen Zivilehe vorſah. Die neue Staatsein— 

richtung ſollte am 1. Februar 1870 in Kraft treten. 
An der Gegenwehr hatten es die Katholiken nicht fehlen 

laſſen. Noch unter Erzbiſchof Hermann hatte ſich eine 

Katholikenverſammlung in Bruchſal mit dem liberalen 
! Projekt beſchäftigt, und in einer Adreſſe katholiſcher Frauen 

war der Großherzog gebeten worden, einen Geſetzentwurf 

über Einführung der obligatoriſchen Zivilehe den Ständen 
nicht vorlegen zu laſſen. Auch Erzbiſchof Hermann hatte am 
14. Dezember 1867 Gegenvorſtellungen erhoben. Biſchof 
Lothar v. Kübel erſchien ſogar perſönlich bei den in der Erſten 
Kammer über den Geſetzentwurf gepflogenen Verhandlungen 

und griff in die Debatten ein. Es war aber alles vergeblich. 

Nur perſönliche Kränkungen konnte der Biſchof dort in Emp— 

fang nehmen. Jolly empfand eine boshafte Freude darüber, 

den gehaßten Biſchof vor ſich zu haben, und er ließ dieſe 

Gelegenheit nicht vorübergehen, in entwürdigender Weiſe den 

Bischof lächerlich zu machen und ihm in ſeinen Entgegnungen 

die Überlegenheit des Staates über die Kirche zum Bewußt— 
ſein zu bringen. Ein ferneres Erſcheinen in der Erſten 

Kammer wurde dadurch dem Erzbistumsverweſer unmöglich 
gemacht. 

1 Der Kampf um die Verwaltung der milden Stiftungen, 

deſſen erſte Epoche ebenfalls noch der Zeit des Erzbiſchofs 

Hermann angehört, führte den Erzbistumsverweſer zunächſt 

zu einem ſcharfen Vorgehen gegen den Konftanzer Bürger 
meiſter Stromeyert. 
Stromeyer hatte ſich ſeit Jahren in feindſeliger Weiſe 
gegen die Intereſſen der katholiſchen Kirche benommen. Er 
war der Führer der kirchenfeindlichen Partei in Konſtanz. 

1 Offizielle Aktenſtücke V m ff. — Baumgarten⸗Jolly, 

Staatsminiſter Jolly 141. — Friedberg, Der Staat und die kathol. 
; Kirche im Großherzogtum Baden 215. 
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Hauptſächlich durch ſeine Bemühungen wurde das Ver; 

mögen der Spitalſtiftung in weltliche Hände übergeleitet, 
er verbot die Herausgabe der Aktenſtücke, welche die Kirchen 
behörde notwendig hatte, um die Gerichte gegen die Ente 
ziehung der Spitalſtiftung anrufen zu können, er betrieb 
ſofort nach Erlaß des Geſetzes vom 8. März 1868 die Ein 
führung der Simultanſchule, und er eröffnete ſie auch am 
26. Oktober desſelben Jahres. 

Die Kirchenbehörde ließ ihn amtlich dreimal mahnen, ſeiner 
Pflichten als Katholik eingedenk zu ſein. Stromeyer blieb 
hartnäckig und verweigerte die Annahme der ſchriftlichen, ihm 
von ſeinem Seelſorger, Pfarrverweſer Burger, namens des 

Biſchofs präſentierten Mahnung. Daraufhin tat Weihbiſchof 
Lothar v. Kübel den letzten Schritt und ſchloß den „Katho⸗ 
liken Stromeyer“ von der Kirche aus, da er ſich beharrlich 
weigere, die Kirche zu hören und die kirchliche Obrigkeit an— 
zuerkennen. Gleichzeitig wurde dem Exkommunizierten be— 
merkt, daß er nicht mehr Mitglied der katholiſchen Stiftungs— 
kommiſſion ſein könne, und an ſeiner Statt der dienſtälteſte 

katholiſche Gemeinderat werde berufen werden. 
Nun erhob die Staatsregierung Klage gegen den Biſchof 

und gegen den Pfarrverweſer Burger, als ob fie zuſammen— 
gewirkt hätten, um Stromeyer zu pflichtwidrigen Handlungen 
zu nötigen und ihn von pflichtgemäßen abzuhalten. Vor dem 
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Mannheimer Oberhofgericht verlor indes die Regierung den 

Prozeß. 
Die Ausführung des vom Oberſtiftungsrat und Ordinariat 

gefaßten Beſchluſſes, Stromeyer aus dem Stiftungsrat zu f 
entfernen, behinderte die Regierung dadurch, daß ſie den 
Amtsvorſtand von Konſtanz zum proviſoriſchen Vorſitzenden 
der Stiftungskommiſſion machte. 

Sein Ende fand der ganze Kampf um die Verwaltung 

der milden Stiftungen durch eine geſetzgeberiſche Aktion 
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Jollys. Der durch die Rechtſprechung des Oberhofgerichts 

entſtandenen Schwierigkeiten müde, beſchloß er, dieſer Recht— 

ſprechung den Boden zu entziehen. Ganz neue Rechtsver— 

hältniſſe wollte er ſchaffen, und zwar durch ein Geſetz, das 

auf ſeinen Rechtsanſchauungen aufgebaut wäre. 

Der Entwurf ließ nicht den Willen des Stifters für den 

| Charakter der Stiftungen maßgebend ſein, weder für den der 

on beſtehenden noch für den der neu zu errichtenden, 
ſondern lediglich den Zweck der Stiftung. Die Kirche 

f wurde nur für fähig erklärt, Stiftungen zu verwalten, die 

im engſten Sinne des Wortes „kirchliche“ Zwecke ver— 
folgten, nämlich ſolche, die zur Befriedigung der Bedürfniſſe 

des religiöſen Lebens dienten oder zur Unterhaltung von 
kirchlichen Bildungsanſtalten, ſoweit deren Errichtung vom 
Geſetze geſtattet ſei. Das Recht hingegen, Armenfonds und 

andere milde Stiftungen zu beſitzen und zu verwalten, wurde der 

Kirche gänzlich abgeſprochen. Das ſeien „weltliche“ Stiftungen, 

die nur von weltlichen Behörden verwaltet werden dürften. 

DObſchon der Entwurf einen ſeit Jahrhunderten be— 

stehenden, im natürlichen und chriſtlichen Rechte 
wurzelnden Rechtszuſtand über den Haufen warf, 
fand er dennoch Annahme. Eine von Lindau und Baum— 
ſtark verſuchte Volksagitation erzielte nicht die beabſichtigten 

Erfolge. Die erſte und letzte Verſammlung wurde in Hard— 

heim gehalten und auf ihr die eine Zeitlang viel genannten 

„Hardheimer Reſolutionen“ angenommen. Lindau 

und Baumſtark wurden wegen dieſer ſcharf abgefaßten Be— 

ſchlüſſe vor das Schwurgericht in Offenburg verwieſen, wurden 

N von dieſem verurteilt, aber vom oberſten Gerichtshof frei— 

geſprochen. 

Am 5. Mai 1870 wurde das Stiftungsgeſetz ver— 

& öffentlicht. Es entzog den beiden Kirchen ein Vermögen 
von 20 Millionen Mark. 

r 
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Drittes Kapitel. 

Die Ereigniſſe des Jahres 1870 und die Altkatholikenbewegung. 

Kaum waren die Kämpfe wegen Einführung der oblige 
toriſchen Zivilehe und wegen der Verwaltung der milden 

Stiftungen vorbei, jo begann ein neuer Sturm die Erzdiözeſe 

zu erſchüttern. Wieder war es der Liberalismus, der an dem 
Beſtande der Freiburger Kirche rüttelte, nur hüllte er ſich 
diesmal trotz ſeiner religiöſen Leere und Hohlheit in das 
Gewand eines Verteidigers der Religion, indem er vorgab, 
den alten Glauben gegenüber dem für die Definierung auf 
dem vatikaniſchen Konzil in Ausſicht genommenen Dogma von 
der lehramtlichen Unfehlbarkeit des Papſtes hochhalten und 
ſchützen zu wollen. 1 

In Broſchüren und Zeitungen wurden während der ganzen 
Dauer des am 8. Dezember 1869 vom Papſte Pius IX. 
eröffneten vatikaniſchen Konzils die von dort einlaufende 
Nachrichten erörtert, wobei man liberalerſeits nicht unterließ, 
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das Feuer des Aufruhrs gegen die Kirche fortgeſetzt zu ſchüren . - 
Trotzdem konnte die romfeindliche Bewegung vorderhand 

keine großen Fortſchritte machen. Die überwiegende Mehr⸗ 
heit des Volkes und des Klerus, aus deſſen Mitte Profeſſor 
Alzog 1868 zu den Vorarbeiten für das Konzil nach Rom 
berufen worden war, ſtand treu zur Kirche. Auch der Erze 
bistumsverweſer ließ, wenn er auch perſönlich dem Konzil 
nicht beiwohnte, von Anfang an keinen Zweifel darüber auf 
kommen, daß er deſſen Autorität ohne Rückhalt anerkenne. 

— 

Die dogmatiſche Konſtitution über die päpſtliche Unfehlbar- 
keit veröffentlichte er am 11. September 1870. Ebenſo ſetzte 
er ſeinen Namen unter den gemeinſamen Hirtenbrief der 

deutſchen Biſchöfe. 

A. Schill, Art. „Lothar Kübel“ in Bad. Biographien IV 234. 
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Man ſtand damals gerade inmitten des deutſch-fran— 

öſiſchen Krieges, den die franzöſiſche Kriegserklärung 

dom 19. Juli 1870 eröffnet hatte. Obwohl aber die badi— 

chen Katholiken, der Erzbistumsverweſer an der Spitze, 
eine durchaus patriotiſche Haltung einnahmen, die katholiſche 

Volkspartei einmütig die Mittel zur Kriegführung bewilligte, 

die Barmherzigen Schweſtern von Freiburg und aus der kurz 

zuvor von Pfarrer Wilhelm Berger von Seelbach auf dem 

Tretenhof bei Seelbach gegründeten neuen Kongregation in 
den Kriegsſpitälern die wertvollſten Dienſte leiſteten, die ka— 
tholiſche Bevölkerung ſich an Opfern für das Vaterland von 

niemand übertreffen ließ, obwohl ſogar die Regierung beim 

Ausbruch des Krieges an die Parteien das dringende Erſuchen 

gerichtet hatte, den inneren Streit vorderhand ruhen zu laſſen, 
ging dennoch der kirchenpolitiſche Kampf weiter, ja ſteigerte 

ſich noch, je klarer es wurde, daß Frankreich endgültig zu 

Boden geworfen war!. 
Der ganze Haß des Liberalismus gegen das durch die 
Dekrete des vatikaniſchen Konzils in ſeiner Autorität neu 
geſtärkte Papſttum machte ſich nun Luft. In einer Weiſe, 
die die Katholiken aufs empfindlichſte verletzen mußte, wurde 
der deutſche Sieg als Triumph des Proteſtantismus über 
den „Romanismus“ und „Ultramontanismus“ gefeiert und 

angedeutet, daß nach der Beendigung des Krieges die wachſende 
Macht der Kirche gedemütigt werden würde. Ja man ging 
ſogar ſo weit, die politiſche Vertretung des katholiſchen Volkes 
2 Liebäugelns mit Frankreich zu beſchuldigen, weil ihr 

Ideal bis 1870 noch immer ein großes Deutſchland mit 

Einſchluß von Oſterreich geblieben war und die zu ihr ge— 

kenden Männer aus religiöſen und politiſchen Gründen 

R. Baumſtark, Das Verhältnis der katholiſchen Volkspartei 

zum Kriege gegen Frankreich, Freiburg 1870. — Derſ., Plus ultra 61 ff. 

— en 
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von einem Deutſchland mit proteſtantiſcher Spitze und preußi⸗ | 
cher Führung nichts wiſſen wollten. x 

Wie unrecht man mit einem ſolchen Vorwurfe tat, zeigten 
aufs deutlichſte die Verhandlungen des außerordent⸗ 

lichen Landtags vom 12. bis 21. Dezember 1870, 

auf dem die mit Preußen abgeſchloſſenen Verträge be 
wurden. 

Obſchon letztere den Weg zur Errichtung eines deuſhen 
Reiches unter Ausſchluß der deutſchen Brüder in Oſter⸗ 
reich bahnen ſollten und durch ihre Annahme das poli⸗ 
tiſche Programm der katholiſchen Volkspartei den Todesſtoß 
erleiden mußte, ſtimmten dennoch deren Mitglieder ſämtlich 
für die neuen Verträge, weil nun die gegebenen Verhältniſſe 
eine andere Geſtaltung Deutſchlands unmöglich erſcheinen 
ließen. Auch gegen die Militärkonvention, durch welche die 
badischen Truppen der königlich preußiſchen Armee ena 
leibt wurden, erhoben ſie keinen Widerſpruch. 8 

Baumſtark fiel die Aufgabe zu, den Entſchluß der th 
liſchen Volkspartei der Kammer kundzutun. Seine denkwürdige 

Schlußerklärung lautete: „Wenn wir trotz aller Mängel dem 
Vertragswerke zuſtimmen, ſo geſchieht es deshalb, weil wir 
als politiſche Männer wiſſen, daß den gegebenen Verhältniſſen 
Rechnung getragen werden muß. Wie wir von Anfang an 
deutſchgeſinnte Männer waren, jo wollen wir auch fünftighin! 
loyale Bürger des Deutſchen Reiches fein. Wir wollen! 
uns in das neue Staatsgebäude hineinſtellen, 
nicht aus demſelben heraus; wir wollen innerhalb des⸗ 
ſelben mit allen geſetzlichen Mitteln nach der Erreichung unſerer 
politiſchen und kirchlichen Ziele ſtreben und wir müſſen uns 
deshalb ohne Vorbehalt und mit voller Redlichkeit dem, was 
erreicht werden kann, anſchließen.“ 

Eine ähnliche Erklärung erließen die Abgeordneten der 
katholiſchen Volkspartei an ihre Geſinnungsgenoſſen im Lande. 
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In ihr wird noch beſonders der „treue Anſchluß an die 
en 
= 

handlungen mit abfallfüchtigen Geiſtlichen ein und verſprach 

ihnen, ſie im Genuſſe ihrer Pfründen auch dann zu ſchützen, 

wenn ſie abtrünnig werden ſollten. Auf die Veröffentlichung 

der Beſchlüſſe des vatikaniſchen Konzils durch den Erzbistums 

verweſer antwortete ſie am 16. September 1870 mit einem 
Erlaß, in dem erklärt wurde, die veröffentlichten Konſtitutionen 
könnten, weil vom Staate nicht genehmigt, „keine rechtliche 
Geltung in Anſpruch nehmen, noch in Vollzug geſetzt werden, 

ſoweit ſie unmittelbar oder mittelbar in bürgerliche oder 

ſtaatsbürgerliche Verhältniſſe eingriffen“. 
Unter ſolchen Verhältniſſen mußte das Ende des deutſch— 
franzöſiſchen Krieges den vollen Wiederausbruch des 
kirchenpolitiſchen Kampfes bedeuten. So kam es in 
der Tat. Nachdem der Friede von Verſailles geſchloſſen und 

der Erzbistumsverweſer wenige Tage ſpäter ein feierliches 
Hochamt zum Danke für die im Kriege erhaltenen göttlichen 
Gnadenerweiſe, ein Seelenopfer für die gefallenen Krieger, 
„dieſe Heldenſöhne des Vaterlandes“, und eine Kollekte zum 
* 

Beſten der Invaliden und der Hinterbliebenen der gefallenen 

Artikels des führenden liberalen Blattes, der „Badiſchen 
Landeszeitung“, in dem feierlich angekündigt wurde, daß ſich 
nun „der zweite Teil der Wiedergeburt unſerer nationalen 
Selbſtregierung in Gang ſetzen werde“. Es müſſe auf dem 
Wege der Geſetzgebung den vatikaniſchen Beſchlüſſen entgegen— 
getreten, das Erzbistum Freiburg aufgehoben und den Alt— 
katholiken allein jener Rechtsſchutz eingeräumt werden, den 
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die bisherigen, nunmehr aus der Kirche essen 
Katholiken genoſſen hätten. 

Selbſtverſtändlich konnten derartige übertriebene Forde- 1 
rungen beim beſten Willen von der Regierung nicht bewilligt 
werden. Hatte ſich doch bis dahin noch keine einzige alt 
katholiſche Gemeinde gebildet, und war noch kein Prieſter 
altkatholiſch geworden! Etwas vorſichtiger trat darum in der 
37. Sitzung der Zweiten badischen Kammer vom 9. März 1872 
der nationalliberale Abgeordnete Eckhard auf. Er beſchränkte 
ſich darauf, bei der Regierung anzufragen, ob ſie gedenke, 
die altkatholiſch werdenden Prieſter im Pfründegenuß und 
in ihren amtlichen Verrichtungen zu ſchützen, ob ſie den ſich 
etwa bildenden altkatholiſchen Gemeinden ihren Rechtsſchutz, 
z. B. durch Überlaſſung von Kirchen, angedeihen laſſen wolle, 
und ob ſie bereit ſei, die Kinder altkatholiſcher Eltern von 
dem Beſuche des Religionsunterrichts eines die Unfeblbara 
lehrenden Geiſtlichen zu befreien. 

Auf dieſe drei Fragen erteilte Jolly ſofort eine g agen 
Antwort, und dem Verſprechen folgten die Taten auf dem Fuße.“ 

Da jetzt in einer größeren Anzahl von Orten-altkatholiſche 
Gemeinden, insbeſondere infolge der Agitation des das Land 
ſeit Beginn des Jahres 1873 bereiſenden Profeſſors Micheligt 

entſtanden, wurden vor allem den Altkatholiken eine Reihe 
von Gotteshäuſern überwieſen !. 5 

Schon im Januar 1873 geſtattete der Oberſchulrat den 
Altkatholiken die Mitbenützung der katholiſchen Gymnaf iums⸗ 
kirche zu. Offenburg. Durch Miniſterialerlaß vom 15. Fer 
bruar 1873 wurde ſodann den Altkatholiken der Mitgebrauch 
der Spitalkirche zu Konſtanz eingeräumt, und am 

1 Offizielle Aktenſtücke VII, Freiburg 1875. — Baumgarten 

Jolly, Staatsminiſter Jolly 250 ff. — Akten des Erzbiſchöflichen Ordi⸗ 

nariats zu Freiburg. — O. v. Wänker, Die Beſchwerden der Katho⸗ 

liken in Baden vom rechtlichen Standpunkte, Freiburg 1880, 30 ff. 
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26. Februar den Katholiken der fernere Gebrauch der Kirche 

einſtweilen“ vollſtändig unterſagt. 
Am 24. Februar 1873 überließ der Verwaltungshof die 
katholiſche Kirche der Heil- und Pflegeanſtalt Pforzheim 
den Altkatholiken zur Mitbenützung. 
Diurch Miniſterialbeſchluß vom 24. März wurde der Mehr— 
heitsbeſ chluß der Profeſſoren an der Univerſität Freiburg, 

die Univerſitätskirche den Altkatholiken zur Mitbenützung 

zu überlaſſen, beſtätigt. 

; Am 12. April räumte der Gemeinderat von Meßkirch 
den Altkatholiken die Spitalkirche ein. 

- Am 9. Juni 1873 wurden durch Beſchluß des Armenrats 

von Konſtanz ſämtliche Waiſenhauszöglinge zum Beſuche 

ber altkatholiſchen Gottesdienſtes und des alt— 
katholiſchen Religionsunterrichts gezwungen. 

Am 9. Oktober 1873 erhielten die Altkatholiken in 
Tiengen, denen die Kreuzkapelle ſchon eingeräumt war, 
auch die Mitbenützung der Kirchengerätſchaften der Stadt— 

pfarrkirche bewilligt. 
Am 7. November 1873 erkannte der Großherzog den alt— 
katholiſchen Biſchof Reinkens als katholiſchen Biſchof in 
Baden an, während ihm der Landtag eine jährliche Dotation 
von 3500 Gulden feſtſetzte. 

Am 1. März 1874 wurde die Spitalkirche in Baden 
den Altkatholiken überwieſen, desgleichen am 23. März die 
Pfarrkirche von Kommingen. 
Geſetzlich feſtgelegt wurden die Verhältniſſe der Alt— 
katholiken durch das am 15. Juni 1874 vom Großherzog 

unterzeichnete „Altkatholikengeſetz“, das aus der Initia— 
tive der Kammern hervorging und dem Jolly zuſtimmte, nachdem 

er durchgeſetzt hatte, daß die altkatholiſchen Gemeinſchaften 

nicht den Namen Gemeinden erhielten, und daß der ſtaatlichen 

Genehmigung die kirchliche Konſtituierung voranzugehen habe. 

—BA . 
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Das Geſetz, ein durch nichts zu rechtfertigender Singeif Ä 
in das katholiſche Glaubensgebiet, beſtimmte, daß die ſog. 
Altkatholiken „keinen Verluſt der ihnen als Katholiken zu 
ſtehenden Rechte leiden“ ſollten; insbeſondere „bleibe den Bene⸗ 
fiziaten, Präbendaren und den übrigen Inhabern kirchlicher 
Amter der Genuß ihrer Pfründen und Einkünfte gefichert”, 

An den Kirchen und den kirchlichen Gerätſchaften erhielten 
die Altkatholiken durch das Geſetz das Mitbenützungs⸗ 

recht. Für den Fall, daß mehrere Gotteshäuſer vorhanden 
ſein ſollten, wurde die Verteilung nach dem Zahlen 
verhältnis feſtgeſetzt. Ahnlich ſollte die Nutznießung der 
Pfründen verteilt werden. Für den Fall, daß nur eine da 
ſei, wurde beſtimmt, daß fie den Altkatholiken über 
werden jolle, wenn fie die Mehrheit beſäßen. 

Die Nutznießung des örtlichen Kirchenvermögens ſollte ent 
weder geteilt oder der überwiegenden Mehrheit allein über— 
laſſen werden. 

Nun ging die Einräumung der Kirchen und die Uberlaſſung 
von Pfründen noch raſcher von ſtatten. 

Am 20. Auguſt 1874 wurde den Altkatholiken zu Seide 
berg die Mitbenützung des Chores der Heiliggeiſtkirche zus 
erkannt, desgleichen ihnen in Sauldorf Pfarrkirche nebſt 
Pfarrpfründe überwieſen. Die Überweiſung des Chores der 
Heiliggeiſtkirche hatte noch ein gerichtliches Nachſpiel. Weil 
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nämlich der Führer der Heidelberger Katholiken, Jakob Lin 
dau, heimlich während der Nacht die der marianiſchen Konz 
gregation gehörende Orgel aus dem Chore entfernt und der 
Pfarrer von Dilsberg, Kilian Benz, ſie übernommen hatte, 
wurden beide zu Gefängnisſtrafen verurteilt, Lindau zu einer 
ſolchen von vier Monaten, die dieſen Mann von ges 
brochen hat. 

Die Loretofapelle und Kaplanei in Stühlingen ſiel 
den Altkatholiken am 24. Auguſt zu. 

— 
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Am 3. und 11. September kamen die Pfarrpfründe und 

die Pfarrkirche von Epfenhofen in ihren Beſitz, am 10. und 
22. September Stadtpfarrkirche und Kaplaneipfründe in 

Tiengen, am 10. September Pfarrkirche und Zweidrittel 

. des Genuſſes vom Kirchenfonds in Schwan ingen, am 
26. September und 16. November die Stadtpfarrkirche nebſt 

zwei Kaplaneien in Meßkirch, endlich durch Miniſterial— 

ai ſſe vom 1. Oktober und 29. Dezember 1874 die Gottes— 
ackerkapelle und zwei Kaplaneien in Waldshut. 

Ein Miniſterialerlaß vom 3. Oktober 1874 überwies dem 
neuangeſtellten altkatholiſchen Seelſorger der Heil- und Pflege— 
anſtalt Pforzheim auch die Seelſorge für die katholiſchen 
Pfleglinge und Bedienſteten. 
Ign den geſetzlichen dauernden Beſitz der Spitalkirche und 

der Spitalpfarrpfründe zu Konſtanz gelangten die Alt— 
Artholiten am 6. November 1874. Am 12. November erhielten 

ſie Kirche und Pfarrpfründe zu Brenden ſowie die Pfarrkirche 

von Gütenbach und am 17. Dezember die Friedhofskapelle 
und zwei Kaplaneien in Säckingen. 
1 Drei weitere Kirchen wurden am 25. Februar 1875 den 

Altkatholiken überwieſen. Es waren die Pfarrkirchen von 

Furtwangen und Kappel a. Rh. ſowie die St Marga— 
retenkapelle zu Mundelfingen ſamt der mit ihr ver— 

bundenen Pfründe. 
Ferner erhielten die Altkatholiken am 1. April 1875 
Pfarrkirche und Pfarrpfründe zu Baltersweil, am 15. April 
gegen Rückgabe der St Margaretenkapelle die Pfarrkirche in 

Mundelfingen, am 24. und 29. April Pfarrpfründe und 
Pfarrkirche von Blumberg, am 14. Mai die Pfarrkirche 

von Lottſtetten, am 19. Auguſt die Pfarrkirche in Fützen, 

am 30. September die Pfarrkirche zu Bühl im Klettgau, 
am 14. Oktober die Kaplanei in Singen, am 15. Novem— 

ber gegen Rückgabe der Friedhofskapelle die Pfarrkirche in 
Launer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 19 
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Säckingen und am 16. Dezember 1875 das St ane, 
benefizium in Heidelberg. 

Das Jahr 1876 brachte dann noch die Überweiſung 5 
Pfarrkirche von Hohentengen am 20. Juni, die der 
St Annakirche in Heidelberg am 13. September, ebenſo 
die der Hoſpitalkirche daſelbſt und am 6. Oktober die der 
Sebaſtianuskapelle in Ladenburg. 5 

In Mannheim benutzten die Altkatholiken die Schtoffinde 
für ihren Gottesdienſt. 

Ein Teil dieſer Kirchen und Pfründen iſt heute noch 10 
altkatholiſchem Beſitz, ein Teil iſt zurückgegeben oder gegen 
andere Gotteshäuſer vertauſcht. 

Ob den Katholiken in dieſen Jahren die Kirchen ganz ent . 
zogen oder noch zum Mitgebrauch belaſſen wurden, machte 
tatſächlich nichts aus, da den Katholiken durch ein Breve 
Pins’ IX. vom 12. März 1873 der Mitgebrauch der den 
Altkatholiken zugewieſenen Kirchen verboten war. So ſah 
ſich eine Reihe katholiſcher Gemeinden bald ohne Gotteshaus.“ 
Es waren traurige Tage, als die Katholiken aus ihren Kirchen 
ausziehen und vorläufig in den Pfarrhäuſern, in Scheunen und 
andern armſeligen Lokalen ihren Gottesdienſt halten mußten. 

Das den Katholiken zugefügte Unrecht war um ſo größer, 
als die meiſten Altkatholiken lediglich infolge Mangels an 
Glauben abgefallen waren und die ihnen zugewieſenen Gottes 
häuſer kaum benützten, als Fälle vorkamen, in denen die 

Pfarrgemeinde der Kirche die Treue bewahrte, während der 
abgefallene Pfarrer dennoch die Pfründe beibehielt, als die 
Altkatholiken auch weiterhin Mitglieder der katholiſchen 
Stiftungskommiſſion blieben, während die Katholiken von 

der Verwaltung des den Altkatholiken zugewieſenen Vermögens 
ausgeſchloſſen waren. 

Vom Staate, der nationalliberalen Partei, der liberalen 
Beamtenſchaft, von allen Kirchenfeinden ſahen ſich die Alt 

— 
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klatholiken gefeiert und unterſtützt. Als im Jahre 1873 Pro— 
feſſor Michelis und Profeſſor Friedrich, zwei altkatho— 
liſche Koryphäen, in badiſchen Städten und Ortſchaften ſprachen, 

und im folgenden Jahre Biſchof Reinkens das Land bereifte, 

war die liberale Preſſe überſchwenglich in Lobeserhebungen 

ſie zeigte hier aufs deutlichſte ihren kirchenfeindlichen 
Charakter. 

5 Biſchof Lothar v. Kübel! tat in Ge drangvollen Zeit 
alles, was in ſeinen Kräften ſtand, um die Altkatholiken— 

bewegung einzudämmen und die Kirchennot zu lindern. 

Am 16. Januar und 2. Februar 1873 legte er in ein— 
dringlicher Weiſe den Gläubigen das Weſen des Altkatholizismus 

dar, am 13. März 1873 erließ er eine ſorgfältig ausgearbeitete 

Inſtruktion über die „ſeelſorgerliche Behandlung der ſog. 

Altkatholiken“, im Frühjahr 1874 folgte ein weiterer aus— 
gezeichneter Hirtenbrief über die Altkatholikenfrage, am 
5. November 1874 und 22. April 1875 wurden Anord— 
nungen über den Bau von Notkirchen gegeben. 

i Der Biſchof erlebte für feine Bemühungen eine glänzende 

Genugtuung. Trotz aller ſtaatlichen Fürſorge fielen nur ſechs 

4 Geiſtliche, darunter drei Pfarrer ab, und nur rund 17000 

Seelen ſchloſſen ſich von einer Million Katholiken der alt— 

klatholiſchen Bewegung an. 
N 
3 ern 

; ” | Viertes Kapitel. 

. Reichsgründung und Reichskulturkampf :. 

! Die Einigung Deutſchlands unter Preußens Führung 
5 verlieh in ganz Deutſchland der nationalliberalen Partei, die 

N in erſter Linie dieſes Ziel verfolgt hatte, einen mächtigen 

# 1 A. S chill, Art. „Lothar Kübel“ in Bad. Biographien IV 237 ff. 
4 "N. Baumſtark, Der erſte Reichstag und die Intereſſen der 

katholiſchen Kirche, Freiburg 1871. — Derſ., Plus ultra 75 ff. — 

O. Pfülf, Biſchof Ketteler III 146 ff. 
18 
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Aufſchwung. War ſie doch auch jetzt die Partei, auf Mi 
ſich ſchon aus politiſchen Gründen der erſte Reichskanzler 

ſtützen mußte, weil ſie bereit war, der Reichsgewalt die größten 
Zugeſtändniſſe zu machen. 4 | 

Die nationalliberale Partei jubelte darum bereits wüßte 
des Krieges in übermäßiger Weiſe. 

Mit Beſorgnis ſahen die Katholiken Deutſchlands de 
Weiterentwicklung dieſer politiſchen Konſtellation enge 
Es war ihnen nur zu gut bekannt, daß dieſelbe nationale 

liberale Partei die Vorkämpferin gegen die katholiſche Kirche 
war, daß fie in Baden noch kurz vor dem Kriege zwei 
folgenſchwere kirchenfeindliche Geſetze zu ſtande gebracht hatte 
und daß fie die Los-von-Rom⸗Bewegung jener Tage mit 

allen Kräften förderte. 
Gleichgültig die Hände in den Schoß zu legen, ſchien da 

den Führern der Katholiken nicht am Platze zu ſein, und ſo 
traten denn angeſichts der drohenden Gefahren im Dezember 
1870 zu Berlin überzeugte katholiſche Abgeordnete zu einer 
preußiſchen Zentrumspartei zuſammen, in deren Pro— 
gramm die Verteidigung der Freiheit der Kirche einen Weſens⸗ 
punkt bildete. 

Aus demſelben Grunde vereinigte ſich eine große Anzahl 
der katholiſchen Abgeordneten des Reichstags zu einer „Zen— 
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trumsfraktion des Deutſchen Reiches“. An der 
Spitze dieſer Männer ſtanden v. Savigny, Mallinckrodt und 
der einige Wochen nach der Gründung noch beigetretene ehe— 
malige hannoveraniſche Staatsminiſter Ludwig Windthorſt. 
Am 1. März 1871 wurde der erſte Reichstag eröffnet, nachdem 
im Februar die Wahlen hierzu ſtattgefunden hatten. In 
Baden waren zwei Wahlkreiſe der Zentrumspartei zugefallen, 
der 8. (Achern-Bühl), in dem Lindau, und der 14. (Walldürn⸗ 
Tauberbiſchofsheim), in dem Biſchof v. Ketteler von Mainz 
gewählt worden war. Lindau trat nach wenigen Wochen von 
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ſeinem Mandat zurück, worauf in der Erſatzwahl vom 11. Mai 
1871 Lender gewählt wurde. 
5 Mit Unmut ſah der von den Schlachtfeldern heimgekehrte 

Reichskanzler v. Bismarck die neue, ſofort in einer Stärke von 

56 Mitgliedern im preußiſchen Landtage und in einer ſolchen 

von 63 im Reichstag erſchienene Zentrumspartei. Die Tat— 

ſache, daß der ehemalige Leiter des hannoveraniſch-welfiſchen 

Widerſtandes ihr in führender Stellung angehörte, genügte 

ihm, um darüber Gewißheit zu haben, daß fie der Mittel— 

punkt der partikulariſtiſchen, auf die Schwächung der Zentral— 

gewalt des Reiches abzielenden Beſtrebungen ſein werde. Er 
: bekämpfte fie darum von Anfang an mit aller Kraft und machte 

den vergeblichen Verſuch, wenigſtens Windthorſt von ihr ab— 

zuſprengen. Letzteren auszuſchließen hatte das Zentrum um 

ſo weniger Grund, als er ausdrücklich erklärt hatte, er ſtehe 

ſeit der Anderung der politiſchen Verhältniſſe auf dem Boden 
der preußiſchen und der Reichsverfaſſung. 

Den unmittelbaren Gewinn aus dieſer Gegenſätzlichkeit 

zogen die Nationalliberalen, denn der Reichskanzler ſchloß ſich 
noch enger an ſie an und zeigte ſich geneigt, die, liberalen 

antikirchlichen Beſtrebungen aufzunehmen und die Kirche nach 

eigener Willkür unter die Staatsgewalt zu beugen, zumal er 

in den Beſchlüſſen des Vatikaniſchen Konzils einen Sieg der 

dem modernen Staate feindlichen Richtung innerhalb der 

Kirche erblickte. 
Wie ſtark die Kulturkampfluſt war, zeigte ſich ſchon auf 

dem erſten Reichstage. Die ganze Tagung wurde durch 

zwei Forderungen der Zentrumspartei beherrſcht, die in ihnen 

nur Wünſche des katholiſchen Volkes vortrug, die Forderung 

nämlich, daß in der Huldigungsadreſſe an den Kaiſer die Be— 
tonung des Nichtinterventionsprinzips weggelaſſen werde, ferner, 

daß die freiheitlichen kirchenpolitiſchen Paragrapheu der preußi— 

ſchen Verfaſſung in die Reichsverfaſſung aufgenommen würden. 
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Die Hervorhebung des Nichtinterventionsprinzips, 
nach welchem ſich Deutſchland nicht in die Angelegenheiten 

fremder Mächte einmiſchen ſollte, wurde von der liberalen 
Mehrheit deswegen beantragt, weil die Katholiken eine diplo— 

. 

matiſche Einſprache des Deutſchen Reiches gegen die Beſetzung 

Roms durch die Piemonteſen verlangten. Die Debatte über 
die Adreſſe fand am 30. März 1871 ſtatt. Der Antrag des 
Zentrums, der von Auguſt Reichensperger an erſter Stelle 
unterzeichnet war, wurde mit 243 gegen 63 Stimmen ver⸗ 
worfen. Die Vertreter der Regierung ſchwiegen bei der 
Verhandlung, Kaiſer Wilhelm J. aber bemerkte der die Adreſſe 
überreichenden Deputation mit Genugtuung: „Die Adreſſe 
beweiſt, daß die Worte meiner Thronrede durchaus richtig 
begriffen worden find.” 

Bedenklicher noch mochte die Katholiken Deutſchlands die 
Ablehnung des Antrags ſtimmen, die kirchenpolitiſchen 

Beſtimmungen der preußiſchen Verfaſſung in die 
Reichsverfaſſung aufzunehmen. Biſchof v. Ketteler 
nannte in ſeiner Rede zu dem an erſter Stelle von Peter 

Reichensperger unterzeichneten Autrage dieſen die magna charta 
des Religionsfriedens in Deutſchland. Dennoch fiel der Antrag 
am 4. April 1871, da 223 Abgeordnete gegen und nur 59 für 
ihn eintraten. Am peinlichſten berührte bei der Debatte das katho— 
liſche Volk der Umſtand, daß die liberalen Redner den Wunſch 
durchblicken ließen, die genannten freiheitlichen Beſtimmungen 

ſogar aus der preußiſchen Verfaſſung beſeitigt zu ſehen. 
Die Befürchtungen, welche die deutſchen und preußiſchen 

Katholiken infolge der Vorgänge, wie ſie der erſte Reichstag 
ſah, erfüllte, ſollten nur zu bald gerechtfertigt werden. 

Bismarck nahm den Kulturkampf gegen die 
Kirche mit aller Macht auf. 

Die Erzdiözeſe Freiburg berührten die ſpeziell preußiſchen 

Yan wa 

5 
2 

FRI rd PR; 

OR Tan eee enen nn — NR 

Kulturkampfgeſetze inſofern, als der Bistums verweſer 



Reichskulturkampfgeſetze. 295 

zugleich Oberhirte der hohenzollerunſchen Katho— 

liken war und als ſolcher ſich den Schritten des preußiſchen 
Epiſkopats anſchloß. Biſchof v. Kübel wurde deswegen mehr— 
mals von Geldſtrafen, Pfändung feines Mobiliars und 

ähnlichen Prüfungen betroffen. Opferwillige Katholiken, wie 

Rechtsanwalt Ludwig Marbe, ſteigerten dann jeweils das 

Mobiliar und gaben es dem Biſchof zurück. 

Einſchneidend wirkte auf die geſamten badiſchen Verhält— 
niſſe, daß Bismarck den Kampfſchauplatz zeitweiſe vom preu— 

ßiſchen Landtag in den Reichstag verlegte und hier 

Kulturkampfgeſetze zur Annahme brachte, die für das ganze 

Deutſche Reich Geltung hatten. 

Schon im Dezember 1871 wurden ſo auch die badiſchen 
Geiſtlichen mit dem vom liberalen bayriſchen Miniſter— 
präſidenten Lutz angeregten Kanzelparagraphen bedacht, 

durch den man ihnen im voraus den Mund ſchließen 

wollte, damit ſie nicht auf der Kanzel gegen die in Ausſicht 

genommenen Kulturkampfgeſetze ihre Stimme erheben könnten. 

Die als 8 130 a in das Reichsſtrafgeſetzbuch aufgenommene 

Beſtimmung hat folgenden Wortlaut: „Ein Geiſtlicher oder 
- anderer Religionsdiener, welcher in Ausübung oder in Ver— 

anlaſſung der Ausübung ſeines Berufes öffentlich vor einer 

Menſchenmenge, oder welcher in einer Kirche oder an einem 

andern zu religiöſen Verſammlungen beſtimmten Orte vor 

mehreren Angelegenheiten des Staates in einer den öffentlichen 

Frieden gefährdenden Weiſe zum Gegenſtand einer Verkündi— 

gung oder Erörterung macht, wird mit Gefängnis oder 

Feſtungshaft bis zu zwei Jahren beſtraft.“ — Durch Geſetz 
vom 26. Februar 1876 wurde der Kanzelparagraph auch 
auf die Verbreitung von Schriftſtücken ausgedehnt. 

Das am 4. Juli 1872 erlaſſene Reichsgeſetz, das den 
Orden der Geſellſchaft Jeſu und die mit ihm ver— 

wandten Orden und ordensähnlichen Kongre— 
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gationen aus dem ganzen Reiche in der ſchärſſten 
Weiſe ausſchloß, traf Baden inſofern weniger empfindlich, als 
hier ſchon durch frühere Anordnungen und Geſetze ſowohl 

Niederlaſſung wie Tätigkeit der Jeſuiten verboten worden 

waren. Immerhin waren die badiſchen Geſetze nicht mit 
der Brutalität des § 2 des Jeſuitengeſetzes behaftet. 4 

Dieſer berüchtigte, erſt im Jahre 1904 aufgehobene 
Paragraph lautete: 

„§ 2. Die Angehörigen des Ordens der Geſellſchaft Jeſu 
oder der ihm verwandten Orden oder ordensähnlichen Kon 
gregationen können, wenn ſie Ausländer ſind, aus dem 
Bundesgebiet ausgewieſen werden; wenn fie Inländer find, 
kann ihnen der Aufenthalt in beſtimmten Bezirken oder Orten 
verſagt oder angewieſen werden.“ 

Eine Ausführungsbeſtimmung vom 20. Mai 1873 be 
zeichnete als den Jeſuiten verwandte Orden die Nedemp- 

toriſten, Lazariſten, die Prieſter vom Heiligen 
Geiſte und die Damen vom heiligſten Herzen. 

Die Vorbereitung, den Erlaß und die Ausführung des 
Geſetzes gegen die Geſellſchaft Jeſu, die im hohenzollernſchen 
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Teile der Erzdiözeſe, in Gorheim, eine Niederlaſſung beſaß, f 

begleitete ein wütender Preßfeldzug der Kirchenfeinde aus 
allen Lagern. Profeſſor Bluntſchli zu Heidelberg war 4 

einer der Vorderſten in dieſem Kampfe. 

Den Klerus des Landes traf wieder hart die im April 
1874 erfolgte Aufhebung der Militärfreiheit und 
das am 4. Mai 1874 erlaſſene Expatriierungsgeſetz, 
welches für das ganze Reich beſtimmte, daß jedem durch ein 
gerichtliches Urteil aus ſeinem Amte (wegen Betätigung kirch— 
licher Geſinnung) entlaſſenen Geiſtlichen durch die Landes— 
polizeibehörde der Aufenthalt in beſtimmten Bezirken oder 
Orten verſagt oder angewieſen werden könne. Zugleich wurde 
in dem genannten Geſetze der „Zentralbehörde des Heimat— 
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ortes“ des betroffenen Geiſtlichen die Vollmacht gegeben, ihn 

der Staatsangehörigkeit für verluſtig zu erklären und ihn aus 
dem Gebiete des Deutſchen Reiches auszuweiſen. Die gleichen 
Beſtimmungen ſollten für ſolche gelten, die wegen Übernahme 

eines geiſtlichen Amtes beſtraft wurden, das ihnen eutgegen 

den Staatsgeſetzen übertragen war. 8 
Veerhältnismäßig ſpät entſchloß ſich die Reichsregierung 

zur Einführung der obligatoriſchen Zivilehe für das 
ganze Reichsgebiet. Das Geſetz wurde am 6. Februar 
1875 erlaſſen. Scharfe Strafbeſtimmungen ſollten verhindern, 

daß die Geiſtlichen die kirchliche Trauung vornähmen, bevor 

die bürgerliche vollzogen wäre. 

„ eee eee 8 e x none Fünftes Kapitel. 

de Kampf gegen die Orden und die religiöſen Vereine unter 
4. Miniſter Jolly. 

Wie ſchon erwähnt, kam das Reichs Jeſuitengeſetz für 
Baden inſofern zu ſpät, als hier ſchon vorher mit der Wirkſam 

keit der Orden aufgeräumt worden war. 
Daß Jolly kein Freund der Orden und der religiöſen 
Vereine war, hatte er alsbald nach ſeiner Erhebung zum 

Miniſter durch die Austreibung der Frauen auf dem 
Lindenberge bei St Peter bewieſen 1. Seit 1854 führten 
hier einige in der Gegend beheimatete Jungfrauen in einem 
zweien von ihnen gehörigen Hauſe ein gemeinſames, der 

Arbeit und dem Gebet gewidmetes Leben nach der Regel 
des Dritten Ordens. Sie trugen kein Ordenskleid und ſtellten 

VLoglich einen häuslichen Verein dar. 

© 1 Baumgarten⸗Jolly, Staatsminiſter Jolly 141. — Fried: 

berg, Der Staat u. die kathol. Kirche im Großherzogtum Baden 62 ff. 

— Maas, Geſch. der kathol. Kirche in Baden 549. — Hägele, 

Das erſte Brandopfer der Offenburgerei oder die Treibjagd auf dem 

Lindenberg, Freiburg 1869. 
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Am 22. Dezember 1868 hob ihn Jolly aber dennoch als eine 
ohne Staatsgenehmigung errichtete Ordensniederlaſſung auf. 

Da die Jungfrauen nicht freiwillig gingen, ſchritt die 

Regierung am 11. Februar 1869 zur polizeilichen Aus 
weiſung. Nur die beiden ee b des Hauſes 
durften wohnen bleiben. Die Vertriebenen fanden eine Zur 
fluchtsſtätte bei den Benediktinerinnen zu Ottmarsheim 
im Elſaß. 

Als ſpäter 8 der ausgewieſenen 46 Jungfrauen in de 

Nähe ihrer früheren Wohnung ein Haus käuflich erwarben, i 
wurden ſie ſelbſt von ihrem Beſitztum am 4. März 1008 
vertrieben. 

Einen weiteren Kloſterſturm inzzenierte die liberale Mehr: ; 
heit der Zweiten Kammer im Jahre 1872. Am 2. März dieſes 
Jahres beantragten in ihr meiſt altkatholiſche Abgeordnete 
eine eingehende Kloſterunterſuchung!, um feſtzuſtellen, 
ob Niederlaſſungen vorhanden wären, die der ſtaatlicher Ge. 
nehmigung entbehrten. Obwohl Jolly ſofort erklärte, es ber 
ſtehe in Baden nur ein „Orden“ mit Staatsgenehmigung, 
der der Barmherzigen Schweſtern, und daß weder dieſer noch 
die Schweſtern in Ofteringen, die gewerbliche, wohltätige 
Zwecke verfolgten, unter den Antrag fielen, wurde dieſer 
am 9. März 1872 von der Kammer angenommen. Er 
kam dem Miniſter im Hinblick auf die übrigen damals 
ſchwebenden kirchenpolitiſchen Fragen nicht ſehr gelegen. Erſt 
nach einiger Zeit veranſtaltete er die verlangte Unterſuchung. 

Wie die Kloſterunterſuchung, ſo gingen auch die zwei vom 
2. April 1872 datierten, gegen die Wirkſamkeit der 

Orden gerichteten Geſetze nicht von Jolly, ſondern 
von der liberalen Kammermehrheit aus. 

! Baumgarten⸗Jolly, Staatsminiſter Jolly 253 ff. Maas, 8 

Geſch. der kathol. Kirche in Baden 551 f. 
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Dias erſte dieſer Geſetze verbot die Abhaltung von Miſ— 

ſionen und die Aushilfe in der Seelſorge durch 

Mitglieder religiöſer Orden, welche im Großherzogtum nicht 
nach Maßgabe des S 11 des Geſetzes vom 9. Oktober 1860 
mit Staatsgenehmigung eingeführt ſeien. 

Das zweite Geſetz unterſagte den Mitgliedern jedweden 

religiöſen Ordens und jedweder ordensähnlichen religiöſen 

Kongregation die Lehrwirkſamkeit an Lehr- und Er- 

ziehungsanſtalten. Die Regierung erhielt die Vollmacht, 

für einzelne Perſonen in widerruflicher Weiſe Nachſicht von 
dieſem Verbote zu erteilen. 
= Auf Grund des letzteren Geſetzes wurde eine Anzahl An— 
ſtalten von Schulſchweſtern aufgehoben. Die Schul— 
ſchweſtern wanderten aus. Die Lehrinſtitute und die Barm— 

herzigen Schweſtern blieben in ihrer Lehrtätigkeit unbehindert. 
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Sechſtes Kapitel. 

Die Schulkämpfe der ſiebziger Jahre. 

| Die Schulkämpfe in den fiebziger Jahren eröffnete ſchon 

vor dem erwähnten Geſetze gegen die Lehrtätigkeit der Orden 
das Geſetz vom 11. Februar 1870, das die Konfeſſiona— 
lität der ſtiftungsgemäß konfeſſionellen Mittel— 

ſchulen darauf beſchränkte, daß aus den vorhandenen kon— 

feſſionellen Fonds nur Lehrer der betreffenden Religions— 

gemeinſchaft beſoldet werden ſollten. Im übrigen wurde die. 
Anſtellung von Lehrern jeder Konfeſſion an den genannten 

Auſtalten freigegeben. 
Auf dem Gebiete der Volksſchule war zunächſt eine 

Friedensaktion des Erzbistumsverweſers zu verzeichnen. 

Am 3. Juni 1871 hob er die im Jahre 1864 erlaſſene 
Verordnung, welche den Geiſtlichen den Eintritt 

in den Ortsſchulrat verbot, auf. Er tat dies deshalb, 
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weil die Wirkung, welche die Nichtbeteiligung der Geiſtlichen 
an den Beratungen des Ortsſchulrats erzielen ſollte, nicht 

nur nicht eingetreten war, ſondern für die Zukunft ſogar eine 

W. N 

poſitive Schädigung der Kirche zu befürchten ſtand. Die > 

Ortsſchulräte waren überall, auch in den katholiſchen Orten, 

ins Leben getreten, und viele kirchenfeindliche Elemente ſahen 
es gar nicht ungern, daß die Geiſtlichen fehlten. Sie hatten 

ſo freiere Hand zur Durchführung ihrer Abſichten. Sie wußten 
deswegen auch für die Entſchließung des Erzbistumsverweſers 

wenig Dank, betrachteten ſie vielmehr als eine durch die 
Macht der Verhältniſſe erzwungene Unterwerfung unter die 
Allmacht des Staates. 

Immer offener enthüllten fie das Ziel, das fie erſtrebten: 
die Einführung der obligatoriſchen Simultanſchule !“ 
Man dachte ſich dieſelbe ſo, daß in jede Schule Kinder jeder 
Konfeſſion aufgenommen und die Lehrer ohne Rückſicht auf ihre 
konfeſſionelle Zugehörigkeit angeſtellt werden ſollten. Als Vor⸗ 
wand bei der Agitation, die wieder von der nationalliberalen 

Partei in die Hand genommen wurde, mußten die Streitig⸗ 
keiten dienen, die ſich in vielen Gemeinden abſpielten, in 

De 
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denen Abſtimmungen über die Einführung der durch das Geſetz a 
vom 8. März 1868 geſtatteten Simultanſchule ſtattfanden. 

Jolly bekämpfte das ſchon auf dem Landtage von 1874 
ausgeſprochene Verlangen, die Simultanſchule obligatoriſch zu | 

machen, mit Eutſchiedenheit. Es war ihm zu genau bekannt, wie 

wenig der Großherzog von dieſem Plane wiſſen wollte. Auch 
mißkannte er nicht den Wert der religiöſen Bildung für das 
das Volksleben. 

Dennoch blieb die nationalliberale Partei hartnäckig und 
nahm die obligatoriſche Einführung der Simultanſchule in 
ihr Wahlprogramm auf. 

Baumgarten -Jolly, Staatsminiſter Jolly 272 ff. — Maas, 
Geſch. der kathol. Kirche in Baden 631 ff. 



Die Einführung der obligatorischen Simultanſchule. 301 

Nun wählte Jolly einen Mittelweg. Er ftellte 
einen Geſetzentwurf fertig, der die Einführung der obligato— 
riſchen Simultanſchule vorſah, geſtaltete ihn aber fo, 
daß die Erteilung des Religionsunterrichts unter 

Mitwirkung der Lehrer geſichert ſchien und 

wenigſtens bei Beſetzung der Lehrerſtellen auf die Konfeſſions— 

verhältniſſe der Gemeinden Rückſicht genommen war. 

1 An Schulen, in denen nur Kinder eines Bekenntniſſes 

zu unterrichten wären, ſollten nur Lehrer des betreffenden 

Bekenntniſſes angeſtellt werden. 

Gehörten die Schulkinder verſchiedenen Bekenntniſſen an, 

ſo ſollte der Lehrer dem Bekenntnis der Mehrheit der Schüler 

entnommen werden, falls nur ein Lehrer erforderlich ſei. 

Doch war ausdrücklich noch feſtgeſetzt, daß trotz des Genügens 

eines einzigen Lehrers für den weltlichen Unterricht der Ge— 

meinderat die Anſtellung eines weiteren, dem Bekenntnis der 

Minderheit der Schüler angehörenden Lehrers beſchließen 

könne, wenn eine größere Anzahl andersgläubiger Kinder 

da wäre. 
’ Ferner war zur Sicherung der Erteilung des Religions— 

f unterrichts beſtimmt, daß der Oberſchulrat auch Lehrer von 
auswärts zur Erteilung des Religionsunterrichts an ſolchen 

Schulen beauftragen könne, an denen ein der betreffenden 

Konfeſſion angehörender Lehrer fehle. 

£ Für jene Fälle, in denen Kinder verſchiedenen religiöſen 

Bekenntniſſes zu unterrichten und auch mehrere Lehrer an- 

N zuſtellen waren, blieb es bei der allgemeinen Weiſung: „Bei 

1 Beſetzung der Lehrerſtellen an Volksſchulen ſoll auf das religiöſe 

5 Bekenntnis der die Schule beſuchenden Kinder tunlichſt Rück— 
ſicht genommen werden.“ 
. Nur hinſichtlich der Kinder lautete die Beſtimmung ab— 

ſolut: „Der Unterricht in der Volksſchule wird ſämtlichen 

ſchulpflichtigen Kindern gemeinſchaftlich erteilt, mit Ausnahme 

W 
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des Religionsunterrichts, ſofern die Kinder ver De 
religiöſen Bekenntniſſen angehören.“ 

= 

Es gelang Jolly durch die den Religionsunterricht ſichernden a 
Beſtimmungen, und wie man ſagte, durch das Anerbieten ſeines — 

Rücktritts, dem Großherzog die Genehmigung zur Vorlage 5 
des Geſetzentwurfes abzuringen. 
Die Beratung in der Zweiten Kammer nahm aber trotz der 
ſchwierigen Lage des Miniſters einen für ihn unangenehmen 
Verlauf. Die Mehrheit unter Führung Kiefers ſtrich 
nämlich die Beſtimmungen über die Unterhaltung eines zweiten 
Lehrers an Schulen, für deren Kinderzahl einer genüge, und 
ſo ſtimmte Jolly als Abgeordneter gegen das Geſetz. Die 

Erſte Kammer ſtellte zwar den Regierungsentwurf wieder her, 
. aber die Zweite Kammer ließ ſich dadurch nur zu einem 

kleinen Zugeſtändnis bewegen. Sie gab der umſtrittenen 
Beſtimmung eine ſo verklauſulierte Faſſung, daß ſie zu einer 

reinen Übergangsbeſtimmung wurde, die dahin lautete, daß 
ein zweiter Lehrer nur dann angeſtellt werden ſollte, wenn 
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bis dahin konfeſſionelle Schulen beſtanden hätten und inner 

halb der nächſten fünf Jahre von der Gemeinde darauf an⸗ 
getragen würde. 

Jolly wollte an dieſer Verſchärfung das Geſetz nicht 
ſcheitern laſſen und gab ſich damit zufrieden. 

Längere Bedenken verurſachte dem Großherzog die 
endgültige Zuſtimmung zu dem Geſetzentwurf. Als der Landtag 
in der zweiten Hälfte des Monats Juli 1876 geſchloſſen 

wurde, war er bereits nach der Mainau abgereiſt. Dorthin 
ſchickte ihm Jolly die vom Landtag angenommenen Geſetze 
zur Unterzeichnung nach. Alle kamen raſch erledigt zurück, 
bis auf das Schulgeſetz. Endlich, am 18. September 
1876, wurde auch dieſes unterzeichnet, aber am 
19. September ſchrieb auch der Großherzog Miniſter 
Jolly den „Scheidebrief“, in dem er ihn aufforderte, 
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- jeine Entlaſſung einzureichen. Jolly tat es ſofort; 

am 25. September 1876 wurde ſein Geſuch genehmigt. Er 
war ein geſtürzter Mann und blieb es bis zu ſeinem am 

14. Oktober 1891 erfolgten Tode. Als Präſident der Ober- 

5 rechnungskammer immer noch im Staatsdienſte, mißglückten 

ihm alle Verſuche, anderweitig eine politiſche Rolle zu ſpielen. 

Als er ſtarb, war er von den meiſten bereits vergeſſen. 
Das neue Miniſterium, in dem Turban Miniſterpräſident 

und Stoeſſer Miniſter des Innern wurde, führte zunächſt die 

Kirchenpolitik in den von Jolly eingehaltenen Bahnen weiter. 

Es kam die Stunde, in der an 153 Orten die katholiſche 

Konfeſſionsſchule aufhörte und die Kinder verſchiedener Kon— 

feſſionen und Religionen in der einen Miſchſchule vereinigt 

wurden; ſie war für die Katholiken der gemiſchten Orte eine 

trübe und traurige Stunde. Die Katholikenhaſſer dagegen 

jubelten. 

Nach den Beſtimmungen des Geſetzes hatten auch die 

| bisher noch beſtandenen konfeſſionellen Ortsſchulräte ihre Tätig- 

keeit einzuſtellen. Ortsſchulrat wurde jetzt überall der 
Gemeinderat unter Vorſitz des Bürgermeiſters 

und unter Zuziehung je eines Geiſtlichen einer jeden Kon— 

feſſion ſowie des erſten Lehrers von jeder in der Schul— 

gemeinde beſtehenden Volksſchule als Beiſitzer. In den 

Städten mit Städteordnung wurden nach den Normen des 
Geſetzes beſondere Schulkommiſſionen gebildet, ebenfalls 

unter Leitung der Gemeindebehörden. 

Hart traf das neue Geſetz die weiblichen Lehr— 

inſtitute mit klöſterlichem Charakter 1. Der 8 6 ſetzte nämlich 

feſt, daß die den politiſchen Gemeinden obliegenden Ver— 

pflichtungen für den Volksſchulunterricht — das Geſetz be— 

trachtete die Volksſchulen grundſätzlich als Gemeindeanſtalten 

Maas, Geſch. der kathol. Kirche in Baden 543 ff. 
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unter ſtaatlicher Leitung — „weder im ganzen noch zum Teile 
durch eine vorzugsweiſe zur Erfüllung konfeſſioneller Zwecke a 
begründete Korporationsanſtalt geleiſtet werden“ könnten. 
Die von Jolly unterzeichnete Vollzugsinſtruktion vom 

20. September 1876 gab die nähere Erklärung dahin, „daß 
die zur Zeit auf Grund des Regulativs vom 16. September 1811. 

beſtehenden ſog. Lehr- und Erziehungsinſtitute zur 
Erteilung des Volksſchulunterrichts nicht mehr 
befugt erſcheinen“. 

Nun wollte die Regierung aber die Inſtitute nicht ges 
rade ohne weiteres aufheben. Sie ſtellte daher an fie 
die Forderung, ſie ſollten ihre katholiſchen Korpora— 
tionsſchulen in gemiſchte Schulen verwandeln 
laſſen und ihre Mitglieder bedingungslos zum Unterricht 
an den gemiſchten Schulen zur Verfügung ſtellen. 

Die Stellungnahme der Inſtitute zu dieſer Forderung 
war eine verſchiedene. Am einfachſten war die Sachlage da, 
wo ein Inſtitut auf den Volksſchulunterricht bereits verzichtet 
hatte, wie dies bei dem Offenburger der Fall war. Hier brauchte 
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weiter kein Entſchluß gefaßt zu werden. Andere Inſtitute 
unterwarfen ſich oder zahlten Abgaben an die Volksſchule. 
Die Inſtitute von Raſtatt und St Urſula in Freiburg 
glaubten jedoch, auf die Regierungsforderungen nicht eingehen 
zu können. Sie verfielen darum der Auflöſung. Am 
1. Februar 1877 wurde das Raſtatter Inſtitut aufgehoben 
und das Vermögen in rechtswidriger Weiſe der Stadt Raſtatt 
zu Schulzwecken überwieſen. Die Lehrfrauen erhielten kärg— 
liche Penſionen, wanderten aus und gründeten bei Salz 
burg eine neue blühende Anſtalt. Am 14. April 1877 
folgte die Aufhebung des Inſtituts St Urſula in Frei— 
burg. Dreitauſend Damen von Freiburg hatten eine Bitt— 
ſchrift um Erhaltung des Kloſters eingereicht — vergebens. 
Das Vermögen des Inſtituts kam als weltliche Stiftung 8 
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5 an die Stadt Freiburg, die es zu Schulzwecken verwen— 

den ſollte. | 

Das Kloſter in Lichtental blieb dank hoher Protektion 
erhalten. 

Die Lehrfrauen zum Heiligen Grab in Baden mußten 

N wenigſtens ihre Filiale zu Bruchſal eingehen laſſen, die Abbe 

Jung dort 1857 gegründet hatte. Das Lehrinſtitut Zof— 

fingen gab die ſeinige zu Meersburg 1877 eben— 

falls auf. 
Der Kampf um die Schule rief auf katholiſcher Seite 

eine umfangreiche Literatur über die einſchlägigen 

Fragen hervor. Bedeutendes ſchufen insbeſondere Pfarrer 

Hermann Rolfus, ſeit 1867 in Reuthe, von 1875 an in 

Sasbach a. Rh., und der damalige Pfarrer Friedrich Juſtus 

Knecht. Das monumentalſte Werk aus dieſer Zeit war die 

von erſterem in Verbindung mit A. Pfiſter herausgegebene 

Realenzyklopädie des Erziehungs- und Unterrichtsweſens nach 

katholiſchen Prinzipien, die von 1872 bis 1884 in zweiter Auf— 

lage erſchien. Knecht redigierte längere Zeit das „Magazin 

für Pädagogik“ und bekämpfte in mehreren ſcharf geſchlif— 

fenen Schriften die auf Schule und Erziehung bezüglichen 

modernen Grundſätze. 5 

Siebtes Kapitel. 

Die Bedrückung des Klerus unter Miniſter Jolly. Das Geſetz 
vom 19. Februar 1874. Das Dotationsgeſetz vom 

25. Auguſt 1876. 

Dem Staatsexamengeſetz von 1867 begegnete der geſamte 

in Betracht kommende Teil des Klerus fortgeſetzt mit paſſivem 

Widerſtand. Zäh und feſt hielt der Erzbistumsverweſer das 
von ſeinem großen Vorgänger in der Regierung der Erz— 

diözeſe erlaſſene Verbot aufrecht, und die jüngeren Geiſt— 

lichen leiſteten auch ihm den in dieſem Falle beſonders 
Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. ; 20 
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opfervollen Gehorſam. Gleich unnachgiebig verhielt ſich die 
Regierung. | 

Endlich, im Jahre 1872, ſchien aber doch die Verſtän⸗ 
digung näher zu rücken. Es fanden neue Beſprechungen 
ſtatt, an denen ſtaatlicherſeits Miniſterialrat Nokk und für 
den Biſchof Kanzleidirektor Maas teilnahmen. Sie boten 
deswegen beſondere Ausſichten, weil die Rücknahme des an 
die Geiſtlichen ergangenen Verbots, in den Ortsſchulrat ein 
zutreten, Jolly verſöhnlicher geſtimmt hatte. 

Tatſächlich kam eine Vereinbarung auf der Grundlage 

zu ſtande, daß der Biſchof das ſtrikte Verbot der Ab. 
legung des Examens, der Staat aber die Prüfungs— 
ordnung ändern ſollte. Statt einer gemeinſchaftlichen 

Prüfung für die Theologen beider Konfeſſionen ſollte künftig 
für jede Konfeſſion eine beſondere ſtattfinden, und zwar für die 
Katholiken in Freiburg unter Teilnahme eines biſchöflichen 
Kommiſſärs. Sie ſollte ſchon nach dem vierten Semeſter ab- f 
gelegt werden, die Prüfung über das Staatskirchenrecht ſollte 
wegfallen und die Zulaſſung zur Prüfung nicht mehr durch 

den Beſuch von Vorleſungen über die Prüfungsfächer bedingt 
ſein. Außerdem geſtand der Vertreter des Staates zu, daß 
die Abiturienten der katholiſchen Erziehungsanſtalt in Breiſach, 
welche die Reifeprüfung bisher in Karlsruhe abzulegen hatten, 

dieſe künftig in Breiſach ſelbſt vor einem ſtaatlichen Kom— 

miſſär ablegen könnten. 
Biſchof v. Kübel wollte aber dieſe Vereinbarung, die 

Jolly der Kirchenregierung in einem Erlaſſe vom 13. April 
1872 mitteilte, nicht annehmen, ohne der Zuſtimmung Roms 
gewiß zu ſein. Durch die von Rom verlangten näheren 
Informationen verzögerte ſich die Antwort von dort bis 
Ende Oktober 1872, alſo über ein halbes Jahr. Sie 
lautete nicht ablehnend und ließ dem Biſchof zur Annahme 

der Vereinbarung freie Hand. 
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Die lange Verzögerung hatte aber die Geneigtheit Jollys, 
in der Examensfrage mit der katholiſchen Kirche Frieden zu 

ſchließen, wieder zerſtört. Kurz bevor er von dem Eintreffen 

der römiſchen Antwort Kenntnis erhielt, erließ er am 

2. November 1872 eine neue Verordnung, die 
lediglich auf die Wünſche der proteſtantiſchen 

; Kirche Rückſicht nahm, der natürlich das Examengeſetz 
ebenfalls höchſt unbequem und ärgerlich war. Die Prüfung 
ſollte nun nach dem fünften Semeſter abgelegt werden 

können, wenn die Zeugniſſe über den Beſuch von drei Vor— 

leſungen aus dem Lehrkreiſe der philoſophiſchen Fakultät vor— 

ii gelegt würden. Die Prüfung in der lateinischen Sprache und 

im Staatskirchenrecht fiel weg. 

Daraufhin proteſtierte das Kapitelsvikariat am 
17. November 1872 von neuem und ſchärfte den jungen Geiſt— 
I lichen und Theologen das Verbot, an dem Staatsexamen 
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teilzunehmen, wiederum ein. In dem Proteſt wurde nament— 

lich darauf abgehoben, daß die Verordnung vom 2. November 

1872 die Prüfung ein Semeſter ſpäter legte, als bei der 
Vereinbarung zugeſtanden wurde, wodurch die theologiſchen 

Berufsſtudien und die Vorbereitung für den concursus pro 

seminario nach wie vor eine allzu große Erſchwerung erfahren 

müßten; ferner darauf, daß die beabſichtigte Rückſichtnahme 

auf die ſeit 1863 geweihten Prieſter fallen gelaſſen wurde, und 

daß die Prüfung für katholiſche und proteſtantiſche Theo— 

logen auch weiterhin als eine gemeinſchaftliche ohne Mit— 
wirkung eines kirchlichen Kommiſſärs vorgeſehen war. Dem 

Kapitelsvikariat „ſchien ſomit die landesherrliche Verordnung 

von 1867 in keinem grundſätzlich weſentlichen Punkte ge— 
ändert“. 

Nun wurde jedoch die Lage des Klerus ſchlimmer als 

je zuvor; denn der hartnäckige Widerſtand des Erzbistums— 

verweſers und des Klerus gegen das Examengeſetz reizte 
20 * 
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Miniſter Jolly zu drakoniſchen Maßregeln, und zwar 
ſeitdem er ſah, wie Preußen ſich nicht ſcheute, mit roher 
Gewalt die Kirche niederzukämpfen !. | 

Das Geſetz vom 19. Februar 1874, „die Anderung 
einiger Beſtimmungen des Geſetzes vom 9. Oktober 1860“ be- 
treffend, enthält die hauptſächlichſten dieſer neuen Maßnahmen. 

Der Artikel 1 des Geſetzes verſchärfte das Examen— 
geſetz in exorbitanter Weiſe. Er ſetzte feſt, daß nun⸗ 

mehr nicht nur zur Erlangung eines Kirchenamtes, ſon— 
dern zur Ausübung jedweder kirchlichen Funktion 
der Nachweis der allgemein wiſſenſchaftlichen 
Bildung in dem Staatsexamen geführt werden 
und der künftige Geiſtliche während drei Jahren eine deutſche 
Univerſität beſucht haben müſſe, von welchem Beſuch der 

nicht dispenſiert werden dürfe, der ſeine Studien an einer 

Anſtalt gemacht habe, an der Jeſuiten oder Mitglieder 
anderer verwandter Orden lehrten. 

Mit beſonderer Abſicht war noch beigefügt: „Die Be— 
ſtimmungen dieſes Paragraphen finden auch Anwendung auf 
den Kapitularvikar, den Generalvikar, die außerordentlichen 
Räte und Aſſeſſoren des Ordinariats, auf die Vorſteher und 
Lehrer des Seminars.“ 

Der Artikel 2 des Geſetzes verfügte die Schließung 
des theologiſchen Konvikts und der Knabenſemi— 
nare mit Ende des Sommerſemeſters 1874. 

Der Artikel 3 brachte neue Strafbeſtimmungen, die 
als S 16a e in den § 16 des Hauptgeſetzes vom 9. Oktober 
1860 eingeſchaltet wurden. Der S 16a enthielt Straf— 
feſtſetzungen, die den Widerſtand gegen das Examengeſetz 
brechen ſollten; der $ 16 b ſolche für den Fall, daß Geiſtliche 

Baumgarten⸗Jolly, Staatsminiſter Jolly 241 ff. — Maas, 

Geſch. der kathol. Kirche in Baden 561 f. 
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5 kirchliche Straf- und Zuchtmittel verhängten oder verkündeten, 
geiſtliche Verſprechungen und Drohungen anwendeten, um zur 

; Unterlaſſung einer Handlung zu beſtimmen, zu welcher der Staat 
verpflichte, oder um auf die Ausübung oder Nichtausübung 

öffentlicher Wahl- und Stimmrechte in einer beſtimmten Richtung 

einzuwirken; der § 16 ſolche für Geiſtliche, die aus Anlaß 

öffentlicher Wahlen ihre kirchliche Autorität anwenden 

würden, um auf die Wahlberechtigten in einer beſtimmten 

Parteirichtung einzuwirken. 

Der § 16 d beſtimmte, daß ein ſtaatlicher Gerichts— 

hof für kirchliche Angelegenheiten eingerichtet werde, 

der aus den Mitgliedern des Staatsminiſteriums und fünf 

vom Großherzog zu ernennenden richterlichen Mitgliedern 

beſtehen und der die Aufgabe haben ſollte, die Amtsentſetzung 

derjenigen Geiſtlichen auszuſprechen, die wegen Verletzung 

des Geſetzes vom 19. Februar 1874 und beſtimmter Para— 
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graphen des Reichsſtrafgeſetzbuches innerhalb der letzten zwei 

Jahre zweimal gerichtlich beſtraft worden ſeien, deren Ver— 

bleiben im Amte zudem mit der öffentlichen Ordnung unzu— 

träglich erſcheine und deren Entfernung das Miniſterium des 

Innern beantragt haben würde. 

Der § 16e unterſagte den jo aus ihrem Amte Ent— 

laſſenen jede öffentliche Ausübung kirchlicher 

Funktionen, und zwar unter Androhung einer Gefängnis— 

ſtrafe von ſechs Monaten bis zu einem Jahre für den Fall 

der Übertretung. | 
Der Artikel 4 gab noch folgende Übergangsbeftimmung: 

„Diejenigen Geiſtlichen, welche zur Zeit der Verkündung 

dieſes Geſetzes bereits die theologiſche Prüfung beſtanden 

haben bzw. zu Prieſtern geweiht ſind, können, inſofern ſie unter 
die Verordnung vom 6. September 1867 fallen, ein Kirchen— 
amt nicht erlangen, bevor ſie die Staatsprüfung über ihre 

allgemein wiſſenſchaftliche Vorbildung beſtanden oder von der 



310 Zweites Buch. Zweiter Abſchnitt. 

Regierung auf ihre perſönliche Bitte Dispens erlangt haben; \ 

dagegen wird ihnen geftattet, bis auf weiteres kirchliche 
Funktionen zu üben, die Regierung aber iſt ermächtigt, durch 
Verordnung ihnen dieſe Befugnis wieder zu entziehen.“ 1 

Durch dieſe Beſtimmungen glaubte Jolly die Kirche nach 
allen Seiten zu treffen. Einige von ihnen fanden ſich zwar 
in ähnlicher Faſſung ſchon in den Geſetzen vom Jahre 1860, 
ſie waren indes infolge der Einführung des Reichsſtraf- 
geſetzbuches am 23. Dezember 1871 aufgehoben worden. 

Das neue Geſetz ſtellte die ſchärfſte Belaſtungsprobe dar, I 
die von Jolly an dem katholiſchen Volke in Baden vor 
genommen wurde. Denn falls die Kirche auf ihrer Weige— 4 
rung, die Ablegung des Staatsexamens zu geftatten, beharrte, 
war das allmähliche Aufhören der Seelſorge unausbleiblich. 

Angeſichts dieſer verzweifelten Lage entſchloß ſich Biſchof 
Lothar v. Kübel zu einem außerordentlichen Schritte. 
Sobald feſtſtand, daß ſchon die im Auguſt 1874 zu weihenden 
Prieſteramtskandidaten unter das Geſetz fallen, alſo auch nicht 
mehr als Vikare und Pfarrverweſer Verwendung finden 
würden, ſuchte er dem dadurch zuvorzukommen, daß er 
die heilige Prieſterweihe noch vor Erlaß des 
Geſetzes erteilte. . . 

Ohne daß vorher die Alumnen eine Ahnung hatten, ließ 
er ihnen am 29. Januar mitteilen, er werde an demſelben 
Tage nach St Peter kommen, um ihnen am nächſten Tage 
die Hände aufzulegen !. 

Die heilige Weihe wurde ganz im geheimen vor— 
genommen. Nur wenige Geiſtliche und Graf v. Kageneck 
waren anweſend. Mit Recht fürchtete der Biſchof, die Re— : 

WE TREE AT a a 

1 A. Jerger, Tempi passati? (Gerichtliches Verfahren gegen die 5 
1874 geſperrten Neupriefter). Lahr 1905. — H. Ochsler, „Sperr⸗ 

lingsleben“, Offenburg. 
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gierung werde, wenn ſie die frühere Erteilung der Prieſter— 

weihe erfahre, das Geſetz ſo geſtalten, daß die Neugeweihten 

mit betroffen wurden. 

Die Befürchtung des Biſchofs ſollte ſich nur zu bald be— 

ſtätigen. Bereits am 1. Februar, alſo am zweiten Tage 

nach der Prieſterweihe — oder wie das Volk ſie nannte, 

„Notweihe“ — erhielt die Regierung Kenntnis von den Vor— 

gängen in St Peter. Sie beantragte deswegen die oben— 

genannte Übergangsbeſtimmung, die ihr die Macht in die 
Hand gab, die Neuprieſter von allen öffentlichen kirchlichen 

Funktionen auszuschließen. 

Vorderhand geſchah indes von ſeiten der Regierung nichts. 

Die neugeweihten Prieſter vollendeten ruhig ihr Seminarjahr, 

verließen Anfang Juli das Seminar, um daheim ihre 

Primizen zu halten, und wurden ſofort als Vikare an— 

geſtellt. 

Nahezu drei Wochen waren ſie ſchon tätig, da kam, was 

man befürchtet hatte. Am 4. Auguſt 1874 erſchien die 

Miniſterialverordnung, welche den Neuprieſtern 

jede öffentliche kirchliche Funktion unterſagte— 
Kein Neuprieſter kümmerte ſich indes um dieſe Verord— 

nung. Alle hielten ſich an die vom Biſchof ihnen zu teil 
gewordene Sendung. 

Nun inſzenierte aber die Staatsgewalt eine förmliche 

Jagd auf die Neuprieſter. Die Gendarmen mußten 
Obacht geben, ob ſie die heilige Meſſe laſen, ob ſie in die 

Schule kamen, Kranke verſahen oder ſonſt eine prieſterliche 

Pflicht erfüllten. In manchen Fällen ließen die Amtmänner 

die jungen Geiſtlichen kommen, um ihnen freundlich zuzu— 

reden, ſich doch den Beſtimmungen des Geſetzes zu unter— 
werfen — jedoch ohne Erfolg. 

Jetzt wies das Miniſterium die Staatsanwälte an, die 

Strafbeſtimmungen des neuen Geſetzes anzuwenden. 
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Die Neuprieſter wurden von ihren Stellen durch Gen— 1. 
darmen in die Gefängniſſe abgeführt und zu Geld- und a. 
heitsſtrafen verurteilt. Die Behandlung war in einer An 
zahl von Fällen mild, in andern aber unwürdig. de 
kirchenfeindliche Beamtenſchaft hatte jetzt reichliche und billige 
Gelegenheit, an dem verhaßten geiſtlichen Stande ihr Mütchen 1 N 
zu kühlen. Kam es doch vor, daß in Karlsruhe zwei Neu. 
prieſter gemeinſam mit zwei ſchlechten Frauensperſonen von 
Gendarmen durch die Straßen transportiert wurden. 5 

Den Bistumsverweſer traf eine Geldſtrafe von 600 Mark, 
weil er die Anftellung der Neuprieſter nicht zurücknahm. 

Nachdem die Verurteilten ihre Gefängnisſtrafen verbüßt 
hatten, gingen fie zum Biſchof, der fie väterlich in ſeine 

Arme ſchloß. Nur ein Weg blieb ihnen jetzt noch übrig — 
der Weg in die Verbannung. Die meiſten wandten 
ſich nach der Schweiz und nach Bayern. Einer wurde bis 
Smyrna in Kleinaſien verſchlagen. 1 

Infolge der Unmöglichkeit, in Baden angeſtellt zu werden, 
und der Schließung des theologiſchen Konvikts und des 
Knabenſeminars nach dem Sommerſemeſter 1874 ſank die 
Zahl der Theologieſtudierenden rapid. Die Bor: 
ſteher der genannten Anſtalten gingen wieder in die Paſto— 
ration, im theologischen Konvikt blieb zuletzt nur Repetitor 
Stephan Braun, Redakteur des „Freiburger katholiſchen 
Kirchenblattes“, wohnen, dem die Aufſicht über die wenigen 
in der Stadt wohnenden Theologen übertragen war. 

Die Freiburger theologiſche Fakultät verödete, 
zumal es ihr an jüngeren Kräften fehlte und der Pro— 
feſſor der Moraltheologie, Friedrich Köſſing, durch 

offene tadelnswerte Kritik der Kirchenregierung Schwierig— 
keiten bereitete. Gerade in dieſer Zeit behandelte er in den 
„Badiſchen Biographien“ faſt ſämtliche Weſſenbergianer 
Badens in der wohlwollendſten Weiſe und griff in einer 
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im Jahre 1876 unter dem Namen K. Sing erſchienenen 
Schrift! aufs ſchärfſte die Kirchenregierung von Freiburg an. 

Elin beſonderes Intereſſe, die Theologieſtudierenden zu 
Freiburg zu halten, hatte unter dieſen Umſtänden das Kapitels— 

vikariat nicht. Viele gingen nach Würzburg, wo Hettinger 

und Hergenröther der theologiſchen Fakultät eine Welt— 

berühmtheit verſchafft hatten, andere zogen nach Mainz, in 

f deſſen Seminar ebenfalls ausgezeichnete Kräfte wirkten, wieder 

andere wählten Eichſtätt, München oder Innsbruck zu 

ihrem Studienaufenthalt. 
; Das Prieſterſeminar zu St Peter blieb er- 

halten, barg aber jeweils nur eine ſehr geringe Zahl 

Alumnen in feinen Mauern: 1874: 33, 1875: 18, 1876: 19, 

1877: 12, 1878: 11, 1879: 8. Ständig befürchtete der 

Biſchof, man werde auch noch das Seminar ſchließen, doch 
kam es nicht dazu. Aber alle neugeweihten Prieſter der 

Jahrgänge 1874 bis 1879 mußten außer Landes gehen. 
Sellbſt ihre erſte heilige Meſſe durften fie nicht öffentlich in 

Baden feiern. Die einen laſen ſie in der Verborgenheit 

bei geſchloſſenen Kirchentüren, die andern in einem benach— 

barten Grenzorte Württembergs, Bayerns, der Schweiz oder 

des Elſaſſes. 

Die Zahl der verwaiſten Seelſorgeſtellen ſtieg enorm, und 

für die im Dienſt befindlichen Geiſtlichen wuchs die Arbeitslaſt 
ſo gewaltig, daß gar manche infolgedeſſen frühzeitig ins 
Grab ſanken. | 

Mit blutendem Herzen ſah der Biſchof die wachſende 

Seelſorgenot. Aber obgleich er ſelbſt in ſeinem Gemüte 
unendlich litt und der kaum 50jährige kräftige Mann ſicht— 

N lich zu altern und zu kränkeln anfing, blieb er dennoch ſtand— 

— 

ö Die katholiſchen Zuſtände in Baden zu Beginn des letzten Viertels 

des 19. Jahrhunderts, Freiburg 1876. 
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Se le 

haft bei dem Widerſtande gegen das unheilvolle Staatsgeſetz 
— es Gott überlaſſend, auf welche Weiſe ein Ausweg aus 
dieſen Wirrniſſen zu finden wäre. 11 

Von den zwei Fällen, in denen Geiſtliche um „Dispens“ 
vom Staatsexamen nachſuchten, erregte beſonders die Er 
nennung eines Prieſters zum Pfarrer in Balg Aufſehen. 
Die Gemeinde mied den „Staatspfarrer“ vollſtändig. br 

Ein letztes Mittel, den katholiſchen Klerus, und zwar 
diesmal in ſeiner Geſamtheit zu treffen, ſchuf Jolly in dem 
Dotationsgeſetz vom 25. Auguſt 18761. 1 

Mit Bedauern ſah er ſchon längere Zeit, daß die 

Einkünfte der proteſtantiſchen Landeskirche allmählich außer 
ordentlich unzulänglich geworden waren. Die Gehälter der 

Pfarrer genügten den geſtellten Anſprüchen nicht mehr, und 
die Folge war, daß der Zugang zum geiſtlichen Berufe auch 
auf dieſer Seite immer geringer wurde. 

Zudem ſtand zu befürchten, daß die gläubig— bioteſantſche 
Richtung ſcharfe Oppoſition gegen die beabſichtigte Einführung 
der Simultanſchule machen werde. Denn die Beſeitigung 
der Konfeſſionsſchule war auch der proteſtantiſchen Kun 
höchſt unangenehm. 

So entſchloß ſich denn Jolly, der auf proteſtantiſches 
Seite herrſchenden Unzufriedenheit dadurch zu begegnen, daß 
er eine Staatsdotation für unzulänglich bezahlte Geiſt⸗ 
liche in Vorſchlag brachte. Mit Geld wollte er der prote— 
ſtantiſchen Orthodoxie den Mund ſtopfen. 

Es mag ſein, daß Jolly nebenbei auch wünſchte, durch die 
Dotation Angehörige der beſſer ſituierten Klaſſen — alſo, 
wie er wohl annahm, liberalere Elemente — in den katho⸗ 
liſchen Klerus zu bringen, jedenfalls tat er aber ſicher alles, 
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um es den katholiſchen Geiſtlichen unmittelbar unmöglich zu 
machen, an den Wohltaten des Geſetzes teilzunehmen. Er 

wollte nämlich den Bezug der Zulage von der Unterzeich— 

nung eines das Verſprechen unbedingten Gehorſams gegen die 

Staatsgeſetze enthaltenden Reverſes abhängig machen, eines 

Reverſes, von dem er genau wußte, daß ihn kein katholiſcher 

Geiſtlicher unterzeichnen werde. 

Der Jollyſche Geſetzesvorſchlag fand ſofort einen ſcharfen 

Gegner an dem liberalen Führer Kiefer, der ſich entſchie— 

den für die Einführung von Kirchenſteuern und gegen die 

Staatsdotation ausſprach. 
6 Kiefer mußte ſich zuletzt, gedrängt von ſeiner Fraktion, 

unterwerfen; aber noch eine Klippe mußte umſchifft werden, 

ehe das Geſetz im ſichern Hafen geborgen werden konnte. 

Lamey beanſtandete nämlich den von den Geiſtlichen ge— 

forderten Gehorſamsrevers, der für die evangeliſchen eine 

Beleidigung ſei und zugleich zu einer Benachteiligung der 

katholiſchen führe, weil dieſe ihn nicht ausſtellen könnten. 

Man einigte ſich dann endgültig dahin, daß der 
Revers der einzelnen Geiſtlichen durch einen 
ſolchen des Kirchenoberhauptes erſetzt werden ſollte. 
Damit fiel er für die proteſtantiſche Kirche vollſtändig weg, 

da der Großherzog zugleich Staats- und proteſtantiſches 
Kirchenoberhaupt iſt, während die katholiſche Kirche wiederum 

ausgeſchloſſen blieb. 

1 Die Reversbeſtimmung (S 6) erhielt jetzt folgenden Wort⸗ 

laut: „Die Aufbeſſerungen werden nur inſofern und inſolange 

gewährt, als die oberſte Kirchenbehörde des Landes (für den 

altkatholiſchen Teil der ihm vorgeſetzte Bischof) ſich durch 
eine ſchriftliche Erklärung verpflichtet, alle Geſetze des Staates 
und rechtsgültig erlaſſenen Anordnungen der Staatsgewalt 

zu befolgen und die untergebenen Kirchendiener zu deren 

Befolgung anhalten zu wollen.“ 
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In dem § 11 war dieſer Beſtimmung beigefügt: „Der 
Vertreter der oberſten Kirchenbehörde, welcher die im § 6 
erwähnte ſchriftliche Erklärung widerruft oder derſelben zuwider 

handelt, iſt ſeines Amtes und Einkommens verluſtig zu 

erklären.“ . 
Derſelbe S 11 ſchloß von vornherein alle diejenige 4 

Geiſtlichen von dem Bezuge des Staatszuſchuſſes aus, die 
wegen Nichtbeachtung beſtimmt namhaft gemachter Kultur 
kampfgeſetze während der letzten zwei Jahre verurteilt worde 1 
ſeien. Ja er geſtattete ſogar auch den Ausſchluß der 
übrigen, die vorſätzlich krchenpelüfchnt Geſetzen zuwider 4 
gehandelt hätten. 7 

Es wurde den oberſten Kirchenbehörden freigeſtellt, auf 
die Gewährungen des Geſetzes zu verzichten. 3 

Aber für dieſen Fall waren ebenfalls ſchon der 
Kirche nachteilige Vorkehrungen getroffen. Das 
ſelbe Geſetz ordnete an, daß dann die Überſchüſſe aus den 
erledigten Pfründen vorzugsweiſe zur Aufbeſſerung des Ein. 
kommens ſolcher Pfarrer zu verwenden ſeien, deren bis: 
heriges Verhalten die Annahme rechtfertige, daß 
ſie die Kulturkampfgeſetze des Staates befolgen 
würden. 

Das Geſetz führte in Wirklichkeit nur zu einer Bevor 
zugung der Proteſtanten, wie ja auch von Anfang an 
für die Aufbeſſerung der proteſtantiſchen Stellen genau ſo 
viel vorgeſehen war wie für die der katholiſchen, obwohl 
deren mehr als doppelt ſo viele waren. | 

Die Wirkung dieſes Geſetzes zu verfolgen, hatte Jolly 

übrigens in ſeiner amtlichen Eigenſchaft als Miniſter keine 
Gelegenheit mehr. Wenige Tage ſpäter ſchied er, wie oben 
erwähnt, aus ſeinem Amte. 
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Achtes Kapitel. 

Die Aufhebung des Examengeſetzes unter dem Miniſter 

v. Stoeſſer. 

Der neue Miniſter des Innern, v. Stoeſſer, ſetzte 

anfänglich die Jollyſche Kirchenpolitik fort. Trotzdem feſtigte 
ſich aber doch mehr und mehr bei einem Teile der badiſchen 

Katholiken die Überzeugung, daß die Entlaſſung Jollys einen 

Syſtemwechſel bedeute, der zu neuen Verſuchen, eine friedliche 

Einigung zu erzielen, einlade !. 

Aus dieſer Überzeugung heraus entſtand offenſichtlich der 

am 25. Januar 1878 in der Zweiten Kammer beratene 
Antrag Lender und Genoſſen auf Anderung des 
für die Theologieſtudierenden beſtehenden Examengeſetzes, 

das einen ſo empfindlichen Notſtand in der Seelſorge hervor— 

gerufen hatte. 
Die katholiſche Volkspartei handelte nach der Erklärung 

Lenders im Intereſſe des Volkswohles, war aber ohne In— 

ſtruktion von Freiburg her. 
Die Debatte verlief hochdramatiſch, aber — er— 
gebnislos. Lender forderte, daß der Staat die Initia— 

tive ergreife, der Abgeordnete Pfarrer Heinrich Hans— 

jakob aber richtete an die Kirche den Appell, zuerſt voran— 

zugehen, weil er ein Vorangehen des Staates in dieſer Frage 

für ausgeſchloſſen hielt und der Meinung war, daß der 

Notſtand in der Seelſorge einen längeren Kampf für das 

j Th. Wacker, Das erſte Friedenswerk im badiſchen Kultur— 

klampfe, Freiburg 1882. — R. Baumſtark, Plus ultra 178 ff. — 
Derſ., Die Wiederherſtellung der katholiſchen Seelſorge im Großher— 

zogtum Baden, Freiburg 1880. — Maas, Geſch. der kathol. Kirche 

in Baden 562 ff. — F. Lewald, Art. „Auguſt Lamey“ in Bad. Bio- 

graphien V 496 ff. — Weingärtner, Art. „Stoeſſer“ in Bad. Bio- 

graphien V 747 ff. 
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Prinzip, daß die Bildung des Klerus Sache der Kirche 5 

nicht mehr ertrage. Miniſter v. Stoeſſer blieb auf der b | 
legung des Examens beſtehen, und die liberale Kamm 
mehrheit lehnte den Lenderſchen Antrag ab. 

Hansjakob wurde am 29. Januar von ſeinen ſämtlichen 
Fraktiousgenoſſen in einer im „Badiſchen Beobachter“ er 
ſchienenen Erklärung desavouiert und verließ nach Ablauf 
ſeines Mandats (1881) den parlamentariſchen Schauplatz. 

Im Frühjahr 1878 folgten nun aber bald neue Ereig- 

niſſe, die auf die Umgeſtaltung der kirchenpolitiſchen Ver 
hältniſſe mächtig einwirken mußten. Am 7. Februar 1878 
ſtarb Papſt Pius IX., und das im folgenden Monat ges 
wählte neue Oberhaupt der Kirche, Leo XIII., tat alles, was 
in ſeinen Kräften ſtand, um vor allem den Kulturkampf 9 
Preußen zu beenden. 

Nun flaute auch in Baden die aulturkampf, 
ſtimmung merklich ab. 

Daher verſuchten es in der erſten Hälfte des Jahres 187 8 
verſchiedene Männer des „liberalen“ Katholizismus von neuem, 
Miniſter v. Stoeſſer für ein Einlenken — zunächſt in der 
der Examensfrage — zu gewinnen und auch die Kirchen— 

regierung zum Entgegenkommen zu bewegen. 
Die Bemühungen gingen von dem neuen im Jahre 1878 

aus Straßburg berufenen Kirchengeſchichtsprofeſſor Franz 
Xaver Kraus aus, der ſich in einer Audienz bei Stoeſſer 
über die Verödung der theologiſchen Fakultät beklagte. 

Als Kraus bei Biſchof Kübel, gegen deſſen Wunſch er 
als Nachfolger des am 1. März 1878 verſtorbenen Pro— 
feſſors Alzog berufen worden war, eine durchaus kühle Auf. 
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nahme fand und lediglich eine vollkommene Ablehnung der von 
Stoeſſer hinſichtlich der Abänderung des Examengeſetzes ge = 
machten Zugeſtändniſſe in Empfang nehmen konnte, entiehloß 
fih Reinhold Baumſtark, die Vermittlung zu übernehmen. 
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Auch der Abgeordnete Förderer, Stadtpfarrer und 
Dekan in Lahr, demgegenüber ſich Stoeſſer in ähnlicher Weiſe 

ausgeſprochen hatte wie bei Profeſſor Kraus, ſuchte auf den 
mit Grund vorſichtigen Bistumsverweſer einzuwirken. 
Am 31. Juli 1879 begannen wirklich die amt— 
lichen Verhandlungen, die ein Erlaß des erzbiſchöflichen 
Kapitelsvikariats an das Miniſterium des Innern eröffnete, 
in dem die Freude darüber ausgedrückt war, daß die Ne- 
gierung zu Verhandlungen bereit ſei. 

b Dieſe trat nun alsbald mit ihren Vorſchlägen hervor. 

Sie hielt grundſätzlich an dem Geſetze vom 19. Februar 
1874 feſt, war aber bereit, die Vollzugsverordnung nach 

württembergiſchem Vorbilde ſehr erheblich zu ändern. 
Als Gegenleiſtung wurde die gleichzeitige Zurücknahme der 

gegen Prüfung und Dispensgeſuch gerichteten Verbote verlangt. 

| Das Kapitelsvikariat hielt ſich aber nicht für zuſtändig, 

dieſe Vorſchläge anzunehmen, ſondern glaubte, die Sache dem 

päpſtlichen Stuhle zur Entſcheidung vorlegen zu ſollen. 
| Unterdeſſen kamen im Herbſte des Jahres 1879 die Neu— 

wahlen zum Landtag. Erſtmals erſchien neben dem 

bisherigen Führer, Dekan Franz Xaver Lender, das 

Haupt der ſchärferen und konſequenteren Richtung innerhalb 

der katholiſchen Volkspartei, Theodor Wacker, damals 

Benefiziat in Freiburg, im Landtage. Auch Reinhold 
Baumſtark hatte ſich in der Erwartung, daß der nächſte Land— 

tag die Löſung des Konfliktes bringen werde, nach neun 

Jahren wiederum auf den parlamentariſchen Boden begeben. 

Die Stadt Baden hatte ihn auf das Programm der katho— 

liſchen Volkspartei gewählt. Sechzehn a zählte nun 
die Fraktion. i 
| Mit der Eröffnung des Landtags trat die 
Schlichtung des Kirchenkonflikts tatſächtlich in 
ein neues Stadium. 
N 
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Schon in der Thronrede wurde offenkundig, welch großes 
Intereſſe der Großherzog ſelbſt an der Vollendung 
des erſten Friedenswerkes im badischen Kulturkampf nahm, 
Sein Hervortreten machte in allen Lagern bedeutenden 
Eindruck. * 

Wohl auf die Einwirkung des Großherzogs iſt es ad 
zurückzuführen, daß die Regierung aus eigener Initiative 
noch einen Schritt weiter ging, als fie bisher in den Ver 
handlungen mit dem Kapitelsvikariat gekommen war. Sie 
entſchloß ſich, einen Geſetzentwurf vorzulegen, in dem zwar 
grundſätzlich wiederum an dem Geſetze vom 19. Februar 1874 
feſtgehalten war, zugleich aber auch zugeſtanden wurde, 101 
die Ablegung der theologiſchen Fachprüfung vor der Fakultä 
unter Beiſein eines ſtaatlichen Kommiſſärs ohne weiteres 

von der beſondern Prüfung zum Nachweis der allgemein 

wiſſenſchaftlichen Bildung befreien ſolle. 3 
Die Vorlage an die Zweite Kammer erfolgte am 

17. Januar 1880, obſchon der Biſchof mit Rückſicht auf 
die inzwiſchen aus Rom eingetroffene, am 19. Dezember 
1879 von Kardinal Nina unterzeichnete Inſtruktion dem 

dringenden Wunſche der Regierung nicht willfahren konnte, 
ſchon jetzt, gleichzeitig mit der Vorlegung des Geſetzent— 
wurfes, die Nachſuchung der Dispens zu geſtatten. 

Das Verhalten der liberalen Kammermehrheit 
ſchuf nun aber wiederum eine ganz andere Situation. Die 
ſtaatskirchliche Geſtaltung der Geſetzesvorlage gefiel ihr mit 
Recht nicht. Sie wollte keinen Rückſchritt in die Zeit vor 
1860. Dagegen erklärte ſie ſich unter dem maßgebenden 
Einfluſſe Lameys bereit, das Geſetz vom 19. Februar 
1874 ganz aufzugeben, aber nur unter der wide 
tigen Bedingung, daß kirchlicherſeits das Examens 
verbot und das Verbot der Dispenseinholung 

zurückgenommen würden. 2 
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Biſchof Kübel befand ſich nun in einer peinvollen Lage. 

Die verſchiedenartigſten Einflüſſe machten ſich geltend. Wieder— 

um griff der Großherzog perſönlich im Sinne des Friedens 
ein und erklärte ſich bereit, in den Strich des landesherr— 

lichen Kommiſſärs einzuwilligen, auch dem Biſchof in einer 

perſönlichen Ausſprache die notwendigen Zuſicherungen zu 

geben, die eine Zurücknahme der Verbote möglich machten. 

Biſchof Kübel wandte fi) nun erneut nach Rom, und 
diesmal traf die päpſtliche Entſcheidung ein, daß die 
erzbiſchöflichen Verbote ſchon vor der Anderung 
des Geſetzes zurückgenommen werden dürften, 

wenn dieſe geſichert erſcheine. 

Sobald die Entſcheidung da war, richtete der Biſchof 

am 10. Februar 1880 ein Schreiben an den Großherzog, 
in dem er die Allerhöchſte Vermittlung anrief, und am 

12. Februar ein ſolches an das Miniſterium, in dem er 

in der Erkenntnis, daß eine der Kirche entſprechende Ande— 

rung des Geſetzes von 1874 in ſicherer Ausſicht ſtehe“, die 
Verbote zurücknahm. 

Damit war der ſchwere Konflikt entſchieden. Noch am 

12. Februar wurde der von der Kammer beanſtandete Re— 
gierungsentwurf vom Miniſterium aufgegeben und dem Groß— 

herzog ein neuer vorgelegt, der an Stelle des „Kultur— 

examens“ folgende drei einfache Erforderniſſe der allgemein 

wiſſenſchaftlichen Vorbildung der Geiſtlichen ſetzte: 1. Gym- 

naſialmaturitätsprüfung, 2. dreijährigen Beſuch einer deutſchen 

Univerſität, 3. während dieſer Zeit fleißigen Beſuch von drei 
philoſophiſchen Vorleſungen. 

f Am 25. Februar nahm die Zweite Kammer dieſen Geſetz— 

entwurf einſtimmig, und am 3. März die Erſte Kammer mit 
allen gegen eine Stimme an. 

Schon am 5. März 1880 erfolgte die landesherrliche 
Genehmigung und Verkündigung. 

Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 21 
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Am 11. April 1880 erſchien zu dem Geſetze die im Ein- 
verſtändnis mit der Kirchenregierung erlaſſene Vollzugs 

verordnung, die insbeſondere auch Näheres über die nur 
vorübergehend in Baden tätigen Geiſtlichen beſtimmte. 

Vorher aber, am 11. März 1880, bei Beratung des Etats 
des katholiſchen Kultus, hatte die liberale Kammermehrheit 
noch etwas nachgeholt: ſie erteilte dem Miniſter 
v. Stoeſſer ein ausdrückliches Mißtrauensvotumt, 
indem ſie die Erwartung ausſprach, daß „im Hinblick auf 
die bei der Behandlung des Geſetzentwurfes über die wifjen 
ſchaftliche Vorbildung der Geiſtlichen gemachten Wahr: 
nehmungen“ nicht er, ſondern der Staatsminiſter etwaige 
Verhandlungen wegen Beſetzung des erzbiſchöflichen Stuhl f 
führen ſolle. 

Stoeſſer reichte daraufhin ſofort ſeine Ent 5 
laſſung ein. Doch nahm fie der Großherzog vorerſt nicht 2 
an. Erſt im folgenden Jahre (1881) ſchied Stoeſſer aus, da 
ein erträgliches Verhältnis zur liberalen Partei nicht mehr 
herzuſtellen war. Er wurde vom Großherzog mit dem Prä. = 
ſidium des evangeliſchen Oberkirchenrats betraut. 5 

Die katholiſche Volkspartei aber, die an der Bei⸗ 
legung des Examenſtreites redlich mitgearbeitet hatte, gab ſich 
im Jahre 1881 eine neue Verfaſſung. In einer am 

25. Januar zu Freiburg abgehaltenen Verſammlung ſtellte 
ſie an die Spitze ihrer Beſchlüſſe den Satz, daß ſie die 
Grundſätze der Zentrumspartei im deutſchen Reichstage 
als die ihrigen anerkenne. Ein engerer Anſchluß an die 
gleichgeſinnten Vertreter des katholiſchen Volkes im übrigen 

Deutſchland ſollte dadurch hergeſtellt werden. Für Rein 
hold Baumſtark, der das „ und das preußlſcheg 

ı TH Wacker, Wer gefährdet in Baden die Intereſſen und 

Rechte der Krone? Karlsruhe 1899, 209 ff. N 
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Zentrum bereits ſeit Jahren bekämpft hatte, war dieſer 

Schritt Veranlaſſung, ſich nun öffentlich von der Partei 

laoszuſagen, in der er einſt eine führende Rolle geſpielt 

| hatte. Sein Mandat wurde im Jahre 1882 von der 

Kammer beanſtandet, worauf er nicht mehr in ſie zurückkehrte. 

Neuntes Kapitel. 

Inneres kirchliches Leben unter Biſchof Lothar v. Kübel. 
Des Biſchofs Tod 1. 

Für den vielgeprüften Biſchof Lothar v. Kübel war es 

eine ungemein ſchwere Aufgabe, inmitten des Kulturkampfes, 

der Ruinen auf Ruinen häufte, das religiöſe Leben aufrecht 

zu erhalten und vorwärts zu bringen. 

Vieles mußte liegen bleiben, bei gar manchem konnte der 

Zerfall nicht aufgehalten werden. Die Macht der Verhältniſſe 

war eben oft ſtärker als der Wille des Biſchofs, der am 

ſchwerſten unter ihnen litt. Auch war er nur proviſoriſcher 

Leiter der großen Erzdiözeſe und ſchon um deſſentwillen zu 

mancher Zurückhaltung verpflichtet. 

| Mit der Aufopferung aller ſeiner Kräfte tat aber dennoch 

Biſchof Kübel das Außerſte, was ihm nur möglich war, um 
den katholiſchen Glauben und die Liebe zur Kirche in ſo 

ſchwerer Zeit nicht erlöſchen zu laſſen. 

Die innigen Beziehungen zu ſeinem Klerus, 

die ſeit der Zeit beſtanden, da Kübel im theologiſchen Kon— 

vikte wirkte, ſuchte er als Biſchof noch feſter zu knüpfen. 

Und der Klerus lohnte es ihm mit der treueſten Hingebung. 
Er blieb für den Biſchof auch in den ſchlimmſten Zeiten die 

ſtärkſte Stütze; er war durch nichts von ſeinem Biſchof 

zu trennen. ö 

mA. Schill, Art. „Kübel“ in Bad. Biographien IV 238 f. 

48 
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Als Hauptmittel, im Volke die Treue zur Kirche zu 
erhalten, erachtete Biſchof Kübel die Firmungsreiſen. 
Sämtliche 836 Gemeinden hat er, teilweiſe zum drittenmal, 
beſucht. Bei dieſen Beſuchen bewährte er ſich als Volks 
biſchof im eminenten Sinne des Wortes, indem er biſchöf— 
liche Würde und leutſelige Herablaſſung in ſeltener Weiſe zu 
vereinigen wußte. So war er zwar nicht, wie bei einer feier- 
lichen Gelegenheit einmal bemerkt wurde, der Diözeſe Erz, 
aber des Volkes Herzbiſchof. | 

Unter der Anteilnahme des Bischofs und mit feiner warmen 
Förderung wurde auch vom 25. November bis 3. Dezember 
1876 das 900jährige Jubiläum des heiligen Bir 

ſchofs Konrad von Konſtanz gefeiert, von dem an der i 
Aufſchwung des religiöſen Lebens im Seekreis datiert. D : 
Anregung hierzu ging von dem Münſterpfarrer Brugier in 
Konſtanz aus, in deſſen Händen auch das Arrangement der 
Feier lag. Außer dem Bistumsverweſer erſchienen zum Feſte 
in Konſtanz die Oberhirten von Mainz, Augsburg, St Gallen, 
Chur und Feldkirch, ebenſo der gefeierte Abt Maurus Wolter i 
von Beuron. Des letzteren Mönche hatten die Grabkapelle de 
Heiligen mit herrlichen Gemälden geſchmückt !. 5 

Beſondere Sorgfalt widmete Biſchof Kübel dem Reli— 5 
gions unterrichte. Treffliche Religionshandbücher wurden 
eingeführt und am 31. März 1870 ein Lehrplan für den 
Religionsunterricht aufgeſtellt. 

Den ſeit Mitte der ſiebziger Jahre in der Erzdiözeſe ſch 8 
geltend machenden Reformbeſtrebungen auf dem Ge 
biete der Kirchenmuſik, die vornehmlich vom Cäcilien- - 
verein ausgingen, bewies Biſchof Kübel viel Wohlwollen 
und Teilnahme. Anfänglich begegneten ſie beim Volke mancher⸗ 
orts großen Schwierigkeiten. Indes die Kompoſitionen des 

1 R. Baumſtark, Plus ultra 167 ff. 
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ſeit 1870 als Domkapellmeiſter tätigen Dompräbendars 

Johannes Schweitzer und die Förderung, die die Kirchen— 

behörde der Erneuerung des kirchenmuſikaliſchen Lebens an— 

gedeihen ließ, brachen doch nach und nach den Widerſtand, 

ſo daß beim Tode Kübels die Hoffnung wohl begründet 
ſchien, es werde die cäcilianiſche Sache in Bälde end— 
gültig in der Erzdiözeſe den Sieg erringen. Johannes 

Schweitzer ſtarb nicht lange nach ſeinem Biſchof, am 
2. Februar 1882. 

An der Spitze des kirchlichen Bauweſens ſtand zu Frei- 
| burg immer noch Lukas Engeſſer, zu deſſen ſpäteren 

Bauten die Kirchen zu Müllheim, Schopfheim, und Weis— 

1 

weil zählen. Engeſſer ſtarb am 31. Januar 1880. 

Von Dernfeld wurde in den Jahren 1873—1877 die 
große ſchöne gotiſche Kirche in der Stadt Bühl gebaut, 
deren zierlich durchbrochener Turmhelm zum Wahrzeichen 

dieſer Stadt geworden iſt. Ebenderſelbe erbaute die Kirche 

zu Lichtental. 
Von den Werken der Bildhauerei dieſer Zeit ſind die 

zwei von Profeſſor Heer ſtammenden Engel aus weißem 

— 

Marmor in der Gruftkirche Mariahof bei Neudingen be— 

ſonders erwähnenswert. Sie wurden im Jahre 1877 aufgeſtellt. 
Biſchof Lothar v. Kübel ſtarb am 3. Auguſt 1881, 

nachdem er die Beſeitigung des Kulturexamens erlebt und am 

20. Mai 1880 noch eine Einigung mit dem Grafen zu Leiningen— 

Neudenau ſowie am 15. September 1880 eine ſolche mit 

der Großherzoglich Markgräflichen Standesherrſchaft über 

ſtrittige Präſentationsrechte zuwege gebracht hatte. Er erlag 

einem Herzſchlag im Prieſterſeminar zu St Peter, wohin er 

ſich zur Erholung und zur Anteilnahme an den Exerzitien 
begeben hatte, nachts halb 12 Uhr, verſehen mit der Abſo— 

ee 

lution und der heiligen Olung. Nur ein Alter von 58 Jahren 
hatte er erreicht. 
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Tief und groß war die Trauer der Erzdiözeſe um den f 

Dahingeſchiedenen. Wie viele Leiden hatte er um der Kirche 
willen durchgemacht, wie eng war er gerade durch fie dem 
Klerus und dem katholiſchen Volke verbunden worden! 

Die Leiche des Biſchofs wurde am 8. Auguſt 1881 an 
der Seite des Erzbiſchofs Hermann v. Vicari im Münſter 
zu Freiburg beigeſetzt. Bis zum heutigen Tag iſt ſein Grab 
viel beſucht. Ein monumentales Denkmal von Baumeiſter 

in Karlsruhe ziert es. Ein zweites Denkmal, ebenfalls 
Porträtſtatue, von Bildhauer Guſtav Adolf Knittel in 
Freiburg ausgeführt, wurde ihm 1891 in der Konviktskirche 
errichtet. | 

Den Perſonaladel hat Biſchof Lothar Kübel Ende des 
Jahres 1869 mit dem Komturkreuz des Ordens der Würt— 
tembergiſchen Krone erhalten, das ihm verliehen wurde, als 
er den Biſchof von Rottenburg konſekrierte. Ein badiſcher 
Orden iſt Biſchof Kübel nicht zu teil geworden. 

Dritter Abſchnitt. 

Die Zeit des Erzbiſchofs Johannes Baptiſta Orbin. 

| Erſtes Kapitel. 

Orbin als Erzbistumsverweſer !. 
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Sieben Tage nach dem Tode des Biſchofs Lothar v. Kübel, 
am 10. Auguſt 1881, wurde der Kapitelsſenior Johann 
Baptiſt Orbin zum Erzbistumsverweſer erwählt. 
Am 10. September desſelben Jahres erhielt er auch das durch 5 

den Tod Kübels freigewordene Domdekanat. 

K. Rückert, Art. „Orbin“ in Bad. Biographien IV 309 fl. 

— F. J. Knecht, Trauerrede auf Orbin, Freiburg 1886. — Die 
Erzbiſchöflichen Anzeigeblätter von 18811886. 
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Damit war für Orbin nun doch ſeine Zeit ge— 

kommen; allerdings nicht, ohne daß auch in ihm 

beachtenswerte Wandlungen vorgegangen wären. In 

den letzten Jahren der Regierung Lothars v. Kübel hatte er 

ſich der ſtrengkirchlichen Richtung in unverkennbarer Weiſe 
genähert. 

Obwohl dieſe Wandlung in Orbins kirchlicher Stellung— 
nahme in Karlsruhe bekannt geworden ſein mußte, be- 

grüßte die Staatsregierung ſeine Erhebung zum Bistums⸗ 

verweſer dennoch als ein Zeichen, daß auch das Domkapitel 

geneigt ſei, das begonnene Werk friedlicher Einigung fort— 
zuführen. 

Das geſpannte Verhältnis zwiſchen weltlicher und kirch— 
licher Obrigkeit ließ mehr und mehr nach, und das ge— 
ſchwundene Vertrauen fing an, nach und nach zurück⸗ 

zukehren. 

In einer Reihe von Akten kamen die freundlicheren 

Beziehungen alsbald zum Ausdruck. 
Am 11. September 1881 bot die ſilberne Hochzeit des 

| Großherzogspaares dem Erzbistumsverweſer Gelegenheit, in 
einer amtlichen Kundgebung auf „das lichte, herrliche Familien— 

| bild“ unſeres Herrſcherhauſes hinzuweiſen und einen feierlichen 

Gottesdienſt anzuordnen. 
Am 20. September desſelben Jahres konnte der Groß— 

herzog verſichern, daß jedes Hindernis für die Beſetzung des 
erzbiſchöflichen Stuhles beſeitigt werden ſolle, ſoweit dies von. 

der Regierung abhängig ſei. 
Seinerſeits wieder ſchrieb Orbin am 12. November 1881 

Gebete für den ſchwer erkrankten Großherzog aus. 
Maßnahmen von großer Bedeutung konnten natürlich von 

Orbin in dem einen Jahre der proviſoriſchen Verwaltung 

der Erzdiözeſe nicht getroffen werden. Alle Aufmerkſamkeit 

war auf die ſchwierigen Verhandlungen gerichtet, die in dieſer 
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Zwiſchenzeit geführt werden mußten, um der nun bald vierzehn 
Jahre dauernden Erledigung des erzbiſchöflichen Sun ein 
Ende zu machen. 

Zweites Kapitel. 

Orbin als Erzbiſchof. 

Lange Zeit verhielt ſich Orbin dem an ihn geſtellten An- 

ſinnen gegenüber, die Würde des Erzbiſchofs anzunehmen, Ei 

durchaus ablehnend. Auch in Rom war noch manches Be— 5 | 
denken zu beſeitigen, bis für die a Orbins die W 7 5 
geebnet waren. 

Die Regierung arbeitete natürlich mit Hochdruck darauf 
hin, einen ausgeſprochenen „Friedensmann“ als Erzbiſchof f 
von Freiburg zu erhalten 1. Der Name Orbins war ihr 
ſehr genehm, zugleich zog ſie aber auch, da Orbin ſich ſo 
ablehnend verhielt, den Namen des liberal geſinnten Kar⸗ 
dinals Hohenlohe zu Rom in Betracht. Damit waren aber 
die Ausſichten, daß Orbin Erzbiſchof werde, noch größer 
geworden. c 

So kam der Tag der Wahl heran. Obwohl Orbin bat, 
ihm keine Stimme zu geben, wurde er durch die Bemühungen 

* 
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des päpſtlichen Vermittlers Spolverini am 2. Mai 1882 a 

einſtimmig zum Erzbiſchof gewählt. Am 12. Juli 1882 erfolgte 
ſeine Konſekration und Inthroniſation durch den Biſchof 
Hefele von Rottenburg? 

R. Baumſtark, Plus ultra 377 ff. f 

2 Erzbiſchof Johann Baptiſt Orbin war am 22. September 
1806 in Bruchſal geboren. Er erhielt am 6. Auguſt 1830 die Prieſter⸗ 

weihe, worauf er als Vikar in Mingolsheim, Jöhlingen, Büchenau, 

Ottersdorf, als Pfarrverweſer in Weinheim, und als Kooperator in 

Mannheim tätig war. 1839 wurde er Pfarrverweſer an der oberen 

Pfarrei in Mannheim, auf die er auch 1843 als Pfarrer ernannt 

wurde. 1847 kam er als Domkapitular nach Freiburg. 
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Offen blieb vorderhand die Frage der Ernennung 
= eines Weihbiſchofs. Domdekan wurde im Jahre 1882 
an Stelle Orbins der Kapitelsſenior Franz Sales Schmidt; 

als Domkapitular wurde gemäß einer von Spolverini mit 
der Regierung getroffenen Abmachung Friedrich Juſtus 

i Knecht, Pfarrer von Schuttertal, auf die freigewordene Stelle. 

berufen und am 1. September 1882 inſtalliert. Die Negie- 
rung hatte die Nichtbeanſtandung Knechts für den Fall zu- 

= gejagt, daß Orbin von Rom als Erzbiſchof beſtätigt würde. 

Dem Erzbiſchof ſetzte man eine Taube mit dem Olzweige 

des Friedens ins Wappen — mit Recht, denn Orbin fuhr 
auch als Erzbiſchof fort, an dem Werk der Ausſöhnung der 

kirchlichen Intereſſen und der ſtaatlichen Anſprüche weiter— 

zuarbeiten. 
Erleichtert wurde das Werk des Ausgleichs durch die 

Verbeſſerung der politiſchen Konſtellation, wie 

ſie der Ausfall der im Herbſte 1881 vorgenommenen Wahlen 

bewirkt hatte. Dieſe Wahlen hatten der nationalliberalen 
Partei erſtmals ſeit 1859 die abſolute Mehrheit 

in der Zweiten Kammer genommen und der Ver— 
tretung des katholiſchen Volkes einen Gewinn von ſieben 

Mandaten gebracht. 23 Abgeordnete zählte nun die katho— 
liſche Volkspartei in der Zweiten Kammer; das hierbei 

mitgerechnete Baumſtarkſche Mandat wurde 1882 bean— 
ſtandet. | 

Zweimal trat, während Orbin den Hirtenſtab führte, der 

Landtag an eine Verbeſſerung des ſchlimmen Dotations— 

geſetzes vom 25. Auguſt 1876 heran, und jedesmal wurden 

Paragraphen geändert, die für die Katholiken anſtößig waren. 

Erſtmals geſchah dies in der neuen Faſſung, die das Geſetz 

am 15. Mai 1882 erhielt. Jetzt endlich wurde die Beſtim— 

mung fallen gelaſſen, daß der Oberhirte der Erzdiözeſe zu 

erklären habe, „alle Geſetze des Staates und rechtsgültig 
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erlaſſenen Anordnungen der Staatsgewalt befolgen und die 
untergebenen Kirchendiener zu deren Befolgung anhalten zu 
wollen“. „Von der im 5. Abſ. des S 6 bezeichneten Er- 
klärung iſt unter den vorliegenden tatſächlichen Verhältniſſen 
abzuſehen“, heißt es in dem angeführten Geſetze. Auch der 
gehäſſige Paragraph, der von der Verwendung der aus den 
erledigten Pfarrpfründen erzielten Überſchüſſe handelte, kehrte 

nicht wieder. Vollſtändig geſtrichen wurde der auf die er- 

wähnte „Erklärung“ bezügliche Paſſus in der revidierten 
Faſſung des Geſetzes, die vom 5. April 1886 datiert iſt. 
Das revidierte Geſetz von 1886 ſetzte auch die Dauer der 
Gewährung der Staatszuſchüſſe bis zu einer Höhe von 
200 000 Mark für jede Konfeſſion erſtmals vorläufig auf zehn 
Jahre feſt. 

Dieſe Geſetze ſchufen nach einer langen Zeit des Darbens 
für den katholiſchen Klerus endlich eine erträgliche finanzielle 
Lage. Seit dem Jahre 1882 konnte auch er an den Wohl 
taten dieſes Geſetzes teilnehmen. Die weniger als 1200 Mark 
abwerfenden Pfarreien wurden auf 1600 Mark, die zwiſchen 
1200 und 1800 auf 1800 und die zwiſchen 1800 und 
2200 auf 2200 Mark aufgebeſſert. 
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In beiden Geſetzen blieb aber die Beſtimmung ſtehen, 

daß der Staatszuſchuß entzogen werde, wenn innerhalb der 
letzten zwei Jahre eine richterliche Verurteilung wegen Über- 
tretung des Geſetzes vom 19. Februar 1874 oder einiger 
anderer beſonders namhaft gemachter kirchenpolitiſcher Geſetze 
erfolgt ſei. Erſt 1896 wurde ſie beſeitigt. 
Im Einvernehmen mit der Regierung ordnete Orbin 4 

durch Erlaſſe vom 26. April 1882 und 11. Mai 1883 die 
Gefängnisſeelſorge, die längere Zeit in den kleineren N 
Gefängniſſen vernachläſſigt worden war. Dringend wurde 
dem Klerus auch die Fürſorge für die entlaſſenen 
Strafgefangenen ans Herz gelegt. 
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Erneut wirkte der Erzbiſchof mit der Regierung zuſammen, 

um eine genaue Inventariſierung der kirchlichen 

Denkmäler zu ermöglichen. Sein diesbezüglicher Erlaß 

vom 11. Januar 1883 befiehlt in dieſer Sache dem Klerus 

das weitgehendſte Entgegenkommen gegen die Wünſche der 

Regierung. 
Überhaupt war auf die kirchlichen Bau- und Kunſt— 

denkmäler Orbins beſonderes Augenmerk gerichtet. Zweimal 
unterſagte er ſtreng, daß Geiſtliche ohne Genehmigung des 

Ordinariats Veränderungen an ſolchen Denkmälern vornähmen 

oder Kunſtgegenſtände veräußerten oder verſendeten. In gleicher 

Weiſe wurden durch Erlaß vom 27. Dezember 1883 die Ver— 

äußerung und Verſendung von Archivalien von der kirchen— 

obrigkeitlichen Zuſtimmung abhängig gemacht. Im Zufammen- 

hang mit dieſen Anordnungen wurde der Kirchenbau als 

Thema für die Paſtoralkonferenzen proponiert. Ebenſo ordnete 
ein Erlaß vom 30. Juni 1883 die Errichtung eines erz— 

biſchöflichen Filialbauamtes in Konſtanz an. 
Wie auf dem Gebiete der Kunſtpflege, ſo ſuchte Orbin 

auf dem Gebiete der Schule ſo manches, was in der 

ſchweren Kampfeszeit liegen geblieben war, aufzunehmen und 
zu ordnen. Schon als Erzbistumsverweſer forderte er am 

9. März 1882 die intenſive Geltendmachung der 

Rechte, die dem Klerus hinſichtlich der Leitung 

der Volksſchulen noch geblieben waren. Am 

16. Auguſt 1883 erſchien ſodann eine eingehende Inſtruktion 

für die Erteilung des Religionsunterrichts an Mittel- 

ſchulen, endlich wurde durch Erlaß vom 14. Februar 1884 

die Aufſicht über die religiöſe Unterweiſung an den Privat— 

ſchulen und an den höheren Töchterſchulen geordnet. 
Die ſeit 1875 infolge der Ausweiſung der Neuprieſter 

weggefallenen Predigtarbeiten des jüngeren Klerus führte 
ein Erlaß vom 10. Mai 1883 wieder ein. 
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Eine Wiederherſtellung des erzbiſchöflichen Konvikts zu 

erleben, war Orbin nicht vergönnt. Seine darauf bezüglichen 
Eingaben an das Miniſterium vom 7. Februar 1884 und 
29. Oktober 1885 blieben erfolglos, desgleichen ſeine Bitte = 
um Zulaſſung der Seelſorge durch Mitglieder religiöſer 
Orden. Dagegen war es Orbin beſchieden, im Jahre 1888 
die Errichtung eines theologiſchen Privatpenſio— 
nats im ehemaligen Konviktsgebäude ermöglicht zu ſehen. 
Theologieprofeſſor Joſeph König übernahm die Vorſtand⸗ 
ſchaft, während die unmittelbare Leitung in die Hand des 
Privatdozenten Andreas Schill! gelegt wurde. Von Jahr 
zu Jahr wuchs die Zahl der dem Penſionat angehörenden 
Theologen, die außerhalb des Hauſes meiſtens noch der theo— 
logiſchen Studentenvereinigung Arminia angehörten. 

Für die Heranbildung junger Leute während der Gymnaſial— 
ſtudienzeit erwarben ſich die Anſtalt von Dekan Lender in 
Sasbach und mehrere Knabenpenſionate an Gymnaſien be⸗ 
ſondere Verdienſte. 

Die Hebung der Zahl der Theologieſtudierenden wirkte | 
natürlich auch auf die Verhältniſſe der theologiſchen 
Fakultät günſtig ein. Mehrere jüngere Kräfte wurden 
um dieſe Zeit in die Fakultät aufgenommen, die es vor⸗ 

trefflich verſtanden, der akademiſchen Jugend nicht nur trockene 
Gelehrſamkeit, ſondern auch warme Begeiſterung für die 
einen Auferſtehungsmorgen durchlebende Kirche einzuflößen. 
Neben dem feinſinnigen, univerſal gebildeten Kirchengeſchichts— 

profeſſor Kraus?, der ſich als Kunſthiſtoriker einen be— 

IJ. Mayer, Art. „A. Schill“ in Bad. Biographien V 697 f. — 
Derf., Necrol. Friburg., im Freiburger Diöz. Archiv 1900, N. F. 
1 276. — K. Mayer, Dr A. Schill, ein Ehrenblatt auf fein Grab, 

Freiburg 1896. 

2 H. Schrörs, Art. „F. X. Kraus“ in Bad. Biographien V 
424 ff. — K. Braig, Zur Erinnerung an F. X. Kraus, Freiburg 
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deutenden Namen erwarb, jedoch durch die in der zweiten Auf— 

lage ſeiner 1882 erſchienenen Kirchengeſchichte zu Tage getretene 

liberaliſierende Richtung ein Eingreifen des kirchlichen Lehr— 
amtes provozierte, wirkte als ſein Antipode Andreas 

Schill, hochgefeiert als glänzender, begeiſternder Lehrer 
zuerſt kirchengeſchichtlicher Spezialitäten, dann des Kirchenrechts 

und ſpäter der Apologetik; ferner Kornelius Krieg, der 

1883 den bisher von Alban Stolz innegehabten Lehrſtuhl für 
Paſtoral übernommen hatte, und endlich Heinrich Schrörs, 

Nachfolger des 1884 wegen Krankheit ausgeſchiedenen Pro— 

feſſors Jakob Sentis, ein bei der theologiſchen Jugend un— 

gemein beliebter Lehrer. 

Im Prieſterſeminar zu St Peter legte Regens Theo— 

dor Lender im Jahre 1883 fein Amt nieder. Sein Nach- 
folger wurde der 71jährige Subregens Knittel. Die 
Leitung des inneren Lebens blieb aber nach wie vor in den 

Händen des nun zum Subregens ernannten Repetitors Jakob 

Schmitt. 

Aus dem Domkapitel nahm der Tod im Herbſte des 
Jahres 1885 raſch nacheinander zwei ſeiner älteſten Mit— 

glieder weg. Am 23. Oktober ſtarb Domdekan Franz 

Sales Schmidt, 87 Jahre alt, verdient vor allem um 
die Ordnung eines großen Teiles der Anniverſarien, und am 

11. November Domkapitular Joſeph Marmon, 65 Jahre 

alt, der langjährige Superior der Barmherzigen Schweſtern. 

Noch vor dem Tode Marmons, am 2. November, war 

der Erzbiſchof krank geworden. Lange Zeit hoffte man auf 

Geneſung. Aber im Frühjahr 1886 zeigte es ſich, daß der 
kranke Oberhirt ſich nicht mehr erholen werde. Reich an 

1902. — Hauviller, F. X. Kraus, Kolmar 1904. — J. Mayer, 

F. X. Kraus, in Necrol. Friburg: Freiburger Diözeſan-Archiv 

1906, 18 f. | 
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Erfahrungen, noch reicher an Enttäuſchungen ſtarb er am 
8. April 1886. Den Hauptteil ſeines Vermögens (140000 
Mark) hatte er letztwillig zur Errichtung einer dritten katho— 
liſchen Pfarrei im ſüdweſtlichen Stadtteile von Freiburg 
vermacht. | 

Orbins Regierungsjahre ftellen eine Über 
gangszeit dar. Während unter Bischof Kübel der Perfonal- 
ſtand in den höheren Amtern der Erzdiözeſe in der Hauptſache 
unverändert blieb, war der Perſonalwechſel unter Orbin ein 

außerordentlich ſtarker. Die neue Zeit, die ſich ſchon 
unter Orbin deutlich als Epoche des inneren 
Auf- und Ausbaues dokumentierte, forderte neue 
Männer. Und die göttliche Vorſehung ſelber ſchuf ihnen und 
ihrem Wirken freie Bahn. 

Drittes Kapitel. 

Die Kataſtrophe in der katholiſchen Volkspartei. 

Für die mühſam errungene Stellung der Katholiken auf 
politiſchem Boden geſtaltete ſich die Zeit des Erzbiſchofs 
Orbin zu einer kritiſchen. 

Orbin, als Erzbistumsverweſer der Regierung gegenüber 
der Entſchiedenſten einer, glaubte als Erzbiſchof die mildere 
Richtung bevorzugen zu ſollen. Es dauerte nicht lange, ſo 
kolportierte denn auch — mit Unrecht übertreibend — die 
liberale Preſſe die Nachricht, der Erzbiſchof ſei mit der 
Politik der katholiſchen Volkspartei nicht einverſtanden. 

Da kein Dementi erfolgte, wurde auch im Klerus wie 
in der katholiſchen Laienwelt die Verwirrung immer größer. 
Sie fand neue Nahrung, als der Redakteur des „Badiſchen 
Beobachters“, Gerber, auf Erſuchen des Erzbiſchofs die 
Redaktion niederlegte und eine Pfarrei übernahm, und als 
Theodor Wacker, Benefiziat am Freiburger Münſter, 



Kriſis in der katholiſchen Volkspartei. 335 

ebenfalls die Seelſorgetätigkeit in einer Landgemeinde auf— 

ſuchte. Die „Friedensſtrömung“ gewann mehr und mehr 

Oberwaſſer. 

Naturgemäß konnte die Fraktion der katholiſchen Volks— 
partei von dieſen Irrungen nicht unberührt bleiben. Vom 

Jahre 1885 an kam es zu Differenzen zwiſchen der 

von Dekan Lender und Dekan Förderer geführten 

milderen Richtung einerſeits und der durch Pfarrer Wacker 

vertretenen konſequenteren Richtung anderſeits, die Wacker 

zum Austritt aus der Fraktion veranlaßten. Wie ſehr aber 

gerade Wacker den größten Teil der Partei hinter ſich hatte, 
zeigte die Entrüſtung, die ſich der kirchentreuen Katholiken 

bemächtigte, als Lender in einer zu Ettlingen gehaltenen 

Rede der Regierung ſein Vertrauen ausſprach, als er am 

28. Januar 1886 in öffentlicher Kammerſitzung über die 

„Liebloſigkeit“ der katholiſchen Preſſe klagte, und als im 

Februar desſelben Jahres zehn Abgeordnete der katholiſchen 
Volkspartei ihre regierungsfreundliche Haltung durch den 

Hinweis auf die — angeblich — befriedigenden kirchen— 
politiſchen Zuſtände in Baden zu rechtfertigen ſuchten. 

Vierter Abſchntitt. | 

Die Zeit des Erzbiſchofs Johannes Chriſtian Noos 1. 

Erſtes Kapitel. 

Die Erwählung des Erzbiſchofs Noos. 

Nach dem Tode des Erzbiſchofs Orbin wählte das Dom— 

kapitel am 10. April 1886 den Domdekan Karl Weickum, 

der ſeinem greiſen Vorgänger Franz Sales Schmidt in dieſer 

Würde nachgefolgt war, zum Erzbistums verweſer. 

Vgl. die Erzbiſchöflichen Anzeigeblätter von 1886 bis 1896. — 

Maas, Geſch. der kathol. Kirche in Baden 569 ff. 
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Diesmal war die Sedisvakanz von ſehr kurzer Dauer. 

Bereits am 2. Juni 1886 wurde der Biſchof von Limburg, 
Johannes Chriſtian Roos, zum Metropoliten gewählt. 

Unter den obwaltenden Verhältniſſen war die Wahl eines 
der Erzdiözeſe nicht angehörenden Mannes begreiflich, ſie 
legte aber dem Erwählten ſchwere Opfer auf. Nur der be- 

ſtimmte Wille des Papſtes konnte ihn zur Annahme der 
neuen Würde bewegen. 

Mit ſeltenen Ehrungen wurde der neue Oberhirte in 
Baden empfangen. Nahe an der Landesgrenze, in Wein— 
heim, fand die erſte feierliche Bewillkommnung durch die 
dortige katholiſche Pfarrgemeinde ſtatt. Ihr folgte in 
Heidelberg die erſte offizielle Begrüßung, der ſich die 
Fahrt in einem Extrazuge nach der erzbiſchöflichen Reſidenz 
anſchloß. | 

Am 21. September 1886 wurde Roos durch Biſchof 
Haffner von Mainz im Münſter zu Freiburg inthroniſiert!. 

Große Hoffnungen ſetzte die ganze Erzdiözeſe auf das 
Wirken des neuen Oberhirten, der berufen ſchien, das von 
Orbin begonnene Werk des inneren Aufbaues und das der N 

Ausſöhnung zwiſchen Staat und Kirche fortzuſetzen. 
Als Hofkaplan wählte ſich der Erzbiſchof ſeinen bisherigen 

Sekretär zu Limburg, Laurentius Werthmann. 

Zweites Kapitel. 

Innerer Auf⸗ und Ausbau. g 

Erzbiſchof Roos betrat alsbald nach ſeinem Regierungs⸗ 
antritt den ihm durch die Verhältniſſe vorgezeichneten Weg. 
Sein erſte Sorge war die Wiederherſtellung der 

1 Erzbiſchof Roos war am 28. April 1828 zu Kamp a. Rh. ge 
boren; ordiniert wurde er am 22. Auguſt 1853, als Biſchof von Lim- 
burg konſekriert am 17. Mai 1885. S 
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3 kirchlichen Erziehung des Klerus, die er bereits am 

12. April 1887 von der Regierung verlangte . 
In Karlsruhe zeigte man ſich jetzt ohne Zögern bereit, 

eine dementſprechende Geſetzesvorlage zu machen. Sie wurde 
am 5. Juli 1888 zum Geſetz erhoben. Blieben dem Staate 
auch beſtimmte Einſpruchsrechte gegen die Ernennung der 

Vorſteher dieſer Anſtalten eingeräumt, ſo war doch durch das 

Geſetz die freie kirchliche Erziehung des Klerus ſichergeſtellt. 
Infolgedeſſen konnte zu Beginn des Sommerſemeſters des 

Jahres 1889 der Erzbiſchof in feierlicher Weiſe wieder das 
theologiſche Konvikt zu Freiburg eröffnen, als 

deſſen Direktor der Leiter des bisherigen theologiſchen Privat— 
penſionats, Andreas Schill, ernannt wurde. Knaben— 

ſeminare wurden an den Gymnaſien zu Freiburg, Kon— 
ſtanz und Tauberbiſchofsheim errichtet. Die Zahl der 

Theologen hob ſich um dieſe Zeit derart raſch, daß nach 

. kurzer Zeit ſchon die größeren im Klerus klaffenden Lücken 
wieder ausgefüllt werden konnten. 
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Weit größeren Schwierigkeiten als die Wiedereröffnung 
der Konvikte begegnete bei der Regierung die Bitte des Erz— 

biſchofs, die Niederlaſſung von Männerorden zu be— 
willigen und ihnen die Ausübung der Seelſorge und die 

Erteilung von Unterricht zu geſtatten. 
Von der Genehmigung von Niederlaſſungen oder gar von 

einer Unterrichtstätigkeit der Ordensleute wollte die Regierung 

gar nichts wiſſen. Nur dazu verſtand fie ſich, in einem Geſetz 
$ entwurf für ſich die Vollmacht zu verlangen, daß fie einzelnen 
1 Ordensgeiſtlichen zum Zwecke vorübergehender Aushilfeleiſtung 
N in der Seelſorge — auch bei Miſſionen — die öffentliche 

1 

Ausübung kirchlicher Funktionen in jederzeit widerruflicher 
Weiſe geſtatten dürfe. g 
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Maas Geſch. der kathol. Kirche in Baden 571 f. 

Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 22 
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Aber ſelbſt dieſe beſcheidene Forderung der Regierung 
fand bei der Mehrheit der die Zweite Kammer beherrſchen⸗ 
den nationalliberalen Partei den heftigſten Widerſpruch. 
Die Zeiten des ſchlimmſten Kulturkampfes ſchienen wieder 
aufgelebt zu ſein, als der Geſetzentwurf zur Beratung kam. 
Der Abgeordnete Kiefer betonte, die Ordensgeiſtlichen ſtunden 
unter auswärtigen Obern, die auch in Frankreich ihren Sie 
hätten, ſie ſtänden unter dem Einfluß der Jeſuiten und hätten die 
Aufgabe, die „Ketzerei“ zurückzudrängen. Der Abgeordnete Leipf g 
meinte gar, die Orden ſeien „ſo überflüſſig wie ein Kropf“. 1 
Trotzdem war die nationalliberale Partei diesmal ſelbſt nicht 
geſchloſſen. Neun katholiſche Nationalliberale und ein proter 
ſtantiſcher ſtimmten am 17. April 1888 für die Regierungs⸗ 
vorlage, und zwar unter Führung des gemäßigten Ober⸗ 
bürgermeiſters Winterer von Freiburg, der ausdrücklich 
vor der Zurückweiſung der Vorlage unter dem Hinweis 
warnte, daß dadurch „der point d'honneur der katho— 
liſchen Bevölkerung verletzt werden könne“. Die 
Mehrheit der nationalliberalen Partei blieb aber hartnäckig. 
Sie verwarf den Geſetzesvorſchlag der Regierung und ließ 
ſich mit Rückſicht auf die Haltung der Erſten Kammer nur 
zu dem Zugeſtändnis beſtimmen, daß den Ordens. 
geiſtlichen die Spendung der Sakramente inNot 
fällen geſtattet ſein ſolle. In dieſer Faſſung wurde 
die Abänderung als Art. IV in das Geſetz vom 5. Juli 1888 
aufgenommen. - 

Das Intereſſe für die Orden war infolge dieſer 
Vorgänge aufs höchſte geſtiegen. Eine eingehende 
öffentliche Beſprechung ihres Weſens und ihres Wirkens 
ſchien darum ſehr angezeigt. Dazu bot die im Auguſt 1888 
zu Freiburg abgehaltene, glänzend verlaufene General 
verſammlung der Katholiken Deutſchlands die 
beſte Gelegenheit. Abt Benedikt Sauter von Emmaus 

ET ST Tun! 
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bei Prag und Nikola Racke von Mainz entledigten ſich 
der ihnen übertragenen Aufgabe in vollendeter Weiſe. 

Die Ordensfrage kam von da an nicht mehr zur Ruhe. 

| Immer wieder wurde fie zum Gegenſtand parlamentarijcher 

Erörterungen gemacht. Dieſe hatten tatſächlich am 14. Juli 

1894 das Ergebnis, daß nun doch die Abhaltung 
von Miſſionen durch Ordensmitglieder und die 

Leiſtung vorübergehender ſeelſorgerlicher Aus— 

hilfe durch dieſelben geſtattet wurde. 
Machten die erwähnten Angelegenheiten Verhandlungen 

mit der Regierung nötig, ſo führte die Abſicht des Erz— 

biſchofs, die Mißſtände auf dem Gebiete der Liturgie zu 
beſeitigen, zu Unterhandlungen mit dem päpſtlichen Stuhle. 

Als Erzbiſchof Roos die Regierung der Erzdiözeſe über— 

nahm, hatte die Bewegung zur Umgeſtaltung der Liturgie 

und des Kirchengeſangs nach den ſtrengen Vorſchriften der 

Kirche bereits große Erfolge erzielt. In vielen Gotteshäuſern 

hörte man wieder die liturgiſchen lateiniſchen Geſänge, und 

auch im Ritus hatten bereits viele Geiſtliche den der Auf— 

klärungszeit entſtammenden Diözeſangebrauch verlaſſen und 

ſich das römiſche Rituale zur Richtſchnur erkoren. Damit 
waren aber die Neuerungen noch nicht erſchöpft. Selbſt 

für den deutſchen Geſang und die deutſchen Gebete hatten 

viele Geiſtliche neben dem offiziellen Geſang- und Gebetbuch 

andere Andachtsbücher eingeführt, ſei es, weil das erſtere 
nicht den erhöhten Anforderungen genügte, ſei es in der 

Abſicht, dem kirchlichen Ideal möglichſt nahe zu kommen. 

Fl 

I 

1 

So ſehr man den Beweggründen und zum Teil auch 

der Tätigkeit der genannten Reformatoren Anerkennung zollen 

mußte, ſo erwuchs doch anderſeits aus dieſer Tätigkeit 

allweg einheitliche Liturgie und keinen einheitlich geordneten 

— — — 

vorübergehend ein mißliches Verhältnis: es gab keine in 

Kirchengeſang mehr. 
22 
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Die vorliegenden Verhältniſſe verlangten gebieteriſch eine 
geſetzliche Neuordnung. Erzbiſchof Roos entſchloß ſich darum, 
ein neues Diözeſangeſangbuch und ein neues Ri⸗ 

tuale einzuführen, die mehr den kirchlichen Anforderungen f 
entſprächen als die bisher gebrauchten Bücher. Man ſetzte ſich 
ins Benehmen mit dem Jeſuitenpater Joſeph Mohr, 
um das von demſelben herausgegebene „Pſälterlein“ als 
Grundlage für den die deutſchen Geſänge enthaltenden Teil 

des neuen Geſangbuches zu gewinnen. Mit der Annahme 4 

des „Pfälterlein“ war eine Reihe der edelſten Perlen aus 
dem deutſchen Kirchenliede aller Zeiten zum Gebrauch in der 
Erzdiözeſe geſichert, aber auch viele beim Volke ſehr beliebte 1 
Kirchenlieder auf den Ausſterbeetat geſetzt. Trotzdem glaubte 
die Kirchenbehörde, die Neuerung wagen zu ſollen. i 

Am 14. März 1892 erließ Erzbiſchof Roos einen 
Hirtenbrief, der die Reform des Kirchengeſangs 
anbefahl, den lateiniſchen Geſang für die liturgiſchen 
Gottesdienſte vorſchrieb und das „Magnificat“ als einzig 
zuläſſiges Diözeſangeſangbuch erklärte. 

In einer großen Zahl von Organiſtenkurſen, die 
während des Jahres 1892 abgehalten wurden, ſuchte man die 5 
Leiter des Kirchengeſangs mit den neu eingeführten ai - 
vertraut zu machen. = 

Die Reform ſtieß mancherorts bei dem Volke auf große 
Schwierigkeiten, namentlich dort, wo das Volk allſonntäglich 
beim Hauptgottesdienſt deutſch zu fingen gewohnt war. Der 
Erzbiſchof ſah ſich infolgedeſſen veranlaßt, in einem am 
12. Juli 1895 herausgegebenen Hirtenworte auf die gegen E 

das „Magnificat“ erhobenen Einwürfe zu antworten und 
wiederholt Gehorſam gegen ſeine Anordnungen zu verlangen. 3 

Das neue, vom päpftlichen Stuhle approbierte Rituale 
gelangte am 24. Mai 1894 zur Einführung. Zu ſeiner 
Empfehlung dem Volke gegenüber erſchien am 31. Juli 
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1894 ein weiterer Hirtenbrief. Auch das Rituale bürgerte 
ſich in einer Anzahl von Gemeinden nur ſehr ſchwer ein, 

da es auf beſtehende Diözeſangewohnheiten nicht volle Rück— 
ſicht nahm und den Gebrauch der lateiniſchen Sprache in 

ausgedehnterem Maße vorſchrieb. N 
Eng zuſammen mit den liturgiſchen Reformen hing die 

ſtraffere Organiſation der kirchlichen Bautätig— 

keit. Dieſe nahm von Jahr zu Jahr einen größeren Um— 

fang an, ſo daß wohl in keinem früheren Zeitraum ſo viele 

Kirchen gebaut und renoviert wurden wie ſeit der Mitte der 
achtziger Jahre. Um das kirchliche Bauweſen in den richtigen 

Bahnen zu halten, ernannte Erzbiſchof Roos am 14. De- 

zember 1894 den Bauinſpektor Max Meckel zum Bau⸗ 

direktor und betraute ihn mit der Oberaufſicht über die 

kirchlichen Gebäude der Erzdiözeſe. 

Die Geldmittel für die Kirchenbauten floſſen reichlicher 
denn je aus freiwilligen Sammlungen, aus den Gaben des 
unter Leitung von Domkapitular Knecht mächtig aufblühen— 

den Bonifatiusvereins ſowie aus den Summen der 

örtlichen Kirchenſteuern, deren Erhebung ein Staats— 

geſetz vom 26. Juli 1888 möglich gemacht hatte. a 

Auch eine größere Zahl von Pfarrkuratien konnte 

errichtet werden. 

Die Disziplin des Klerus ſuchte Erzbiſchof Roos 
durch erneute Einſchärfung des Wirtshaus verbots, durch 

Neuordnung der Kirchenviſitationen und durch eine 

zeitgemäßere Einteilung mehrerer Landkapitel (Biſchofs— 

heim, Buchen, Krautheim, Lauda und Walldürn im Jahre 1891) 

zu befördern. 
Den religiöſen Unterricht an der Volksſchule 

ordnete eine am 5. Juli 1888 erlaſſene Dienſtanweiſung. 

In das Domkapitel wurde zu den ihm ſchon angehörenden 
Schulmännern Knecht und Schmitt noch ein weiterer, 
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Theodor Dreher, Profeſſor in Sigmaringen, berufen. 
Für den Religionsunterricht an den Mittelſchulen ſehr 

wertvoll war die landesherrliche Verordnung vom 23. Mai 
1891, die für die Geiſtlichen die Ablegung des ſog. 
„kleinen“ Religionslehrerexamens geftattete und 
dadurch der Anſtellung einer ausreichenden Zahl beſonderer 
Religionslehrer die Wege ebnete. 

Als Zeit der Zulaſſung zur erſten heiligen Kom— 
munion ſetzte Erzbiſchof Roos das Jahr vor der Ent— 
laſſung aus der Volksſchule feſt. Die bisher beobachtete Sitte, 
die Entlaſſung aus der Volksſchule und den Empfang der hei: 
ligen Kommunion zuſammenfallen zu laſſen, bezeichnete der Ordi⸗ 
nariatserlaß vom 8. November 1888 als „den Beſtimmungen 
und dem Geiſte der Kirche widerſprechend“. 

Der großen ſozialen Bewegung brachte Erzbiſchof 
Roos volles Verſtändnis entgegen. Seine Zeit ſah mit Be— 

wunderung das Einvernehmen, das Kaiſer Wilhelm II. und 
Papſt Leo XIII. gelegentlich der am 15. März 1890 zu Berlin 
eröffneten internationalen Arbeiterſchutzkonferenz betätigten, zu 
der der weitausſchauende Kaiſer als ſeinen Vertreter den Kar⸗ 

dinal Kopp delegierte, „den er“ — wie er an den Papſt ſchrieb 
— „von den Intentionen feiner Heiligkeit durchdrungen wiſſe“. 
Im folgenden Jahre, am 17. Mai 1891, verkündete der 
große Papſt ſelbſt in der denkwürdigen Enzyklika Rerum 
novarum das offizielle ſoziale Programm der Kirche. Erz— 
biſchof Roos nahm ſeinerſeits die vom Papſte verlangte 
praktiſche Arbeit ſofort in Angriff, indem er eine Organi- 
ſation der nun in großer Zahl entſtehenden katholiſchen 
Arbeitervereine ins Leben rief, an deren Spitze er am 
21. Januar 1892 den im Vorjahre in die Kirchenregierung 
eingetretenen Domkapitular Joſeph Gutmann ſtellte, der 
ſich ſelber als raſtloſer, unermüdlicher Arbeiter in dieſer 
neuen Stellung bewährte. 

eee 
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Neben dem Diözefanverband der katholiſchen Arbeiter— 

vereine blühten die ſeit Jahren ungemein ſegensreich wirken— 

den Geſellenvereine kräftig weiter. Als Diözefanpräfes 
leitete fie — bereits von 1869 an — bis zum Jahre 1896 
mit väterlicher Herzensgüte und Entſchiedenheit Domdekan 

Karl Weickum, und nach ihm Domkuſtos Emil Karcher. 
Auch einzelne Lehrlings- und Jünglingsvereine 

erwarben ſich beachtenswerte Verdienſte um die heran— 
wachſende Jugend. | 

Die Hochherzigkeit und der Eifer, mit denen die oberſten 

Lenker von Kirche und Staat der Löſung der ſozialen Frage 

den Weg zu bahnen ſuchten, wirkten auf den Klerus und 

die Theologen geradezu elektriſierend. Bald ſtand das Studium 
der ſozialen Frage neben den Berufsſtudien obenan, und mit 

rühmenswertem Geſchick wurde vom Klerus namentlich in den 

Induſtriegegenden die Führung der katholiſchen Arbeiter— 

ſchaft in die Hand genommen. 

Mächtige Wellen ſchlug um dieſe Zeit auch die Anti— 

ſklavereibewegung. Es fanden in Baden mehrere 

größere Verſammlungen ſtatt, in denen um Mittel zur Be— 

kämpfung der Negerſklaverei in Afrika geworben wurde, 

und der Afrikaverein der deutſchen Katholiken fand zahl— 

reiche Anhänger. Später, als die ſchlimmſten Mißſtände 

beſeitigt waren, flachte die Bewegung ab. 

Für die Weiterentwicklung der charitativen Vereine 
und Beſtrebungen war die ſozial angehauchte Zeit des Erz— 
biſchofs Roos eine ungemein günſtige. Die Niederlaſſungen 

der Barmherzigen Schweſtern aus den Mutterhäuſern 
zu Freiburg, Niederbronn, Ingenbohl und Gengenbach mehrten 

ſich beträchtlich. Bei den Ingenbohlern Kreuzſchweſtern hatte 

dieſes Wachstum zur Folge, daß im Jahre 1895 eine be- 
ſondere Provinz Baden-Hohenzollern errichtet wurde. Als 
Provinzhaus hatte die Kongregation ſchon 1892 das Schloß 
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Hegne am Unterſee, die ehemalige Sommerreſidenz der Kon— 
ſtanzer Fürſtbiſchöfe, angekauft. Die Freiburger Schweſtern 
erwarben ſich ein beſonderes Verdienſt dadurch, daß ſie im 
Jahre 1894 in dem ehemaligen Anweſen des Johanniter— 
ordens zu Heitersheim! das Schweſternhaus Bethania mit 
einer Beſſerungsanſtalt für ſittlich entartete Frauensperſonen 
errichteten. Im Jahre 1896 konnten fie das Feſt des fünfzig⸗ 
jährigen Beſtehens ihrer Kongregation feiern. Die Stelle 
des Superiors hatte bei ihnen nach dem Tode Marmons Dom. 
präbendar Karl Mayer übernommen. Nach der von dem 
ſelben zur goldenen Jubelfeier veröffentlichten Feſtſchrift zählte 
die Kongregation damals 611 Schweſtern in 120 Stationen. 
— Eine Zeitſchrift für alle Beſtrebungen der chriſtlichen 
Charitas gründete im Jahre 1895 der e des Erz ⸗ 
biſchoßs, Laurentius Werthmann. 

Von beſonderem Vorteil für die Seelſorge in der Stadt 
Freiburg war die Errichtung einer eigenen Pfründe für einen 
Dompfarrer, deſſen Funktionen bisher meiſt der jüngſte der 
Domkapitulare ausgeübt hatte. Die finanzielle Ausſtattung 
wurde durch die Auszahlung des während der Sedisvakanz der 
ſiebziger Jahre geſperrten Einkommens des erzbiſchöflichen 
Stuhles ermöglicht. Am 12. Auguſt 1894 konnte als erſter 
Dompfarrer Benefiziumsverweſer Ferdinand Schober in 
Konſtanz ernannt werden. 

We ns 
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Auch der lange vergeblich verfolgte Plan, für die Erz- 
diözeſe einen Weihbiſchof zu beſtellen, gelangte unter 

Erzbiſchof Roos zur Ausführung. Am 4. Februar 1894 
wurde Domkapitular Friedrich Juſtus Knecht vom Papſte 
als ſolcher mit dem Titel eines Biſchofs von Nebo er— 
nannt. Die Konſekration fand am 4. April desſelben Jahres 

* 

1K. Mayer, Der Orden der Barmherzigen Schweſtern in der 

Erzdiözeſe Freiburg 1846-1896, Freiburg 1896. 
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durch den Erzbiſchof ftatt. Nach dem am 20. Februar 1896 

erfolgten Tode Weickums wurde Weihbiſchof Knecht auch 

Domdekan 1. 
Schon vor Weickum, am 12. November 1895, war der 

langjährige juriſtiſche Berater der Oberhirten der Freiburger 

Erzdiözeſe, Kanzleidirektor Heinrich Maas, aus dem Leben 

geſchieden. Als Orbin den erzbiſchöflichen Stuhl beſtieg, 
glaubten manche Gegner des hochverdienten Mannes, dieſer 

werde wohl jetzt ſeiner Stellung enthoben werden. Aber auch 

Orbin bezeugte ihm ſeine Wertſchätzung, ebenſo Erzbiſchof Roos. 
Wohl trat ſeine Perſon nicht mehr in dem Maße in den Vorder— 

grund wie früher, weil ſich die kirchenpolitiſchen Verhältniſſe 

gebeſſert hatten und entſchieden kirchliche Geſinnung Allgemein- 

gut des Domkapitels geworden war. Sein Rat wurde jedoch 

ebenſo beachtet wie in der verfloſſenen bewegteren Zeit. Maas 

krönte ſein Lebenswerk durch ſeine 1891 erſchienene akten— 

mäßige „Geſchichte der katholiſchen Kirche im Großherzogtum 
Baden“, die zugleich ein Rückblick auf die vielen Kämpfe iſt, 
an denen Maas in führender Stellung teilgenommen. Nach— 

folger von Heinrich Maas als Juſtitiar und Offizialats- 

rat wurde Emil Kreuzer. 

Eine Reihe wichtiger Veränderungen ergaben ſich während 
der Regierungszeit des Erzbiſchofs Roos für die theologiſche 

Fakultät der Univerſität Freiburg. Die mehrere Jahre ſchon 
erledigte Profeſſur für Kirchenrecht wurde 1889 mit Franz 

ı Weihbiſchof Friedrich Juſtus Knecht iſt am 7. Oktober 

1839 zu Bruchſal geboren und trat als Oberquintaner daſelbſt mit 

ſeinem Vater zur katholiſchen Kirche über. Am 5. Auguſt 1862 wurde 

er zum Prieſter geweiht. Er war ſodann Vikar in Durmersheim und 

Raſtatt und Kooperator an St Martin in Freiburg. 1863 wurde er 

Präfekt am Knabenſeminar in Freiburg, 1864 erſter Pfarrverweſer 

in Emmendingen, 1866 Pfarrer in Buchholz, 1871 in Reichenbach bei 

Lahr, 1880 in Schuttertal, 1882 kam er in das Domkapitel. 
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Heiner, bisher Lehrer derſelben Disziplin in Paderborn, 
beſetzt. Profeſſor Andreas Schill, der bisher interimiſtiſch 
Kirchenrecht doziert hatte, erhielt einen Lehrauftrag für Apolo- 
getik, die ſeit Jahren Profeſſor Wörter mit der Dogmatik vor⸗ 
getragen hatte. Der langjährige Profeſſor der neuteſtament⸗ 

lichen Literatur, Adalbert Maier, ſtarb am 29. Juli 18891, 
Nachdem Gymnaſialprofeſſor Karl Rückert kurze Zeit die 
neuteſtamentlichen Vorleſungen gehalten hatte, wurde für fie 
mit Beginn des Sommerſemeſters 1891 Gottfried Hoberg, 
bisher Privatdozent in Bonn, zum ordentlichen Profeſſor 
ernannt. Ein Stück der alten Zeit ging auch mit Profeſſor 
Friedrich Köſſing dahin, der am 10. Januar 1894 ſtarb. 
Die Moraltheologie übernahm hierauf vom Herbſt 1894 an 
der aus Tübingen berufene Profeſſor Paul Keppler. In 
demſelben Jahre 1894 ſchied Profeſſor Joſeph König, der 
beinahe fünf Jahrzehnte die altteſtamentlichen Fächer gelehrt 
hatte, aus ſeinem Amte. Nun übernahm Hoberg das 
Lehrfach Königs, während Rückert an Hobergs Stelle trat. 
Für Patrologie und chriſtliche Archäologie habilitierte ſich im 
Jahre 1895 Privatdozent Karl Künſtle. 

Von großem Vorteile für den Betrieb der theologiſchen 
Studien war die Befreiung der Theologen vom 
aktiven Militärdienſt in Friedenszeiten — eine 
Folge des Reichsgeſetzes vom 8. Februar 1890. 

Hinſichtlich der vom Staatsgeſetze geforderten philo— 
ſophiſchen Studien kam ein für die Kirche höchſt vor- 
teilhaftes Übereinkommen zu ſtande. In die theologiſche 
Fakultät trat ein beſonderer Dozent für theologiſch-philoſophiſche 
Propädeutik ein, und der Staat erkannte die bei demſelben 
belegten Vorleſungen als die vom Geſetze verlangten an. 
Erſter Profeſſor der philoſophiſchen Disziplinen innerhalb der 

1 Bad. Biographien IV 254f. 
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theologiſchen Fakultät wurde Edmund Hardy. Er wurde 

im Jahre 1886 berufen. Als er im Jahre 1893 Freiburg 

verließ, um in das Kloſter Beuron einzutreten, erhielt 

die Profeſſur der babe Stadtpfarrer von Wildbad, 

Karl Braig. 
In ähnlicher Weiſe kam die Regierung dem Wunſche 

weiter katholiſcher Kreiſe nach einem auf katholiſchem 

Boden ſtehenden Geſchichtsprofeſſor entgegen. 

Erſtmals wurde ein ſolcher im Jahre 1893 in Aloys 

Schulte an der Univerſität Freiburg angeſtellt. An deſſen 
Stelle trat 1899 Heinrich Finke. 

Ein ſegensreiches Unternehmen begründete unter der 

eifrigen Förderung des Erzbiſchofs im Jahre 1895 Pro— 

feſſor Franz Heiner, indem er ein Studienheim unter dem 

Namen Collegium Sapientiae ins Leben rief für ſolche 

Prieſter, die an der Univerſität weiteren Studien obliegen 

wollten. 

Neue Männer traten in dieſer Zeit auch an die Spitze 

des Prieſterſeminars zu St Peter. Regens Knittel 

ſtarb im Jahre 1887. Subregens Schmitt war zum Dom— 

kapitular auserſehen. Er führte aber die Regentie, bis am 

4. Oktober 1888 Sebaſtian Otto, der 1887 zum Sub— 
regens berufen worden war, zum Regens ernannt wurde. 

Subregens wurde Nikolaus Gihr, deſſen erſtmals 1877 

erſchienenes gediegenes Buch „Das heilige Meßopfer“ wohl— 

verdiente weite Verbreitung gefunden hatte. 

Nachdem an den theologiſchen Erziehungsanſtalten dieſe 

Veränderungen vollzogen waren, blieben ihnen weitere bis 

zum Jahre 1896 erſpart. Am 9. Mai 1896 aber ſtarb 
Konviktsdirektor Schill in Freiburg, und im Sommer des— 
ſelben Jahres wurde Regens Otto als Domkapitular an 
die Metropolitankirche berufen. Die Regentie des Seminars 

erhielt der bisherige Repetitor Franz Kaver Mutz, zum 
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Direktor des theologischen Konvikts wurde Julius Mah | 
zuletzt Stadtpfarrer in Bruchſal, beftellt. 

Erzbiſchof Roos ſelbſt ſtarb noch in demſelben Jahre, 

am 22. Oktober 1896. Seine irdiſche Hülle ward unter 
großer Anteilnahme von Klerus und Volk im Münſter zu 
Freiburg beigeſetzt. Als Vertreter des Großherzogs wohnte 
Erbgroßherzog Friedrich den Trauerfeierlichkeiten bei. 

Roos war es vergönnt, den inneren Aufbau der Erz. 
diözeſe ein gutes Stück vorwärts zu bringen. Trotzdem iſt 
er nie recht heimiſch in ſeinem neuen Wirkungskreis geworden. 
In ſeinem äußeren Auftreten ungemein imponierend, eine 
hochragende Fürſtengeſtalt, ein Mann von bedeutendem 
Regierungstalent, forderte er auch vom Klerus Exaktheit und 
ſtraffe Ordnung in der Seelſorge, im Privatleben und bei 
offiziellen feſtlichen Veranſtaltungen. Die auf ſeine Anregung 
hin verfaßten Inſtruktionen für den Empfang des Biſchofs 
bei Firmungen und für die Konſekration von Kirchen ſind 
hierfür charakteriſtiſche Belege. In den letzten Jahren zog 
er ſich mit Rückſicht auf ſeinen kranken Zuſtand mehr und 
mehr von den Verwaltungsgeſchäften zurück, für deren ge⸗ 
wiſſenhafte Beſorgung er an ſeinen Räten zuverläſſige 

Stützen hatte. | 
Drittes Kapitel. 

Kirchliche Kunſt der neueren Zeit. 

Die vielen Kirchenbauten und Kirchenrenovationen der 
neueren Zeit eröffneten der chriſtlichen Kunſt ein weites Feld - 
der Betätigung. 

Es wurde überwiegend im gotischen und romaniſchen Stile 
gebaut. Der gotiſche Stil fand namentlich in dem erzbiſchöf— 
lichen Baudirektor Max Meckel einen verſtändnisvollen För⸗ 

derer. Meiſterwerke Meckelſcher Gotik in der Erzdiözeſe ſind 
die Bernharduskirche zu Karlsruhe, die Stadtpfarrkirche zu 
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5 Neuſtadt i. Schw., die Herz⸗Jeſu-Kirche und die Friedhof— 
kapelle zu Freiburg. Von Landkirchen ſei die von Glotter— 

; tal genannt. Fand Meckel als Baumeiſter allgemeine 
Anerkennung, ſo entſpann ſich über die Bemalung des 

. Junern ſeiner Kirchen, die ſich ſelbſt auf den Stein der 

Säulen erſtreckte, eine ſcharfe Kontroverſe. 

Neben Meckel entfalteten Bauinſpektor Ludwig Maier 

in Heidelberg und Bauinſpektor Schroth in Karlsruhe eine 
ſehr erfolgreiche Bautätigkeit, wofür vor allem die neuen 

Kirchenbauten in Mannheim und Heidelberg beredtes 
Zeugnis ablegen. 

Hatte es eine Zeitlang, beſonders in den PER und 

anfangs der neunziger Jahre, den Anſchein, als ob die 

Gotik alle andern Stilgattungen verdrängen wolle, ſo ſahen 

die letzten Jahre ein ſtarkes Streben, auch dieſe bei Neu— 

bauten und bei Kirchenreſtaurationen zu ihrem Rechte 

kommen zu laſſen. Die Sucht, zu Gunſten der Gotik 

die Arbeiten insbeſondere des 18. Jahrhunderts wegzu— 
räumen oder doch für Barockkirchen eine gotiſche Innenaus— 

ſtattung zu beſchaffen oder gotiſche Kirchen ohne Rückſicht 
auf die übrigen, vielfach anders gearteten baulichen Verhält— 

niſſe der Orte zu errichten, verſchwand, und es rang ſich die 

Erkenntnis durch, daß ſelbſt dem vielgeſchmähten Barock 
mancher freie und ſchöne Zug eigen ſei und daß Architektur, 
Innenausſtattung und Milieu miteinander in Einklang ſtehen 

müßten, ſollte nicht der künſtleriſche Eindruck eine empfind— 

liche Beeinträchtigung erleiden. Die vorzüglich gelungene 

ſtilgerechte Wiederherſtellung der 1768 erbauten Kirche von 
Ettenheim war eines der erſten aus dieſer neuen Kunſt⸗ 
anſchauung hervorgegangenen bedeutenderen Werke. 

Als Plaſtiker erwarben ſich einen Namen Eberle und 
Mezger in Überlingen, Simmler in Offenburg, Dett— 
linger in Freiburg, Marmon und Warth in Sigmaringen. 
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Die Zahl der von dieſen Meiſtern für die Kirchen des Landes 

gefertigten Altäre und Statuen iſt groß. 

Herrliche Werke der Steinplaſtik entſtammten den Ateliers 
von Julius Seitz in Freiburg und Guſtav Adolf 

Knittel, dem Sohne des 1875 verſtorbenen Bildhauers 
Aloys Knittel. Julius Seitz ſchuf u. a. die Porträtſtatue 
des Erzbiſchofs Hermann v. Vicari im Münſter zu Freiburg, 
das Steinkruzifix auf dem Grabe des Kanzleidirektors Maas, 
den Faſſadenſchmuck der Kirche in Eberbach und der Kloſter- 
kirche in Baden. 

Die Glasmalerei fand in Albert Merzweiler und 
Profeſſor Fritz Geiges, beide in Freiburg anſäſſig, hervor- 
ragende Vertreter. Geiges hat auch in der Wandmalerei 
Ausgezeichnetes hervorgebracht. Zu dem Beſten, was er ge— 
ſchaffen, gehört der Gemäldezyklus, mit dem er im Jahre 
1886 die St Martinskirche in Freiburg geſchmückt hat. 
Neben Geiges ſind als Maler hervorzuheben: J. Schultis 
und Schilling in Freiburg, Göbel und Aſal; letzterer iſt 
im Jahre 1907 ins Kloſter zu Beuron eingetreten. 

Auf dem Gebiete der Goldſchmiedekunſt erwarben ſich 
Feurſtein in Freiburg, Hoferer in Ettenheim und 
Wirth in Konſtanz einen geachteten Namen. 

Viertes Kapitel. 

Neorganiſation der katholiſchen Volkspartei. Die badiſche 

Zentrumspartei. 

Die vollſtändige Zerrüttung der inneren Verhältniſſe der 
katholiſchen Volkspartei, die die Zeit Orbins gebracht hatte, 
offenbarten am deutlichſten die Neuwahlen des Jahres 1887. 
Die Volkspartei ſank auf neun Abgeordnete herab. Wacker 
hatte kein Mandat angenommen, Lender, der in Ettlingen 
kandidierte, wurde nicht gewählt. Die Leitung der Partei 
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mußte Rechtsanwalt Ludwig Marbe in Freiburg über— 

nehmen. 
Das Ausſcheiden Lenders und Förderers, welch letzterer 

am 23. Januar 1889 in ſeinem Pfarrhauſe zu Lahr ermordet 

wurde, ſowie der Wechſel auf dem erzbiſchöflichen Stuhle ermög— 

lichten indes bereits im Jahre 1888 die Neuorganiſation 

der Partei, die im weſentlichen ein Werk Wackers 

iſt. Auf einer großen, am 14. Oktober 1888 zu Freiburg 
abgehaltenen Verſammlung wurde das wichtige Unternehmen 

begonnen. Damals hielt Wacker ſeine grundlegende Rede über 

den „Kampf gegen den badiſchen Nationalliberalismus, die 
Notwendigkeit desſelben, die Kampfmittel und Ausſichten“ !. 
Dieſe Rede entrollte in markanten Zügen das ganze Pro— 

gramm der künftigen Arbeit der Partei. Sie proklamierte 

die Grundſätze der ſog. „Wackerpolitik“, die die Partei 

zu den größten Erfolgen führen ſollte. Mit eindringender 

Schärfe verwarf Wacker in dieſer Rede jedes 

I Paktieren mit der nationalliberalen Partei, 
bezeichnete vielmehr als erſte Aufgabe der Katholiken, „der 

Überflutung des Staatslebens durch den Nationalliberalismus 

ein Ende zu machen“. In dem kulturkämpferiſchen National- 

liberalismus ſah Wacker die Wurzel alles Übels im Lande 
Baden. Er forderte darum mit Recht als das erſte für die 

Geſundung des öffentlichen Lebens Notwendige die Ver— 
niichtung feiner politifchen Macht. „Die Wortführer im wüſten 

Kulturkampf“, ſo heißt es wörtlich in der Rede, „ſind noch 
heute mit demſelben Geiſte erfüllt. . .. Und auch in den 

1 nationalliberalen Blättern geht derſelbe Geiſt um. Es bedürfte 
nur eines Signals von oben, um nationalliberale Preſſe 

und Parteileitung in derſelben leidenſchaftlichen und gehäſſigen 

Weiſe gegen uns Katholiken und unſere Kirche losfahren zu 

1 Diefelbe wurde gedruckt, Freiburg 1888. 
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machen wie zu Jollys Zeiten. Ja es bedarf nicht einmal 
eines ſolchen Signals. Was unter ſolchen Umſtänden unſere | 
Aufgabe und Pflicht ift, legt fich jedem von ſelber nahe: 
Kampf, energiſcher und ausdauernder Kampf gegen den National- 
liberalismus. Dieſer iſt der Feind, nicht Gegner, nein Feind 
der katholiſchen Kirche und das Gift im Staatsleben Badens.“ 

Auf derſelben Verſammlung wurde ein noch engerer 
Anſchluß der badiſchen Volkspartei an die 
Zentrumspartei des Deutſchen Reiches proklamiert, 
als er bisher ſchon beſtand, und dementſprechend wurde auch 

der Name „katholiſche Volkspartei“ in „badiſche Zentrums⸗ 
partei“ umgeändert. 

Wacker nahm ſelbſt die Durchführung der Neuorganiſation 
in die Hand. Bereits in den Wahlen des Jahres 1889 
ſtieg das Zentrum wieder auf 13 und 1891 auf 21 Sitze. 
Wacker trat im Jahre 1891 ſelbſt als Abgeordneter in den 
Landtag ein und leitete hier mit eiſerner Konſequenz und 
unbeugſamer Feſtigkeit die Politik der Zentrumspartei bis 
zum Jahre 1903. 

Fünfter Abſchnitt. 

Das letzte Dezennium 1. 

Erſtes Kapitel. 

Weihbiſchof Friedrich Juſtus Knecht als Erzbistumsverweſer. 
Erwählung des Erzbiſchofs Georg Ignaz Komp. Erwählung 

und Inthroniſation des Erzbiſchofs Thomas Nörber. 

Die alsbald nach dem Tode des Erzbiſchofs Roos vor- 
genommene Wahl eines Kapitelsvikars und Erzbistums— 
verweſers hatte das Ergebnis, daß Domdekan Weihbiſchof 

Friedrich Juſtus Knecht als ſolcher beſtellt wurde. 

Vgl. die Erzbiſchöfl. Anzeigeblätter von 1898 bis 1908. 
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Volle 1½ Jahre dauerte die Sedisvakanz, weil die 

Einigung zwiſchen Domkapitel und Regierung große Schwierig— 
keiten bot. 

Erſt am 21. März 1898 konnte zur Neuwahl geſchritten 
werden. Einſtimmig wurde Biſchof Georg Ignaz Komp 
von Fulda als Erzbiſchof erwählt. Komp war bereits 70 Jahre 

alt, als der Ruf auf den Metropolitanſitz an ihn erging. 

Er unterwarf ſich der gebieteriſchen Notwendigkeit, die durch 
den Wunſch des Papſtes geſchaffen wurde, daß er dem Rufe 

folgen möge; aber bald zeigte es ſich, daß die Kräfte des 

greiſen Oberhirten den mit dem Abſchied von ſeiner heiß— 
geliebten Diözeſe und der Überſiedlung nach Freiburg ver- 

bundenen Aufregungen nicht mehr gewachſen waren. Nach— 

dem Komp bereits in einem von der innigſten Hirtenliebe 
durchwehten Hirtenbriefe ſeine neuen Diözeſanen begrüßt 

hatte und auf der Reiſe nach Freiburg ſchon in Mainz an— 

gekommen war, ereilte ihn hier am 10. Mai 1898 
im biſchöflichen Palais ein Schlaganfall, deſſen 

Folgen der opferbereite Oberhirte am nächſten Tage, ver— 

ſehen mit den heiligen Sterbſakramenten, erlag. 
Tieferſchüttert vernahm die Erzdiözeſe, die im Feſt⸗ 

gewande die Ankunft des neuen Oberhirten erwartete, die 
Trauerkunde. Die Leiche des Verſtorbenen wurde von Mainz 

wieder nach Fulda zurückgebracht und dort am 16. Mai im 
Dome beigeſetzt. 

Das Domkapitel ſah ſich nun von neuem vor die Wahl 

eines Erzbiſchofs geſtellt. Sie konnte am 2. Auguſt 1898 
ſtattfinden. Erwählt wurde Kloſterpfarrer Thomas Nörber 
in Baden-Baden. Am 29. September 1898 wurde derſelbe von 
Biſchof Haffner von Mainz konſekriert und inthroniſiert 1. 

! Erzbiſchof Thomas Nörber iſt am 19. Dezember 1846 in 

Waldſtetten bei Walldürn geboren. Zum Prieſter geweiht wurde er 
Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 23 
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Geistlichkeit und Volk erfüllte hohe Freude über die glücklich 
vollzogene Wahl, die Geiſtlichkeit insbeſondere deswegen, weil 
einer aus dem Seelſorgeklerus unmittelbar zur erzbiſchöfſ⸗ 
lichen Würde emporgeſtiegen war. 

Zweites Kapitel. 

Kirchliches Leben der letzten Zeit. 

Energiſch und in umfaſſender Weiſe wurde in den letzten 
zehn Jahren auf allen Gebieten des kirchlichen Lebens gearbeitet, 
um den innern Aus- und Aufbau möglichſt vollkommen 
zu machen. Der Erzbiſchof gab hierin dem Klerus ein 4 
leuchtendes Beiſpiel. Eine Reihe von Maßnahmen geht un- 
mittelbar auf ſeine Initiative zurück, die übrigen erfuhren 
ſeine wohlwollende Förderung. 

Die theologiſche Fakultät der Univerſität Freiburg 
erfreute ſich einer bedeutenden Frequenz auch von Theologie— 
ſtudierenden aus andern Diözeſen. — Unter den Lehrkräften 
gab es manchen wichtigen Wechſel. Profeſſor Franz Xaver 
Kraus, deſſen letzte literarischen Werke ſeine monumentale, 

leider unvollendet gebliebene „Geſchichte der chriſtlichen Kunſt“ 
und das von bitterer Kritik kirchlicher Verhältniſſe durchſetzte 
Lebensbild Cavours waren, ſchied im Jahre 1901 aus dem 
Leben. Sein Nachfolger wurde der Wiener Kirchengeſchichts— 
profeſſor Albert Ehrhard. Als Ehrhard einem Rufe in 
ſeine Heimatdiözeſe an die Univerſität Straßburg Folge leiſtete, 

am 24. Juli 1870. Er erhielt ſeine erſte Anſtellung als Vikar in 

Neuhauſen, Dek. Meiihlhauſen, wurde November 1870 Vikar in 

Schwetzingen und 1872 Vikar an der oberen Pfarrei in Mannheim. 

Als Pfarrverweſer wirkte er ſeit 1880 in Seckach, ſeit 1881 in Hard⸗ 

heim, ſeit 1888 in Lichtental. 1889 erhielt er die Pfarrei Tiergarten, 

Dek. Ottersweier, und ging 1891 mit Abſenz als Kloſterpfarrer nach 

Baden-Baden. 
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erhielt im Jahre 1903 Lyzealprofeſſor Georg Pfeilſchifter 

aus Freiſing den Lehrſtuhl für Kirchengeſchichte. Auch den 

als Homileten und feinſinnigen Aſthetiker gefeierten Moral— 

profeſſor Paul Keppler verlor die Univerſität. Er beſtieg 

im Jahre 1899 den biſchöflichen Stuhl zu Rottenburg. An 

ſeine Stelle trat der bisherige Direktor des theologiſchen Kon— 

vikts, Julius Mayer. Die Apologetik trug nach Schills 

Tode Simon Weber vor. In dieſem Jahr (1908) übernahm 

derſelbe den durch den Tod Rückerts freigewordenen Lehrſtuhl 

für neuteſtamentliche Literatur. Der greiſe Dogmatikprofeſſor 

Friedrich Wörter, der letzte aus der älteren Zeit, begab 
ſich im Jahre 1897 in den Ruheſtand. Sein Lehrfach wurde 

dem Profeſſor der theologiſch-philoſophiſchen Propädeutik, 

Karl Braig, übertragen, während für letztere Disziplin 

Profeſſor Matthias Baumgartner berufen wurde. Die 

Bemühungen, dieſen ausgezeichneten Lehrer in die philoſophiſche 

Fakultät überzuführen, um auch den weltlichen katholiſchen 

Studenten vollgültige Vorleſungen über chriſtliche Philoſophie 

zu ſichern, ſcheiterte an dem Widerſtande der philoſophiſchen 

Fakultät, die keinen Prieſter in ihrer Mitte haben wollte. 
Baumgartner folgte deswegen im Jahre 1901 einem ehren- 

vollen Rufe an die Univerſität Breslau. Nun wurde 

ein Laie, Adolf Dyroff, als Dozent für chriſtliche Philo— 
ſophie berufen, dem der Eintritt in die philoſophiſche Fa— 

kultät nicht verwehrt wurde. Deſſen Nachfolger iſt ſeit 1903 

Profeſſor Johannes Übinger. Die unvollendet gebliebene 

Geſchichte der chriſtlichen Kunſt von Profeſſor Kraus ſetzte 

Profeſſor Joſeph Sauer fort. Der ao. Profeſſor für 

neuteſtamentliche Literatur, Franz Sales Trenkle, be— 
hielt ſein Lehramt auch nach ſeiner Ernennung zum Stadtpfarrer 

von Breiſach bei. 

Lebhafte theologiſche Kämpfe wurden — wenn auch 

nicht durchweg gerade auf dem Boden der Erzdiözeſe Freiburg 
235 



356 Zweites Buch. Fünfter Abſchnitt. 

— um dieſe Zeit ausgefochten. Eine hiſtoriſch⸗kritiſche Richtung 
ſuchte die ſeit dem Vatikaniſchen Konzil zur Herrſchaft gelangte 
Neuſcholaſtik zu überwinden, andere Theologen erſtrebten eine 
Verringerung des „eiſernen Beſtandes“ der Moral und einen 
den Anforderungen der Neuzeit entſprechenden Ausbau der- 
ſelben, wieder andere unternahmen es, einer freieren Erklärung 
der heiligen Bücher den Weg zu bahnen. 

Daneben machte ſich eine Reformbewegung geltend, die 
ihre Kritik vornehmlich an die praktiſche Kirchenverwaltung 
anſetzte. Tonangebend waren zunächſt die in den neunziger 
Jahren erſchienenen „Spektator“-Briefe von Profeſſor Franz 
Xaver Kraus, vielfach Erzeugniſſe einer verbitterten 

Stimmung und deswegen oft gegen die Objektivität verſtoßend. 
Mehr ſyſtematiſch bekämpfte Profeſſor Hermann Schell in 
Würzburg, ein gebürtiger Freiburger, die wirkliche oder angeb— 
liche Engherzigkeit und Rückſtändigkeit der kirchlichen Kreiſe in 
ſeiner erſtmals 1896 erſchienenen, ſpäter auf den Index ge⸗ 

ſetzten Broſchüre „Der Katholizismus als Prinzip des Fort— 
ſchritts“. Schell wollte den ſchroffen Gegenſatz zwiſchen Kirche 
und moderner Kultur, zwiſchen Geiſtlich und Weltlich, zwiſchen 
dem Übernatürlichen und Natürlichen beſeitigt ſehen. Die 
Kirche jollte- aus ihrer Reſerve heraustreten, ihre Mitglieder 
zu regerer Beteiligung an der modernen Kultur anhalten, 

der theologiſchen Wiſſenſchaft freiere Entfaltung gewähren, 
gegenüber „den romaniſierenden, ſentimentalen, rigoroſen 
hypermyſtiſchen Beſtrebungen“ dem germaniſchen Geiſte den 
ihm gebührenden Einfluß einräumen und einen Bund zwiſchen 
Offenbarung und neuzeitlicher Philoſophie herzuſtellen ſuchen. 
In erweiterter, aber zugleich etwas gemilderter Form wurde 
das Schellſche Programm in dem 1901 von Profeſſor Albert 
Ehrhard herausgegebenen Buche „Der Katholizismus und 
das zwanzigſte Jahrhundert“ wiederholt. Die Bewegung 
ſchien ſtellenweiſe eine für das Dogma und das geſunde kirch— 
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liche Leben gefährliche zu werden, ſo daß die Träger der 

kirchlichen Autorität mit Sorge erfüllt wurden. Es erfolgten 

darum von dieſer Seite mehrere energiſche Kundgebungen. 
Keines der biſchöflichen Mahnworte hat größeres Aufſehen 

erregt als jenes, das Biſchof v. Keppler auf einer 

am 1. Dezember 1902 zu Rottenburg abgehaltenen freien 

Konferenz an den Klerus richtete. Es war für den Reform— 

katholizismus ein vernichtender Keulenſchlag, von dem er ſich 
nie wieder erholte. Schließlich erfolgte 1907 von ſeiten 

der oberſten kirchlichen Autorität der Erlaß der Enzyklika 
Pascendi. Mit den Funktionen der von dieſer geforderten 
beſondern Aufſichtsbehörde betraute der Erzbiſchof mit Zu— 
ſtimmung des päpſtlichen Stuhles ſein Ordinariat. 

Die Auswahl der Profeſſoren und der Vorſtände der 
theologiſchen Erziehungsanſtalten erſchien in ſolcher Zeit doppelt 

bedeutſam. Die durch die Ernennung des Konviktsdirektors 
Mayer zum Profeſſor der Moral freigewordene Leitung des 

theologiſchen Konvikts erhielt im Oktober 1899 Stadtpfarrer 

Rudolf Freidhof in Tauberbiſchofsheim. Deſſen Ernen- 
nung zum Münſterpfarrer in Konſtanz im Frühjahr 1904 

hatte eine längere proviſoriſche Verwaltung zur Folge, weil 

die Regierung den zum Direktor in Ausſicht genommenen 

Repetitor Joſeph Schofer aus politiſchen Gründen be— 

anſtandete. Erſt zu Beginn des Sommerſemeſters 1906 konnte 

die Stelle mit Repetitor Jakob Bilz beſetzt werden. Ein 
neues Gymnaſialkonvikt wurde 1898 in Raſtatt eröffnet. 

Die Disziplin des Klerus ſuchte die Kirchenregie— 
rung durch mancherlei Maßnahmen zu feſtigen. Mehrere 
Kapitel wurden beſſer eingeteilt und abgegrenzt, das Land— 

kapitel Neuſtadt am 5. Dezember 1901 neu errichtet. 

Wichtige Verordnungen wurden von der Kirchenregierung 

wiederholt zuvor einer Konferenz von Dekanen und 

Delegierten des Klerus zur Beratung vorgelegt. Am 
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28. September 1905 erſchienen neue einheitliche Kapitels. | 
ſtatuten. Eine Neuregelung der Kirhenvifitation 

ſchloß ſich an. Das materielle Abhängigkeitsverhältnis den 
Vikare von den Pfarrern erfuhr im Jahre 1907 eine genauere 
Präziſierung. 1 

Für die Weiterbildung des im Dienſte ftehenden 
Klerus wurde durch eine eingehendere Behandlung der Kon⸗ 
ferenzarbeiten, durch die Gründung des „Oberrheiniſchen 4 
Paſtoralblattes“ (1899) und durch die Abhaltung eines 
theologiſchen Hochſchulkurſes (Oktober 1906) Sorge getragen. 

Außerdem erhielt der Klerus Gelegenheit, ſeine Kenntniſſe 
in der ſozialen Frage zu erweitern und zu vertiefen. 

Auf dem Gebiete der Liturgie und der Kirchen 
muſik ſchien dem Oberhirten mit Rückſicht auf die immer 
noch herrſchende Unzufriedenheit über den erweiterten Gebrauch 
der lateiniſchen Sprache die vorläufige Aufrechterhaltung 
gewiſſer Konzeſſionen notwendig. Es wurde für einige Teile 
des Rituale der Gebrauch deutſcher Überſetzungen geſtattet, 
und ein Erlaß vom 18. April 1901 gab die Einſchränkungen 
kund, die bei Einführung des liturgiſchen Kirchengeſangs einſt— 
weilen beobachtet werden ſollten. 

Dem Wunſche der Lehrerorganiſten nach Anſtellung 
auf Grund eines beiderſeitig kündbaren Vertrags kam die 
Kirchenbehörde durch einen Erlaß vom 19. Dezember 1900 
entgegen. Sie verzichtete freiwillig auf den Zwang, der im 
§ 38 des Elementarunterrichtsgeſetzes vorgeſehen war. Am 

5. Februar 1903 ſchloß ſich eine Gehaltsregelung an. Das 
konnte freilich nicht verhindern, daß einzelne katholiſche Lehrer 
wochenlang keine Orgel ſpielten, weil ihre Gehaltsanſprüche 
nicht vollkommen befriedigt wurden. Es geſchah dies, nachdem 
im Jahre 1902 der S 38 des genannten Geſetzes auch geſetz— 
geberiſch beſeitigt war. Erfreulich war anderſeits die Grün— 
dung eines katholiſchen Lehrervereins in unmittel— 



er N 

A 

Städtepaſtoration. 359 

barem Anſchluß an die Katholikenverſammlung zu Straßburg 

im Jahre 1905. 

Vor große und ſchwierige Aufgaben wurde die Kirchen— 
regierung durch das ſtarke Anwachſen der großen 
und vieler mittlerer Städte geſtellt. Die alten Pfarreien 

und Pfarrkirchen ſtanden hier ſeit langem in keinem Verhältnis 

mehr zur Bevölkerungsziffer. Aber die Kirche hatte infolge 

des Kulturkampfes bis dahin die Verhältniſſe nicht ändern 

können. Sie hatte weder Prieſter noch Geldmittel zur Ver— 
fügung, um der Seelſorgenot zu ſteuern. Jetzt erſt konnte 

man in eingreifender Weiſe darangehen, das Verſäumte 

nachzuholen. 
In Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg ſowie in 

einigen mittleren Städten wurden neue Pfarrbezirke errichtet, 
neue Pfarrkirchen gebaut, die Zahl der Hilfsgeiſtlichen ge— 

mehrt und am 23. Januar 1902 die Pfarreien der drei 

erſtgenannten Städte zu drei ſelbſtändigen Stadtkapiteln ver- 

einigt, an deren Spitze ein Stadtdekan trat. 

Damit die vom Lande Abwandernden vor der Gefahr 
der Umſtrickung durch ſozialdemokratiſche Ideen und vor der 

Abſchließung von Miſchehen mit proteſtantiſcher Kindererziehung 

bewahrt würden, wurde angeordnet, daß die Pfarrämter auf 
dem Lande jeweils den Stadtpfarrämtern Mitteilung darüber 

zukommen laſſen ſollten, wer von ihrer Gemeinde weggezogen ſei. 
Um poſitiv Glauben und chriſtliche Sitte zu pflegen, 

wurde die intenſive ſoziale Arbeit der kirchlichen 
Organe, die ſchon unter Erzbiſchof Roos begonnen, noch 

weiter geſteigert. Die Zahl der Arbeitervereine mehrte ſich 

beträchtlich. Leider ſtarb deren umſichtiger Diözeſanpräſes 
Joſeph Gutmann ſchon am 7. Oktober 1900. Die 

Leitung der Arbeitervereine übernahm von da ab Domkuſtos 

Anton Retzbach an der Metropolitankirche, dem im Jahre 
1903 nach Karchers Tod auch das Dibözeſanpräſidium der 



360 Zweites Buch. Fünfter Abſchnitt. 

Geſellenvereine und ſpäterhin noch das der katholiſchen Ar— 
beiterinnenvereine ſowie das der en über: 
tragen wurde. 

Außerordentlich lebhaft beſchäftigte die katholiſchen Sozial— 
politiker im Jahre 1900 die Frage, wie ſich die Katholiken 
zu den chriſtlichen interkonfeſſionellen Gewerk— 
ſchaften ſtellen ſollten. Anlaß dazu gaben beſtimmte, wenig 
Vertrauen erweckende Vorkommniſſe auf dem Delegiertentag 

der chriſtlichen Gewerkſchaften, der im Jahre 1899 zu Frank— 
furt abgehalten wurde. Die im folgenden Jahre zu Fulda 
verſammelten Biſchöfe erließen daraufhin ein Hirtenſchreiben, 
das auf die Bildung katholiſcher Fachabteilungen im Anſchluß 
an die katholiſchen Arbeitervereine abhob. Dieſer Wunſch ſtieß 
aber auf ſtarken Widerſtand, zumal ſich ſchon eine größere 
Zahl katholiſcher Arbeiter den chriſtlichen Gewerkſchaften an- 
geſchloſſen hatte. Mit Rückſicht auf dieſe Verhältniſſe legte 
die Kirchenbehörde zu Freiburg ſelbſt keinen Nachdruck mehr 
auf die Bildung katholiſcher Fachabteilungen. 

Mit der ſozialen Tätigkeit verbanden die kirchlichen Or— 
gane eng die ſeelſorgerliche. In den Marianiſchen Kon: 
gregationen wie in den Arbeiterexerzitien wurden 
für ſie beſondere Zentren geſchaffen. 

Die gewaltige Zuwanderung italieniſcher 
Saiſonarbeiter — im Jahre 1906 weilten deren in 
Baden rund 60000 — machte für dieſe die Einrichtung einer 
beſondern Seelſorge notwendig. In ſie teilten ſich italieniſche 
Miſſionsprieſter und opferwillige Prieſter der Erzdibzeſe. 
Ein beſonderes Verdienſt um die Organiſation der Staliener- 
ſeelſorge erwarb ſich Geiſtlicher Rat Werthmann zu Frei— 
burg, der am 31. Mai 1900 auch kommiſſariſch mit der Leitung 
der Paſtoration der in der Erzdiözeſe weilenden italieniſchen 
Arbeiter betraut wurde. Die Einrichtung eines italieniſchen 
Arbeiterſekretariats und die Herausgabe einer italieniſchen, 



b 
} 
Y 
8 
2 

a 

{ 
4 

n 

Standesſeelſorge. 361 

wöchentlich erſcheinenden Zeitung mit dem Titel, Patria“ halfen 

weſentlich mit, die Italiener bei der katholiſchen Sache zu halten. 

Wie den Anſprüchen des arbeitenden Volkes, ſo trug die 

Kirche auch den beſondern Bedürfniſſen der gebildeten 

Katholiken Rechnung. In erſter Linie iſt hier die Organi— 

ſation der Studentenſeelſorge zu nennen, ein Werk des 

Repetitors Joſeph Schofer in Freiburg. Als Grundlage 

für dieſelbe diente zu Freiburg die ſchon längere Jahre be— 

ſtehende, aber bis dahin meiſt nur von Theologen frequentierte 

Marianiſche akademiſche Kongregation. Ein im Jahre 1898 

gegründeter und von Prälat Krieg mit großer Umſicht ge— 

geleiteter Studienverein ſuchte die finanziellen Mittel zu 

beſchaffen, um bedürftigen katholiſchen Studenten die Vollen— 

dung ihrer Studien zu ermöglichen. 

Für die Schiffer wurde im Laufe des Jahres 1905 

in Verbindung mit den Vertretern der andern beteiligten Diö— 
zeſen ein „St Nikolaus-Schifferverband für den Rhein 

und ſeine Nebenflüſſe“ gebildet, der alsbald in Mannheim 

ein Heim erhielt, wie auch dort der Dizözeſanbezirkspräſes 

beſtellt wurde. 

Offenkundig trägt die moderne Paſtoration einen ganz 
beſtimmten Charakter, der ihr durch die ausgedehnte und 

immer mehr verzweigte katholiſche Vereinstätigkeit und 

die Teilnahme des Klerus an der großen ſozialen Bewegung, 

insbeſondere auch an der ſozialen Fürſorge, aufgeprägt 

wird. Würde die Kirche nicht in dieſer Weiſe ihre Angehörigen 
ſammeln und ſtets mitten unter ihnen ſein, Freud und Leid 

mit ihnen tragend, ſie belehrend und auch ihre irdiſchen Intereſſen 

fördernd, jo würde fie den Boden unter ihren Füßen ver— 

lieren. Die glaubensfeindlichen Zeitſtrömungen, denen im 

Liberalismus und der Sozialdemokratie bedeutungsvolle poli— 

tiſche Machtfaktoren zur Seite ſtehen, würden die Katholiken 
in Maſſen für ſich gewinnen. 
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Die charitativen Werke im engeren Sinne entwickelten 1 

ſich in dieſer Zeit kräftig weiter. Krankenhäuſer, Kleinkinder⸗ 
ſchulen, Haushaltungsſchulen, Dienſtbotenheime, Ladnerinnen⸗ 
heime entſtanden in großer Zahl, viele der vorhandenen 
wurden vergrößert. Beſondere Anerkennung auch von nicht— 
katholiſcher Seite erwarb ſich die große St Joſephs— 
anſtalt in Herten, ein Werk des verdienten Pfarrers 
Karl Rolfus, der ſie im Jahre 1879 gegründet hat. Die 
Leitung aller dieſer Inſtitute lag ſtets in den Händen der 
Barmherzigen Schweſtern. Die Kongregation der Freiburger 
Schweſtern zählte auf 1. Januar 1908 bereits 910 Schweſtern 
in 163 Stationen, die badiſch-hohenzollernſche Provinz der 
Ingenbohler Schweſtern in Baden 697 Profeßſchweſtern in 
160 Stationen, die Gengenbacher Kongregation in Baden 
730 Schweſtern in 148 Stationen. 

Über der Fürſorge für die Städte wurde das Land nicht 
vergeſſen. Eine Reihe von Filialen wurde von den Mutter— 
kirchen abgetrennt und zu ſelbſtändigen Pfarreien erhoben. 
Die ſoziale, apologetiſche und kirchenpolitiſche Aufklärung des 
Volkes beſorgte der „Volksverein für das katholiſche 
Deutſchland“. 
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Um die Katholiken in den überwiegend proteſtantiſchen a 
Landesteilen erwarb ſich der Bonifatius verein unter 
Leitung des Weihbiſchofs Friedrich Juſtus Knecht ganz 
außerordentliche Verdienſte. Er regte die Opferwilligkeit der 
Katholiken der Erzdiözeſe in ſolchem Maße an, daß er im Jahre 
1906 insgeſamt 473876 Mark einnehmen und 222478 Mark 
als Unterſtützung verausgaben konnte. Ahnlich waren die 
Ergebniſſe in den übrigen Jahren des letzten Jahrzehnts. 

Die über Stadt und Land ſich erſtreckenden Marianiſchen 
Kongregationen erhielten in Benefiziat Joſeph Schofer 1905 
erſtmals einen Diözeſanpräſes, ebenſo die Dienſtbotenvereine 
im Jahre 1906. 
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Die erhöhten Anſprüche an den Klerus forderten gebiete— 

i riſch eine Neuregelung feiner Einkommensverhältniſſe. 
Dazu hatte der Staat ſchon durch das Geſetz vom 18. Juni 

1892 die Hand geboten, das den anerkannten Religions- 
gemeinſchaften die Beſteuerung ihrer Mitglieder auch für all— 

gemein kirchliche Bedürfniſſe geſtattete. Die katholiſche Kirchen— 
behörde zögerte aber bis zum 27. Dezember 1899, von dieſem 
Rechte Gebrauch zu machen. Es gab große Schwierigkeiten 

zu überwinden, die namentlich auch mit dem beſtehenden Pfründe— 

ſyſtem zuſammenhingen. Unter Aufrechterhaltung desſelben 

wurde das Mindeſteinkommen der Pfarrer unter Verwendung 

der Erträgniſſe der Kirchenſteuer und des durch Geſetz vom 

18. Mai 1899 bis zu einer Höhe von 350000 Mark be⸗ 
willigten Staatszuſchuſſes von 1800 bis 2800 Mark abgeſtuft. 

Die ungenügenden Penſionsverhältniſſe der Geiſt— 
lichen fanden auf der im September 1906 abgehaltenen 

Dekanenkonferenz eine vorläufige Beſprechung. Es wurde die 

Bildung eines Penſionsfonds befürwortet, zu dem die Pfarrer 

1 Prozent, die Pfarrverweſer und Vikare 1/, Prozent ihres 
Einkommens abgeben ſollten. 

Die Anſtellungsverhältniſſe der erzbiſchöflichen Be— 
amten t! wurden durch das neue Beamtenſtatut vom 23. Januar 
1902 zeitgemäß umgeſtaltet. Die Verwaltung der Erzdiözeſe 
erhielt in dem von dem erzbiſchöflichen Bauinſpektor Jeblinger 

erbauten neuen monumentalen Ordinariatsgebäude ein wür— 

diges und geräumiges Heim. | 
Das von der Stadtgemeinde und der Münſterfabrik be- 

anſpruchte Eigentumsrecht an dem Münſter in Frei— 

burg wurde durch ein im Jahre 1901 abgeſchloſſenes Über- 
einkommen der Münſterfabrik zugeſtanden. Beſtimmte Rechte 
behielt ſich die Stadt vor. 

K. Meiſter, Das Beamtenrecht der Erzdiözeſe Freiburg. Stutt⸗ 
gart 1904. 
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Drittes Kapitel. 

Die politiſche Lage der badiſchen Katholiken. Der neue 
Kulturkampf. 

An der kirchenpolitiſchen Geſetzgebung wurde in den letzten 
zehn Jahren nichts Weſentliches geändert. Die Handhabung 
der beſtehenden Geſetze war aber unter den i Nokk 
und Brauer im allgemeinen eine milde. 

Ungefähr mit dem Jahre 1900 ſetzte jedoch — zunächſt 
außerhalb des Parlaments — eine neue ſtarke Kultur— 
kampfbewegung ein, die zuletzt auch im Landtage zu hef— 
tigen Debatten führte und auf die Regierung ſelbſt übergriff. 

Das erſte Attentat auf die Ehre des katholiſchen Volkes 
war die Verbreitung des Graßmannſchen Pamphlets 
gegen das Beichtinſtitut, von dem im Jahre 1900 Tauſende 
von Exemplaren im Lande abgeſetzt wurden. 

In den folgenden Jahren ſtanden als Vorkämpfer gegen 
die Kirche der proteſtantiſche Expaſtor Gottfried Schwarz 

und Profeſſor Arthur Böhtlingk in Karlsruhe auf. Das 
Papſttum, die romtreuen Katholiken, die Klöſter, die geiſt— 
lichen Lehrer an den Mittelſchulen, die Gymnaſialkonvikte, die 
Kleinkinder- und Haushaltungsſchulen der Barmherzigen Schwe- 
ſtern, die weiblichen Lehrinſtitute, ja ſelbſt das allerheiligſte 
Altarsſakrament wurden — letzteres von Schwarz — zum 
Gegenſtand der heftigſten Angriffe gemacht. Als Schwarz 
am 16. April 1903 von dem Mannheimer Schwurgericht 

eee 

freigeſprochen wurde, ging ein Sturm der Entrüſtung durch 

die ganze katholiſche Bevölkerung. Der Erzbiſchof ordnete 4 
auf Sonntag den 10. Mai 1903 eine Sühneandacht an, das 
katholiſche Volk aber antwortete mit einer glänzenden Ab⸗ 
ſtimmung zu Gunſten des Zentrums: in der Reichstagswahl, 
die im Juni 1903 ſtattfand, fiel die Hälfte der badiſchen 
Mandate dem Zentrum zu. 
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Aber die Liberalen, deren extremſte Elemente ſich in „anti— 

ultramontane Vereinigungen“ zuſammentaten, waren 

trotzdem nicht bekehrt. Sie, die 90 Prozent der Zuhörer der 

Reden Böhtlingks ſtellten, riefen im Jahre 1904 den ab- 

gefallenen Jeſuiten Graf Paul Hoensbroech in das 

badiſche Land herein, und nicht genug damit, daß er in 
mehreren Reden das angeblich „politiſch entartete“ Papſttum 

in der heftigſten Weiſe angriff, wurde dieſe ſeine Rede auch 

durch die Amtsverkündiger von Säckingen, Villingen und 
Dionaueſchingen mitten in katholiſche Landesteile hineingeworfen. 

Mit „Bitterkeit“ vernahm der badiſche Nationalliberalismus 

in demſelben Jahre 1904, daß die Regierung Verhandlungen 
mit dem Erzbiſchof wegen Zulaſſung der Männerorden pflegte 

und daß der Bundesrat der Aufhebung des § 2 des Jeſuiten⸗ 
geſetzes zuſtimmte. Am meiſten entrüſteten ſich aber die alten 

und jungen Kulturkämpfer, als fie hörten, daß gerade die 

badiſche Regierung bei der Abſtimmung im Bundesrate den 
Ausſchlag zu Gunſten der Abſchaffung jenes a ge⸗ 

geben hatte. 
Die V Fraktion der Zweiten 

Kammer verhehlte dies der Regierung gegenüber während 

der Landtagsverhandlungen des Jahres 1904 nicht. Zugleich 
brachte Obkircher faſt alle Beſchwerden, die Böhtlingk 
außerhalb des Parlaments erhoben hatte, nun auch in der 
Zweiten Kammer vor, um die Regierung ſcharf zu machen, 

P ee 

oder den ihm mißliebigen Kultusminiſter Duſch zu beſeitigen. 
Am Schluß des Landtags, am 16. Juli 1904, fiel dann 

eine folgenſchwere Entſcheidung: es wurde die Einfüh— 

rung der direkten Wahl und eine neue Wahlkreis— 
einteilung genehmigt. 

Nun entbrannte aber der kirchenpolitiſche Kampf, der ſich 

diesmal in Wahrheit zu einem Kampf um die Welt— 
anſchauung geſtaltete, erſt recht. Denn die Ausſicht, 
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daß eine aus Zentrum und Konſervativen zuſammengeſetzte 
Mehrheit ins Rondell einziehen könne, trieb nicht nur die 
Nationalliberalen zur äußerſten Kraftanſtrengung an, ſondern 
ebnete auch den Weg zur Vereinigung der Nationalliberalen, 
Demokraten und Freiſinnigen und zu einem Stichwahl 
bündnis dieſer Gruppen mit der Sozialdemo⸗ 
kratie. Schon alsbald nach Annahme des Geſetzes über 
Einführung der direkten Wahl ſprach der nationalliberale 
Parteichef Wilckens die Bereitwilligkeit ſeiner Partei aus, 
„in Kulturfragen mit der Sozialdemokratie Schulter an Schulter 
zu kämpfen“. Die Jungliberalen vor allem machten dann 
für dieſen Gedanken Propaganda, der ſogar in der amtlichen 
„Karlsruher Zeitung“ in nicht mißzuverſtehender Weiſe ge 
billigt wurde. Trotz eines beiſpiellos gehäſſigen Wahlkampfes 
ſchwang ſich aber dennoch das Zentrum mit 28 Sitzen ſchon 
im erſten Wahlgang zur ſtärkſten Partei empor, die ver⸗ 
einigten Liberalen ſanken auf 23 herab, während die Sozial⸗ 

demokraten es auf 12 Sitze brachten. Dieſe bildeten nun 
das Zünglein an der Wage. 

Das liberal-ſozialiſtiſche Bündnis nach franzöſiſchem Muſter 
bewährte ſich wiederholt auch während der Verhandlungen 
des Landtags 1905/06. Gleich nach Beginn desſelben 
wurde es dazu benutzt, die Mandate mehrerer Zentrums⸗ 
abgeordneten für ungültig zu erklären, ohne daß freilich 

mehr dabei herauskam als die glänzende Wiederwahl der 
Kaſſierten. N 

Die Regierung zeigte ſich ſeit Brauers Rücktritt unter 
dem leitenden Einfluſſe Schenkels wiederum ſtark von 
kulturkämpferiſchem Geiſte erfüllt. Duſch, ſeit 
1904 Nachfolger Brauers als Staatsminiſter, verſtand ſich dazu, 
auch ſeinerſeits in die Schenkelſche Politik einzulenken. Hatten 
Regierungsorgane vor der Wahl auf das liberal 'ſozialiſtiſche 
Bündnis hingearbeitet, wurde während der Wahl der ganze 
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| Beamtenapparat den Liberalen zur Verfügung geſtellt, fo gab 

es nach den Wahlen eine die kirchentreuen Katholiken ſehr 

i erbitternde allgemeine Unterſuchung über die Wahl: 

tätigkeit der katholiſchen Geiſtlichen, an die ſich 
mehrere Prozeſſe und Beſtrafungen anſchloſſen. 

Es war darum begreiflich, daß die kirchentreuen Katho— 

liken des Landes den 1907 erfolgten Rücktritt Schenkels 

mit unverhohlener Freude begrüßten. Staatsminiſter v. Duſch 

blieb im Amte. Schenkel erhielt Heinrich Sehen v. Bod— 
9 man zum Nachfolger. Der neue Miniſter trat ſofort zu 

Beginn ſeiner Amtsführung der Sozialdemokratie ſchroff 

gegenüber, gab jedoch manchen ſeiner Worte bald wieder 

eine mildere Erklärung. Kirchenvolitiſch iſt die Regierung 

zur Zeit bemüht, den beſtehenden Zuſtand aufrecht 

zu erhalten, ihrerſeits weder zu Konzeſſionen an die 
Katholiken noch zu neuen Maßnahmen gegen ſie zu drängen. 

Die Parteikonſtellation in der Zweiten Kammer, in der zwei 
beinahe gleich ſtarke Gruppen einander gegenüberſtehen, und 

die Ausſicht, daß dieſe Situation ſich bei den nächſten Wahlen 

noch mehr zuſpitzen kann, hat ihr die Richtung ihrer Politik 

allem Anſcheine nach nahegelegt. 

In der Zweiten Kammer ſtellte die letzte kulturkämpferiſche 

Aktion der verbündeten Liberalen und Sozialdemokraten der 

Vorſtoß gegen die drei noch beſtehenden konfeſſionellen 

Lehrerſeminare dar. Da jedoch fünf Nationalliberale 

mit dem Zentrum und den Konſervativen ſtimmten, wurde 

der Antrag auf Umwandlung dieſer Anſtalten in ſimultane 

am 26. Mai 1908 mit 34 gegen 30 Stimmen abgelehnt. 

Das Gebiet der Schule ſteht überhaupt in der letzten Zeit 
im Vordergrunde des kirchenpolitiſchen Kampfes. Auf ihm 
ſollen die tauglicheren Mittel gefunden werden, um die Macht 

der Kirche zu brechen. Der Antrag, ſtaatliche Inter— 

nate an den Mittelſchulen zu errichten, iſt ebenfalls von 
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dieſem Geſichtspunkte aus zu beurteilen. Eine Mehrheit war 
für ihn in der Zweiten Kammer nicht zu haben. Die Ne 
gierung machte gegen ihn namentlich finanzielle Bedenken 
geltend. 

Schlußwort. 

Wir ſtehen jetzt an den Tagen, die wir ſelber durch— 
leben. Die ganze Geſchichte der katholiſchen Kirche im 
Großherzogtum Baden iſt an unſerem geiſtigen Auge vorüber— 
gezogen. ä | | 

Gewiß dürfen wir mit innigem Danke gegen Gott be— 
kennen: Es iſt im Laufe des letzten Jahrhunderts mit dem 
katholiſchen Leben in Baden wunderbar vorwärts ge— 
gangen. Gottes Vorſehung hat ſichtlich über ſeiner Kirche 
gewacht und ſie aus den Zeiten tiefer Erniedrigung und 
trauriger Zerrüttung heraufgeführt zu einer Fülle des Lebens, 
die die ganze Liebe der kirchentreuen Katholiken in immer 
ſteigendem Maße gewinnt und der auch die Gegner der Kirche 
ihre Achtung nicht verſagen können. 

Sorglos dürfen die Katholiken freilich deswegen nicht 
werden. Immer noch ſind die Gegner ſtark und mächtig, 
und nur ſo lange holen ſie nicht zu vernichtenden Schlägen 
aus, als die Katholiken wie eine geſchloſſene Phalanx 
ihnen wehren. 

Möge darum die Mahnung, die der Erzbiſchof auf dem 
Mannheimer Katholikentag im Jahre 1902 ausgeſprochen 
hat, unvergeſſen bleiben, jene Mahnung, die da lautete: 
„Unſere Parole ſoll in Zukunft ſein: nicht ein träger reli- 
giöſer Katholizismus, der von Gott allein Wunder er- 
wartet und ſelbſt nichts leiſten will; nicht politiſcher Katholi— 
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zismus, der im Herzen nicht beſteht, ſondern mit dem 
katholiſchen Namen nur Geſchäfte machen will; unſere 

Parole ſoll ſein: praktiſcher Katholizismus, der, 

wenn die Glocken läuten, in die Kirche geht, um Gott die 
Ehre zu geben; praktiſcher Katholizismus, der auch in der 

Familie die Pflichten übt, die Glaube und Religion ihm auf— 

erlegen; praktiſcher Katholizismus, der gegebenenfalls auch 

mit dem Stimmzettel in der Hand dazu mitwirkt, daß die 

chriſtliche Weltanſchauung überall zur Herrſchaft gelangt.“ 
In dieſer umfaſſenden Glaubensbetätigung ruht das Glück 

und die Wohlfahrt der Kirche in Baden für die Zukunft. 
Niemand wird wagen, über ſie hinwegzuſchreiten, wenn ihre 

Söhne ſind, was ſie ſein ſollen, entſchiedene, gläubige, 

opferbereite katholiſche Männer! 

Lauer, Geſch. d. kathol. Kirche in Baden. 24 



Nachtrag. 

Zu S. 2. Das Biſchöfliche Vikariat Speyer wurde 1780 ebenfalls 4 

nach Bruchſal übertragen. 

Zu S. 43 iſt der Schlußſatz in der erſten Zeile zu ſtreichen. 

Zu S. 156. Das Kloſter Mariahof brannte 23. März 1852 ab 
(nicht 1853). 

Zu S. 201. Der Rottenburger Biſchof, der der Konſekration in 
Mainz beiwohnte, war nicht, wie im Anſchluß an Pfülf be⸗ 

merkt wurde, Biſchof Keller, ſondern Biſchof Lipp. 
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